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ANLAGENVERZEICHNIS – KARTE 1 - 34 
 

Karte 
lfd. Nr. Maßstab Kartentitel 

I. Bestandsanalyse 

1 1 : 10.000 Realnutzungen - Planerische Darstellungen / Festsetzungen  
Schutzgut: Mensch - Aspekt: Siedlung  

2 1 : 10.000 Schutzgut: Mensch - Aspekt: Forstwirtschaft 

3 1 : 10.000 Schutzgut: Mensch - Aspekt Landwirtschaft 

4 1 : 10.000 Schutzgut: Mensch - Aspekt Erholungsnutzung  
Schutzgut: Landschaft, Kulturgüter  

5 1 : 10.000 Schutzgut: Klima / Luft 

6 1 : 10.000 Schutzgut: Boden  

7 1 : 10.000 Schutzgut: Wasser  

8 1 : 10.000 Schutzgut: Tiere und Pflanzen 
Vorkommen bedeutsamer Flora / Vegetation 

9 1 : 10.000 Schutzgut: Tiere und Pflanzen 
Vorkommen und Habitate bedeutsamer Tierarten 

10 1 : 10.000 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Schutzgebiete und besonders geschützte Biotope  

II. Prognose der Projektwirkungen 

11 1 : 10.000 Überflutungshöhen Ist-Zustand bei Hochwasser QRhein 4.500 m³/s  
(ohne Zufluss in den RHR) 

12 1 : 10.000 Überflutungshöhen Planungszustand bei Hochwasserrückhaltung mit  
Vollfüllung (QRhein 4.500 m³/s und Zufluss 218 m³/s in den RHR) 

13 1 : 10.000 Überflutungshöhen Planungszustand bei Hochwasserrückhaltung mit 
Teilfüllung (QRhein 3.600m³/s mit Zufluss 165 m³/s) 

14 1 : 10.000 Fließgeschwindigkeiten Planungszustand bei Hochwasserrückhaltung mit  
Vollfüllung (QRhein 4.500m³/s mit Zufluss 218m³/s) 

15 1 : 10.000 Überflutungsdauern im Ist-Zustand 
Auenzonen bei Hochwasser QRhein ≤ 3.000 m³/s mit Zufluss ≤ 135 m³/s 

16 1 : 10.000 Überflutungsdauern im Planungszustand 
Auenzonen bei Hochwasser QRhein ≤ 3.000 m³/s mit Zufluss ≤ 135 m³/s 

17 1 : 10.000 Fließgeschwindigkeiten Planungszustand bei maximalen Ökologischen  
Flutungen mit Zufluss 135 m³/s 

18 1 : 10.000 Ist-Zustand der mittleren Grundwasserstände im Untersuchungsraum 
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Karte 
lfd. Nr. Maßstab Kartentitel 

19 1 : 10.000 
Planungszustand der mittleren Grundwasserstände im Untersuchungsraum 
nach Revitalisierung Gewässer im RHR und hydraulischer Ertüchtigung des 
binnenseitigen Gewässersystems (ohne Flutung des RHR) 

20 1 : 10.000 
Grundwasser-Differenzenkarte - Veränderung der mittleren Grundwasserstände 
im Untersuchungsraum (Vergleich zwischen Ist- und Planungszustand) 

21 1 : 10.000 
Auswirkung der Hochwasserrückhaltung mit Vollfüllung des Rückhalteraumes 
auf die Grundwasserstände in der Altaue  

22 1 : 10.000 
Grundwasser-Differenzenkarte - Veränderung der maximalen Grundwasser-
stände in der Altaue bei Hochwasserrückhalt mit Vollfüllung (Vergleich Bemes-
sungshochwasser im Planungs und Ist-Zustand) 

23 1 : 10.000 
Auswirkung der Hochwasserrückhaltung mit Teilfüllung sowie von großen  
Ökologischen Flutungen auf die Grundwasserstände in der Altaue  

24 1 : 10.000 
Grundwasser-Differenzenkarte - Veränderung der maximalen Grundwasser-
stände in der Altaue bei Hochwasserrückhalt mit Teilfüllung sowie bei großen 
Ökologischen Flutungen (Vergleich HQ 1987 im Planungs und Ist-Zustand) 

25 1 : 10.000 
Auswirkungen auf Waldbestände durch Hochwasserrückhalt mit Vollfüllung 
Forstliche Risikoanalyse 

26 1 : 10.000 
Auswirkungen auf Waldbestände durch Hochwasserrückhalt mit Teilfüllung 
Forstliche Risikoanalyse 

27 1 : 10.000 
Auswirkungen auf Waldbestände in der Anpassungsphase durch Ökologische 
Flutungen - Forstliche Risikoanalyse 

28 1 : 10.000 Waldbaulicher Handlungsbedarf / Waldbauliche Empfehlungen aufgrund  
von flutungsbedingten Effekten 

29 1 : 10.000 Übersicht der naturschutz- und forstrechtlich erforderlichen Kompensations-
maßnahmen (Gesamtkonzept) 

30 1 : 50.000 Übersicht der naturschutz- und forstrechtlich erforderlichen Maßnahmen (Plan-
externe Maßnahmen außerhalb Untersuchungsraum) 

III. Prüfung - anderweitige Lösungsmöglichkeit 

31 1 : 10.000 Überflutungsflächen bei Ökologischer Schlutenlösung mit  
Zufluss 30 m³/s und 60 m³/s (einschl. Darstellung Schlutenausbau) 

32 1 : 10.000 Fließgeschwindigkeiten bei Ökologischer Schlutenlösung mit  
Zufluss 30 m³/s und 60 m³/s 

33 1 : 10.000 Auswirkung der Ökologischen Schlutenlösung mit Zufluss 60 m³/s  
auf die Grundwasserstände in der Altaue 

34 1 : 10.000 
Grundwasser-Differenzenkarte - Vergleich der Flächen mit geringen Grundwas-
serflurabständen (< 0,60 m) in der Altaue zwischen Ökologischer Schlutenlö-
sung mit Zufluss 60m³/s und maximaler Ökologischer Flutung 
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TEIL I - BESTANDSANALYSE 

1 EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Zielsetzung 
Der Rhein, der noch bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts als Wildstrom existierte, wurde in 
der Vergangenheit durch verschiedene Maßnahmen verändert. 

Zunächst erfolgte die Rheinkorrektion durch Tulla bis 1880, die ein einheitliches Gerinne mit 
einer Leistungsfähigkeit für den doppelten Mittelwasserabfluss geschaffen hat. Erst bei 
Rheinabflüssen über dem doppelten Mittelwasserabfluss erfolgte eine Ausuferung in die 
flussbegleitenden Auewälder. 

Im Versailler Vertrag von 1919 wurde Frankreich das Recht zugesprochen, aus dem Ober-
rhein Wasser auszuleiten und die durch einen Rheinausbau gewinnbare Wasserkraft zu nut-
zen. Im Jahr 1959 hat Frankreich den Rhein-Seitenkanal zwischen Märkt und Breisach fer-
tiggestellt und zwischen 1959 und 1970 den Rhein in Form der sogenannten Schlingen bis 
Straßburg ausgebaut. Nach der Staustufe Gambsheim wurde 1977 die Staustufe Iffezheim 
als letzte in Betrieb genommen. 

Durch den Verlust von ca. 130 km2 der nach der Tulla’schen Rheinkorrektion noch überflute-
ten Vorlandflächen als Folge des modernen Oberrheinausbaus, ist die Hochwassergefahr 
unterhalb der Ausbaustrecke erheblich verschärft worden. Neben der Scheitelerhöhung der 
Hochwasserwellen in Folge der verlorengegangenen Überschwemmungsgebiete trägt der 
ausbaubedingte schnellere Ablauf der gesamten Hochwasserwelle und deren damit verbun-
denen Überlagerung mit den Hochwasserwellen der Nebenflüsse wesentlich zur Erhöhung 
der Hochwassergefahr bei. 

Die 1968 eingesetzte internationale „Hochwasser-Studienkommission für den Rhein“ hat die 
Auswirkungen des Oberrheinausbaus untersucht und kam zu folgendem Ergebnis: 

„Vor dem Ausbau mittels Staustufen war im Raum Karlsruhe (Pegel Maxau) ein Schutz ge-
gen ein 200jährliches Hochwasser und im Raum Mannheim / Ludwigshafen (Pegel Worms) 
gegen ein 220jährliches Hochwasser vorhanden. Dies entsprach einem Schutz gegenüber 
Abflüssen bis 5.000 m3/s am Pegel Maxau und bis 6.000 m3/s am Pegel Worms. In Folge 
des Staustufenbaus treten gleiche Hochwasserabflüsse nunmehr bereits - im statistischen 
Mittel - alle 60 Jahre auf. Im heutigen Ausbauzustand würden ohne die bereits einsetzbaren 
Rückhaltemaßnahmen 200 - jährliche Hochwasserereignisse am Pegel Maxau 5.700 m3/s 
und am Pegel Worms 6.800 m3/s erreichen. Da die Abflussleistung am Pegel Maxau nur 
5.000 m3/s und am Pegel Worms 6.000 m3/s beträgt könnte es des Öfteren zu Dammbrü-
chen mit erheblichen Schäden kommen.“ (ORA 1996)  
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Abbildung 1:  Schematische Darstellung der veränderten Abflussverhältnisse und der Wir-

kung von Hochwasserrückhaltemaßnahmen am Pegel Maxau (ORA 1996) 

Vertragliche Grundlagen / konzeptionelle Konsequenzen 

Um dem Risiko möglicher Hochwasserschäden zu begegnen, hat die internationale „Hoch-
wasser-Studienkommission für den Rhein“ verschiedene Möglichkeiten zur Wiederherstel-
lung der Hochwassersicherheit untersucht und eine davon zur Ausführung vorgeschlagen. 
Dieser Vorschlag ging in einer von der damaligen Landesanstalt für Umweltschutz Baden-
Württemberg (heute LUBW) weiterentwickelten Form in die „Vereinbarung zur Änderung und 
Ergänzung der Zusatzvereinbarung vom 16. Juli 1975 zum Vertrag vom 04. Juli 1969 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über den Ausbau 
des Rheins zwischen Kehl / Straßburg und Neuburgweier / Lauterburg“ vom 06.12.1982 ein. 
Um den früher vorhandenen 200-jährlichen Hochwasserschutz wieder herzustellen, müssen 
mit den Rückhaltemaßnahmen, die in der deutsch-französischen Vereinbarung von 1982 
genannt sind, rund 212 Mio. m3 Rückhalteraum (RHR) bereitgestellt werden, wovon Baden-
Württemberg rund 126 Mio. m3 zu erbringen hat.  

Diese ursprüngliche Konzeption der deutsch-französischen Vereinbarung 1982, wonach das 
Land Baden-Württemberg 126 Mio. m³ Rückhaltevolumen zu erbringen hatte, wurde unter 
Berücksichtigung von technischer Umsetzbarkeit, Ökologie und Umweltverträglichkeit umge-
stellt. Aus den Erfahrungen bei der Umsetzung der ersten Rückhalteräume heraus und in 
Anlehnung an die Situation in natürlichen Auensystemen wurden die Überflutungshöhen auf 
etwa 2,50 m über mittlerer Geländehöhe beschränkt. Das Wasser soll in den Rückhalteräu-
men immer leicht fließen bis strömen. Mit diesen Vorgaben war zwingend, dass weitere vor 
dem Ausbau des Oberrheins überflutete Flächen in die Planung für ein umfassendes Hoch-
wasserschutzkonzept einbezogen werden mussten. Eine Untersuchung der Landschaft zwi-
schen Basel und Mannheim zeigte, dass in Baden-Württemberg maximal 13 Standorte zur 
Hochwasserrückhaltung geeignet sind. 
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Der Ministerrat hat am 7. November 1988 das „Integrierte Rheinprogramm“ (IRP) verab-
schiedet und in seiner Sitzung am 29.01.1996 der Umsetzung des Integrierten Rheinpro-
gramms zugestimmt, in dem Maßnahmen zum umweltverträglichen Hochwasserschutz (IRP-
Rahmenkonzept Teil I) und die Renaturierung auentypischer Biotopsysteme (IRP-
Rahmenkonzept Teil II) als gleichrangige Ziele formuliert sind. Insgesamt sind auf baden-
württembergischem Gebiet 13 Rückhalteräume (vgl. Abbildung 2) mit einem Gesamtvolumen 
von 167,3 Mio. m³ zur Erreichung des Hochwasserschutzzieles erforderlich. Das IRP bildet 
die Grundlage für die Planungen und Entscheidungen zur Wiederherstellung eines umwelt-
verträglichen Hochwasserschutzes. 

Die Wirkungen der geplanten Rückhalteräume des IRP wurden von der Arbeitsgruppe 
„Nachweis der Wirkung der Hochwasserschutzmaßnahmen“ des Technischen Ausschusses 
der Ständigen Kommission untersucht. Die Berechnungen wurden von der Landesanstalt für 
Umweltschutz in Karlsruhe in enger Abstimmung mit den zuständigen französischen und 
deutschen Dienststellen durchgeführt. Um das nach dem Wirksamkeitsnachweis auf baden-
württembergischer Seite am Oberrhein erforderliche Rückhaltevolumen von rund 
167 Mio. m³ zu erreichen, sind alle bereits vorhandenen und geplanten Rückhaltemaßnah-
men des IRP-Rahmenkonzepts Teil I notwendig.  

Der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil als Bestandteil der Konzeption wird somit ohne Abstriche 
zur Erreichung des Vertragszieles benötigt.  
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Abbildung 2: Rückhalteräume im Rahmen des Integrierten Rheinprogramms  
Baden-Württemberg 
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1.2 Rechtliche Grundlagen 
Die rechtliche Grundlage über die Verpflichtung zur Wiederherstellung des Hochwasser-
schutzes bildet die vertragliche Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Französischen Republik vom 06.12.1982. 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen (Vorhaben) ist die Übereinstimmung mit 
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung sowie anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen zu prüfen (§ 18 Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg 2003, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Feb. 2017). 

Der Standort des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil ist als Vorranggebiet für den vorbeugen-
den Hochwasserschutz (Kp. 4.2.2 – Z1) in den 2017 in Kraft getretenen Regionalplan einge-
flossen. Die Errichtung und der Betrieb des Rückhalteraumes entsprechen somit im Grund-
satz den Zielen der Raumordnung und Landesplanung. Auf der Grundlage des Abschlussbe-
richts der Voruntersuchungen zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil (RP FREIBURG 1993) 
und nach Abstimmung aller Planungsvorhaben mit den Fachbehörden und dem Landratsamt 
Emmendingen in der ersten Jahreshälfte 1996, hat die Raumordnungsbehörde des Regie-
rungspräsidiums Freiburg mit Schreiben vom 21.05.1996 den anliegenden Gemeinden mit-
geteilt, dass von der Durchführung eines Raumordnungsverfahrens abgesehen werden 
kann. Die verbleibenden Einzelfragen können danach im Planfeststellungsverfahren erörtert 
und entschieden werden. 

Die Durchführung der geplanten Maßnahmen setzt ein Planfeststellungsverfahren gemäß § 
68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.07.2017 voraus. Hierin sind die Vorgaben der Raumordnung sowie der einschlägigen 
Fachgesetze zu beachten. 

 

1.3 Regionalplanerische Vorgaben 
Der am 26.06.2017 vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau genehmigte 
Regionalplan Südlicher Oberrhein (RVSO, 2017) enthält folgende, den Rückhalteraum 
Wyhl/Weisweil betreffende Aussagen: 

Ausweisung des gesamten Rückhalteraumes als Vorrangbereich für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz ohne HQ100 Ausnahmevorbehalt (PS 3.4).  

Als Grundsatz nach PS 3.0.4 soll „am Rhein der vor den Ausbaumaßnahmen bestehende 
Hochwasserschutz (Stand 1955) wiederhergestellt werden. Abgrenzung, bauliche Gestaltung 
und Betrieb der für die Rückhaltung von Rheinhochwässern benötigten Retentionsräume 
sollen auf der Grundlage des Integrierten Rheinprogramms landschafts- und umweltverträg-
lich erfolgen“ (Abs.3). Nach Abs.5 soll „als Voraussetzung für den Erhalt und die Wiederher-
stellung einer natürlichen bzw. naturnahen Gewässerstruktur entlang der Fließgewässer aus-
reichend Raum für eine eigendynamische Gewässer- und Auenentwicklung vorgesehen 
werden. In den bestehenden oder rückgewinnbaren siedlungsfreien Auengebieten soll ein 
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möglichst naturnahes Überschwemmungsgebiet gesichert und entwickelt werden. Eine Le-
bensraumvernetzung zwischen Fließgewässer und Auen sowie der umgebenden Landschaft 
ist anzustreben. 

 

Der Regionalplan weist für den geplanten Rückhalteraum sowie Teilen der Feldflur auf Ge-
markung Wyhl und Sasbach neben dem Wald auch Kernflächen, Trittsteine und Verbundkor-
ridor des Biotopverbundes aus (nachrichtliche Darstellung aus Generalwildwegeplan und 
Regionaler Biotopverbundkonzeption Südlicher Oberrhein).  

Der Baggersee Wyhl (Rheinwald) incl. der bisher konzessionierten Fläche ist im neuen Re-
gionalplan nicht mehr als Vorranggebiet für den Abbau oder zur Sicherung von Rohstoffen 
dargestellt. 

1.4 Festlegung des Untersuchungsrahmens 
Die Festlegung des Untersuchungsrahmens für das geplante Vorhaben erfolgte nach Ab-
stimmung mit der Planfeststellungsbehörde und Fachbehörden (vgl. Niederschrift Landrats-
amt Emmendingen v. 19.08.1998). Dabei wurde auch die Abgrenzung des Untersuchungs-
raumes abgestimmt. Hiermit wurde den Anforderungen gemäß § 5 UVPG a.F. Rechnung 
getragen. 

Bereits in den Jahren 1990 - 1998 wurden für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil umfangrei-
che Grundlagendaten erhoben und hierauf aufbauend bis Ende 2007 bereits eine Umwelt-
verträglichkeitsstudie erstellt. 

Aufgrund von Verzögerungen im Genehmigungsentwurf, möglichen beurteilungsrelevanten 
Änderungen bei der technischen Fachplanung aufgrund der Änderung von Fachnormen und 
den grundlegenden Veränderungen im Naturschutzrecht entspricht diese Umweltverträglich-
keitsstudie nicht mehr den einschlägigen Anforderungen. Da auch die, den Beurteilungen 
zugrunde liegenden Daten zum Großteil nicht mehr aktuell waren, wurden diese (soweit er-
forderlich) neu erhoben. Dabei wurde insbesondere bei den Untersuchungen zu Pflan-
zen/Vegetation sowie Tierarten/Habitaten darauf abgestellt, dass mit den Daten eine Beurtei-
lung bezüglich: 

− der betroffenen FFH- und Vogelschutzgebiete und ihrer Bestandteile, 

− der dem besonderen Artenschutz unterliegenden Arten sowie  

− der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

ermöglicht wird. 
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Folgende Untersuchungen wurden zur Aktualisierung und Verifizierung von Daten mit den 
zuständigen Fachbehörden für Naturschutz in 2010/11 abgestimmt und von Experten durch-
geführt:  

− Bestandesfeinkartierung der Waldbestände - ILN (2012a),  
Aktualisierung Bestandesfeinkartierung – RP FREIBURG (2016a)   

− Kartierung der Grünlandvegetation mit FFH - Lebensraum- 
typen 6212 und 6510 - TREIBER (2012a) 

− Kartierung der FFH-Lebensraumtypen 3140 (Gießen) und 
3150 (naturnahe eutrophe Seen) - INULA (2013b) 

− Fließgewässer mit Kartierung FFH- Lebensraumtyp 3260 - INULA (2013b) 

− Libellen, Amphibien, Vögel, Hirschkäfer / Heldbock, Tauchkäfer - INULA (2013a) 

− Reptilien, Tagfalter, Heuschrecken, Windelschnecken - TREIBER (2012a) 

− Fledermäuse, Haselmaus - FRINAT (2014) 

− Wildkatze - ÖKO-LOG (2014) 

− Makrozoobenthos - PANKOW (2016a) 

 

Darüber hinaus wurden zu speziellen Fragestellungen folgende Untersuchungen durchge-
führt: 

− Beprobung von Gewässersedimenten in der Flut – SOLUM (2006) 

− Abstauversuch Grienwasser – GWD (2004) 

− Sedimentuntersuchung in den geplanten IRP RHR – SOLUM (2002, 2003) 

 

Aus älteren Untersuchungen werden, soweit keine aktuellen Daten erhoben wurden folgende 
Daten berücksichtigt: 

− Fachbeitrag Tierökologie (Vögel, Libellen, Laufkäfer, Tagfalter, Heuschrecken, Wildbie-
nen, Amphibien, Fische, Wirbellose) - GFL (1993) 
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2 ÜBERSICHT ÜBER DEN UNTERSUCHUNGSRAUM 

2.1 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsraumes 
Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes für den geplanten Rückhalteraum Wyhl/Weisweil 
erfolgt auf Basis der naturräumlichen Gegebenheiten und der zu erwartenden Projektwirkun-
gen. 

Der Untersuchungsraum umfasst neben Flächen des geplanten Rückhalteraums auch Flä-
chen der Rheinaue binnenseits des Hochwasserdammes IV, um auch mögliche Auswirk-
ungen durch veränderte Grundwasserstände beim Betrieb des Rückhalteraumes erfassen 
und beurteilen zu können. Die Höhenlage reicht von ca. 175 müNN im Süden und fällt bis 
ca. 164 müNN nach Norden ab.  

Im Westen wird der Untersuchungsraum durch den Rhein mit der Staatsgrenze zu Frank-
reich begrenzt. Im Osten lehnt sich der Untersuchungsraum an den Verlauf der Landesstra-
ße L 104 zwischen Sasbach – Kappel an. 

Im Süden bildet der Basaltkegel des Limbergs eine naturräumliche Grenze. Die Grenze des 
Untersuchungsraumes verläuft in Höhe der L 113neu Marckolsheim-Endingen. Die nördliche 
Grenze bildet der Leopoldskanal. 

 

Der Untersuchungsraum ist in der Karte 1 der UVS Anlage dargestellt. Er umfasst auf rd. 
2.500 ha Teile der Gemeinden Sasbach, Wyhl, Weisweil und Rheinhausen (Landkreis Em-
mendingen). 

Der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil lässt sich in drei Teilbereiche untergliedern: 

Teilraum 1: Einlaufbereich und Rückhalteraum südlich der Wyhler Rheinstraße 

Teilraum 2: Rückhalteraum zwischen der Wyhler und Weisweiler Rheinstraße 

Abströmbereich: bestehendes Überflutungsgebiet zwischen der Weisweiler Rheinstraße 
nördlich des Stauwehr Rhinau bis zum Leopoldskanal und dem Hochwas-
serdamm IV. 

 

Naturräumlich ist der Untersuchungsraum nach FISCHER UND KLINK (1967) Teil der 
Straßburg-Offenburger Rheinebene, deren aufgelöste Niederterrassenflächen von feuch-
ten Niederungen durchzogen werden und z.T. durch Nebenflüsse aufgeschottert sind.  

Nach FISCHER UND KLINK lassen sich folgende naturräumliche Untereinheiten unterschei-
den: 

„Die Weisweiler Wald- und Mooraue erstreckt sich vom Fuß des Limbergs rheinparallel bis 
ca. 2 km Breite (zwischen Rhein und Hochwasserdamm IV) als bewaldete und von Moorflä-
chen durchsetzte Aue mit einem weitverzweigten Netz von Altwässern.  
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Die kiesigen und sandigen Flussablagerungen wechseln mit einer mächtigen und dichten 
Lage von eingeschwemmten Lehmen ab. Diese verursachen zuweilen einen Wasserstau bis 
in die obersten Bodenhorizonte und führen zu großflächigen Vermoorungen.  

Die Wyhler Niederung schließt binnenseits (östlich) des Tulla-Dammes an. Die gewässer-
arme Niederung zwischen Rheinaue und dem Steilrand der Forchheimer Niederterrassen-
platte liegt in den mächtigen Alluvionen (Kiesen und Sanden) der randlichen Rheinniede-
rung. Die alten Flussschlingen des Rheins sind verschüttet und liegen trocken. Wenige 
schmale Gerinne bilden ein dürftiges Gewässernetz. Der hohe Grundwasserstand (1 – 0,5 m 
unter Flur) hält jedoch die Einheit in latenter Feuchtigkeit, was in den z.T. anmoorigen Böden 
zum Ausdruck kommt. 

Höhere Kiesaufschüttungen bilden flache Hügel, die von Trockenrasen eingenommen wer-
den.  

Die naturräumliche Einheit der Forchheimer Niederterrassenplatte wird im nordöstlichen 
bzw. süd-östlichen Bereich des Untersuchungsraumes angeschnitten. 

Die lößbedeckte Niederterrasse steigt mit einer markanten Stufe von der Wyhler Niederung 
her nach Osten an. Das Hochgestade, das bei Neuenburg 12 - 13 m Höhe aufweist, erreicht 
jedoch nördlich des Limbergs, wo das Untersuchungsgebiet beginnt, noch kaum 2 - 3 m. Bis 
zu 3 m mächtige Lößlehmdecken, die im Süden mit Schwemmlöß des Kaiserstuhls verzahnt 
sind, kennzeichnen die ertragreiche Ebene. Nur im nördlichen Bereich und im Osten zur 
Elzniederung finden sich karge Kies- und Schotterböden der Niederterrasse, die braunen 
Waldböden ähnlich sind.  

Die Siedlungen Wyhl und Weisweil liegen wie alle Siedlungen mit Ausnahme von Forchheim 
am weniger fruchtbaren Rand der Niederterrasse, hier findet auch ein Abbau von Niederter-
rassenschottern statt.“  

 

2.2 Historische Entwicklung der Landschaft  
im Untersuchungsraum 

Die Oberrheinkorrektion und der Rheinausbau seit Beginn des 19. Jahrhunderts haben die 
Rheinaue und die Landnutzung nachhaltig verändert. Der Untersuchungsraum, der zur Fur-
kationszone des Rheins zwischen Basel und Lauterburg gehört, unterlag vor der Rheinkor-
rektion wesentlich stärker den Einflüssen des Rheins als heute.  

Besonders die regelmäßigen und großflächigen Überschwemmungen sorgten mit ihrer land-
schaftsformenden Kraft für dauernde Veränderungen. Die folgende Abbildung 3 zeigt die 
Gegebenheiten im Raum zwischen Wyhl und Kappel um 1852. 
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Abbildung 3:  Historische Karte des Rheinlaufes zwischen Wyhl und Kappel um 1852  

 

Durch die Tulla´sche Oberrheinkorrektion (1817 bis 1880) wurden in der Furkationszone der 
in zahlreiche Seitenarme aufgeteilte Strom in einem Hauptbett zusammengefasst und damit 
das Flussbett begradigt. Zeitgleich wurden Landgewinnungs- und Entwässerungsmaßnah-
men durchgeführt sowie die Ufer befestigt und ein durchgehendes Hochwasserdammsystem 
erstellt.  

Als Folge davon verkleinerte sich die überflutbare Fläche erheblich. So gingen etwa auf der 
Strecke Märkt (bei Basel) bis Karlsruhe rund 660 km² durch den Deichbau und rund 80 km² 
durch die Tiefenerosion des Rheinbettes verloren. Dies sind etwa 74% des bis dahin vor-
handenen, natürlichen Überschwemmungsgebietes.  

Durch die geringere Eintiefung des Rheins im Bereich Wyhl / Weisweil waren die ökologi-
schen Auswirkungen der Rheinkorrektion auf die Flussauen hier insgesamt weniger stark als 
an anderen Rheinabschnitten. Jedoch veränderten sich die Standortbedingungen der bei der 
Korrektion nicht ausgedeichten Überflutungsaue zum Teil erheblich. Das Verhältnis von 
Land- zu Wasserflächen nahm zugunsten der Landflächen zu. So fehlen im Vergleich zum 
Zustand vor der Korrektion die offenen Kiesflächen. Geschlossene Waldbestände bestim-
men jetzt das Bild. Das Gewässernetz wurde zwar deutlich reduziert, doch überfluten Hoch-
wasser weiterhin die Wälder bis zu der, im Zuge der Rheinkorrektion errichteten Hochwas-
serdammlinie.  
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Der neuzeitliche Oberrheinausbau (1928 bis 1977) zwischen Basel und Iffezheim hat durch 
die weitere Ausdeichung im Zuge des Baues der französischen Rheinkraftwerke dazu ge-
führt, dass nur noch im Bereich der Schlingen Reste der Überflutungsaue erhalten sind. Die-
se können jedoch nur als bedingt naturnah angesehen werden, da durch den Betrieb der 
französischen Rheinkraftwerke naturnahe Überflutungen bei geringeren Hochwasserabflüs-
sen im Rhein nicht mehr erfolgen. Zudem wurde durch den Einbau fester Schwellen im 
Rheinbett und der geregelten Beschickung des Durchgehenden Altrheinzuges mit Wasser 
die Grundwasserdynamik bzw. die Grundwasserstands-Amplitude stark eingeschränkt (feh-
lende Niedrigwasserphasen). 

Auf den ausgedeichten Flächen entwickelte sich auf Kosten naturnaher Auebiotope eine 
Kulturlandschaft mit wesentlich geringerer Standortvielfalt.  

Die verbliebene Überflutungsaue im Untersuchungsbereich liegt in Höhe des Kraftwerks- und 
Schifffahrtskanal der Staustufe Rhinau (Fertigstellung 1964). Dieser nimmt den Wasser-
durchfluss des Rheins bis max. 1.550 m3/s auf und belässt im alten Rheinbett nur eine gerin-
ge Restwassermenge (15 m3/s). Bei Hochwasser, wenn die Aufnahmekapazität des Kanals 
überschritten wird, strömt das überschüssige Wasser über das Hauptwehr Rhinau in den 
alten Rheinlauf. Doch nur noch bei großen Hochwassern tritt unterhalb des Hauptwehres 
Rhinau das Wasser über den Leinpfad und überflutet flächenhaft die Auenwälder nördlich 
des Wehres (= Abströmbereich). Durch die Ausleitung des Rheinwassers in den Kanal fehlt 
insbesondere das Wasser für häufig auftretende Überflutungen bei kleineren Hochwasserab-
flüssen (die zunächst kleinflächig ausufern, später in der ablaufenden Welle länger andau-
ernde und mehr oder weniger flächige Überflutungen herbeiführen). Die Spitzenabflüsse 
führen heute wie früher zu einer 100 %-igen Ausuferung im Abströmbereich. 

Um der fortschreitenden Vernichtung auetypischer Strukturen zu begegnen, wurden in den 
1980er Jahren zwischen Breisach und Kehl die durch den Oberrheinausbau vom Rhein ab-
geschnittenen Auengewässer zu einem „Durchgehenden Altrheinzug“ verbunden der stetig 
über mehrere Einlassbauwerke am Rheinufer mit Rheinwasser gespeist wird. Jedoch erfüllte 
der Altrheinverbund nicht im erhofften Maße seinen Hauptzweck, nämlich die Anhebung des 
Grundwasserspiegels. Weil der Durchspüleffekt der früheren Hochwasser fehlt, bedecken 
heute meist dicke Schlammschichten das Gewässerbett, die das Einsickern von Altrhein-
wasser in das Grundwasser verhindern. 

Anders als die früheren episodischen Überflutungen durch den Rhein führt diese ganzjährige 
Speisung mit Rheinwasser dazu, dass die Standortfaktoren in den vorher hydrologisch, 
chemisch, physikalisch und ökologisch unterschiedlichen Gewässern einander dauerhaft 
angeglichen wurden. Mit dem Verlust der individuellen Standortcharakteristik der Gewässer 
ist ein deutlicher Rückgang der Biotope bzw. Pflanzen- und Tierarten verbunden, die an die 
früheren Standortbedingungen angepasst waren (HÜGIN u. HENRICHFREISE 1992, 
WESTERMANN et. al. 1998). 
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Historische Entwicklung der Waldwirtschaft im Rheinauewald 

Der Rückblick auf die Entwicklung der Auewälder und die Zusammenschau jener Ereignisse 
und Entscheidungen, welche die Forstökonomie am Rhein in den letzten 200 Jahren geprägt 
haben, soll das Verständnis für den aktuellen Zustand der Rheinauenwälder erleichtern. 

Die Wälder der Rheinebene waren der Besiedlungsgeschichte zufolge bis zum 5. Jh. n. Chr. 
weitgehend unberührt. In Abhängigkeit von der Flussdynamik bildeten sich unterschiedlichs-
te Vegetationsformen aus. Auf zahlreichen Inseln und sich ständig verlagernden Sand- und 
Kiesbänken nahe des Rheins dominierte eine Pionierbestockung aus Gestrüpp und 
Strauchwerk, Weidenstock- und Weidenkopfhölzer. Stabile Waldgesellschaften, in denen 
vereinzelt auch sperrwüchsige Eichen vorgekommen sein sollen, bildeten sich nur auf rhein-
ferneren Landflächen heraus. Diese wurden zwar vom Hochwasser erreicht, aber auf Grund 
der langsameren Fließgeschwindigkeiten nur wenig verändert. 

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts lebte die Bevölkerung am Rhein hauptsächlich von der 
Landwirtschaft. Der Wald diente in erster Linie als Viehweide und zur Gewinnung von 
Brennholz. Besonders bei Niedrigwasserstand war der Vieheintrieb im Rheinwald auf Grund 
des recht üppigen Bewuchses stark. Um die landwirtschaftliche Nutzung zu intensivieren, 
wurden besonders im Bereich der Niederterrasse (Riegel, Kenzingen z.T. durch Bau des 
Leopoldkanals), größere Flächen gerodet. Mit der Intensivierung der gerodeten Weiden und 
Wiesen erfolgte die Umstellung der Viehhaltung von Waldweide- auf Stallhaltung. Daraufhin 
begann im Wald eine verstärkte Gras- und Streunutzung. 

Darüber hinaus hatte der Rheinauewald seit alters her das Baumaterial für die Befestigung 
der Ufer zur Sicherung des Kulturlandes vor der erodierenden Gewalt des Hochwassers ge-
liefert. Die Nutzungsintensität war vom Hochwassergeschehen abhängig und wurde von der 
Badischen Rheinbaubehörde über Jahrzehnte allein bestimmt (Flussbaudienstbarkeit). Die 
Rheinbaubehörde ließ das nötige Holz dort hauen, wo es die erforderliche Stärke hatte und 
dem Verarbeitungsort am nächsten war. Der Anspruch erstreckte sich auf den bis sechsjäh-
rigen Weichholz- und den bis zehnjährigen Hartholzaufwuchs. Damit war die sogenannte 
„Niederwaldwirtschaft“ für die Zeit des Rheinausbaus festgeschrieben. Der Bedarf an „Fa-
schinen“ bestimmte über viele Jahrzehnte das Aussehen und die Bewirtschaftung der rhein-
nahen Waldungen und erreichte mit der Rheinkorrektion Mitte des vorigen Jahrhunderts sei-
nen Höhepunkt. 

Mit dem Rückgang der Überflutungen nach der Rheinkorrektion und dem damit verbundenen 
nachlassenden Bedarf an Faschinen gingen die Wälder Zug um Zug wieder in die Verfü-
gungsgewalt der Gemeinden über. Gleichzeitig war durch die Rheinkorrektion eine Siche-
rung des Bodens und der Besitzverhältnisse erreicht und damit die Grundlagen für eine Um-
stellung in der Waldwirtschaft geschaffen worden. Durch natürliche Verlandung, die durch 
die künstliche Anlage von „Schlammfängen“ und Lebendverbauungen zusätzlich gefördert 
wurde, ergaben sich erhebliche Landgewinne. Zum erstmaligen Anbau von Verlandungen 
dienten vorzugsweise Weiden (Kopfhölzer) und Schwarzpappeln. „Zur Verdrängung des ge-
ringwertigen Strauchholzes“ wurden Eichen, Eschen, Ulmen und Hainbuchen gesät oder 
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gepflanzt. Auf größerer Fläche entstanden durch Ablagerung des fruchtbaren Schlicks gute 
bis hervorragende Böden für den Anbau der Esche. 

Zum ausgehenden 19. Jahrhundert wurden die Gemeindewälder erstmals durch die badi-
sche Forstbehörde taxiert und einer geordneten forstlichen Bewirtschaftung unterstellt. Sie 
boten weithin das Bild eines extrem vorratsarmen Niederwaldes. Um den hohen Brennholz-
bedarf der Bevölkerung zu decken, propagierte die badische Forstverwaltung zunächst die 
Beibehaltung eines oberholzarmen Nieder- bis Mittelwaldes. 

Erst allmählich entwickelte sich aus den „Hecken“, wie der Wald am Rhein im Volksmund 
genannt wurde und auch teilweise heute noch genannt wird, durch forstliche Kulturmaßnah-
men und Verlängerung der Umtriebszeit ein Wald, dessen Bild von mehr oder weniger ober-
holzreichen Mittelwäldern und hochwaldartigen Beständen neben forstlich wertlosen Ge-
büschkomplexen geprägt war. 

Die für die Rheinaue typischen, stark wechselnden Bodenverhältnisse führten im Jahre 1862 
zur Einführung des sog. „Kompositionsbetriebs“. Der „Kompositionsbetrieb” stellt eine Art 
Verbindung von Mittelwald mit horstweisem Hochwald dar, wobei der Überhalt auf die besse-
ren Standortspartien konzentriert wurde und dort ohne Rücksicht auf eine gleichmäßige Ver-
teilung innerhalb des Schlags oder örtlich zu starker Überschirmung des Unterholzes „bis 
zum entsprechenden Sortimentsanfall“ belassen wurde. Umgekehrt wurden die Oberhölzer 
auf mageren und kiesigen Standorten “auf ein Minimum reduziert”. 

Erst gegen Ende des Jahrhunderts mehrte sich die Forderung nach der Umstellung von der 
Brennholz- auf die Nutzholzproduktion. In dieser Situation und unter dem Eindruck, dass die 
bisherige Bewirtschaftungsweise die Kapazität der Auestandorte mit ihren günstigen Wachs-
tumsbedingungen nicht annähernd auszunützen vermochte, ordnete die badische Forstver-
waltung 1925 die Abkehr von übermäßiger Brennholzproduktion und die Überführung der 
Auewälder in Hochwald an. Die Erzeugung von wertvollem Laubstammholz wurde zum vor-
rangigen Wirtschaftsziel erklärt. 

Trotz zielstrebiger Bestandespflegehiebe konnte die Umstellung auf die Hochwaldwirtschaft 
nicht auf allen Flächen gelingen. Zum einen passte sich die forstliche Praxis zu wenig an die 
kleinräumigen, standörtlichen Bedingungen an, zum anderen mussten manche Bemühungen 
an den vorhandenen, qualitativ schlechten Bestockungen scheitern. Erschwerend kam hinzu, 
dass durch Kriegseinwirkung notwendige Pflegemaßnahmen verhindert und bereits vollzo-
gene zunichte gemacht wurden: Westwallbau, Sommerhiebe während der Zeit des Truppen-
einsatzes, Eingriffe der Besatzungsmächte und nicht zuletzt der Aushieb der Beschusshölzer 
ließen im Rheinauewald Devastationsflächen größeren Ausmaßes entstehen. 

Um nach dem II. Weltkrieg die entstandenen Vorratseinbußen auszugleichen und die Roh-
stoffbasis für die heimische Papierindustrie zu sichern, wurde nach 1948 der Anbau schnell-
wüchsiger Pappeln favorisiert. Man glaubte damals für jeden Standort eine passende und 
leistungsfähige Pappel-Sorte (Klon) zu besitzen. Es wurde geplant, die tiefer gelegenen gu-
ten Standorte des Überflutungsgebietes mit Pappeln aufzuforsten, während die übrige Flä-
che dem Anbau mit Esche und anderen Buntlaubbäumen (Ahorn, Birke, Erle, Kirsche, Linde, 
Ulme) vorbehalten sein sollte.  
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Der Nachzucht von Eiche wurde lange Zeit auf Grund des langsameren Jugendwachstums 
und der damit verbundenen hohen Pflegekosten geringere Bedeutung beigemessen. 

Diese Planungen wurden nie in vollem Umfang realisiert. Durch einen Orkan im Jahre 1950 
sah man sich gezwungen, in den folgenden drei Forstwirtschaftsjahren ausschließlich Wind-
wurfhölzer aufzuarbeiten. Die Bestandesentwicklung war infolge der Sturmschäden rückläu-
fig. Ehemals oberholzreiche Waldungen waren durch den Windwurf oberholzarm geworden. 

Die erhebliche Überschätzung der Möglichkeiten der Pappel unter nicht Beachtung der stan-
dörtlichen Gegebenheiten musste dieses Konzept scheitern lassen. Die negativen Erfahrun-
gen mit überzogenem Pappel- und Ahornanbau führten ab 1955 zu einer Rückbesinnung auf 
die standortsheimischen Buntlaubbäume und die Eiche. Die Abkehr vom Eichen-
Pessimismus wurde durch Rationalisierungsmaßnahmen begünstigt, die den Beginn des 
großflächigen Verjüngungsbetriebes im Zaun markierten.  

In den 60er Jahren führten pessimistische Einschätzungen zur Entwicklung des Wasser-
haushaltes im Auewald zu einer Favorisierung des Spitzahorns. Ein Großteil der Kulturen 
wurde wegen standörtlicher Unsicherheiten als Mischtypen mit Bergahorn und Buche be-
gründet. 

Die 70er Jahre ermöglichten durch die Begründung größerer Kulturflächen und durch zeitge-
rechten Abschuss des Rehwildes eine Aufzucht der Pflanzen weitgehend ohne Zaun. Trotz-
dem sind die Aufwendungen für Forstschutzkosten und Erholungseinrichtungen insgesamt 
zu hoch und führen in den Gemeindewäldern zu defizitären Betriebsergebnissen. 

 

2.3 Heutige Realnutzung und Strukturen 
Die nachfolgende Übersicht über die Gegebenheiten im Untersuchungsraum ist in der Kar-
te 1 der UVS Anlage dargestellt. Weitere Details zu vorhandenen Gegebenheiten sowie 
fachtechnische Beurteilungen finden sich in den Karten der Analyse der Schutzgüter (vgl. 
Kp. 3) 

Der Bereich zwischen Rhein und dem Hochwasserdamm IV ist durchweg bewaldet und wird 
vom Durchgehenden Altrheinzug und verschiedenen Nebenarmen und Schluten durchzo-
gen. Das Gewässersystem ist überwiegend von Rheinwasser geprägt. Die vor dem Rhein-
ausbau und der Altrheinbewirtschaftung vorhandenen Gießen sind durch den Anschluss an 
rheinwassergespeiste Gewässer durch Nährstoffanreicherung und Trübung weitgehend ver-
ändert.  

Nördlich der Weisweiler Rheinstraße, auf den Gemarkungen Weisweil und Rheinhausen wird 
der Rheinwald auch heute noch episodisch bei größeren Rheinhochwässern überflutet. Der 
Auwald ist hier zum großen Teil als Bann- bzw. Schonwald ausgewiesen.  

Südlich der Weisweiler Rheinstraße ist der Rheinwald auf den Gemarkungen Weisweil, Wyhl 
und Sasbach durch den Bau des Rheinseitendammes und Ausdeichung der Rheinaue von 
Überschwemmungen abgeschnitten. Hier finden sich daher vermehrt forstwirtschaftlich ge-
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nutzte Buntlaubholz-Waldbestände. Auf der Gemarkung Wyhl befindet sich der Kiesabbau-
stelle „Wyhl–Rheinwald“ mit einem großflächigen Baggersee.  

 

In der binnenseits des Hochwasserdammes IV gelegenen Altaue auf den Gemarkungen 
Wyhl und Weisweil wird heute großflächig Landwirtschaft betrieben. Dabei ist auf den Stand-
orten mit günstigerer Wasserversorgung der Ackerbau verbreitet (oft als Gemengelage mit 
Wiesen und Streuobstwiesen / Obstbaumkulturen). Neuerdings wurden großflächig Baum-
schulkulturen, Intensivobst sowie Sonderkulturflächen auf Ackerstandorten entwickelt (be-
sonders auf Gemarkung Wyhl). Auf feuchten und nassen Standorten mit Grundwasserein-
fluss (vorallem zwischen Wyhl und Weisweil sowie nördlich Weisweil) sind die Flächen durch 
Grünlandnutzung oder Röhrichte / Wälder/ Gebüsche geprägt.  

Die ortsnahen Lagen um Weisweil sind durch eine kleinparzellige Mischkultur von Obst, Gar-
tenbau und Streuwiesen gekennzeichnet. Die Siedlungsflächen der Ortslage Wyhl und 
Weisweil liegen am Rande der Altaue. 

Die Altaue wird von verschiedenen Gewässern durchzogen, die sich insbesondere durch die 
Herkunft des Wassers (Grundwasser oder Rheinwasser) unterscheiden. 

Der Leopoldskanal am Nordrand des Untersuchungsraumes entwässert das Gewässersys-
tem der Dreisam mit ihrem Einzugsgebiet aus Schwarzwaldflüssen in den Rhein. 

Südlich von Wyhl werden Niederterrassenschotter abgebaut. Auf dem Abbaugelände befin-
den sich entsprechende Baggerseen.  

In den Lagen südlich der L 113neu auf der Gemarkung Sasbach wird auf Flächen des Hoch-
gestades intensiv Obstanbau betrieben. 
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3 ANALYSE DER SCHUTZGÜTER  

Hinweise zum methodischen Vorgehen 

Durch die nachfolgende Analyse der Schutzgüter gemäß den Vorgaben des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG 2010, zuletzt geändert 2019) und deren Darstel-
lung in Text und Karten wird ein größtmögliches Maß an Transparenz hinsichtlich der jeweili-
gen Datenlage und Bewertung gewährleistet. Sie bildet eine wichtige Grundlage für die Beur-
teilung der projektbedingten Auswirkungen hinsichtlich der Umweltverträglichkeit (Umwelt-
verträglichkeitsprüfung) und damit letztendlich auch für die Abwägung im Rahmen des Plan-
feststellungsverfahrens.  

Die im Rahmen der UVP relevanten Nutzungsansprüche des Menschen (incl. Sachgüter) 
werden beim Schutzgut Mensch subsummiert, während die ökologischen und landschaftli-
chen Funktionen jeweils bei den Schutzgütern Boden (incl. Fläche), Wasser, Klima / Luft, 
Tiere und Pflanzen (incl. biologische Vielfalt), Landschaft / Kulturgüter behandelt werden. 
Durch dieses Vorgehen werden Zielkonflikte (z.B. zwischen Aspekt Landwirtschaft als Teil 
des Schutzgutes Mensch und den ökologischen Funktionen des Bodens als Schutzgut Bo-
den) offengelegt, Bewertungsfehler vermieden und auch Wechselwirkungen aufgezeigt. 

Generell wird bei der Schutzgutanalyse unterschieden in  

− Beschreibung des Ist-Zustandes / Datenlage; 

− Beschreibung von regional- und fachplanerischen Festsetzungen und Darstellungen; 

− Beschreibung vorhandener Belastungen / Konflikte (= Vorbelastung); 

− Beurteilung von Flächen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit bzw. Bedeutung für den Na-
turhaushalt und für bestimmte Nutzungsansprüche sowie Einschätzung der Empfindlich-
keit gegenüber möglichen, projektbedingten Auswirkungen. Bei der gutachterlichen Be-
urteilung wird generell ein dreistufiger Bewertungsrahmen (hoch, mittel, gering) zugrun-
de gelegt, da Schwellenwerte oder verbindliche Bewertungsrahmen überwiegend fehlen. 
Durch ergänzende beschreibende Attribute wird im Einzelfall die Beurteilung weiter diffe-
renziert.  

Zur Beurteilung verschiedener Schutzgüter wurden Sonderuntersuchungen durchgeführt, die 
als Fachberichte der Umweltverträglichkeitsstudie zugrunde liegen (siehe Kp. 1.4). Darüber 
hinaus gehende, vorliegende Unterlagen, die im Einzelfall der Beurteilung zu Grunde gelegt 
wurden, sind im Text genannt.  
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3.1 Schutzgut Mensch 
Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch stehen Aspekte wie „Siedlung“, „Landwirt-
schaft“, „Forstwirtschaft“, „Bodenabbau“ und „Erholung / Jagd / Fischerei“ im Vordergrund, 
da diese voraussichtlich durch projektbedingte Auswirkungen besonders betroffen sein wer-
den. Aspekte der Trinkwassergewinnung werden beim Schutzgut „Wasser“ behandelt. Auf 
ggf. auftretende Nutzungs- und Zielkonflikte oder sachlichen Überschneidungen zu anderen 
Schutzgütern wird an geeigneter Stelle hingewiesen. 

3.1.1 Aspekt Siedlung  
Unter dem Aspekt Siedlung wird v. a. auf die vorhandene Siedlungsstruktur, ausgewiesene 
und geplante Siedlungsflächen und deren Zweckbestimmung eingegangen. Gesichtspunkte 
der Freizeitgestaltung und ortsgebundenen Naherholung werden unter dem Aspekte Erho-
lung, Jagd und Fischerei behandelt. 

3.1.1.1 Bestand 

Innerhalb des Untersuchungsraumes liegen Teile der Ortslagen von Wyhl und Weisweil.  

Auf den Gemarkungen der Gemeinden Sasbach und Rheinhausen werden innerhalb des 
Untersuchungsraumes keine Siedlungsflächen bzw. städtebauliche Belange tangiert.  

Die derzeit vorhandenen Siedlungsflächen sind in Karte 1 der UVS Anlage dargestellt. 

Gemeinde Wyhl 
Die Gemeinde Wyhl ist dem Gemeindeverwaltungsverband „Nördlicher Kaiserstuhl“ im 
Landkreis Emmendingen zugeordnet.  

Dem als Mischgebiet ausgewiesenen Siedlungskern schließt sich südlich ein Wohngebiet an. 
Der alte Ortskern ist im Norden und Westen von Kleingartenanlagen umgeben. Das Wohn-
gebiet im Süden wird durch Sport- und Grünanlagen von einem ausgedehnten Gewerbege-
biet abgeschirmt.  

Nach Prüfung des RIPS-Datenpools entsprechen die Daten weitgehend den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes von 4/2003 (Abweichung: Reiterhof westlich der Ortslage, ge-
nehmigt 2010). Auf Anfrage wurde seitens der Gemeinde mitgeteilt, dass im Bereich „Alten-
au“ keine Änderungen des FNP vorgenommen wurden oder für die Jahre 2013/14 geplant 
sind. Lediglich im Gewann „Rauhwald“ wurde im Jahre 2011 der FNP für die Ausweisung 
einer Sondergebietsfläche für eine Biogasanlage geändert (Schreiben Hr. Seiter v. 7/2012). 

Die Biogasanlage ist zwischenzeitlich errichtet worden.  

Gemeinde Weisweil 
Die Gemeinde Weisweil ist der Verwaltungsgemeinschaft „Kenzingen – Herbolzheim“ im 
Landkreis Emmendingen zugeordnet. Nach Prüfung des RIPS-Datenpools entsprechen die 
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Daten für die Gemarkung Weisweil den Darstellungen des Flächennutzungsplanes von 
1/2003. Ein Vergleich mit aktuellen Luftbildern zeigt keine darüber hinausgehende Bauflä-
che. Auf eine Anfrage an die Gemeinde aus 7/2012 bezüglich geplanter Änderungen des 
FNP in den nächsten Jahren wurden keine Planungen mitgeteilt. 

 

3.1.1.2 Regional- und fachplanerische Festsetzungen 

Die Gemeinden Wyhl und Weisweil liegen im Bereich „Ländlicher Raum“ (WM 2002, Lan-
desentwicklungsplan 2002 Anhang 2.1.1). 

Wyhl und Weisweil sind im derzeit gültigen Regionalplan (RVSO 2017) als Gemeinden aus-
gewiesen, in der keine über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungsentwicklung für 
Wohnen und Gewerbe stattfinden soll (Plansatz 2.4.1.1 und 2.4.2.1). 

 

3.1.1.3 Vorbelastungen 

Als Vorbelastungen für die Siedlungs- und Wohnnutzung sind Umstände zu sehen, die eine 
Beeinträchtigung der Wohnqualität und der zukünftigen Siedlungsentwicklung darstellen. 
Hierzu gehören Schadstoffemissionen und Lärm z. B. von Verkehrswegen oder sonstige 
Emissionen. Darüber hinaus sind standörtlich bedingte Einschränkungen für Siedlungen, die 
in Bereichen der Aue etwa durch hohe Grundwasserstände bzw. Überflutung oder einem er-
höhten Auftreten von Stechmücken während der Sommermonate gegeben sein können, zu 
berücksichtigen. 

Für die Beurteilung verkehrsbedingter Vorbelastungen liegen Daten aus Verkehrszählstellen 
an der L104 südlich von Weisweil und der L113neu südlich von Wyhl vor. Es kann festge-
stellt werden, dass die Siedlungsbereiche von Wyhl und Weisweil über eine gute Verkehrs-
anbindung an das überörtliche Netz verfügen, jedoch nicht unmittelbar durch größere Ver-
kehrsachsen beeinträchtigt werden.  

Die Ortschaften werden durch die parallel zum Rhein verlaufende Landesstraße L 104 mitei-
nander verbunden. Südlich von Wyhl verläuft die L113neu in Ost-West-Richtung. Beide 
Straßen liegen gemäß den Verkehrszählungsdaten in der mittleren Klasse mit einem durch-
schnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen (DTV) von 3000 – 6000 KfZ/Tag gemäß Ver-
kehrsstärkenkarten aus 2010 (STRASSENBAUVERWALTUNG 2013 und STRASSENVER-
KEHRSZENTRALE 2015). Während auf der L104 an der Zählstelle südlich Weisweil in 2015 
ein DTV von 3700 KfZ (davon ca. 5% Schwerlastverkehr) gemessen wurde, liegen die Ver-
kehrsmengen an der L113neu mit über 5300 KfZ (und ca. 10% Schwerlastverkehranteil) 
deutlich darüber. Im Übrigen wird das Gebiet durch kleinere Gemeindeverbindungsstraßen 
(i.d.R.Kreisstraßen) erschlossen. Demnach ist für die Ortslagen Wyhl und Weisweil haupt-
sächlich von einem Ziel- und Quellverkehr auszugehen, der zeitweise durch erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen durch Urlauber und Nutzer von Erholungsflächen verstärkt werden kann.  

Emissionsbelastungen durch den Abbau von Kies und Schotter sowie den Massentransport 
beeinträchtigen zeitweise den Siedlungsbereich von Wyhl. 
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Standörtlich bedingte Vorbelastungen in Form hoher Grundwasserstände können in der Aue 
zeitweise auftreten. Besonders gefährdet sind dabei tiefliegende Gebäude vor allem in Be-
reichen mit natürlich hohem Grundwasserstand im Bereich westlich von Weisweil. 

Belästigungen durch Stechmücken sind in den rheinnahen Ortslagen generell zu verzeich-
nen. Im Gegensatz zu den allgemein verbreiteten Hausmücken der Art Culex pipiens, haben 
sich die Wiesen- und Auwaldmücken (Gattung Aedes, insbesondere Aedes vexans und Ae-
des sticticus) an die speziellen Überflutungsbedingungen großer Flusslandschaften ange-
passt. Die gemeinhin als Rheinschnaken bezeichneten Mücken treten aufgrund ihrer Mas-
senvermehrung während der Sommermonate auf. Ihr starker Wandertrieb und die ausge-
prägte Stechlust können zu erheblichen Belästigungen für den Menschen führen. Die Belas-
tungen sind jedoch derzeit aufgrund des Fehlens von Überflutungen der Rheinwälder im Be-
reich des Rückhalteraumes geringer als in durch Überflutung geprägten naturnahen Aue. 
Trotzdem erfolgt bereits derzeit, insbesondere in niederschlagsreichen Jahren, eine Be-
kämpfung von Steckmücken in den Rheinwäldern von Sasbach, Wyhl, Weisweil und Rhein-
hausen. 

Die o. g. Vorbelastungen gelten mehr oder weniger auch für sämtliche Betätigungen im 
Freien, so dass unter diesem Gesichtspunkt die Umweltnutzungen Land- und Forstwirt-
schaft, Jagd, Fischerei und Erholung ebenso betroffen sind. 

 

3.1.1.4 Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Bedeutung & Empfindlichkeit 

Leistungsfähigkeit / Bedeutung 
Die Wohn- und Mischgebiete im Untersuchungsraum weisen aufgrund der vorhandenen na-
turräumlichen Gegebenheiten (Nähe zu Rheinwäldern, Rhein) und der relativ geringen Vor-
belastung durch Immissionen eine hohe Leistungsfähigkeit bzgl. des Wohnumfeldes / der 
Wohnqualität auf. Gewerbliche Bauflächen sind unter dem Aspekt des Wohnens von nach-
rangiger Bedeutung. 

Empfindlichkeit 
Eine direkte Betroffenheit der Siedlungsflächen durch Überflutungen oder durch anlagebe-
dingte Effekte (z. B. Dammbaumaßnahmen) ist nicht zu erwarten. 

Die Empfindlichkeit der Wohn- und Mischgebiete ist deshalb insbesondere gegenüber den 
indirekten, betriebsbedingten Auswirkungen, die durch Grundwasseranstiege in der Altaue 
bei Flutungen im Rückhalteraum verursacht werden können, zu beurteilen. Hier ist generell 
festzustellen, dass (vorbehaltlich einer präzisen Prüfung) alle tiefliegenden Wohnbauflächen 
gegenüber aufsteigendem Grundwasser und den hierdurch verursachten Schäden (Durchflu-
tung, Setzung / Unterspülung von Fundamenten, Wassereinbruch in Keller) eine hohe Emp-
findlichkeit aufweisen. 

Dies betrifft insbesondere die Wohn- und Mischgebiete, die bereits derzeit bei hohen Grund-
wasserständen betroffen sind und künftig in verstärktem Maße betroffen sein können, aber 
auch weitere derzeit nicht betroffene Gebäude. 
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Für die Wohnqualität sind die zu erwartenden verstärkten Belastungen durch Schnaken von 
Relevanz. Die bei einer Flutung des Rückhalteraumes naturbedingt sich entwickelnden 
Schnaken können insbesondere im Sommer die Wohnqualität (und auch andere Nutzungen) 
erheblich beeinträchtigen. Dies bedeutet, dass generell alle Siedlungen im Nahbereich von 
Überflutungsauen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber „Schnakenplagen“ aufweisen. 

 

3.1.2 Aspekt Forstwirtschaft 
Die Darstellung und Beurteilung der derzeitigen forstwirtschaftlichen Gegebenheiten beruhen 
auf den durchgeführten waldbaulichen Untersuchungen, die als Grundlage zur Projektbeur-
teilung zusätzlich zur Umweltverträglichkeitsstudie bzw. zum Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan durchgeführt wurden.  

Die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im Folgenden dargestellt. Der 
Untersuchungsraum und die Darstellung der Bestandstypen, die auf der Bestandesfeinkartie-
rung basiert, ist der Karte 2 der UVS Anlage zu entnehmen. 

Eine erste Bestandesfeinkartierung wurde 1998 durchgeführt (BFU 1998). Aktualisierungen 
fanden in den Jahren 2001, 2003 und 2012 (ILN 2004, 2012a) statt. Aufgrund des Eschen-
triebsterbens wurde im Jahr 2016 eine weitere Aktualisierung vorgenommen (RP FREIBURG 
2016c).  

Der Überarbeitungsbedarf der teilweise über 10 Jahre alten Gutachten ergab sich zudem 
aufgrund neuer Grundlagendaten. So wurden den Planungen und Berechnungen von 2004 
photogrammetrische Befliegungsdaten im 30 m Raster zugrunde gelegt. Für die Aktualisie-
rung der Planungen konnten nunmehr die 1 m Laser-Scan Höhendaten der Landesvermes-
sungsverwaltung zugrunde gelegt werden. Mit diesen Grundlagendaten wurden auch die 
bisher vorliegenden Überflutungskarten mit dem 2-dimensionalen Strömungsmodell (WACO 
2017) neu berechnet. Methodische Grundlage für die Aktualisierung bzw. Überarbeitung der 
Bestandesfeinkartierung in 2016 bildet der Leitfaden “Forstliche Bestandesfeinkartierung im 
Rheinauenwald“ (RP FREIBURG 2010) 

3.1.2.1 Bestand 

Die wesentlichen Ergebnisse der o.g. Untersuchungen werden im Folgenden dargestellt. Der 
Untersuchungsraum der Bestandesfeinkartierung ist der Karte 2 der UVS Anlage zu ent-
nehmen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der Bestandestypen im Untersu-
chungsraum. 
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Tabelle 1: Bestandestypenliste 2016 mit Flächenanteilen 

Best.typ Nr. Bestandestyp Fläche (ha) Prozent
1 Altbestände mit hohem Anteil autochthoner Pappeln 15,67 1,42

1/8 Altbestände mit hohem Anteil autochthoner Pappeln / Bergahornreiche Laubholzbestände 17,53 1,58
2 Pappeln ohne Unterstand 32,44 2,93
3 Pappeln mit Unterstand 44,22 4,00

3/7 Pappeln mit Unterstand / Eschenreicher Laubholzbestand 0,00 0,00
4 Eichen Altbestände (Stieleichen) 80,66 7,29

4/8 Eichen Altbestände / Bergahornreiche Laubholzbestände 64,00 5,79
5 Jüngere Eichenbestände (Stieleiche) 86,26 7,80
6 Altbestände Esche 58,22 5,26

6/7 Esche Altbestände / Eschenreiche Laubholzbestände 10,73 0,97
6/8 Esche Altbestände / Bergahornreiche Laubholzbestände 54,92 4,96
7 Eschenreiche Laubholzbestände 150,72 13,62
8 Bergahornreiche Laubholzbestände 173,79 15,71

8/4 Bergahornreiche Laubholzbestände / Eichen Altbestände 12,55 1,13
8/6 Bergahornreiche Laubholzbestände / Esche Altbestände 1,10 0,10
9 Schwarznussbestände 2,47 0,22
10 Buchenbestände 34,82 3,15

10/8 Bergahornreiche Laubholzbestände / Buchenbestände 2,56 0,23
11 Birkenbestände 0,34 0,03
12 Strauchholzreiche Laubholzbestände 39,12 3,54

12/8 Strauchholzreiche Laubholzbestände / Bergahornreiche Laubholzbestände 5,21 0,47
13 Weidenbestände 16,79 1,52
14 Spitzahornbestände 135,10 12,21

14/7 Spitzahornbestände / Eschenreiche Laubholzbestände 2,78 0,25
14/8 Spitzahornbestände / Bergahornreiche Laubholzbestände 2,01 0,18

15 Kieferbestände 5,92 0,54
16 sonstige Kieferbestände 4,50 0,41
17 Erlenbestände 2,40 0,22

17/3 Erlenbestände / Pappeln mit Unterstand 0,86 0,08
18 Bergahorn Altbestände 9,07 0,82

18/8 Bergahorn Altbestände / Bergahornreiche Laubholzbestände 11,76 1,06
19 Hainbuchenbestände 3,58 0,32
20 Robinienbestände 2,83 0,26
21 Kirschenbestände 0,00 0,00
22 Röhricht, Blöße, Kahlfläche 13,59 1,23
23 Wiese, Pflanzschule 7,75 0,70

Summe 1106,24 100,00  

Nachfolgend werden die vorkommenden Bestandestypen auf Basis der erfolgten Bestandes-
feinkartierung und des Leitfadens (RP FREIBURG 2010) beschrieben. 

Bestandestyp 1:  Altbestände mit hohem Anteil an autochthonen Pappeln 
Die z.T. großflächigen Bestände werden von Schwarz- und Silberpappeln, dazu seltener 
Pyramidenpappeln, Graupappeln und Aspen, dominiert. Als Mischbaumarten kommen 
Esche, Eiche, Weide, Schwarz- und Grauerle, Traubenkirsche, Ulme, Bergahorn, Robinie 
u.a. vor. Kennzeichnend ist auch ein hoher Strauchholzanteil. Die Bestände entstanden 
meist aus ehemaligen Mittelwaldungen und sind heute überwiegend auf mattwüchsige 
Standorte zurückgedrängt. Wirtschaftlich ohne Bedeutung, erfüllen diese Bestände primär 
ökologische Funktion. 
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Mischbestand 1/8: Altbestände mit hohem Anteil an autochthonen Pappeln / Bergahornrei-
che Buntlaubholzbestände. Durch die Entnahme der Pappel-Althölzer erfolgt eine Verjün-
gung/Förderung von Bergahorn. Unter den gegenwärtigen Standortbedingungen ist eine 
Entwicklung hin zu Bestandestyp 8 - Bergahornreiche Laubholzbestände zu erwarten. 
 

Bestandestyp 2:  Pappelbestände (Wirtschaftspappeln1) ohne Unterstand 
Reinbestände (Pappelanteil: 90-100%) aus Schwarzpappelhybriden oder Balsam-Pappel mit 
keinem oder nur spärlichen Unterstand aus Weide, Schwarz- und Grauerle, Buntlaubbäumen 
und Straucharten wurden diesem Bestandestyp zugeordnet. 
 

Bestandestyp 3:  Pappelbestände (Wirtschaftspappeln1) mit Unterstand 
Neben den Pappelreinbeständen wurden Zweischichtbestände (Pappelanteil > 40%) aus 
Schwarzpappelhybriden mit wechselnden Anteilen der Mischbaumarten Esche, Bergahorn, 
Spitzahorn, Linde, seltener Weide, Eiche, Ulme, Erle, Birke, Hainbuche, Robinie, Feldahorn, 
Traubenkirsche und Straucharten als weiterer Pappel-Bestandestyp ausgeschieden.  
 

Bestandestyp 4: Altbestände Eiche (Stieleiche) 
Unter diesen Typ fallen Mischbestände mit hohem Eichenanteil (30-70%) und verschiedenen 
Mischbaumarten mit hohem Strauchholzanteil und teilweise flächiger Naturverjüngung von 
Esche und Bergahorn. Diese z.T. großflächigen Altbestände sind i.d.R. aus ehemaligen Mit-
telwaldungen entstanden.  

Sie stocken auf einer weiten Standortspalette, qualitativ werden sie entsprechend unter-
schiedlich eingestuft. Ihre Bedeutung liegt insbesondere auf den schlechteren Standorten in 
der ökologischen und landschaftspflegerischen Funktion, weshalb sie z.T. auch als arB-
Bestände oder Bannwald ausgewiesen sind. Wirtschaftlich und auch ökologisch ist die Eiche 
eine der wichtigsten Baumarten des Rheinauewaldes. 

Mischbestand 4/8: Altbestände Eiche / Bergahornreiche Buntlaubholzbestände. Durch Ent-
nahme von Alteichen erfolgt hier u.a. eine Verjüngung/ Förderung von Bergahorn. Es ist un-
ter den gegenwärtigen Standortbedingungen eine Entwicklung hin zu Bestandestyp 8 - 
Bergahornreiche Buntlaubholzbestände zu erwarten. 
 

Bestandestyp 5: Jüngere Eichenbestände (Stieleiche) 
Aufgrund der geringeren Hochwassertoleranz der Eichen-Jungpflanzen gegenüber älteren 
Eichen wurde dieser Bestandestyp aufgenommen. Es handelt sich um aus Pflanzung ent-
standene Kulturen, Dickungen und Stangenhölzer, oft als Reinbestände begründet, zumin-
dest aber mit hohem Eichen-Anteil. Im Rheinauewald hat die Eiche in der Kulturphase Start-
probleme, die vor allem durch Nährstoffmangel bedingte Wuchsstörungen und starken Auf-
wuchs in der Krautschicht verursacht werden. Nach längerer Periode des Eichenrückgangs 
                                                   
1 Unter der Bezeichnung „Wirtschaftspappel“ werden alle Arten von Pappel-Züchtungen zusammengefasst, also 

sowohl die Schwarzpappelhybriden (früher als Kanada-Pappel bezeichnet) als auch die Balsampappeln 
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wurden in jüngster Vergangenheit, insbesondere im Zuge der Räumung von Hiebsflächen 
infolge des Eschentriebsterbens, wieder vermehrt Eichen-Mischkulturen gepflanzt. 
 

Bestandestyp 6: Altbestände Esche 
Diese älteren Mischbestände (Alter > 70 Jahre) mit hohem Eschenanteil sind meist aus 
ehemaligen Mittelwaldungen entstanden, z.T. sind es aber auch ältere, aus Pflanzung 
stammende Bestände. Sie stocken meist auf frischen, gut nährstoffversorgten Böden. Die 
Esche dominiert (30-70%) das Bestandesbild. Verschiedene Mischbaumarten sind einzeln 
bis gruppenweise eingestreut mit hohem Strauchholzanteil und teilweise mit Naturverjün-
gung von Esche und Bergahorn. 

Mischbestand 6/7 und 6/8: Durch Entnahme von Alteschen erfolgte hier eine Verjün-
gung/Förderung von Eschen oder Bergahorn mit Erwartung hin zu Bestandestyp 7 oder 8.  

Aufgrund des mittlerweile flächigen Ausfalls durch das Eschentriebsterben wurden großflä-
chig Eschen frühzeitig entnommen. Diese Standorte werden z.B. als Eichenmischbestände 
wieder begründet. 
 

Bestandestyp 7: Eschenreiche Buntlaubholzbestände 
Mischbestände mit hohem Eschenanteil (> 40%) und Mischbaumarten wie Bergahorn, Pap-
pel, Linde, Eiche, Schwarznuss, Hainbuche, Erle, (Birke, Spitzahorn). 

Mit dem Verlust des Auecharakters im Untersuchungsgebiet sind auch die eschenfähigen 
Standorte (frische, grundwassernahe Standorte mit guter Nährstoffversorgung) zurückge-
gangen. Dieser Bestandestyp ist überwiegend in den jüngeren Altersklassen vertreten. Die 
Bestände stammen in der Regel aus Pflanzungen, gelegentlich auch aus Naturverjüngung. 
Sie sind meist einschichtig, die Mischbaumarten kommen einzeln bis gruppenweise vor. 
Auch bei diesem Bestandstyp wurden aufgrund des mittlerweile flächigen Ausfalls durch das 
Eschentriebsterben großflächig Eschen  frühzeitig entnommen. Diese Standorte werden z.B. 
als Eichenmischbestände wieder begründet. 
 

Bestandestyp 8:  Bergahornreiche Buntlaubholzbestände 
Mischbestände mit hohem Bergahornanteil (> 40%) sind im Untersuchungsraum überwie-
gend im Kultur- und Stangenholzalter, seltener auch im Baumholzalter vertreten. Dieser Be-
standestyp hat durch die Bestockungsumbauten seit den 50er Jahren stark an Bedeutung 
gewonnen und stockt auf den mäßig frischen Böden mittlerer Nährstoffversorgung. Die auf 
großer Fläche überwiegend durch Pflanzung begründeten Bestände mit Bergahorn als 
Hauptbaumart sind meist gleichaltrig und einschichtig aufgebaut, vereinzelt mit etwas Unter-
stand. Die bergahornreichen Buntlaubholzbestände sind betriebssicher und zuwachskräftig 
und versprechen gute Wertleistungen. 

Mischbestandestyp 8/4 und 8/6: Fortgeschrittene Entwicklung von Aufwuchs bergahornrei-
cher Laubholzbestände, hervorgegangen aus Altbeständen Eiche und Esche. 
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Bestandestyp 9: Schwarznussbestände 
Die erst seit Mitte dieses Jahrhunderts in die hiesigen Wälder eingebrachte Schwarznuss 
wird überwiegend als Mischbaumart einzeln bis gruppenweise in Edel-Laubholzbestände 
eingebracht. Bei den hier kartierten Schwarznussbeständen handelt es sich um wenige klein-
flächige (0,1 - 0,3 ha) Stangen- bis Baumhölzer mit hohem Schwarznussanteil (70-80 %). 
 

Bestandestyp 10: Buchenbestände 
Buchenbestände treten als Mischbestände und Buchen-Reinbestände (Buchenanteil: > 30-
90%) auf. Die Bestände sind überwiegend im Stangenholz- bis Baumholzalter, einschichtig 
oder mit spärlichem Unterstand von Hainbuche, Linde, Ulme und Strauchholz, oft mit Natur-
verjüngung von Bergahorn und Esche, Buche, Hainbuche u.a. Baumarten. Seltener sind die 
Buchenbestände auch aus ehemaligem Mittelwald hervorgegangen, mit älterer, breitkroniger 
Buche als Schirmbestand über jüngeren Mischbaumarten. Kleinflächig kommen Buchenbe-
stände im Jungwuchsalter vor. In der Jugendphase leidet die Buche stark unter Rehwildver-
biss, Mäuseschäden und Unkrautkonkurrenz. 

Mischbestandestyp 10/8: Durch Entnahme von Buche Förderung von Bergahorn. 
 

Bestandestyp 11: Birkenbestände 
Die Birke kommt aufgrund ihrer geringen Standortsansprüche als Mischbaumart auf mäßig 
trockenen Standorten vor. Als Hauptbaumart hat sie wenig Bedeutung, bestandesbildend tritt 
sie lediglich kleinflächig auf. Es handelt sich um einen Bestand mit hohem Birkenanteil (> 
50). 
 

Bestandestyp 12: Strauchholzreiche Laubholzbestände 
Unter diesem Bestandestyp werden Waldflächen erfasst, die nach Forsteinrichtung zum 
Wirtschaftswald außer regelmäßigem Betrieb, zu unbestockten Flächen oder zum Nichtholz-
boden zählen. Meist nehmen diese Flächen die extremen Standorte ein wie mattwüchsige, 
extrem trockene Kies- und Sandböden, feuchte Mulden, Schluten, Feuchtflächen, Stockro-
dungswälle, Rekultivierungsflächen, ehemalige Bunkerstandorte usw. Sind die Flächen be-
stockt, stammt die Bestockung aus ehemaligen Nieder- und Mittelwald, aus Stockausschlag 
oder natürlicher Sukzession.  

Die lückigen, sehr ungleichaltrigen, vorratsarmen Bestände weisen hohe Strauchholzanteile 
von 20-80% auf. Neben führenden Baumarten wie Weide, Eiche, Schwarzpappel, Robinie 
und Kiefer ist eine Vielzahl von Baumarten beigemischt. Bei den unbestockten Flächen han-
delt es sich um strauchreiche, schilfreiche oder krautige Sukzessionsflächen, Wildwiesen 
und Blößen.  

Mischbestandestyp 12/8: Entwicklung bergahornreicher Laubholzbestände durch Naturver-
jüngung. 
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Bestandestyp 13: Weidenbestände 
Bestände mit typischen Auewaldcharakter im unmittelbaren Bereich der Altrheine und Ge-
wässer (Verlandungszone) bzw. in Schluten (ehemalige Verlandungszonen) mit hohem Wei-
denanteil (90-100%) und den Mischbaumarten Pappel, Esche, Linde, Eiche, kommen nur 
noch reliktisch vor.  
 

Bestandestyp 14: Spitzahornbestände 
Mischbestände mit hohem Spitzahornanteil (> 40%) und Bergahorn, Buche, Linde, Hainbu-
che, Kirsche, Birke u.a. als Mischbaumarten sind einer der verbreitetsten Bestandestypen im 
Untersuchungsraum. Diese Bestände wurden überwiegend nach 1950 bei Bestockungsum-
bauten auf den mäßig frischen bis mäßig trockenen Standorten angebaut und beherrschen 
heute die jüngeren Altersklassen. Sie sind überwiegend hochwaldartig, meist gleichaltrig, 
einschichtig oder mit spärlichem Unterstand aus Linde und Hainbuche ausgestattet. Proble-
me ergaben sich im letzten Jahrzehnt durch das sog. Spitzahornsterben.  

Mischbestandestyp 14/7 und 14/8: Entwicklung bergahornreicher Laubholzbestände durch 
Naturverjüngung. 
 

Bestandestyp 15: Schwarzkiefer- und Kieferbestände 
Kiefer-Bestände sind ein selten vorkommender Bestandestyp. Das Schwergewicht bilden 
Kiefer-Reinbestände ohne oder mit nur geringem Anteil von Mischbaumarten als Stangen-
hölzer der II. und III. Altersklasse. In einigen Beständen stellt sich Naturverjüngung u.a. von 
Buche, Hainbuche und Linde im Unterstand ein.  

Einige Bestände sind durch Windwurf bzw. Windbruch, Schneedruck und Schneebruch stark 
durchbrochen; in den aufgelichteten Beständen entwickelt sich eine üppige, dicht geschlos-
sene Strauchschicht. Ihr wirtschaftlicher Wert wird gering eingeschätzt. 

 

Bestandestyp 16: Sonstige Nadelholzbestände 
An weiteren Nadelholzbeständen kommen Reinbestände mit Douglasie und Fichte und eini-
ge kleinflächige Mischbestände mit hohem Anteil (> 50%) von Nadelbäumen (z.B. Fichte, 
Omorika-Fichte) und z.T. unterständigen Mischbaumarten: Bergahorn, Linde, Robinie sowie 
teilweise hohem Strauchholzanteil vor. Kleinflächige Bestände werden als Weihnachtsbaum-
Kulturen bewirtschaftet. 
 

Bestandestyp 17: Erlenbestände 
Bestandesbildend tritt meist Schwarzerle auf. In der Regel sind es kleinflächige jüngere Be-
stände bis zum Stangenholzalter, oft in tiefen Lagen auf vernässenden, anmoorigen Standor-
ten. Auf diesen extremen Standorten treten nahezu reine Erlenbestände auf, vereinzelt sind 
Pappel, Weide und Traubenkirsche als Mischbaumarten am Bestandesaufbau beteiligt; auf 
günstigeren Standorten kommen Esche u.a. Baumarten dazu.  
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Erlenbestände sind auch aus dem Zwischen- und Unterstand ehemaliger Pappelbestände 
hervorgegangen. Nach dem Auszug oder weitgehenden Ausfall des Pappel-Oberstandes 
bilden die Erlen (meist Schwarzerle) des ehemaligen Zwischen- und Unterstandes eine lichte 
bis räumige Bestockung einschl. der Ansamung weiterer Baumarten wie Schwarzpappel, 
Weide, Esche und Bergahorn. 

Mischbestand 17/3: Erlenbestände mit Pappel im Unterstand. Durch Anpflanzung erfolgt 
Entwicklung von Pappelbestand. 
 

Bestandestyp 18: Altbestände Bergahorn 
Zu diesem Typ werden ältere Mischbestände (Alter > 60 Jahre) mit hohem Bergahornanteil 
(30-70%) als führende Baumart und den Mischbaumarten Esche, Eiche, Pappel, Linde, 
Hainbuche, Spitzahorn, (Ulme, Weide) gerechnet. Durch hohen Strauchholzanteil und teil-
weise Naturverjüngung von Bergahorn und Esche entsteht eine mehrschichtige bis stufige 
Bestandesstruktur. Diese Bestände sind überwiegend aus ehemaligen Mittelwaldungen ent-
standen. 

Mischbestand 18/8: Altbestände Bergahorn / Bergahornreiche Buntlaubholzbestände. Auf-
grund der Entnahme des Bergahorn Altholzes erfolgt Entwicklung durch Förderung von 
Bergahorn aus Naturverjüngung. 
 

Bestandestyp 19: Hainbuchenbestände 
Diese älteren Mischbestände mit hohem Hainbuchenanteil (> 50%) stammen ebenfalls aus 
ehemaligem Mittelwald und sind durch Auszug der wertvolleren Bäume wie Alteichen, 
Eschen, Bergahorn usw. aus dem Zwischen- und Unterstand entstanden.  
 

Bestandestyp 20: Robinienbestände 
Dazu zählen Mischbestände mit hohem Robinienanteil (> 50%) Diese stocken meist auf tro-
ckenen Standorten und Rekultivierungsflächen; dort ist selbst die anspruchslose Robinie 
aber oft mattwüchsig, vereinzelt sind Dürreschäden zu beobachten. Bei Pflanzung neigt die 
Robinie zu hohen Ausfällen und ist empfindlich gegen Spätfrost. Dagegen vermehrt sie sich 
reichlich über Stockausschlag und Wurzelbrut.  

 

Altersklassenverhältnis 
Die Altersstruktur der Bestände im Rückhalteraum ist nach wie vor unausgeglichen und 
spiegelt die Waldgeschichte und die standörtlichen Veränderungen wider. Diese Verteilung 
ist Ausdruck der geschichtlichen Entwicklung des Rheinauewaldes. Der hohe Anteil jüngerer 
Waldbestände zeigt deutlich den Aufbaucharakter des Rheinwaldes im Untersuchungsgebiet 
und geht zurück auf die großflächigen Bestockungsumbauten seit den 50er Jahren, deren 
Ziel es war, die damals devastierten Waldungen neu aufzubauen.  
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Verjüngungsbestände 
Altbestände mit größeren Verjüngungsanteilen werden in den Bestandesbeschreibungen 
entsprechend der Hauptbaumart des Altholzes und der Hauptbaumart der Naturverjüngung 
als Mischbestandestyp mit entsprechenden Flächenanteilen bezeichnet und in der Karte 
entsprechend dargestellt. 

Das früher nahezu ausschließlich praktizierte Verjüngungsverfahren im Rheinauewald war 
die Räumung der Altbestände in Blöcken von 1 – 2 ha Größe und nachfolgende Wiederbe-
gründung der Bestände i.d.R. durch Pflanzung. Heute wird der Ausnutzung von Naturverjün-
gungsmöglichkeiten wieder eine hohe Bedeutung beigemessen. Die standörtlichen Unter-
schiede und die ungleichen Lichtansprüche der verschiedenen Baumarten schließen einheit-
liche, schematische Verjüngungsverfahren aus. Je nach den standörtlichen Verhältnissen 
und den Verjüngungszielen kommen verschiedene Verjüngungsverfahren in Anwendung.  

 

Naturverjüngung 
Naturverjüngungsvorräte bestehen v.a. in den Althölzern aus ehemaligen Mittelwaldungen. 
Aber auch schon in jüngeren Stangenhölzern ist ankommende Naturverjüngung zu finden. 
Die in den Bestandesbeschreibungen angesprochene Naturverjüngung besteht aus Sämlin-
gen bis zu Jungwüchsen von 0,5 – 2,5 m Höhe sowie aus Stangenholz von 5-10 cm Stamm-
durchmesser. 

Den Schwerpunkt der Naturverjüngungsvorräte bildet der Bergahorn, der sich sehr gut und 
v.a. flächig verjüngt. Bergahorn-Verjüngung hält sich auch in locker geschlossenen Bestän-
den bei geringem Lichtgrad im Unterstand.  

Die Esche ist ebenfalls sehr naturverjüngungsfreudig. Aufgrund des mittlerweile flächigen 
Ausfalls durch das Eschentriebsterben spielt sie derzeit für den weiteren Bestandsaufbau 
aber keine Rolle. 

Buche- und Hainbuche-Naturverjüngung kommt ebenfalls an, ist aber weit weniger stark ver-
treten als Bergahorn und Esche. Dazu findet man, wenn auch nur vereinzelt oder spärlich, 
Naturverjüngung von Ulme (Feld- und Flatterulme), Eiche, Linde, Spitzahorn, Robinie, 
Schwarznuss, Walnuss, Kirsche, Feldahorn, Birke, Weide, Schwarzpappel, Silberpappel und 
Aspe. Der geringe Anteil dieser Baumarten in der Naturverjüngung wird auch dem selektiven 
Verbiss durch Rehwild zugeschrieben. Robinie vermehrt sich reichlich über Stockausschlag 
und Wurzelbrut. 

Ein großes Problem bei der Naturverjüngung besteht in der Konkurrenz durch starken 
Strauch-, Gras- und Krautaufwuchses. Gerade langsamwüchsige Baumarten wie z.B. die 
Eiche schaffen es nicht, die um Wasser, Nährstoffe und Licht konkurrierende Krautschicht 
und Strauchschicht schnell genug zu überwinden und gehen unter. 
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3.1.2.2 Regional- und fachplanerische Festsetzungen 

Im Regionalplan (RVSO 2017) sind keine speziellen Vorrangflächen für die Forstwirtschaft 
ausgewiesen. In der hierfür genannten Begründung zu den Grundsätzen gem. PS 3.0.9 heißt 
es: „Die gebietskonkrete raumordnerische Sicherung von Bereichen mit besonderer Bedeu-
tung für ökologische und erholungsbezogene Waldfunktionen erfolgt im Regionalplan vor 
allem durch die Festlegung von „multifunktional“ begründeten, d.h. auf den Erhalt unter-
schiedlicher Freiraumfunktionen abzielender Regionaler Grünzüge (siehe PS 3.1.1).“  

Der bewaldete Rückhalteraum Wyhl/Weisweil ist allerdings nicht Bestandteil des Regionalen 
Grünzugs, der große Teile der Altaue umfasst.  

Als Grundsatz nach Abs. 3 zu PS 3.0.9 führt der Regionalplan aus: „Die Schutz- und Wohl-
fahrtswirkungen des Waldes sollen besonders berücksichtigt werden. Eine naturnahe Wald-
bewirtschaftung ist zur Förderung standortgemäßer naturnaher Waldbestände anzustreben. 
Der Alt- und Totholzreichtum soll auch in genutzten Wäldern gefördert werden.“  

 
Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie werden die Waldfunktionen im Zusammenhang 
mit den jeweils zu beurteilenden Schutzgütern dargestellt. Die Rheinwälder im Untersu-
chungsraum erfüllen folgende Waldfunktionen gemäß der Waldfunktionenkartierung (FVA 
2010): 

Bodenschutzwald  
− Im Untersuchungsgebiet (UG) sind keine Bodenschutzwälder (gem. § 30 LWaldG) aus-

gewiesen. 

Schutzwälder 
− Der überwiegende Teil der Waldflächen im Untersuchungsgebiet ist als Sonstiger Was-

serschutzwald (Grundwasserschon- und Vorratsbereich) ausgewiesen. Der Bereich 
nordwestlich Weisweil (nördlich Weisweiler Rheinstraße = Abströmbereich) ist derzeit 
Teil der natürlichen Überflutungsflächen des Rheins (vgl. Kp. 3.4, Schutzgut Wasser und 
Karte 7 der UVS Anlage) 

− Im Rückhalteraum sind keine Waldflächen als Klimaschutzwald oder Lärmschutzwald 
ausgewiesen. Allerdings ist ein Feldgehölz südlich der Ortslage von Weisweil (zwischen 
Endinger Graben und Mühlbach) als Klimaschutzwald dargestellt (siehe Karte 5 der UVS 
Anlage) 

− Im Untersuchungsgebiet wurden lokale Immissionsschutzwälder um emittierende Anla-
gen ausgewiesen (vgl. Kp. 3.1.5 Erholung / Jagd / Fischerei und Karte 4 der UVS Anla-
ge) 
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Tabelle 2:  Waldfunktion - Lokale Immissionsschutzwälder im UG 

Lage 
Bezeichnung der  
Waldteile Emissionsquelle 

schützenswertes 
Objekt 

westl. Weisweil Weisweiler Rheinwald 
Schützenhaus  
Kleintraktorenbau 

EHW2  
EHSP Weisweil 

nordwestl. Wyhl Wyhler Rheinwald Kieswerk Splittwerk EHW2 

nördl. Wyhl Wyhler Rheinwald 
Kläranlage nördl. Kaiser-
stuhl 

EHW2 

Erläuterung: EHW2 = Erholungswald 2, EHSP = Erholungsschwerpunkt 

Als lokaler Immissionsschutzwald wird Wald dann ausgewiesen, wenn er auf Grund sei-
ner Lage zu einer Emissionsquelle und einem schützenswerten Objekt (Wohngebiet, Er-
holungswald, Erholungsschwerpunkt) hohe Bedeutung für den Immissionsschutz hat. 
Bei besonders belastenden Immissionen einzelner, lokalisierbarer Emittenten wirkt der 
Wald hier als Filter und übt dadurch eine lokale Immissionsschutzfunktion aus. 

Erholungswald 
− Gesetzlicher Erholungswald nach § 33 LWaldG wurde im Untersuchungsraum nicht 

ausgewiesen, ebenso nicht Erholungswald der Stufe 1 (Besucherzahlen > 10 / ha / Tag). 

− Als Erholungswald der Stufe 2 (Besucherzahlen bis 10 / ha/ Tag) eingestuft wurden gro-
ße Teile der Rheinwälder auf den Gemarkungen Wyhl und Weisweil. Die Erholungswäl-
der der Stufe 2 zeichnen sich durch gute Zugänglichkeit (Waldparkplätze, Radwege, 
Wanderwege) sowie Angelgewässer und Möglichkeiten zum Kanu-Wandern aus (vgl. 
Kp. 3.1.5 Erholung und Karte 4 der UVS Anlage). 

In der vorangegangenen Fassung der Waldfunktionenkartierung wurden noch Erho-
lungsschwerpunkte und Erholungsachsen gesondert erfasst und dargestellt. Hierbei 
handelte es sich um besondere Anziehungspunkte mit örtlich erhöhten Besucherkon-
zentrationen (= Erholungsschwerpunkt) oder um stark benutzte Durchgangs- oder Ver-
bindungswege (= Erholungsachsen). Im Einzelnen wurden damals für das Untersu-
chungsgebiet die folgenden Erholungsschwerpunkte bzw. Erholungsachsen ausgewie-
sen: 

Nordwestlich Wyhl, Badesee Nähe Rhein, Baden / Freizeit 

Westlich Weisweil, Waldspielplatz, Grillstelle / Grillhütte 

Nordwestlich Weisweil, Staustufe Rhinau, Parkplatz / Zugang zum Rhein 

Erholungsachse „Rheinauenweg vom Breitgießenparkplatz zum Weisweiler Rheinwald“ 
(Gemeinde Rheinhausen / Weisweil) 
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Schutzgebiete nach LWaldG 
− Im Untersuchungsraum sind Waldflächen gem. § 32 LWaldG als Waldschutzgebiete 

ausgewiesen. Es handelt sich dabei um „Bannwälder“ und „Schonwälder“ (siehe Karten 
1 und 10 der UVS Anlage). 

Bannwald ist ein sich selbst überlassenes Waldreservat. Pflegemaßnahmen sind nicht 
erlaubt; anfallendes Holz darf nicht entnommen werden. Die Forstbehörde kann Be-
kämpfungsmaßnahmen zulassen oder anordnen, wenn Forstschädlinge oder Naturer-
eignisse angrenzende Wälder erheblich gefährden.  

Schonwald ist ein Waldreservat, in dem eine bestimmte Waldgesellschaft mit ihren Tier- 
und Pflanzenarten, ein bestimmter Bestandsaufbau oder ein bestimmter Waldbiotop zu 
erhalten, zu entwickeln oder zu erneuern ist. Die Forstbehörde legt Pflegemaßnahmen 
mit Zustimmung des Waldbesitzers fest. 

Innerhalb des Natur- und Landschaftsschutzgebietes „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“ 
befindet sich das Waldschutzgebiet „Weisweiler Rheinwald“ mit einer Größe von 305 ha. 
Davon entfallen 75 ha auf den Bannwald und 230 ha auf den Schonwald. Mit Inkrafttre-
ten der gemeinsamen Verordnung über das Natur- und Landschaftsschutzgebiet 
„Rheinniederung Wyhl-Weisweil“ und das Bann- und Schonwaldgebiet „Weisweiler 
Rheinwald“ sind die ehemaligen Erlasse und Erklärungen über den Bannwald „Hechts-
graben“ bzw. den Schonwald „Hegwasser“ außer Kraft getreten. Schutzzweck des 
Waldschutzgebietes ist es:  

 im Bannwald die unbeeinflusst, spontane Entwicklung des Waldes durch eine Si-
cherung des Sukzessionsablaufs und einen Prozessschutz der zusammenge-
wachsenen ehemaligen Mittelwälder sowie durch den Schutz einer nach Sturm-
schäden sich entwickelnden Waldfläche im Bereich der Weich- und Hartholzstufe 
zu gewährleisten und wissenschaftlich zu beobachten; 

 im Schonwald die vorhandenen Waldgesellschaften der Weich- und Hartholzstu-
fe zu erhalten und pappel-, ahorn- sowie nadelbaumreiche Bestände zu Misch-
wäldern zu entwickeln oder unter Berücksichtigung des sich einstellenden Wass-
erregimes sowie der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation zu verjüngen. 

− Biotopschutzwälder nach § 30a Abs. 2 LWaldG, die die Kriterien der Anlage zu § 30a 
Abs. 2 erfüllen, sind ausweislich der Waldbiotopkartierung im Untersuchungsraum nicht 
erfasst worden. 

− Verschiedene Flächen im Rheinwald weisen Waldbiotope gem. § 30a LWaldG auf. Der 
Schwerpunkt der ausgewiesenen Biotope liegt im Bereich von Gewässern, Schluten und 
sonstigen Feuchtbiotopen. Es handelt sich um Gießen, naturnahe Abschnitte von Flach-
landbächen, Stillgewässer (Altwässer mit Verlandungsbereichen, Tümpel, Röhrichte und 
Silberweidenauwald. Die Lage der Waldbiotope ist der Karte 10 der UVS Anlage zu ent-
nehmen. Die durch Bauwerke betroffenen Waldbiotope sind im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan in den Anhängen 2 und 3 gelistet. Waldbiotope, die z. T. dem Schutz 
nach § 32 des Naturschutzgesetzes unterliegen, werden beim Schutzgut Pflanzen und 
Tiere (vgl. Kp. 3.5) beschrieben. 
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3.1.2.3 Vorbelastungen 

Die Vorbelastungen für die forstwirtschaftliche Nutzung der Rheinwälder sind vielfältiger Art. 

Generell hat sich der Verlust der natürlichen Überflutungen negativ auf die Artenzusammen-
setzung und auch auf die Ertragskraft der Rheinauenwälder ausgewirkt. Allerdings konnte 
dieser negative Effekt auf vielen Standorten dadurch kompensiert werden, dass großflächig 
weniger überflutungstolerante, jedoch forstwirtschaftlich rentable Buntlaubholzbestände oder 
Pappelbestände entwickelt wurden.  

Durch den Kiesabbau auf Gemarkung Wyhl sind Flächen für eine forstwirtschaftliche Nut-
zung verloren gegangen. 

Stürme verursachen immer wieder einzeln bis großflächig auftretende Sturmwürfe und treten 
v.a. in Pappelbeständen in Erscheinung. Die Pappel ist ab dem Baumholzalter besonders 
sturmwurfgefährdet, wenn bei anhaltendem Regen der Boden stark aufgeweicht ist. Die in 
höherem Alter einsetzende Stockfäule verschärft dieses Risiko. Die meisten Pappel-
Bestände im Untersuchungsgebiet stammen aus der Pappelanbauperiode nach 1945 und 
sind heute im Baumholzalter, so dass folglich eine erhöhte Gefahr von Sturmwürfen in Pap-
pelbeständen besteht.  

Der Wald südlich des Leopoldkanals wurde beispielsweise 1987 / 1988 großflächig durch 
Sturmwurf vernichtet, so dass hier kaum noch Althölzer anzutreffen sind.  

In sehr trockenen Sommern kommt es häufiger zu Dürreschäden bei Einzelbäumen. Von 
den Ausfällen betroffen sind Kiefer im Stangenholzalter und Alteichen. Ausfälle durch Dürre-
schäden wurden auch bei Robinie, Spitzahorn und Bergahorn festgestellt. Am stärksten be-
troffen durch Trockenschäden sind Kulturen, die z.T. komplett ausfielen. Vereinzelt, meist 
aber nicht bestandesbedrohend, treten Dürreschäden bei den erwähnten Baumarten bis ins 
Stangenholzalter auf. 

Dürreschäden bei älteren Eichen kommen auf trockenen Standorten vor. Auf grundwasser-
fernen Standorten mit geringer Bodenauflage sind die Eichen auf das Oberflächenwasser 
angewiesen. Während länger anhaltender Trockenperioden entstehen erhebliche Wasserde-
fizite für die Eiche und lassen sie auf diesen Standorten sukzessive ausfallen. Die Esche ist 
sehr naturverjüngungsfreudig und stellt sich auch auf trockenen Böden ein. Dort leidet sie 
jedoch unter Wassermangel und kümmert oder fällt später aus. 

Schneedruck und Schneebruch ist vor allem in den Kiefer-Stangenhölzern, insbesondere 
wenn sie nur schwach durchforstet sind, eine ständige Gefahr und führte immer wieder zu 
meist kleinflächigen Schäden. 

Am gravierendsten sind die Auswirkungen von Spätfrostschäden in den Kulturen, wo Ausfäl-
le oder zumindest Wachstumseinbußen zu verzeichnen waren (v.a. bei Eiche, Esche, 
Schwarznuss, Robinie). In älteren Beständen stellen Frostschäden einen zusätzlichen 
Stressfaktor bei vorgeschädigten Bäumen dar. 

Besonderer Erwähnung bedarf der fast völlige Ausfall der Ulmen durch das sogenannte Ul-
mensterben. Erreger des Ulmensterbens ist der Pilz Ceratocystis ulmi, der durch den Ul-
mensplintkäfer (Scolytus scolytus) verbreitet wird. Der Ausfall der Ulme als eine der wichtigs-
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ten Auebaumarten führte in vielen ehemaligen Mittelwaldbeständen zu erheblichen Verlich-
tungen. 

Seit einigen Jahren tritt zudem im gesamten Untersuchungsgebiet das sogenannte Eschen-
triebsterben auf. Die durch einen Pilz verursachte Krankheit führt ebenfalls zum absterben 
von Eschenbeständen. Aufgrund von erheblichen Standsicherheitsproblemen infolge von 
Sekundärinfektionen (bspw. durch Hallimasch) werden seit 2014 / 2015 in den Rheinwäldern 
großflächig Nothiebe in Eschenbeständen durchgeführt. Derzeit scheint auch mittelfristig die 
Esche als eine Hauptbaumart der Hartholzaue flächig auszufallen. Die Ausfälle und Nothiebe 
führen in eschenreichen Beständen zu deutlichen Auflichtungen des Waldbestandes. 

In Kulturen traten vereinzelt Fraßschäden durch Mäuse, v.a. an Eiche und Buche auf, die 
allerdings nicht bestandesbedrohend waren. Verbiss und Fegen durch Rehwild verursachte 
erhebliche Schäden in den Kulturen und in Naturverjüngungen. Die aufgrund forstwirtschaft-
licher Erfordernisse geplante Reduktion der Verjüngungsflächen wird dieses Problem künftig 
noch verschärfen, da wegen des geringeren Kulturflächenzuganges dem Rehwild Äsungsflä-
chen verloren gehen. Der Druck auf die vorhandenen Kulturflächen und die Naturverjüngung 
wird somit größer und macht eine zielstrebige Regulierung der Rehwilddichten und Konzent-
ration der Jagd an den Kulturflächen erforderlich. 

 

3.1.2.4 Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Bedeutung & Empfindlichkeit 

Leistungsfähigkeit - Bedeutung für die Forstwirtschaft 

Die Leistungsfähigkeit / Bedeutung der Rheinauewälder für die Forstwirtschaft ist in starkem 
Maße abhängig von den standörtlichen Gegebenheiten, die in einer Aue oftmals kleinräumig 
erheblich variieren. 

Bezüglich der standörtlichen Gegebenheiten werden im Kapitel 3.3 (Schutzgut Boden) aus-
führliche Darlegungen gemacht. An dieser Stelle erfolgt deshalb eine kurze Einschätzung 
bezüglich der Produktivität der Waldstandorte für die Forstwirtschaft. 

Die Bodenkarte (siehe UVS Anlage 6) zeigt für weite Bereiche des Rheinauenwaldes die 
Bodeneinheit „Auengley-Auenpararendzina aus Auenmergel“, nördlich des Querdammes 3 
verbreitet auch „Auengley/Brauner Auenboden-Auengley“ oder „Auengley bis Brauner Auen-
boden-Auengley“. Entlang der Gewässer und in Schluten treten südlich der Weisweiler 
Rheinstraße häufig „Auengley und Brauner Auenboden-Auengley“, nördlich der Weisweiler 
Rheinstraße und entlang des Hochwasserdammes IV oft „Nassgley“ auf. 

Zur weiteren Standortdifferenzierung wird die Forstliche Standortskartierung (FVA 2007) 
herangezogen. Diese zeigt eine gute Übereinstimmung mit den Darstellungen der o.a. Bo-
denkarte. 

Die Forstliche Standortkarte weist ebenfalls eine generelle Gliederung in: 

− Nasse bis feuchte Schlick- und Aueböden (Nassgley / Anmoorgley / Auengley, Kalkpa-
ternia-Gley),  
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− Mäßig frische bis grundfeuchte Schlickböden (kleinflächig auch Sandböden) in unter-
schiedlicher Mächtigkeit und mit Kies oder Sand im Untergrund (Auenpararendzina bis 
Gley-Kalkpaternia) auf.  

 
In Bezug auf die Produktivität und Ertragsfähigkeit sind solche Standorte der Aue, die über 
günstige Bedingungen bzgl. der Entwicklungstiefe, des Humusgehaltes, der Mächtigkeit der 
Bodenart sowie der Wasserkapazität des Standortes verfügen, als besonders günstig zu 
beurteilen. 

Dagegen sind Standorte, die dauerhaft nass, trocken und ohne ausreichende Deckschichten 
bzw. stark durchlässig sind als unproduktiv zu beurteilen (häufig ArB-Bestände, vgl. Kp. 
3.1.2.1). 

Demnach sind die günstigsten Voraussetzungen zur Holzerzeugung auf den grundfeuchten 
Schlickböden nördlich der Weisweiler Rheinstraße und auch auf grundfeuchten bis mäßig 
frischen Schlick- und Sandböden südlich der Weisweiler Rheinstraße gegeben. Für diese 
Standorte ist eine hohe Leistungsfähigkeit für die Holzerzeugung zu konstatieren. 

Dagegen sind Standorte der nassen Schlick- und Auenböden sowie der mäßig trockenen bis 
trockenen Kiesböden bzgl. der Leistungsfähigkeit zur Holzerzeugung als eher gering zu be-
urteilen. 

Berücksichtigt man die derzeitige Bestandssituation und die durch unter Kp. 3.1.2.3 be-
schriebenen Vorbelastungen, so kann die Bedeutung der Wälder insgesamt für die Holzpro-
duktion als durchschnittlich (= mittel) beurteilt werden. Bereichsweise sind jedoch auch 
Standorte mit höherer oder geringerer Leistungsfähigkeit für die Forstwirtschaft vorzufinden 
(vgl. Beschreibung der Bestandestypen unter Kp. 3.1.2.1). 

Leistungsfähigkeit - Bedeutung für Waldfunktionen und Biotope 

Neben der Holzerzeugung sind auch die ausgewiesenen Waldfunktionen und Waldbiotope 
bei der Beurteilung zu berücksichtigen. Demnach sind die Wälder im Untersuchungsraum 
generell für den Klimaausgleich, den Grundwasserschutz, die Retention von Hochwässern 
sowie für die Erholungsnutzung von Bedeutung, während insbesondere die für die Holzer-
zeugung unproduktiven Standorte als Waldbiotope von besonderer Bedeutung sind. 

Werden die forstwirtschaftlichen Aspekte (Holzproduktion) und die forstökologischen Aspekte 
(Waldfunktionen / Waldbiotope) kumuliert, so ist die Leistungsfähigkeit / Bedeutung der 
Rheinauewälder insgesamt als hoch zu beurteilen. 

Empfindlichkeit gegenüber Überflutung 

Die Empfindlichkeit von Waldbeständen gegenüber möglichen betriebsbedingten Auswirkun-
gen durch Überflutung wird von der Hochwassertoleranz der einzelnen Baumarten bestimmt. 
Die Hochwassertoleranz der Gehölze umfasst ihre Fähigkeit, die Stoffwechselfunktionen 
trotz der durch das Überflutungswasser eingeschränkten Sauerstoffverfügbarkeit aufrecht zu 
erhalten. 
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Überflutungsbedingte Schäden an Waldbäumen werden hervorgerufen, indem die Sauer-
stoffzufuhr zwischen Rinde und Holz unterbrochen und die für das Wachstum der Bäume 
verantwortliche Kambiumschicht geschädigt wird. Außerdem führen länger andauernde 
Überflutungen oder Staunässe bei empfindlichen Baumarten zu Sauerstoffmangel im Wur-
zelbereich und daraus resultierend zum Absterben von Wurzelteilen (insbesondere der 
baumphysiologisch wichtigen Feinwurzeln). Hierdurch wird die Wasser- und Nährstoffauf-
nahme sowie die Transpirationsrate verringert und als Sekundärfolgen entstehen offensicht-
lich Stamm- und Wurzelfäule. 

Schädigungen durch Überflutung lassen sich durch frühzeitigen Laubfall, Abplatzen der Rin-
de und Wurzelbeeinträchtigungen erkennen. Die Schäden können je nach Baumart zum Ab-
sterben von Einzelbäumen bis zum flächigen Ausfall von Einzelbeständen führen. Deutlich 
erkennbar sind solche Schäden bereits im jeweiligen Jahr der Überflutung, mit maximaler 
Ausprägung meist erst im Folgejahr. Das Nachlaufen der Schäden kann nach bisherigen 
Beobachtungen bis zu 6 Jahre dauern. 

Diese Wirkmechanismen treten im Wesentlichen bei Überflutung in der Vegetationszeit in 
Erscheinung, die gem. Auenstufenpapier (MICHIELS & ALDINGER 2002) für den Zeitraum 
01.04. bis 30.09. des Jahres im langjährigen Mittel definiert wird. Aufgrund von Klimaverän-
derungen kann die Vegetationszeit sich verlängern. Auch kann in einzelnen Jahren ein frühe-
rer Beginn der Vegetationszeit erfolgen. 

Außerhalb der Vegetationsperiode sind Überflutungen dagegen weitgehend unproblematisch 
für die Waldbaumarten. Erhebliche Schäden sind während der Vegetationsruhe nur dann zu 
befürchten, wenn zu einem Winterhochwasser ein plötzlicher Kälteeinbruch hinzukommt und 
sich dann eine geschlossene Eisdecke bildet. Fallen dann die Wasserstände, bildet sich un-
ter der Eisdecke ein Hohlraum. Durch Druck und Zug der Eisschicht wird die Rinde der ein-
geschlossenen Bäume verletzt, Kulturen mitunter auch abgeknickt. 

 

Hochwassertoleranz von Waldbäumen 
Die Empfindlichkeit von Waldbeständen gegenüber möglichen betriebsbedingten Auswirkun-
gen durch Überflutung wird von der Hochwassertoleranz der einzelnen Baumarten bestimmt.  

Die Toleranz gegenüber den o.g. Stressfaktoren bei Überflutung wird bestimmt von: 
− der genetischen Anpassung und 

− sonstigen Faktoren wie Alter, Vorschädigung / Vitalität. 

Während weitgehend Einigkeit besteht über die Bedeutung von genetischer Anpassung bzw. 
von Alter / Vitalität für die Überflutungstoleranz, wird die Bedeutung von morphologisch-
physiologischer Anpassung unterschiedlich gewichtet. Für DISTER (1980, 1983, 1989) sind 
„nicht unter Auenbedingungen aufgewachsene Exemplare derselben Art ungleich hochwas-
serempfindlicher“. Die Untersuchungen von SIEBEL et. al. (1998) und von SPÄTH (2002) 
führen zum gleichen Ergebnis. Hinsichtlich der Hochwassertoleranz könnte deshalb auch 
eine morphologisch-physiologische Anpassung von Belang sein. 
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Konkret wird zur Einschätzung der Empfindlichkeit von Bäumen und Sträuchern gegenüber 
Überflutungen / -stauungen auf die Untersuchungen und Auswertungen von BIEGELMAIER 
(2002) und SPÄTH (2002) zurückgegriffen. Diese – auf einem Extrem-Hochwasserereignis 
basierenden Untersuchungen von Gehölzschäden – spiegeln den aktuellen Wissenstand 
über die maximale Hochwassertoleranz von Bäumen wieder. 

Die Untersuchungen zeigen, dass bei kurzen Überflutungsereignissen (3 bis 6 Tage) Schä-
den ausschließlich durch die Überflutungshöhe verursacht werden (Ausnahme bei der 
Baumart Kirsche, z. T. auch Buche). 

Zusätzlich werden Schäden noch durch die Fließgeschwindigkeit, Grundwasserverhältnisse 
und die bereits bestehende Vorbelastung eines Bestandes beeinflusst. 

Für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil wurden auf der Grundlage der Untersuchungsergeb-
nisse zum Hochwasser 1999 von BIEGELMAIER (2002) und SPÄTH (2002) folgende Emp-
findlichkeiten von Baumarten bezüglich der Überflutungshöhe definiert (vgl. ILN 2004): 
 

Tabelle 3: Empfindlichkeit der Baumarten nach der Überflutungshöhe 

Höhenstufe Baumarten 

 Weide Pappel Eiche  
alt 

Feld-
ahorn 

Kiefer Birke Platane Eiche 
Stange 

Schwarz-
nuss 

Wal-
nuss 

< 130 cm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

131 – 170 cm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

171 – 210 cm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

211 – 250 cm 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 

251 – 280 cm 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 

> 280 cm 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 

 Hain-
buche 

Linde Schw.-
erle 

Robinie Rosska
stanie 

Berg-
ahorn 

Esche Buche Spitz- 
ahorn 

Kirsche 

< 130 cm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

131 – 170 cm 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 

171 – 210 cm 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 

211 – 250 cm 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 

251 – 280 cm 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 

> 280 cm 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Für die in geringem Umfang vorkommenden Baumarten Ulme, Fichte, Lärche lagen keine 
beobachteten Toleranzwerte in Bezug auf die Überflutungshöhe vor, sie wurden daher nicht 
bei der Empfindlichkeitsbeurteilung berücksichtigt. Ebenfalls unberücksichtigt bleibt das 
Strauchholz, das aber nach den Erfahrungen in den Poldern Altenheim (ILN 1999) und dem 
Forstbezirk Rastatt (ILN 2000) bei einer Überflutungsdauer von 4 – 6 Tagen unabhängig von 
der Überflutungshöhe nur sehr geringe Einzelschäden erwarten lässt. 

Die Empfindlichkeit von Jungbeständen und Naturverjüngung gegenüber Überflutungen ist 
höher als die von älteren Beständen. 
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Die Empfindlichkeit von Baumarten gegenüber der Überflutungsdauer wird definiert über die 
Auestufen gem. Auestufenpapier (MICHIELS & ALDINGER 2002) und kennzeichnet die mitt-
leren Überflutungsdauern und damit die Überflutungstoleranz von Baumarten in der jeweili-
gen Auenwaldstufe (Auenzone). Innerhalb der jeweiligen Auenstufe ist für die unten aufge-
führten Baumarten von einer weitgehenden Unempfindlichkeit gegenüber Überflutungen 
auszugehen (vgl. MICHIELS & ALDINGER 2002, SPÄTH 2002). Im Umkehrschluss bedeutet 
dies, dass Baumarten z. B. der Hohen Hartholzaue auf Standorten mit längerer Überflu-
tungsdauer (z. B. der Tiefen Hartholzaue) eine hohe Empfindlichkeit aufweisen. 

Tabelle 4: Empfindlichkeit der Baumarten nach der Überflutungsdauer 

Auenwald-
stufe 

Mittlere Überflu-
tungsdauer im 

Gesamtjahr vor Ort 

Max. Dauer in Vegetations-
periode / Gesamtjahr im  

Rückhalteraum 
Charakteristische Baumarten 

Oberste Hart-
holzaue 

<< 1 Tag  Buche, Spitzahorn 

Oberste Hart-
holzaue 

< 1 Tag < 10 / < 15 Buche, Spitzahorn 

Hohe Hartholz-
aue 

 1 – 5 Tage 10 – 35 / 15 – 42 Bergahorn (Robinie, Walnuss, 
Kastanie, Platane) 

Mittlere Hart-
holzaue 

5 – 19 Tage 35 – 65 / 42 – 80 Esche, Hainbuche, Linde, 
Feldahorn, Schwarznuss, Birke 

Tiefe Hartholz-
aue 

19 – 42 Tage 65 – 110 / 80 – 130 Stieleiche, Ulme,  
Wildobst, Feldahorn, Birke 

Übergangsaue 42 – 64 Tage 110 – 140 / 130 – 190 Silberweide, Pappel, einzelne 
Stieleichen 

 

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und sonstigen Effekten 

Generell besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahmen für Bau-
werke (Dämme, Wege) und Gewässer. Insbesondere die für die Holzproduktion besonders 
wertvollen Standorte mit grundfeuchten Schlickböden und auch auf grundfeuchten bis mäßig 
frischen Sandböden (siehe oben) sind hier hervorzuheben. 

Die Empfindlichkeiten gegenüber sonstigen lokalen Effekten (z. B. Erosion, räumliche Ord-
nung, Probleme der Kultursicherung) werden generell nicht verkannt, sie können jedoch in 
der gesamträumlichen Sicht nicht bewertet werden. 
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3.1.3 Aspekt Landwirtschaft  

3.1.3.1 Bestand 

Grundlegende Untersuchungen - Agrarstudie 

Die vorliegende Erfassung der landwirtschaftlichen Bodennutzung im Untersuchungsraum 
basiert auf verschiedenen Untersuchungen. 

Im Rahmen der Grundlagenerhebungen für die UVS wurde die Realnutzung durch Auswer-
tung von Luftbildern und Vor-Ort Erkundungen erfasst.  

Nachdem im Verlaufe der Planung für den Rückhalteraum erkennbar war, dass durch Pro-
jektwirkungen landwirtschaftliche Flächen in erheblichem Umfang beeinträchtigt werden 
können, wurde in einer Agrarstudie (Phase 1, 2003 - 2005) das landwirtschaftliche Scha-
denspotenzial ermittelt (KAPFER et al. 2005). Hierfür wurde in einem begrenzten Untersu-
chungsraum (siehe Abbildung 4) die landwirtschaftlichen Nutzungen nach Kulturen erfasst.  

Nach Abschluss der Phase 1 wurde der Untersuchungsraum um Flächen auf den Gemar-
kungen Sasbach und Weisweil erweitert (siehe Abbildung 4), da hier ebenfalls ein Scha-
denspotenzial durch Projektwirkungen vermutet wurde (Phase 2, 2006 - 2008). Auch für die-
se Flächen wurden in 2006 die landwirtschaftlichen Kulturen erfasst (KAPFER et al 2008). 

 

Abbildung 4:  Untersuchungsraum der Agrarstudie Phase 1 und 2 (KAPFER 2008) 
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Die nachfolgende Tabelle 5 gibt einen Überblick über die landwirtschaftliche Nutzung in dem 
insgesamt 859 ha großen Untersuchungsraum der Agrarstudie der Phase 2. 

Tabelle 5:  Übersicht der landwirtschaftlichen Nutzung im Untersuchungsraum 

 Phase 1 (6/2005) Phase 2 (5/2006) 

Landwirtschaftl. Nutzung Hektar Anteil Hektar Anteil 

Ackerbrache 21,81 4,61% 25,21 3,53% 

Feldgemüse* 2,20 0,47% 1,49 0,21% 

Getreide und Ölfrüchte 42,47 8,98% 75,16 10,53% 

Kartoffeln* 13,07 2,76% 14,04 1,97% 

Mais (Körnermais) 241,56 51,07% 297,61 41,68% 

Saatmais 0 0% 62,72 8,78% 

Spargel* 0 0% 1,79 0,25% 

Zuckerrüben 2,71 0,57% 2,71 0,38% 

Grünland, Weide 0,82 0,17% 6,70 0,94% 

Grünland, Wiese 59,60 12,60% 81,03 11,35% 

Grünlandbrache 8,65 1,83% 9,26 1,30% 

Streuobst 30,44 6,44% 63,38 8,87% 

Streuobst, verbracht 0,16 0,03% 0,60 0,08% 

Obstanlage Bäume* 11,44 2,42% 12,97 1,82% 

Obstanlage Erdbeeren* 7,82 1,65% 16,11 2,26% 

Obstanlage Sträucher* 4,07 0,86% 4,35 0,61% 
Baumschule mit Gehölzbe-
stand* 18,51 3,91% 21,05 2,95% 

Garten* 7,13 1,51% 17,42 2,44% 

Weihnachtsbäume* 0,51 0,11% 0,51 0,07% 
     
Gesamt 472,97 100,00% 714,09 100% 

davon  

Sonderkulturen* 64,75 13,69% 89,72 12,56% 

* „Sonderkulturen“ im Sinne von besonders schadensträchtigen Kulturen / Nutzungskategorien 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verteilung der Nutzungskategorien nach ihren Anteilen 
an der Gesamtfläche in 2006.  
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Abbildung 5: Verteilung der Nutzungskategorien im Untersuchungsraum in 2006 

 

Nach KAPFER et.al. (2008) ist festzustellen, dass der Ackerbau mit rund 67% der Untersu-
chungsfläche deutlich überwiegt mit dominantem Anteil an Körnermais. Besonders beach-
tenswert sind die für den Anbau von Saatmais besonders geeigneten – weil räumlich abge-
grenzten – Flächen nördlich von Weisweil, da hier das Schadenspotenzial im Vergleich zum 
Körnermais deutlich höher ist. 

Bezüglich der vorhandenen Sonderkulturen stellt KAPFER et.al. (2008) fest, dass aufgrund 
der klimatischen Bedingungen im Untersuchungsraum angemessene Erträge nur bei Be-
wässerung erzielt werden können. Bei den meisten Sonderkulturen muss sowohl im Sommer 
als auch im Winter (Frostschutzberegnung) bewässert werden. 

In der Vergangenheit wurde dazu die bewässerungsfähige Nutzfläche im Untersuchungs-
raum (in Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden) kontinuierlich erweitert. Der Bewäs-
serungsverband, zu dem sich große Teile der Landwirte der Gemeinden Wyhl und Weisweil 
zusammengeschlossen haben, hält die Wasserrechte auf ca. 50 - 60% der Fläche der be-
troffenen Gemarkungen mit 120 Wasserentnahmestellen (in 2006). 

 

Aktualisierung der Nutzungen 2016 

Im Verlauf der UVS-Bearbeitung wurde entschieden, die aus der Agrarstudie vorliegenden 
Bestandsdaten zur landwirtschaftlichen Nutzung nochmals zu aktualisieren. Im Rahmen die-
ses Auftrags wurde auch eine Neukartierung von bisher in der Agrarstudie nicht erfassten 
Flächen auf rund 95 ha durchgeführt, so dass nun für den gesamten Untersuchungsraum der 
UVS aktuelle Daten zur landwirtschaftlichen Nutzung vorliegen.  
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Die aktuelle Verteilung der Nutzungsarten wird mit den Ergebnissen von 2006 gegenüberge-
stellt und die Veränderungen der vergangenen 10 Jahren im Untersuchungsraum aufgezeigt 
(KAPFER et.al. 2016). 

Der Flächenanteil der Gemarkungen am Untersuchungsgebiet, unterteilt nach landwirtschaft-
lich genutzter Fläche und Gesamtflächenanteil am UVS-Gebiet, ist in Tabelle 6 ersichtlich. 
Dabei wird deutlich, dass die Gemarkung Weisweil den größten Flächenanteil am UVS Un-
tersuchungsgebiet einnimmt, während der größte Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen 
auf die Gemarkung Wyhl entfällt. 

Tabelle 6: Flächenanteile am UVS-Gebiet nach Gemarkungen 

Gemarkung Landwirtsch. Fläche im U-Gebiet Fläche im U-Gebiet 

  ha Anteil ha Anteil 
Wyhl 352,1 48% 875,1 35% 
Weisweil 229,1 31% 1130,9 45% 
Sasbach 144,3 20% 270 11% 
Rheinhausen 7,3 1% 218,1 9% 
Sonstige 0 0% 5,4 0% 
Gesamt 732,8 100% 2499,3 100% 
 

 

Die Aktualisierung der Nutzungskartierung erfolgte weitgehend auf Basis der Agrarstudie 
Phase 2 und der darin festgelegten Nutzungsarten. Einige Nutzungskategorien wurden zur 
besseren Übersicht zusammengefasst, da eine feindifferenzierte Aufgliederung nach Kultur-
arten entsprechend der Agrarstudie nicht erforderlich war. 

Zur Vorbereitung der Erfassung der aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung im Gelände wur-
de im Mai 2016 zunächst eine Luftbildauswertung durchgeführt. Die hierfür verwendeten 
Ortholuftbilder basieren auf einer Befliegung vom 18.5.2015. Die Luftbildauswertung wurde 
im Rahmen einer Geländekartierung am 17. und 18.5.2016 flächendeckend überprüft und 
plausibilisiert. Im Bereich der kleinparzellierten „Gemengelage“ um die Siedlungskerne wur-
de nach Abstimmung mit dem Vorhabensträger nur größere Veränderungen erfasst, da die-
se von Streuobstwiesen und Gärten dominierten Flächen landwirtschaftlich von untergeord-
neter Bedeutung sind. 
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Im Detail ergibt sich für das UVS-Gebiet folgende Nutzungsartenverteilung: 

Tabelle 7: Nutzungsarten im UVS-Gebiet im Jahr 2016 

Landwirtschaftliche Nutzung 2016 Summe in ha Anteil 

Ackerbrache 20,17 2,8% 

Acker 487,30 66,5% 

Kartoffeln* 0,88 0,1% 

Feldgemüse* 1,53 0,2% 

Spargel* 1,38 0,2% 

Baumschule mit Gehölzbestand* 0,11 0,0% 

Grünland, Wiese 66,11 9,0% 

Grünland, Weide 17,27 2,4% 

Grünlandbrache 4,46 0,6% 

Streuobst 69,14 9,4% 

Streuobst, verbracht 2,31 0,3% 

Obstanlage Bäume* 15,74 2,1% 

Obstanlage Sträucher* 0,64 0,1% 

Obstanlage Erdbeeren* 24,10 3,3% 

Garten* 21,64 3,0% 
   
Gesamt 732,77 100,0% 

davon  

Sonderkulturen* 66,02 9,0% 

* „Sonderkulturen“ im Sinne von besonders schadensträchtigen Kulturen / Nutzungskategorien 

 

Die Lage und Verteilung der Nutzungsarten der landwirtschaftlich genutzten Fläche ist in der 
Karte 3 der UVS Anlage dargestellt. 

Fasst man die Nutzungsarten in Kategorien zusammen (siehe Abbildung 6) so wird deutlich, 
dass der überwiegende Anteil von 69,9% auf Ackerbau entfällt. Grünland und Streuobst fin-
den sich auf rund 22,6% der Fläche. Obstanlagen nehmen einen Anteil von 4,7% ein und 
konzentrieren sich überwiegend im Süden des Untersuchungsraums. 
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Abbildung 6:  Verteilung der Nutzungskategorien im Untersuchungsraum in 2016 

 

Vergleich der Nutzungsarten von 2006 und 2016 

Rund 86% der aktuell erfassten landwirtschaftlichen Fläche (rund 630 ha) deckt sich mit dem 
Untersuchungsgebiet der Agrarstudie von 2006, so dass für diese Fläche ein Vergleich mög-
lich ist und Veränderungen bilanziert werden können (siehe nachfolgend Tabelle 8): 
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Tabelle 8: Übersicht Nutzungsartenverteilung 2006 und 2016 

 

 
Ergebnisse Kartierung 2006 Ergebnisse Kartierung 2016 Veränderung  

Landwirtschaftliche Nutzung ha % ha % ha % 
Ackerbrache 23,17 3,7 14,91 2,4 -8,25 -35,6 
Acker 371,13 58,9 421,86 67,0 +50,73 +13,7 
Kartoffeln* 10,38 1,6 0,88 0,1 -9,50 -91,5 
Feldgemüse* 0,96 0,2 1,07 0,2 +0,11 +11,3 
Spargel* 1,79 0,3 1,38 0,2 -0,41 -22,8 
Baumschule mit Gehölzbestand* 20,16 3,2 0,11 0,0 -20,05 -99,5 
Grünland, Wiese 73,75 11,7 62,77 10,0 -10,97 -14,9 
Grünland, Weide 6,70 1,1 12,10 1,9 +5,39 +80,4 
Grünlandbrache 9,10 1,4 3,80 0,6 -5,30 -58,3 
Streuobst 59,80 9,5 62,34 9,9 +2,54 +4,2 
Streuobst, verbracht 0,60 0,1 1,41 0,2 +0,81 +136,1 
Weihnachtsbäume* 0,51 0,1   0,0 -0,51 -100,0 
Obstanlage Bäume* 9,49 1,5 4,57 0,7 -4,92 -51,8 
Obstanlage Sträucher* 1,52 0,2 0,64 0,1 -0,88 -57,9 
Obstanlage Erdbeeren* 16,02 2,5 24,10 3,8 +8,08 +50,4 
Garten* 16,06 2,6 17,67 2,8 +1,61 +10,0 
Nicht landw. genutzte Fläche 8,49 1,4     -8,49 -100,0 

Gesamt 629,61 100,0 629,61 100,0   
davon Sonderkulturen*  
(gemäß Agrarstudie Phase 2) 76,89 12,2 50,42 8,0 -26,46 -34,4 
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Die flächenmäßig deutlichsten Veränderungen gegenüber 2006 haben sich bei den „klassi-
schen“ Ackerkulturen (Mais, Getreide, Ölfrüchte etc.) ergeben, die um ca. 51 ha (knapp 14%) 
zugenommen haben. Deutliche Flächenzunahmen gab es sonst nur noch bei Erdbeeren 
(8,1 ha bzw. 50%) und Weideflächen (5,4 ha, 80%).  

Die größten Flächenverluste entfallen mit etwa 20 ha auf Baumschulflächen, die aus dem 
Untersuchungsgebiet inzwischen nahezu vollständig verschwunden sind. Des Weiteren ha-
ben Acker- und Grünlandbrachen sowie sonstige ungenutzte Flächen von 40 ha auf 18 ha 
um mehr als die Hälfte abgenommen. Als Wiesen genutzte Grünlandflächen reduzierten sich 
im Vergleichszeitraum um 11 ha (15%). Deutliche Flächenverluste gab es bei Kartoffeln 
(9,5 ha bzw. 92%) sowie bei Obstanlagen (5 ha, 52%). 

Hervorzuheben ist, dass der Anteil an besonders schadensträchtigen Sonderkulturen trotz 
der Ausdehnung von Erdbeerkulturen im Verlauf der letzten 10 Jahre von 50,4 ha auf 
26,4 ha (34,4%) abgenommen hat. Die Hauptgründe für den Rückgang der Sonderkulturen 
im Untersuchungsraum liegen im Wegfall der Baumschulflächen sowie der deutlichen Ver-
luste bei Kartoffeln und Obstanlagen. 

 

3.1.3.2 Regional- und fachplanerische Festsetzungen 

Im Regionalplan (RVSO 2017) ist der überwiegende Teil der Altaue (mit Ausnahme der bin-
nenseitigen Naturschutzgebiete) als Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe 1 ausgewiesen. 
Unter Planungsgrundsatz 3.0.9 heißt es: „Die Grundlagen für eine standortgemäße und 
nachhaltige landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion… sollen als wesentlicher Beitrag 
zur Erhaltung der Kulturlandschaft sowie zur regionalen Wertschöpfung in ländlichen Räu-
men gesichert und entwickelt werden“.  

In der Begründung zu den Grundsätzen gem. PS 3.0.9 heißt es: „Die gebietskonkrete raum-
ordnerische Sicherung von Bereichen mit besonderer Bedeutung für Landwirtschaft und Ag-
rarstruktur erfolgt im Regionalplan vor allem durch die Festlegung von „multifunktional“ be-
gründeten, d.h. auf den Erhalt unterschiedlicher Freiraumfunktionen abzielender Regionaler 
Grünzüge (siehe PS 3.1.1)“. 

Dies bedeutet, dass ein Vorrang der Landwirtschaft gegenüber den anderen Funktionen des 
Regionalen Grünzuges nicht besteht. 

 

3.1.3.3 Vorbelastungen 

Unter Vorbelastungen für die Landwirtschaft sind Einschränkungen der Bewirtschaftung zu 
sehen, die letztlich zu Ertragsminderungen oder Ertragsausfällen führen. Hier sind insbeson-
dere die standörtlich bedingten negativ beeinflussenden Faktoren beurteilungsrelevant. 

Fast im gesamten Untersuchungsraum ist von einer erheblichen Spätfrostgefährdung auszu-
gehen, wodurch Kulturen z. T. in hohem Maße gefährdet sind. Nach WELLER (1993) sind 
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vor allem Schäden bei Dauerkulturen durch Ertragsausfälle bei den besonders empfindlichen 
Kulturarten Frühzwetschge, Süßkirsche, Pfirsich sowie verschiedenen, meist frühblühenden 
Apfel- und Birnensorten zu verzeichnen.  

Das trocken–warme Klima im Rheintal, das in der Vegetationszeit trotz eines deutlichen Nie-
derschlagsmaximums im Sommer eine hohe Verdunstung verursacht, kann bereichsweise 
auf durchlässigen und flachgründigen Standorten zu Trockenschäden bei den Kulturen füh-
ren.  

Im Gegensatz dazu sind Vernässungsschäden auf Standorten / Böden mit natürlich hohem 
Grundwasserstand z.B. im Bereich des Gewannes „Heiligenwerth“ sowie nördlich von Weis-
weil im Bereich des Mühlbachs (Gewanne Brentsand und Hohnau-Grünle) derzeit schon bei 
leichtem Anstieg der Grundwasserstände festzustellen.  

Altlasten / Altstandorte (vgl. Karte 6 der UVS Anlage) stellen ebenfalls Vorbelastungen für 
landwirtschaftliche Nutzungen dar. Hierbei handelt es sich zumeist um aufgefüllte Schluten, 
Gewässer, Senken, die von untergeordneter Bedeutung als landwirtschaftliche Produktions-
fläche sind.  

Ersatzaufforstungen in der Altaue aufgrund von Kiesabbau innerhalb des Rheinwaldes ha-
ben bereits zu erheblichen Verlusten landwirtschaftlicher Nutzflächen geführt. 

 

3.1.3.4 Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Bedeutung & Empfindlichkeit 

Leistungsfähigkeit / Bedeutung 

Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Untersuchungsraumes für die Landwirtschaft 
ist zu unterscheiden in 

a) Beurteilung der natürlichen Standortbedingungen und 

b) Beurteilungen von agrarstrukturellen Gegebenheiten. 

Zu a)  
Die Beurteilung der Bodenfunktion „natürliche Bodenfruchtbarkeit“ gemäß LUBW 2010 (Bo-
denschutz 23) führt zu den nachfolgend dargestellten Ergebnissen.  

Neben den Faktoren Bodenart und Gründigkeit, die von zentraler Bedeutung für die Ertrags-
fähigkeit sind, werden andere Faktoren wie Grund- und Stauwasser, Bodenarten-
schichtungen, Hangneigung und Klimafaktoren durch Zu- und Abschläge berücksichtigt. Eine 
Beurteilung im Hinblick auf die Nutzungsmöglichkeit von Standorten für Dauer- und Sonder-
kulturen ist in diesem Bewertungsrahmen nicht vorgesehen, kann jedoch daraus interpretiert 
werden unter Hinzuziehung der Kartierung der Bodengesellschaften (vgl. Karte 6 der UVS 
Anlage). 

Es ist festzustellen, dass bei den vorherrschenden lehmigen Schluffen und schluffigen Leh-
men der ebenen Lage die tiefgründigen Böden eine hohe bis sehr hohe natürliche Boden-
fruchtbarkeit und damit Leistungsfähigkeit für die Acker- und Grünlandnutzung aufweisen. 
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Die weniger tiefgründigen Böden sind für Acker schlecht oder mittel, für Grünland mittel oder 
gut geeignet.  

Die flachgründigen, nährstoffarmen Böden sind für landbauliche Kulturen insgesamt schlecht 
geeignet. Böden mit hohem Nässegrad sind sehr schlecht geeignet und stellen Ausschluss-
standorte dar. 

Zu b) 
Aufgrund der vorliegenden standörtlichen und strukturellen Gegebenheiten ist die Bedeutung  
für die Landwirtschaft überwiegend als „hoch“ zu beurteilen. Diese Beurteilung erfolgt unter 
der Prämisse, dass auf großen Flächen Maßnahmen zur Frostschutzberegnung und zur Be-
wässerung durchgeführt werden. Die Nutzbarkeit der Standorte wurde aufgrund des Aus-
bleibens von Flutungen im Rheinwald und ergänzender agrarstruktureller Maßnahmen (siehe 
oben - Bewässerung) sukzessive verbessert. 
 

Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit der im Untersuchungsraum vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzungen 
und Kulturen ist insbesondere gegenüber folgenden Effekten zu beurteilen: 

Betriebsbedingte Effekte 
Hierzu zählen vor allem erhöhte Grundwasserstände in der Altaue, die sich bei einer Flutung 
des Rückhalteraumes auswirken und landwirtschaftliche Nutzungen beeinträchtigen können. 

Die folgende Tabelle gibt einen ersten Überblick über die maximal tolerierbaren Grundwas-
serflurabstände von bestimmten landwirtschaftlichen Nutzungen unter Berücksichtigung der 
Deckschichtmächtigkeit (LANDSIEDLUNG 2003). 

Tabelle 9: Maximal tolerierbare Grundwasserflurabstände von Nutzungen 

Nutzungen Maximal tolerierbare Grundwasserflurabstände in Meter 
bei einer Deckschichtenmächtigkeit von 

 < 0,5 m > 0,5 m 
Ackerfläche 0,3 0,6 
Sonderkulturen1 0,5 0,8 
Baumobst 0,5 0,8 
Strauchbeeren2 0,5 0,8 
Spargel 1,0 1,0 
Feldgemüse 0,3 0,3 
Grünland < 0,3 < 0,3 
1 Sonderkulturen: Baumschule, Rebenaufzucht, Erdbeeren 
2 Strauchbeeren: Johannisbeeren, Holunder, Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren 

 

Bleibt der Grundwasseranstieg unter diesen, für die einzelnen Kulturarten definierten Flurab-
ständen, ist von einer geringen Empfindlichkeit auszugehen. 
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Kommt es zu einer Überschreitung der maximal verträglichen Grundwasserflurabstände, so 
sind die Dauer und auch der Zeitraum der Überschreitung von bestimmten Grundwasserflur-
abständen ausschlaggebend für die potenzielle Beeinträchtigung von Kulturen. 

Eine detaillierte Darstellung möglicher Schädigungsgrade einzelner Kulturen bei unterschied-
lichen Grundwasserflurabständen und Dauer der Grundwasserstände findet sich bei 
KAPFER et.al. 2005 (Agrarstudie, Phase 1, Tabelle 19). Demnach ist festzustellen, dass bei 
länger andauernden hohen Grundwasserständen bis in den Wurzelbereich auch generell 
eher unempfindliche Kulturen wie Grünland und Acker erheblich geschädigt werden können. 

 

Anlagebedingte Effekte 
Hierzu zählen Maßnahmen, die zur Binnenentwässerung sowie zur Anlage von naturschutz-
rechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und forstrechtlichen Ersatzaufforstungen 
erforderlich sind und zur Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen führen. Die 
Empfindlichkeit gegenüber einem Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen ist generell als 
hoch zu beurteilen.  

 

3.1.4 Aspekt Bodenabbau 

3.1.4.1 Bestand 

Innerhalb des Untersuchungsraumes wird auf Gemarkung Wyhl Kiesabbau gewerbsmäßig 
betrieben.  

Es handelt sich um zwei Kieswerke der Firma Hermann Uhl e.K. (Werk Wyhl-Ort, Werk 
Wyhl-Rheinwald), für die Abbaukonzessionen gemäß der derzeit gültigen Abbaugenehmi-
gungen vorliegen. 

 

3.1.4.2 Regional- und fachplanerische Festsetzungen 

Im Regionalplan (RVSO 2017) sind für den Untersuchungsraum Wyhl/Weisweil keine Vor-
ranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe festgesetzt. Eine Erweiterung des 
bislang konzessionierten Gebietes ist damit raumordnerisch nicht zulässig. 

Südlich der L113neu (außerhalb des Untersuchungsgebietes) befindet sich ein solches Vor-
ranggebiet. 

 

3.1.4.3 Vorbelastungen 

Für den derzeit genehmigten Kiesabbau bestehen – soweit erkennbar – keine Vorbelastun-
gen.  
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3.1.4.4 Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Bedeutung & Empfindlichkeit  

Die Kiesvorkommen im Untersuchungsgebiet sind – wie in weiten Teilen der Rheinebene – 
von überregionaler Bedeutung. 

Eine Empfindlichkeitsbeurteilung für den Kiesabbaubetrieb innerhalb des Rückhalteraumes 
kann an dieser Stelle entfallen, da davon auszugehen ist, dass bei einem Einsatz des Rück-
halteraumes die konzessionierte Fläche und auch die genehmigte Erweiterungsfläche abge-
baut sein werden. 

Für die Kieswerke außerhalb des Rückhalteraumes besteht eine Empfindlichkeit gegenüber 
zeitweise ansteigender Grundwasserständen, sofern der Anstieg in Bereiche erfolgt, bei der 
tiefliegende Betriebsflächen oder Anlagenteile durch austretendes Druckwasser überflutet 
werden 

 

3.1.5 Aspekte Erholung / Jagd / Fischerei 
Unter Erholung wird im Allgemeinen die Rückgewinnung physischer und psychischer Ener-
gien verstanden, die im Arbeits- und Lebensprozess verausgabt werden. 

Das Bundesnaturschutzgesetz definiert in § 1 als wesentliche Voraussetzung für die Erho-
lungsnutzung die nachhaltige Sicherung von „Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft“. Dem Anspruch der Erholungssuchenden nach Ruhe, Entspannung und visuel-
lem Genuss, aber auch nach sozialen Kontakten und Bewegung in der Natur soll dabei 
Rechnung getragen werden. 

Im Rahmen dieser Umweltverträglichkeitsstudie ist damit die Erholung im Außenbereich, 
also in der freien Landschaft oder im Bereich öffentlicher Freiflächen gemeint. Formen der 
Regeneration körperlicher und geistiger Kräfte in privater Umgebung werden deshalb hier 
nicht berücksichtigt. 

Die Betrachtung umfasst somit zum einen die sinnlich wahrnehmbare Struktur eines Land-
schaftsraums, zum anderen die Nutzungsmöglichkeiten innerhalb dieses Raumes für Frei-
zeit- und Erholungsaktivitäten. 

Die folgenden Darstellungen und Beurteilungen stellen die Erholungsinfrastruktur des Unter-
suchungsraumes für das Wandern, Radfahren, Kanufahren etc. sowie die vorhandenen an-
lagengebundenen Sportmöglichkeiten in den Ortschaften, die für jedermann zugänglich sind, 
in den Mittelpunkt der Betrachtung. Aufgrund der hierbei zu berücksichtigenden Gegebenhei-
ten bzgl. der Ausprägung des Landschaftsbildes bzw. von Kulturgütern bestehen hier enge 
Verknüpfungen mit dem unter Kp. 3.6 dieser Studie behandelten Schutzgut „Land-
schaft / Kulturgüter“. 

Daneben sind auch Sonderformen der Erholungsnutzung – insbesondere die Jagd und die 
Fischerei – für die Beurteilung von Projektwirkungen von Relevanz. Auch hierbei ergeben 
sich Überschneidungen zu anderen Schutzgütern. So sind jagdbares Wild oder nutzbare 
Fische gleichzeitig auch Gegenstand der Betrachtung beim Schutzgut Tiere und Pflanzen 
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(vgl. Kp. 3.5), könnten u. U. auch dem Aspekt „Landwirtschaft“ zugeordnet werden. Aus me-
thodischen Gründen (zur Vermeidung von Mehrfachbewertungen) werden Jagd und Fische-
rei unter dem Aspekt der Erholungsnutzung behandelt, weil dem Erholungsaspekt in den 
bisherigen Diskussionen bzgl. der Betroffenheit von Jagd / Fischerei durch Flutungen am 
meisten Gewicht beigemessen wurde. 

Die vorhandenen erholungsrelevanten Strukturen / Nutzungen im Untersuchungsraum sind 
in der Karte 4 der UVS Anlage dargestellt.  

Die Beurteilung erfolgt auf der Basis vorliegender Daten (z.B. Waldfunktionenkartierung, 
Landschaftsplan, Regionalplan, Bauleitplanung) und eigener Erhebungen (z.B. bzgl. Land-
schaftsbild). 
 

3.1.5.1 Bestand 

Landschaftsgebundene Erholung 

Der Untersuchungsraum wird insgesamt intensiv für die Naherholung genutzt. Der Fremden-
verkehr besitzt darüber hinaus einen hohen Stellenwert für die Ortschaften am Kaiserstuhl 
und der Rheinniederung.  

Die geographische Nähe zu Frankreich, zum Großraum Freiburg und zu den Höhen des na-
hegelegenen Schwarzwaldes ist, in Verbindung mit den Reizen der Rheinauenlandschaft, 
von besonderer Anziehungskraft für Erholungssuchende. Die klimatischen Bedingungen mit 
einer hohen Anzahl sonnenreicher Tage begünstigen Freizeitaktivitäten im Freien, die sich 
auf den Wassersport, auf Ausflüge im Rheinwald und die Nutzung zahlreicher Sport- und 
Freizeiteinrichtungen konzentrieren.  

Die Ortschaften zeichnen sich durch eine Vielzahl von Übernachtungsmöglichkeiten und eine 
hochwertige Gastronomie aus. Der Gast kommt in den Genuss landwirtschaftlicher Produkte, 
die vor Ort erzeugt wurden (z. B. Weinbau, Obst und Gemüse, Spargel) und deren Kultur 
das Bild der Landschaft deutlich prägen. 

Den Wanderern steht im gesamten Rheinwald ein gut gepflegtes, dichtes Waldwegenetz zur 
Verfügung, das entscheidend zur Nutzbarkeit für die landschaftsgebundene Erholung bei-
trägt. Als Fernwanderweg ist z. B. der Rheinauenweg Basel / Kehl zu erwähnen. Für Radfah-
rer ist der überwiegend entlang des Rheins verlaufende Rheintal – Radwanderweg und Kai-
serstuhl – Radwanderweg von Bedeutung. 

Daneben bietet der rheinnahe Wald Naturfreunden viele Möglichkeiten zur Beobachtung und 
zum Erlebnis. Besonders zu erwähnen ist auf Wyhler Gemarkung der im Jahr 1971 einge-
richtete und im Jahr 1998 renovierte Naturlehrpfad „Rheinauewald“ mit Naturlehrpfadhütte 
und Grillstelle. Westlich von Weisweil liegen ein Waldspielplatz sowie ein „Obstinformations-
pfad“. 
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Untersuchungen von SPÄTH + SCHEMEL (2002) zeigen für den Oberrhein zwischen Weil 
und Mannheim, dass die Rheinwälder generell für die Freizeit- und Erholungsnutzung be-
deutsam sind. Diese Einschätzung basiert auf Besucherzählungen vom 09.05., 20.05. und 
17.07.2002. 

An Spitzentagen schwanken die Besucherzahlen zwischen 1.400 (Raum Elzmündung) und 
5.500 (Raum Rastatter Rheinaue). Im Raum Wyhl-Weisweil wurden ca. 2.300 Besucher an 
einem Spitzentag gezählt. Der Raum Wyhl-Weisweil weist im Vergleich der untersuchten 
Räume eine mittlere Besucherzahl auf. 
 
Auch wassergebundene Freizeitnutzungen wie z. B. Baden, Kanu- und Bootfahren sind im 
Untersuchungsraum insbesondere im Bereich der Staustufe (Weisweiler Yachthafen) sowie 
den Baggerseen möglich. Im Oberwasser des Hauptwehres Rhinau liegen die Anlagestellen 
von zwei Yachtclubs, in der Nähe auf dem Damm ein Kiosk und ein Boule-Platz.  

Der Baggersee südlich der Ortslage Wyhl an der L 104 und der Badesee am Rhein unterhalb 
der Staustufe Rhinau werden offiziell als Badegewässer (EM 16 und EM 15) geführt. Die 
Beurteilung als Badegewässer erfolgt auf der Grundlage der Badegewässer-Richtlinie 
2006/7/EG der EU nach der deutschen Badegewässerverordnung von 2008. Beide Gewäs-
ser wurden für die Jahre 2012 bis 2016 mit einer „ausgezeichnete Wasserqualität“ (bestmög-
liche Bewertung nach EU-Badegewässerrichtlinie bzw. Badegewässerverordnung) bewertet. 

Die Gemeinde Wyhl verfügt im Gebiet „Kuhwaid“ außerhalb des Rückhalteraumes über Frei-
zeitanlagen, Vereinsheime und Kleingärten (Gelände des Kleintierzuchtvereins, des Vereins 
der Hundefreunde, Bogensporthalle etc.). Am südwestlichen Ortsrand von Wyhl befinden 
sich Tennis- und Fußballplätzen mit Leichtathletikanlage.  

Die Gemeinde Weisweil bietet neben Sport- und Tennisanlagen Möglichkeiten für den Reit-
sport. Nördlich der Weisweiler Rheinstraße befinden sich ein Zeltplatz sowie weitere Anlagen 
(z. B. Schießanlage, Hundesportanlage etc.) im Rheinwald. 

 

Fischerei und Angelsport 

Die Fischerei im Rhein und seinen Nebengewässern hat eine lange Tradition. Entsprechen-
de Aufzeichnungen für die Baden–Württembergischen Rheinstrecken reichen etwa 700 Jah-
re zurück. Durch die hohen Erträge von Wanderfischen wie Meerforelle und Maifisch, v. a. 
aber des Lachses, war die Erlangung der Fischereirechte ein hohes Gut, so dass bereits 
frühzeitig einzelne Städte und Fischerzünfte deren Erlangung anstrebten. 

Noch immer liegen heute auf den Gemarkungen Weisweil und Rheinhausen die Fischerei-
rechte im Rhein und seiner zugehörigen Nebengewässer bei den jeweiligen Fischerzünften. 
Auf den Gemarkungen Sasbach und Wyhl liegen hingegen die Fischereirechte im Rhein und 
seinen Nebengewässern beim Land Baden-Württemberg. Bei den sonstigen Gewässern der 
Aue (z. B. (Stillgewässer) sowie bei den Gewässern der Altaue liegen die Fischereirechte 
i.d.R. bei den Gemeinden.  



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

69 
 

Die Situation der Fischerei heute ist gekennzeichnet durch die Auswirkungen der verschie-
denen Phasen des Rheinausbaus, die in Zusammenhang mit den starken Gewässerbelas-
tungen in den 60er und 70er Jahren zu einem drastischen Rückgang der Berufsfischerei 
geführt hat. Heute wird am gesamten Oberrhein fast ausschließlich im Nebenerwerb, soge-
nannte Netz- und Reusenfischer gefischt (FISCHEREIFORSCHUNGSSTELLE 1993). So 
gibt es z.B. in der Fischerzunft Rheinhausen derzeit ca. 20 „aktive“ Fischer (bei ca. 130 Mit-
gliedern), die noch mit Berufsfischermethoden im Nebenerwerb arbeiten. Zusätzlich werden 
ca. 30 Angler erfasst. Auf der Gemarkung Weisweil liegt die Zahl der Mitglieder in der Fi-
scherzunft bei ca. 20 - 25. 

Die freizeitorientierte Angelnutzung hat dagegen deutlich an Bedeutung gewonnen. So be-
treibt der Angelverein Weisweil am Teich im Brentsand eine Fischteichanlage mit Vereins-
heim. Der Angelsportverein Wyhl hat im Gewann Kuhwaid ebenfalls eine Teichanlage mit 
Vereinsheim. 

Als wichtige Wirtschaftsfische sind Hecht, Karpfen, Schleie und zunehmend Zander zu nen-
nen, Arten, die mehr oder weniger durch Besatzmaßnahmen gestützt werden. Für die ge-
werbliche Fischerei hat sich der Aal, wegen seiner relativen Unempfindlichkeit, seiner Eig-
nung für unterschiedliche Gewässertypen und der bestehenden Nachfrage zur Haupt-
Wirtschaftsfischart entwickelt. Allerdings besteht für Aale im Rhein und in den Rheinneben-
gewässern aufgrund der hohen Bestandsgefährdung eine ganzjährige Schonzeit und dürfen 
nicht gefangen werden (gem. Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutzes). Sie sind deshalb für die Verwendung als Lebensmittel nur in den o.g. 
Teichanlagen relevant. 

Weitere Angaben zu den Fischbeständen sind dem Kapitel 3.5 (Schutzgut Tiere und Pflan-
zen) zu entnehmen. 

 

Jagd 

Die Wälder und die Feldflur sind in Jagdreviere unterteilt. Die Reviere umfassen neben den 
Rheinwaldflächen auch die weitgehend unbewaldete Ebene des Untersuchungsgebietes. Die 
Jagd wird von den jeweiligen Gemeinden verpachtet Als Besonderheit wird der Staatswald 
Weisweil von der Staatsforstverwaltung als Eigenjagdbezirk bejagt. 

Als jagdbares Wild werden überwiegend Rehwild, Schwarzwild (Wildschwein), Fuchs, 
Dachs, Hase, Kaninchen, Marder und Wiesel (selten) sowie Wildgeflügel wie Fasan, Wild-
taube und Wildente bejagt. 

Während beim Abschuss von Schwarzwild zwischen Keiler, Bachen, Überläufer und Frisch-
lingen unterschieden wird, bestehen für das Rehwild insgesamt Abschusspläne mit Festset-
zungen für das jeweilige nächste Jahr.  

Eine Anfrage an den Landkreis Emmendingen vom 7/2012 bzgl. aktueller Wildbestände blieb 
bislang unbeantwortet. 

Der aktuelle Wildbestand liegt im Allgemeinen etwa um den Faktor 2,5 bis 3 über den Ab-
schusszahlen.  
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Waldflächen mit hoher Strukturvielfalt werden von Rehwild als Einstände bevorzugt ange-
nommen.  

Bei vergleichenden Untersuchungen in rheinnahen Bereichen nördlich von Karlsruhe 
(ARNDT 1996) wurden zudem als bevorzugte Deckungsflächen des Rehwildes Schilfbe-
stände entlang des Altrheins festgestellt. 

Durch wanderungsfreudige Jungböcke bestehen großräumige Austauschbeziehungen zu 
Beständen im südlich gelegenen Kaiserstuhl. Dies wird auch durch den Generalwildwege-
plan (FVA 2010a) bestätigt, der in diesem Bereich einen Wildtierkorridor internationaler Be-
deutung ausweist. Zur Querung der Rheinebene werden nach Erfahrungen der Jagdpächter 
hierzu Geländeteile, die einen größtmöglichen Deckungsschutz bieten, eindeutig bevorzugt.  

Beim Schwarzwild sind aufgrund des Schwimmvermögens der Migration noch weniger 
Grenzen gesetzt (z. B. durch den Rhein und seiner Nebengewässer). Bezüglich der Wech-
selstellen in der Altaue treffen die Angaben, die für das Rehwild getroffen wurden, ebenfalls 
zu. 

 

3.1.5.2 Regional- und fachplanerische Festsetzungen 

Landschaftsgebundene Erholung 

Regionalplanerische Aussagen/ Festsetzungen werden in der Raumnutzungskarte insofern 
getroffen, als Teile des Untersuchungsraumes (Teile der Altaue) als ein Regionaler Grünzug 
ausgewiesen sind (die auch der Erholung / dem Naturgenuss dienen). Die textlichen Fest-
setzungen im Regionalplan, als Planungsgrundsätze insbesondere im PS 3.08, 2. Absatz 
formuliert, geben hinsichtlich der Erholungsnutzung folgende Vorgaben für die Fachplanun-
gen: 

„Bereiche mit besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung in der Region, 
auch im Hinblick auf die Standortqualität von Wohnorten, sollen erhalten und weiterentwi-
ckelt werden. Dabei soll die Sicherung unzerschnittener und durch Lärmimmissionen wenig 
beeinträchtigte Erholungsräume besonders berücksichtigt werden. Auch sollen Räume und 
Maßnahmen für das Naturerlebnis gezielt gefördert werden. Die großräumige visuelle Erleb-
nisqualität der Landschaft soll erhalten werden.“ 

Waldflächen mit Erholungsfunktion 
Gemäß der Waldfunktionenkartierung (FVA 2010) sind zum Schutz und zur Entwicklung der 
Erholungsfunktion der Rheinwälder Erholungs- und Immissionsschutzwälder sowie Erho-
lungsschwerpunkte und –achsen ausgewiesen (vgl. Karte 4 der UVS Anlage). 

 

Gesetzlicher Erholungswald nach § 33 LWaldG wurde im Untersuchungsraum nicht ausge-
wiesen, ebenso nicht Erholungswald der Stufe 1 (Besucherzahlen > 10 / ha / Tag). 
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Als Erholungswald der Stufe 2 (Besucherzahlen 1 bis 10 / ha / Tag) eingestuft wurden große 
Teile der Rheinwälder auf den Gemarkungen Wyhl und Weisweil. Die Erholungswälder der 
Stufe 2 zeichnen sich durch gute Zugänglichkeit (Waldparkplätze, Radwege, Wanderwege) 
sowie Angelgewässer und Möglichkeiten zum Kanu-Wandern aus.  

In der vorangegangenen Fassung der Waldfunktionenkartierung wurden noch Erholungs-
schwerpunkte und Erholungsachsen gesondert erfasst und dargestellt. Hierbei handelte es 
sich um besondere Anziehungspunkte mit örtlich erhöhten Besucherkonzentrationen (= Er-
holungsschwerpunkt) oder um stark benutzte Durchgangs- oder Verbindungswege (= Erho-
lungsachsen). Im Einzelnen wurden damals für das Untersuchungsgebiet die folgenden Er-
holungsschwerpunkte bzw. Erholungsachsen ausgewiesen: 

 Nordwestlich Wyhl, Badesee Nähe Rhein, Baden / Freizeit 

 Westlich Weisweil, Waldspielplatz, Grillstelle / Grillhütte 

 Nordwestlich Weisweil, Staustufe Rhinau, Parkplatz / Zugang zum Rhein 

 Erholungsachse „Rheinauenweg vom Breitgießenparkplatz zum Weisweiler Rhein-
wald“ (Gemeinde Rheinhausen / Weisweil) 

 
Als lokaler Immissionsschutzwald wird Wald dann ausgewiesen, wenn er auf Grund seiner 
Lage zu einer Emissionsquelle und einem schützenswerten Objekt (Wohngebiet, Erholungs-
wald, Erholungsschwerpunkt) hohe Bedeutung für den Immissionsschutz hat. Bei besonders 
belastenden Immissionen einzelner, lokalisierbarer Emittenten wirkt der Wald hier als Filter 
und übt dadurch eine lokale Immissionsschutzfunktion aus. 

Tabelle 10: Erholung - Lokale Immissionsschutzwälder im UG 

Lage 
Bezeichnung der  
Waldteile Emissionsquelle 

schützenswertes 
Objekt 

westl. Weis-
weil 

Weisweiler Rheinwald 
Schützenhaus  
Kleintraktorenbau 

EHW2  
EHSP Weisweil 

nordwestl. 
Wyhl 

Wyhler Rheinwald Kieswerk Splittwerk EHW2 

nördl. Wyhl Wyhler Rheinwald 
Kläranlage nördl. Kaiser-
stuhl 

EHW2 

Erläuterung: EHW2 = Erholungswald 2, EHSP = Erholungsschwerpunkt 

 

Jagd und Fischerei  

Für die jagd- und fischereiliche Nutzung liegen keine regional- und fachplanerischen Fest-
setzungen vor. 

In den Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen des Landes Baden-Württem-
berg von 2009 zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) finden sich Hinweise, wie Fließgewässer 
des Untersuchungsraumes auch unter fischfaunistischen/fischwirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten entwickelt werden sollen. 
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Der Durchgehende Altrheinzug sowie die binnenseitigen Gewässer „Mühlbach“ und „Flut“ 
können allein aufgrund ihrer derzeitigen Struktur dem Fließgewässertyp 19 zugeordnet wer-
den. Diesem Gewässertyp sind als Beispiele für naturnahe Gewässer gem. LfU 2005 Teilab-
schnitte des Schobbaches (Nr. 27) und des Kammbaches (Nr. 28) zugeordnet. Für den 
Schobbach wird als Referenz-Fischzönose in der Grundausprägung ein „Elritzen-Schmerlen-
Gewässer der Rhitoral-/ Potamal-Übergangsbereiche definiert (für den Kammbach erfolgt 
keine Bewertung). 

Mit diesen Hinweisen wird auch den Regelungen der Fischgewässer – Richtlinie 78/659/ 
EWG der EU sowie der Fischgewässerverordnung Baden-Württemberg von 1997 Rechnung 
getragen. 

Regelungen nach der Aquakultur-Richtlinie der EU (2006/88/EG) sind im Untersuchungs-
raum nicht relevant, da Fischproduktionsbetriebe mit fischseuchenhygienischem Risikopo-
tenzial nicht existieren. Die Nutzung der Angelteiche westlich Wyhl bzw. bei Weisweil (Teich 
im Brentsand) erfordert bei Fortführung in der derzeitigen Weise keine Regelung nach der 
Richtlinie. 

Die EU-Aalverordnung, die insbesondere auf die Wiederherstellung der Durchgängigkeit und 
Verbesserung der Habitate abzielt, wird ebenfalls berücksichtigt. 

Muschelgewässer im Sinne der Muschelgewässer-Richtlinie 2006/113/EG (= Küstengewäs-
ser und Gewässer mit Brackwasser) sind in Baden-Württemberg nicht existent. 
 

3.1.5.3 Vorbelastungen 

Derzeitige Belastungen für die Erholungsnutzung treten stellenweise durch Kfz-Verkehr auf 
den befestigten Wegen im Rheinwald sowie verstärkt auf den beiden Rheinstraßen auf. 
Wassersportler fahren oftmals mit ihren Fahrzeugen bis direkt an die Gewässer (z.B. Zufahrt 
auf der Weisweiler Rheinstraße). 

Beeinträchtigungen des Naturgenusses haben sich auch durch Veränderungen des Land-
schaftsbildes nach dem Ausbleiben von natürlichen Überflutungen des Rückhalteraumes 
ergeben. Bei Untersuchungen am Oberrhein zwischen Weil und Mannheim gaben befragte 
Besucher als besondere Qualität von Auewäldern am häufigsten das Kriterium „Urwaldcha-
rakter / Ursprünglichkeit“ an. Danach wurden noch genannt: „Zusammenhang 
Wald / Wasser“ und „Gießen / Altrhein“ (SPÄTH & SCHEMEL 2002). Diese charakteristi-
schen und auentypischen Waldbestände und Gewässer sind im Untersuchungsraum z.T. 
verloren gegangen.  

Die bereichsweise Auflösung des Auewaldverbandes durch Kiesabbau und Sportanlagen 
und die hierdurch verursachte Veränderung der auetypischen Eigenart des Landschaftsbil-
des ist ebenfalls als Belastung zu beurteilen, die den Naturgenuss einschränkt. 

Auch in der Altaue wurde aufgrund nivellierter Grundwasserstände die Nutzungsintensität 
erhöht. Als Folge hiervon ist eine Verarmung der Altaue an naturnahen Strukturen (Wiesen, 
Röhrichtbestände mit temporären Gewässern, Hecken / Feldgehölzen) zu verzeichnen. 
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Zeitlich begrenzt treten Beeinträchtigungen durch Stechmücken auf. Diese sind auf die 
Sommermonate konzentriert (vgl. ausführlich unter Kp. 3.1.1.3). 

Vorbelastungen für die Jagd sind vor allem in dem z.T. starken Besucher- und Ausflugsver-
kehr im Rheinwald zu sehen. Dies gilt in besonderem Maße in Bereichen mit Erholungs-
schwerpunkten (Badesee, Waldspielplatz). Hier wird durch die Erholungsanlagen auch das 
Raumangebot für das Wild stark eingeengt. 

Vorbelastungen für die fischereilichen Nutzungen sind in engem Zusammenhang mit den 
Beeinträchtigungen der natürlichen Fischpopulationen infolge des Rheinausbaus zu sehen. 

Auf die Fischbestände wirkten sich in besonderem Maße negativ aus: 

− der Verlust von Kies- und Sandbänken (Laichplätze), 

− die Vereinheitlichung der Ufer- und Flussbettmorphologie, 

− die veränderten Abflussbedingungen 

− sowie die verloren gegangene Durchgängigkeit des Flusslaufs infolge des Staustufen-
baus und die Separation der Nebengewässer vom Rhein. 

Während früher Wanderfische wie Stör, Maifisch, Lachs und Meerforelle zum Ablaichen in 
die Flüsse aufstiegen, sind die Laichwanderungen durch den Staustufenbau und andere Bar-
rieren weitgehend zum Erliegen gekommen. Aufgrund der neu errichteten Fischpassanlagen 
der Staustufen Iffezheim und Gambsheim ist seit 2006 wieder eine Fischwanderung von 
Lachs und anderen Wanderfischen bis unterhalb der Staustufe Straßburg zu beobachten 
(IKSR 2015, Pressemitteilung v. 02.07.2015; Lachs 2020). Der Zugang und Aufstieg in die 
Auen zum Laichen ist jedoch oft blockiert. 

Bei anderen Arten wie dem Hecht, die auf den Austausch zwischen dem Rhein und seinen 
Nebengewässern angewiesen sind, ist ebenfalls kein vollständiger Austausch mehr möglich.  

Für die fischereiliche Nutzung äußern sich diese Veränderungen sowohl in einem drasti-
schen Ertragsrückgang wie auch in einer zurückgehenden Vielfalt der natürlichen Fischvor-
kommen. 

Weitere Vorbelastungen ergeben sich aus den durch den Altrheinverbund verursachten Ver-
änderungen der physikalisch – chemischen Wasserbeschaffenheit, die sich auf Temperatur- 
und Sauerstoffhaushalt sowie den Gehalt von Nähr- und Schadstoffen auswirken (vgl. 
Kp. 3.4 „Schutzgut Wasser“). 

Die vorhandene Eutrophierung der Gewässer wird im Wesentlichen durch Einträge der in-
tensiven Landwirtschaft in das Grundwasser verursacht (vgl. WRRL-Bewirtschaftungsplan 
mit Begleitdokumentation Teilbearbeitungsgebiet 31 Elz-Dreisam, RP KARLSRUHE 2009 / 
2015 und RP FREIBURG 2015) und fördert die Verschlammung. Nach Angaben von LELEK 
und KÖHLER (1989) führt die dadurch beeinflusste Entwicklung zu einer Verschiebung des 
Artenspektrums von natürlicherweise dominanten Salmoniden und Fließwasserarten hin zu 
karpfenartigen Stillwasserformen. Dabei kommt es häufig zu einer Massenentwicklung von 
Weißfischen wie Plötze, Brachsen und Güster.  
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Untersuchungen von BLASEL (2013) aus dem benachbarten geplanten Rückhalteraum 
Breisach/Burkheim belegen für die dort untersuchten Gewässer „Blauwasser“ und „Krebs-
bach“ den o.g. Zusammenhang. Während bei dem überwiegend verschlammten Blauwasser 
die vorgefundene Fischfauna stark von der als potenzielle Referenz-Fischzönose dargestell-
ten Artenzusammensetzung abweicht, konnte für den wenig verschlammten Krebsbach noch 
eine gute Übereinstimmung mit der Referenz-Fischzönose mit einem guten Bachforellen-
Bestand festgestellt werden. 

 

3.1.5.4 Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Bedeutung & Empfindlichkeit 

Leistungsfähigkeit / Bedeutung 

Der Untersuchungsraum ist aufgrund seiner naturräumlichen und strukturellen Gegebenhei-
ten insgesamt von Bedeutung für die Erholungsnutzung. Jedoch ergeben sich bei einer 
differenzierteren und – in Bezug auf die Beurteilung von Projektwirkungen erforderlichen – 
flächenbezogene Betrachtungsweise deutliche Unterschiede. 

Von besonderer Bedeutung in Bezug auf die Erholungsnutzung sind die Rheinwälder. Trotz 
teilweise erheblicher Beeinträchtigungen der landschaftlichen Eigenart (vgl. Kp. 3.1.5.3 - 
Vorbelastungen) bietet der Wald vor allem in den im Rheintal durch Hitze geprägten Som-
mermonaten ein angenehm gedämpftes Innenklima, das zum Wandern, Rad fahren und an-
deren sportlichen Aktivitäten einlädt. Durch das im Übrigen gut ausgebildete Wegenetz wer-
den die vorhandenen Einrichtungen und Anziehungspunkte gut erschlossen.  

Der Bootshafen im Oberwasser und der Badeplatz im Unterwasser des Stauwehres Rhinau 
auf Gemarkung Weisweil sind Anziehungspunkt für Besucher nicht nur der näheren Umge-
bung. Im Bereich der Wyhler und Weisweiler Rheinstraßen sind innerhalb bzw. am Rande 
des Rheinwaldes lokale Sport- und Freizeitanlagen konzentriert. 

Insgesamt ist folglich von einer hohen Leistungsfähigkeit / Bedeutung der Rheinwälder, des 
Badegewässers am Stauwehr und der Sport- und Freizeitanlagen für die Erholungsnutzung 
auszugehen, einer Bedeutung, die auch durch die Ausweisung von Erholungswäldern Stufe 
2 (und ehemals von Erholungsschwerpunkten / Erholungsachsen) in der Waldfunktionenkar-
tierung (vgl. Kp. 3.1.5.2) bestätigt wird.  

Die übrigen, überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen (außerhalb von Sport- und 
Freizeitanlagen) im Untersuchungsraum werden bzgl. ihrer Leistungsfähigkeit (Bedeutung für 
die Erholungsnutzung) als „mittel“ beurteilt. Die Bedeutung der Freizeitanlagen wird als 
„hoch“ bewertet. 

Für die jagdliche und fischereiliche Nutzung sind die Rheinwälder und die Gewässer im 
Rheinwald von hoher Bedeutung (hohe Leistungsfähigkeit), während den Flächen der Altaue 
diesbezüglich eine eher geringe Bedeutung zukommt. (Ausnahme: Äsungsflächen für Wild 
im Randbereich der Rheinwälder, hier ebenfalls hohe Bedeutung). 
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Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit der Erholungsnutzung im Bereich von Erholungs- und Freizeitanlagen 
innerhalb des Rheinwaldes gegenüber episodischen Überflutungen wird als hoch beurteilt, 
da sie die Nutzbarkeit zeitweilig einschränken können. Im Bereich der freien Rheinstrecke 
nördlich Iffezheim konnte allerdings festgestellt werden, dass Hochwasserereignisse eine 
Anziehungskraft auf Besucher ausüben und überflutete Auen für Erholungssuchende attrak-
tiv sind und nicht als Belastung empfunden wurden (vgl. SPÄTH & SCHEMEL 2002).  

Im Rheinwald südlich der Weisweiler Rheinstraße (Teilraum 1 und 2 des gepl. Rückhalte-
raumes, der derzeit nicht überflutet wird) wird die Empfindlichkeit gegenüber Flutungen als 
hoch beurteilt, da die Waldbestände oft nicht überflutungstolerant sind und durch möglicher-
weise großflächige Waldschäden erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu 
erwarten sind, die den Naturgenuss stören können. 

Nach Überflutungen in der Vegetationszeit kann die Erholungsnutzung im Rheinwald durch 
Stechmücken beeinträchtigt werden. Ein zeitweilig vermehrtes Auftreten von Stechmücken 
ist allerdings typisch für Überflutungsauen und kann durch entsprechende Gegenmaßnah-
men entscheidend gemindert werden (wie Ergebnisse der Bekämpfungsmaßnahmen mit der 
BTI-Methode, vgl. KABS 1996, in den Rheinwäldern der Anliegergemeinden vor Ort zeigen). 

Der ausgewiesene Badesee unterhalb der Staustufe Rhinau kann durch Flutungen ver-
schmutzt werden. Neben sichtbaren Verschmutzungen können dies auch Überschreitungen 
der Referenzwerte der mikrobiologischen Parameter sein. Da der Badesee bei großen 
Rheinabflüssen bereits heute überflutet wird, besteht eine geringe vorhabensbedingte Emp-
findlichkeit.  

Im Bereich der Altaue, die für die Erholungsnutzung von eher untergeordneter Bedeutung ist, 
können zeitweilig erhöhte Grundwasserstände Wege überfluten und somit ihre Nutzbarkeit 
ebenso vorübergehend einschränken, wie die Nutzbarkeit von Sportanlagen und sonstige 
Erholungseinrichtungen.  

Die Beurteilung der Empfindlichkeit der jagdlichen Nutzung ist eng verknüpft mit der Über-
flutungstoleranz des jagdbaren Wildes (vgl. Schutzgut Tiere und Pflanzen, Kp. 3.5). Während 
die Jagd in ihrer Ausübung nur zu Zeiten der Überflutung betroffen ist (und darüber hinaus 
auch die Schutzzeiten des Wildes zu beachten sind), können Wildbestände durch Flutungen 
deutlich beeinträchtigt werden.  

Insgesamt ist für den Bereich des geplanten Rückhalteraumes südlich der Weisweiler Rhein-
straße von einer hohen Empfindlichkeit des derzeitigen Wildbestandes auszugehen, da er 
aktuell nicht an Hochwässer gewöhnt ist und Ausweichräume luftseits des Hochwasser-
dammes derzeit nicht die geeigneten Strukturen oder Flächengröße aufweisen. 

Die Empfindlichkeit der fischereilichen Nutzung gegenüber Überflutungen wird für naturna-
he Fließ- und Stillgewässer als gering beurteilt, da für Fische in ausreichendem Maße Struk-
turen zum Unterschlupf vorhanden sind. 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

76 
 

Bei künstlich angelegten und mit Besatzfischen ausgestatteten Angelteichen sowie naturfer-
nen Fließgewässern ist durch Überflutung eine Verdriftung / Abwanderung von Fischen zu 
erwarten, so dass für diese Bereiche eine hohe Empfindlichkeit besteht. 

3.2 Schutzgut Klima / Luft 
Das Klima beeinflusst die Entwicklung von Böden, die möglichen Landnutzungen oder das 
Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten. Darüber hinaus trägt es auch grundlegend zum 
Wohlbefinden des Menschen bei (Bioklima).  

Bei der Beurteilung des Schutzgutes Luft wird vorrangig auf die Qualität bzw. die Art und 
Menge der Verschmutzung Augenmerk gelegt (vgl. hierzu die Jahresberichte der Landesan-
stalt für Umweltschutz „Die Luft in Baden-Württemberg“). 

Beide Komponenten sind zu berücksichtigen bei der Beurteilung, inwieweit eine Landschaft 
oder eine Fläche geeignet ist, klimatische und lufthygienische Belastungen abzubauen oder 
zur Regeneration günstiger lokalklimatischer Verhältnisse beizutragen. Hierzu wird im Fol-
genden in Wirkräume (Räume mit Belastungen, auf die positiv einzuwirken ist) und Aus-
gleichsräume (Räume, von denen positive Einflüsse auf Wirkräume ausgehen) unterschie-
den. 

Dabei werden im vorliegenden Falle Siedlungs- und Gewerbeflächen grundsätzlich als Wir-
kungsräume eingestuft, da sie sich durch: 

− reduzierte Verdunstung infolge Versiegelung der Bodenoberflächen, 

− Beeinträchtigungen des Luftaustauschs infolge Bebauung, 

− erhöhte Wärmeproduktion und -speicherung infolge des hohen Baukörperanteils  
sowie 

− anthropogen erzeugte Abwärme - und Schadstoffemissionen auszeichnen. 

Als Ausgleichsräume werden alle Freiflächen des Untersuchungsraumes eingestuft (ohne 
dabei explizit auf eine direkte Zuordnung zu einem Wirkraum abzustellen), da diese grund-
sätzlich Ausgleichsfunktionen im lufthygienisch belasteten Rheintal erfüllen.  

 

3.2.1 Bestand 

3.2.1.1 Regionalklimatische Gegebenheiten 

Grundlage für Beschreibung der vorhandenen regionalklimatischen Gegebenheiten sind Da-
ten des Deutschen Wetterdienstes (DWD 2017) und des REKLIP-Klimaatlas Oberrhein 
(FIEDLER 1995) sowie Ausführungen zur aktuellen klimatischen Situation am südlichen 
Oberrhein aus dem Klimagutachten zum südlich benachbarten geplanten Rückhalteraum 
Breisach/Burkheim (JAEGER 2017). 
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Der Untersuchungsraum liegt danach auf einer Wärmeinsel innerhalb Deutschlands, die sich 
durch hohe Sonnenscheindauer und eine relativ geringe Anzahl trüber Tage auszeichnet. 
Nirgendwo in Deutschland setzt daher der Frühling zeitiger ein, entfaltet sich die Vegetation 
früher, dauert die frostfreie Zeit länger als hier. Der Winter ist recht mild - eine geschlossene 
Schneedecke hält sich nur an wenigen Tagen. In dieser Jahreszeit treten häufig Nebel und 
Hochnebel auf. 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD 2017) weist in seinem Klimaatlas für den Untersuchungs-
raum folgende Werte aus: 

− Die Lufttemperatur pro Kalenderjahr betrug für die internationale Referenzperiode 1961 - 
1990  8 bis 10°C. Für das Kalenderjahr 2016 wird eine Abweichung um +0,5 bis +1,0°C 
festgestellt, d.h. in 2016 betrug die Lufttemperatur im Mittel ca. 8,5 bis 11°C. Der kältes-
te Monat ist der Januar mit 0 - 2°C im o.a. Zeitraum, in 2016 wurden 2,0 bis 4,0°C fest-
gestellt. Die wärmsten Monate sind der Juli und August mit > 18 bis 20°C. im o.a. Refe-
renzzeitraum. In 2016 lagen die Temperaturen mit 20 - 22°C um 1 bis 2°C darüber. 

− Die Jahresniederschläge lagen im Zeitraum 1961 - 1990 bei ca. 700 - 800mm. Für den 
Monat Januar 2016 wird ein Niederschlag von ca. 75mm, für Mai 2016 ein Niederschlag 
von 100 - 125mm und für den Juli 2016 von 25 - 50mm angegeben.  

− Aufgrund der hohen Temperaturen und der vergleichsweise geringen Niederschläge im 
Sommer ist in dieser Zeit die Verdunstung größer als die Niederschläge. JAEGER 
(2017) beurteilt den Untersuchungsraum angesichts der negativen Bilanz als „Trocken-
gebiet“. 

− Der Frühlingsbeginn mit Einsetzen der Vegetationszeit lag im Zeitraum 1961 bis 1990 
> 80 bis 85 Tage hinter dem Jahresbeginn, d.h. ca. Mitte März. Für 2016 wird eine Ab-
weichung von 0 bis < 2 Tagen ausgewiesen. D.h. in 2016 lag der Beginn der Vegetati-
onszeit annähernd im Bereich des o.a. langjährigen Mittels. In 2014 betrug die Abwei-
chung / Verkürzung dagegen > 10 bis > 8 Tage, so dass hier der Vegetationsbeginn be-
reits im 1. Monatsdrittel des März lag. 

Die Windverhältnisse werden hauptsächlich durch den Verlauf des Rheintals geprägt. Groß-
räumig überwiegen südwestliche und nordöstliche Windrichtungen, was auf ein thermisch - 
induziertes Windsystem zurückgeführt wird, welches bei sonnigem Wetter tagsüber für tal-
aufwärts, nachts für talabwärts gerichtete Windströmungen sorgt (siehe Abbildung 7). 

Dieses großräumige Windsystem wird allerdings lokal durch kleinklimatische Ausgleichs-
strömungen modifiziert. 
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Abbildung 7:  Mittlere Jahreswindrose aus der Umgebung des Untersuchungsgebietes  
(Mittelungszeitraum 1981 – 1990 (REKLIP-Klimaatlas, FIEDLER 1995) 

 

Unter dem Einfluss von Hochdruckgebieten sind im Sommerhalbjahr schwül - heiße Wetter-
lagen mit mangelndem Luftaustausch kennzeichnend, im Winterhalbjahr treten in der Be-
ckenlage des Rheintals häufig Nebel- und Inversionserscheinungen auf, die den Austausch 
und die Zirkulation der Luftmassen behindern. In den nachfolgenden Abbildungen 8 bis 10 
sind die Häufigkeit von Hitzetagen, Inversionswetterlagen und Nebeltagen dokumentiert 
(RVSO 2006 – Regionaler Klimaanalyse südlicher Oberrhein - REKLISO). 
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Abbildung 8:  Häufigkeit von Hitzebelastung, im  
Untersuchungsgebiet (RVSO 2006) 
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Abbildung 9:  Anzahl Tage von Inversionswetterlagen im 
Untersuchungsgebiet (RVSO 2006) 
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Abbildung 10:  Nebelhäufigkeit im Untersuchungsgebiet (RVSO 2006) 
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3.2.1.2 Lokalklimatische Gegebenheiten 

Im Rheintal sammelt sich die aus den angrenzenden Gebirgen abfließende Kaltluft und stag-
niert dort aufgrund des geringeren Längsgefälles. Lediglich größere Senken und Schluten 
sowie die durchgehenden Fließgewässer können eine gewisse Funktion als Leitbahn wahr-
nehmen und Kaltluft abführen.  

Innerhalb des Untersuchungsraumes tragen v. a. ausgedehnte Ackerflächen und Brachen 
sowie einzelne Grünlandbereiche in der Altaue zusätzlich zur Kaltluftproduktion bei.  

Im Gegensatz dazu bilden die Rheinwälder ein stark ausgeglichenes Bestandesinnenklima. 
Abhängig von der Größe der Waldbestände und der Strukturvielfalt erfolgt tagsüber im Ver-
gleich zum Freiland eine merkliche Temperaturabsenkung (durch Absorption der Strahlung 
im oberen Kronenraum sowie durch Verdunstung), die – bezogen auf den menschlichen Or-
ganismus – positive Auswirkungen an schwül-heißen Tagen hervorruft. Diese dämpfenden 
Effekte werden durch die Gewässer innerhalb des Rheinwaldes noch verstärkt. 

Darüber hinaus entsteht durch Assimilationsprozesse Frischluft, die – ähnlich wie bei der 
Kaltluft – zur Entlastung des Lokalklimas bzw. zur Frischluftregeneration dient. Aber auch 
größere Obstwiesenbestände mit Hochstämmen (z. B. westlich der Ortslagen Wyhl und 
Weisweil) sind, wenn auch im Vergleich zu den Rheinwäldern in eingeschränkter Weise in 
der Lage, ausgleichend auf das Geländeklima zu wirken und Frischluft zu produzieren. 

 

3.2.1.3 Lufthygienische Gegebenheiten 

Nachfolgend werden die lufthygienischen Gegebenheiten (= Belastungen mit Luftschadstof-
fen) für den Untersuchungsraum beschrieben. 

Bei Auftreten von Inversionswetterlagen in den Wintermonaten erfolgt eine Anreicherung der 
Luft mit Schadstoffen, da der vertikale Austausch durch die Inversionsschicht nicht möglich 
ist. Diese Gegebenheiten sind charakteristisch für das Oberrheingebiet. Ähnliche Schad-
stoffanreicherungen der bodennahen Luftschichten sind bei Auftreten von stagnierendem 
Nebel (Strahlungsnebel) im Winter oder den Übergangsjahreszeiten anzutreffen. 

Das Oberrheintal zählt zu den am stärksten belasteten Bereichen in Baden-Württemberg. 
Die Luftbelastungen sind allerdings in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen.  

Die grenzüberschreitende Luftqualitätsanalyse am Oberrhein (INTERREG II 2000a) zeigt 
das Belastungsniveau im Projektgebiet. Demnach sind die Emissionsverhältnisse bei den 
anorganischen Schadstoffen Schwefeldioxyd, Kohlenmonoxyd, Kohlendioxyd, Stickstoffoxy-
de, Distickstoffoxyd, beim Gesamtstaub und bei den Schwermetallen von Kraftfahrzeugver-
kehr und von der industriellen Struktur der Region geprägt. 

Ammoniak und Methan werden dagegen hauptsächlich von biogenen und sonstigen anthro-
pogenen Quellen freigesetzt. Hauptverursacher sind hier landwirtschaftliche Betriebe mit 
Rinderhaltung. 
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Die Auswertung der im Zeitraum 6/1998 bis 5/1999 durchgeführten Messungen führt unter 
Berücksichtigung europäischer und nationaler Grenz- und Richt- sowie Zielwerte zu folgen-
den Ergebnissen: 

− Für Schwefeldioxyd liegen die Jahresmittelkonzentrationen im Vergleich zu Bezugswer-
ten auf einem sehr niedrigen Niveau. Für den Raum Wyhl/Weisweil wird eine Immissi-
onsbelastung pro Jahr von 4 – 8 µg/m³ ausgewiesen (Belastung im unteren Bereich in-
nerhalb des Projektgebietes). 

− Für den Raum Wyhl/Weisweil wird eine Immissionsbelastung durch Stickstoffdioxyd von 
pro Jahr 15 – 30 µg/m³ gemessen. Der Jahresgrenzwert von 40 µg/m³ wird deutlich un-
terschritten. 

− Bei Benzol wird die Immissionsbelastung im Raum Wyhl/Weisweil von 2 µg/m³ im Jah-
resmittel nicht überschritten und liegt damit deutlich unter dem EU-Grenzwert von 
5 µg/m³. Der für das Projektgebiet zu Grunde gelegte niedrigste Immissionsstandard von 
2 µg/m³ (französisches Ziel) wird erreicht. 

Bei ungünstigen Wetterlagen (hohe Lufttemperatur, geringe Bewölkung, niedrige Windge-
schwindigkeiten) entsteht unter dem Einfluss von UV-Strahlung Ozon, welches für den 
menschlichen Organismus in hoher Konzentration äußerst schädlich ist. Eine Auswertung 
der Ozonverhältnisse für 1995 im Rahmen der REKLIP-Untersuchung zeigt, dass der Ozon-
Informationswert (1 Stunden-Mittelwert > 180 µg/m³) im Untersuchungsgebiet an 15 – 18 
Tagen eines Jahres überschritten wird. 
 

3.2.2 Regional- und fachplanerische Festsetzungen 
Im Regionalplan (RVSO 2017) wird durch die Festsetzung eines Regionalen Grünzuges, der 
insbesondere den Belangen des Klimaschutzes und –ausgleiches dient, den naturräumli-
chen Gegebenheiten Rechnung getragen (siehe Karte 5 der UVS Anlage). 

Der regionale Grünzug umfasst einen Großteil der Altaue (ausgenommen sind lediglich Flä-
chen im Nahbereich der Ortschaften).  

Weitere Ausweisungen (z.B. als Regionaler Klimaschutzwald) sind im Untersuchungsraum 
nicht vorhanden. 
 

3.2.3 Vorbelastungen 
Vorbelastungen der klimatischen Funktionen sind einerseits unter dem Aspekt der Luftrein-
haltung, andererseits unter dem Aspekt nachteiliger Veränderungen der geländeklimatischen 
Bedingungen zu betrachten. 

Für das Geländeklima ist der Rückgang von Feuchtflächen (Überflutungsflächen im Rhein-
wald, Feuchtwiesen und Rieder in der Altaue) aufgrund veränderter hydrologischer Bedin-
gungen als Vorbelastung zu werten, da die temperaturdämpfende und damit ausgleichende 
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Wirkung von Wasser- und wassergetränkten Bodenflächen verloren ging. KESSLER (1985) 
konnte in Untersuchungen bei einem Absinken der Bodenfeuchte um 1% einen mittleren 
Anstieg der Strahlungsreflexion um 0,3% feststellen, die im Ergebnis zu einer Verringerung 
der klimatischen Mittelwerte führt. Innerhalb des Rheinwaldes ist die großflächige Beseiti-
gung von Auenwald durch den Kiesabbau am Baggersee Wyhl-Rheinwald als weitere Vorbe-
lastung zu werten.  

Darüber hinaus sind die zeitweise auftretenden Klimafaktoren „Schwüle“, „hohe Sommer-
temperaturen“, „Nasskälte und Nebel“ und die bei Inversionswetterlagen auftretende Erhö-
hung der Luftschadstoffbelastungen maßgeblich dafür, dass der Untersuchungsraum als Teil 
des Oberrheintals durch ein sogenanntes Belastungsklima geprägt wird, welches den 
menschlichen Organismus beeinträchtigen kann. 

Die lufthygienischen Belastungen mit Luftschadstoffen sind wie unter Kp. 3.2.1.3 be-
schrieben – innerhalb des Projektgebietes INTERREG II (2000a) vergleichsweise gering. 
Ergebnisse der Flechtenkartierung 1992 zur Bioindikation gegenüber Luftschadstoffbelas-
tungen (LFU 1993) weisen die Gesamtbelastung des Raumes als mäßig (= mittel) aus. 

 

3.2.4 Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Bedeutung  
und der Empfindlichkeit 

Leistungsfähigkeit / Bedeutung 

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit erfolgt im Hinblick darauf, ob und inwieweit Flächen 
im Untersuchungsraum lokalklimatische Ausgleichsleistungen (Bildung von Kalt- und/oder 
Frischluft, Filterung von Stäuben und Schadstoffen, Dämpfung der Temperaturen) erbringen. 

Im Untersuchungsraum kommt insbesondere den Wäldern eine hohe Bedeutung bzw. Leis-
tungsfähigkeit als Ausgleichsraum aufgrund der Funktionen zur Frischluftproduktion, zum 
Klimaausgleich und zur Verbesserung der Lufthygiene zu. Auch die Gewässer innerhalb des 
Rheinwaldes tragen zu diesen Leistungen bei. 

Von lokaler Bedeutung (= mittlerer Leistungsfähigkeit) für den Klimaausgleich sind die Berei-
che mit hohem Anteil an Obstwiesen / Obstanlagen, während die ausgedehnten Ackerflä-
chen von geringer Bedeutung sind. 

 

Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit der Flächen im Untersuchungsraum ist im Hinblick auf mögliche Beein-
trächtigungen durch das geplante Vorhaben zu beurteilen.  

Demnach ist festzustellen, dass für Waldbestände mit hohem Anteil nicht überflutungstole-
ranter Baumarten eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Überflutungen, die zu einem großflä-
chigen Zusammenbruch der vorhandenen Bestände führen können, besteht. Ein großflächi-
ger Zusammenbruch von Waldbeständen würde zumindest mittelfristig zu einem Verlust lo-
kalklimatischer Ausgleichsleistungen führen. 
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Eine Empfindlichkeit der externen lufthygienischen und bioklimatischen Effekte besteht ge-
genüber Reliefveränderungen (wie z. B. Dammbauten quer zur Talrichtung bzw. zur Luft-
strömung), die an Tagen mit windschwachen Wetterlagen und hoher Wärmebelastung den 
ohnehin schwachen Abstrom von Kalt- und Frischluft zum Erliegen bringen können.  

Eine Veränderung des Bodenwasservorrats bzw. der Grundwasserstände kann darüber hin-
aus die bioklimatische Situation wesentlich beeinflussen. Ein Absinken des Grundwasser-
standes kann den Flächenanteil von Standorten mit Grundwasseranschluss und damit das 
Transpirationsvermögen des Waldbestandes im Sommer verringern. In der Strahlungsbilanz 
vermindert sich der Anteil der Verdunstung zugunsten des Stromes fühlbarer Wärme. Ein 
Grundwasseranstieg wie auch eine Erhöhung des Bodenwasservorrates insbesondere im 
Sommer hätte dagegen eine Verdunstung steigernde Wirkung und damit einen bioklimatisch 
günstigen Effekt. 

Insofern weisen alle Flächen eine Empfindlichkeit gegenüber potenziellen Projektwirkungen 
auf. Es können jedoch auch positive Effekte eintreten bzgl. des lokalen Klimaausgleiches, 
wenn durch Flutungen des Rückhalteraumes der Boden-Wasserhaushalt und auch die Bo-
denvegetation künftig ein feuchteres Niveau aufweisen und demzufolge z. B. in der Altaue 
Ackerflächen in Grünland oder Wald umgewandelt werden. 
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3.3 Schutzgut Boden 
Vorbemerkungen 

Die Bewertung des Schutzgutes Boden erfolgt auf der Grundlage des Leitfadens der LUBW 
(2010) „Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“. Für die Beurteilung Vorha-
bensauwirkungen wird, wie auch im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 
die Arbeitshilfe der LUBW (2012) – „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung“ zu Grunde gelegt. 

Für die Region „Südlicher Oberrhein“ liegt auf der Basis der Bodenübersichtskarte 1: 50.000 
(BK 50) eine Ermittlung und Bewertung der Bodenfunktionen vor. Diese ist auch Grundlage 
für Bewertungen und Darstellungen im Landschaftsrahmenplan (in Vorbereitung), der wiede-
rum bei projektbezogenen Bewertungen als Beurteilungsmaßstab zu berücksichtigen ist. Die 
Bodenübersichtskarte ist für den Untersuchungsraum die derzeit einzige, flächendeckende 
Bewertungsgrundlage für das Schutzgut Boden mit einheitlichen Parametern in Form der 
dargestellten Hauptbodentypen. 

In LUBW (2010) wird darauf hingewiesen, dass die BK 50 auf den Maßstab 1: 50.000 ausge-
richtet ist und eine Maßstabsvergrößerung grundsätzlich nur bis in den Bereich 1:25.000 
zulässig ist. Aus diesem Grunde werden im vorliegenden Falle die Darstellungen der BK 50 
mit vorliegenden, größermaßstäblichen bodenkundlichen Untersuchen abgeglichen. Für den 
Untersuchungsraum Wyhl/Weisweil sind dies folgende Untersuchungen: 

− Standortskarte der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg  
M 1 : 10.000 aus 12/2007 für die Waldbestände (FVA 2007) 

− Wasserstufenkartierung von Peter Thomas, M 1 : 10.000 aus 1998 für die Waldbestände 
(in BFU 2004). 

 
Die genannten Untersuchungen wurden im Hinblick auf die Beurteilung von möglichen Aus-
wirkungen durch den Betrieb des geplanten Rückhalteraumes durchgeführt. Dabei wurden 
unterschiedliche Methoden angewandt, die sich auch in den Ergebnissen niederschlagen. 
Aus diesem Grund wurden die o.a. Untersuchungen hinsichtlich Plausibilität und Aussagen-
schärfe geprüft und mit den Darstellungen der BK 50 abgeglichen. 
 
Als Ergebnis der Auswertung vorliegender Unterlagen ist festzustellen, dass die Bodenkarte 
nach BK 50 die grundlegende Verteilung der Hauptbodentypen im Untersuchungsraum deut-
lich darstellt (siehe Karte 6 der UVS Anlage). Die differenzierteren Darstellungen der forstli-
chen Standortskarte zeigen weitgehend eine gute Übereinstimmung mit den Darstellungen 
der BK 50.  

Die Untersuchungen der Wasserstufenkartierung  für den Rheinwald zeigen im Vergleich zur 
forstlichen Standortskarte trotz methodenbedingter Abweichungen generell eine gute Über-
einstimmung (für die feuchten bis nassen Standorte „Auengley“ und „Nassgley“ werden die 
Standortverhältnisse tendenziell trockener eingeschätzt). 
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In dieser UVS wird deshalb der Darstellung der BK 50 gefolgt. Sie dient vorrangig der Beur-
teilung der räumlichen Gegebenheiten und der einheitlichen Bewertung der Bodenfunktionen 
für den gesamten Untersuchungsraum.  Auch wird hierdurch eine Vergleichbarkeit mit ande-
ren benachbarten Rückhalteräumen (z.B. RHR Breisach/Burkheim) gewährleistet.  

 

3.3.1 Bestand 
Für die Waldflächen im Untersuchungsraum weist die Forstliche Standortskartierung über-
wiegend tief-, mittel- und flachgründigen Lehmschlick aus. Hierbei handelt es sich um Lehme 
mit hohem Schluffanteil, einer relativ geringen Sandbeimengung und ausreichender Wasser-
kapazität. Die Böden sind meist mäßig frisch bis frisch, im Oberboden in der Regel humus-
reich. 

Weniger häufig tritt Sandschlick auf, der bodenartlich als lehmiger Sand bis stark sandiger 
Lehm anzusprechen ist. Die Wasserkapazität ist aufgrund des groben Bodenmaterials un-
günstiger als beim Lehmschlick. Die Böden sind meist mäßig frisch bis mäßig trocken und 
neigen zur oberflächlichen Austrocknung. 

An höhergelegenen Geländestellen tritt kleinflächig Lockersand auf (überwiegend Fein- bis 
Grobsand), bei dem lehmige Bestandteile schon weitgehend zurücktreten. Auch diese Böden 
neigen stark zur oberflächlichen Austrocknung. 

Selten treten im Untersuchungsgebiet Kiesböden mit eher geringmächtiger Schlickdecke auf. 
Die groben Korngrößen bedingen einen meist trockenen Standort. 

Für den Bereich der Feldflur wurden im Rahmen der Bodenschätzung hauptsächlich Lehm 
und sandiger Lehm kartiert. Die Bodenzahlen nach Acker- und Grünlandschätzungsrahmen 
liegen überwiegend zwischen 50 und 100. Bei diesen Böden liegt eine mittlere bis hohe na-
türliche Bodenfruchtbarkeit vor. Daneben sind grundwasserbeeinflusste Flächen entlang von 
Gewässern oder im tiefliegenden Gelände verbreitet (großflächig z.B. im Gewann Heiligen-
werth zwischen Wyhl und Weisweil). 

 

Nachfolgend werden die Darstellungen in der Bodenkarte (siehe Karte 6 der UVS Anlage) 
und die Darstellungen der genannten Detailuntersuchungen beschrieben. Es wird eine deut-
liche Zonierung mit drei relativ homogenen Haupteinheiten erkennbar. 

Rückhalteraum zwischen Rheinseitendamm und Hochwasserdamm IV 
Die Bodenkarte zeigt hier großflächig den Bodentyp „Auengley-Auenpararendzina“ aus Au-
enmergel über Rheinkies. Dieser besteht aus einer 3 - 5 dm mächtigen Deckschicht aus 
schluffig-lehmigen Feinsand und sandig–lehmigen Schluff über lehmigen und schwach leh-
migen Feinsand von 5 - 10 dm Mächtigkeit. Ab Höhe der Weisweiler Rheinstraße in Richtung 
Norden sind daneben auf langgestreckten, flachen Kiesrücken und runden Kiesinseln klein-
flächig Auenpararendzinen entwickelt. Der kieshaltige, feinsandig-lehmige Schluff erreicht 
eine Mächtigkeit von nur 1 - 3 dm. In den Senken bzw. Rinnen des Durchgehenden Altrhein-
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zuges und sonstigen grundwassernahen Schluten treten die Bodentypen „Auengley“ bzw. 
„Brauner Auenboden-Auengley“ aus Auelehm über Rheinkies auf.  

Im Abströmbereich nördlich der Weisweiler Rheinstraße sind entlang des Hochwasserdam-
mes IV und in Schluten zusätzlich Nassgleye verbreitet. Im nördlichen Teil des Abströmbe-
reiches (etwa ab einer Linie vom Abzweig des Querdammes 3 vom Hochwasserdamm im 
Osten zur Gemarkungsgrenze Rheinhausen) werden die Auenpararendzina durch die tief-
gründigeren Bodentypen „Brauner Auenboden“ sowie „Brauer Auenboden-Auengley“ abge-
löst. 

Die forstliche Standortskarte weist für den Südteil des Rückhalteraumes (bis rd. 800 m süd-
lich der Weisweiler Rheinstraße) großflächig „Auenpararendzina“ mit mäßig frischen Schlick-
böden über Sand oder Kies in 4 - 7 dm Tiefe auf. Kleinflächig treten auch mäßig frische 
Sandböden mit Sand > 7 dm auf. In den Senken des Durchgehenden Altrheinzuges sowie 
sonstigen, grundwassernahen Schluten sind grundfeuchte Schlickböden (z.T. Schlick > 7dm) 
bis stark grundwasserbeeinflusste Böden entwickelt. Als Bodentypen treten Gley-
Kalkpaternia und Kalkpaternia-Gley (= grundwasserbeeinflusste Jungaueböden aus silikati-
schem Sediment) bis Nassgley auf.  

In einem Korridor von rd. 800 m südlich der Weisweiler Rheinstraße bis in Höhe des Leo-
poldkanaldammes im Norden wechseln grundfeuchte oder frische bis mäßig frische Flachla-
gen mit Schlickauflagen, Sand oder Kies im Untergrund in der Fläche ab. Als Bodentypen 
dominieren Kalk-Paternia und Auenpararendzina, z.T. vergleyt. In tieferen Senken und 
Schluten sind Nassgley, Auengley und Kalk-Paternia-Gley zu finden.  

Die Wasserstufenkartierung zeigt anhand der erfassten Zeigerpflanzen überwiegend die 
Wasserstufe 8 (mäßig frisch bis mäßig trocken bei Deckschichtmächtigkeiten > 8 dm und 
ohne Grundwasseranschluss), daneben verbreitet in Senken und tiefer liegenden Gelände-
teilen die Wasserstufe 7 (sehr frisch bis frisch mit gelegentlichem Grundwassereinfluss). Für 
tiefe Senken und Schluten werden ebenfalls feuchte bis nasse Standorte ausgewiesen. 
Kleinflächig werden auch mäßig trockene bis trockene Standorte (Wasserstufe 9 mit Deck-
schichtmächtigkeiten < 6 dm) erfasst. 
 
Altaue 
Hier zeigt die Bodenkarte bis in Höhe der Ortslage von Weisweil (westlich des Mühlbaches) 
großflächig der Bodentyp „Auengley-Auenpararendzina“ aus Auenmergel über Rheinkies. 
Entlang des Mühlbaches zwischen Weisweiler Rheinstraße und Kläranlage befindet sich 
„Gley aus Hochflutsediment“.  

Nördlich von Weisweil dominieren die Bodentypen „Brauner Auenboden“ (überwiegend be-
waldet) sowie „Gley aus Hochflutsediment“. In Schluten bzw. an Gewässern finden sich die 
Bodentypen „Auengley“ und „Nassgley“. 

In einem Bereich zwischen Mühlbach und der Niederterrasse (beginnend südlich von Weis-
weil) sind in der Randsenke grundwasserbeeinflusste Bodentypen „Gley aus Hochflutsedi-
mente“ verbreitet. 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

89 
 

Die Böden werden gebildet von Deckschichten aus schluffigen und schluffig-feinsandigen 
Lehm sowie feinsandig-lehmigen Schluff über sandigem Kies und kiesigem Sand und weisen 
Mächtigkeiten zwischen 4 und 10 dm auf. Bei den grundwasserbeeinflussten Gleyböden liegt 
der Grundwasserflurabstand bei 0 - 40 cm, sonst zwischen 40 - 80 cm, auf großen Flächen 
auch mehr als 130 cm. 
 
Niederterrasse 
Teile der Niederterrasse ragen in den Untersuchungsraum hinein. Die Böden werden hier 
von dem Bodentyp „Pararenzina“ in unterschiedlichen Ausprägungen über verwittertem Nie-
derterrassenschotter gebildet. Sie setzen sich zusammen aus einer 2 – 4 dm mächtigen 
Deckschicht aus schwach kiesigem, schluffig-feinsandigem Lehm über einer 6 – 9 dm mäch-
tigen Schicht aus tonigen Lehmen über Kies. Kleinflächig finden sich auch Abschwemmbö-
den (Kolluvium). 
 

3.3.2 Regional- und fachplanerische Festsetzungen  
Für den Bodenschutz spezifische Festsetzungen des Regionalplanes (RVSO 2017) liegen 
nicht vor. Die gebietskonkrete raumordnerische Sicherung von Bereichen mit besonderer 
Bedeutung für Bodenfunktionen erfolgt im Regionalplan durch die Festsetzung von „multi-
funktional“ begründeten, d.h. auf den Erhalt unterschiedlicher Freiraumfunktionen abzielen-
der Regionaler Grünzüge (siehe PS 3.1.1). In den Grundsätzen zum Schutz des Bodens (PS 
3.0.2) ist u.a. verankert: „Der Verlust von Böden mit hoher Bedeutung für die natürlichen Bo-
denfunktionen, einschließlich hoher natürlicher Fruchtbarkeit für die landwirtschaftliche Pro-
duktion, oder mit hoher Bedeutung als Archive der Natur- und Kulturgeschichte soll vermie-
den werden.“ 

Die Waldfunktionenkartierung weist keine Bodenschutzwälder aus. 

Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Bodenschutz sind dem Bodenschutzgesetz 
Baden-Württemberg sowie den diversen Richtlinien des Umweltministeriums zu entnehmen. 

 

3.3.3 Vorbelastungen 

Standortveränderungen 
Die tiefgreifenden Veränderungen, die sich durch die Ausdeichung und den Rheinausbau 
ergeben haben, sind als wesentliche Vorbelastung anzusprechen, da die natürlichen hydro-, 
geo- und pedomorphodynamischen Prozesse nicht mehr in ihrer früheren Form stattfinden 
bzw. verändert sind. Durch die ausbleibenden Überflutungen werden auf die Standorte keine 
nährstoffreichen Flusssedimente mehr eingetragen und die Dynamik der Grundwasser-
standsschwankungen wurde eingeschränkt. Die veränderten Bedingungen führen dazu, dass 
sich die Aueböden auf großer Fläche zu terrestrischen Bodentypen weiterentwickeln.  
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Schadstoffbelastungen 
Um detaillierte Kenntnisse über die gegenwärtige und zukünftige Schadstoffsituation der 
Böden in den geplanten Rückhalteräumen zu erlangen, wurden hierzu entsprechende Unter-
suchungen durchgeführt (SOLUM 2002). 

Dabei standen folgende Fragen im Vordergrund: 

− sind Stoffausträge aus Sedimentablagerungen der Altrheine (durch Mobilisierung von 
Altsedimenten) zu erwarten? 

− gibt es Stoffeinträge aus dem Rhein in die Fläche durch seltene Einzelereignisse (Worst 
case – Betrachtung, hier am Beispiel des Hochwassers Mai 1999)? 

Zur Klärung dieser Fragen wurden bei den Untersuchungen Ablagerungen des Hochwassers 
Mai 1999 und Altsedimente des Altrheins und auf ihre Schadstoffgehalte auf drei Probestel-
len im Untersuchungsgebiet (Probeflächen Nr. 7, 8 und 9 - SOLUM 2002) analysiert. Die 
vorherrschende Bodenart der Sedimente in den Probeflächen im Durchgehenden Altrhein-
zug ist Schluff mit unterschiedlichen Anteilen an (Fein-) Sand und Ton. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der Gewässersedimente im Altrheinzug zeigen, dass in 
der Probestelle 7 (Rheinwasser–Entnahmebauwerk 6.65) die LAWA Zielvorgaben bzgl. zwei 
der untersuchten Stoffgruppen im Altrheinzug nicht eingehalten werden und im Bereich der 
Güteklasse III (erhöhte Belastung) liegen. 

Auffällig sind die deutlich höheren Belastungen des Sediments mit den Schadstoffen AOX 
und HCB im Becken des vorhandenen Einlassbauwerkes, welches seit den 60er Jahren 
durch eine permanente Wasserentnahme aus dem Rhein beeinflusst wird.  

Im weiteren Verlauf des Altrheinzuges (Probestelle 8 und 9) liegen alle Stoffgruppen weitge-
hend an oder unter den LAWA-Zielvorgaben. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen von Hochwassersedimenten des Extrem-Hochwassers 
Mai 99 auf Referenzflächen südlich des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil (im Bereich Rück-
halteraum Weil–Breisach – lfd. Nr. 1; im Bereich der Schlinge Sasbach / Jechtingen - lfd. 
Nr. 2 - SOLUM 2002) zeigten erhöhte Konzentration von HCB, während bei den anderen 
Stoffgruppen die LAWA-Zielvorgaben ebenfalls eingehalten werden. 

Das Problem HCB wurde bereits direkt nach dem Extrem-Hochwasser Mai 99 erkannt. Die 
hohen Konzentrationen resultierten aus der Mobilisierung von aufgerissenen Altsedimenten 
insbesondere durch das vollständige Öffnen der Staustufen. Grundsätzlich ist aufgrund der 
Messungen der damaligen Landesanstalt für Umweltschutz LfU (heute LUBW) aber ein ab-
nehmender Trend bzgl. der Schadstoffbelastung im Rhein festzustellen, da die Einleitungs-
quellen aus dem Hochrhein abgestellt sind (vgl. LFU 2003). 
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Bodenabbau / Deponie / Auffüllung 

Weitere punktuelle Vorbelastungen der Böden im Rückhalteraum bestehen durch:  

− Kiesabbau 
Für den Betrieb des Kieswerks Wyhl-Rheinwald sind insgesamt ca. 26 ha Abbaufläche 
konzessioniert, wobei ein Großteil hiervon bereits abgebaut wurde. 

− Deponie/Altlasten 
Nach einer Bestandsaufnahme über Altlastverdachtsflächen im Bereich des Rückhalte-
raumes Wyhl/Weisweil durch das zuständige Landratsamt Emmendingen von 1997 wird 
deutlich, dass innerhalb des Untersuchungsraumes vereinzelt Flächen durch Ablage-
rungen verändert wurden (siehe Karte 6 der UVS Anlage). 

 

3.3.4 Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Bedeutung  
und der Empfindlichkeit 

Leistungsfähigkeit / Bedeutung 

Grundlage der Beurteilung bildet der Leitfaden der LUBW (2010) „Bewertung der Böden 
nach ihrer Leistungsfähigkeit“. Sie löst die 1995 veröffentlichte Richtlinie des UM Baden-
Württemberg (Heft 31 der Reihe Luft, Boden, Abfall) ab. 

Gegenstand der Beurteilung sind die im § 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes aufgeführten 
natürlichen Bodenfunktionen. In den Empfehlungen der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Boden (LABO, 1998) wurden die gesetzlich definierten Funktionen weiter untergliedert. Hie-
raus ergeben sich nach LUBW 2010 die folgenden bewertungsrelevanten Bodenfunktionen: 

1. Natürliche Bodenfruchtbarkeit 
Böden als Grundlage des Pflanzenwachstums sind von großer Bedeutung für die Produktion 
von Nahrungsmitteln und Biomasse. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit wird im Wesentlichen 
über den Bodenwasserhaushalt bestimmt, der im weiteren Sinne auch die Durchwurzelbar-
keit und den Lufthaushalt erfasst. Als weiterer Standortfaktor wird die Hangneigung berück-
sichtigt. 

2. Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
Böden wirken als Wasserspeicher. Sie nehmen Niederschlagswasser auf, speichern es in 
ihrem Porensystem und stellen es den Pflanzen zur Verfügung oder geben es verzögert an 
das Grundwasser ab. Neben verschiedenen anderen Faktoren tragen Böden somit zur Ab-
flussregulierung und zum natürlichen Hochwasserschutz auf lokaler Ebene bei. 

Zur Beurteilung werden im Wesentlichen die Faktoren „Wasserleitfähigkeit bei Sättigung“ 
und „nutzbares Wasserspeichervermögen“ herangezogen. Zusätzlich werden das Relief, die 
Landnutzung und der geologische Untergrund berücksichtigt. 
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3. Filter und Puffer für Schadstoffe 
Böden besitzen die Eigenschaft, Schadstoffe aufzunehmen, zu binden und mehr oder weni-
ger dauerhaft aus dem Stoffkreislauf zu entfernen. Man unterscheidet die mechanische Filte-
rung von partikulären Schadstoffen und die Pufferung von gelösten Schadstoffen. Die Filter- 
und Pufferungsprozesse sind von den Boden- und Schadstoffeigenschaften abhängig. Be-
sonders leistungsfähige Filter und Puffer sind Böden mit hohen ph-Werten und hohen Hu-
mus- und Tongehalten (z. B. Braune Aueböden aus karbonathaltigem Auelehm). 

4. Sonderstandorte für naturnahe Vegetation 
Im Allgemeinen bieten Standorte mit extremen Bedingungen (z.B. nass, trocken, nährstoff-
arm) ein hohes Entwicklungspotenzial für eine stark spezialisierte und häufig schutzwürdige 
Vegetation und eine spezialisierte / schutzwürdige Tierwelt. Die Leistungsfähigkeit wird folg-
lich im Wesentlichen durch den Wasserhaushalt, die Gründigkeit und das Nährstoffangebot 
bestimmt. 

5. Archive der Natur- und Kulturgeschichte 
Archive der Natur- und Kulturgeschichte können anhand ihrer wertgebenden Eigenschaften 
in fünf Gruppen unterteilt werden (siehe LUBW 2010).  

 
Die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt nach LUBW (2010) in fünf Bewertungsklassen 
von 0 (versiegelt) bis 4 (sehr hohe Leistungsfähigkeit). Ausnahmen stellen die Bodenfunktio-
nen „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ und „Archive der Natur- und Kulturgeschich-
te“ dar. 

Zunächst werden die Bodenfunktionen in einer Einzelbewertung auf der Grundlage der rele-
vanten Kenngrößen bewertet. Bei der Bodenfunktion „Standort für naturnahe Vegetation“ 
werden nur Flächen ausgeschieden, die mindestens die Bewertungsklasse 3 (hoch) errei-
chen.  

In die Gesamtbewertung der Böden fließen die Einzelwerte der Bodenfunktionen Nr. 1 - 3  
(natürliche Fruchtbarkeit, Ausgleichskörper und Filter + Puffer) ein. Erreicht die Bodenfunkti-
on „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungsklasse 4 (sehr hoch), wird der 
Boden bei der Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft. 

In allen anderen Fällen ergibt sich die Gesamtbewertung aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen ohne Berücksichtigung der Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe 
Vegetation“. 

Böden, die bezüglich der Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Be-
wertungsklasse 3 aufweisen werden nachrichtlich dargestellt, da sie besonders für natur-
schutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen geeignet sind. Böden unterhalb der Bewertungsklas-
se 3 bleiben unberücksichtigt. 

Die Bodenfunktionen werden auf der Grundlage der Darstellungen / Untersuchungen zur 
Bodenkarte nachfolgend bewertet. Archive der Natur- und Kulturgeschichte sind im Untersu-
chungsraum aufgrund der vorliegenden bodenkundlichen Untersuchungen nicht zu erwarten, 
so dass eine Bewertung dieser Bodenfunktion nicht erfolgt. 
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1. Nassgley / Anmoorgley 
Natürl. Bodenfruchtbarkeit: 1 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: 1 
Filter und Puffer für Schadstoffe: 1 
Sonderstandort für naturnahe Vegetation: 4 
Gesamtbewertung: 4 (aufgrund Bewertung Sonderstandort) 

 
2. Auengley / Brauner Aueboden-Auengley unter Rheinwald  

entspricht Nass-/Auengley/Kalkpaternia-Gley gem. forstl. Standortkarte 
Natürl. Bodenfruchtbarkeit: 2 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: 2 
Filter und Puffer für Schadstoffe: 2 
Sonderstandort für naturnahe Vegetation: 3 
Gesamtbewertung: 2 

 
3. Auengley / Brauner Aueboden-Auegley und Gley aus Hochflutsediment  

unter landwirtschaftl. Nutzung in der Altaue 
Natürl. Bodenfruchtbarkeit: 2 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: 2 
Filter und Puffer für Schadstoffe: 2 
Sonderstandort für naturnahe Vegetation: 3 
Gesamtbewertung: 2 

 
4. Auengley-Auenpararendzina unter Rheinwald entspricht Gley-Paternia (grundfrisch)  

und Auenpararendzina (frisch bis mäßig frisch) gem. forstl. Standortkarte 
Natürliche Bodenfruchtbarkeit: 3 
Ausgleichskörper im Wasserhaushalt: 4 
Filter und Puffer für Schadstoffe: 3 
Sonderstandort für naturnahe Vegetation: - 
Gesamtbewertung: 3,3 

 
5. Auenpararendzina frischer bis trockener Standorte unter Rheinwald 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit: 2 (-3) 
Ausgleichskörper im Wasserhaushalt: 4 
Filter und Puffer für Schadstoffe: 3 
Sonderstandort für naturnahe Vegetation: - 
Gesamtbewertung: 3 

 
6. Auengley-Auenpararendzina unter landwirtschaftl. Nutzung in der Altaue 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit: 3 
Ausgleichskörper im Wasserhaushalt: 4 
Filter und Puffer für Schadstoffe: 3 (-4) 
Sonderstandort für naturnahe Vegetation: - 
Gesamtbewertung: 3,3 
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7. Brauner Aueboden unter landwirtschaftl. Nutzung in der Altaue 
Natürliche Bodenfruchtbarkeit: 4 
Ausgleichskörper im Wasserhaushalt: 4 
Filter und Puffer für Schadstoffe: 4 
Sonderstandort für naturnahe Vegetation: - 
Gesamtbewertung: 4 

 
8. Pararendzinen und Kolluvium der Niederterrasse unter landwirtschaftl. Nutzung  

Natürliche Bodenfruchtbarkeit: 3  
Ausgleichskörper im Wasserhaushalt: 4 
Filter und Puffer für Schadstoffe: 4 
Sonderstandort für naturnahe Vegetation: - 
Gesamtbewertung: 3,7 

 

Empfindlichkeit 

Bei der Beurteilung der Empfindlichkeit der Böden im Untersuchungsraum wird auf die zu 
erwartenden Projektwirkung abgestellt. Relevante Projektwirkungen sind insbesondere Ero-
sion, Sedimentation und ggf. Verschlämmung bereichsweise auch eine mögliche Verände-
rung der Grundwasserstände. 

Da die Böden der Aue noch von den in der Vergangenheit im Rheintal abgelaufenen Hoch-
wässern geprägt sind und erst durch Maßnahmen des Menschen (Hochwasserschutz, 
Rheinausbau) tiefgreifende Veränderungen auftraten (vgl. Kp. 3.3.3 - Vorbelastung), kann 
grundsätzlich von einer geringen Empfindlichkeit der vorhandenen Aueböden und Standorte 
gegenüber Überflutungen ausgegangen werden. Vielmehr ist zumindest im Rückhalteraum 
großflächig mit positiven Effekten im Sinne von einer Annäherung an ehemals auetypische 
Verhältnisse auszugehen. 

In Bereichen, in denen durch den Bau der Staustufe der Grundwasserstand irreversibel dau-
erhaft erhöht und die Grundwasseramplitude gemindert wurde, ist dagegen die Empfindlich-
keit gegenüber langanhaltenden und häufigen Grundwasseranstiegen erhöht, da dies die 
bereits vorhandene Vernässung der Standorte verstärken kann. 

In Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen von Böden durch stoffliche Einträge oder Sedi-
mente nach Überflutungen ist festzustellen, dass Flächen im Rheinwald mit guter Adsorpti-
onsfähigkeit der Böden eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffanreicherungen 
aufweisen.  

Gegenüber Flächeninanspruchnahme für erforderliche Bauwerke (Dämme, Wege, Gewässer 
etc.) sind grundsätzlich alle Böden als hoch empfindlich zu beurteilen. 
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3.4 Schutzgut Wasser 

Vorbemerkungen 

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000) bildet die Basis für einen umfassenden Ge-
wässerschutz in ganz Europa. Sie wurde 2003 in baden-württembergisches Wasserrecht 
umgesetzt. 

„Wesentliche Ziele der WRRL sind die Herstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit der 
Oberflächengewässer und die Erhaltung der Nutzbarkeit des Grundwassers (= guter Zu-
stand). Mit der WRRL werden die Zielkoordinaten der Wasserwirtschaft von der bisher be-
trachteten Wasserqualität hin zur ökologisch definierten und damit auch ortsfesten (Oberflä-
chen)- Gewässerqualität neu ausgerichtet. Wesentliches Ziel wird es künftig sein, die Le-
bensbedingungen für die in der WRRL referenzierten Gewässerorganismen (wirbellose Ge-
wässertiere, Algen, Wasserpflanzen, Fische) zu schaffen. Damit wird der Schritt zu einer 
flächendeckenden ökologischen Bewirtschaftung und der Wiederherstellung ökologisch funk-
tionsfähiger Räume vollzogen“ (www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/3577). 

Unter diesen Vorgaben wurden umfangreiche Bestandsaufnahmen der Gewässersituation 
durchgeführt, welche durch ein Monitoringprogramm zur Verifizierung der Defizite ergänzt 
werden. Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse wurden Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme zur Behebung der Defizite erstellt, denen der Landtag von Baden-
Württemberg 2009 zugestimmt hat. 

Für die Fragestellungen und Beurteilungen bezüglich des Schutzgutes Wasser bei der Pla-
nung des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil bildet der Bewirtschaftungsplan „Bearbeitungs-
gebiet Oberrhein“ eine maßgebliche Grundlage (RP KARLSRUHE 2005, 2009, 2015). Die für 
die Einhaltung der Ziele der WRRL maßgebenden Oberflächenwasserkörper entstanden in 
Baden-Württemberg durch eine weitere Unterteilung der Bearbeitungsgebiete (BG) in Teil-
bearbeitungsgebiete (TBG) auf der Grundlage hydrologischer Einzugsgebiete. 

Die Wasserkörper werden nach einem festen Untersuchungsprogramm regelmäßig durch 
die LUBW (am Rhein teilweise in Kooperation mit Frankreich) beprobt. Die Ergebnisse aus 
den Jahren 2011 bis 2013 sind im Bewirtschaftungsplan -Aktualisierung 2015- aufgeführt 
(RP KARLSRUHE 2015). Für die Beurteilung wurden auch die in Anlage 6 & 8 der OGewV 
(bzw. Anhang X der WRRL) aufgeführten flussgebietsspezifischen, prioritären und andere 
Stoffe untersucht. Darüber hinaus wurden physikalisch-chemischen Parameter (Anlage 7 
OGewV) untersucht. Die Bestandsaufnahme, die im Zuge der Erstellung der Bewirtschaf-
tungspläne vorgenommen wurden, ist Grundlage für die Beurteilung der Vereinbarkeit des 
Vorhabens mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie. 

Ergänzend wurden für das Projekt „Rückhalteraum Wyhl/Weisweil“ an ausgewählten Probe-
stellen detaillierte Untersuchungen des Makrozoobenthos durchgeführt (PANKOW 2016a). 
Nachfolgend werden die wesentlichen Aussagen des Bewirtschaftungsplanes und der die-
sem Plan zugrundeliegenden Fachgutachten sowie des Sondergutachtens von PANKOW 
dargestellt. 

http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/3577
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3.4.1 Bestand Oberflächengewässer 
Der geplante Rückhalteraum Wyhl/Weisweil liegt innerhalb des Teilbearbeitungsgebietes  
Nr. 31 - Elz-Dreisam. Dieser umfasst alle Gewässer im Einzugsgebiet von Elz und Dreisam 
vom Rhein im Westen bis in den Schwarzwald im Osten. Beurteilungsrelevant sind darin die 
definierten sog. Flusswasserkörper. 

Der Rheinabschnitt mit der Wasserkörper Nr. 3-OR2 umfasst den Bereich der Schlingenlö-
sung zwischen Breisach und der Staustufe Strasbourg. Maßgebender Gewässertyp ist hier-
für Typ 10: Kiesgeprägte Ströme (der Mittelgebirge). 

Die Gewässer im Hinterland des Rheins zwischen Breisach und Leopoldskanal werden dem 
Wasserkörper Nr. 31-07-OR2 mit der Bezeichnung „Durchgehender Altrheinzug mit Leo-
poldskanal“ zugeordnet. Die Gewässer des Durchgehenden Altrheinzuges, die direkt vom 
Rhein gespeist werden, sind ebenfalls dem Fließgewässertyp 10: „Kiesgeprägte Ströme (der 
Mittelgebirge)“ zuzurechnen. Nach der „Karte der biozönotisch bedeutsamen Fließgewässer-
typen Deutschlands“ sind die nicht direkt aus dem Oberrhein ausgeleiteten untersuchten 
Gewässer des Untersuchungsgebietes dem Typ 19: „Kleine Niederungsfließgewässer in 
Fluss- und Stromtälern“ zuzuordnen (PANKOW 2016a).  

Die Definition der Gewässertypen entspricht den sog. LAWA-Typen (LFU 2005). In dieser 
Untersuchung werden für naturnahe Fließgewässer in Baden-Württemberg Referenzstre-
cken ermittelt und dargestellt, die sich aufgrund ihres guten morphologischen Zustandes 
auszeichnen. Sie sind nicht oder nur geringfügig von menschlichen Einflüssen beeinträchtigt. 

Referenzgewässer dienen als Vergleichsmaßstab für die Beurteilung anderer Gewässer in 
den definierten Wasserkörperbereichen. Ziel für Entwicklungsmaßnahmen an Gewässern ist 
es, einen guten Gewässerzustand zu erreichen mit einer tolerablen Abweichung von der 
Referenz, die den sehr guten Zustand anzeigt. 

Für die sonstigen Gewässer im Untersuchungsraum des geplanten Rückhalteraumes 
Wyhl/Weisweil (bspw. Mühlbach, Flut) ist die Referenzstrecke Nr. 27 am Gewässer „Schob-
bach“ und die Referenzstrecke Nr. 28 am Gewässer „Kammbach“ (siehe LFU 2005) maß-
geblich. 

Weitergehende Untersuchungen im Hinblick auf die Aufstellung des Bewirtschaftungsplanes 
bilden folgende Untersuchungen im Rahmen des Biologischen Monitorings: 

− Überwachungsergebnisse Makrozoobenthos 2006-2007 (LUBW 2010a) 

− Überwachungsergebnisse Makrophyten und Phytobenthos 2006-2008 (LUBW 2009a) 

− Fischbiologische Referenzen für die Fischgewässerbewertung nach WRRL in Baden-
Württemberg (LFU 2005). 

Diese werden, zusammen mit sonstigen Untersuchungen, die speziell im Rahmen der Pla-
nung für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil durchgeführt wurden, nachfolgend berücksich-
tigt. 
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3.4.1.1 Oberflächengewässer im Rückhalteraum 

Im Folgenden werden die derzeit vorhandenen Gewässersysteme beschrieben und beurteilt. 
Die Veränderungen und Entwicklungen in der Vergangenheit sind im Kp. 2.2 beschrieben. 
Die wesentlichen Gegebenheiten sind in der Karte 7 der UVS Anlage dargestellt. 

Der Rhein ist im Untersuchungsraum geprägt durch das Stauwehr Rhinau, das 1964 fertig-
gestellt wurde. Hier herrscht überwiegend Stillwasser-Charakter. Zur Stützung des Grund-
wassers im Unterlauf des Stauwehres befinden sich im Rhein mehrere feste Schwellen.  

Der Durchgehende Altrheinzug wird mit Wasser gespeist, welches dem Rhein über die Bau-
werke 6.65 (südl. der Wyhler Rheinstraße in den Altrheinzug) und 6.39 sowie 6.44 (nördlich 
der Weisweiler Rheinstraße in Nebengewässer des Altrheinzuges) entnommen wird. Die 
Geländefläche innerhalb des vorgesehenen Hochwasserrückhalteraumes kann, in Teilberei-
chen und auf schmalen Geländestreifen entlang der Gewässer, durch Regulierung verschie-
dener Altrheinbauwerke künstlich geflutet werden (RP FREIBURG 1993, Abschlussbericht 
der Voruntersuchungen). Die Aufstauungen durch Regulierung der Altrheinbauwerke in Zei-
ten der Wasserentnahmen zur Spülung des Durchgehenden Altrheinzugs wurden ab 1996 
ausgesetzt und durch die Durchströmung mit erhöhtem Abfluss bei vollständig geöffneten 
Bauwerken ersetzt. 

Gewässermorphologisch weisen die Altrheinzüge eine leicht mäandrierende bis schwingen-
de Linienführung mit hoher Breitenvariabilität und stark unterschiedlicher Strömung auf. klei-
nere Teilabschnitte sind – als Verbindung ehemaliger Auengewässer – kanalartig ausgebaut. 

Der Baggersee Wyhl-Rheinwald wird vom Durchgehenden Altrheinzug im Osten umgangen. 
Am westlichen Rand des Rückhalteraumes verläuft der Rheinseitengraben, der ebenfalls 
über das Bauwerk 6.65 mit Rheinwasser gespeist wird. 

3.4.1.1.1 Wassermengen / Abflüsse 

Der mittlere Abfluss des Rheins beträgt gemäß dem gewässerkundlichen Jahrbuch von 2009 
am Pegel Basel Rheinhalle im Winter 879 m³/s und im Sommer 1.230 m³/s (Abflussjahre 
1931 bis 2009) bei einem Jahresmittel von 1.060 m³/s. 

Im betrachteten Zeitraum wurden folgende Extremwerte gemessen: 

Niedrigster Wert NQ  =  319 m³/s (03.12.1962) 

Höchster Wert HQ = 5.090 m³/s (12.05.1999) 

 

Der Zufluss über das Einlassbauwerk 6.65 in den Durchgehenden Altrheinzug ist vom Ab-
fluss im Rhein abhängig und beträgt durchschnittlich ca. 1 m³/s. Während der sogenannten 
Altrheinbewirtschaftung wird der Durchgehende Altrheinzug gemäß dem deutsch-
französischen Vertrag in festgelegten Zeiträumen des Jahres nach einem Reglement mit 
höheren Wassermengen - abhängig von der Wassermenge im Rhein bis zu 10 m³/s – be-
schickt (vgl. Abbildung 11). Durch die zusätzliche Wasserentnahme kommt es zeitweise zu 
kleinflächiger Überflutung ufernaher Bereiche. 
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Abbildung 11: Bewirtschaftung der Altrheine im Bereich der Staustufe Rhinau (z. Zt. gültiges 
Reglement für Wasserentnahme über das Bauwerk 6.65) 

 

Zudem erfolgt eine Bewirtschaftung des Altrheinzuges durch Aufstaue an Bauwerken bzw. 
durch Abflusserhöhung bei erhöhten Wasserführungen im Rhein bei geöffneten Bauwerken.  

Bei Hochwasserabflüssen im Rhein mit Gesamtabflüssen im Rhein über rd. 2.000 m³/ s be-
ginnt die flächenhafte Ausuferung im Abströmbereich des geplanten Rückhalteraumes nörd-
lich der Weisweiler Rheinstraße. Hierbei strömt das Rheinwasser zunächst über die Lein-
pfadsenke bei Rhein- km 250,58 in die Schluten ein und breitet sich durch Rückstau in die 
Waldfläche im Bereich des „Judenkopfes“ aus. 

Bei Gesamtabflüssen im Rhein über rd. 2.500 m³/ s erfolgt mit zunehmendem Abfluss eine 
flächenhafte Ausuferung über den Leinpfad im Bereich der ersten festen Schwelle bei Rhein-
km 251.500. Darüber hinaus führt der Aufstau an der zweiten festen Schwelle bei Rhein-km 
253.600 zu einer Erhöhung der Wasserspiegellagen südlich des Leopoldskanals.  

Bei großen Hochwasserereignissen mit Gesamtabflüssen im Rhein von über 4.000 m³/s wird 
fast der gesamte Leinpfad zwischen Stauwehr Rhinau und Leopoldskanal flächenhaft über-
flutet. Über Schluten und Altrheinarme erfolgt ein Rückstau bis südlich der Weisweiler 
Rheinstraße. Schnell auflaufende Hochwasser wie das vom Mai 1999 strömen hier z.T. mit 
hoher Geschwindigkeit in die Waldflächen und nach Norden.  

Die Fließgeschwindigkeiten bei auflaufendem Hochwasser mit geringen Abflüssen sind mit 
0,05 bis 0,2 m/s dagegen deutlich geringer. Hier können kleinflächig auch stagnierende 
Wasserverhältnisse auftreten (gem. Berechnungen des 2-D Modells, WACA 2017). 

 

Die Abflussmessungen an den oberirdischen Gewässern (Lage der Messpegel siehe Karte 7 
der UVS Anlage) weisen auf einen mehr oder weniger intensiven Mengenaustausch zwi-
schen dem Grundwasservorkommen und den Fließgewässern hin (GELDNER 2018).  
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Für den Rheinseitengraben ergibt sich praktisch über die gesamte Länge des Rückhalte-
raumes (Rheinkilometer 242,5 bis etwa 249) aus den Pegel- und Grundwasserstandsmes-
sungen aus dem Jahr 2013 ein höhere Wasserspiegellage im Vergleich zum Grundwasser, 
sodass eine Infiltration in das Grundwasser stattfindet. Ohne Speisung über das BW 6.65 
würde der Seitengraben, mit Ausnahme im Nahbereich des Stauwehres Rhinau, überwie-
gend trockenfallen. 

3.4.1.1.2 Gewässerbeschaffenheit 

Altrheinzug:  
Im Bereich des Durchgehenden Altrheinzuges ist der Abfluss aufgrund der konzessionierten 
Wassermengen auf einem niedrigen Niveau nivelliert und Schluten bzw. Altarme, die natürli-
cherweise nur bei Hochwässern durchströmt wurden, wurden an das Mittelwasser des Alt-
rheinzuges angeschlossen. Der Altrhein ist geprägt durch Rheinwasser. Es enthält eine hohe 
Schwebstofffracht, ist wechselwarm, nährstoffreich und sauerstoffreich. 

Die o.a. auenuntypische Bewirtschaftung des Altrheins führte u. a. dazu, dass sich bereichs-
weise bis zu 2 m mächtige Schlammablagerungen im Gewässer bildeten.  

Die nachteiligen Wirkungen des Schlammes sind hauptsächlich 

− Die Verhinderung der Versickerung von Altrheinwasser in das Grundwasser und damit in 
die Wurzelzone des Auwaldes; 

− die Abtötung des Fischlaichs, d.h. die Fische laichen instinktiv nicht in verschlammten 
Gewässern, weshalb diese Gewässer für die Fischaufzucht wertlos sind; 

− der Sauerstoffgehalt des Wassers wird stark herabgesetzt und die Entwicklung von 
Faulgasen im Bereich langsam fließender Gewässerabschnitte gefördert. 

 
Grundwassergeprägte Gewässer:  
GERKEN (1988) bezeichnet Quellgewässer in einer Aue als „abgetrennte Gerinne“, welche 
im Rahmen der Auendynamik entstanden sind und dann von den ständigen Durchflüssen 
des Hauptgewässers abgeschnitten wurden. Unter den gedämpfteren Hochwasser-
Bedingungen kann die Entwicklung des „Jungen Gießen“ zum Stadium des „Alten Gießen“ 
fortschreiten, wozu nach GERKEN „10-20 Jahre erforderlich sein dürften. Die alljährlich auch 
hier durchlaufenden Hochwässer sorgen stellenweise für Abtransport oder doch Umlagerung 
feinen Sedimentes und hemmen somit die Verlandung“. 

Dies bestätigt eine Auswertung historischer Karten der Tulla‘schen Rheinkorrektion aus den 
Jahren 1828, 1838, 1852 von HUGELMANN (2013) für Quellgewässer im Raum Breisach-
Burkheim. Sie belegt, dass sowohl der Rappennestgießen als auch Waldweiher und Wald-
loch im ehemaligen Rheinbett lagen. Nach Abschluss der Tulla‘schen Rheinkorrektion wurde 
der Rappennestgießen zu einem Seitenarm des Hauptstromes, der 1828 noch mit Rhein-
wasser durchflossen wurde, dessen Zufluss 1852 jedoch schon vom Hautgerinne abgetrennt 
wurde und danach nur noch bei Hochwasser durchflossen wurde und deshalb zunehmend 
verlandete.  
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Hinweis: ausgeprägte Quelltöpfe, wie sie z.B. im südlich benachbarten Rückhalteraum 
Breisach/Burkheim mit dem „Rappennestgießen“ und dem „Waldweiher“ vorkommen, existie-
ren innerhalb des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil nicht. 
 

Die grundwasserbeeinflussten bzw. grundwassergeprägten Gewässer sind im Gegensatz zu 
den Gewässern mit hohem Rheinwasseranteil generell wie folgt charakterisiert: 

− niedrige Durchschnittstemperaturen, die bei den Gießen der Oberrheinebene zwischen 
9° und 12°C liegen. Bei Gewässern im Untersuchungsraum mit erkennbarem Grund-
wassereinfluss wurden in 2016 Wassertemperaturen zwischen 12,6°C und 13,7°C ge-
messen (PANKOW 2016a). 

− geringere Temperaturschwankungen im Jahreslauf (stenotherm-kalt), kein Zufrieren im 
Winter; 

− primär oligotraphente Verhältnisse, d.h. überwiegend geringer Nährstoffreichtum  
(O-Phosphat) und insgesamt geringe Bioaktivität, meist klares Wasser; 

− Sauerstoffarmut mit einer Sauerstoffsättigung von unter 40%. Reduktionsprozesse, die 
bei Stillwasserverhältnissen an Tiefpunkten der Gewässer natürlicherweise zu 
Schlammablagerungen mit Bildung von Faulgasen und Schwefelbakterien führen (vgl. 
BFU 1997a, SOLUM 2012/13, PANKOW 2016a). 

 

Aufgrund fehlender Überflutungen des Rückhalteraumes werden die Gießen seit geraumer 
Zeit jedoch nicht mehr ausgespült, so dass die Schlammablagerungen sich unnatürlich stark 
entwickelt haben und zur „Alterung“ der Gießen führten. Dies drückt sich im Rückgang bzw. 
Erlöschen der charakteristischen Gießenflora (z. B. Algenarten) aus (vgl. WESTERMANN et. 
al. 1998). 

Derzeit sind innerhalb des Rückhalteraumes folgende Quellgewässer anzutreffen die dem 
Lebensraumtyp 3140 – „Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen“ zu-
zuordnen sind (siehe Karte 7 der UVS Anlage gem. INULA 2013b): 

1. Hexenkehle südlich der Weisweiler Rheinstraße, (Teilbereiche LRT 3140) 

2. Dammgrube, südlich des Leopoldskanals (mit ungünstigem Erhaltungszustand), 

3. Ostarm Breitgießenkehle südlich des Leopoldskanals (reaktiviert durch Pflegemaß-
nahmen). 

Daneben kommen in der Altaue nördlich von Weisweil noch folgende Quellgewässer mit 
dem LRT 3140 vor: 

4. Brunnenwasser Fahrt / Grünle-Graben 

5. Amerikaloch 

Alle sonstigen grundwassergeprägten Gewässer, Gießen und Quelltöpfe im Untersuchungs-
raum weisen nicht oder nicht mehr die für den LRT 3140 charakteristischen Armleuchteral-
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gen (Characeen) auf oder werden als Fließgewässer dem LRT 3260 „Fließgewässer mit flu-
tender Wasservegetation“ zugeordnet.  

1. Quellteich Burggrien 
2. Hexenkehle (Teilbereiche LRT 3260) 
3. Obere Hansenkehle und Meliorationsgraben (LRT 3260) 
4. Kleiner Gießen Schanzfeld südlich der Weisweiler Rheinstraße 
5. Kleiner Gießen nördlich Zollgrund nördlich der Weisweiler Rheinstraße 
6. Ruhsandkehle nördlich der Weisweiler Rheinstraße (LRT 3260) 
7. Endinger Graben – Innerer Wanggießen (LRT 3260) 
8. Flut - Hagebrunnen und Stückerwasser (LRT 3260) 

 

Sonstige Fließgewässer:  
Alle anderen, i.d.R. nicht oder nur geringfügig grundwassergeprägten Gewässer werden als 
natürliche nährstoffreiche Seen (teilweise LRT 3150), als Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation (teilweise LRT 3260) oder als sonstige naturnahe Gewässer bewertet (siehe 
Kp. 3.5 und Karte 8 der UVS Anlage). 
 
Sonstige Stillgewässer:  
Sonstige Stillgewässer sind durch Entnahme von Kies oder zur Anlage von Angelteichen 
geschaffen worden (vgl. Karte 7 der UVS Anlage). Im Rückhalteraum liegt der Baggersee 
Wyhl-Rheinwald. Hier tritt großflächig Grundwasser zu Tage.  

3.4.1.1.3 Gewässergüte 
Die Gewässergüte des Rheines im Untersuchungsgebiet wird zum Bewertungszeitpunkt als 
mäßig belastet (Güteklasse II) beurteilt. Der Durchgehende Altrheinzuges südlich der Weis-
weiler Rheinstraße wird derzeit als mäßig belastet (Güteklasse II) und nördlich der Rhein-
straße als kritisch belastet (Güteklasse II - III) beurteilt (LFU 2004a). Die Sauerstoffversor-
gung des Rheines ist sehr gut (Mindestsauerstoffgehalt > 8 mg/l). Die wieder relativ hohe 
Artenvielfalt des Rheins ist das Ergebnis einer deutlichen Verbesserung der Wasserqualität 
und einer guten Sauerstoffversorgung.  

Die Untersuchung von PANKOW (2016a) bewertet die biologische Gewässergüte nahezu 
aller untersuchten Fließgewässer im Untersuchungsraum  mit „gut“ (Ausnahme: Ruhsand-
kehle bei Weisweil). Der Sauerstoffgehalt der meisten Gewässer betrug mindestens 8 mg/l 
(Ausnahmen: Untersuchungspunkte UP4 Amerikaloch, UP6 Obere Hansenkehle, UP7 Han-
senkehle und UP12 Ruhsandkehle). Die Gewässer „Obere Hansenkehle“ und „Ruhsandkeh-
le“ zeichnen sich durch „geringe Fließgeschwindigkeit und starke Schlammablagerungen 
aus, die unter einer relativ geringmächtigen Oxidationsschicht anaerobe Verhältnisse auf-
weisen“ (PANKOW 2016a). Zudem sind alle vier genannten Gewässer als Quellgewässer 
ausschließlich durch den Zufluss von sauerstoffarmem Grundwasser geprägt. 
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In Bezug auf einzelne beurteilungsrelevante Parameter zeigen Untersuchungen der LUBW 
(LUBW 2011) an der Messstation Burkheim bzw. Weisweil (für den Untersuchungsraum 
Wyhl/Weisweil maßgebliche Station) folgendes Bild: 

Gelöste Stoffe: 
Die Gehalte an eutrophierenden Stoffen sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen. 
Die Werte für BSB5 lagen an der Messstelle Burkheim im Zeitraum 1983 bis 1989 zwischen 
< 0,8 bis 6,5 mg/l, im Mittel ca. 2,0 mg/l, an der Messstelle Weisweil im Zeitraum 1983 bis 
1996 bei < 0,5 bis 3 mg/l, im Mittel bei < 2,0 mg/l. Die Werte deuten auf eine geringe organi-
sche Belastung hin. 

Die Nährstoffe (z. B. Phosphor, Stickstoff) bewegen sich im Bereich geringer bis mäßiger 
Belastung. Die Werte für Stickstoff NO3 liegen im Zeitraum 1983 bis 1990 bei 0,75 bis 3,2 
mg/l (an der Messstelle Weisweil zwischen 1983 und 1996 bei 0,5 bis 2,75 mg/l). Die Werte 
der Phosphor-Konzentration im Rheinwasser liegen im unbelasteten bis mäßig belasteten 
Bereich (0,005 – max. 0,045 mg/l frei verfügbares ortho-Phosphat). Der Parameterwert für 
Nitrat von 50 mg/l gem. Trinkwasser-Verordnung 2001 wird deutlich unterschritten.  

Die Belastung mit AOX (adsorbierbare organisch gebundene Halogenverbindungen) liegt 
den Messungen im Zeitraum 1984 - 2011 zufolge an der Station Karlsruhe (für die Stationen 
Weisweil und Burkheim liegen keine Ergebnisse vor) zwischen > 5 bis 76 µg/l. Pestizide (wie 
Simazin, Atrazin, Terbutylazin) treten zwar regelmäßig auf, ihre mittlere Konzentration liegt 
jedoch immer deutlich unter 0,1 µg/l (zum Vergleich: nach EG-Richtlinie 1998 bzw. Trink-
wasserverordnung 2001 liegt der zulässige Einzelwert bei 0,1 µg/l). Die Schwermetallgehalte 
sind insgesamt sehr gering und um ein Vielfaches niedriger als die Werte der Trinkwasser-
verordnung. 

An den Messstellen Weisweil und Burkheim wurden keine Wasserproben auf organische 
Stoffe untersucht.  

Zur Beurteilung der Salzbelastung aus den elsässischen Kaliminen am südlichen Oberrhein 
liegen langjährige Datenreihen nur an der Messstation Karlsruhe vor. Die Untersuchungen 
der LUBW zeigen eine deutliche Reduzierung der Chloridbelastung im Rhein infolge des 
sogenannten „Chloridabkommens“. Lagen die Werte in der Dekade 1990 – 2000 im Mittel 
noch bei 78 mg/l reduzierten sie sich zwischen 2001 – 2013 auf im Mittel 27 mg/l (siehe Ab-
bildung 12). 
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Abbildung 12: Chloridbelastung im Rheinwasser – Messstelle Karlsruhe 

 
Die Reduzierung zeigen auch aktuelle Untersuchungen von HYDROISOTOP (2015) im 
Raum Breisach-Burkheim (siehe Anlage 2 der Untersuchung). Bei den Untersuchungen im 
September 2013 wurden im Rhein bzw. im Rheinseitenkanal Chloridwerte von 19,7 bzw. 
12,6 mg/l gemessen (zum Vergleich – im Zeitraum Juni/Juli lagen die Messwerte an der 
Messstelle Karlsruhe bei 11 – 15 mg/l). Im Untersuchungsgebiet selbst liegen Messungen 
der Leitfähigkeit vor, die im Rahmen der Makrozoobenthos-Erfassung vorgenommen wur-
den. Im Durchgehenden Altrheinzug wurden dabei geringe Leitfähigkeitswerte von ca. 320 – 
370 µS erfasst.  

Bei Abflüssen im Rhein < 1.500 m3/s ist die Verdünnung mit unbelastetem Wasser aus dem 
Rhein südlich von Breisach gering. Bei Abflüssen > 1.500 m3/s steigt der Anteil mit unbelas-
tetem Rheinwasser stetig an, so dass noch geringere Werte am Einlassbauwerk zum Rück-
halteraum zu erwarten sind und somit die Belastung im Durchgehenden Altrheinzug weiter 
gemindert wird. 
 

Schwebstoffe im Gewässersediment: 
Zur Beurteilung möglicher Vorbelastungen des Wassers aufgrund von Inhaltsstoffen in vor-
handenen Sedimenten des Rheins und des Altrheins werden die Untersuchungen von 
SOLUM (2002) herangezogen (vgl. auch Kp. 3.3.3). Zur Beurteilung möglicher Einträge über 
den Wirkungspfad Boden/Sediment in das Wasser wurden neue Hochwassersedimente und 
Altsedimente des Altrheinzuges hinsichtlich deren chemischer Inhaltsstoffe (insbesondere 
Metalle und organische Schadstoffe) untersucht.  

Hierzu wurden im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil Sedimente des Altrheins an drei Stellen 
beprobt. Nach SOLUM (2002) sind dies die lfd. Nr. 7 (Durchgehender Altrheinzug - Becken 
am Einlassbauwerk 6.65) lfd. Nr. 8 (Altrheinzug Grienwasser südl. Weisweiler Rheinstraße) 
und lfd. Nr. 9 (Stückerkehle südlich Leopoldskanal). 
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Als Referenzfläche für Untersuchungen erodierter Altsedimente des Rheins ist die Probeflä-
che in der Schlinge Sasbach/Jechtingen (lfd. Nr. 2 – SOLUM 2002) maßgebend, da hier 
auch die Stofffrachten aus dem Rheinseitenkanal berücksichtigt sind. 

Die Einzelergebnisse der Sedimentuntersuchungen sind dem o. a. Bericht von SOLUM zu 
entnehmen. 

In Bezug auf relevante Problem- und Schadstoffe zeigen die im Raum Wyhl/Weisweil unter-
suchten Sedimente im Ergebnis geringe Anreicherungen. Auffällig sind die deutlich höheren 
Belastungen des Sediments mit den Schadstoffen AOX und HCB im Becken des vorhande-
nen Einlassbauwerkes, welches seit den 60er Jahren durch eine permanente Wasserent-
nahme aus dem Rhein beeinflusst wird. Im weiteren Verlauf des Altrheinzuges (Probestelle 8 
und 9) liegen alle Stoffgruppen an oder unter den LAWA-Zielvorgaben. 
 

Darüber hinaus wurde von SOLUM (2002) HCB als Problemschadstoff  insbesondere in Be-
zug auf die Trinkwasserqualität (Wirkungspfad Sediment → Grundwasser) und aufgrund sei-
nes hohen Akkumulationspotenzials im Fettgewebe tierischer Organismen (z. B. Fische oder 
Säugetiere – Wirkungspfad Sediment → Wasser) untersucht. 

Für die Probestelle lfd. Nr. 8 am Becken der Entnahmestelle für Rheinwasser wurden im 
vorhandenen Altsediment HCB-Konzentrationen 0,029 mg/kg TS ermittelt. Bei extremen 
Hochwassern (z. B. HW Mai 99) sind infolge Mobilisierung von Alt-Sedimenten im Rhein ver-
gleichbar hohe Konzentrationen zu erwarten. In HW99 - Sedimenten auf Flächen in der 
Schlinge Sasbach/Jechtingen wurden Werte von 0,031 mg/kg TS ermittelt.  

Laut Schreiben der LFU v. 14.02.2003 bezüglich der Beurteilung möglicher Auswirkungen 
HCB-haltiger Sedimente in Altrheinarmen auf das Grundwasser bzw. die Trinkwassergewin-
nung ist HCB aufgrund seines Verteilungskoeffizienten weitestgehend am Sediment gebun-
den. Der Verteilungskoeffizient Wasser / Sediment ist mit 350.000 l/kg sehr hoch, d.h. die 
Löslichkeit von HCB ist äußerst gering. Aus diesem theoretischen und vereinfachten Gleich-
gewichtsansatz resultieren beispielsweise bei einer angenommenen äußerst hohen HCB-
Konzentration von 400 µg/kg (= 0,4 mg/kg) im Sediment 0,001 µg/l HCB in der Wasserpha-
se. 

Ergänzende Nachuntersuchungen an den Hochwassersedimenten von 1999, in denen hohe 
HCB-Gehalte (im Feststoff) festgestellt wurden (vgl. SOLUM 2002) mit Eluatanalysen dienen 
zur Absicherung der Gefährdungsabschätzung über den Wirkungspfad Boden-Grundwasser. 

Die Ergebnisse der Eluat-Untersuchungen (SOLUM 2003) zeigen, dass die HCB-Kon-
zentrationen in allen Eluaten unter der Bestimmungsgrenze von 0,01 µg/l liegen. Die PW-
Werte (Orientierungswerte Altlasten, UVM 1993, zit. in SOLUM 2003) werden in jedem Fall 
unterschritten. Nach dem derzeitigen Wissenstand ist von den HCB-Gehalten in den unter-
suchten Hochwassersedimenten keine Gefährdung des Grundwassers zu erwarten (SOLUM 
2003). 

Aufgrund oben genannter Ausführungen ist davon auszugehen, dass die im Eluat vorzufin-
dende HCB-Konzentration um Größenordnungen unter dem Trinkwasser-Grenzwert für 
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Pflanzenschutzmittel von 0,1 µg/l bleibt und auch der WHO-Richtwert für Trinkwasser von 
0,01 µg/l nicht erreicht werden dürfte.  
 

Störungsbedingte Belastungen: 
Störungsbedingte Belastungen resultieren aus unvorhersehbaren Ereignissen und können 
daher nach Stoffart, Belastungsstärke, Eintrittszeit, Dauer u.ä. nicht näher definiert werden. 
Sie sind von kurzer Dauer und können bei hoher Schadstoffkonzentration ein Belastungspo-
tenzial darstellen. 

Der Sandoz – Chemieunfall im November 1986 hatte im südlichen Oberrhein zu einem gra-
vierenden Ausfall der Besiedlung mit Kleinlebewesen – hauptsächlich Insektenlarven und 
Krebsen – geführt. Bereits nach 1 – 2 Jahren hatte sich jedoch eine dichte Besiedlung durch 
Drift von Organismen aus oberhalb gelegenen Rheinabschnitten, Seitengewässern und 
durch die Ausbreitung überlebender Tiere aus vereinzelten Restbeständen wiedereingestellt. 

 

3.4.1.1.4 Bewertungen der Gewässer im Rückhalteraum - Ökologische Zustands-
klasse gem. WRRL 

Im Zuge der Makrozoobenthos-Untersuchungen (PANKOW 2016a) wurden für die unter-
suchten Gewässerabschnitte auch die ökologischen Zustandsklassen nach den Vorgaben 
der WRRL bewertet. Die Beurteilung der Gewässer anhand der Makrophyten und des Phy-
tobenthos (pflanzliche Biokomponente) nach LUBW 2009a führt dazu, dass generell die öko-
logische Zustandsklasse nach WRRL als „mäßig“ beurteilt wird. Die Zuverlässigkeit der Be-
wertung wird als „hoch“ eingeschätzt. Als Folge dieser Bewertung sollten künftig die Nähr-
stoffe im Einzugsbereich der Gewässer reduziert werden. 

Auch die Bewertung anhand des Makrozoobenthos zeigt für alle Gewässer eine erhebliche 
Degradation der Gewässermorphologie und führt ebenfalls zu einer Beurteilung „mäßig“ 
(LUBW 2010a). Ausschlaggebend für diese Bewertung sind u.a. die bereits oben beschrie-
benen Defizite bzgl. der natürlichen Strömungs- und Substratzusammensetzung in den Ge-
wässern. Zu vergleichbaren Ergebnissen gelangt PANKOW (2016a). Bemerkenswert ist die 
Bewertung des Untersuchungspunktes 6 - Obere Hansenkehle mit einer „unbefriedigenden“ 
Ökologischen Zustandsstufe.  

Die Untersuchungen zu fischfaunistischen Referenzen für die Fließgewässerbewertung (LFU 
2005) weisen nach BLASEL (2013) für den Durchgehenden Altrheinzug im Raum 
Breisach/Burkheim ein ähnliches, theoretisch zu erwartendes, potenzielles Artenspektrum 
aus wie für den Rhein. Lediglich die Aufteilung auf Leitarten, typspezifische Arten und Be-
gleitarten differiert. Für die Gewässer des Durchgehenden Altrheinzuges im Rückhalteraum 
Wyhl/Weisweil ist diese Bewertung aus Breisach/Burkheim übertragbar, da es sich um ein 
zusammenhängendes Fließgewässersystem mit vergleichbaren Gewässerstrukturen han-
delt. Auch die Ergebnisse der Elektrobefischung aus 1991 (GFL 1993) zeigen hinsichtlich 
des erfassten Artenspektrums eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Elekt-
robefischung aus den Untersuchungen von BLASEL (2013) im Raum Breisach/Burkheim. 
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3.4.1.2 Oberflächengewässer in der Altaue 

Gemäß der Konzeption des gesamten Altrheinverbundsystems entlang des Oberrheins ist 
auch im Raum Wyhl-Weisweil weitgehend eine Trennung der Gewässersysteme „Reinwas-
ser“ (Altrhein, Gießen etc.) und „abwasserbelastet“ (Mühlbach und Kläranlagenvorfluter) 
verwirklicht. 

Gewässer, die als Vorfluter die Grundwasserstände regulieren und der Mühlbach bilden das 
Gewässersystem östlich der Rheinhauptdämme. 

Der „Mühlbach“, gespeist über einen Stollen im Limberg aus dem Altrheinsystem südlich 
Sasbach, stellt das Triebwasser für die Mühlen Wyhl und Weisweil und ist Vorfluter für die 
Kläranlagen Wyhl und Weisweil. Nach Weisweil wird der Mühlbach unter dem Leopoldskanal 
gedükert und fließt über den „Inneren Rhein“ nordwestlich Niederhausen in das Altrheinsys-
tem des „Taubergießengebietes“.  

Die Quellaustritte aus der Randsenke der Rheinniederung zwischen Wyhl und Weisweil flie-
ßen dem „Endinger Graben“ zu, der zusammen mit weiteren grundwassergespeisten Ge-
wässern im Westen von Weisweil die „Flut“ bildet und über das „Stückerwasser“ oberhalb 
des Leopoldkanaldükers in den Mühlbach einmündet.  

Südlich des Leopoldskanals liegen innerhalb des Waldbestandes die Gewässer Breitgießen 
und Stückergraben. Im Zuge des Projektes Hochwasserschutz Rheinhausen und der dama-
ligen Rückverlegung des Hochwasserdammes IV wurden die Gewässer reaktiviert und neh-
men seither verstärkt Grundwasser auf. Dieses Wasser wird über einen Zug des zweizügi-
gen Dükers in der sogenannten „Jamborschwelle“ unter dem Leopoldkanal hindurch in das 
Altrheinsystem des „Taubergießengebietes“ eingeleitet. Der zweite Zug des Dükers führt 
einen Teil des Abflusses des Durchgehenden Altrheinzuges in das Gewässersystem des 
obengenannten „Inneren Rheins“ ab. Der verbleibende Abfluss des Altrheinsystems fließt 
über die Stückerkehle und dem Leopoldkanal direkt dem Rhein zu. 

Für die hauptmaßgeblichen binnenseitigen Oberflächengewässer werden folgende Durch-
flussraten angegeben (Stichtagsmessungsmessung, Juli 1997, Gewässerdirektion südlicher 
Oberrhein/Hochrhein): 

− Mühlbach: 1,5 – 1,7 m³/s 

− Endinger Graben: 0,01 - 0,07 m³/s 

− Wyhler Graben (Brunnenwasser/Heiligenwerth):  0,02 – 0,09 m³/s 

− Flut:  0,15 – 0,25 m³/s. 

 

Der Leopoldskanal bildet die nördliche Grenze des Untersuchungsraumes für den Rückhalte-
raum Wyhl/Weisweil. Er wurde im Zusammenhang mit der Rheinkorrektion für die Ableitung 
des Elz-Dreisam-Flussystems in den Rhein bei Oberhausen 1846 fertiggestellt. Mit der Inbe-
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triebnahme der Sammelkläranlage Forchheim 1980 bekam der Leopoldskanal auch die Auf-
gabe, das gereinigte Abwasser der Breisgauer Bucht dem Rhein zuzuführen. 

Gewässermorphologisch hat der Leopoldskanal einen rein technischen Charakter: breite 
Vorländer und Deiche, eine gestreckte Linienführung, Schwellen sowie fehlende Gehölze am 
Ufer. Die hydraulischen Gegebenheiten im Gewässer werden von den Solschwellen be-
stimmt, die besonders in den Sommermonaten den Kanal in eine Abfolge von eingestauten 
Abschnitten unterteilen.  

3.4.1.2.1 Gewässergüte 
Aus den o.a. Untersuchungen zur Wasserrahmen-Richtlinie auf der Basis des Makro-
zoobenthos lässt sich herleiten, dass die Gewässergüte der binnenseitigen Fließgewässer 
überwiegend ebenfalls als „mäßig belastet“ bewertet werden kann.  

Die Gewässergütekarte für Baden-Württemberg (LFU 2004a) weist den Mühlbach mit der 
Gewässergüte II - „mäßig belastet“ aus.  

Nach PANKOW (2016a) liegen die berechneten Werte für den Saprobienindex nach der ak-
tualisierten Güteberechnung nach der Wasserrahmenrichtlinie für die untersuchten Gewäs-
ser in der Altaue (Mühlbach, Flut) im Bereich der Saprobie-Qualitätsklasse „gut“. Die Sauer-
stoffversorgung der Gewässer ist ebenfalls gut (Mindestsauerstoffgehalt > 8 mg /l) 

Untersuchungsergebnisse gem. Jahresdatenkatalog der LUBW liegen für die Gewässer in 
der Altaue nicht vor. 

3.4.1.2.2 Bewertungen der Gewässer in der Altaue - Ökologische Zustandsklasse 
gem. WRRL 

Die Bewertung der untersuchten binnenseitigen Gewässer anhand der Makrophyten und des 
Phytobenthos (pflanzliche Biokomponente) nach LFU 2009 führt dazu, dass generell die öko-
logische Zustandsklasse nach WRRL als „mäßig“ beurteilt wird. Die Zuverlässigkeit der Be-
wertung wird als „hoch“ eingeschätzt. Als Folge dieser Bewertung sollten künftig die Nähr-
stoffe im Einzugsbereich der Gewässer reduziert werden. 

Auch die Bewertung anhand des Makrozoobenthos zeigt für viele Gewässer eine erhebliche 
Degradation der Gewässermorphologie und führt ebenfalls zu einer Beurteilung „mäßig“ 
(LUBW 2010a). Ausschlaggebend für diese Bewertung sind u.a. die bereits oben beschrie-
benen Defizite bzgl. der natürlichen Strömungs- und Substratzusammensetzung in den Ge-
wässern. Daneben sind bei den Binnengewässern auch die fehlende Breitenvarianz und die 
Nutzung im Umfeld zu berücksichtigen. 

Untersuchungen der Fischfauna mittels Elektrobefischung in 1991 (GFL 1993 - siehe auch 
Kapitel 3.5.1.2.5 dieser UVS) führten zu dem Ergebnis, dass die binnenseitigen Gewässer 
Mühlbach und Flut deutlich geringere Arten- und Individuendichten aufwiesen als der Rhein, 
der Durchgehende Altrheinzug und der Rheinseitengraben. Während im Mühlbach zumin-
dest noch die strömungsliebenden Arten „Nase“ und „Barbe“ nachgewiesen werden konnten, 
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fehlen diese Arten in der Flut. In beiden Gewässern konnten keine Bestände der Bachforelle 
nachgewiesen werden. 

Aufgrund dieser Gegebenheiten ist festzustellen, dass insbesondere in der Flut die vorge-
fundene Fischfauna stark von der als potenzielle Referenz-Fischzönose angegebenen Ar-
tenzusammensetzung (LFU 2005) abweicht.  

Untersuchungen von Blasel (2013) zeigen für das Blauwasser im Untersuchungsraum 
Breisach/Burkheim ähnliche Gegebenheiten. Blasel macht hierfür insbesondere die Ver-
schlammung der Gewässersohle verantwortlich, durch die die Verfügbarkeit von Fischhabita-
ten stark begrenzt werde. Auch die Flut zeigt in großen Teilen starke Verschlammung der 
Gewässersohle. Weitere Gründe können auch in der bereichsweise starken Erwärmung im 
Sommer (aufgrund fehlender Beschattung) und in der Degradation der Gewässermorpholo-
gie (insbesondere im kanalisierten Abschnitt des Mühlbaches) liegen. 

 

3.4.1.3 Künstliche Stillgewässer / Baggerseen 

Stillgewässer sind durch Entnahme von Kies oder zur Anlage von Angelteichen geschaffen 
worden (vgl. Karte 7 der UVS Anlage). Diese Baggerseen stellen Grundwasseraufschlüsse 
dar und weisen, je nach Alter und Eutrophierung hinsichtlich Temperatur, Sauerstoff und 
Leitfähigkeit eine gewisse Ähnlichkeit mit Grundwasseraustritten (Gießen) auf. 

Die Kiesgruben der Firma Uhl (Werk Wyhl-Ort und Werk Wyhl-Rheinwald) befinden sich der-
zeit in Betrieb. Aufgrund des Baggerbetriebes und der damit einhergehenden Durchmi-
schung bildet sich derzeit keine ausgeprägte jahreszeitliche Schichtung (hinsichtlich Tempe-
raturverteilung und Sauerstoffgehalt) aus. Derzeit ist auf Grundlage von Untersuchungen aus 
1994/1995 (LFU 1996) von einer guten Sauerstoffversorgung (kein Sauerstoffdefizit am 
Seegrund) und oligotrophen Verhältnissen (Ortho-Phosphatgehalt 0,001 mg/l, Gesamt-
Phosphor 0,01 – 0,02 mg/l) auszugehen. Auch die Nitrat-Stickstoff-Werte sind gering 
(0,40 mg/l) 

Nach Abschluss des Baggerbetriebes werden sich aber auch am Baggersee Wyhl-
Rheinwald künftig die für tiefe Baggerseen typischen Schichtungsverhältnisse einstellen. 
Dies hat zur Folge, dass in der sommerlichen Stagnationsphase der Sauerstoffgehalt im Tie-
fenwasserkörper stark abnehmen kann. Beobachtungen in der Oberrheinebene zeigen, dass 
sich im Sommer in der Tiefenschicht (= Hypolimnion) sehr vieler Seen, in denen die Aus-
kiesung abgeschlossen ist, Sauerstoffdefizite entwickeln (LFU 2004b). Die Mängel in der 
Sauerstoffversorgung sind jedoch im Jahresverlauf meist zeitlich befristet. Im Frühjahr und 
Herbst erfolgt infolge Windeinwirkung eine intensive Durchmischung des Seewasserkörpers 
mit Einmischen von sauerstoffreichem Wasser in die Tiefe. Durch zunehmende Nährstoffan-
reicherung (u.a. Einträge aus Laubfall, Grundwasser, Niederschläge, Luft, Badebetrieb) wird 
sich langfristig aber eine sukzessive Zunahme der Trophie einstellen und der See „altern“ (= 
Eutrophierung). 
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3.4.2 Bestand Grundwasser 

3.4.2.1 Hydrogeologische Verhältnisse 

Eine ausführliche Darstellung der derzeitigen Grundwasserverhältnisse ist den Grundwas-
sermodell-Untersuchungen von Geldner (GELDNER 2018) zu entnehmen. Die aktuellen Er-
gebnisse für die gewählten Bemessungshochwasser basieren auf den mit dem Grundwas-
sermodell durchgeführten Untersuchungen. Die Berechnungsergebnisse wurden dabei nach 
einem Modelltest unter Einbeziehung umfangreichen Messdaten des Hochwassers 
Mai / Juni 2013 ermittelt. Im Folgenden werden die wesentlichen Aussagen aus den Berich-
ten dargestellt.  

Hauptgrundwasserleiter ist die während der Eiszeit entstandene Lockergesteinsfüllung des 
Oberrheingrabens. In diesen Kieskörper hat sich in der Nacheiszeit die Rheinniederung ein-
geschnitten. Das Kiesmaterial ist dabei durchschnittlich 10 -1 5 m tief umgelagert worden.  

Die Kiesschichten sind insgesamt zwischen 30 und 120 m mächtig. Sie werden in drei Kies-
lager eingeteilt; echte Trennhorizonte, die zu einer Stockwerksgliederung mit verschiedenen 
Spannungszuständen des Grundwassers führen, sind in diesem Gebiet nicht entwickelt.  

Das Grundwasser hat ein Gefälle von i.M. ca. 0,1% und fließt im Allgemeinen in nordwestli-
cher Richtung. Die Durchlässigkeit des Aquifers nimmt vom Bereich der Schwarzwaldkiese 
über die Kiese der Niederterrasse hin zu und erreicht bei den Rheinauekiesen sehr hohe 
Werte (Mittlerer Durchlässigkeitsbeiwert ca. 3 x 10-³ m/s). Aufgrund der Entstehungsge-
schichte sind diese Kiese sehr inhomogen. 

Die wichtigsten Grundwasservorfluter waren bis zum Bau der Staustufen die Altrheine; ins-
besondere bei niedrigen Wasserständen auch der Rhein selbst. Da der Wasserstand des 
Rheines und auch die der meisten Altrheinabschnitte mit den Abflussschwankungen des 
Rheines stieg und fiel, waren die Grundwasserstände der Aue von den Abflussschwankun-
gen des Rheines geprägt. Dies galt für die gesamte Aue, wobei die Schwankungen zum 
Hochgestade hin abnahmen.  

Durch den Bau der Staustufen wurden die Altrheine vom Rhein abgetrennt; der Wasserspie-
gel des Rheines wird abschnittsweise auf einem hohen Niveau konstant gehalten. Dadurch 
hat der Rheinabfluss weitgehend seinen Einfluss auf die Grundwasserstände verloren; selbst 
ausgeprägte Hochwasserabflüsse führen nur noch am Rhein im Bereich der Schlingen zu 
kurzen Überflutungen und in der Folge zu einem kurzen Grundwasseranstieg in der angren-
zenden Aue.  

Während der Bau der Staustufe die mittleren Grundwasserstände im Untersuchungsgebiet 
nicht wesentlich verändert haben, sind die mittleren Niedrigwasserstände generell um ca. 
20 cm erhöht worden. Bei den mittleren Hochwasserständen ist aufgrund der Ableitung von 
1.550 m3/s Rheinwasser in den Kraftwerkskanal lokal eine Reduzierung feststellbar. Hieraus 
ergibt sich eine deutliche Verminderung des Schwankungsbereichs der Grundwasserstände. 
Betrugen die Unterschiede zwischen den mittleren Niedrigwasserwerten und den mittleren 
Hochwasserwerten vor dem Rheinausbau im Untersuchungsgebiet zwischen 80 und 165 cm, 
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gingen sie nach dem Ausbau auf Werte von 30 bis 65 cm zurück. Damit wurde die Schwan-
kungsbreite um 50 cm bis 1 m reduziert (ORA 1995). 

Die mittleren Grundwasserstände liegen im Raum nördlich des Limbergs ca. 6 - 8 cm unter 
den früheren Werten. Im nördlich anschließenden Gebiet um Weisweil sind die mittleren 
Grundwasserstände nicht angehoben werden. 

Im nördlichen Bereich des Untersuchungsgebietes (etwa zwischen Stauwehr Rhinau bis zum 
Leopoldkanal) fand eine Anhebung der mittleren Grundwasserstände um ca. 20 cm statt. 
Einen wesentlichen Anteil an der Anhebung dürfte die Feste Schwelle im Rhein an der Mün-
dung des Leopoldkanals sowie der Leopoldkanal selbst mit der Schwelle bei Kanal-km 2,04 
(ehemalige Jambor-Schwelle) haben. 

In der Karte 18 der UVS Anlage sind die mittleren Grundwasserflurabstände im Bereich des 
geplanten Rückhalteraumes dargestellt. Im Teilraum 1 südlich der Wyhler Rheinstraße sind 
flächenhaft Flurabstände > 2 m verbreitet. Im Teilraum 2 zwischen Wyhler und Weisweiler 
Rheinstraße liegen die Flurabstände im Mittel bei > 1,30 – 2 m. Im Abströmbereich liegen die 
Flurabstände verbreitet ebenfalls bei > 1,30 – 2 m, in Teilbereichen herrschen Flurabstände 
> 0.80 – 1,3 m vor. 

Aufgrund des Aufstaus des Rheins im Oberwasser der Staustufe sowie der starken Ver-
schlammung der Gewässer ist derzeit der Austausch zwischen Grundwasser und Gewässer 
weitgehend unterbunden. Häufig liegen die Gewässer – abgedichtet durch Schlammlagen – 
über dem Grundwasserhorizont. 

 

3.4.2.2 Wassergüte des Grundwassers 

Die Grundwasserqualität wird in Baden-Württemberg im Rahmen des Grundwas-
serüberwachungsprogrammes untersucht. Die Ergebnisse der Beprobung 2015 für Baden-
Württemberg (LUBW 2016) stellen die Nitratbelastung in den Fokus. Landesweit haben 
Schutzmaßnahmen und – programme in den letzten 25 Jahren zu einer Abnahme der Nitrat-
belastung geführt. Das Belastungsniveau 2015 ist das niedrigste seit Beginn der Datenreihe 
1994. Trotz allem ist in Teilbereichen, zu denen auch der Untersuchungsraum zählt, die Be-
lastung nach wie vor hoch. 

Der Darstellung im Ergebnisbericht der Beprobung 2015 zu Folge, liegen die Nitratgehalte 
zwischen 5 bis 70 mg/l. Dabei nehmen die Werte vom Rhein zum Gebirgsrand sowie von 
Süden nach Norden zu. 

Im Jahreskatalog Grundwasser der LUBW werden für den Untersuchungsraum folgende 
Grundwassermessstellen ausgewiesen und bezüglich Nitrat NO3 in 2015 folgende Werte 
gemessen: 

− GW Messstelle 3F im NSG Unterwald Wyhl:  4,0 und 5,9 mg/l,  

− TB 2 Gärtenstraße Wyhl:  52,3 und 47,6 mg/l,  

− BR Harderer Pfad Weisweil:  75,7 und 69,1mg/l 
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Die Werte in Wyhl liegen im Rahmen der Ergebnisse der letzten Jahre. Allerdings ist das 
Belastungsniveau in der landwirtschaftlichen Nutzfläche (TB2) im Vergleich mit der rheinna-
hen Messstelle im Wald (Unterwald) um den Faktor 10-15 erhöht (siehe Abbildung 13). 

Die Messstellen in Weisweil liegen überwiegend im Bereich der Niederterrasse außerhalb 
des Untersuchungsraumes. Die Meßstelle BR Harderer Pfad Weisweil liegt noch innerhalb 
des Untersuchungsraumes. Die in 2015 gemessenen Werte entsprechen den Ergebnissen 
der letzten Jahre. Die Nitratwerte liegen im Mittel etwa 10mg/l über den Werten des TB 2 
Wyhl. 

 

 
Abbildung 13: Nitratwerte an GWM Gemarkung Wyhl u. Weisweil 

Zusammenfassend ist bezüglich der Nitratbelastung des Grundwassers im Untersuchungs-
raum festzustellen, dass der Parameterwert der Trinkwasserverordnung 2001 von 50 mg/l 
und auch der Nitrat-Warnwert des Grundwasserüberwachungsprogramms von 37,5 mg/l in 
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den Gemarkungen Wyhl und Weisweil (außerhalb des Rheinwaldes) jeweils deutlich über-
schritten wird.  

Die Ergebnisse der Messergebnisse bestätigen die Beurteilungen in INTERREG II (2000b) 
bezüglich der Nitratbelastung des Grundwassers im Untersuchungsraum (0 - 10 mg/l im Be-
reich rheinnaher Wälder, 10 - 25 mg/l für die überwiegende Fläche der Altaue, 25 - > 50 mg/l 
für Randbereiche der Altaue und die Niederterrasse). Als wesentliche Emissionsquelle gilt 
die intensive landwirtschaftliche Bodennutzung (Staatsanzeiger vom 29.3.99). Der Wert für 
sog. „natürliche“ geogenbedingte Nitratkonzentration von 10 mg/l wird nur kleinflächig (im 
Wesentlichen im Rheinwald) eingehalten. Auffällig ist die in INTERREG II (2000b) dokumen-
tierte „Nitratfahne“ ausgehend vom Kaiserstuhl Richtung Weisweil. 

Die hohen Belastungen außerhalb der Wasserschutzgebiete und des Rheinwaldes haben 
auch zur Ausweisung eines „gefährdeten Grundwasserkörpers“ u.a. für den Untersuchungs-
raum Wyhl/Weisweil im WRRL-Bewirtschaftungsplan (RP KARLSRUHE 2009, 2015) geführt 
(siehe auch Kp. 3.4.3.2). 
 

Darüber hinaus zeigt der Jahresdatenkatalog für die genannten Messstellen folgende Werte 
aus 2015 für signifikante Kenngrößen: 

− GWM NSG Unterwald Wyhl: Chlorid 14,2 mg/l;  el. Leitfähigkeit 35,1 mS/m 

− TB 2 Gärtenstraße Wyhl: Chlorid 60,4 mg/l;  el. Leitfähigkeit 80,9 mS/m 

− BR Harderer Pfad Weisweil: Chlorid 63,1 mg/l;  el. Leitfähigkeit 84,3 mS/m. 
Diese Werte zeigen ein niedriges Belastungsniveau. Die jeweiligen Parameter der Trinkwas-
serverordnung werden deutlich unterschritten.  
 

Messstellen mit erhöhten Befunden von PSM-Wirkstoffen und deren Abbauprodukte, von 
Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW), PAK´s oder organischen Spurenstoffe (BTEX-Aromate, 
bspw. Benzol; PFC) bzw. Schwermetalle sind im Untersuchungsgebiete nicht vorhanden 
(LUBW 2016). 

 

3.4.3 Bestandsaufnahme gemäß WRRL-Bewirtschaftungsplan 

Vorbemerkungen 

Zur Beurteilung hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vorhabens Rückhalteraum Wyhl/Weisweil 
mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurde von Seiten des Vorhabenträ-
gers ein Fachbericht erstellt (RP FREIBURG 2018). Zusammenfassend werden nachfolgend 
die Bestandsbewertungen der vom Vorhaben betroffen Oberflächenwasserkörper und 
Grundwasserkörper beschrieben. Grundlage für die Bestandsbeschreibung und Bestands-
bewertung ist der Bewirtschaftungsplan in seiner derzeit gültigen Fassung. 
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3.4.3.1 Bestandsbewertung Oberflächenwasserkörper 

Die Flusswasserkörper in Baden-Württemberg entstanden primär durch weitere Unterteilung 
der Bearbeitungsgebiete (BG) in Teilbearbeitungsgebiete (TBG) auf der Grundlage hydrolo-
gischer Einzugsgebiete (RP KARLSRUHE 2005).  

Der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil liegt im Bearbeitungsgebiet „Oberrhein“ bzw. im Teilbear-
beitungsgebietes 31 „Elz-Dreisam“ und dort innerhalb des Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 
„Durchgehender Altrheinzug mit Leopoldskanal“. 

Angrenzend an den Rückhalteraum liegt der Fluss-Wasserkörper 3-OR2 „Schlingenlösung 
Rhein, Breisach bis Staustufe Strasbourg“, der durch die zeitweise Ausleitung von Rhein-
wasser an den Entnahmebauwerken und dessen Rückleitung im Abströmbereich betroffen 
ist. 

 

Gemäß Bewirtschaftungsplan beinhaltet der Fluss-Wasserkörper 31-07-OR2 die gesamten 
Altrheinzuggewässer zwischen Breisach und Kehl einschließlich der größeren binnenseitigen 
Zuflüsse. Insgesamt umfasst der Fluss-Wasserkörper eine Gewässerlänge von ca. 188 km 
bei einer Gesamtfläche von 305 km². Innerhalb des Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 liegen 
rezente Auenbereiche (Auenwälder in der Schlinge Sasbach/Jechtingen, Überflutungsflä-
chen des Taubergießengebiets) sowie die bereits in Betrieb befindlichen Hochwasserrück-
halteräume Polder Altenheim und Kulturwehr Kehl/Straßburg.  

Insgesamt umfassen die derzeit bei Rheinhochwasser überfluteten Gebiete innerhalb des 
Fluss-Wasserkörpers eine Fläche von rd. 30 km² (rd. 16% der Gesamtfläche des Wasser-
körpers). 

Von den insgesamt ca. 188 km Gewässerstrecke liegen 7,5 km innerhalb des geplanten 
Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil sowie ca. 4,5 km im nördlich an den Rückhalteraum an-
grenzenden Abströmbereich. Mit einer Fläche von ca. 6 km² schließt der Rückhalteraum ca. 
2% der Gesamtfläche des Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 ein. 

Lage und Ausdehnung des Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 in seiner Gesamtheit sowie die 
Lage des Rückhalteraumes sind in der folgenden Abbildung 14 dargestellt. 
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Abbildung 14:  Abgrenzung Oberflächenwasserkörper 31-07-OR2 
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Zustandsbewertung: 

Die Begleitdokumentation zum Teilbearbeitungsgebiet 31 „Elz-Dreisam“ (RP FREIBURG 
2015) klassifiziert den ökologischen Zustand des Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 insge-
samt als „mäßig“ (siehe Abbildung 15). 

 
Abbildung 15: Bewertung des ökologischen Zustandes des Wasserkörpers 31-07-OR2 

(Hinweis: Die Bewertung des ökologischen Zustands eines als „natürlich“ eingestuften Wasserkörpers 
erfolgt nach der OGewV anhand einer 5-stufigen Skala mit sehr gut, gut, mäßig, unbefriedigend o. 
schlecht) 

 

Die Einstufung des ökologischen Zustands erfolgt anhand sogenannter biologischer Quali-
tätskomponenten (Fische, Makrophyten, Makrozoobenthos, Saprobie und Angaben zur De-
gradation). Diese werden für den Fluss-Wasserkörper 31-07-OR2 ebenfalls mit „mäßig“ be-
urteilt, mit Ausnahme der Saprobie, die mit „gut“ bewertet wird.  

Daneben werden weitere, unterstützende Qualitätskomponenten, darunter allgemeine phy-
siko-chemische und morphologische Parameter, zur Bewertung herangezogen.  

Der Zustand der zu bewertenden flussgebietsspezifischen Schadstoffe wird als „gut“ d.h. 
ohne signifikante Belastung bezeichnet. Die Jahreskennwerte der Einzelkomponenten liegen 
alle unter der halben Umweltqualitätsnorm (UQN), d. h. eine Überschreitung der UQN für 
flussgebietsspezifische Schadstoffe liegt nicht vor. 

Die hydromorphologischen Qualitätskomponenten werden dagegen mit „nicht gut“ bewertet, 
wobei hierfür maßgeblich die schlechte Durchgängigkeit sowie in Teilgewässerstrecken der 
schlechte morphologische Zustand zur Zielverfehlung bei der Gesamtbewertung beiträgt. 
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Der Zustand der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten wird im Was-
serkörper 31-07-OR2 zumeist als „noch gut“ (Hintergrundwert überschritten aber Orientie-
rungswert eingehalten) oder gut (Hintergrundwert eingehalten) beschrieben. Lediglich beim 
Einzelparameter ortho-Phosphat-Phosphor wird der Orientierungswert überschritten. 

 

Für die Bewertung des chemischen Zustands werden EU-weit festgelegte Umwelt-
qualitätsnormen und national festgelegte Umweltqualitätsnormen herangezogen. Für den 
chemischen Zustand gibt es zwei Klassen. Wenn die Normen eingehalten sind, ist der Zu-
stand „gut“, sonst „nicht gut“. Gemäß Bewirtschaftungsplan BG Oberrhein (RP KARLSRUHE 
2015) wird der chemische Zustand des Wasserkörpers 31-07-OR2 insgesamt als „nicht gut“ 
bewertet. 

Gemäß Begleitdokumentation zum Teilbearbeitungsgebiet 31 werden bis auf den Stoff 
Quecksilber alle UQN eingehalten. Gemäß Beschreibung im aktuellen Bewirtschaftungsplan 
BG Oberrhein gilt Quecksilber als ubiquitär, d.h. überall verbreitet. Aufgrund der für ganz 
Deutschland vorliegenden Untersuchungsdaten zur Belastung von Fischen durch Quecksil-
ber wird eine flächenhafte Überschreitung der Biota-Umweltqualitätsnorm angenommen. 
Gemäß Bewirtschaftungsplan wird der chemische Zustand am gesamten Oberrhein deshalb 
grundsätzlich flächendeckend als „nicht gut“ eingestuft. 
 

Makrozoobenthosuntersuchung: 

Im Zuge der Grundlagenermittlung für die Umweltverträglichkeitsstudie wurde in 2013 auch 
eine Untersuchung des Makrozoobenthos in unterschiedlichen Gewässerabschnitten inner-
halb des Rückhalteraumes durchgeführt (PANKOW 2016a). In diesem Zuge wurde auch 
eine Ermittlung der ökologischen Zustandsklasse und der Qualitätsklasse „Allgemeine De-
gradation“ nach PERLODES durchgeführt, um die Zuordnung der untersuchten Gewässer-
abschnitte zu einem der für den Vollzug der Wasserrahmenrichtlinie definierten Gewässertyp 
zu ermöglichen. 

Die ökologische Zustandsklasse für Makrozoobenthos nach WRRL wurde aus den Qualitäts-
klassen „Saprobie“, „Allgemeine Degradation“ und „Versauerung“ berechnet, wobei der 
schlechteste Wert der Qualitätsklassen die Einstufung in die ökologische Zustandsklasse 
bestimmt („worst case“).  

Die Einstufung der Gewässer nach der WRRL erfolgte nach einer fünfstufigen Skala. Den 
fünf Zustands- bzw. Qualitätsklassen sind für die kartografische Darstellung (wie in den älte-
ren Gütekarten Baden-Württembergs mit ebenfalls 5-stufiger Skala) entsprechende Farben 
zugeordnet: 

Zustands- bzw. Qualitätsklasse zugeordnete Farbe 
sehr gut blau 
gut grün 
mäßig gelb 
unbefriedigend orange 
schlecht rot 
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Die Auswertung nach PERLODES ergab für die untersuchten Gewässerstrecken der rhein-
wassergespeisten Abschnitte des Durchgehenden Altrheinzuges die folgende Einstufungen 
zur ökologischen Zustandsklasse sowie zu den Qualitätsklassen „Saprobie“ und „Allgemeine 
Degradation“: 

Tabelle 11: Ökologische Zustandsklasse Makrozoobenthos für Altrheinzuggewässer im RHR 

Untersuchungsstelle * 
Ökologische 

Zustandsklasse Saprobie Allgemeine De-
gradation 

UP 1: Altrheinzug b. Wyhl mäßig* gut mäßig* 

UP 5: Grienwasser b. Wyhl gut* gut gut* 

UP 8: Grienwasser b. Weisweil mäßig gut mäßig 

UP 8A: Hegwasser b. Weisweil gut* gut gut* 

UP 9: Altrheinzug b. Weisweil mäßig* gut mäßig* 

UP 14: Stückerkehle b. Weisweil gut* gut gut* 

UP 15: Zollgrundkehle b. Weisweil mäßig gut mäßig 

 

Die Einstufung der rheinwassergeprägten Einzelgewässerabschnitte des Durchgehenden 
Altrheinzuges im Rückhalteraum durch PANKOW (2016a) entspricht im Ergebnis auch der 
Einstufung der Ökologischen Zustandsklasse der Biologischen Qualitätskomponente Makro-
zoobenthos (mit den Bewertungsparametern Saprobie und Allgemeine Degradation) des 
gesamten Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 

 

3.4.3.2 Bestandsbewertung Grundwasserkörper 

Der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil liegt im Bearbeitungsgebiet „Oberrhein“ bzw. innerhalb 
des Teilbearbeitungsgebietes 31 „Elz-Dreisam“. Kleine Teilflächen des Rückhalteraumes 
liegen innerhalb des ausgewiesenen Grundwasserkörpers 16.6 „Kaiserstuhl-Breisgau“. 

Der Grundwasserkörper 16.6 „Kaiserstuhl-Breisgau“ hat eine Flächenausdehnung von ins-
gesamt ca. 212 km². Neben landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen des Kaiserstuhls 
und der Rheinniederung umfasst er auch die Rheinaue mit den rezenten Überflutungsgebie-
ten der Schlingen Sasbach/Jechtingen und Rhinau (mit Taubergießen) südlich und nördlich 
an den Rückhalteraum angrenzend. Gemäß Bewirtschaftungsplan befindet sich der Grund-
wasserkörper in einem schlechten chemischen Zustand und wird deshalb als „gefährdeter 
Grundwasserkörper“ eingestuft. Ausschlaggebend für die schlechte Einstufung ist der hohe 
Nitratgehalt aufgrund der flächenhaften Belastung durch die vorhandene landwirtschaftliche 
Flächennutzung. Auf ca. 6 km² (2,8% der Gesamtfläche) wird der Grundwasserkörper 16.6 
vom Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil überlagert (siehe Abbildung 16). 
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Abbildung 16:  Grundwasserkörper Bearbeitungsgebiet Oberrhein 

 

3.4.3.3 Sonstige Belange nach WRRL-Bewirtschaftungsplan  

Wasserabhängige EG-Vogelschutzgebiete 

Im Untersuchungsraum liegt das Vogelschutzgebiet Nr. 7712-401 „Rheinniederung Sasbach-
Wittenweier“. Das Gebiet ist gleichzeitig Rastgebiet von internationaler Bedeutung. Außer-
dem Teile des FFH-Gebietes Nr. 7712-341 „Taubergießen, Elz und Ettenbach“ mit wasser-
abhängigen Lebensraumtypen und Arten. 

Ausführliche Darstellungen zu den Gebieten, Lebensraumtypen und den maßgeblichen Ar-
ten – siehe Kp. 3.5. 
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3.4.4 Regional- und fachplanerische Festsetzungen 
Der fortgeschriebene Regionalplan (RVSO 2017) trifft die folgenden Festsetzungen:  

Der gesamte geplante Hochwasserrückhalteraum Wyhl/Weisweil ist in der Raumnutzungs-
karte als Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz ausgewiesen. 

In der Fortschreibung des Regionalplanes wird im Bereich der Altaue ein Korridor, beginnend 
südlich der Ortslage Wyhl bis südlich der Ortslage Weisweil als wichtiger Bereich für das 
Grundwasser (Zone C bei Wyhl, Zone B und A zwischen Wyhl und Weisweil) dargestellt 
(siehe Karte 7 der UVS Anlage). Hiermit soll insbesondere möglichen Planungen mit poten-
ziell belastenden Auswirkungen auf das Grundwasser begegnet werden.  

Fachtechnische Festsetzungen und Darstellungen 
Im südlichen Teil des Untersuchungsraumes auf Gemarkung Sasbach liegt das Wasser-
schutzgebiet „Sasbach-Endingen“ mit den Wasserschutzzonen I - III. 

Die Waldfunktionenkartierung der Forstverwaltung weist die Flächen des geplanten Rückhal-
teraumes als Grundwasserschon- und vorratsbereich und den überwiegenden Teil der Wald-
flächen als „Sonstiger Wasserschutzwald“ aus. Hierdurch soll die Bedeutung der Wälder für 
den Grundwasserschutz dokumentiert werden.  

Die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) von 2007 erfasst in jeder Flussge-
bietseinheit Gebiete mit Hochwasserrisiko. Gemäß WRRL-Bewirtschaftungsplan haben die 
HWRM-RL und die WRRL die ökologische Gewässerentwicklung und die Förderung des 
Wasserrückhaltes in der Fläche als gemeinsames Ziel. Die Planungen für den Rückhalte-
raum Wyhl/Weisweil sind daraufhin abzustimmen. 

 

3.4.5 Vorbelastungen 
Die wesentlichen Vorbelastungen für das Schutzgut Wasser insgesamt (Grund- und Oberflä-
chenwasser) resultieren aus den tiefgreifenden hydrologischen Veränderungen durch den 
Rheinausbau. 

Sie wurden bereits im Kapitel 3.4.1.1.2 unter dem Stichwort „Gewässerbeschaffenheit“ für 
die oberirdischen Gewässer bzw. im Kapitel 3.4.2.2 „Wassergüte des Grundwassers“ aus-
führlich beschrieben, da dies zum Verständnis der derzeitigen Gegebenheiten zweckmäßig 
erscheint. Deshalb werden nachfolgend die Vorbelastungen nur noch stichwortartig wieder-
holt. 

Für das Oberflächenwasser sind folgende Vorbelastungen als besonders gravierend zu 
beurteilen: 

− Verlust der Strömungsdynamik und der gewässermorphologischen Vielfalt in den Ge-
wässern aufgrund fehlender Überflutungen der Aue (u. a. Verschlammung); 
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− Unterbrechung bzw. Veränderung der Austauschbeziehungen zum Grundwasser auf-
grund des Staustufenbaus; 

− Veränderung der Gießen durch Minderung des Grundwasserdynamik, fehlender Flutun-
gen und nivellierende Auswirkungen durch den Altrheinverbund; 

− Bodenabbau mit Verlust von Auenwäldern;  

− Beeinträchtigungen der Oberflächengewässer durch Bodenabbau; 

− Belastung der Gewässersedimente (vgl. SOLUM 2002) 

− Stoffliche Einträge ins Gewässer (z. B. Dünger- und Pestizide aus landwirtschaftlicher 
Nutzung). 

 

Für das Grundwasser sind folgende Vorbelastungen als besonders gravierend zu beurtei-
len: 

− Verlust der Grundwasserdynamik und Unterbrechung bzw. Veränderung der Austausch-
beziehungen zu den Oberflächengewässern aufgrund des Staustufenbaus und fehlen-
der Überflutungen der Aue. Insbesondere die auetypischen Niedriggrundwasserstände 
sind bereichsweise irreversibel verloren gegangen; 

− Belastung durch stoffliche Einträge aus der Landwirtschaft (Nitrat), Bodenabbau zur 
Kiesgewinnung und Offenlegung des Grundwasserkörpers. 

 

3.4.6 Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Bedeutung  
und der Empfindlichkeit 

Leistungsfähigkeit / Bedeutung 

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit umfasst die Funktionen des Untersuchungsraumes 
insgesamt im Hinblick auf die nachhaltige Nutzung des Schutzgutes Wasser. 

Demnach ist festzustellen, dass 

− die Rheinaue von besonderer Bedeutung für verschiedene Funktionen des Naturhaus-
haltes in Bezug auf das Schutzgut „Wasser“ und die Wassernutzung ist (Grundwasser-
anreicherung, Wassergewinnung, Retention von Niederschlägen und Hochwässern, Fil-
terwirkung der Bodenschichten gegenüber Einträgen in das Grundwasser); 

− zwar aufgrund der erheblichen, z. T. irreversiblen Veränderung im Wasserhaushalt und 
weiteren Belastungen die naturnahen Verhältnisse, wie sie vor dem Oberrheinausbau 
noch vorhanden waren, nicht wiederherstellbar sind, jedoch aufgrund des vorhandenen 
Potenzials durch geeignete Renaturierungsmaßnahmen eine Verbesserung der gegen-
wärtigen Gegebenheiten möglich erscheint. 
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Diese fachlichen Beurteilungen werden bestätigt durch die verschiedenen regional- und 
fachplanerischen Festsetzungen (Regionaler Grünzug, Vorrangbereich für Überschwem-
mungen, WRRL-Bewirtschaftungsplan, Wasserschutzgebiete, Wasserschutzwald). 

 

Empfindlichkeit 

Die Beurteilung der Empfindlichkeit des Schutzgutes Wasser berücksichtigt insbesondere 
mögliche Belastungen, die z. B. aus Veränderung der physikalisch-chemischen Gewässer-
parameter (Sauerstoffgehalt, Temperatur, Fließgeschwindigkeit, Nährstoffe, sonstige Wasse-
rinhaltsstoffe etc.) resultieren und damit die Funktion der Aue (incl. Altaue) im Naturhaushalt 
beeinträchtigen können. 

Empfindlichkeit gegenüber Überflutungen: 
Zum einen ist die Empfindlichkeit gegenüber Überflutungen in Abhängigkeit von der Steue-
rung der Hochwasserrückhaltung zu betrachten. Aufgrund der bisherigen Untersuchungen ist 
festzustellen, dass grundsätzlich eine hohe Empfindlichkeit innerhalb des Rückhalteraumes 
gegenüber Maßnahmen besteht, die zu erheblichen Beeinträchtigungen des Waldökosys-
tems der Aue führen (u. a. Verlust der Waldfunktion „Wasserschutzwald“ sowie der Funktio-
nen gem. der Wasserrahmenrichtlinie, einschließlich der Funktionen der wasserbeeinflussten 
Natura 2000-Gebiete mit ihren maßgeblichen Bestandteilen).  

In der Altaue wird die Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen des Grundwassers als ge-
ring beurteilt, da diese Effekte Bestandteil der Auendynamik sind und sich bereits in der 
Ausprägung der Bodengesellschaften dokumentieren. In Bereichen, die staustufenbedingt 
bereits erhöhte bzw. gering schwankende Grundwasserverhältnisse ausweisen, können vor-
handene Belastungen verstärkt werden (hohe Empfindlichkeit). 
 
Als zweiter wesentlicher Aspekt ist die Empfindlichkeit gegenüber Stoffeinträgen zu beurtei-
len. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Oberflächengewässer und dem Grundwasser. 

Empfindlichkeit gegenüber Stoffeinträgen in Oberflächengewässer: 
In Bezug auf Oberflächengewässer ist festzustellen, dass mögliche Belastungen in erster 
Linie von der Beschaffenheit des Rheinwassers abhängen. Zusätzlich können noch Belas-
tungen durch Stoffe auftreten, die bei Flutungen im Raum selbst mobilisiert werden. 

Bei den überwiegend rheinwassergeprägten Gewässern innerhalb des Rückhalteraumes ist 
die Empfindlichkeit gegenüber Stoffeinträgen als gering zu beurteilen, da das derzeitige Be-
lastungsniveau nicht verändert wird.  

Die Empfindlichkeit für die im Rückhalteraum befindlichen grundwassergeprägten überwie-
gend nährstoffarmen Gießen, Fließgewässer und Baggerseen ist differenziert zu betrachten. 

Bezüglich der Gießen und grundwassergeprägten Fließgewässer ist festzustellen, dass bei 
auetypischer Flutung einerseits vorhandene Schlammsedimente fortgespült und dann die 
zunächst mit der Hochwasserwelle zugeführte Nähr- und Schwebstofffracht durch die nach-
laufend exfiltrierende Grundwasserwelle wieder ausgeschwemmt wird. Hieraus lässt sich 
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folgern, dass die Empfindlichkeit gegenüber auetypischen Fluten gering ist (vgl. KRAUSE, 
HÜGIN, BFANL 1987). 

Eine hohe Empfindlichkeit besteht dagegen, wenn Rheinwasser des Altrheinzuges dauerhaft 
bzw. über längere Zeiträume Gießen beeinflusst. Hierdurch kann die Gießencharakteristik 
zerstört werden. 

Bei den Baggerseen sind neben den Wasserinhaltsstoffen im Rheinwasser die Häufigkeit der 
Überflutungen und die Verfügbarkeit von im Raum selbst mobilisierten Belastungsstoffen für 
die Beurteilung von Bedeutung. Generell können Baggerseen als Sedimentfallen wirken, die 
durch häufige Überflutungen zunehmend eutrophiert werden können (d. h. der „Alterungs-
prozess“ wird beschleunigt, vgl. Untersuchungen Polder Altenheim-Trends, LFU 1999). Inso-
fern ist generell eine hohe Empfindlichkeit zu unterstellen.  

Die Empfindlichkeit der Binnengewässer ist insbesondere hoch gegenüber Veränderungen 
der Gewässermorphologie und Einträgen aus angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen. Dies betrifft vor allem Bereiche, die keine ausreichenden Gewässerrandstreifen auf-
weisen und aufgrund ihres Ausbauzustandes über keine oder nur geringe Selbstreinigungs-
kräfte verfügen (siehe Kp. 3.4.1). 

 

Empfindlichkeit gegenüber Stoffeinträgen in Grundwasser: 
Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber stofflichen Einträgen hängt von unter-
schiedlichen Voraussetzungen ab, die im Folgenden erläutert werden. 

Aus der Sicht des Grundwasserschutzes sind mögliche qualitative Beeinflussungen durch 
Überflutungen auf die Grundwasser-Beschaffenheit entscheidend, insbesondere im Hinblick 
auf bestehende oder geplante Trinkwasserversorgungsanlagen. 

Mit der Überflutung von Hochwasserrückhalteräumen sind Stoffeinträge in das Grundwasser 
unvermeidlich. Bei diesen Stoffeinträgen ist das Verhalten der Substanzen, die mit dem 
Rheinwasser in einen Raum gelangen oder dort mobilisiert werden können, während der 
Boden- und Untergrundpassage zu berücksichtigen. 

Die beim Stofftransport wirkenden Prozesse hängen von dem jeweiligen Aufbau der Deck-
schichten und des Untergrundes, der Nutzung der überfluteten Fläche, den grundwasserhyd-
raulischen und sonstigen Gebietseinflüssen sowie der Höhe und Dauer der Überflutungen 
ab. 

Nach den Langzeiterfahrungen mit dem Betrieb rheinnaher Trinkwassergewinnungsanlagen 
(MFU 1992) kann erwartet werden, dass sich im Uferbereich ein sich ständig selbstreinigen-
der Langsamfilter aufbaut. Darin werden sehr wirksam z. B. Feststoffe, Kolloide und Mikroor-
ganismen entfernt sowie organische Wasserinhaltstoffe durch mikrobielle Oxidation abge-
baut. Daneben werden auch Vermischungseffekte zu einem relativ raschen Konzentrations-
ausgleich mit dem landseitigen Grundwasser beitragen. 

Nach den bisherigen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass der zu erwar-
tende Stoffeintrag in das Grundwasser quantitativ vergleichsweise minimal und sich binnen-
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seitig nur kleinräumig bemerkbar machen wird. Die noch nachweisbaren überflutungsbeding-
ten Konzentrationsänderungen bleiben auf einen binnenseitigen Streifen von ca. 200 bis 300 
m beschränkt (ORA 1996a). 

Unter diesen Voraussetzungen kann die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber stoff-
lichen Belastungen bei Überflutungen mit Rheinwasser (unter Zugrundelegung der derzeiti-
gen Rheinwasserqualität, vgl. Darstellungen unter „Gewässergüte Rhein“) als relativ gering 
beurteilt werden. Hinsichtlich der in der Raumschaft vorhandenen z.T. hohen Nitratbelastung 
können Überflutungen und der damit einhergehende, verstärkte Einfluss von Rheinuferfiltrat 
im Grundwasser, auch positive Wirkungen zeigen. So zeigt der Trinkwasserbrunnen im WSG 
Sasbach – aufgrund des dortigen hohen Einflusses des Rheinuferfiltrats – deutlich geringere 
Nitratwerte, als der Brunnen im WSG Wyhl, der aufgrund seiner rheinfernen Lage keinem 
Einfluss von Rheinuferfiltrat unterliegt. 

 

Bei störfallbedingten Belastungen zeigen Untersuchungen des Bundesministeriums für For-
schung und Technologie zur Sicherheit der Trinkwassergewinnung aus Rheinuferfiltrat nach 
Stoßbelastungen durch Unfälle (MFU 1992):  

„Aus Untersuchungsergebnissen bei den verschiedenen Wasserwerken, unter denen auch 
Messungen bei Stoßbelastungsereignissen sind, kann man ohne Einschränkungen folgern, 
dass erhöhte Konzentrationen von Störstoffen, die nach einer Stoßbelastung über einen Zeit-
raum von ein bis zwei Tagen im Rhein vorkommen, im Uferfiltrat durch Vermischungs- und 
Verdünnungsvorgänge allein schon so weit verringert werden, dass in den Rohwässern der 
Wasserwerke meist nur Werte von 1 - 2 % der Maximalkonzentrationen im Rhein festzustel-
len sind“. 

Im Übrigen kann der Rückhalteraum durch Schließen der Einlassbauwerke (soweit kein Ein-
satz zum Hochwasserrückhalt bevorsteht) geschützt werden. 

 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

124 
 

3.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Vorbemerkungen 

Grundlage der Beurteilungen bezüglich dieses Schutzgutes ist das Bundesnaturschutzge-
setz. Die Ziele, Maßnahmen und Erfordernisse sind in den §§ 1, 2 und 3 BNatSchG be-
schrieben. Demnach ist u.a. die biologische Vielfalt dauerhaft zu sichern und wildlebende 
Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope sind auch im Hinblick auf 
ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten. Die Umsetzung der Maßnahmen 
und Erfordernisse erfolgt auf verschiedenen Planungsebenen - u.a. auch im Rahmen der 
Zulassung von Projekten und Plänen anderer Vorhabensträger. Für den geplanten Rückhal-
teraum Wyhl/Weisweil sind die Naturschutzbelange in verschiedener Hinsicht zu beachten. 

Generell sind die Regelungen der §§ 13 ff BNatSchG bei Eingriffen einschlägig. Aufgrund 
der Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten sind darüber hinaus die Regelungen des § 34, 
bei Betroffenheit europarechtlich geschützter Arten (Arten des Anh. IV FFH-RL., Vogelarten 
des Anh. I sowie Art. 4 Abs.2 Vogelschutz-RL, sonstige europäische Vogelarten) und deren 
Lebensstätten die Regelungen des § 44 BNatSchG zu beachten. Außerhalb von Natura 
2000-Gebieten gelten die Regelungen des § 19 bei Betroffenheit von bestimmten Arten und 
natürlichen Lebensräumen gem. der FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Aufgrund der Betroffen-
heit des Naturschutzgebietes „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“ sind die Regelungen der 
Schutzgebietsverordnung zu beachten, bei Betroffenheit von gesetzlich geschützten Bioto-
pen ist § 30 BNatSchG einschlägig. 

Vor diesem Hintergrund wurden vorliegende Daten hinsichtlich der Erfordernisse für das an-
stehende Zulassungsverfahren kritisch geprüft. Es wurde festgestellt, dass verschiedene 
Untersuchungen zu aktualisieren, z.T. auch vollständig neu durchzuführen waren (siehe 
Kp. 1.4). In Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde wurde dabei der Fokus auf 
die europarechtlich relevanten Arten und Lebensräume gelegt. 

Um den Umfang der vorliegenden Studie in einem lesbaren Rahmen zu halten, werden - wie 
auch bei den anderen Schutzgütern - hier die wesentlichen Ergebnisse der durchgeführten 
Erhebungen und Beurteilungen dargestellt. Ausführliche Detailbeschreibungen finden sich in 
den o. a. Fachberichten oder Quellen, auf die jeweils an entsprechender Stelle verwiesen 
wird. 

Daneben werden vorliegende Untersuchungen aus 1991 (GFL 1993) berücksichtigt, soweit 
diese nicht durch aktuelle Untersuchungen ersetzt werden. Insbesondere die Untersuchun-
gen zu den Artengruppen „Fische“ und „Laufkäfer“ sind hier relevant. Die Daten wurden in 
der o.a. Abstimmung mit der Naturschutzverwaltung als „noch verwertbar“ beurteilt, da sich 
die Habitate dieser Artengruppen nicht wesentlich verändert haben und sie durch Projektwir-
kungen nicht nachteilig betroffen sein werden. Die in 2012 für den Rückhalteraum Breisach/ 
Burkheim durchgeführten Untersuchungen zu diesen Artengruppen (vgl. Blasel 2013 und 
ILN 2012b) zeigen, dass im Vergleich zu älteren Untersuchungen keine erheblichen Verän-
derungen im Artenspektrum erkennbar waren. 
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3.5.1 Bestand 
Hinweis: Die folgenden Darstellungen basieren auf fachgutachterlichen Einschätzungen der 
Experten, die für die jeweiligen Biotope / Lebensraumtypen sowie Arten und deren Lebens-
stätten verantwortlich sind. Die Untersuchungen und Gutachten wurden im Zeitraum 2012 
bis 2016 durchgeführt bzw. erstellt. Die wesentlichen Ergebnisse daraus wurden in die Um-
weltverträglichkeitsstudie übernommen. Hiermit wird den vorab getroffenen Abstimmungen 
mit den Naturschutzverwaltungen Rechnung getragen. 

Mit Schreiben vom 12.09.2019 wurde für die, auch vom Rückhalteraum Wyhl/Weisweil be-
troffenen Natura 2000-Gebiete, der Managementplan „Taubergießen, Elz und „Ettenbach mit 
Vogelschutzgebieten“ (RP Freiburg-Hrsg. 2019) öffentlich bekannt gegeben. 

Die nachfolgenden Darstellungen und Bewertungen können im Detail von den Darstellungen 
und Bewertungen im Managementplan abweichen, da dieser z.T. auf neueren Daten aufbaut 
und die Bewertungen im Managementplan auf das gesamte Natura 2000-Gebiet bezogen 
sind. Soweit die Verträglichkeit mit den Erfordernisssen für die Natura 2000-Gebiete zu beur-
teilen ist, ist die speziell für diese Fragestellung erstellte Natura 2000-Verträglichkeitsstudie 
(BFU 2019c) maßgebend. Für Beurteilungen nach den sonstigen Regelungen des Natur-
schutzgesetzes sind die nachfolgend dokumentierten Daten uneingeschränkt verwertbar. 

3.5.1.1 Naturnahe Biotope und Lebensraumtypen nach Anhang I  
FFH-Richtlinie 

3.5.1.1.1 Grundwassergeprägte Gewässer - LRT 3140 
Die Erfassung der grundwassergeprägten Gewässer, die dem LRT 3140 zu zuordnen sind, 
erfolgte im Spätsommer/Herbst 2012 und 2013 (INULA 2013a und 2013b). Bei größeren 
Gewässern wurde hierfür ein Kajak eingesetzt. 

Die Auswahl der untersuchten Bereiche umfasste Gewässer, von denen das Vorkommen 
von Characeen entweder aus früheren Untersuchungen (FRITZ 1997, WESTERMANN et. al. 
1998, LFU/INULA 2000) bekannt war oder aufgrund der standörtlichen Verhältnisse vermutet 
wurde. Bei der Abgrenzung zwischen den LRT 3140 und 3260 spielte insbesondere das prä-
gende Vorkommen von Armleuchteralgen eine Rolle. Dies führte dazu, dass viele für das 
Gebiet typische Gießen dem LRT 3260 zuzuordnen sind. Weil das Kriterium eines Vorkom-
mens von flutender Wasservegetation in ausreichender Deckung (mindestens 1%) häufiger 
erfüllt ist als das Vorkommen von Characeen, ist ein großer Teil der bei WESTERMANN 
(1998) sowie bei LFU / INULA (2000) aufgeführten Quellgewässer demnach als quelliger 
bzw. grundwasserführender Bach einzustufen. Die genannten LRT können sich auch ab-
wechseln, wie es bei der Hexenkehle der Fall ist.  
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Die Bestandsschätzungen im Gelände wurden in den Übersichtstabellen für jedes einzelne 
Gewässer in eine fünfstufige Skala übersetzt, wie sie von HUMBERG & BECK (2006 in 
INULA 2013b) verwendet wurde. Angaben zu früheren Nachweisen wurden den Zusammen-
fassungen für jedes Gewässer in LFU / INULA (2000) entnommen. 
 

Ergebnisse der Untersuchungen: 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Untersuchung von INULA (2013a u. 2013b) darge-
stellt. Eine Fotodokumentation findet sich im Originalbericht. Die Quellgewässer sind auch in 
der Karte 8 der UVS Anlage dargestellt. Die Bestandaufnahme und Bewertung erfolgte auf 
Grundlage des Handbuchs zur Erstellung von Managementplänen für die Natura 2000-
Gebiete in B.W. (LUBW 2009b) – kurz MaP-Handbuch. 

Gewässer Q01 – Hexenkehle 

Im nördlichen Teil der Hexenkehle befinden sich zwei größere Bereiche mit Beständen von 
Characeen, die sich dem LRT 3140 zuordnen lassen. An beiden Stellen und auch darüber 
hinaus sind Quellaustritte zu erkennen. Die beiden LRT 3140-Erfassungseinheiten sind also 
in den LRT 3260 (siehe nachfolgende Kapitel) eingefügt. 

Im westlichen Abschnitt (Q01 – Hexenkehle I) dominieren Chara vulgaris sowie Chara hispi-
da. In einem sehr flachen Gewässerabschnitt kurz vor dem Knick nach Osten wurden zudem 
einige Individuen von Nitellopsis obtusa gefunden (dort auch Vorkommen von Utricularia 
australis). Die beiden Chara-Arten bilden insgesamt dichte Bestände, die lediglich an den 
Rändern des kartierten Bereichs etwas lückiger vorliegen und teils mit Gefäßpflanzen durch-
setzt sind (v.a. Hippuris vulgaris, Potamogeton berchtoldii, Potamogeton friesii, Potamogeton 
pectinatus, Ranunculus circinatus, Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum). Im Gewäs-
serabschnitt befindet sich zudem Totholz in Form mehrerer umgestürzter Bäume. 

Östlich davon (Q01 – Hexenkehle II) befindet sich ein ausgedehnter und dichter Bestand von 
Chara hispida, der sich fast bis zur Mündung der Hexenkehle in das Grienwasser erstreckt. 
Auch er wird an seinen Rändern lichter und ist dort mit einigen Gefäßpflanzen durchsetzt 
(neben den genannten Arten v.a. Elodea canadensis und Potamogeton lucens). Zum Ufer 
hin kommen zusätzlich Arten der angrenzenden Röhrichtvegetation vor (überwiegend 
Phragmites australis). Teils treiben (Grün-)Algen auf der Wasseroberfläche. 

Weitere Characeen, die im Rahmen früherer Untersuchungen in der Hexenkehle gefunden 
wurden (genauer Wuchsort im Gewässer nicht angegeben), sind Chara aspera, Chara 
contraria, Chara globularis, Nitella mucronata, Nitella opaca sowie Tolypella glomerata 
(WESTERMANN et. al. 1998, LFU/INULA 2000). 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

− Westabschnitt (Hexenkehle I): Arten = A, Habitat = A, Beeintr. = A, Gesamtwert = A 

− Ostabschnitt (Hexenkehle II):  Arten = B, Habitat = A, Beeintr. = A, Gesamtwert = B 
(Abwertung von A auf B aufgrund gutachterlicher Einschätzung von INULA 2013a) 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 
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Gewässer Q02 – Brunnenwasser Fahrt / Grünle-Graben 

Das Gewässer mündet im Osten in den Mühlbach und ist im Unterschied zu den meisten 
hier behandelten Gewässern vollständig von Ackerflächen umgeben (die Feldfrucht war dort 
zum Zeitpunkt der Aufnahme Mais). Es sind mehrere Quellaustritte vorhanden, um die das 
Wasser besonders klar ist und an denen teils Schleier aus Lamprocystis roseopersicina 
sichtbar sind. Die fast flächig auftretende submerse Vegetation wird weitgehend von Chara-
ceen dominiert (v.a. Chara hispida, in deutlich geringerem Umfang auch Chara globularis) 
und ist lediglich in einigen Bereichen mit Gefäßpflanzen (Callitriche palustris agg., Elodea 
canadensis, Lemna minor, Lemna trisulca, Potamogeton berchtoldii, Potamogeton pec-
tinatus) sowie Wassermoosen durchsetzt. Der gesamte Grünle-Graben ist somit als LRT 
3140 einzuordnen. WESTERMANN et. al. (1998) zählen für den Grünle-Graben zusätzlich 
die Arten Chara contraria, Nitella mucronata und Tolypella glomerata auf.  

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = B, Habitat = A, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 

Gewässer Q03 – Amerikaloch 

Die heutige Ausdehnung des Amerikalochs besteht seit 1998, als ein großer verlandeter Ab-
schnitt des Gewässers ausgebaggert wurde (WESTERMANN et. al.1998 IN INULA 2013b). 
Während im mittleren und südlichen Teil des Gewässers nahezu keine submersen Pflanzen 
vorkommen, befindet sich im nördlichen Drittel dichte Vegetation, die sich unter anderem aus 
Characeen zusammensetzt. Dabei handelt es sich überwiegend um Chara hispida sowie 
Nitella mucronata, die auch in früheren Untersuchungen bereits dort festgestellt wurden 
(LFU / INULA 2000). Der Nordteil erfüllt somit die Kriterien zur Einordnung als LRT 3140. 
Weitere Pflanzenarten, die zwischen den dominierenden Characeenbeständen wachsen 
oder vereinzelt in weiteren Teilen des Gewässers vorkommen, sind Elodea canadensis, 
Groenlandia densa, Potamogeton friesii und Sparganium emersum.  

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = A, Habitat = A, Beeintr. = A, Gesamtwert = A 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 
Gewässer Q04 – Breitgießenkehle Ostarm 

Das Gewässer wird durch eine Art natürlichen Damm in einen Ost- und einen Westteil ge-
trennt. Der kleinere Westteil, der unmittelbar an den Breitgießen anschließt, ist sehr flach 
und befindet sich im fortgeschrittenen Stadium der Verlandung. Der größere Ostteil ist dage-
gen breiter und etwas tiefer. Das Wasser ist überall klar, Quellaustritte sind allerdings keine 
zu erkennen. In beiden Teilen befinden sich dichte Bestände von submerser Vegetation, die 
sich zu einem hohen Anteil aus Chara globularis zusammensetzt. Daneben kommen folgen-
de Gefäßpflanzenarten vor: Alisma plantago-aquatica, Elodea canadensis, Myriophyllum 
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verticillatum, Nymphaea alba, Potamogeton berchtoldii, Potamogeton lucens, Potamogeton 
natans, Potamogeton trichoides, Sparganium emersum, Utricularia australis. Das gesamte 
Gewässer ist als LRT 3140 einzuordnen. Da auch im südlichsten Abschnitt des angrenzen-
den Breitengießens nahezu die gleichen Arten inklusive Chara globularis vorkommen, wurde 
die LRT-Fläche entsprechend um diesen Bereich erweitert. 

FRITZ (1997) und WESTERMANN et. al. (1998) erwähnen für das Gewässer auch das Vor-
kommen von Chara hispida, das im August 2013 allerdings nicht festgestellt werden konnte. 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = B, Habitat = A, Beeintr. = A, Gesamtwert = A 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 
Gewässer Q05 – Dammgrube 

Es handelt sich um ein breites, relativ flaches Stillgewässer, an dessen Ufer größere Mengen 
an Totholz vorhanden sind. Das Wasser ist überall recht trüb, so dass an tieferen Stellen der 
Grund nicht sichtbar ist. Es ist eine nahezu flächendeckende, aber sehr artenarme Vegetati-
on vorhanden, die sich überwiegend aus den beiden Wasserpestarten Elodea canadensis 
und Elodea nuttallii zusammensetzt. Im windgeschützten Uferbereich und auch zwischen 
den Wasserpestbeständen ist stellenweise Spirodela polyrhiza vertreten. WESTERMANN et. 
al. (1998) fanden zudem die Art Chara contraria. Chara globularis kommt zwar im gesamten 
Gewässer, aber lediglich in Form einzeln verstreuter Individuen vor, die offenbar unter star-
ker Konkurrenz zu den Gefäßpflanzen stehen. Das Gewässer wurde zwar noch als LRT 
3140 eingeordnet, wird sich aber ohne weitere Pflegemaßnahmen langfristig zu einem eu-
trophen Stillgewässer entwickeln. 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = C, Habitat = C, Beeintr. = A, Gesamtwert = C 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 

3.5.1.1.2 Natürliche nährstoffreiche Seen - LRT 3150 
Die Erfassung der Gewässer und des LRT 3150 erfolgte im Spätsommer/Herbst 2013. Bei 
größeren Gewässern wurde hierfür ein Kajak eingesetzt. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Untersuchung von INULA (2013b) dargestellt. Eine 
Fotodokumentation findet sich im Originalbericht. Die Gewässer sind auch in der Karte 8 der 
UVS Anlage dargestellt. 
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Ergebnisse der Untersuchungen: 

Gewässer S01 - Seerosenloch 

Im Norden und Osten wird dieses Gewässer von dichtem Schilfröhricht (Phragmites austra-
lis) eingenommen. Die verbleibende offene Wasserfläche ist derzeit nahezu vollständig mit 
Lemna minor und Spirodela polyrhiza bedeckt, unter denen Ceratophyllum demersum dichte 
Bestände ohne Beteiligung weiterer Pflanzenarten bildet. Die submerse Vegetation ist im 
gesamten Gewässer derart dicht, dass die Fortbewegung per Boot deutlich erschwert ist. Als 
eutrophes Gewässer natürlichen Ursprungs entspricht das Seerosenloch somit den Kriterien 
des LRT 3150 und ist als solches auszuweisen. 

Characeen befinden sich dem Wasserchemismus und dem Sukzessionsstadium entspre-
chend nicht im Seerosenloch. In dessen näherer Umgebung – in einer wassergefüllten Ver-
tiefung auf einem Waldweg sowie in dem westlich gelegenen, 2012 ausgehobenen Kleinge-
wässer - wurden allerdings Chara vulgaris und Chara globularis gefunden. Entstehen auf 
natürlichem oder künstlichem Wege Pionierstadien der Sukzession, werden die entspre-
chenden Standorte im Gebiet offenbar rasch von diesen (und eventuell weiteren in der 
Diasporenbank vorhandenen) Arten der Characeen wiederbesiedelt. 

Das Gewässer scheint in den letzten Jahren zunehmend eutropher geworden zu sein. Dieser 
rasche Verlandungstrend hält offenbar derzeit an.  

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = C, Habitat = B, Beeintr. = A, Gesamtwert = C  
(Abwertung von B auf C aufgrund gutachterlicher Einschätzung von INULA 2013b) 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 
Gewässer S02 – Grundwassersee im Zollgrund 

Es handelt sich um ein kiesiges Gewässer mit z. T. initialem Sapropel. Am Ufer sind Seggen- 
und Schilfbestände anzutreffen. Obwohl das Gewässer von Hochwald umgeben ist und die 
Ufer teils von überhängenden Ästen und eingewachsenen Bäumen beschattet werden, hat 
sich eine gut entwickelte Ufervegetation ausgebildet. Das flach auslaufende Nord- und Sü-
dufer wird von einem Schilfröhricht bestanden. An das Röhricht angrenzend finden sich 
Sumpfseggenriede. Die Makrophytenflora wird, wie schon seit Mitte der 1990er Jahre (Hun-
ger 1995, eigene Daten, unveröff.), durch das Ährige Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) 
dominiert, das im tiefen Bereich des Gewässers einen Bestand von ca. 200 Quadratmetern 
ausbildet. Vereinzelt bildet das Flutende Laichkraut (Potamogeton natans) Schwimmblätter 
aus. Im Gewässer leben viele Fische, wie zum Beispiel Rotfedern (Scardinius erythroph-
thalmus), Flussbarsche (Perca fluviatilis ) und Sonnenbarsche (Lepomis gibbosus).  

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 
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Gewässer S03 – Ehemaliger Baggersee / Moosmichelkopf 

Der Grund des runden, gut besonnten Gewässers ist kiesig, das Wasser ist klar. Es finden 
sich Bestände von Myriophyllum spicatum und M. verticillatum. Am Ufer wächst Carex spec., 
daran anschließend Solidago spec. 

Das Ufer des Gewässers wird von Seggenried (Caricetum acutiformis) gesäumt. Auf weni-
gen Quadratmetern wächst ein Schilf- Rohrkolbenröhricht (Phragmites australis, Typha latifo-
lia) und vereinzelt auch die Teichbinse (Schoenoplectus lacustris). Der See ist arm an sub-
mers wachsender Vegetation. Der ehemalige Baggersee Moosmichelkopf wird als Angelge-
wässer genutzt. U.a. wurden Forellen und Saiblinge eingesetzt. 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 
Gewässer S04 - Ehemaliger Baggersee / nördlicher Zollgrund 

Es handelt sich um ein steilufriges Gewässer mit Glänzendem Laichkraut (Potamogeton 
lucens), etwas Riccia spec. und Seggenbeständen am Ufer.  

Das Gewässer wird aufgrund seiner Größe, obwohl es von hohem Wald umgeben ist, gut 
besonnt. Es hat eine üppig wachsende und artenreiche Hydrophyten-Vegetation. Die flottie-
renden Triebe der Laichkräuter (Potamogeton lucens, P. natans) und des Tausendblatts 
(Myriophyllum spicatum) nehmen ca. ein Drittel der Wasseroberfläche ein. Auffallend ist 
auch der große Bestand von Wasserschlauch (Utricularia spec.). Die Ufer werden von einem 
schmalen Streifen Seggenried gesäumt und fallen steil ab. Das Gewässer ist tief. Es wird 
ebenfalls als Angelgewässer genutzt. Neben Karpfenartigen (Cypriniformes) kommen auch 
Hecht (Esox lucius), Fluss- und Sonnenbarsch (Perca fluviatilis, Lepomis gibbosus) im Ge-
wässer vor. 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 
Gewässer S05 – Toter Mann/ Hauptgewässer 

Das tiefe Hauptgewässer wird von einem ca. fünf Meter breiten Schilfröhricht umgeben, an 
das sich nach außen hin ein Gras- und Seggenbestand anschließt. Zum Gewässer hin 
schließt eine Schwimmblattzone aus Weißer Seerose (Nymphaea alba) und Flutendem 
Laichkraut (Potamogeton natans) an. Im Gewässer findet sich eine artenreiche Hydrophy-
tenvegetation aus verschiedenen Laichkräutern (Potamogeton spec.) und Tausendblatt (My-
riophyllum spec.), deren Triebe an der Oberfläche flottierende Teppiche ausbilden. Bemer-
kenswert ist auch der große Wasserschlauchbestand (Utricularia cf. intermedia). Im Gewäs-
ser leben auch Fische, wie zum Beispiel Schleien (Tinca tinca), Rotaugen (Rutilus rutilus) 
und Rotfedern (Scardinius erythrophthalmus). Vermutlich wird am Gewässer auch geangelt. 
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Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = A, Habitat = A, Beeintr. = A, Gesamtwert = A 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 

3.5.1.1.3 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation - LRT 3260 
Methoden und Konventionen 

Im Spätsommer/Herbst 2012 wurden ca. 60 km Gewässerstrecke untersucht und diese hier-
zu großenteils mit dem Kajak befahren. Hierbei sollten die FFH-Lebensraumtypen (LRT) 
3140 (Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen), 3260 (Fließgewässer 
mit flutender Wasservegetation) und ggf. 3270 (Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation) 
kartiert werden. Weil der LRT 3140 gemäß den Kriterien des aktuellen MaP-Handbuchs 
(LUBW 2009b) ausschließlich stehende Gießen mit Vorkommen von Armleuchteralgen um-
fasst, sind (fast) alle untersuchten Fließgewässer mit Quellgewässercharakter, darunter viele 
die bei WESTERMANN et. al. (1998) und LFU / INULA (2000) beschrieben sind, dem LRT 
3260 zuzuordnen.  
 
Für die Erfassung des LRT 3260 wurden die Vorgaben des aktuellen MaP-Handbuchs 
(LUBW 2009b) angewendet. Zur Erfassung heißt es dort:  
 
„Erfasst werden Abschnitte von Bächen und Flüssen, die höchstens mäßig ausgebaut sind, 
eine Mindestbreite von 1 m (Gewässerbett) haben und Vorkommen der genannten Wasser-
pflanzen-Syntaxa besitzen. Die Vegetation (Gefäßpflanzen und/oder Moose) muss einen 
Deckungsgrad von mindestens 1% erreichen. Zu erfassen ist das gesamte Fließgewässer 
bis zur Uferlinie, also auch zeitweise trocken fallende Bereiche des Gewässerbetts. […] Vor-
kommenslücken des LRT > 500 m werden ausgespart, d. h. im Umkehrschluss, dass kleine-
re Lücken innerhalb der LRT-Abgrenzung verbleiben, sofern es sich nicht um klar abgrenz-
bare stark ausgebaute Gewässerabschnitte von über 20 m Länge handelt, die auszugrenzen 
sind. […]  
 
Eine Zuordnung durchflossener Altarme (Biotoptyp 13.31) zu LRT 3260 ist möglich, wenn 

• den LRT kennzeichnende Pflanzengesellschaften vorkommen 

• eine Durchströmung feststellbar ist beziehungsweise bei ökologischen Flutungen 
häufiger vorkommt.“ 

Die Bewertung erfolgte ebenfalls nach den Vorgaben des MaP-Handbuchs. Die Bewer-
tungsparameter (Arteninventar: lebensraumtypisches Artenspektrum, Störzeiger, z.B. Eutro-
phierungszeiger: Habitatstrukturen: Gewässergüte, Gewässermorphologie) sowie die resul-
tierende Gesamtbewertung sind den Gutachten INULA 2013a und 2013b zu entnehmen. 
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Die Abgrenzung des LRT 3260 ist besonders in den Unterläufen aufgrund der fließenden 
Übergänge zu Gewässern mit Stillgewässercharakter oft schwierig. Dass auch begradigte 
oder ehemals künstlich hergestellte Fließgewässerabschnitte wie bspw. der Mühlbach bei 
Vorkommen der lebensraumtypischen Habitatelemente dem LRT 3260 zugerechnet werden 
können, entspricht der mit dem Ref. 56 des RP Freiburg abgestimmten und auch bei den 
MaP-Kartierungen vorgegebenen Methode.  

Der Lebensraumtyp 3270 (Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation) ist im Standardda-
tenbogen des FFH-Gebiets 7712-341 „Taubergießen, Elz und Ettenbach“ aufgeführt. Er 
kommt im Untersuchungsgebiet kleinräumig vor, allerdings sind aufgrund zu geringer Dyna-
mik und Wasserstandsschwankungen anstelle von Pioniervegetation-Gesellschaften aus 
einjährigen Pflanzen - Verbände Bidention tripartitae (Zweizahn-Knöterich-Fluren) und 
Chenopodion rubri (Melden-Ufersäume) - in der Regel dauerhafte Fließwasserröhrichte des 
Verbands Glycerio-Sparganion, insbesondere Brunnenkresse-Röhrichte (Nasturtietum offi-
cinalis) und Rohrglanzgras-Röhrichte (Phalaridetum arundinaceae) ausgebildet. Es finden 
sich hierzu Hinweise im o.g. Gutachten und in den Beschreibungen der untersuchten Ge-
wässer.  

Die untersuchten Fließgewässer werden im Folgenden beschrieben. Sie sind auch in der 
Karte 8 der UVS Anlage dargestellt.  
Ergebnisse der Untersuchungen 
 

01 - Mühlbach 

Der Mühlbach ist im obersten untersuchten Abschnitt – nördlich der L113 bis zu einer kleinen 
Fußgängerbrücke – so stark beschattet, dass Makrophyten nur punktuell entwickelt sind und 
kein LRT-Charakter gegeben ist. Von da an sind durchgehend ausreichend Makrophyten 
vorhanden und der Mühlbach ist trotz seines künstlich hergestellten und begradigten Laufs 
als LRT 3260 anzusprechen. Bei höheren Fließgeschwindigkeiten kommt vor allem Ra-
nunculus fluitans vor, bei geringeren kommen Sparaganium emersum und Sagittaria sagitti-
folia, bei noch geringeren, z.B. im Rückstaubereich vor der Wyhler Mühle - auch Elodea 
spp., Ceratophyllum demersum und Myriophyllum spicatum hinzu. Im nördlichsten, innerhalb 
des Auwalds verlaufenden Abschnitt ist die Beschattung wiederum zu hoch, um eine ausrei-
chende Entwicklung von Makrophyten zu erlauben.  

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 

02 - Mühlkanal auf der Südwestseite des Leopoldskanals 

In diesem quelligen Graben sind Callitriche spec.-Polster, in denen Lemna trisulca-Nester 
hängen, in ausreichender Deckung ausgeprägt, um die Erfassungskriterien des LRT 3260 zu 
erfüllen. Auf kurzen besonnten Abschnitten (Schlagflächen) treten Elodea canadensis und 
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Veronica anagallis-aquatica hinzu. Allerdings ist der Abfluss meist äußerst gering oder das 
Gewässer steht weitgehend, so dass die Einstufung als LRT 3260 zum Teil grenzwertig ist. 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 

03 - Endinger Graben (Muhrgraben) und Wanggießen 

Der bei WESTERMANN et. al. (1998) auch als Quellgewässer W12 „Innerer Wanggießen, 
Muhrgraben (Unterlauf)“ bezeichnete und auch als Libellen-Untersuchungsgewässer L69 
dokumentierte Abschnitt des Endinger Grabens ist gut ausgeprägt, quellig und weist dichte 
Bestände von Callitriche spec., Veronica anagallis-aquatica, Nasturtium officinale u.a. auf. Er 
hat Bedeutung als Lebensraum der Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale). 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = A, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 

04 - Durchgehender Altrheinzug „Mollikopf“ östlich Baggersee Wyhl  

Dieses Gewässer weist einen Wechsel aus Abschnitten mit Makrophyten in hohen Deckun-
gen und kürzeren, makrophytenfreien Abschnitten aus, die jedoch gemäß MaP-Handbuch 
dem LRT zuzurechnen sind. Prägende Arten sind in Rückstaubereichen vor Bauwerken Elo-
dea nuttallii, Ceratophyllum demersum, Sparganium emersum, in rascher durchströmten 
Bereichen Ranunculus fluitans und andere typische Fließgewässer-Makrophyten. 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 
05 - Durchgehender Altrheinzug Grienwasser und Altwassergraben zum Rhein 

Der Durchgehende Altrheinzug nördlich des Baggersees Wyhl-Rheinwald fließt breit, träge, 
gut besonnt und makrophytenreich bis zur Wyhler Rheinstraße. Dort zieht im Gewann „En-
tengrund“ ein relativ breiter „Altwassergraben“ parallel zur Rheinstraße nach Norden, der 
Wasser aus dem Rheinseitengraben erhält und auf ganzer Länge dem LRT 3260 zuzuord-
nen ist. Dieses langsam fließende Gewässer mit Feinsediment weist vor allem Elodea nut-
tallii und E. canadensis sowie etwas Ranunculus fluitans auf; diese Makrophyten sind von 
Lemna trisulca und Spirodela polyrhiza überlagert.  

Nördlich der Wyhler Rheinstraße sind bald nach der Brücke wieder Gleitufer mit Makrophy-
tenbewuchs – Ranunculus fluitans, Elodea nuttallii, Ceratophyllum demersum, Sparganium 
emersum, Myriophyllum spicatum – vorhanden. In den sich anschließenden Abschnitten mit 
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zunehmendem Potamal-Charakter kommt Potamogeton perfoliatus hinzu. Der schmale, 
rasch fließende und beschattete Abschnitt ab dem Knick nach Osten (ab Bauwerk BW 6.6) 
weist kaum Hydrophytenbewuchs auf, mit Ausnahme von Fontinalis antipyretica auf Block-
wurf vor Bauwerken und punktuell Sparganium emersum auf kleinflächigen Sandbänken. 
Erst ab der Stelle, wo das Grienwasser in Waldrandnähe parallel zum HWD IV verläuft und 
stark aufgeweitet ist, sind Makrophyten wieder stark entfaltet und  damit der LRT 3260 wie-
der ausgeprägt. Vor allem Sparganium emersum, Elodea nuttallii und E. canadensis, Myrio-
phyllum spicatum, Sagittaria sagittifolia (in teilweise großen Beständen), im weiteren Verlauf 
dann auch zunehmend Callitriche spec., Ranunculus fluitans, Hildenbrandia rivularis, 
Potamogeton pectinatus und P. perfoliatus und Ceratophyllum demersum sind prägend. In 
den Wasserpflanzenpolstern hängen kleine Bestände von Azolla spec.. 

Im offenen Teil entlang des Hochwasserdamms IV sind mächtige Elodea-Polster ausgebil-
det, in denen große Azolla-Decken treiben; zusätzlich kommt Lemna trisulca vor und zeigt 
einen gewissen Grundwassereinfluss. In dem sich anschließenden, sehr breiten Abschnitt 
zwischen zwei Brücken (BW 6.9 und 6.10) kommen zunehmend fädige Algen vor, die unter 
Wasser große „Zöpfe“ bilden und die Qualität des LRT 3260 beeinträchtigen. Hinter der Brü-
cke BW 6.10 befinden sich große Elodea-Bestände, jedoch auch viel Sagittaria sagittifolia. 
Ab dem Zufluss des Hexenkehlen-Unterlaufs ist das Gewässer sehr breit und weist kaum 
noch Fließgewässercharakter auf, zudem stellen fast ausschließlich üppige Elodea-Polster 
die Wasservegetation, so dass ab hier kein LRT 3260-Charakter mehr gegeben ist.  

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b): 

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 
06 - Hexenkehle 

Die Hexenkehle erhält bei Hochwasser oder bei den sogenannten Spülungen des durchge-
henden Altrheinzugs zeitweise Rheinwasser aus dem Gewässerzug Rheiniggießen. Es 
wechseln schmalere und breitere Abschnitte mit unterschiedlicher Fließgeschwindigkeit und 
Besonnung und in der Folge auch unterschiedlichen Substrateigenschaften und Pflanzenge-
sellschaften.  

Im Oberlauf ist das Gewässer bachartig und schmal. Wie auch in der übrigen Hexenkehle ist 
das Wasser klar und unverschmutzt, allerdings gibt es hier keine sichtbaren Quellaustritte. 
Häufig vorkommende Arten sind hier Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Berula 
erecta, Nasturtium officinale, Myosotis scorpioides und Callitriche palustris agg. (wesentlich 
seltener auch Utricularia australis). In strömungsfreien Bereichen finden sich auch größere 
Decken aus Lemna minor sowie (darunter liegend) Lemna trisulca. Außer einem individuen-
armen Vorkommen von Chara vulgaris in einer wassergefüllten Wildschweinsuhle im Uferbe-
reich wurden keine Characeen gefunden. Die Hexenkehle ist also in ihrem Oberlauf eindeu-
tig als LRT 3260 auszuweisen. 

Im Mittel- und Unterlauf kommen Sagittaria sagittifolia, Hippuris vulgaris, Myriophyllum spica-
tum, M. verticillatum, Elodea canadensis und E. nuttallii, Potamogeton pectinatus, 
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Potamogeton cf. berchtoldii, Ranunculus circinatus vor. Die Ufervegetation besteht aus 
Phragmites australis, Phalaris arundinacea und vor allem Sparganium erectum, der auf fla-
chen Schlammufern großflächige Bestände bildet. Die Wasserpflanzen sind im tiefen Ge-
wässerteil am Südwestende der Probestrecke mit Algen überzogen, die auch am Gewässer-
grund sich ablösende und an die Oberfläche treibende schleimige Teppiche bilden.  

Auch im Knick nach Osten fließt die Hexenkehle sehr breit und träge, der LRT 3260-
Charakter ist jedoch auf ganzer Strecke gegeben. Im Bereich vor der Einmündung ins Gri-
enwasser sind – allerdings grünalgenüberzogene – Armleuchteralgen (darunter Chara hispi-
da) und viel Hippuris vulgaris sowie Myriophyllum verticillatum, Sagittaria sagittifolia, 
Sparganium emersum, Berula erecta und etwas Callitriche obtusangula und Ranunculus 
circinatus vorhanden. Im Übergang zum Grienwasser kommen Potamogeton lucens, P. per-
foliatus, Elodea nuttallii und E. canadensis hinzu.  

In der Hexenkehle sind Übergänge zum LRT 3140 sowie Vorkommen des LRT 3140 vor-
handen (siehe hierzu vorangehendes Kapitel zum LRT 3140).  

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b):  

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 

07 – Hansenkehle  

Bei der Untersuchung des Gewässers im August 2013 wurden in der grundwassergeprägten 
Oberen Hansenkehle keinerlei Characeen gefunden, so dass auch dieser Abschnitt als LRT 
3260 einzustufen ist. Auffällig sind insbesondere im südlichen Bereich der Oberen Hansen-
kehle zahlreiche Quellaustritte mit Lamprocystis roseopersicina. Das Wasser ist überall klar 
und eine erkennbare Strömung lässt sich lediglich im südlichsten Teil feststellen. Im schma-
len, bachartigen Bereich südlich der Dole sowie in einem kleineren Abschnitt nördlich davon 
ist das Gewässer geprägt von Kleinröhrichten aus Berula erecta, Myosotis scorpioides, Nas-
turtium officinale, Scrophularia umbrosa, Sparganium erectum und Veronica anagallis-
aquatica. Daneben befinden sich dort dichte Bestände flutender Wasserpflanzen (vorkom-
mende Arten s.u.), die weiter nördlich zunehmend lückiger werden. Die submerse Vegetation 
der Oberen Hansenkehle setzt sich zusammen aus: Elodea canadensis, Groenlandia densa, 
Lemna minor, Lemna trisulca, Myriophyllum spicatum, Potamogeton berchtoldii, Potamoge-
ton crispus, Potamogeton friesii, Ranunculus trichophyllos, Sparganium emersum. In einigen 
Teilen des Gewässers befinden sich dichte Matten aus Grünalgen, die im Wasser treiben 
oder die submersen Gefäßpflanzen bedecken. 

Obwohl im August 2013 auf gesamter Länge der Hansenkehle keine Characeen gefunden 
wurden, ist zu erwähnen, dass WESTERMANN et. al. (1998) für dieses Gewässer noch Vor-
kommen von Chara contraria, Chara globularis und Nitella mucronata angeben. Die letzteren 
beiden Arten kamen dabei sogar in größeren Beständen („lokal flächendeckend“) vor. 

Auch ab dem Zusammenfluss zwischen Oberer Hansenkehle und Rheiniggießen (Mittlere 
Hansenkehle) ist der LRT 3260-Charakter deutlich. Auch der vom Grün-Rheinle (Alt Rhein-
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gießen) kommende Ast ist nach einer kurzen Laufstrecke dem LRT 3260 zugehörig. Der 
nördliche Abschnitt (südlich des Weisweiler Altrheins) wurde aufgrund des Rückstaus vom 
Weisweiler Altrhein und der damit verbundenen geringen Fließgeschwindigkeit und Eutro-
phierung nicht als LRT 3260 aufgenommen. 

Der Gewässerabschnitt nördlich der Weisweiler Rheinstraße (Untere Hansenkehle) wird über 
ein Durchlassbauwerk mit Wasser aus dem Weisweiler Altrhein gespeist. Bis zum Zusam-
menfluss mit dem Hegwasser (Gewässer 08) und Übergang in die Stückerkehle (Gewässer 
10) ist hier der LRT 3260 ausgeprägt. 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b):  

Obere Hansenkehle:  Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = A, Gesamtwert = B 

Mittlere Hansenkehle:  Arten = A, Habitat = A, Beeintr. = B, Gesamtwert = A 

Untere Hansenkehle:  Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 

08 - Meliorationsgraben 

Der Meliorationsgraben zweigt direkt hinter der Alter-Großkopfweg-Brücke (BW 0.33) von 
der Hansenkehle nach Westen ab.  

Von der Neuer-Großkopfweg-Brücke (BW 0.38) nach Norden wird der Meliorationsgraben 
zunehmend breiter und träger, die uferbegleitenden Schilfstreifen werden ebenfalls breiter. 
Die Arten des Rhitrals nehmen ab und werden von denen des Potamals abgelöst. Vor allem 
Sparganium emersum kommt vor, allerdings selten in Deckungen über 5% und z.T. knapp 
an der 1%-Grenze. Der LRT-Charakter ist im Unterlauf nur noch eingeschränkt gegeben. Der 
unterste Teil wurde aufgrund des Rückstaus vom durchgehenden Altrheinzug (Weisweiler 
Altrhein) nicht als LRT 3260 aufgenommen. 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b):  

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = A, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 
09 - Hegwasser 

Das Hegwasser nimmt seinen Anfang bei einem Durchlassbauwerk aus dem Weisweiler 
Altrhein bei der Einmündung des Alten Großkopfwegs in die Weisweiler Rheinstraße. Der 
oberste Abschnitt ist schmal, kiesig, flach und gewunden und zeigt eine deutliche Morphody-
namik mit Kiesbänken usw. Aufgrund des Fehlens flutender Wasservegetation ist dieser Ab-
schnitt jedoch kein LRT 3260.  
 
Kurz vor dem breiten Gewässerabschnitt parallel zum Hochwasserdamm IV kommen 
Sagittaria sagittifolia und Sparganium emersum auf, dann kommen viel Potamogeton perfoli-
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atus, außerdem Myriophyllum spicatum, Elodea nuttallii und Chara globularis hinzu. Dieser 
Abschnitt mündet in die Untere Hansenkehle und wird dem LRT 3260 zugeordnet. 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b):  

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 
10 - Stückerkehle 

Hinter dem Zusammenfluss von Unterer Hansenkehle und Hegwasser wird das Gewässer 
als Stückerkehle bezeichnet. Es sind große Teile des Gewässergrunds deckende Matten von 
Elodea nuttallii ausgebildet; außerdem kommen Sparganium emersum, Sagittaria sagittifolia, 
Myriophyllum spicatum und Potamogeton pectinatus vor. In den emersen Pflanzenpolstern 
hängen Azolla-Bestände. Am Ufer befinden sich z.T. gut ausgeprägte Uferweiden-
Gebüsche. Das Gewässer ist gut strukturiert und weist z.B. unterschiedlich breite Abschnitte, 
Gleit- und Prallufer auf. Bei einem kleinen Hochwasser am 11.10.2012 war das Gewässer 
stark durchströmt. 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b):  

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 
11 - Zollgrundkehle  

Im obersten Teil durchströmt die Zollgrundkehle ein breites Altwasser. An Wasserpflanzen 
finden sich Potamogeton perfoliatus, Ranunculus fluitans, Berula erecta, Fontinalis antipyre-
tica, Myriophyllum spicatum, Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum, Elodea nuttallii. In 
den Randbereichen Wasserlinsen-Gesellschaften mit Spirodela polyrhiza, Lemna minor, 
Azolla spec. und Lemna trisulca. Nach einer schmalen beschatteten und praktisch wasser-
pflanzenfreien Strecke von gut 100 m Länge (nach MaP-Handbuch in die LRT-Fläche einzu-
schließen) schließt sich ein typisches Hildenbrandio-Sietum mit Lemna trisulca an. Es folgen 
breitere Abschnitte, dann wieder schmalere, vorwiegend kiesige mit Hildenbrandio-Sietum. 
Im unteren Bereich gibt es auch breite und träge Abschnitte mit Dominanz von Elodea nut-
tallii und fädigen Grünalgen, stets sind jedoch weitere Makrophyten beigemischt und der LRT 
3260-Charakter ist deutlich.  

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b):  

Arten = A, Habitat = A, Beeintr. = A, Gesamtwert = A 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich / beschränkt). 

 
12 - Flut (Hagebrunnen) und Stückerwasser 

Im Oberlauf der Flut (Hagebrunnen) ist der LRT 3260 ab Eintritt in den Wald ausgebildet. 
Zwischen der Weisweiler Rheinstraße und der Einmündung des Wanggießens kommen ne-



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

138 
 

ben großen Beständen von Callitriche obtusangula und etwas Myriophyllum spicatum auch 
Hippuris vulgaris in größerer Zahl vor.  
Im weiteren Verlauf wird das Gewässerbett der Flut (Mittellauf) breiter. Am Rande der Sied-
lungsflächen sind breite, sehr gut ausgebildete Bestände von Sparganium emersum und 
Myriophyllum spicatum und auch fädige Grünalgen zu finden. An der Oberfläche treiben De-
cken von Lemna minor und L. minuta.  
Der anschließende Abschnitt der Flut (Unterlauf) ist noch breiter und flacher. Es ergeben 
sich hierdurch geringe Fließgeschwindigkeiten und mächtige Schlammdepositionen. Die 
Wasservegetation wird von viel Sparganium emersum, Berula erecta, Elodea canadensis 
geprägt, außerdem kommen Myriophyllum spicatum, M. verticillatum und Potamogeton pec-
tinatus vor. Am flachen Ostufer wachsen Rohrglanzgrasröhrichte. Vor dem Abzweig der Flut 
zum Stückerwasser, finden sich große Bestände von Ranunculus circinatus mit Elodea canaden-
sis, Sparganium emersum und Lemna trisulca. 
 
Das Stückerwasser stellt die Fortführung des Gewässers „Flut“ dar. Der im Winter 2006/2007 
verlegte, auf ca. 150 m geradlinig verlaufende Abschnitt zwischen Hochwasserdamm IV und 
Weg „Stücker Hauptallee“ verfügt über eine gewisse Morphodynamik mit Entstehung niedri-
ger Steilwände. Sie sind mit gut entwickelten Wasserpflanzenbeständen aus Berula erecta 
und/oder Callitriche obtusangula, z.T. auch Sparganium emersum, ausgestattet, so dass sie 
die Erfassungskriterien des LRT 3260 erfüllen. Der an den geradlinigen Gewässerverlauf 
anschließende, ebenfalls im Jahr 2007 neu angelegte Abschnitt des Stückerwassers zwi-
schen Stücker Hauptallee und Waldrandgrenze weist eine artenreiche flutende Wasservege-
tation auf. 

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b):  

Oberlauf Flut (Hagebrunnen): Arten = A, Habitat = A, Beeintr. = A, Gesamtwert = A 

Mittel- und Unterlauf Flut: Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

Stückerwasser: Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = B, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 
13 – Ruhsandkehle 

Die Ruhsandkehle wird bei WESTERMANN et. al. (1998) als „hochbedeutender, stenother-
mer Gießen mit mäßigen Abflüssen“ charakterisiert und näher beschrieben. Das Gewässer 
wurde nicht auf ganzer Länge begangen, sondern nur stichprobenhaft im oberen und unte-
ren Teil begutachtet. Hier hatte es den Charakter eines abflussschwachen Quellbachs, der 
eine gut ausgebildete flutende Wasservegetation aus Callitriche spec., Berula erecta und 
dazwischen hängenden Lemna trisulca-Nestern aufwies.  

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b):  

Arten = A, Habitat = A, Beeintr. = A, Gesamtwert = A 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 
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14 – Kleiner Gießen nördlicher Zollgrund 

Im Westen des Gewässers befindet sich ein breiter, sehr strömungsarmer bis völlig stehen-
der Abschnitt, in dem folgende Arten vorkommen: Berula erecta, Callitriche palustris agg., 
Elodea canadensis, Lemna trisulca, Potamogeton berchtoldii, Potamogeton perfoliatus, Ra-
nunculus circinatus, Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum. Ein Bestand von Chara 
globularis ist vorhanden, der mit einer geschätzten Größe von 15-20 m2 die Anforderungen 
für die Einordnung als LRT 3140 aber eindeutig nicht erfüllt (geforderte Mindestgröße: 100 
m2). Auch WESTERMANN et. al. (1998) konnten in diesem Gewässer keine weiteren Chara-
ceen feststellen. Das Gewässer wurde daher als LRT 3260 ausgewiesen. 

Abgesehen von einem großen Bestand von Elodea canadensis an der Mündung in die Zoll-
grundkehle wird die submerse Vegetation in Richtung Osten zunehmend spärlicher und setzt 
sich neben der genannten Wasserpest aus Callitriche palustris agg. und Sparganium emer-
sum zusammen. Totholz ist insbesondere im westlichen Teil des Gewässers häufig vorhan-
den. Das Wasser ist überwiegend klar und lediglich im Mündungsbereich in die Zollgrund-
kehle leicht getrübt.  

Der Erhaltungszustand nach MaP-Handbuch wird wie folgt beurteilt (INULA 2013b):  

Arten = B, Habitat = B, Beeintr. = A, Gesamtwert = B 

(Wertstufen des Erhaltungszustands: A = hervorragend; B = gut; C = durchschnittlich/beschränkt) 

 

Untersuchte Gewässer ohne LRT-Charakter 

Folgende Gewässer, die in LFU / INULA (2000) noch als Gießen beschrieben werden, erfül-
len nicht die Kriterien für eine Ausweisung als Lebensraumtyp 3140, 3150 oder 3260 (gem. 
MaP-Handbuch, in INULA 2013a und 2013b): 

 
Kleiner Gießen südliches Schanzfeld 

Es handelt sich um einen flachen Gewässerabschnitt mit klarem Wasser und einer großen 
Menge an Totholz, bei dem die Verlandung im Westen weit fortgeschritten ist. Die submerse 
Vegetation setzt sich im Osten insbesondere aus Potamogeton berchtoldii und Potamogeton 
friesii zusammen und ist teils stark mit Algenbewuchs überzogen. Weiterhin kommen Callitri-
che palustris agg., Elodea canadensis sowie unterschiedliche Wassermoose vor. Im verlan-
denden Bereich im Westteil finden sich zunehmend Alisma plantago-aquatica, Berula erecta, 
Lysimachia nummularia, Myosotis scorpioides und Scrophularia umbrosa. Dort sind zudem 
Wasserlinsendecken aus Lemna minor und Lemna trisulca sowie Übergänge zu Röhricht-
vegetation aus Phalaris arundinacea und Phragmites australis vorhanden. 

Das Vorkommen von Characeen beschränkte sich im August 2013 lediglich auf vereinzelte 
Exemplare von Chara vulgaris. FRITZ (1997 in INULA 2013b) fand in einer Untersuchung 
Chara globularis und Nitella mucronata als einzige Arten (beide mit geringer Stetigkeit). 
WESTERMANN et. al. (1998 IN INULA 2013b) fanden ebenfalls nur einzelne Exemplare von 
Chara globularis vor.  
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Den beschriebenen Eigenschaften zufolge ist das Gewässer nicht eindeutig einem LRT 
(3140 oder 3260) zuzuordnen, da es sich einerseits um kein Fließgewässer handelt und an-
dererseits Characeen in zu geringer Menge vorhanden sind. 

 
Quellteich Burggrien 

In der Schlut Burggrien bildet das Ostufer den Prall-, das Westufer den Gleithang. Zusätzlich 
zur Hauptschlut sind zwei abgetrennte Kleinschluten vorhanden. Am flachen Westufer sind 
große Bestände von Fontinalis spec. ausgebildet. Zudem sind im April 2010 Krauses Laich-
kraut (Potamogeton crispus), Knotiges Laichkraut (Potamogeton cf. nodosus), Quirlblättriges 
Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum), Seerose (Nymphaea alba) und Haarblättriger 
Wasserhahnenfuß (Ranunculus trichophyllos) vorhanden.  

Der südliche Abschnitt des Burggriens zeichnet sich durch ein bultiges Großseggenried aus, 
an das nördlich ein Schilfröhricht anschließt. Das Gewässer ist reich an submers wachsen-
den Makrophyten. Laichkräuter und Tausendblatt bilden große Bestände. Potamogeton 
natans und Nymphaea spec. bilden stellenweise Schwimmblätter an der Oberfläche des 
Gewässers aus. An den Ufern wächst auch ein ansehnlicher Bestand des Pfeilkrauts 
(Sagittaria sagittifolia). 

Das Gewässer hat möglicherweise das Potenzial, durch Entlandung als Quellgewässer (u.U. 
mit Characeen) wiederhergestellt zu werden. Im aktuellen Zustand ist es keinem Gewässer-
LRT zuzuordnen.  

 
Kleingewässer am rückverlegten Hochwasserdamm IV  

Drei der Gewässer, in denen noch bei INULA (2009) das Vorkommen mehrerer Characeen-
arten genannt ist, sind inzwischen stark verlandet („Temporärgewässer“ sowie „Östliche und 
Westliche Schlut am rückverlegten Hochwasserdamm IV“). Die Ufervegetation (u.a. Juncus 
effusus) dringt weit in die flachen Gewässer vor, so dass kaum noch eine offene Wasserflä-
che vorhanden ist. Submerse Vegetation ist dort noch reichlich vorhanden (v.a. Myriophyllum 
verticillatum), es konnten dort allerdings keine Characeen mehr festgestellt werden. Dass die 
Gewässer bereits kurz nach ihrer Entstehung mit mehreren Characeenarten besiedelt waren 
(s. auch Gewässer S01 – Seerosenloch), unterstreicht allerdings die hohe naturschutzfachli-
che Bedeutung des gesamten Gebiets für die Erhaltung dieser Pflanzengruppe. 

Das größte der vier Gewässer („Rundes Gewässer in Schlut am rückverlegten Hochwasser-
damm IV“) ist derzeit flächendeckend mit Lemna minor und Spirodela polyrhiza bedeckt, 
unter denen sich keine erkennbare submerse Vegetation befindet. 
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3.5.1.1.4 Magerrasen basenreicher Standorte, LRT 6210 - Kalk- Trockenrasen 
Methode und Konventionen 

Untersuchungen zur Erfassung dieser Magerrasen wurden durch Reinhold Treiber (siehe 
TREIBER 2012a) im Zeitraum von April bis September 2012 durchgeführt. Die Hauptauf-
nahme der Vegetation lag dabei in den Monaten Mai und Juni vor der Mahd der Flächen. 
Zahlreiche Flächen wurden mehrfach begangen, um seltene und planungsrelevante Arten 
und insbesondere die Orchideenarten zu erfassen. Vorliegende Untersuchungen (u.a. Grün-
landkartierung Ref. 56 v. 2004) wurden ausgewertet. 

Grundlage der Erfassung und Bewertung des Erhaltungszustandes des Grünlandes mit den 
Kategorien A, B und C ist das MaP-Handbuch (LUBW 2009b). Die Vegetationseinheiten 
wurden vor Ort auf dem Luftbild abgegrenzt und in ein GIS-System übertragen. Zur Beurtei-
lung der Vegetationstypen wurden Zählarten, die gemäß MaP-Handbuch zur Abgrenzung 
der FFH-Lebensraumtypen und ihrer Qualität vorgesehen sind, strikt beachtet:  

„Zählarten sind ausgewählte Arten aus der Gruppe der kennzeichnenden Pflanzenarten für 
die Bewertung des Parameters „Lebensraumtypisches Artenspektrum“. Für jeden Erhal-
tungszustand sind Schwellenwerte (Artenzahlen) definiert, anhand derer die Vollständigkeit 
des lebensraumtypischen Artenspektrums abgeschätzt werden kann. Bei der Bewertung des 
Parameters sind naturräumliche und standörtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen.“ 
(MaP-Handbuch, LUBW 2009b). 

Für den LRT Kalk-Trockenrasen ist zusätzlich das Vorkommen von Orchideen von besonde-
rer Bedeutung. Bestimmte Arten und eine bestimmte Anzahl kann gemäß MaP-Handbuch zu 
einer Einstufung als *prioritärer Lebensraumtyp führen. Deshalb wurden die Orchideen-
Vorkommen auf den Dämmen per GPS (Garmin) erfasst (Genauigkeit 2,5-3 m) und die An-
zahl vor Ort gezählt. Diese Informationen wurden als Punktshape ebenfalls in ein GIS-
System übertragen und deren Lage nochmals auf dem Luftbild überprüft. 

Zusätzlich wurden weitere wertgebende Arten und Arten der Roten Liste im gesamten Gebiet 
erfasst und ebenfalls als Punktshape in das GIS-System übertragen. 

Abgrenzung der Lebensraumtypen 6510 und 6210 

Die Abgrenzung der beiden Lebensraumtypen ist durch Übergänge gekennzeichnet. Die 
Unterscheidung erfolgte folgendermaßen: 

Magere Flachland-Mähwiese (6510) Kalk- Trockenrasen (6210) 

Dominanz von mesophilen Gräsern, Vorkom-
men von mesophilen Kräutern: Achillea mille-
folium, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum 
odoratum, Arrhenatherum elatius, Briza media, 
Centaurea jacea, Cerastium holosteoides, Crepis 
biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, 
Festuca rubra, Galium album, Geranium praten-
se, Heracleum sphondylium, Holcus lanatus, 

Dominanz der Aufrechten Trespe (Bromus 
erectus), Vorkommen von Kräutern trockener 
Standorte: Anacamptis pyramidalis, Arabis 
hirsuta, Brachypodium pinnatum, Centaurea 
scabiosa, Cirsium tuberosum, Dianthus carthusi-
anorum, Euphorbia cyparissias, Euphorbia verru-
cosa, Festuca guestfalica, Filipendula vulgaris, 
Galium verum, Helianthemum nummularium, 
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Hypochaeris radicata, Knautia arvensis, Leucan-
themum ircutianum, Lotus corniculatus, Luzula 
campestris, Lychnis flos-cuculi, Plantago media, 
Poa pratensis, Ranunculus acris, Rhinanthus 
alectorolophus, Rhinanthus minor, Rumex aceto-
sa, Salvia pratensis, Sanguisorba officinalis, 
Sanguisorba minor, Silaum silaus, Tragopogon 
orientalis, Trifolium pratense, Trisetum fla-
vescens, Veronica chamaedrys 

Hippocrepis comosa, Potentilla neumanniana, 
Ononis spinosa, Orchis miliatis, Orchis ustulata, 
Pimpinella saxifraga, Ranunculus bulbosus, 
Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Thy-
mus pulegioides 

Fehlen oder geringmächtiges Auftreten von Arten 
der Trockenrasen (Festuco-Brometea) 

Fehlen oder geringmächtiges Auftreten von Arten 
des Wirtschaftsgrünlandes (Verband Arrhenathe-
rion) 

Fehlen von Arten der Sedo-Scleranthetea, dichte 
Vegetation 

Insbesondere auf dem Rheinseitendamm dichtes 
Vorkommen von Arten der Sedo-Scleranthetea 
wie Sedum album, Sedum sexangulare, Hieraci-
um piloselloloides und Hieracium calodon. 

 
Die Zuordnung erfolgt darüber, welche Artengruppe vorherrscht, da die Arten auch in der 
jeweils anderen Vegetationseinheit in Übergangsbeständen in geringerer Dichte vorkommen 
können. Die Vegetation des Lebensraumtyps 6210 Kalk-Trockenrasen wird vor allem von der 
Aufrechten Trespe (Bromus erectus) bestimmt, weitere kennzeichnende Arten müssen vor-
kommen 

 

Ergebnisse der Erhebungen 

Vorkommende kennzeichnende Pflanzenarten im Gebiet 

Anacamptis pyramidalis (!), Asperula cynanchica, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus 
erectus, Carex caryophyllea, Centaurea scabiosa, Euphorbia cyparissias, Euphorbia verrucosa, 
Festuca guestfalica, Filipendula vulgaris, Galium verum, Helianthemum nummularium agg., Hippo-
crepis comosa (!), Ophrys holosericea (!), Ononis repens, Ononis spinosa, Orchis ustulata (!), Orchis 
militaris (!), Potentilla neumanniana, Scabiosa columbaria, Stachys recta, Euphorbia seguieriana, 
Anthyllis vulneraria, Dianthus carthusianorum, Ranunculus bulbosus, 

(!) = Den Lebensraum lt. MaP-Handbuch besonders gut kennzeichnende Pflanzenart 

Als weitere lokal die Kalk-Trockenrasen kennzeichnende Art wird Cirsium tuberosum einge-
stuft, die hier ihren Schwerpunkt hat, aber auch in mageren mesophileren Glatthaferwiesen 
vereinzelt vorkommen kann. 

Zähllarten: Von den Zählarten (vgl. LUBW 2009b - Anhang VIII: Bewertungshilfe Lebens-
raumtypen Kalk-Trockenrasen) kommen auf den untersuchten Dämmen 12 Arten vor: 
Anacamptis pyramidalis, Asperula cynanchica, Dianthus carthusianorum, Euphorbia seguie-
riana, Euphorbia verrucosa, Helianthemum nummularium-agg., Hippocrepis comosa, Orchis 
ustulata, Orchis militaris, Ophrys holosericea, Potentilla neumanniana, Stachys recta. 
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Für Baden-Württemberg insgesamt wird der Lebensraumtyp hinsichtlich des Erhaltungszu-
standes in Abhängigkeit der Anzahl der Zählarten wie folgt bewertet: 

 A B C 

Anzahl der Zählarten > 9 6-9 < 6 

 

Im Untersuchungsraum Wyhl/Weisweil kommen nur wenige Zählarten vor, von denen nur 
vier verbreitet sind: Cirsium tuberosum, Euphorbia verrucosa, Dianthus carthusianorum, He-
lianthemum nummularium. Zudem sind Ophrys holosericea und Hippocrepis comosa lokal 
häufiger, die übrigen Arten sind nur lokal in kleinen Beständen vorhanden.  Die Artenvielfalt 
der Trockenrasen ist gegenüber vergleichbaren Vegetationseinheiten des Kaiserstuhls oder 
der Kalklandschaften im östlichen Teil Baden-Württembergs verarmt. Das stellenweise Vor-
kommen von Ophrys holosericea und Euphorbia seguieriana zeigt jedoch, dass vermutlich 
historisch die Bestände noch wesentlich artenreicher gewesen sein können. Dies gilt für den 
alten Hochwasserdamm IV.  

Die Umgestaltung des Rheinseitendamms in der Vergangenheit (1980er Jahre) hat zwar 
zahlreiche Arten erhalten, die Vegetationsausprägung ist hierdurch aber jünger und konnte 
sich noch nicht über lange Zeiträume entwickeln.  

 

Bewertung der Erhebungsergebnisse 

Für den Lebensraumtyp 6210 im Untersuchungsraum Wyhl/Weisweil (siehe Darstellung in 
Karte 8 der UVS Anlage) ergeben sich folgende Beurteilungen: 
 
Rheinseitendamm der Stauhaltung Rhinau 

Die Vegetation der trockenen, kiesreichen Dammflächen ist dem Lebensraumtyp 6210 zuzu-
ordnen. Aufrechte Trespe (Bromus erectus) und kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor) 
bilden dichte Bestände aus. Große Flächen sind kiesreich und begünstigen zusätzlich zwei-
jährige Arten wie Natternkopf (Echium vulgare) und Rispen-Flockenblume (Centaurea stoe-
be). An wenigen Stellen kommen auch Wimper-Perlgras (Melica ciliata) und Hunds-
Braunwurz (Scrophularia canina) als Arten der offenen Kiesflächen vor. Begleitet wird die 
Vegetation von Arten wärmebegünstigter Säume wie der Bunten Kronwicke (Coronilla varia). 

Vergleichbare Bestände sind auf den Rheinseitendämmen westlich und östlich entlang des 
Rheins verbreitet und bilden mit Stromtalarten wie die Rispen-Flockenblume eine lokale 
Ausbildung der kalkreichen Magerrasen.  
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Der Erhaltungszustand ist insgesamt gemäß der fehlenden zahlreichen Zählarten mit dem 
Gesamtwert B einzustufen. 

• Arteninventar - C: Artenspektrum eingeschränkt vorhanden bis deutlich verarmt; 
Störzeiger stellenweise in beeinträchtigender Menge (Ruderalarten).  

• Habitatstrukturen - A: Strukturen sind vollständig vorhanden, kiesreich. Der Boden 
und Wasserhaushalt ist für die Entwicklung des Lebensraumtyps günstig. 

• Beeinträchtigungen - B: noch günstig, die Bunte Kronwicke (Coronilla varia) kann 
dann stellenweise dichtere Bestände entwickeln, da die Mahdzeitpunkte zu spät lie-
gen. 

 
Hochwasserdamm IV (Damm am Ostrand des Rückhalteraumes) 

Es sind charakteristische Arten vorhanden und die Aufrechte Trespe (Bromus erectus) domi-
niert große Abschnitte. Es sind aber meist nur 3-6 Zählarten vorhanden. Die Warzen-
Wolfsmilch (Euphorbia verrucosa) ist stellenweise häufiger. Landseitig und stellenweise 
wasserseitig konnte sich eine von der Aufrechten Trespe (Bromus erectus) und anderen 
Trockenrasenarten aufgebaute Vegetation entwickeln. Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba 
minor), Karthäusernelke (Dianthus carthusianorum) und Fieder-Zwenke (Brachypodium 
pinnatum) sind stellenweise häufiger. 
 
Prüfung der Einstufung als prioritärer Lebensraumtyp 

Die Orchideen wurden als GPS-Fundpunkte im Mai 2012 erfasst und die blühenden Pflanzen 
gezählt. Es liegen genaue Daten vor. Insgesamt konnten nur vier Orchideen-Arten gefunden 
werden, die für die Einstufung der Vegetationsbestände als prioritären Lebensraumtyp ent-
scheidend sind (Anacamptis pyramidalis, Orchis militaris, Orchis ustulata, Ophrys holoseri-
cea ssp. holosericea). Die Orchideen-Arten kommen nur auf bestimmten Abschnitten vor, 
allerdings immer deutlich unter der Häufigkeitsgrenze für die Einstufung als prioritärer Le-
bensraumtyp. Das Helm-Knabenkraut (Orchis militaris) und die Hundswurz (Anacamptis py-
ramidalis) kommen mit deutlich weniger als 500 Pflanzen auf den Abschnitten vor (max. bis 
zu 20 Pflanzen). Die Hummel-Ragwurz (Ophrys holosericea) und das Brand-Knabenkraut 
(Orchis ustulata) kommen in den Abschnitten mit weniger als 50 Pflanzen vor. Die Kalk-
Magerrasen zählen demnach nicht zu der prioritären Ausprägung des Lebens-
raumtyps. 

Der Erhaltungszustand ist insgesamt gemäß der fehlenden zahlreichen Zählarten mit dem 
Gesamtwert B einzustufen. 

• Arteninventar - C: Artenspektrum eingeschränkt vorhanden bis deutlich verarmt; 
Störzeiger nicht vorhanden.  

• Habitatstrukturen - A: Strukturen sind vollständig vorhanden. Der Boden und Was-
serhaushalt ist für die Entwicklung des Lebensraumtyps günstig bis grenzwertig. Bei 
guter Wasserversorgung und regenreichen Jahren ohne Trockenstress für die Vege-
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tation (wie 2012) sind die Standorte mesophil und nur durch die Magerkeit noch 
günstig für Arten der Kalk- Trockenrasen. 

• Beeinträchtigungen: A: keine/gering. Die Mahdzeitpunkte sind insgesamt günstig, ggf. 
an einigen Stellen etwas zu früh. Im Falle einer Beschattung sind die Bestände an Ar-
ten verarmt bzw. die Zählarten sind in geringer Dichte vorhanden. Bei zu starker Be-
schattung durch den angrenzenden Waldtrauf ist die Vegetationseinheit nicht ausge-
prägt und wird durch eine dem Lebensraumtyp 6510 zuzuordnenden Vegetation ab-
gelöst.  

 

3.5.1.1.5 Magerwiesen mittlerer Standorte, LRT 6510 - Magere Flachland- Mäh-
wiesen 

Methode und Konventionen / Abgrenzung zum LRT 6210 

Hier wird auf die Ausführungen im Kapitel 3.5.1.1.4 „Kalk- Trockenrasen“ verwiesen. 
 

Ergebnisse der Erhebungen 

Vorkommende kennzeichnende Pflanzenarten im Gebiet 

Achillea millefolium, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum (!), Arrhenatherum elatius, Briza 
media (!), Campanula rotundifolia, Centaurea jacea (!), Centaurea scabiosa, Cerastium holosteoides, 
Crepis biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, Festuca rubra, Galium album, Geranium pratense, 
Heracleum sphondylium, Holcus lanatus, Hypochaeris radicata, Knautia arvensis (!), Leucanthemum 
ircutianum, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Lychnis flos-cuculi, Plantago media, Poa pratensis, 
Ranunculus acris, Ranunculus bulbosus, Rhinanthus alectorolophus (!), Rhinanthus minor (!), Rumex 
acetosa, Salvia pratensis (!), Sanguisorba officinalis, Sanguisorba minor, Silaum silaus, Tragopogon 
orientalis (!), Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Veronica chamaedrys. 

(!) = Den Lebensraum lt. MaP-Handbuch besonders gut kennzeichnende Pflanzenart 

Zählarten: Von den Zählarten (vgl. LUBW 2009b - Anhang VIII: Bewertungshilfe Lebens-
raumtypen Mähwiesen) kommen im Gebiet maximal 23 Arten vor: 

Briza media, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Crepis biennis, Daucus carota, Geranium praten-
se, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Leucanthemum ircutianum, Lotus corniculatus, Lychnis flos-
cuculi, Luzula campestris, Pimpinella saxifraga (im Gebiet v.a. in Kalk-Magerrasen), Ranunculus bul-
bosus, Rhinanthus alectorolophus, Rhinanthus minor, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, San-
guisorba officinalis, Silaum silaus, Stellaria graminea, Symphytum officinale, Trapogopon pratensis. 

Häufigste und großflächig vorkommende Zählarten sind Centaurea jacea, Lotus corniculatus, 
Ranunculus bulbosus, Rhinanthus alectorolophus und Sanguisorba minor, darüber hinaus 
sind weitere fünf Arten wie Daucus carota, Leontodon hispidus, Salvia pratensis, Centaurea 
scabiosa und Leucanthemum icutianum regelmäßiger anzutreffen. Sanguisorba officinalis ist 
hingegen sehr selten und kommt nur stellenweise vor. 

Pimpinella saxifraga wird im MaP-Handbuch als Zählart für Glatthaferwiesen angegeben, ist 
im Gebiet aber in Kalkmagerrasen verbreitet und kommt in den eigentlichen Glatthaferwie-
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sen nicht vor. Die Art ist im MaP-Handbuch auch nicht als kennzeichnende Art für den LRT 
6510 genannt. 

Für Baden-Württemberg insgesamt wird der Lebensraumtyp hinsichtlich des Erhaltungszu-
standes in Abhängigkeit der Anzahl der Zählarten wie folgt bewertet: 

 A B C 

Anzahl der Zählarten > 9 6-9 3-6 
 

 

Bewertung der Erhebungsergebnisse 

Für den Lebensraumtyp 6510 im Untersuchungsraum Wyhl/Weisweil (siehe Darstellung in 
Karte 8 der UVS Anlage) ergeben sich folgende Beurteilungen: 

 

Rheinseitendamm der Stauhaltung Rhinau 

Am Rheinseitendamm parallel zum Rhein ist der LRT nur stellenweise ausgeprägt. Grund 
dafür sind vermutlich die Veränderungen beim Umbau der Flächen. Nach Auskunft des WSA 
Außenbezirks Breisach waren die luftseitigen Böschungen der Stauhaltungen bis Ende der 
1970er-Jahre vollständig mit Gehölzen bestanden. Ab Anfang der 1980er-Jahre wurden die 
Flächen komplett gerodet. Im Anschluss wurde auf die Kiesflächen flüssiger Klärschlamm 
oder in Einzelfällen auch Boden aufgebracht. Seit Mitte/Ende der 1980er-Jahre wird nur noch 
gemäht, seit ca. 25 Jahren konnte sich der bestehende Bewuchs entwickeln. 
 
Die Vegetation entspricht deshalb meist dem Erhaltungszustand C (durchschnitt-
lich/beschränkt). Die Vegetation ist zudem von ruderalen Arten und Saum-Arten durchdrun-
gen, je kiesiger die Flächen werden. Auch nährstoffliebende Arten können stellenweise ver-
stärkt vorhanden sein. Diese Störzeiger sind dort teils in beeinträchtigender Menge vorhan-
den. Hochwüchsige Saumarten auf nährstoffreicheren Standorten werden zudem durch spä-
te Mahd begünstigt. Die meisten Wiesen-Arten kommen entlang der Wegränder vor, die früh 
gemäht werden. 

Der Erhaltungszustand ist insgesamt mit dem Gesamtwert C einzustufen. 

• Arteninventar - C: Artenspektrum deutlich verarmt; Störzeiger stellenweise in beein-
trächtigender Menge (Ruderalarten).  

• Habitatstrukturen - C: Strukturen eingeschränkt vorhanden. Der Boden und Wasser-
haushalt ist für die Entwicklung des Lebensraumtyps teilweise ungünstig. 

• Beeinträchtigungen - B: mittel, Saumarten auf nährstoffreicheren Standorten werden 
durch späte Mahd begünstigt; Mulchmahd. 
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Hochwasserdamm IV (Damm am Ostrand des Rückhalteraumes) und  
linker Leopoldskanaldamm (Damm am Nordende des UG) 

Der Lebensraumtyp ist hier stellenweise sehr schön und artenreich ausgeprägt. Es handelt 
sich jedoch nicht um hochwertige Grünlandflächen, die Bestände sind nicht herausragend 
artenreich, sondern durchschnittlich ausgebildet. Die Zählarten erreichen meist 6-9 Arten. 
Der Erhaltungszustand ist größtenteils gut und mit B bewertet. Die als ungünstig bewerteten 
Flächen (C - durchschnittlich/beschränkt) sind meist stark beschattet, so dass wertgebende-
re Wiesenarten ausfallen und nur die Basis-Arten übrig bleiben. Auch die Exposition in Rich-
tung Westen kann in Verbindung mit einer Beschattung dazu führen, dass die Wiesenbe-
stände artenarm ausgebildet sind und als C bewertet wurden. Am Dammfuß durch Wald 
stärker beschattete Flächen können etwas artenärmer sein bzw. die Anzahl der Zählarten 
liegt geringer und nimmt dann zur Dammkrone hin zu. Hier ist keine Abgrenzung zwischen 
den tiefer- und höherliegenden Bereichen zu treffen, der Vegetationsbestand wurde dann 
insgesamt mit B bewertet. 

Die ab Damm-km 11+800 bis 13+700 in 2009 - 2011 neu angelegten Abschnitte des Hoch-
wasserdammes IV bzw. des linken Leopoldskanaldammes wurden gebietsheimisch begrünt 
und entwickeln sich gut. Die Ansaat ist aber noch sehr jung (2010/11), so dass sich die Ve-
getation noch nicht entsprechend dem Standort ausdifferenzieren konnte. Es sind bereits 
zahlreiche Arten der Kalk-Trockenrasen (LRT 6210) vorhanden ebenso wie der mageren 
Tiefland-Mähwiesen (LRT 6510). Aktuell werden diese Flächen als LRT 6510 mit dem Erhal-
tungszustand B eingestuft, regelmäßig beweidete Bestände entlang des Leopoldskanals 
aktuell als C. Künftig kann sich diese Einstufung verändern, zu Flächen mit Erhaltungszu-
stand A oder auf trockenen, kiesigen Standorten auch zu Flächen des LRT 6210, wenn dort 
die mesophilen Arten stark zurückgehen. Vergleichbare Bestände haben sich im Bereich des 
in 2005/2006 sanierten HWD VI bei Rust entwickelt. 

Der Erhaltungszustand ist insgesamt mit dem Gesamtwert B einzustufen. 

• Arteninventar - B: Artenspektrum eingeschränkt vorhanden; Störzeiger gering.  

• Habitatstrukturen - B: Strukturen sind vollständig vorhanden. Der Boden und Was-
serhaushalt ist für die Entwicklung des Lebensraumtyps günstig bis grenzwertig.  

• Beeinträchtigungen - B: mittel, teilweise Beschattung durch Waldbestand. 

 

Landwirtschaftlich genutzte Wiesen landseits des Hochwasserdammes IV 

Die Nutzungsintensität, Düngung und Historie ist ausschlaggebend für die Erhaltung von 
mageren Flachland-Mähwiesen.  

Auf Grundlage der in 2012 durchgeführten Begehungen ist festzustellen, dass die Erfassung 
der FFH-Grünlandkartierung des Referats 56 des RP Freiburg weitgehend übernommen 
werden kann, (Kartierung Gottfried Scharff 2004). Die Flächen sind in ihrer Ausdehnung und 
Qualität größtenteils noch vorhanden.  
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Eine Fläche bei Weisweil ist mittlerweile mit einem landwirtschaftlichen Gebäude bebaut. 
Einige Flächen wurden ergänzend in die vorliegende Erfassung hinzugenommen. Es handelt 
sich um schöne Bereiche mit dichten Vorkommen von Centaurea scabiosae und Knautia 
arvensis. 

Der Erhaltungszustand der meisten Flächen ist größtenteils gut und wird mit B bewertet. Ei-
nige Flächen sind mit C bewertet und in durchschnittlich/beschränktem Zustand. Nur zwei 
kleine Teilflächen sind aufgrund von besonderen Artvorkommen und hohem Artenreichtum 
mit A (hervorragend) bewertet.  

Die ausgewiesenen Flächen mit LRT 6510 sind in der Karte 8 der UVS Anlage dargestellt. 

 

3.5.1.1.6 Sonstige naturnahe Biotoptypen 
Waldbestände 

Die Flächen des geplanten Rückhalteraumes zwischen Rheinseitendamm und Hochwasser-
damm IV sind überwiegend bewaldet. Die Waldbestände wurden im Rahmen einer Bestan-
desfeinkartierung erfasst (siehe Kp. 3.1.2.1 – Aspekt Forstwirtschaft). 

Es ist festzustellen, dass die Waldbestände auf Standorten einer natürlichen Aue stocken. 
Der Bereich südlich der Weisweiler Rheinstraße wird jedoch aufgrund des Rheinausbaues 
seit mehr als 50 Jahren nicht mehr überflutet. Hier sind lediglich im Zuge der Altrheinbewirt-
schaftung und durch Rückstau bei Überflutung der Aue nördlich der Weisweiler Rheinstraße 
Flächen in geringem Umfang Überschwemmungen ausgesetzt. 

Der Bereich nördlich der Weisweiler Rheinstraße wird bei größeren Hochwasserabflüssen im 
Rhein und dem Rückstau vor den festen Schwellen im Rhein überflutet (siehe ausführlich 
Kp. 3.4.1.1.1 dieser Studie). Aufgrund dieses nicht naturnahen Überflutungsgeschehens wird 
hier die Aue auch als „Bastardaue“ bezeichnet. 

Schon für eine intakte Aue ist eine Bewertung der Naturnähe mit Schwierigkeiten verbunden, 
da hier aufgrund der natürlichen Dynamik sich Bestände rasch verändern können und unter-
schiedliche Sukzessionsstadien der Waldgesellschaften auftreten (HAUSCHILD, R. u. 
MICHIELS. H-G. 2008). Im vorliegenden Falle ist die natürliche Auendynamik aufgrund des 
Fehlens von regelmäßiger Überflutung unterbunden und es entwickeln sich Bestände der 
Altaue, die im Raum Wyhl-Weisweil großflächig von Bergahorn und anderen Buntlaubhöl-
zern dominiert werden.  

Als Indiz dafür, dass naturnahe Auewaldbestände im Untersuchungsraum weitgehend fehlen 
ist auch die Darstellung in der Waldbiotopkartierung zu werten. Die Waldbiotopkartierung 
bildet die Grundlage für die Kulisse der Wald-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet. 

 

Aus diesen Gründen wurden in Abstimmung mit der Forst- und Naturschutzverwaltung für 
den Rückhalteraum nur solche Waldbestände als „naturnah“ bewertet, die noch deutliche 
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Ausprägungen der Auewälder (Relikte) erkennen lassen. Diese Bestände sind in der Karte 8 
der UVS Anlage dargestellt. 

Auf der Grundlage der Bestandesfeinkartierung wurden folgende Bestände als „naturnah“ 
bewertet: 

− Bestandestypen 1 (Altbestände mit hohem Anteil autochthoner Pappel) und 13 (Wei-
denbestände) sowie 12 (strauchholzreiche Laubholzbestände - Feuchtstandorte) als Re-
likte der Weichholzaue und 

− Bestandestypen 4 (Altbestände Eiche), 6 (Altbestände Esche), 18 (Altbestände Berg-
ahorn), 19 (Altbestände Hainbuche) sowie 12 (strauchholzreiche Laubholzbestände - 
Trockenstandorte) als Relikte der Hartholzaue. 

 
Bestände, die diese Ausprägungen nicht aufweisen, werden als bedingt naturnahe bis natur-
ferne Laub- und Nadelbaumbestände bewertet. Sie weisen jedoch ein hohes Entwicklungs-
potenzial auf. Durch regelmäßige Überflutungen können hier großflächig Auenwaldgesell-
schaften wieder neu entwickelt werden. 

 

Daneben können folgende Waldbiotope (siehe Karte 10 der UVS Anlage) als naturnahe 
Waldbestände gelten: 

In der Aue bzw. innerhalb des Rückhalteraumes: 7712 249-407/607, 7712 248 807, 7712 
210 695, 7712 212 795, 7712 210 695, 7712 211 695, 7711 245 307, 7711 245 007, 7712 
249 007, 7711 200 795, 7812 224 195, 7811 219 995 und 7811 222 395. Es handelt sich 
hierbei um Eichen- und Eschenbestände, vereinzelt auch um Silberweiden- und Schwarz-
pappel-Bestände. 

Außerhalb der Aue bzw. des Rückhalteraumes sind auf quelligen und nassen Standorten 
folgende Waldbiotope zu nennen: 7712 249 707, 7712 209 395, und 7712 209 595. Hierbei 
handelt es sich um Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald oder Erlen-Eschenwald. Diese Be-
stände finden sich in der Altaue nördlich von Weisweil. 

Biotopschutzwälder nach § 30a LWaldG, die die Kriterien der Anlage zu § 30 Abs. 2 erfüllen, 
sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. 

 

Naturnahe Auewälder außerhalb des Waldes, Feldhecken und Feldgehölze  

Diese Biotoptypen finden sich außerhalb des Waldverbandes und sind überwiegend als be-
sonders geschützte Biotope gem. § 33 NatSchG ausgewiesen. Die Lage der Biotope mit 
Biotopnummer ist der Karte 10 der UVS Anlage zu entnehmen.  

Im Rahmen der Erhebungen in den Eingriffsbereichen werden die Biotoptypen detaillierter 
dargestellt (siehe Bestandspläne LBP, BFU 2019a). 

Bei den Biotopen handelt es sich laut Bewertung in der Biotopkartierung um „Gebiete von 
lokaler Bedeutung“ oder „mit ökologischer Ausgleichsfunktion“. 
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Bei den naturnahen Auwäldern (Biotoptyp 52.00) handelt es sich um galerieartige Gehölzbe-
stände entlang der binnenseitigen Gewässer (Mühlbach, Endinger Graben und Brunnenwas-
ser/Heiligenwerth), in denen die charakteristischen Gehölze (Erle, Esche, Baumweide, Pfaf-
fenhütchen, Wasserschneeball) dominieren. Die Bestände sind bei differenzierterer Betrach-
tung dem Biotoptyp 52.33 - Gewässerbegleitender Auwaldstreifen zuzuordnen, der wiede-
rum gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie als Lebensraumtyp 91E0* (Auenwälder mit Erle, 
Esche und Weide) prioritär geschützt ist. Der Erhaltungszustand dieses Lebensraumtypes 
wird aufgrund geringer Breite und randlicher Beeinträchtigungen insgesamt als C (= durch-
schnittlich/beschränkt) bewertet. 

Bei lückigen Galeriebeständen sind häufig Uferweiden-Gebüsche (Biotoptyp 42.00) zu fin-
den. 

Die Feldgehölze und Feldhecken (Biotoptyp 41.00) im Untersuchungsraum unterscheiden 
sich durch ihre Ausdehnung. Feldhecken bilden lineare Strukturen entlang vom Wegen, Grä-
ben und Gewässern, sind gehölzartenreich mit typischen Arten der Gebüsche mittlerer 
Standorte. Feldgehölze nehmen größere Flächen ein und zeigen meist einen mehrschichti-
gen, jedoch undifferenzierten Aufbau aus Bäumen und Sträuchern. 

 

Röhrichtbestände 

Röhrichtbestände sind im Untersuchungsraum entlang der Gewässer verbreitet. Es handelt 
sich dabei überwiegend um Ufer-Schilfröhricht (Biotoptyp 34.00), dem andere Röhrichtbe-
stände (häufig Rohrglanzgras-Röhricht) beigemischt sind.  

Größere Bestände mit Land-Schilfröhricht auf grundwassernahen Standorten finden sich im 
Gewann „Heiligenwerth“. 

 

Naturnahe Stillgewässer 

Innerhalb des geplanten Rückhalteraumes liegt der Baggersee Wyhl-Rheinwald. Aufgrund 
der Uferstrukturen wird das Gewässer als „naturnah“ bewertet. Auf eine Erhebung der Vege-
tation des Gewässers wurde verzichtet, da durch Projektwirkungen keine gravierenden Ver-
änderungen zu erwarten sind. Die durch Überflutung von Baggerseen generell zu erwarten-
de sogenannte „Alterung“ führt langfristig zu einer Verschiebung im Artenspektrum. 

Sonstige Stillgewässer in der Altaue außerhalb des Rückhalteraumes sind durch Projektwir-
kungen nicht betroffen. Auch hier wird jeweils eine weitgehend naturnahe Ufer- und Gewäs-
serstruktur angenommen. Erhebungen in diesen Bereichen waren deshalb nicht erforderlich. 
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Landwirtschaftliche Nutzflächen 

Die Ortsränder von Wyhl und Weisweil weisen noch einen hohen Anteil an Streuobstwiesen 
auf. Daneben sind noch Magerwiesen in bemerkenswertem Umfang im Naturschutzgebiet 
bzw. Gewann Heiligenwerth“ zu finden (siehe Karte 8 der UVS Anlage). 

Die überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen mit Acker, Obstbaum-Kulturen, sons-
tige Kulturen (siehe Kp. 3.1.3 Aspekt Landwirtschaft) weisen keine naturnahen Biotope auf.  

 

 

 

3.5.1.2 Wertgebende Tierarten und Lebensräume 

Die nachfolgenden Darstellungen basieren auf aktuell durchgeführten Untersuchungen (sie-
he Vorbemerkungen). Die Rangfolge der Artengruppen folgt den Darstellungen von 
WISIA.de (Wissenschaftliches Informationssystem zum internationalen Artenschutz) und der 
Artenschutzdatenbank des Bundesamtes für Naturschutz. Aussagen bezüglich des jagdba-
ren Wildes (Säugetiere) werden im Kapitel 3.1.5.1 (Schutzgut Mensch - Aspekte Erholung/ 
Jagd / Fischerei) getroffen. Dies betrifft auch jagdbare Entenvögel (Stockente), die auch als 
Zugvogel für das Vogelschutzgebiet gelistet ist. 

 

3.5.1.2.1 Säugetiere 

3.5.1.2.1.1 Fledermäuse 

Methoden und Konventionen 

Das Untersuchungsgebiet umfasst die zur Überflutung vorgesehenen Waldbestände des 
Plangebietes zwischen Rheinseitendamm im Westen und Hochwasserdamm IV im Osten 
bzw. dem Leopoldskanal im Norden einschließlich der landseits an den Hochwasserdamm 
angrenzenden Waldflächen. Bei den Netzfängen wurden außerdem zwei Standorte auf 
Streuobstwiesen außerhalb des Rheinwaldes beprobt. Alle in diesem Gutachten aufbereite-
ten fledermauskundlichen Daten aus dem Untersuchungsgebiet wurden im Jahr 2012 erho-
ben FRINAT 2014). 

Um die Fledermausvorkommen im Bereich des geplanten Rückhalteraums Wyhl/Weisweil zu 
erfassen, kam eine Kombination verschiedener Erfassungsmethoden zur Anwendung: 

− Netzfang zur Ermittlung des Artenspektrums 

− Automatisierte akustische Erfassung von Fledermaus-Rufen mit Batcordern 

− Telemetrie zur Ermittlung von Wochenstubenquartieren 
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− Begehungen unter Einsatz von Ultraschall-Detektoren zur Ermittlung von balzenden 
Fledermäusen und Balzquartieren 

− Erfassung des Quartierpotenzials in Eingriffsbereichen durch Sichtkontrolle und Einmes-
sung von Bäumen mit GPS. 

Die Erhebungen erstreckten sich über den Zeitraum Anfang Mai bis Mitte Oktober 2012. Für 
die Einschätzung der Verbreitung der Arten im Untersuchungsraum sowie für die Beurteilung 
des jeweiligen Erhaltungszustandes wurden ergänzend bereits vorhandene Daten aus ande-
ren Projekten und im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten ermittelte Daten ausgewertet. 

Netzfang 
Zwischen Anfang Mai und Ende September 2012 wurden 19 Netzfänge in potenziellen 
Jagdhabitaten im Plangebiet durchgeführt. Netzfänge dienen der Erfassung aller, insbeson-
dere von akustisch nicht sicher bestimmbaren Fledermausarten (wie z.B. der Bechsteinfle-
dermaus oder der Bartfledermäuse) und zur Bestimmung des Status (Geschlecht, Reproduk-
tions-Status) der Individuen.  

Die Netze wurden in unterwuchsarmen Altholzbeständen, Mischbeständen, an Gewässer-
ufern und auf Waldwirtschaftswegen aufgestellt. Auch Waldränder und Lichtungen sowie 
Streuobstwiesen in der Altaue wurden in die Untersuchungen einbezogen, so dass alle er-
wartbaren Fledermausarten zumindest stichprobenartig erfasst werden können. 

Insgesamt wurden an 13 Terminen Netzfänge auf 14 verschiedenen Probeflächen durchge-
führt (siehe Abbildung 17). Die Netze wurden in der abendlichen Dämmerung gestellt und bis 
in die zweite Nachthälfte (mindestens bis 4h nach Sonnenuntergang) fängig gehalten.  

Zusätzlich kam an jedem Netzfangstandort eine elektronische Klangattrappe zum Einsatz, 
die verschiedene Fledermaus-Rufe emittiert, auf diese Weise auf verschiedene Arten eine 
Lockwirkung erzeugt, und damit die Fangwahrscheinlichkeit deutlich erhöht. 

Parallel zu den Netzfängen wurden jeweils auch Ultraschall-Detektoren eingesetzt, um mög-
lichst auch jene Arten zu erfassen, die nicht mit Netzen gefangen werden konnten. 
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Abbildung 17:  Lage der Fledermaus-Netzfallen-Standorte (FRINAT 2014) 
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Automatisierte akustische Erfassung von Fledermaus-Rufen mittels Batcorder-Technik 
Eine automatisierte akustische Erfassung wurde durchgeführt, um die Aktivitätsdichten der 
nachgewiesenen Fledermaus-Arten bzw. Artengruppen zu erfassen und Hinweise auf Vor-
kommen von weiteren Arten zu ermitteln, welche nicht mit den Netzen gefangen wurden. Die 
Erfassungen wurden wie die Netzfänge über das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt, wo-
bei unterschiedliche Habitattypen beprobt wurden. Die unterschiedlichen Habitattypen an 
den Batcorder- Standorten wurden in die vier Habitatklassen „Altholzbestände“, „Gewässer-
ufer“ „Wege / Randstrukturen“ und „Sonstige, junge oder mittelalte Bestände“ zusammenge-
fasst.  

Für vergleichende Auswertungen der Aktivitätsdichten in den unterschiedlichen Habitattypen 
standen am Ende der Untersuchung 47 Batcorder-Erfassungen zur Verfügung (11 Altholzbe-
stände, 16 Gewässerufer, 10 Wege etc., 10 sonstige Bestände). 

Die Beprobungen erfolgten zeitlich parallel zu den Netzfängen; folglich lagen die Expositions-
Zeiten bei ca. 5-6 Stunden. 

Telemetrie und Ausflugszählung zur Erfassung von Wochenstubenquartieren 
Zur Ermittlung von Wochenstubenquartieren planungsrelevanter Arten wurden insgesamt 4 
Fledermäuse (siehe Tabelle 13) besendert und zu ihrem Quartier verfolgt. An den Quartieren 
wurde am Folgeabend nach dem Auffinden jeweils eine Ausflugszählung durchgeführt. Diese 
wurde zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs begonnen und bis ca. 20 Minuten nach Ausflug 
des letzten Tieres weitergeführt. 

Begehungen unter Einsatz von Ultraschall-Detektoren 
Die Begehungen des Untersuchungsgebiets mit Ultraschall-Detektoren hatten zum Ziel, die 
Balzaktivität im Untersuchungsgebiet und eventuell Balzquartiere zu erfassen. Hierbei lag 
der Fokus auf der Balzaktivität der Fledermausarten Großer Abendsegler Nyctalus noctula, 
Kleinabendsegler Nyctalus leisleri, Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus, Rauhautfleder-
maus Pipistrellus nathusii und Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus. Mückenfledermäu-
se und Zwergfledermäuse stoßen Balzrufe im Singflug in der Nähe des Paarungsquartiers 
aus. Rauhautfledermäuse balzen vor allem vom Quartier aus um Weibchen anzulocken, 
können aber ebenfalls im Flug Balzrufe ausstoßen. Während der Kleinabendsegler haupt-
sächlich im Singflug mit Balzrufen lockt, stößt der Große Abendsegler meist im Quartier sit-
zend Lockrufe aus.  

Die Begehungen mit Ultraschall-Detektoren wurden für jeweils vier Stunden beginnend eine 
halbe Stunden nach Sonnenuntergang im Zeitraum Ende August bis Mitte Oktober durchge-
führt. Insgesamt wurden acht Begehungen auf vier Transekten durchgeführt. Die vier vorge-
gebenen Transekte deckten das gesamte Untersuchungsgebiet ab und wurden als Anhalts-
punkt für die Begehungen genutzt. Je nach Begebenheiten (z.B. Hochwasserereignisse) 
wurden die Transekte leicht abgewandelt und auch kleinere Seitenwege miteinbezogen.  
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Kartierung von potenziellen Quartieren / Potenzialeinschätzung 
In den Bereichen, in denen durch die Zerstörung von Lebensstätten mit einer unmittelbaren 
Beeinträchtigung von Fledermäusen zu rechnen ist, erfolgte eine Potenzialeinschätzung 
durch Kartierung der vom Boden aus erkennbaren potenziellen Quartierbäume (mittels Fern-
glas). Die Begehungen erfolgten am 13. und 14. November 2012. Ergänzende Erfassungen 
in binnenseitigen Waldbeständen erfolgten am 23.01., 24.01. und 28.01.2014. 

Erfasst werden können mit diesem Ansatz vor allem Spechthöhlen, größere Fäulnishöhlen 
(wie zum Beispiel ausgefaulte Astlöcher, Stammfußhöhlen, ausgefaulte Blitzschäden), sowie 
Dreh-Risse und deutlich abstehende Borke oder Rindenteile. Solche Höhlen und Spalten 
bieten einer Reihe von Fledermausarten Quartier und ihr Potenzial als Fledermaus-Quartier 
ist belegt.  

Die Bäume mit potenziellen Fledermausquartieren wurden mittels GPS eingemessen und 
das Quartierpotenzial (gering, mittel, hoch) eingeschätzt. 

 

Ergebnisse der Erhebungen 

Durch Netzfänge, Detektorerfassung und Telemetrie konnte das Artenspektrum und die Wo-
chenstubenquartiere ermittelt werden. Dabei konnten insgesamt 13 Fledermausarten im Un-
tersuchungsgebiet nachgewiesen werden (vgl. Tabelle 12). Von acht Arten gelangen direkte 
Reproduktionsnachweise (Fang trächtiger oder laktierender Weibchen oder Fang von Jung-
tieren). 
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Tabelle 12:  Anzahl und Status der mittels Netzfang und Detektor nachgewiesenen  
Fledermausarten 
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1 Altholzbestände 0/1 0/1 6/2

2 Gew ässer/ 
Mischbestände 2/1R 1/0 0/1 3/5R 1/0 0/1 6/1R 1/0

3 Gew ässer, 
Altholzbestände 0/2R 0/4R 0/1 3/2R 1/0

4 Mischbestände/ 
Altholzbestände 0/1 0/1 D D

5 Gew ässer, 
Mischbestände 1/1R 0/1R 11/24R 1/4R 2/1 3/0 0/1

6 Gew ässer, 
Altholzbestände 1/0 0/2

7 Gew ässer, 
Altholzbestände 1/2R 0/1 2/3 0/2R 2/2R 1/4R D

8 Mischbestände/ 
Altholzbestände 1/0 5/0 2/0

9 Mischbestände 0/3R 1/2R 0/1 0/1R 1/0

10 Gew ässer, 
Mischbestände 0/1R 0/1R 1/1R 0/2R 0/1R 1/7R

11 Gew ässer, 
Altholzbestände 1/0

12
Wegkreuzung im 
dichten Pappel-
Mischbestand

0/1R

13
Streuobstw iese 

neben 
Fließgew ässer

0/1 1/1 0/1R 1/2R 11/0R 1/0 2/1R

14
Streuobstw iese 

neben 
Fließgew ässer

0/1 1/0 0/1 1/1R 4/1

Fledermausart  (♂/♀; R = Reproduktionsnachweis;   D = akustischer Nachweis durch Detektor)

 
 

Von den für das FFH-Gebiet ‚Taubergießen, Elz und Ettenbach‘ gemeldeten Fledermausar-
ten konnten das Große Mausohr (Myotis myotis) und die Wimperfledermaus (Myotis emargi-
natus) nachgewiesen werden. Beim Großen Mausohr konnte auch der Nachweis auf Repro-
duktion im Untersuchungsgebiet oder sehr nahen Umfeld erbracht werde. Die Große Hufei-
sennase (Rhinolophus ferrumequinum) konnte weder durch Netzfang noch akustisch nach-
gewiesen werden (FRINAT 2014). Im Rahmen der Artkapitel wird für diese Arten dargelegt, 
inwieweit das Untersuchungsgebiet als Lebensraum geeignet ist und ob ggf. mit dem Auftre-
ten dieser Arten zu rechnen ist. Mit der Bechsteinfledermaus konnte eine zusätzliche Fle-
dermausart des Anhangs II der FFH-Richtlinie, die nicht im Standarddatenbogen des 
Schutzgebietes aufgeführt ist, nachgewiesen werden. 
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Tabelle 13:  Telemetrierte Fledermäuse 

 

Die zusätzliche automatisierte akustische Erfassung mithilfe von Batcordern diente der Er-
mittlung von Aktivitätsdichten und erweiterte das gefundene Artenspektrum im Untersu-
chungsgebiet um drei weitere Arten: die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), die 
Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) und die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus). 

Während die akustische Artbestimmung der Breitflügelfledermaus als relativ sicher gewertet 
werden kann, können die Rufe der Weißrandfledermaus und der Zweifarbfledermaus nur als 
Hinweis gewertet werden. Das Vorkommen der beiden Arten im Untersuchungsgebiet ist 
durchaus möglich, kann jedoch aufgrund der Ähnlichkeit der Rufe mit den Rufen anderer im 
Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten nicht als sicherer Nachweis gewertet werden.  

Zur Beurteilung der ggf. zu erwartenden Veränderungen des Habitatausstattung des Unter-
suchungsgebiets durch die geplanten temporären Überflutungen wurden die Aktivitätsdichten 
der einzelnen Fledermausartengruppen in den unterschiedlichen Habitattypen Altholzbe-
stände, sonstige junge bis mittelalte Bestände, Gewässerufer sowie Wege und Randstruktu-
ren untersucht, mit den nachfolgend dargestellten Ergebnissen. 

Tier Art 
Sender-

Nr. Zeitraum 
Art des 

Quartiers 
Lage des 
Quartiers 

Ausflug-
zählung 

1 
Fransenfledermaus 

Myotis nattereri 
150.212 

06.06.- 

07.06.12 

Gebäude-
quartier  

3401597/ 
5341092 (Ge-
bäude in Weis-

weil) 

16 Tiere 
beobachtet 

2 
Braunes Langohr 

Plecotus auritus 
150.188 

27.07.- 

28.07.12 
Esche  

3401850/ 
5344053 (Wald 

im Untersu-
chungsgebiet) 

Quartier 
nicht ein-
sehbar 

3 
Bechsteinfledermaus 

Myotis bechsteinii 
150.221 

25.07.- 

26.07.09 
Eiche  

3397077/ 
53384118 

(Frankreich) 

> 10Tiere 
beobachtet 

4 
Wasserfledermaus 

Myotis daubentonii 
150.134 

25.07.- 

26.08.09 
Esche  

3396644/ 
5339068 (Frank-

reich) 

18 Tiere 
beobachtet 
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Abbildung 18: Durchschnittliche Rufaktivität verschiedener Fledermausartengruppen in  
unterschiedlichen Habitattypen pro Nacht (ca. 5-6 Stunden) FRINAT 2014.  

Hinter der Bezeichnung der Habitattypen befindet sich in Klammer die Anzahl an halben 
Nächten, die sich ein Batcorder im jeweiligen Habitattyp befand. 

Insgesamt wurde die Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) am häufigsten aufgenom-
men. Sie nutzte alle beprobten Habitattypen und hielt sich vor allem an Gewässerufern auf. 
Die ebenfalls häufig rufende Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) wurde hingegen häu-
figer in jüngeren und teilweise dichteren Beständen angetroffen aber fast ebenso oft an Ge-
wässerufern. 

Weißrand- und/oder Rauhautfledermäuse (Pipistrellus kuhlii/nathusii) wurden insgesamt sel-
ten aufgenommen und hauptsächlich am Gewässerufer registriert. Ein sicherer Nachweis 
liegt für das Untersuchungsgebiet bisher nur von der Rauhautfledermaus vor, es ist jedoch 
durchaus denkbar, dass die Weißrandfledermaus ebenfalls im Untersuchungsgebiet vor-
kommt.  

Myotis- und Plecotus-Arten wurden ebenfalls vorwiegend an Gewässerufern und auch in 
„Sonstigen jungen bis mittelalten Beständen“ aufgenommen. Die große Anzahl an aufge-
nommen Rufen an Gewässerufern kommt größtenteils durch Rufe der Wasserfledermaus 
(Myotis daubentonii) zustande. Bei dem Habitattyp „Sonstige junge bis mittelalten Bestände“ 
ist zu beachten, dass hier sowohl mittelalte Buchenbestände, lückige und geschlossene 
Pappelbestände als auch strauchholzreiche Laubbestände zusammengefasst wurden. Das 
Vorkommen von einzelnen Alteichen und Eschen innerhalb dieser Bestände ist durchaus 
auch möglich.  
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Hinweise auf Balzquartiere 
Die Begehung des Untersuchungsgebiets mit Detektoren hatte die Ermittlung von Balzaktivi-
tät und die Lokalisierung von Balzquartieren im Untersuchungsgebiet zum Ziel. Bei den Be-
gehungen wurden Soziallaute der Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus, Mückenfleder-
maus Pipistrellus pygmaeus und Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii und des Klein-
abendseglers Nyctalus leisleri nachgewiesen. Weiterhin wurden Soziallaute der Gattung 
Nyctalus nachgewiesen, die aber nicht klar einer der beiden Arten Großer Abendsegler 
Nyctalus noctulus oder Kleinabendsegler Nyctalus leisleri zuzuordnen waren. 

Balzlaute waren auf allen Transekten, verteilt über das Untersuchungsgebiet, zu hören, wo-
bei mit Abstand am häufigsten und flächendeckend Balzlaute der Mückenfledermaus zu hö-
ren waren. Auch Rauhaut- und Zwergfledermaus waren im Untersuchungsgebiet flächig ver-
breitet balzend zu hören, jedoch weniger häufig als die Mückenfledermaus. Eine Rauhautfle-
dermaus balzte stationär, das Quartier war jedoch aufgrund eines Gewässers nicht zugäng-
lich und konnte deshalb nicht auf den Baum genau lokalisiert werden.  

Nyctaloide waren im südlichen und im nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets balzend zu 
hören. Auch von den Nyctalus-Arten konnten keine Balzquartiere eindeutig lokalisiert wer-
den, da die meisten balzenden Tiere im Flug balzten. Wenn stationäre Balzruf-Sequenzen 
gehört wurden, dann waren diese im vorliegenden Fall entweder sehr leise oder kurz und 
deshalb nicht weiter verfolgbar oder das Gelände war durch sehr dichten Unterwuchs oder 
Gewässer unzugänglich.  

Die Ergebnisse der Detektorbegehungen werden artspezifisch in den folgenden Artkapiteln 
detaillierter erklärt und dargestellt. 
 

Erfassung des Quartierpotenzials 
Bei dieser Untersuchung wurden insgesamt 178 Bäume in den Eingriffsbereichen sowie 
randlich angrenzenden Flächen kartiert. Da verschiedene Bereiche im Umfeld der Schluten 
schwer zugänglich und einsehbar waren, wird die Zahl der Quartierbäume vermutlich unter-
schätzt. Deshalb wird für die Eingriffsbereiche hilfsweise von insgesamt mindestens 200 
Bäumen mit Quartierpotenzial ausgegangen. Bei über 100 Bäumen ist sicher davon auszu-
gehen, dass hier potenzielle Quartiere für kleinere und auch große Fledermausgesellschaf-
ten vorhanden sind. Bei ca. 30 der Bäume ist sicher davon auszugehen, dass sich die fest-
gestellten Nischen nur für Einzeltiere eignen. 

 

Vorkommen und Lebensraumansprüche der nachgewiesenen Arten 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

Die Bechsteinfledermaus kommt in nahezu ganz Deutschland vor, jedoch nicht flächende-
ckend. Die bekannten Vorkommen liegen vorwiegend in den Mittelgebirgsregionen und de-
ren Randgebieten. In Baden-Württemberg präferiert die Bechsteinfledermaus die wärmeren 
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Regionen entlang des Oberrheins und kommt dort meist in Laub-und Laubmischwäldern, vor 
allem in älteren Eichen-Hainbuchenwäldern feuchter Standorte vor.  

Quartiere zur Jungenaufzucht befinden sich meist in Baumhöhlen in direkter Nähe zu geeig-
neten Jagdgebieten. Auch höhlenreiche Obstwiesen sowie gelegentlich Nistkästen werden 
zur Jungenaufzucht genutzt. Die Weibchen wechseln dabei meist nach wenigen Tagen das 
Quartier, weshalb Bechsteinfledermäuse auf ein großes Angebot an Quartieren im engen 
räumlichen Verbund angewiesen sind (SCHLAPP 1990, KERTH 1998, WOLZ 1992 in 
FRINAT 2014). Die solitär oder in Kleingruppen lebenden Männchen nutzen gerne Spalten 
hinter abstehender Baumrinde, oft im nahen Umfeld zur Wochenstube. Über Winterquartiere 
von Bechsteinfledermäusen ist relativ wenig bekannt, Einzelnachweise befinden sich in Höh-
len, Stollen und Kellern aber auch Nistkästen und Baumhöhlen.  

Als Jagdgebiet nutzt die Bechsteinfledermaus bevorzugt strukturreiche, mehrschichtig auf-
gebaute Waldbestände, wo sie Beutetiere im Rüttelflug von Blättern und Stämmen ablesen 
kann. Weiterhin sind unterwuchsarme Altholzbestände von großer Bedeutung, da die Bech-
steinfledermaus auch flugunfähige Insekten direkt vom Boden aus der Laubstreu erbeutet. 
Saisonal werden außerdem Streuobstwiesen als Jagdhabitat genutzt, wo im Spätsommer 
viele Insekten von reifem oder faulendem Obst angezogen werden.  

Bei Transfer-und Jagdflügen bewegt sich die Bechsteinfledermaus sehr nahe entlang von 
Vegetation und Leitstrukturen wie Hecken und Uferbegleitende Gewächse. Flüge über freie 
Flächen werden gemieden. Die individuell genutzten Jagdreviere der ortstreuen Tiere sind 
meist wenige ha groß und liegen in der Regel im unmittelbaren Nahbereich bis zu einem 
Radius von ca. 1.500 m um die Quartiere. 

Der Erhaltungszustand der Bechsteinfledermaus in der kontinentalen biogeografischen Re-
gion sowie in Baden-Württemberg ist ungünstig-unzureichend (BFN 2013, LUBW 2013). 

Lokale Population 
Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt drei Bechsteinfledermäuse (ein besäugtes 
Weibchen, ein nicht besäugtes Weibchen, ein junges Männchen) an zwei verschiedenen 
Standorten Ende Juli resp. Mitte August gefangen. Die Netzfangstelle an der das besäugte 
Weibchen und das Jungtier gefangen wurden, befindet sich an einem Fließgewässer in ei-
nem Mischbestand mit Jungahorn, Eiche und Pappel (Netzfangstelle 5). Das andere Weib-
chen wurde auf einer Streuobstwiese außerhalb des Rheinwaldes gefangen (Netzfang-
stelle 14 - siehe Abbildung 17 und Tabelle 12).  

Das junge Männchen wurde besendert und zeigte eine Wochenstubenkolonie mit einer Grö-
ße von mindestens 10 Tieren. Der entsprechende Quartierbaum befindet sich auf der fran-
zösischen Seite des Rheins im Gewann „Wyhler Rheinwald“, 450 m außerhalb des Untersu-
chungsgebiets. Da Bechsteinfledermäuse ihre Quartiere oft wechseln und bis zu 800 Meter 
zwischen den Quartieren liegen können, ist damit zu rechnen, dass diese Kolonie zeitweise 
auch Baumhöhlen im Untersuchungsgebiet besiedelt. Da sich Bechsteinfledermaus-Kolonien 
zeitweise auch auf verschiedene Quartiere aufteilen ist es möglich, dass die Kolonie insge-
samt größer ist.  
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Das zweite Weibchen wurde im August über 6 km entfernt vom genannten Quartier gefan-
gen. Es ist durchaus denkbar, dass dieses Weibchen zur gleichen Population gehört. Es ist 
jedoch nicht auszuschließen, dass sich das Untersuchungsgebiet im Aktionsraum von zwei 
Kolonien der Bechsteinfledermaus befindet. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Die gefundene Wochenstubenkolonie ist mit 10 Tieren relativ klein. Der Fangerfolg von drei 
Tieren bei insgesamt 19 Netzfängen deutet ebenfalls auf eine geringe Dichte der Bechstein-
fledermaus im Untersuchungsgebiet hin. Deshalb wird der Zustand der Population als un-
günstig eingeschätzt. Der Waldbestand im Untersuchungsgebiet weist nur kleinflächig alt-
holzreiche Eichenbestände mit hohem Kronenschlussgrad auf. Aus diesem Grund ist im Un-
tersuchungsraum von einem gesamthaft geringen Angebot an optimalen Jagdhabitaten aus-
zugehen. Auf Grund der geringen Populationsgröße und des relativ geringen Angebots an 
Eichenbeständen mit hohem Kronenschlussgrad wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population der Bechsteinfledermaus mit „mittel bis schlecht“ beurteilt. 

 

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) 

In Deutschland sind Vorkommen der Wimperfledermaus bislang nur in den wärmebegünsti-
gen Bereichen der südlichen und südwestlichen Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Bayern nachgewiesen. In Baden-
Württemberg wurde die Wimperfledermaus entlang des Hochrheins und des südlichen und 
mittleren Oberrheins sowie in den Randgebieten des Schwarzwalds nachgewiesen.  

Wochenstuben der Wimperfledermaus befinden sich fast ausschließlich in Gebäuden, vor 
allem werden Dachstühle, Scheunen und Kuhställe als Quartiere genutzt. Die Weibchen sind 
dabei sehr orts- und quartiertreu. Quartiere von einzelnen Männchen befinden sich in Dach-
vorsprüngen oder auch Baumquartieren. Winterquartiere befinden sich in Höhlen, Stollen 
und Kellern in bis zu 80 km Entfernung zum Sommerquartier (KRETZSCHMAR 2003 in 
FRINAT 2014). 

Als Jagdgebiete werden strukturreiche Landschaften, Wälder und Waldränder in Siedlungs-
nähe, sowie Obstwiesen und strukturreiche Gärten und Parklandschaften mit älterem Baum-
bestand genutzt. Auch Viehställe können als Jagdgebiete eine wichtige Rolle spielen. Die 
Wimperfledermaus kann ihre Beute direkt von Blättern oder auch Wänden ablesen.  

Die individuellen Jagdgebiete werden über linienhafte Landschaftselemente wie Hecken und 
bachbegleitende Gehölze erreicht. Die Tiere fliegen dabei strukturgebunden, teilweise sehr 
niedrig und meiden das Offenland.  

Die Jagdgebiete können in einem Radius von bis zu 16 km um die Quartiere liegen und 
50 bis 70 ha groß sein (HUET et al. 2002, KRULL et al. 1991 in FRINAT 2014). 

Der Erhaltungszustand der Wimperfledermaus ist in der kontinentalen biogeografischen Re-
gion und in Baden-Württemberg „ungünstig-unzureichend“ (BFN 2013, LUBW 2013).  
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Lokale Population 
Die Wälder der Rheinebene stellen für die Wimperfledermaus wichtige Jagdhabitate dar. In 
dieser Untersuchung wurde Anfang Juni ein Weibchen der Wimperfledermaus im Wald nörd-
lich von Weisweil gefangen (Netzfangstandort 2 - siehe Abbildung 17 und Tabelle 12). An 
derselben Stelle wurde im Jahr 2010 bereits ein akustischer Nachweis der Wimperfleder-
maus erbracht. Die nächste bekannte Kolonie befindet sich in ca. 10 km Entfernung zur 
Netzfangstelle (in 7 km Distanz zum Untersuchungsgebiet) in Friesenheim (Frankreich). Dort 
wurden im Jahr 2003 allerdings nur 10 Individuen gezählt, was einer sehr kleinen Kolo-
niegröße entspricht. Die nächstgelegene bekannte größere Wochenstubenkolonie befindet 
sich in einer Entfernung von 20 Kilometern – von dieser Kolonie werden allenfalls unregel-
mäßig Tiere im Untersuchungsgebiet auftreten. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Da die Population in Friesenheim (F) unter Umständen sehr klein ist und derzeit keine nä-
hergelegene Kolonie bekannt ist, ist der Erhaltungszustand der lokalen Population trotz der 
großflächig vorhandenen, strukturreichen Waldbestände auf Basis des aktuellen Kenntnis-
stands mit „mittel bis schlecht“ zu bewerten. 

 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Die Fransenfledermaus ist bundesweit und auch in ganz Baden-Württemberg verbreitet. Di-
rekte Nachweise gibt es vor allem am Oberrhein aber auch im Schwarzwald und am 
Neckar/Wutachgebiet. 

Als Quartiere nutzen Fransenfledermäuse sowohl Baumhöhlen als auch Gebäude und Nist-
kästen. Auch Wochenstuben sind aus beiden Quartiertypen beschrieben. In Gebäuden wer-
den normalerweise Spaltenquartiere, z.B. in Mauerspalten, Hohlblocksteinen oder hinter 
Verschalungen aufgesucht. Auch die Fransenfledermaus wechselt häufig ihr Quartier, wenn 
auch nicht so häufig wie die Bechsteinfledermaus. Wie die meisten Myotis-Arten überwintert 
die Fransenfledermaus fast ausschließlich in Untertagequartieren wie Felshöhlen und alten 
Bergwerksstollen. 

Fransenfledermäuse jagen sehr strukturgebunden und sammeln ihre Beute z.T. von den 
Blättern ab. Dies zeigen Kotanalysen, nach denen tagaktive und flugunfähige Insekten einen 
großen Anteil der Nahrung ausmachen. Entsprechend bevorzugen sie strukturreiche und 
lichte Waldbereiche, Waldränder, aber auch Kulturbiotope wie Obstbaumwiesen als Jagdha-
bitate. 

Jagdgebiete der Fransenfledermaus sind meist nur 3 bis 4 km von den Quartieren entfernt. 
Es werden Kernjagdgebiete von bis zu 10 ha Größe bejagt. Auf Transferflügen nutzt die 
Fransenfledermaus Leitstrukturen wie Hecken und Baumreihen. 

Der Erhaltungszustand der Fransenfledermaus ist in der kontinentalen biogeographischen 
Region (Kategorie FV, BFN 2013) sowie in Baden-Württemberg günstig (LUBW 2013). 
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Lokale Population 
In Weisweil befindet sich eine Wochenstube mit mindestens 15 Tieren im Dachstuhl einer 
Scheune. Das besenderte Tier jagte sowohl im Laubmischwald als auch über Streuobstwie-
sen und entlang bachbegleitenden Uferstrukturen.  

Bei den Untersuchungen in 2012 wurden insgesamt 10 Individuen an acht über das Untersu-
chungsgebiet verteilten Netzfangstellen gefangen, darunter mehrere reproduktive Weibchen. 
Einige der Fänge waren mehr als 4 km von der bekannten Wochenstube entfernt und könn-
ten somit auf weitere Wochenstubenkolonien im Untersuchungsgebiet oder in dessen nahem 
Umfeld hinweisen. In früheren Jahren wurde die Art auch in Ihringen (10,5 km Entfernung) 
und bei Riegel (7,5 km Entfernung) nachgewiesen. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Zustand der Population ist mit der Wochenstube in Weisweil mit 15 Tieren und den rela-
tiv zahlreichen Netzfangnachweisen dieser Art im Untersuchungsgebiet mit „gut“ zu bewer-
ten. Das Habitatangebot in den Rheinwäldern ist gut, da sich hier großflächig reich struktu-
rierte Waldbestände und Fließgewässer befinden, womit in hohem Maße geeignete Jagdha-
bitate vorhanden sind. Aus diesem Grund ist der Erhaltungszustand der lokalen Population 
als mindestens „gut“ einzustufen.  

 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

Die Kleine Bartfledermaus kommt in ganz Deutschland vor, wobei aus den nördlichen Bun-
desländern keine Wochenstubennachweise vorliegen. In Baden-Württemberg ist die Art flä-
chendeckend verbreitet und zählt zu den häufigen Arten. 

Quartiere und Wochenstuben der Kleinen Bartfledermaus befinden sich meist in menschli-
chen Siedlungen. Genutzt werden warme Spalten und Hohlräume an Gebäuden wie bei-
spielsweise hinter Fensterläden und Fassadenverkleidungen. Baumquartiere werden eben-
falls als Wochenstubenquartier genutzt, dies wurde aber noch selten nachgewiesen 
(GODMANN 1995, eigene Daten in FRINAT 2014). Auch Nistkästen werden bewohnt. Als 
Winterquartiere dienen spaltenreiche Höhlen, Stollen, Felsenbrunnen und Keller. Bisweilen 
werden auch Bachverrohrungen oder Brückenbauwerke aufgesucht. 

Die Kleine Bartfledermaus ist in strukturreichen Landschaften mit kleineren Fließgewässern 
in der Nähe von Siedlungsbereichen zu finden. Bevorzugte Jagdgebiete sind lineare Struktu-
relemente wie Bachläufe, Waldränder, Feldgehölze und Hecken. Das breite Spektrum um-
fasst zudem viele halboffene Bereiche, wie z.B. Waldränder, Waldwege und Bestände ohne 
Unterwuchs, zum anderen gibt es aber auch Nachweise von Kleinen Bartfledermäusen, die 
im Wipfelbereich vorzugsweise alter Eichen jagen (SCHRÖDER 1996 in FRINAT 2014). Auf-
fällig ist in der Regel die Häufung von Kleingewässern in den Jagdgebieten (TAAKE 1992 in 
FRINAT 2014). Was ihre Nahrung angeht, scheint sie einer ganzen Reihe verschiedener 
Beutetiere nachzustellen, wobei sie lediglich sehr kleine Insekten unberücksichtigt lässt 
(RINDLE & ZAHN 1997 bzw. TAAKE 1992 in FRINAT 2014).  
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Die Kleine Bartfledermaus nutzt gerne lineare Strukturen sowohl zur Orientierung auf Flug-
routen als auch als Jagdgebiet, wobei sie Insekten direkt von Blättern absammeln kann. 
Häufiger jagt sie jedoch nach fliegenden Insekten nah an der Vegetation oder über dem 
Wasser.  

Sie nutzt kleinräumige und viele verschiedene Jagdgebiete, welche sich in einem Radius von 
unter 3 km um das Quartier befinden. 

Der Erhaltungszustand der Kleinen Bartfledermaus in der kontinentalen biogeografischen 
Region und in Baden-Württemberg wird als günstig eingestuft. (BFN 2013, LUBW 2013).  

Lokale Population 
Bartfledermäuse wurden an 4 verschiedenen Netzfangstellen im Untersuchungsgebiet ge-
fangen (Netzfangstellen 7, 9, 10 und 13 - siehe Abbildung 17 und Tabelle 12). Insgesamt 
gingen fünf Individuen ins Netz, darunter vier reproduktive Weibchen. Hierbei befanden sich 
die Netzfangstandorte mit Reproduktionsnachweisen der Kleinen Bartfledermaus teilweise 
mehr als 5 km voneinander entfernt. Die feuchten und gewässerreichen Wälder des Unter-
suchungsgebietes sind gut für die Art als Jagdgebiete geeignet. Als potenzielle Quartierzen-
tren kommen im Untersuchungsgebiet neben den Siedlungsbereichen die altholzreichen 
Waldbereiche und die Jagdkanzeln in Betracht. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Fang von reproduktiven Tieren der Bartfledermaus an mehreren, teilweise mehr als 5 km 
voneinander entfernten Standorten deutet zwar auf die Existenz von eventuell mehreren 
Wochenstuben im Untersuchungsgebiet oder in dessen nahen Umfeld hin. Da die Bartfle-
dermaus mit Netzfängen relativ gut nachzuweisen ist, weisen fünf gefangene Individuen bei 
der hohen Erfassungsintensität der vorliegenden Untersuchungen jedoch auf eine relativ 
geringe Bestandesdichte hin.  

Die Habitatqualität im Untersuchungsgebiet ist für die Bartfledermaus als hervorragend zu 
bewerten. Beeinträchtigungen durch Umbau und Sanierungsmaßnahmen in den nahe gele-
genen Siedlungen sowie durch eine Absenkung des Quartierangebots durch Fällung von 
Höhlenbäumen sind nicht auszuschließen.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Bartfledermaus wird trotz der Ungewiss-
heit hinsichtlich der Populationsgröße und Beeinträchtigungen auf Grund der hervorragen-
den Habitatqualität mit „gut“ bewertet. 

 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Das Große Mausohr ist in nahezu ganz Deutschland mit wenigen regionalen Lücken verbrei-
tet. In Baden-Württemberg kommt das große Mausohr ebenfalls flächendeckend vor und ist 
mit teilweise sehr großen Wochenstubenkolonien vertreten. 

Die Quartiere der Wochenstubenkolonien befinden sich meist auf warmen und geräumigen 
Dachböden von größeren Gebäuden wie Kirchen und Ställen. Einzeln lebende Weibchen 
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und Männchen finden ihr Sommerquartier häufig ebenfalls auf Dachböden und Gebäude-
spalten, aber auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen. Als Winterquartiere suchen Gro-
ße Mausohren in Höhlen, Stollen und Eiskeller auf.  

Große Mausohren sind auf die Nahrungsaufnahme vom Boden spezialisiert, wo sie bodenle-
bende Laufkäfer von der Laubstreu absammeln. Bevorzugt werden Beutetiere ab 1 cm Grö-
ße (GÜTTINGER 1997 in FRINAT 2014). Diese findet das Große Mausohr vor allem in ge-
schlossenen Waldbeständen mit gering ausgeprägter Kraut- und Strauchschicht wie z.B. 
Buchenhallenwälder. Seltener werden andere Waldtypen bejagt. Saisonal werden auch ge-
mähte Grünlandbereiche und abgeerntete Ackerflächen als Jagdhabitat genutzt. Da die In-
tensivierung der Landwirtschaft zu einer Verkleinerung des Beutespektrums und der Beute-
tiergröße geführt hat, kam es zu einer Verlagerung der Jagdaktivität des Großen Mausohrs 
in den Wald (GRAF et al. 1992, STECK 2001, STECK & GÜTTINGER 2006 in FRINAT 
2014). Heute liegen bevorzugte Jagdhabitate des Großen Mausohrs bis zu 75 % im ge-
schlossenen Waldbestand. 

Die Weibchen des Großen Mausohrs sind oft sehr standorttreu und nutzen ausgedehnte 
Jagdgebiete von mindestens 100 ha Größe, die sich im Radius von 5-15 km um die Quartie-
re befinden. Es sind aber auch Strecken von bis zu 30 km zwischen Jagdgebiet und Quartier 
belegt (Güttinger, mündl. Mitt. in FRINAT 2014). 

Für den Transferflug zwischen Jagdgebiet und Quartier nutzen Große Mausohren traditionel-
le Flugrouten, wobei Licht gemieden wird und lineare Heckenstrukturen gerne genutzt wer-
den.  

Der Erhaltungszustand des Großen Mausohrs in der kontinentalen biogeografischen Region 
und auch in Baden-Württemberg ist günstig (BFN 2013, LUBW 2013).  

Lokale Population 
Im Umfeld sind vier Wochenstuben des Mausohrs bekannt, deren Aktionsräume das Unter-
suchungsgebiet tangieren bzw. einschließen: in Oberrotweil (7,5 km Entfernung zum Unter-
suchungsgebiet), Ettenheim (10 km Entfernung), Emmendingen (15 km Entfernung) und 
Merdingen (17 km Entfernung). Zu den Größen der bekannten Kolonien liegen nur in einem 
Fall aktuelle Daten vor (Ettenheim). Die wenigen vorliegenden Daten weisen jedoch darauf 
hin, dass insbesondere die Koloniegrößen in Oberrotweil und Merdingen in den letzten Jah-
ren rückläufig gewesen sein könnten.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen konnten an sechs verschiedenen Netzfang-
stellen sowohl im Süden als auch im Norden des Untersuchungsgebiets Mausohren nach-
gewiesen werden, davon an fünf Stellen reproduktive Weibchen und/oder Jungtiere. Das 
Untersuchungsgebiet ist für Mausohren in weiten Teilen jedoch nur wenig als Jagdhabitat 
geeignet, da geschlossene Waldbestände ohne Unterwuchs und Krautschicht nur punktuell 
und kleinräumig vorhanden sind. Die Wälder des Kaiserstuhls und der Freiburger Bucht so-
wie der Vorbergzone des Schwarzwalds ergänzen jedoch das Angebot im Umkreis der be-
kannten Kolonien. Das zum Teil naturschutzfachlich wertvolle Grünland im Umfeld der 
Rheinauen (z.B. im Bereich Taubergießen) und die weiteren Offenlandflächen können das in 
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den Wäldern möglicherweise limitierte Angebot an geeigneten Jagdhabitaten wahrscheinlich 
allenfalls saisonal wirkungsvoll ergänzen. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Konkrete Beeinträchtigungen der genannten Kolonien sind derzeit nicht bekannt, sind jedoch 
insbesondere durch die großen Verkehrsträger in der Rheinebene (z.B. BAB A5) zu erwar-
ten. Das Untersuchungsgebiet weist nur wenige geeignete Jagdhabitate für das Mausohr auf 
und auch im weiteren Umfeld der Kolonien ist auf Grund des vielfach zu beobachtenden rela-
tiv starken Durchforstungsgrades und der damit verbundenen Auflichtung der Waldbestände 
mit einem eher geringen Jagdhabitat-Angebot in den Wäldern zu rechnen. Vor dem Hinter-
grund der Hinweise auf Bestandesrückgänge und des möglicherweise suboptimalen Jagd-
habitat-Angebotes wird der Erhaltungszustand der lokalen Population des Mausohrs hilfs-
weise mit „mittel bis schlecht“ bewertet. 

 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Die Wasserfledermaus ist deutschlandweit flächendeckend verbreitet und kommt auch in 
Baden-Württemberg fast überall, jedoch vor allem in strukturreichen Landschaften mit einem 
hohen Gewässer- und Waldanteil vor.  

Sommerquartiere und Wochenstuben der Wasserfledermaus befinden sich vorwiegenden in 
Baumhöhlen, wobei Fäulnis- oder Spechthöhlen in Eichen und Buchen bevorzugt werden. 
Seltener werden auch Nistkästen oder Spaltenquartiere in Bauwerken bezogen. Diese haben 
meist einen Bezug zum Gewässer wie z.B. Brücken und Kanäle. Baumquartiere werden we-
niger häufig gewechselt als die von Bechstein- und Fransenfledermäusen bekannt ist. Win-
terquartiere befinden sich unter Tage z.B. in Naturhöhlen, Bergwerksstollen, Eisenbahntun-
nels und Wasserdurchlässen. Es sind sowohl Einzelquartiere in Feldspalten als auch Mas-
senquartiere mit bis zu 7000 Tieren bekannt (KUGELSCHAFTER und LÜDERS 1996 in 
FRINAT 2014). 

Die Wasserfledermaus jagt bevorzugt an stehenden und ruhig fließenden Gewässern, oft mit 
Ufergehölzen. Sie erbeutet dort kleinere Insekten wie z.B. Zuckmücken. Auch in angrenzen-
den Wäldern und Streuobstwiesen findet sie Beute. Da beleuchtete Gebiete von den Was-
serfledermäusen gemieden werden, liegen Jagdgebiete meist entfernt von Siedlungen.  

Teiljagdgebiete von Wasserfledermäusen sind bis zu 10 ha groß und liegen bis zu 15 km 
entfernt vom Quartier (ARNOLD et al. 1998 in FRINAT 2014). Auf Transferflügen bleiben 
Wasserfledermäuse meist sehr nahe an der Vegetation und nutzen traditionelle Flugstraßen 
entlang von Hecken und Gewässern (HÄUßLER und NAGEL 2003 in FRINAT 2014). 

Der Erhaltungszustand der Wasserfledermaus ist in der kontinentalen biogeographischen 
Region und auch in Baden-Württemberg günstig (BFN 2013, LUBW 2013).  

Lokale Population 
Aufgrund des hohen Anteils an Gewässern in Waldnähe bietet das Untersuchungsgebiet 
einen hervorragend geeigneten Lebensraum für die Wasserfledermaus. Bei 15 von 19 Fän-
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gen und an zehn von 14 Netzfangstandorten wurden Wasserfledermäuse gefangen. Ende 
Juli 2012 wurde ein besäugtes Weibchen an einem Fließgewässer mit umgebendem mittelal-
tem Mischwald (Jungahorn, Eiche, Buche) gefangen und besendert. Das Weibchen zeigte 
ein Baumquartier in einer Esche auf französischer Seite des Rheins. Es wurden 18 Tiere 
beim Ausflug beobachtet. Da insgesamt 41 Weibchen gefangen wurden, ist von einer noch 
deutlich größeren lokalen Gesamtpopulation auszugehen, die sich gegebenenfalls auf meh-
rere Kolonien aufteilt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird als mindestens „gut“ eingestuft, da so-
wohl eine individuenreiche Population als auch sehr gut geeignete Habitate (vgl. PAN & 
ILÖK 2010 in FRINAT 2014) im Untersuchungsgebiet vorhanden sind. 

 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Das Braune Langohr ist im gesamten Bundesgebiet und auch Baden-Württemberg weit ver-
breitet. Die Wochenstubennachweise liegen vor allem im nördlichen Teil Baden-
Württembergs, am nördlichen Oberrhein sowie den Neckar-Tauber-Gäuplatten. 

Das Braune Langohr findet Quartiere sowohl in Baumhöhlen und Nistkästen als auch in Ge-
bäuden. Dabei scheinen Braune Langohren in West- und Mitteleuropa Gebäudequartiere zu 
bevorzugen (DIETZ et al. 2007 in FRINAT 2014). In Gebäuden werden bevorzugt Spalten 
unter Ziegeln und im Gebälk von Dachräumen aufgesucht. Als Baumquartiere werden so-
wohl Spalten hinter abstehender Rinde, als auch Specht- und Fäulnishöhlen genutzt. Im Ge-
gensatz zu anderen Arten besiedeln Braune Langohren auch Quartiere in Bodennähe und 
Quartiere mit von Laub oder Ästen verdeckten Einfluglöchern (BRAUN und HÄUßLER 2003 
in FRINAT 2014). Auch in Nistkästen ist das Braune Langohr häufig anzutreffen. Die Wo-
chenstuben des Braunen Langohrs sind sehr klein, in Baden-Württemberg besteht der Groß-
teil aus zehn oder weniger Individuen. Neben dem gehäuften Auftreten in großen Winter-
quartieren wie Höhlen und Bergwerksstollen werden überwinternde Braune Langohren auch 
häufig in Kleinquartieren, wie Brunnenschächten, Bergkellern oder in Holzstapeln gefunden. 
Vermutlich spielen Baumquartiere ebenfalls eine bedeutende Rolle für überwinternde Braune 
Langohren (HORACEK und DULIC 2004 in FRINAT 2014). 

Das Braune Langohr ist eine Waldfledermaus, die aber ein relativ breites Habitatspektrum 
aufweist. Sie bevorzugt strukturreiche Wälder mit einer ausgeprägten Schichtung, ist dabei 
aber sowohl in Laub- als auch Nadelwaldbeständen anzutreffen. Auch in anthropogenen 
Habitaten mit ausreichend Strukturvielfalt, z.B. auf Friedhöfen und in Gärten und Parkanla-
gen ist das Braune Langohr zu beobachten. Es nutzt verschiedene Jagdgebiete, sowohl 
Wälder, als auch Obstwiesen, Gebüschgruppen und Hecken, sowie parkähnliche Strukturen 
im Siedlungsbereich.  

Jagdgebiete liegen meist im Umfeld von bis zu 2 km um die Quartiere, zum Teil in nur weni-
gen 100 m Entfernung (ENTWISTLE et al. 1996 in FRINAT 2014). Die Jagdgebiete sind nur 
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wenige ha groß, zum Teil werden nur einzelne Baumgruppen bejagt. Transferflüge finden 
meist sehr dicht an der Vegetation statt. 

Der Erhaltungszustand der Populationen des Braunen Langohrs in der kontinentalen bioge-
ografischen Region und auch in Baden-Württemberg ist günstig (BFN 2013, LUBW 2013). 

Lokale Population 
Bei der Untersuchung in 2012 wurden insgesamt 3 Individuen des Braunen Langohrs gefan-
gen, ein besäugtes Weibchen und zwei höchstwahrscheinlich diesjährige Männchen. Das 
Weibchen wurde besendert und zum Quartier verfolgt, welches sich in einer direkt neben der 
Netzfangstelle gelegenen Esche im dichten Pappel-Eschen-Jungahorn-Mischbestand be-
fand. Leider war aufgrund dieser dichten Vegetation keine Ausflugszählung möglich. Da die 
beiden Männchen erst im August gefangen wurden, kann ungeachtet der Entfernung von 
3,5 km zum Quartierbaum nicht beurteilt werden, ob diese Tiere derselben oder möglicher-
weise einer zweiten Population des Braunen Langohrs angehören. Auf Grund der geringen 
Nachweisdichte der Art ist nicht auszuschließen, dass die nachgewiesene Kolonie im nähe-
ren Umfeld des Untersuchungsgebietes die einzige ist. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population des Braunen Langohrs ist unbekannt. Es be-
findet sich mindestens eine Wochenstube im Untersuchungsgebiet, jedoch ist deren Größe 
nicht bekannt. Die Habitatqualität im Untersuchungsgebiet ist mit den strukturreichen Wald-
beständen, der umliegenden strukturreichen Kulturlandschaft und dem sicherlich guten Nah-
rungsangebot mit gut zu bewerten. Beeinträchtigungen könnten durch forstwirtschaftliche 
Maßnahmen (Beseitigung von Quartierbäumen) und ggf. auch durch die Zerstörung von Ge-
bäudequartieren gegeben sein. 

 

Graues Langohr (Plecotus austriacus) 

Das Graue Langohr ist in ganz Deutschland verbreitet. In Baden-Württemberg bevorzugt es 
niedrige, wärmere Regionen wie die klimatisch begünstigten Lagen der Rheinebene, der 
Freiburger Bucht und des Kaiserstuhles (BRAUN & HÄUSSLER 2003 in FRINAT 2014). 

Sommerquartiere und Wochenstuben des Grauen Langohrs befinden sich fast ausschließlich 
in Spaltenverstecken und hinter Holzverschalungen von Gebäuden oder frei hängend auf 
großräumigen Dachböden. Solitäre Männchen halten sich auch in Baumhöhlen und Nistkäs-
ten sowie in Höhlen und Stollen auf. Winterquartiere befinden sich in Kellern, Stollen, Höhlen 
aber auch in Spalten von Gebäuden und auf Dachböden. 

Das Graue Langohr jagt vor allem in der offenen Kulturlandschaft und in Siedlungsbereichen 
sowie im gehölzreichen Offenland. Es kann Beute direkt von der Vegetation absammeln, 
erbeutet aber auch Insekten aus dem freien Luftraum. Nahrungsanalysen haben ergeben, 
dass Schmetterlinge, Zweiflügler und Käfer die wichtigsten Beutegruppen sind (BECK 1995a 
in FRINAT 2014). 
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Auf Transferflügen sowie während des Jagens bewegen sich Graue Langohren sehr struk-
turgebunden und nutzen dabei nicht nur Hecken sondern auch Hauswände, Getreidefeld-
ränder und Wildwechsel als Flugrouten. Die bis zu 20 ha großen Jagdgebiete befinden sich 
im 4,5 km Radius zum Quartier.  

Der Erhaltungszustand des Grauen Langohrs in der kontinentalen biogeografischen Region 
und auch in Baden-Württemberg ist ungünstig-unzureichend (BFN 2013, LUBW 2013).  

Lokale Population 
Im Untersuchungsgebiet wurde im Mai ein Weibchen des Grauen Langohrs gefangen. Die 
nächste bekannte Wochenstube befindet sich in Oberrotweil in 7 km Entfernung zum Unter-
suchungsgebiet. Deren Individuenzahl konnte bislang nicht sicher ermittelt werden. Ein wei-
teres Wochenstubenquartier liegt bei Kenzingen (Nordweil) in ca. 11 km Entfernung zum 
Untersuchungsgebiet. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird mit „mittel bis schlecht“ bewertet. Obwohl 
das Untersuchungsgebiet mit den vorhandenen strukturreichen Waldbeständen, Waldrän-
dern und Streuobstwiesen eine günstige Habitatausstattung aufweist, konnte trotz der relativ 
hohen Erfassungsintensität kein Hinweis auf eine Wochenstubenkolonie im näheren Umfeld 
ermittelt werden. 

 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Der Große Abendsegler kommt in ganz Deutschland vor, wobei die Wochenstuben vor allem 
in den nordöstlichen Bundesländern liegen und nur einzelne Kolonien aus Bayern, Hessen 
und der Schweiz bekannt sind. Im Spätsommer und Herbst nutzen Einzelgängerische Männ-
chen jedoch das gesamte Bundegebiet zur Balz um Weibchen während der Zugzeit auf sich 
aufmerksam zu machen. Winterquartiere befinden sich hingegen vor allem in den südlichen 
Bundesländern. In Baden-Württemberg werden Große Abendsegler vor allem zur Zugzeit im 
Frühjahr und Herbst nachgewiesen, besonders in der Oberreheinischen Tiefebene kommt es 
regelmäßig zu Masseneinzügen (HÄUSSLER & NAGEL 2003 in FRINAT 2014). Männchen 
sind aber auch ganzjährig ansässig und es gibt einige wenige Reproduktionsnachweise aus 
dem Raum Stuttgart-Nürtingen. 

Sommerquartiere des Großen Abendseglers befinden sich meist in Baumhöhlen, vor allem in 
Spechthöhlen oder unter Rindenspalten (RUCZYNSKI und BOGDANOWICZ 2005, NAGEL, 
mündl. Mitteilung in FRINAT 2014). Fledermauskästen werden ebenfalls angenommen. Die-
se Höhlen werden von den Männchen im Spätsommer auch als Balz- und Paarungsquartiere 
genutzt. Als Winterquartiere werden großräumige Baumhöhlen sowie Spaltenquartiere in 
Gebäuden, Felsen oder Brücken genutzt. 

Als Jagdgebiete eignen sich für den Großen Abendsegler offene Lebensräume, wo er im 
Hindernis freien Flug jagen kann. Bevorzugt werden einerseits Wiesen, Weideflächen, Wald-
ränder und –schneisen wo größere Beutetiere wie Käfer (vor allem Blatthornkäfer, Mistkäfer, 
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Mai- und Junikäfer), Nachtschmetterlinge und Grillen erbeutet werden (KRONWITTER 1988 
in FRINAT 2014). Andererseits bejagt der Große Abendsegler auch Flussniederungen und 
Seenlandschaften, wo auch kleinere Insekten wie Zweiflügler, darunter vor allem Zuckmü-
cken, eine große Rolle spielen (BECK 1995a in FRINAT 2014). 

Der Große Abendsegler ist beim Transferflug nicht auf Strukturen angewiesen und kann 
auch weite offene Strecken im hohen Flug überfliegen. Zwischen Quartier und Jagdgebieten 
können große Aktionsradien von bis zu 26 km liegen.  

Der Erhaltungszustand des Großen Abendseglers in der kontinentalen biogeografischen 
Region und auch in Baden-Württemberg ist ungünstig-unzureichend (BFN 2013, LUBW 
2013).  

Lokale Population 
Im Untersuchungsgebiet wurde in 2012 ein Männchen des Großen Abendseglers gefangen. 
Im Jahr 2010 wurde an derselben Stelle ebenfalls ein Männchen gefangen und im selben 
Jahr wurden an anderer Stelle im Untersuchungsgebiet zwei Individuen akustisch nachge-
wiesen. Bei Oberbergen (Vogtsburg) in 9 km Entfernung zum Untersuchungsgebiet wurden 
im Jahr 2003 acht Männchen gefangen.  

Bei den Detektorbegehungen wurden einige Große Abendsegler im Jagdflug gehört. Es 
konnten auch Soziallaute vernommen werden, die aus einem Quartier heraus geäußert wur-
den. Da es zwischen Kleinem und Großem Abendsegler Überschneidungsbereiche im Fre-
quenzbereich der Balzrufe gibt, konnte bei diesen Rufen nicht endgültig geklärt werden, ob 
es sich um balzende Kleine oder Große Abendsegler handelte. Da auch im Spätsom-
mer/Herbst noch Männchen des Abendseglers anwesend waren ist jedoch davon auszuge-
hen, dass diese Art hier zumindest einzelne Paarungsgesellschaften etabliert. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Es ist auf Basis des aktuellen Kenntnisstands nicht auszuschließen, dass der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population des Abendseglers „mittel bis schlecht“ ist. Zwar ist die Habitat-
qualität im Untersuchungsgebiet aufgrund des Gewässerreichtums und den zumindest klein-
räumig vorhandenen Altholzbeständen mit gut zu bewerten. Insgesamt war die Rufaktivität 
der Großen Abendsegler aber gering und auch der Fang von lediglich einem Einzeltier deu-
tet auf eine sehr kleine Population von Abendseglern hin.  

 

Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) 

Kleinabendsegler sind in ganz Deutschland verbreitet. In Baden-Württemberg ist die die Da-
tenlage bislang nur relativ lückig. In Südbaden sind mehrere Wochenstuben des Kleinabend-
seglers belegt. Diese befinden sich in den Rheinwäldern und in den Wäldern der Ebene. 
Zudem ist im Frühjahr sowie im Herbst mit einem vermehrten Aufkommen von durchziehen-
den Tieren zu rechnen. Winterfunde sind den Wochenstubennachweisen und anderen 
Sommerfunden zahlenmäßig noch überlegen.   
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Sommerquartiere des Kleinabendseglers befinden sich vor allem in Specht- und Fäulnishöh-
len in älteren Laubbeständen (ARNOLD 1999, OHLENDORF & OHLENDORF 1998 in 
FRINAT 2014). Auch Paarungsquartiere können in Baumhöhlen oder auch in Nistkästen 
gesucht werden. Auch in Gebäuden wurden schon Quartiere des Kleinabendseglers gefun-
den, sind jedoch eher selten (KALLASCH & LEHNERT 1994 in FRINAT 2014). Zur Überwin-
terung scheinen Kleinabendsegler einzeln oder in Kleingruppen Baumhöhlen und Nistkästen 
zu nutzen, aber auch Spalten und Hohlräume in bzw. an Gebäuden werden genutzt. 

Kleinabendsegler balzen sowohl im Flug als auch vom Balzquartier aus (DIETZ et al 2007 in 
FRINAT 2014). Die Jagd der Kleinabendsegler kann im freien Luftraum erfolgen, aber auch 
über oder unter den Baumkronen, entlang von Waldwegen, -rändern und Schneisen sowie 
über Gewässern und um Straßenbeleuchtungen. Das Nahrungsspektrum des Kleinabend-
seglers ist breit, wobei Schmetterlinge, Köcherfliegen und Zweiflügler, darunter vor allem 
Zuckmücken und Schnaken den Hauptanteil ausmachen (ARNOLD 1999 in FRINAT 2014). 

Auch wenn lineare Strukturen gerne zur Jagd genutzt werden, sind Kleinabendsegler beim 
Transferflug nicht auf diese angewiesen und können auch größere offene Flächen überflie-
gen. Die Jagdgebiete können in einem Radius von bis zu 20 km um das Quartier liegen.  

In der kontinentalen biogeografischen Region und auch in Baden-Württemberg weist der 
Kleinabendsegler einen ungünstigen Erhaltungszustand auf („ungünstig-unzureichend“; BFN 
2013, LUBW 2013).  

Lokale Population 
Im Untersuchungsgebiet wurde ein Kleinabendsegler Weibchen gefangen. Außerdem wur-
den im September und Anfang Oktober 2012 an mehreren Standorten im Untersuchungsge-
biet Kleinabendsegler akustisch nachgewiesen. Dabei wurden sowohl jagende Tiere als 
auch balzende Männchen festgestellt. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass der 
Kleinabendsegler im Untersuchungsgebiet Paarungsgesellschaften bildet. Die nächste be-
kannte Wochenstube von Kleinabendseglern befindet sich in ca. 10 km Entfernung zum Un-
tersuchungsgebiet im anschließenden FFH-Gebiet 'Rheinniederung zwischen Breisach und 
Sasbach'. In diese Wochenstube wurden Ende Juni 2012 44 Tiere gezählt.  

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Die erbrachten Nachweise innerhalb dieser Untersuchung beschränken sich auf Frühjahr 
und Herbst Das Untersuchungsgebiet bietet mit den strukturreichen Waldbeständen und den 
zahlreichen Wasserläufen ein gut geeignetes Jagdhabitat und mit den zumindest in Teilbe-
reichen vorhandenen Altholz- und Höhlenreichen Beständen wahrscheinlich auch ein hinrei-
chendes Quartierangebot für den Kleinabendsegler. Es ist mit einigen Paarungsgesellschaf-
ten zu rechnen und nicht auszuschließen, dass sich im Untersuchungsgebiet auch eine Wo-
chenstubenkolonie befindet. Auf Grund der Habitatausstattung des Gebiets und den anzu-
nehmenden Paarungsgesellschaften ist trotz des fehlenden Wochenstubennachweises 
hilfsweise von einem „guten“ Erhaltungszustand der lokalen Population des Kleinabendseg-
lers auszugehen.  
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Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Die Mückenfledermaus ist wahrscheinlich in ganz Deutschland flächendeckend verbreitet, 
die Daten hierzu sind jedoch aufgrund der späten Anerkennung der Mückenfledermaus als 
eigene Art noch lückenhaft. In Baden-Württemberg wurde die Mückenfledermaus bisher vor 
allem am Oberrhein nachgewiesen, wo sie in der naturnahen Auelandschaft ihren optimalen 
Lebensraum findet (HÄUSSLER & BRAUN 2003 in FRINAT 2014). 

Sommerquartiere der Mückenfledermaus befinden sich ähnlich wie die der Zwergfledermaus 
in Gebäuden, häufig in Ortsrandlagen oder Gebäudekomplexen in Waldnähe (HÄUSSLER & 
BRAUN 2003 in FRINAT 2014), wie z.B. Militäranlagen. Sie nutzt dabei Fassadenverklei-
dungen, Klappläden, hervorstehende Ziegel und Mauerfugen. Weiterhin können sich Quar-
tiere von Mückenfledermäusen auch in Jagdkanzeln oder Baumhöhlen und Nistkästen befin-
den (BLOHM und HEISE 2005, eigene Untersuchungen in FRINAT 2014). Als Winterquartie-
re der Mückenfledermaus sind bisher Gebäude und Verstecke hinter der Baumrinde be-
kannt.  

In Süddeutschland wird die Mückenfledermaus hauptsächlich in naturnahen Feucht- bis Au-
wäldern gefunden, wo sie kleine Insekten bis zu einer Größe von 3 mm jagt. Geeignete 
Jagdhabitate liegen im Bereich von Gewässern, an kleinen Lichtungen oder in Waldschnei-
sen. Auch Einzelbäume und Straßenlaternen werden bejagt.  

Die Mückenfledermaus bewegt sich im relativ engen Radius (~2 km) um ihr Quartier  und 
nutzt beim Ausflug lineare Landschaftselemente wie Hecken und Gebüschränder. Sie 
scheint insgesamt weniger strukturgebunden zu fliegen als ihre Schwesternart.  

In der kontinentalen biogeografischen Region weist die Mückenfledermaus einen „ungünsti-
gen-unzureichenden“ Erhaltungszustand auf (BFN 2013). In Baden-Württemberg ist der Er-
haltungszustand günstig (LUBW 2013). 

Lokale Population 
Die Mückenfledermaus ist eine der am häufigsten im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen 
Fledermausarten und kommt flächendecken vor. Insgesamt wurden 53 Individuen an neun 
Netzfangstellen und an 14 unterschiedlichen Netzfangterminen gefangen. An sieben Netz-
fangstellen wurden besäugte Weibchen oder Jungtiere gefangen. Das Untersuchungsgebiet 
stellt mit seinen bodenfeuchten und gewässerreichen Waldgebieten das Optimalhabitat der 
Art dar. Auch bei den Balzkontrollen machte die Mückenfledermaus den größten Anteil aus. 
Sie wurde bei allen Detektorbegehungen zwischen Ende August und Mitte Oktober 2012 und 
entlang aller Transekte im Untersuchungsgebiet auf Balzflügen angetroffen. Da die Balzflüge 
in der Regel im nahen Umfeld des Paarungsquartiers stattfinden, ist davon auszugehen, 
dass sich im Untersuchungsgebiet mehrere Paarungsquartiere befinden. Damit bestätigt sich 
die Annahme, dass das Untersuchungsgebiet der Mückenfledermaus optimale Bedingungen 
bietet.  

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird trotz der fehlenden Kenntnis der genauen 
Populationsgröße mit „hervorragend“ bewertet. Vor dem Hintergrund der sehr hohen Indivi-
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duendichten ist die Populationsgröße sehr wahrscheinlich überdurchschnittlich. Das Unter-
suchungsgebiet erfüllt mehrere wichtige Funktionen für die lokale Population der Mückenfle-
dermaus wie die Bereitstellung eines hervorragend geeigneten Jagdhabitats, sowie von Paa-
rungs- und ggf. auch Wochenstubenquartieren. 

 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Die Rauhautfledermaus gehört zu den ziehenden Fledermausarten. Wochenstubennachwei-
se innerhalb Deutschlands sind aus den nördlichen und östlichen Bundesländern bis hin 
Bayern bekannt (DIETZ et. al. 2007, Zahn et al. 2002 in FRINAT 2014). In Baden-
Württemberg gibt es bisher zwei Einzelnachweise von Wochenstuben der Rauhautfleder-
maus (SCHMIDT und RAMOS 2006 in FRINAT 2014). Männchen werden ganzjährig ange-
troffen, wobei sich die höchsten Aktivitätsdichten im Frühjahr und Herbst finden (BRAUN 
2003 in FRINAT 2014). Die Männchen besetzen im Herbst individuelle Paarungsquartiere 
von wo aus sie die Weibchen während des Durchzugs in die Überwinterungsquartiere mit 
Balzrufen anlocken. Winterfunde von Rauhautfledermäusen beschränken sich auf Einzelfun-
de. 

Sommerquartiere der Rauhautfledermäuse befinden sich vor allem in Höhlen und Spalten-
quartieren von Bäumen. Weiterhin werden Nistkästen aber auch Jagdkanzeln, Mauerritzen 
an Gebäuden und Zapfenlöcher in Fachwerk genutzt. Als Wochenstubenquartier werden 
Baumquartiere bevorzugt, die meist im Wald oder am Waldrand in Gewässernähe liegen. Als 
Paarungsquartier werden gerne exponierte Stellen aufgesucht, z.B. Alleebäume oder einzeln 
stehende Häuser (DIETZ et al. 2007 in FRINAT 2014). Die Rauhautfledermaus ist eine rela-
tiv kälteresistente Fledermausart und überwintert in Baumhöhlen und Holzstapeln aber auch 
in Spalten von Gebäuden, Felsspalten oder in bodennahen Strukturen.  

Die Jagdgebiete der Rauhautfledermaus befinden sich in strukturreichen Waldgebieten in 
Gewässernähe. Bei Telemetriestudien in den nordbadischen Rheinauen jagten Rauhautfle-
dermäuse in arten- und strukturreichen Gebieten mit hohem Aufkommen an Zuckmücken, 
z.B. an Kanälen mit Uferbewuchs, Altrheinarmen und in Auwäldern. Die Rauhautfledermaus 
scheint ein sehr ähnliches Beutespektrum zu haben wie die Wasserfledermaus, wobei aus 
dem Wasser schlüpfende Insekten in der ersten Jahreshälfte eine große Rolle spielen wäh-
rend im späteren Sommer Landinsekten an Bedeutung zunehmen (ARNOLD 1999 in 
FRINAT 2014). Gejagt wird in mehreren Metern Höhe entlang linearer Strukturen über We-
gen und an Gewässern. 

Jagdgebiete können bis 6,5 km von den Quartieren entfernt liegen. Es werden mehrere klei-
ne Teilgebiete bejagt (ARNOLD und BRAUN 2002 in FRINAT 2014). In ihrem Flugverhalten 
ist die Rauhautfledermaus nicht an Kleinstrukturen gebunden, orientiert sich aber an Land-
schaftsmarken wie Küsten und Flüssen.  

In der kontinentalen biogeografischen Region weist die Rauhautfledermaus einen ungünsti-
gen Erhaltungszustand auf („ungünstig-unzureichend“; BFN 2013). In Baden-Württemberg ist 
der Erhaltungszustand günstig (LUBW 2013).  
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In der kontinentalen biogeografischen Region weist die Rauhautfledermaus einen ungünsti-
gen Erhaltungszustand auf („ungünstig-unzureichend“; BFN 2013). In Baden-Württemberg ist 
der Erhaltungszustand günstig (LUBW 2013). 

Lokale Population 
Zwischen Mai und August 2012 wurden insgesamt 13 Männchen der Rauhautfledermaus 
gefangen. Weiterhin wurde Mitte August ein Rauhhaut Weibchen gefangen, welches wahr-
scheinlich ein Jungtier war. Ob dieser Fang aber auf Reproduktion der Rauhautfledermäuse 
im Untersuchungsgebiet hinweist, kann nicht abschließend geklärt werden. Die einzigen in 
Baden-Württemberg direkten Reproduktionsnachweise der Rauhautfledermaus stammen 
aus dem Raum Friedrichshafen am Bodensee (SCHMIDT und RAMOS 2006 in FRINAT 
2014). Soziallaute der Rauhautfledermaus wurden hauptsächlich im Südteil des Rheinwal-
des (südlich Weisweiler Rheinstraße) an drei Terminen (Ende August, Anfang September, 
Mitte Oktober) gehört. Hierbei handelte es sich meist um im Flug balzende Tiere bis auf eine 
Ruffolge, die stationär abgegeben wurde. Diese wurde südlich zwischen dem Baggersee 
Wyhl im Rheinwald und dem Grienwasser und lokalisiert. Zusätzlich wurde mindestens ein 
patrouillierendes Rauhautmännchen parallel zu einem der auf Streuobstwiesen durchgeführ-
ten Netzfänge Mitte August balzend gehört (Netzfangstelle 13 – siehe Abbildung 17). Da die 
balzenden Individuen der Rauhautfledermaus in verschiedenen Bereichen des Untersu-
chungsgebiets angetroffen wurden, ist mit mehreren Paarungsquartieren innerhalb des ge-
samten Untersuchungsgebiets zu rechnen.  

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist mindestens mit „gut“ zu bewerten. Die im 
Untersuchungsgebiet erfassten Tiere entsprechen der erwarteten relativ hohen Populations-
größe an ansässigen Männchen. Höhlenreiche Waldbestände in Gewässernähe stellen im 
Untersuchungsgebiet potenzielle Quartierzentren der Art dar, die Habitatqualität hinsichtlich 
der Jagdhabitate ist insgesamt als hervorragend zu bewerten. Beeinträchtigungen im Unter-
suchungsgebiet sind als gering einzuschätzen. 

 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Die Zwergfledermaus zählt in Deutschland zu den häufigsten Arten und ist nahezu flächen-
deckend in allen Naturräumen mit Wochenstuben vertreten. Auch in Baden-Württemberg gibt 
es viele Sommer- und Wintervorkommen der Zwergfledermaus, darunter auch große Mas-
senwintervorkommen.  

Wochenstubenquartiere der Zwergfledermaus wurden bisher fast ausschließlich in Gebäu-
den, meist im Siedlungsbereich gefunden. Bevorzugt werden Spalträume, z.B. hinter Ver-
kleidungen und Zwischendächern (DIETZ et al. 2007 in FRINAT 2014). Quartiere von Einzel-
tieren können sich auch hinter der Rinde von Bäumen oder in Nistkästen befinden. Die 
Überwinterung findet ebenfalls in Spalten an und in Gebäuden statt, aber auch in Felsspalten 
und Höhlen.  
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Jagdhabitate befinden sich in Waldgebieten, in der Nähe von Gewässern oder auch Siedlun-
gen. In Waldgebieten jagt sie vor allem in offenen Bereichen wie Waldwegen und Lichtun-
gen. Außerhalb des Waldes orientiert sich die Zwergfledermaus an gehölzreichen Habitaten 
wie Parks, Hecken oder uferbegleitende Gehölze. Diese Gehölzbindung ist u. a. zu erklären 
mit dem Windschutz den diese Gehölze den kleineren Insekten, den Beutetieren der Zwerg-
fledermaus, bieten (VERBOOM & HUITEMA 1997 in FRINAT 2014). In Siedlungsbereichen 
spielen Straßenlaternen eine wichtige Rolle für die Jagd der Zwergfledermäuse. 

Die Jagdgebiete liegen durchschnittlich 1,5 km entfernt von den Wochenstuben und dehnen 
sich auf knapp 100 ha aus (DAVIDSON-WATTS und JONES 2006 in FRINAT 2014). Die 
Zwergfledermaus bewegt sich beim Transferflug im freien Luftraum, aber orientiert sich an 
Vegetationskanten. 

In der kontinentalen biogeografischen Region und auch in Baden-Württemberg weist die 
Zwergfledermaus einen günstigen Erhaltungszustand auf (BFN 2013, LUBW 2013).  

Lokale Population 
Die Zwergfledermaus wurde an acht verschiedenen Netzfangstellen verteilt über das Unter-
suchungsgebiet gefangen und war sowohl mit reproduktiven Weibchen als auch mit Jungtie-
ren vertreten. Es ist mit hoher Sicherheit davon auszugehen, dass sich im nahen Umfeld des 
Untersuchungsgebiets mindestens eine Wochenstubenkolonie der Zwergfledermaus befindet 
– möglicherweise sowohl in Wyhl als auch in Weisweil. Bei den Balzkontrollen in 2012 wurde 
die Zwergfledermaus auf allen Transekten balzend angetroffen, allerdings deutlich weniger 
häufig als ihre Schwesterart Mückenfledermaus. Im nördlichen Teil des Untersuchungsge-
biets wurde sie entlang des Rheins, des Hochwasserdamms IV, der Rheinstraße Weisweil 
als auch im teilweise dichten Waldbestand gehört. Weiterhin wurden Sozialrufe der Zwerg-
fledermaus nördlich des Baggersees Wyhl im Rheinwald erfasst. Alle Balzlaute wurden aus 
dem Flug abgegeben. Daher ist nahezu flächendeckend auch mit Paarungsgesellschaften 
bzw. mit Balzquartieren zu rechnen.  

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird als „gut“ bewertet. Die lokale Population 
nutzt das Untersuchungsgebiet regelmäßig und über die gesamte Aktivitätsperiode hinweg 
als Jagdhabitat und es ist wahrscheinlich, dass Paarungsquartiere vorhanden sind. Aufgrund 
der vielen Waldwege und Gewässerläufe bietet das Untersuchungsgebiet hervorragend ge-
eignete Jagdhabitate für die Zwergfledermaus und die Beeinträchtigungen sind nach derzei-
tigem Kenntnisstand als gering einzuschätzen. 

 

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) 

Der Verbreitungsschwerpunkt der Art liegt im Mittelmeerraum (KULZER 2003 in FRINAT 
2014). In Deutschland beschränken sich die die Vorkommen nach Bestandseinbrüchen in 
der Mitte des vergangenen Jahrhunderts auf ein Sommervorkommen in Bayern, sowie ein-
zelne winterschlafende Individuen in Rheinland-Pfalz, die zu Kolonien aus dem benachbar-
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ten Luxemburg gehören und auf vereinzelte Tiere in Südbaden, am Hochrhein und auf der 
Schwäbischen Alb. Weiterhin sind im angrenzenden Elsass und in der Schweiz noch kleine 
Vorkommen vorhanden, so dass eine erneute Ausbreitung nach Baden-Württemberg denk-
bar ist.  

In den vergangenen Jahrzehnten einschließlich im Jahre 2003 wurden in Sasbach am Kai-
serstuhl immer wieder Einzeltiere in einem Stollen winterschlafend und im Aufbruch im Früh-
jahr vorgefunden. Im Jahr 2003 wurde ein dort gefundenes Männchen in der Folge teleme-
triert. Das Tier jagte mehrere Nächte am Westrand des Kaiserstuhls und grenzübergreifend 
auch im angrenzenden Rheinauenwald. 

Sommerquartiere der Großen Hufeisennase befinden sich in den kälteren Teilen des Ver-
breitungsgebiets, zu denen auch unsere Breiten zählen, ausschließlich in Dachräumen und 
anderen warmen Gebäudeteilen. Weiter im Süden nutzt die große Hufeisennase auch Stol-
len, Höhlen und Keller. Winterquartiere befinden sich unter Tage in Höhlen und Stollen.  

Als Jagdgebiet nutzt die Große Hufeisennase vor allem reich strukturiertes Offenland entlang 
von Hecken, Baumreihen, Bachbegleitendem Ufergewächs, an Waldrändern und in lichten 
Waldbeständen. Auch Streuobstwiesen und Weiden sind Teil ihres gewöhnlichen Jagdhabi-
tats. Landwirtschaftlich intensiv genutzte Gebiete werden hingegen von der Großen Hufei-
sennase gemieden. Die Nahrung besteht überwiegend aus großen Nachtfaltern wie Eulen 
und Schwärmern sowie großen Käfern wie z.B. Mai- oder Mistkäfern (DIETZ et al. 2007 in 
FRINAT 2014). 

Der Erhaltungszustand der Großen Hufeisennase in der kontinentalen biogeografischen Re-
gion und auch in Baden-Württemberg ist ungünstig-schlecht (BFN 2013, LUBW 2013).  

Lokale Population 
Bei den Untersuchungen in 2012 konnten Große Hufeisennasen im Untersuchungsgebiet 
weder akustisch noch durch Netzfang nachgewiesen werden. Im Umfeld des Untersu-
chungsgebietes liegen seit einigen Jahren nur sporadische Einzelnachweise vor. Aus diesem 
Grund ist davon auszugehen, dass im Umfeld des Untersuchungsgebietes derzeit keine Wo-
chenstubenkolonie der Großen Hufeisennase existiert und allenfalls vereinzelt Tiere auftre-
ten. 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
Der Erhaltungszustand der Großen Hufeisennase im Untersuchungsgebiet ist auf Grund 
dessen, dass seit Jahren keine Hinweise auf eine bodenständige Population mehr ermittelt 
werden konnten, mit „ungünstig-unzureichend“ zu bewerten. 
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3.5.1.2.1.2 Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

Methoden und Konventionen 

Um das Vorkommen der Haselmaus im Untersuchungsgebiet zu erfassen, wurden in 2012 
von April bis Oktober insgesamt 220 Niströhren an 22 verschiedenen Standorten verteilt über 
das Untersuchungsgebiet ausgebracht. Niströhren sind eine günstige und effektive Methode 
um das Vorkommen von Haselmäusen zu erfassen (FRINAT 2014).  

Die Tiere nutzen die Niströhren zwar selten zu Fortpflanzungszwecken, nehmen die Röhren 
jedoch gerne als Ruhestätte und Versteck an und bauen ihre Nester hinein. Da die Hasel-
maus im Jahresverlauf mehrere Nester baut und besiedelt, ist die Wahrscheinlichkeit recht 
hoch, dass die angebotenen Nisthilfen genutzt werden. 

Als Nachweis von Haselmausvorkommen können sowohl die typischen, von allen Seiten 
sehr dicht geschlossenen, oft aus verschiedenem Material bestehenden Nester, als auch die 
Tiere selbst gewertet werden. Weiterhin können typische Fraßspuren an Nüssen und Eicheln 
einen Hinweis auf das Vorhandensein von Haselmäusen liefern. 

Für die Erfassung des Haselmausvorkommens wurden die insgesamt 220 Niströhren stich-
probenartig in Gruppen von jeweils 10 Röhren im Untersuchungsgebiet in für Haselmäuse 
geeigneten Habitaten verteilt. Dabei wurde etwa ein Viertel der Gruppen im nördlichen Be-
reich des Untersuchungsbereichs, wo es bereits jetzt bei Hochwasserereignissen zeitweise 
zu erhöhten Wasserständen kommt, ausgebracht. Die Röhren wurden in vom Boden aus 
erreichbarer Höhe an Ästen von Sträuchern (vor allem Haselnuss, Weißdorn, Schwarzdorn, 
Hartriegel, und Traubenkirsche) oder auch Bäumen (Eichen, Pappeln, und Hainbuche) be-
festigt. Es wurden sowohl Randstrukturen wie Wegränder und Gewässerränder als auch 
Standorte im Bestand beprobt. 

Die Nisthilfen wurden im April ausgebracht, bis Mitte Oktober im Untersuchungsgebiet belas-
sen und monatlich kontrolliert. Bei den Kontrollen wurde geprüft, ob die Röhren von Hasel-
mäusen besiedelt waren. Befanden sich frische Haselmausnester in den Niströhren, so wur-
den diese in der Niströhre belassen, um eventuell aktuell genutzte Ruhestätten nicht zu zer-
stören. Wenn eine Haselmaus anwesend war, befand sich diese immer innerhalb ihres 
Nests, welches sie in die Niströhre gebaut hatte. Auch in dem Fall wurden Nest und Tier 
nach einer sicheren Artzuordnung in der Niströhre belassen. 

Wenn sich andere Tiere (v.a. Gelbhals-, Wald- oder Rötelmaus) oder deren Rückstände 
(Samen, Kot, Nistmaterial) in den Niströhren befanden, wurden diese entfernt, um eine Be-
siedelung durch die Haselmaus wieder zu ermöglichen. 

 

Ergebnisse der Erhebungen 

Die Haselmauserfassungen belegen erstmals ein Haselmausvorkommen im Untersuchungs-
gebiet. Bei den Kontrollen zwischen April und Oktober 2012 wurden an verschiedenen 
Standorten sowohl leere Haselmausnester als auch Haselmäuse gefunden. Haselmäuse 
befanden sich immer in ihren in die Niströhre hineingebauten Nestern. Oft befanden sich 
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angefressene Früchte (Haselnüsse, Eicheln, andere Samen) in den Niströhren, die jedoch 
keine eindeutigen Haselmausfraßspuren aufwiesen. Das Vorkommen der Haselmaus konnte 
zwar nicht ganz flächendeckend nachgewiesen werden, die Nachweise verteilen sich jedoch 
über das gesamte Untersuchungsgebiet (siehe Abbildung 19 und Tabelle 14). 

Innerhalb der sechs Untersuchungsmonate wurde an insgesamt sechs von 22 Standorten 
ein Nachweis des Haselmausvorkommens erbracht. Trotz der relativ wenigen Nachweise ist 
damit zu rechnen, dass die Haselmaus in allen geeigneten Habitaten im Untersuchungsge-
biet vorkommen könnte. So ist zu beachten, dass die Kontrolle im letzten Erfassungsmonat 
Oktober noch neue Nachweise an zwei weiteren Standorten lieferte (siehe Tabelle 14). Es 
kann deshalb, trotz fehlendem Nachweis in einzelnen Fallengruppen, nicht von der Absenz 
der Haselmaus an diesen Standorten ausgegangen werden.  

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse ist jedoch insgesamt von einer relativ geringen Indi-
viduendichte auszugehen. So konnten bei vergleichbaren Untersuchungen im Rheinwald 
zwischen Breisach und Burkheim im selben Zeitraum in der Relation deutlich mehr Hasel-
maus-Nachweise erbracht werden, ohne dass sich die dortigen Niströhren-Standorte (bei 
einer überschlägigen Betrachtung) wesentlich von den Standorten im Untersuchungsgebiet 
Wyhl/Weisweil unterschieden hätten.  
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Abbildung 19: Verteilung der Niströhren und Haselmausnachweise im Untersuchungsraum 
Wyhl/Weisweil in 2012 (Nr.1 - 220 = Nummer der Niströhre – FRINAT 2014) 
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Tabelle 14:  Haselmausuntersuchung an 22 verschiedenen Standorten im Untersuchungs-
gebiet (vgl. Abbildung 19), verteilt über die Erfassungsmonate Mai – Oktober 
2012 

Standort der 
Nisttubes 

Mai 2012 
Juni 
2012 

Juli 
2012 

August 
2012 

September 
2012 

Oktober 
2012 

Gesamt 

1-10 - - - - - 1 Nest 1 Nest 

11-20 - - - - - - - 

21-30 - - - - - - - 

31-40 - - - - - 1 Nest 1 Nest 

41-50 - - - - - - - 

51-60 - 1 Nest 1 Tier - - - 
1 Tier und 1 

Nest 

61-70 - - - - - - - 

71-80 - - - - - - - 

81-90 - - - - - - - 

91-100 - - - - - - - 

101-110 - - - - - - - 

111-120 - - - - - - - 

121-130 
1 Tier und 1 

Nest 
- - - 1 Nest 2 Tiere 

3 Tiere und 2 
Nester 

131-140 - - - - - - - 

141-150 - - - - - - - 

151-160 1 Nest - - - - - 1 Nest 

161-170 - - - - - - - 

171-180 - - - - - - - 

181-190 - - - - - - - 

191-200 - - - - - - - 

201-210 - - - - - - - 

211-220 1 Tier - - - - - 1 Tier 
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Generell bevorzugt die Haselmaus Laubmischwälder mit ausgeprägter Strauchvegetation 
(JUŠKAITIS 2007 in FRINAT 2014). Eine hohe Diversität an Bäumen und Sträuchern ist vor-
teilhaft, so dass das ganze Sommerhalbjahr über genügend Nahrung zur Verfügung steht 
(BRIGHT & MORRIS 1996 in FRINAT 2014).  

Die Baumschicht sollte nicht zu dicht ausgebildet sein, damit genügend Licht die Reifung der 
Strauchfrüchte ermöglicht. Deshalb sind vor allem Waldränder und Lichtungen sowie Ränder 
zwischen Strauch- und Baumbewuchs förderlich für das Vorkommen der Haselmaus. Nach 
SCHLUND (2005 in FRINAT 2014) werden auch feuchte Wälder (Erlenbruchwälder, Hart-
holzaue am Rhein) in Baden-Württemberg besiedelt. In rezenten Auen hingegen sind nach 
Einschätzung von FRINAT und auch nach Meinung von Herrn Brünner (Büro SMEC, Telefo-
nat am 30.November 2012 in: FRINAT 2014) und M. Dietz (Institut für Tierökologie und Na-
turbildung, Gonterskirchen; mündl. Mitteilung 29.11.2012 in: FRINAT 2014) keine Vorkom-
men von Haselmäusen bekannt. So ergaben auch umfangreiche Untersuchungen im Auftrag 
des Vorhabensträger in den regelmäßig überfluteten Bereichen des Taubergießengebietes 
und der Polder Altenheim im Jahr 2013, dass diese Gebiete mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht von dauerhaften Haselmaus-Populationen besiedelt sind (FRINAT 2014). 

Nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf im April ernährt sich die Haselmaus zunächst 
von Knospen und Kätzchen und Blüten bis im Juli die ersten Früchte reifen. Auch Insekten 
können teilweise in die Nahrung integriert werden, vor allem während des Zeitraums inner-
halb dessen keine Blüten mehr aber auch noch wenige Früchte vorhanden sind. Wichtige 
Nahrungspflanzen sind z.B. Brombeere, Rote Heckenkirsche, Hasel, Eibe, Eberesche, 
Weißdorn, Schlehe, Heckenkirsche (JUŠKAITIS 2008 in FRINAT 2014).  

Sommernester baut die Haselmaus in gegebene Strukturen wie Baumhöhlen, Astgabeln, 
Kreuzungsstellen von Zweigen, Nistkästen oder auch frei an Zweigen in dichter Vegetation 
(JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010 in FRINAT 2014). Höhlen scheinen dabei als sichere Stand-
orte vor Prädatoren bevorzugt werden. Weiterhin ist eine gute Anbindung durch Gehölzstruk-
turen und Zweige wichtig. Sommernester sind in unterschiedlichen Höhen vom Erdboden bis 
ins Kronendach zu finden (MÜLLER-STIESS 1996 in FRINAT 2014). Die Höhe des Nest-
standortes ist dabei abgängig vom Habitattyp. In zugewachsenen Kahlschlägen beispiels-
weise befinden sich die Nester auf einer mittleren Höhe von 1 m und darunter während sie in 
Baum- und Strauchbeständen meist in größeren Höhen zu finden sind (JUŠKAITIS 2008 in 
FRINAT 2014).  

Die Überwinterung findet ebenfalls in Nestern statt, welche in den Waldboden unter Moos 
und Laubstreu, unter liegenden Stämmen, in Holzstapeln, Reisighaufen oder zwischen 
Baum- und Strauchwurzeln gebaut werden. Nur in seltenen Einzelfällen wurden Winternester 
in Nistkästen gefunden. Die Winternester sind kompakter und größer als die Sommernester 
und werden grundsätzlich nur von Einzeltieren genutzt (JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010 in 
FRINAT 2014).  
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Die Vorkommen bezogen auf unterschiedliche Habitatklassen zeigt die nachfolgende Abbil-
dung. 

 

Abbildung 20:  Anteil der Niströhren in unterschiedlichen Habitatklassen  
und deren Nutzung durch Haselmäuse (FRINAT 2014) 

Die Zahl bei den Balken gibt die Gesamtzahl der Niströhren in den jeweiligen Habitatklassen 
bzw. die Anzahl der von Haselmäusen genutzten Niströhren wieder. Es ist festzustellen, 
dass strauchreiche Laubholzbestände und hierbei vor allem diejenigen mit hohem Altholzan-
teil mit sehr dichtem Unterwuchs von Haselmäusen bevorzugt werden. In Laubbeständen mit 
eher lückigerem Unterwuchs konnten nur vereinzelt Haselmausnachweise erbracht werden.  

Da sich eine arten- und strukturreiche Strauchschicht in Wäldern oft am besten entlang der 
Waldränder und -innensäume bzw. entlang von Forstwegen entwickelt, werden Haselmaus-
nester häufig entlang dieser Ränder gefunden (JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010 in FRINAT 
2014).  

Im Untersuchungsraum Wyhl/Weisweil konnte jedoch nur eine andeutungsweise Bevorzu-
gung von Randstrukturen durch Haselmäuse festgestellt werden, weil vermutlich auch inner-
halb der Bestände sehr strauchreiche Bereiche mit einer vergleichbaren Habitatqualität vor-
handen sind.  

Haselmäuse sind normalerweise sesshaft und bewegen sich innerhalb eines Aktionsradius 
von 0,2 - 0,3 ha (Weibchen) bzw. 0,4 - 0,7 ha Männchen. Die maximal zurückgelegte Distanz 
die für Haselmäuse dokumentiert wurde beträgt 500 m (JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010 in 
FRINAT 2014).  
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Bewertung der Erhebungsergebnisse / Erhaltungszustand 

Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist auf biogeografischer Ebene als ungüns-
tig-unzureichend eingestuft (BFN 2013). Auf der Ebene des Landes Baden-Württemberg ist 
der Status derzeit unbekannt, da über die Existenz der Art zu wenig bekannt ist (LUBW 
2013). In Baden-Württemberg ist die Haselmaus nach derzeitigem Kenntnisstand nicht flä-
chendeckend verbreitet; auch im gesamten Oberrheingebiet scheint die Haselmaus relativ 
selten zu sein. 

Für den Untersuchungsraum wird der Erhaltungszustand der lokalen Population als durch-
schnittlich/beschränkt bewertet. 

Grundsätzlich kann von einer guten Habitateignung für die meisten Teile des Untersu-
chungsgebiets gesprochen werden, da ein Großteil des Untersuchungsgebiets aus älteren 
und mittelalten Laubholzbeständen besteht. Nur die nördlichsten Gebiete des Abströmbe-
reichs sind als nicht dauerhaft geeignetes Habitat einzustufen, da dort zum heutigen Zeit-
punkt schon Überflutungen (auch im Winter) stattfinden. Nach aktuellem Kenntnisstand kön-
nen Haselmausvorkommen eine Überflutung im Winter nicht oder nur in seltenen Einzelfällen 
überleben. 

 

3.5.1.2.1.3 Wildkatze (Felis silvestris silvestris) 

Vorbemerkungen 

Die Wildkatze ist eine der seltensten Säugetierarten Deutschlands. Wildkatzen haben die 
Ausrottung Ende des 19´ten Jahrhunderts nur in wenigen Rückzugsbereichen überlebt. Dies 
waren in Deutschland die atlantisch geprägten Lagen der Mittelgebirge (Harz, Eifel, Huns-
rück). Mittlerweile hat die Wildkatze ihr Areal wieder deutlich ausgeweitet und besiedelt seit 
etwa 1990 in verstärktem Ausmaß auch die Auen des Rheins. Heute kommt die Art aber 
immer noch auf weniger als 10% ihres ursprünglichen Areals vor. Die größte mitteleuropäi-
sche Population lebt in einem Gebiet, das Nordostfrankreich, Südwestdeutschland, Ost-
Belgien, der Westschweiz und Luxemburg umfasst. Die Wiederbesiedlung des baden-
württembergischen Rheintals resultiert aus einer Ausbreitungsbewegung der nordostfranzö-
sischen Population. Dem Schutz dieses mitteleuropäischen Vorkommens kommt eine hohe 
Bedeutung zu, da es sich um ein Vorkommen handelt, bei dem eine nennenswerte Hybridi-
sierung mit Hauskatzen bisher nicht stattgefunden hat. 

Die Wildkatze steht als Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie unter strengem Artenschutz. 
In der Roten Liste Baden-Württemberg mit Stand 2001 (BRAUN & DIETERLEN 2003 in 
ÖKO-LOG 2014) ist die Wildkatze noch als „ausgestorben oder verschollen“ gelistet. In der 
Bewertung des Erhaltungszustandes von FFH-Arten in Baden-Württemberg (LUBW 2013) ist 
der Erhaltungszustand für die Wildkatze als ungünstig-unzureichend eingestuft. In der deut-
schen kontinentalen Biogeographischen Region ist der Erhaltungszustand ebenfalls „un-
günstig-unzureichend“ (BFN 2013).  
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Das Artenschutzprojekt Wildkatze des Landesamtes für Umweltschutz, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (ÖKO-LOG 1996-2002 in ÖKO-LOG 2014) und telemetri-
sche Untersuchungen in der Eifel im Auftrag des LBM Rheinland-Pfalz (ÖKO-LOG 2000-
2004 in ÖKO-LOG 2014) haben gezeigt, dass sich die Wildkatze als Leitart für eine natürli-
che und hochdynamische Waldentwicklung hervorragend eignet. Eine starke Abhängigkeit 
von besonderen Waldstrukturen wie großen Baumhöhlen, aufgelockerten sich stark verjüng-
enden Waldbeständen sowie Gewässerläufen konnte nachgewiesen werden. Limitierend auf 
Wildkatzenbestände wirken sich neben der direkten Verfolgung durch den Menschen die 
Verfügbarkeit von sicheren (vor Feinden) und vor Nässe geschützten Aufzuchtplätzen aus. 
Diese sind insbesondere gegeben, wenn Baumhöhlen in ausreichender Dimension, Zahl und 
Erreichbarkeit vorhanden sind. Auch die Verfügbarkeit von Kleinsäugern, die den weit über-
wiegenden Teil der Nahrung der Wildkatze ausmachen, kann entscheidend für die Dichte 
und das Vorkommen von Wildkatzen sein. Die Untersuchungen hatten zum Ergebnis, dass 
die Gehölzsäume entlang von Gewässern zu den am stärksten bevorzugten Habitaten der 
Wildkatze gehören. 

Eine weitere Telemetriestudie zu den Lebensraumansprüchen von Wildkatzen in Niede-
rungsgebieten wurde von ÖKO-LOG im Bienwald durchgeführt. Der Bienwald ist ein Niede-
rungswald in der Nähe von Karlsruhe, der auf einem Schwemmkegel des Flüsschens Lauter 
in der Rheinebene aufgeschüttet ist. Die Untersuchung zeigte, dass die Populationsdichte 
der Wildkatzen mit 0,5 Tieren/km² in Niederungen höher sein kann, als in den Waldlebens-
räumen der Mittelgebirge. Auch die milderen Winter kommen der Wildkatze als spezialisier-
tem Kleinsäugerjäger sehr entgegen. Ergebnisse zur Habitatnutzung aus Auwäldern liegen 
bisher nicht vor. Die Strukturausstattung von Auwäldern mit vielen starkastigen und höhlen-
reichen Pappeln, Weiden und Eichen, sehr dichten, Deckung bietenden Strukturen und vie-
len Kletterpflanzen wie Waldrebe, Efeu, Hopfen und Geißblatt bieten der Wildkatze hervorra-
gende Ruheplätze und erhöhte Wurfhöhlungen. Aufgrund der Ausrottung der Wildkatze wa-
ren bis vor kurzem keine Wildkatzenvorkommen in der Aue des Rheins und seiner Neben-
flüsse bekannt. Die schnelle Besiedlung dieser Lebensräume in Rheinland-Pfalz und Baden 
Württemberg spricht für die hohe Habitatqualität 

Kleinere, temporär überflutete Schilfgebiete und Bruchwälder gehörten zu den bevorzugten 
Lebensräumen der Wildkatze im Bienwald und den Nordvogesen. Wildkatzenvorkommen am 
ukrainischen Dnjper (ROMAN 1997 in ÖKO-LOG 2014), im Überflutungsbereich der Save 
(Lonjsko Polje Nature Park, Kroatien), im Bereich der Drau/Mur und im Donaudelta belegen, 
dass Wildkatzen auch in regelmäßig überfluteten Bereichen Populationen aufbauen können. 

Wiederbesiedlung der Rheinauen in Baden-Württemberg 
2006/2007 gelang der erste sichere Nachweis des Vorkommens der Wildkatze in Baden-
Württemberg durch die Forstliche Versuchsanstalt (FVA) Freiburg aus neuerer Zeit. Zwei 
Totfunde (L134 bei Gündlingen und in Nähe des Sportplatzes bei Burkheim) konnten mor-
phometrisch und genetisch als Wildkatzen identifiziert werden. Bemerkenswert an diesen 
Nachweisen ist, dass sie nicht in dem großen zusammenhängenden Lebensraum des 
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Schwarzwaldes erfolgten, sondern in den wesentlich kleineren Waldflächen der Rheinauen. 
Dies wird als Hinweis darauf gewertet, dass es sich nicht um übersehene rezente Populatio-
nen handelt, sondern um eine Neubesiedlung die Baden-Württemberg von Westen her er-
reicht hat. 

Methoden und Ergebnisse der Erhebungen 

Untersuchungen mit der Lockstock- Methode 
In den Wintern 2007/2008 und 2008/2009 wurden von der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt in Freiburg (FVA) in den Rheinauewäldern südlich und nördlich von Breisach 
und am Kaiserstuhl Lockstock-Untersuchungen durchgeführt (s. o.). Die Untersuchungsflä-
chen erstreckten sich entlang des Rheins bis auf die Höhe von Lahr. Im Winter 2009/2010 
wurde von einem unsystematischen Aufstellen der Lockstöcke zu einer systematischen Vor-
gehensweise mit einem festen Erfassungsraster umgestellt. Dabei wurden neben den Au-
wäldern auch der Mooswald bei Freiburg, alle Waldflächen des Kaiserstuhls und südlich an-
grenzende Flächen bearbeitet (ÖKO-LOG 2014). 

Im Bereich des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil gelang bei diesen Untersuchungen ein ge-
netischer Nachweis einer Wildkatze. Mittlerweile sind aber im Raum mehrere Wildkatzen 
gefangen und telemetriert worden, so dass umfangreiche Ergebnisse zur Nutzung des Rau-
mes durch Wildkatzen vorliegen (siehe nachfolgend: Telemetrische Untersuchungen). 

Telemetrische Untersuchungen durch die FVA an Wildkatzen in den Jahren 2010 bis 2013 
Seit dem Jahr 2010 wurden auf der Grundlage der Ergebnisse der Lockstockuntersuchungen 
von der FVA (Kraft, Streif, Veith, Herdtfelder & Suchant in ÖKO-LOG 2014) insgesamt 21 
wildlebende Wildkatzen (10 Kuder, 11 Katzen) in den Rheinwäldern westlich von Freiburg 
gefangen und mit GPS Sendern ausgestattet. Die GPS Sender zeichnen die Standorte der 
Tiere eigenständig in vorher definierten Zeitabständen auf. Täglich sendet der Sender in ei-
nem definierten Zeitraum ein Funksignal aus, das es erlaubt, den Standort des Tieres zu 
diesem Zeitpunkt zu finden und bei ausreichender Annäherung die Daten herunterzuladen. 
Im geplanten Rückhalteraum Wyhl/Weisweil lebten drei dieser Wildkatzen (ein Weibchen 
und zwei Kuder). Die Ergebnisse zur Nutzung dieses Waldgebietes durch die Wildkatzen 
sind im Hinblick auf die Planungen sehr hilfreich. Die im Folgenden dargestellten Daten 
stammen aus dieser Untersuchung und sind mit entsprechenden Urheberrechten versehen. 

 

Der Kuder Q (Qualex) wurde zwischen dem 23.1.2012 und dem 22.3.2012 beobachtet. Es 
handelt sich um einen ausgewachsenen Kuder. Die Daten legen nahe, dass es sich um ein 
dominantes Männchen handelt, dass am Reproduktionsgeschehen teilnahm. Der Kuder 
durchstreifte den gesamten Rückhalteraum Wyhl/Weisweil von der L113 bis auf die Höhe 
des Stauwehrs Rhinau mit einer Exkursion am 31.1. in den Bereich „Judenkopf“. Der Kuder 
Q sucht tagsüber oft gleiche Ruheplätze auf. 14 identifizierte Tagesruheplätze sind über den 
ganzen Raum verteilt. Der Bereich „Toter Mann“ und die Gebiete östlich und westlich davon 
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sind nachts am häufigsten frequentiert. Außerdem liegen zahlreiche Lokalisationen nördlich 
Weisweil im Bereich der „Flut“. Zahlreiche Ortungen liegen auch in den sich landseits an den 
Rückhalteraum Wyhl/Weisweil anschließenden Waldgebieten westlich von Weisweil sowie 
im Gewann Setzlig westlich der Wyhler Mühle.  

Der Kuder P (Pinot) wurde zwischen dem 26.1.2012 und dem 3.2.2013 beobachtet. Es han-
delt sich ebenfalls um einen ausgewachsenen Kuder. Er wechselte während des gesamten 
Beobachtungszeitraumes regelmäßig über weite Strecken und zwar zwischen dem Rückhal-
teraum Breisach/Burkheim und dem Rückhalteraum Wyhl/Weisweil sowie angrenzenden 
Flächen. Außerdem unternahm er eine Exkursion bis zum Leopoldskanal. 

         

Abbildung 21: Lokalisation der Wildkatzen-Kuder „Qualex“ (linke Abbildung) und  
„Pinot“ (rechte Abbildung) (ÖKO-LOG 2014) 

Die Entfernung zwischen den am weitesten auseinander liegenden Lokalisationen betrug 
über 20 Kilometer. Der Kuder P nutzte die Flächen des geplanten Rückhalteraumes 
Wyhl/Weisweil im gleichen Zeitraum wie der Kuder Q. In dieser Anfangsphase (Ende Januar 
bis Ende März), in der beide Kuder gleichzeitig beobachtet werden konnten, hält er sich so-
gar überwiegend im Bereich Wyhl/Weisweil auf, während er sich später auch häufig im 
Raum Breisach/Burkheim und Sasbach aufhält. Die Tagesruheplätze sind über den ganzen 
Raum verteilt einige Tagesruheplätze wurden mehrfach aufgesucht, andere Tagesruheplätze 
nur einmal. Der Kuder P nutzte intensiv drei Bereiche östlich des Rückhalteraums 
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Wyhl/Weisweil. Diese sind das Waldgebiet westlich Weisweil, das Gewann Heiligenwerth 
und die Gehölzflächen im Bereich des alten Mühlbaches bis zum Trinkwasserbrunnen Sas-
bach. 

Das dritte Tier, das im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil besendert werden konnte, war die 
weibliche Wildkatze N (Nelke). Sie wurde am 15.2.2011 erstmals gefangen. Der Sender lief 
bis zum 7.8.2012. Das Streifgebiet dieser Wildkatze N lag überwiegend südlich des Rückhal-
teraumes Wyhl/Weisweil. Lediglich 29 Lokalisationen aus dem Jahr 2011 und 15 Lokalisatio-
nen aus dem Jahr 2012 lagen innerhalb des südlichsten Zipfels des Rückhalteraumes.  

 

Abbildung 22: Lokalisation der Wildkatze „Nelke“ (ÖKO-LOG 2014) 

 

Im Jahr 2011 konnten keine deutlichen Indizien einer Reproduktion dokumentiert werden. 
Zwischen 13.4.2012 und 30.4.2012 wurde die Katze dagegen tagsüber ausschließlich in 
einem kleinen Bereich westlich Sasbach bei der Alten Limburg geortet, so dass es als wahr-
scheinlich angesehen werden kann, dass sie dort Jungtiere aufzog. Es ist von einer zumin-
dest bis zur 6. Lebenswoche erfolgreichen Jungtieraufzucht auszugehen, ein Beleg hierzu 
fehlt allerdings. Beide Lokalitäten liegen außerhalb von Wäldern die auch bei großen Hoch-
wasserereignissen überflutet werden können. Während der Zeit der mutmaßlichen Jungen-
aufzucht wurde der südliche Zipfel des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil, vermutlich zur Nah-
rungssuche, regelmäßig aufgesucht.  
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Ergebnisse der Habitatwahl der besenderten Tiere 
Die besenderten Wildkatzen zeigen nach ÖKO-LOG (2014) eine eindeutige Präferenz für 
Wald bzw. gehölzbestandene Flächen. Der Kuder Qualex wurde ausschließlich im Wald oder 
Gehölzbeständen geortet. Überwiegend handelte es sich um den den Rheinwald, vereinzelt 
auch um andere Waldbestände und Gehölze. Der Kuder P zeigte ebenso wie der Kuder Q 
im Januar und März eine sehr starke Bindung an den Rheinwald. Dies wird einerseits auf die 
Deckungsarmut der Agrarlandschaft zurückgeführt, zum anderen auch darauf, dass sie in 
dieser Jahreszeit die Nähe zu weiblichen Katzen suchen, die eine noch stärkere Waldbin-
dung aufweisen als die Kuder. In der Vegetationszeit konnte der Kuder P auch mehrfach 
außerhalb des Rheinwaldes gepeilt werden. So suchte er mehrfach das NSG Heiligenwerth 
zwischen Wyhl und Weisweil und die Gehölzflächen am alten Mühlebach auf. Auch im Ge-
wann Rheinmatten südwestlich von Wyhl verlässt er den Rheinwald, orientiert sich dabei 
aber immer an Gewässerläufen und Gehölzen. Nur vereinzelt liegen die Lokalisationen im 
offenen Feld. Die Telemetrieergebnisse zeigen, dass die Waldflächen östlich des Rückhalte-
raumes Wyhl/Weisweil auch aktuell schon von Wildkatzen genutzt werden. 

Die Gewässerläufe im Rheinwald scheinen für die Wildkatzen besonders attraktiv zu sein. 
Eine Analyse zeigt, dass deutlich mehr Lokalisationen im Nahbereich um Gewässer liegen, 
als dies aufgrund des Flächenanteils zu erwarten wäre.  

Hinweise zur Mortalität und Natalität 
Nach ÖKO-LOG (2014) wurde in den bisherigen telemetrischen Studien an Wildkatzenpopu-
lationen eine geringe Sterblichkeit bei den Alttieren und eine sehr hohe Sterblichkeit bei 
Jungtieren zu beobachten. Haupt-Todesursachen bei den Alttieren waren der Straßenver-
kehr sowie Krankheiten (Kurtz 2010 in ÖKO-LOG 2014). Die Natalität von Wildkatzen ist re-
lativ zu anderen gleichgroßen Karnivoren (Dachs, Marderartige) hoch, allerdings überleben 
die meisten Jungtiere der Wildkatzen nicht. Katzen können bei Verlust des Gehecks (der 
Jungtiere) sehr schnell wieder rollig werden und ein zweites Mal im Jahr gebären (Herbstkat-
zen). Die Ausfälle ganzer Gehecke sind ebenso wie der Tod einzelner junger Katzen ein 
regelmäßig zu beobachtendes Ereignis (Götz et. al. 2009, eigene Beobachtungen ÖKO-LOG 
in ÖKO-LOG 2014). Diese Ausfälle werden aber von der Population verkraftet und durch die 
relativ hohe Geburtenrate und die hohe Lebenserwartung kompensiert. Todesfälle bei Wild-
katzen durch Ertrinken sind nach ÖKO-LOG (2014) bisher nicht bekannt geworden. 

Lokale Population  
Die Abgrenzung einer „lokalen Population“ erfolgt nach KIEL (2007) und HMULV (2009) (in 
ÖKO-LOG 2014) artspezifisch in Abhängigkeit von der Ökologie und dem Verbreitungsmus-
ter der jeweiligen Art. Von Bedeutung sind insbesondere die Art der Verteilung der Vorkom-
men im Raum und deren Dichte (stark konzentriert an wenigen Orten oder gleichmäßig in 
einem Landschaftsraum verteilt), die Biotopbindung der Art (enge Bindung an Sonderbiotope 
versus Besiedlung unterschiedlicher und großräumiger Lebensräume) und die artspezifische 
Mobilität der Individuen. Die Wildkatze ist den „Arten mit geringer Siedlungsdichte und ho-
hem Raumanspruch bzw. hoher Mobilität“ zuzuordnen. Für diese ist als lokale Population der 
Bestand eines größeren, zusammenhängend besiedelten Raumes anzusehen. Dabei kann 
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das Areal einer lokalen Population auch mehrere naturräumliche Haupteinheit(en) oder so-
gar Haupteinheitengruppen umfassen. 

Nach ÖKO-LOG (2014) erscheint die Abgrenzung der lokalen Population in dem hier be-
trachteten Zusammenhang dort gegeben, wo eine Wiederbesiedlung innerhalb einer Gene-
ration nach Ausfall  der Tiere erfolgen kann. Die „lokale Population“ setzt sich auch mehreren 
„Vorkommen“ der Wildkatze zusammen. Als „lokale Population“ im Sinne des BNatSchG und 
der FFH-Richtlinie sind die Vorkommen der Wildkatze in den links- und rechtsrheinischen 
Auen zwischen Breisach und Kehl, sowie die Vorkommen in der Rheinebene außerhalb der 
Auwälder (z. B. Kaiserstuhl, Niederterrasse) zu betrachten (siehe Tabelle 15). Zwischen den 
Vorkommen Breisach-Lahr, Kaiserstuhl, Niederterrassen und vier weiteren Vorkommen im 
Rheintal liegen Siedlungsgürtel und Straßen, die den Populationsaustausch beeinträchtigen. 
Diese vier weiteren Vorkommen sind die Vorkommen in der Rheinaue Neuenburg-Breisach, 
sowie potenzielle Vorkommen im Mooswald westl. Freiburg, Emmendinger Wald und west-
lich von Offenburg. 

Tabelle 15:  Größe der Vorkommen der Wildkatze im Rheintal zwischen Kehl und Basel 
(WFS = Wildforschungsstelle Aulendorf, FVA = Forstliche Forschungs- und Ver-
suchsanstalt Freiburg) 

Waldgebiet  Fläche Tiere bei 
0,3/km² 

Tiere bei 
0,5/km² 

Vorkommen 
bestätigt 

Annahme der-
zeit besiedelt 

Rheinaue Breisach – Lahr 75 km² 23 38 Ja (FVA) Ja 

Rheinaue westlich Ottenheim 9 km² 3 5 Ja (WFS) Ja 

Rheinaue westlich Altenheim 3 km² 1 2 Nein Ja 

Rheinaue südlich Kehl 3 km² 1 2 Ja (FVA) Ja 

Niederterrasse westl. Schwanau 5 km² 2 3 Nein Ja 

Niederterrasse östl. Ottenheim 15 km² 5 8 Ja (WFS) Ja 

Niederterrasse nördl. Altenheim 5 km² 2 3 Nein Ja 

Kaiserstuhl 15 km² 5 8 Ja (FVA) Ja 

Rheinaue Neuenburg – Breisach 33 km² 10 17 Ja (FVA) Ja 

Mooswald 26 km² 8 13 Nein Nein 

Emmendinger Wald 23 km² 7 12 Nein Nein 

Westlich Offenburg 34 km² 10 17 Ja (FVA) Ja 

SUMME 246 km² 77 128   
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Alle diese Vorkommen gehören zur lokalen Population. Inklusive der vier Gebiete Rheinaue 
Neuenburg-Breisach, Mooswald, Emmendinger Wald und westlich von Offenburg ist auf der 
deutschen Seite des Rheins bei einer angenommenen Dichte von 0,3 bis 0,5 Wildkatzen/km² 
eine Lebensraumkapazität für 77-128 Individuen der Europäischen Wildkatze vorhanden. Es 
ist davon auszugehen, dass derzeit alle Rheinwälder sowie der Kaiserstuhl und das Waldge-
biet östlich Ottenheim besiedelt sind.  

Die Ergebnisse der Fänge, der Telemetrie, der Lockstöcke und der Fotofallen sprechen da-
für, dass derzeit alle Rheinwälder sowie der Kaiserstuhl und das Waldgebiet östlich Otten-
heim vollständig besiedelt sind. Außerdem ist in diesem Raum Reproduktion nachgewiesen.  

Unter Zugrundelegung dieser Annahmen umfasst die lokale Population östlich des Rheins 
derzeit 62 – 103 Individuen. Auf der französischen Seite und von den Rheininseln liegen 
ebenfalls Hinweise über eine Besiedlung des Rheintales vor. Der Kenntnisstand ist jedoch 
geringer. Nach ÖKO-LOG (2014) ist von einem etwa gleichgroßen Vorkommen auszugehen, 
das zur lokalen Population hinzugerechnet werden muss.  

Somit umfasst die lokale Population ca. 110 – 185 Individuen. Allerdings schränken Barrie-
ren wie der Rhein, Siedlungsgürtel und Straßen den Austausch zwischen den Teilgebieten 
dieser lokalen Population ein.  

Die Population der Vogesen ist nicht als Teil der lokalen Population anzusehen, da dieser 
Lebensraum deutlich getrennt von den Wäldern in der Rheinebene ist.  

 

Bewertung der Erhebungsergebnisse 

Bewertung des Rheinwaldes als Wildkatzenhabitat im Untersuchungsraum Wyhl/Weisweil 
Anhand eines Habitatmodells für die Wildkatze (KLAR et al. 2008 in ÖKO-LOG 2014) kann 
die Eignung der Habitate im betroffenen Rückhalteraum Wyhl/Weisweil in einer achtstufigen 
Skala auf der Basis der ATKIS Daten beurteilt werden. Diese Analyse wurde durchgeführt. 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil überwiegend sehr gute 
Habitatbedingungen für die Wildkatze gegeben sind (siehe Abbildung 23). Lediglich in der 
nördlichen Hälfte des Teilraumes 1 (Entengrund westlich von Wyhl) ist eine geringe Eignung 
für die Wildkatze gegeben.  
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Abbildung 23: Vorkommen besenderten Wildkatzen und Habitateignung im  
Untersuchungsraum Wyhl/Weisweil (ÖKO-LOG 2014) 
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Demnach ist festzustellen, dass in den Teilräumen 1 (Rückhalteraum südlich Wyhler Rhein-
straße) und 2 (Rückhalteraum zwischen Wyhler und Weisweiler Rheinstraße) insgesamt 479 
der berechneten 592 ha höher als Eignungswert 0,45 einzustufen sind (80,5%). Der Wert 
von 0,45 wird als Schwellenwert für ein geeignetes Wildkatzenhabitat und dauerhafte Be-
siedlung angesehen (KLAR 2008 in ÖKO-LOG 2014). 248 ha sind sogar als „optimal“ bewer-
tet (ca. 42%). Lediglich in der nördlichen Hälfte des Teilraumes 1 (Baggersee und angren-
zendes Gewann Entengrund westlich von Wyhl) ist eine geringe Eignung für die Wildkatze 
gegeben. Die Flächen der beiden Teilräume zusammen sind ausreichend groß, um das 
Streifgebiet von einer weiblichen Wildkatze abzudecken (300 – 700 ha/Tier). 

 

Die Flächen des Abströmbereichs nördlich der Weisweiler Rheinstraße, die derzeit schon 
den Rheinhochwässern ausgesetzt sind, weisen auf den gesamten 480 ha (nahezu 100%) 
geeignete Lebensräume und auf rd. 340 ha (ca. 70%) Optimal-Lebensräume. Diese Bewer-
tung durch das Model ist ein weiterer Hinweis darauf, dass auf den temporär überfluteten 
Flächen hervorragende Lebensraumbedingungen für die Wildkatze herrschen.  

Im Abströmbereich ist genügend Raum für ein weiteres weibliches Tier gegeben. Kuder (Ka-
ter) nutzen in der Regel deutlich größere Streifgebiete (700 – 3000 ha/Tier) als weibliche 
Katzen. Diese beinhalten aber auch deutlich mehr Habitat eines Präferenzwertes von < 0,45. 
Außerdem sind die Flächen bei Kudern je nach sozialem Status sehr unterschiedlich groß. 
Bisher sprechen alle Indizien dafür, dass das Geschlechterverhältnis bei Wildkatzen nahe 
1:1 liegt. Da sich die Streifgebiete von männlichen und weiblichen Tieren überlagern, wurde 
für die weiteren Betrachtungen zu Grunde gelegt, dass gleich viele männliche wie weibliche 
Tiere einen geeigneten Lebensraum besiedeln.  

Rein rechnerisch bietet der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil Fläche für 3,5 adulte Wildkatzen. 
Die bisherigen Ergebnisse des Telemetrieprojektes der FVA Freiburg legen jedoch nahe, 
dass dieser Wert eher an der unteren Grenze liegen dürfte und Auwälder am Rhein höhere 
Wildkatzendichten aufweisen, als hier berechnet.  

 

Aufgrund der o.a. Fakten wird der Erhaltungszustand der lokalen Population gutachterlich als 
„günstig“ beurteilt. Entgegen der Bewertung des Erhaltungszustandes in der deutschen kon-
tinentalen, biogeographischen Region liegen für die lokale Population offensichtlich günstige 
Voraussetzungen hinsichtlich der Einzelparameter „Verbreitung“, „Habitat“ und „Population“ 
vor. 

 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

193 
 

3.5.1.2.2 Vögel  

Methoden und Konventionen 

Die Erfassung der Vögel wurde unterteilt nach „frühe Vogelarten“ (Modul 1) und „späte Vo-
gelarten“ (Modul 2) in zwei verschiedenen Jahren durchgeführt (INULA 2013a). Dabei wur-
den die „frühen Vogelarten“ entsprechend der Beauftragung des Modul 1 während vier Be-
gehungsdurchgängen zwischen Ende März und Mitte Mai 2010 durch Linienkartierung nach 
Sicht und anhand artspezifischer Lautäußerungen erfasst.  

Vom festgelegten Wegenetz aus wurden immer wieder Abstecher in potenzielle Lebensräu-
me für Wert gebende Arten (Arten der Roten Liste, nach der EU-Vogelschutzrichtlinie ge-
schützte, bzw. nach BNatSchG streng geschützte Vogelarten) unternommen. Tageszeitlich 
wurden die Begehungen früh morgens kurz nach Sonnenaufgang begonnen und bis zur Mit-
tagszeit abgeschlossen. Zur Erfassung von dämmerungs- und nachtaktiven Arten wurden 
ergänzende Begehungen während der frühen Nachtstunden durchgeführt. Zudem wurden 
alle wertgebenden Vogelarten, die bei der zeitgleich vom selben Gutachterbüro durchgeführ-
ten Amphibien- und Libellenerfassung festgestellt wurden, ebenfalls notiert. Während der 
Erhebungen ist eine Artenliste aller im Gebiet beobachteten Vögel zusammengetragen wor-
den (s. nachfolgende Tabelle 16). Bei den Kartierungen wurden die wertgebenden Vogelar-
ten möglichst punktgenau in einen Luftbildplan eingetragen. Zudem wurde bei allen wertge-
benden Arten vermerkt, ob sie ein Revier anzeigendes Verhalten zeigten, um aufgrund die-
ser Beobachtungen Lage und Anzahl der Reviere bei den Brutvögeln dokumentieren zu kön-
nen. Als Revier anzeigende Merkmale zählen singende/balzrufende Männchen, Paare, Re-
vierauseinandersetzungen, Nistmaterial oder Futter tragende Altvögel, warnende Altvögel 
und bettelnde oder flügge Junge und ähnliche Verhaltensweisen. 

Eine entsprechende Vorgehensweise mit ebenfalls vier Begehungen von Mitte Mai bis Ende 
Juli erfolgte für die Erfassung der „späten Vogelarten“ (Modul 2) im Jahr 2012.  

Bei der Reviererfassung wurden die Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel 
Deutschlands (SÜDBECK et al. 2005 in INULA 2013a) berücksichtigt. Die Auswertung er-
folgte in Anlehnung an die Kartieranleitung des Monitorings häufiger Brutvogelarten BW 
(LUBW und NABU 2007 in INULA 2013a) durch Bildung von Papierrevieren. Dabei wurden 
Brutvögel, Arten mit Brutverdacht (potenzielle Brutvögel) sowie Nahrungsgäste und Durch-
zügler unterschieden. 

Da es bei der Artengruppe der Vögel von Jahr zu Jahr zu Verschiebungen, Aufgabe und 
Neubildung von Revieren kommen kann, ist insbesondere die Bildung von Revieren bei einer 
Bearbeitung mit Erfassungsperioden in unterschiedlichen Jahren mit gewissen Schwierigkei-
ten verbunden.  
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Dies ist insbesondere bei Arten der Fall, bei denen eine klare Trennung zwischen frühen und 
späten Arten nicht möglich ist. Beispielsweise konnte ein Schwarzkehlchen-Revier im Jahr 
2010 in einer Aufforstungsfläche und angrenzender Brachfläche westlich des Gewanns Ban-
nau festgestellt werden, dass 2012 dort nicht mehr anwesend war.  

Bei offensichtlichen Revierverschiebungen wurden lediglich die aktuelleren Revierzentren 
dargestellt. Trotz der Schwierigkeiten liefert die über zwei Jahre gestreckte Aufnahme eine 
ausreichende Datenbasis für eine Beurteilung. 

 
Ergebnisse der Erhebungen 

Im Zuge der durchgeführten Begehungen im Jahr 2010 und 2012 wurden insgesamt 106 
Vogelarten nachgewiesen (siehe Tabelle 16). Die Revierzentren dieser Arten wurden veror-
tet und sind in der folgenden Abbildung 24 dargestellt. In der Karte 9 der UVS Anlage sind 
die Revierzentren der Arten, die für das Vogelschutzgebiet maßgeblich sind, dargestellt. 
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Abbildung 24: Untersuchungstransekte und Revierzentren wertgebender  
Vogelarten (INULA 2013a) 
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Tabelle 16:  Artenliste Vögel 

Artname Wissenschaftlicher Name Rote Lis-

  

 

  

 Rote Liste Schutz-
 

BNatSch
 

Status 
  Ba-Wü Deutschland EU-VRL   
Amsel Turdus merula    § BV 
Bachstelze Motacilla alba    § BV 
Baumfalke Falco subbuteo 3 3 Art.4+VO/E

 
§§ BV 

Baumpieper Anthus trivialis 3 V  § pBV 
Bläßralle Fulica atra V   § BV 
Blaumeise Parus caeruleus    § BV 
Buchfink Fringilla coelebs    § BV 
Buntspecht Picoides major    § BV 
Brachpieper Anthus campestris 0 1 Anhang I §§ DZ 
Distelfink Carduelis carduelis    § BV 
Dohle Coloeus monedula 3   § NG/(BV) 
Dorngrasmücke Sylvia communis V   § BV 
Eichelhäher Garrulus glandarius    § BV 
Eisvogel Alcedo atthis V  Anhang I §§ BV 
Elster Pica pica    § BV 
Fasan Phasianus colchicus    § BV 
Feldlerche Alauda arvensis 3 3  § BV 
Feldschwirl Locustella naevia V V  § BV 
Feldsperling Passer montanus V V  § BV 
Fischadler Pandion haliaetus 0 3 Anhang I §§ DZ 
Fitis Phylloscopus trochilus V   § BV 
Flussuferläufer Tringa hypoleucos 1 2 VO/D §§ DZ 
Gänsesäger Mergus merganser R 2 Art. 4, Abs. 

 
§ pBV/NG 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla    § BV 
Gartengrasmücke Sylvia borin    § BV 
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus V   § BV 
Gebirgsstelze Motacilla cinerea    § BV 
Girlitz Serinus serinus V   § BV 
Gimpel Pyrrhula pyrrhula V   § BV 
Goldammer Emberiza citrinella V   § BV 
Graugans Anser anser    § BV 
Graureiher Ardea cinerea    § NG 
Grauschnäpper Muscicapa striata V   § pBV 
Grauspecht Picus canus V 2 Anhang I §§ BV 
Grünfink Carduelis chloris    § BV 
Grünspecht Picus viridis   VO/D §§ BV 
Habicht Accipiter gentilis   VO/EU §§ BV 
Haubentaucher Podiceps cristatus    § BV 
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros    § BV 
Haussperling Passer domesticus V V  § BV 
Haustaube Columba livia    § BV 
Heckenbraunelle Prunella modularis    § BV 
Höckerschwan Cygnus olor    § BV 
Hohltaube Columba oenas V  Art. 4, Abs. 

 
§ BV 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes    § BV 
Klappergrasmücke Sylvia curruca V   § DZ 
Kleiber Sitta europaea    § BV 
Kleinspecht Picoides minor V V  § BV 
Kohlmeise Parus major    § BV 
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Artname Wissenschaftlicher Name Rote Lis-

  

 

  

 Rote Liste Schutz-
 

BNatSch
 

Status 
  Ba-Wü Deutschland EU-VRL   
Kormoran Phalacrocorax carbo    § NG 
Krickente Anas crecca 1 3 Art. 4, Abs. 

 
§ pBV/DZ 

Kuckuck* Cuculus canorus 3 V  § BV 
Mäusebussard Buteo buteo   VO/EU §§ BV 
Mauersegler Apus apus V   § NG 
Mehlschwalbe* Delichon urbica 3 V  § BV 
Mittelspecht Picoides medius V  Anhang I §§ BV 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla    § BV 
Nachtigall Luscinia megarhynchos    § BV 
Neuntöter Lanius collurio V  Anhang I § BV 
Pirol Oriolus oriolus V V  § BV 
Rabenkrähe Corvus corone    § BV 
Rauchschwalbe* Hirundo rustica 3 V  § BV 
Reiherente Aythya fuligula    § pBV 
Ringeltaube Columba palumbus    § BV 
Rohrammer Emberiza schoeniclus V   § BV 
Rohrweihe Circus aruginosus 3  Anhang I §§ DZ/pBV 
Rotkehlchen Erithacus rubecula    § BV 
Saatkrähe Corvus frugilegus    § NG/pBV 
Schafstelze Motacilla flava  V Art. 4, Abs. 

 
§ DZ 

Schnatterente Anas strepera    § NG/pBV 
Schwanzmeise Aegithalos caudatus    § BV 
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola  V Art. 4, Abs. 

 
§ BV 

Schwarzmilan Milvus migrans   Anhang I §§ BV 
Schwarzspecht Dryocopus martius   Anhang I §§ BV 
Schwarzschwan Cygnus atratus     NG 
Singdrossel Turdus philomelos    § BV 
Sperber Accipiter nisus   VO/EU §§ BV 
Star Sturnus vulgaris V V  § BV 
Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 Art. 4, Abs. 

 
§ DZ 

Stockente Anas platyrhynchos    § BV 
Sumpfmeise Parus palustris    § BV 
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris V   § BV 
Tafelente Aythya ferina 2  Art. 4, Abs. 

 
§ DZ/NG 

Teichralle/-huhn Gallinula chloropus 3 V VO/D §§ BV 
Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus    § pBV 
Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca V   § pBV 
Türkentaube Streptopelia decaocto V   § BV 
Turmfalke Falco tinnunculus V  VO/EU §§ BV 
Turteltaube Streptopelia turtur  V VO/EU §§ BV 
Uferschwalbe Riparia riparia V   § NG/(BV) 
Wacholderdrossel Turdus pilaris V   § BV 
Waldbaumläufer Certhia familiaris    § BV 
Waldkauz Strix aluco   VO/EU §§ BV 
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 2   § DZ/pBV 
Waldohreule Asio otus V  VO/EU §§ BV 
Waldwasserläufer Tringa ochropus   VO/D §§ DZ 
Wasserralle Rallus aquaticus 2 V Art. 4, Abs. 

 
§ BV 

Weidenmeise Parus montanus V   § BV 
Weisstorch Ciconia ciconia V 3 Anhang I §§ NG/(BV) 
Wendehals Jynx torquilla 2 2 VO/D §§ BV 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

198 
 

Artname Wissenschaftlicher Name Rote Lis-

  

 

  

 Rote Liste Schutz-
 

BNatSch
 

Status 
  Ba-Wü Deutschland EU-VRL   
Wespenbussard* Pernis apivorus 3 V Anhang I §§ BV 
Wiedehopf Upupa epops 2 2 VO/D §§ DZ/NG 
Wiesenpieper Anthus pratensis  V  § DZ 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes    § BV 
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 2  Art. 4, Abs. 

 
§ BV 

Zilpzalp Phylloscopus collybita    § BV 
 

Hinweis:  
Arten der landes- und bundesweiten Roten Liste sowie Arten, die nach der EU- Vogelschutzrichtlinie geschützt bzw. nach 
BNatSchG streng geschützt sind und im Gebiet aktuell bzw. potenziell brüten, sind farblich markiert, streng geschützte Arten 
mit Fettdruck 

Erläuterung der in der Tabelle verwendeten Abkürzungen: 

Rote Liste: Grundlage ist die Rote Liste der Vögel Baden-Württembergs (LUBW 2007) und  
Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007). 
Kategorien:  0: ausgestorben oder verschollen, 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, 

V: Art der Vorwarnliste R: Art mit geographischer Restriktion  

Schutzgrundlage: VO/EU: Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
 VO/D: Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV 2005) 
 Anhang I: Die Art wird im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie genannt 
 Art. 4, Abs. 2:  Die Art wird als gefährdete Zugvogelart für Baden-Württemberg in der nationalen Kulisse 

von EU-Vogelschutzgebieten berücksichtigt (gem. Artikel 4, Abs. 2 der EU-VRL) Grund-
lage: LfU 2000 

BNatSchG: Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14) 
 § besonders geschützt 
 §§ streng geschützt 

Status: Der Status gibt Auskunft über das Verhalten der einzelnen Art im Gebiet 
 BV: Brutvogel, die Art brütet im Untersuchungsgebiet 
 pBV: potenzieller Brutvogel, die Art brütet möglicherweise im Untersuchungsgebiet 
 (BV): Brutvogel außerhalb bzw. angrenzend an das Untersuchungsgebiet 
 NG: Nahrungsgast, die Art nutzt das Untersuchungsgebiet zur Nahrungssuche 
 DZ: Durchzügler, die Art nutzt das U-gebiet als Nahrungs-/Rastgebiet während des Zuges 

* Der Kuckuck ist Brutvogel im Gebiet. Aufgrund seiner Lebensweise sind die Brutreviere sehr groß und die Revierzentren sind 
nur mit hohem zeitlichem Aufwand zu ermitteln, weshalb er nicht in der Karte dargestellt wird. Rauchschwalben und Mehl-
schwalben brüteten an Privatgebäuden und Ställen; da nicht alle Nester erfasst werden konnten und sich diese außerhalb der 
eigentlichen Aue befanden, wurde auf eine Darstellung in der Karte verzichtet. Beim Wespenbussard wurden Balzflüge und 
später im Jahr auch Jungvögel beobachtet, es konnte jedoch kein Horststandort ermittelt werden. Daher erfolgt auch bei dieser 
Art keine kartographische Darstellung. 

 
 
Bewertung der Erhebungsergebnisse und des Erhaltungszustandes ausgewählter, 
relevanter Arten 

Im Gebiet wurden 2012 drei Reviere des Eisvogels (Alcedo atthis) abgegrenzt. Im Jahr 
1994 konnten zwischen Wyhl und Leopoldskanal dagegen 15 Brutpaare beobachtet werden 
(WESTERMANN & WESTERMANN 1998 in INULA 2013a). Eisvogelpopulationen unterlie-
gen natürlichen Schwankungen. Dennoch sollte der Eisvogelbestand im Gebiet durch Sanie-
rung, Wiederherstellung oder Neuschaffung von Steilwänden und ein damit verbessertes 
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Nistplatzangebot gestärkt werden. Eine erhöhte Gewässerdynamik außerhalb der Brutzeit 
kann sich positiv auf die Eisvogel-Bestände auswirken. 

 
Insgesamt wurden im Jahr 2010 im Untersuchungsgebiet 65 Reviere des Mittelspechts 
(Dendrocopus medius) nachgewiesen. Der Rahmen der Untersuchungen ließ keine gezielte 
Höhlensuche zu, weswegen die Revierzentren Schätzungen unter Berücksichtigung der 
Nachbarreviere und der Bestandsstruktur darstellen.  

Die Gesamtfläche des Untersuchungsgebiets, in dem eine Erfassung der Vögel erfolgte, 
umfasst ca. 1.230 ha (= 12,3 km²) Waldflächen. Zu den Bestandsdichten des Mittelspechts 
gibt es sehr unterschiedliche Werte. Verschiedene Autoren beschreiben Dichten von 2,6 bis 
zu 14 Brutpaaren/km². Dabei spielen vor allem die Ausstattung und Struktur bzw. die Bewirt-
schaftungsweise der Fläche eine Rolle. So konnten in kleinen, optimal strukturierten Wald-
habitaten auch schon fünf Reviere des Mittelspechts auf nur 0,1 km² nachgewiesen werden 
(GATTER & MATTES 2008 in INULA 2013a). 

Die Ergebnisse im Untersuchungsgebiet liegen mit 5,3 Revieren/km² folglich eher im niedri-
gen Bereich. Allerdings gibt es innerhalb des Untersuchungsgebietes starke Unterschiede in 
der Besiedlung. Besonders der Bereich beim Bannwald „Weisweiler Rheinwald“ im Norden 
des Untersuchungsgebiets ist sehr struktur- und totholzreich und beherbergt zahlreiche Re-
viere des Mittelspechts. Die Dichte liegt im Bannwald z.B. bei ca. 9 Revieren/km². Im Süden 
des Untersuchungsgebiets ist die Mittelspecht-Dichte, vermutlich aufgrund von weniger Tot-
holzanteilen, wesentlich geringer. 

Bergahornreiche Laubholzbestände machen mit ca. 175 ha den größten Anteil der Waldflä-
che aus, dicht gefolgt von eschenreichen Laubholz-Beständen (161 ha) und Spitzahorn-
Beständen (135 ha). Altbestände von Stieleichen sind mit ca. 81 ha der vierthäufigste Wald-
bestandtyp. Der Mittelspecht gilt als Charakterart der Eichenwälder und ist auf Alt- und Tot-
holzreiche Bestände angewiesen (HÖLZINGER & MAHLER 2001 in INULA 2013a). Anteilig 
wurden in Alteichenbeständen mit 14 Revieren die meisten Mittelspecht-Reviere gefunden. 
Insgesamt gilt, je älter und totholzreicher ein Laubwaldbestand ist, desto eher stellt er ein 
geeignetes Habitat für den Mittelspecht dar, unabhängig von der Baumartenzusammenset-
zung (HÖLZINGER & MAHLER 2001 in INULA 2013a).  

Dies lässt sich auch auf das Untersuchungsgebiet übertragen: In Eichen-Beständen ge-
mischt mit Alteschen wurden elf Reviere, in Alteschen-Beständen mit Bergahorn bzw. Rein-
beständen von Alteschen wurden sieben bzw. acht Reviere des Mittelspechts nachgewiesen, 
ebenso viele wie in reinen Bergahornbeständen. Reife Buntlaubholz-Bestände sind gut ge-
eignete Lebensräume für den Mittelspecht (GATTER & MATTES 2008 in INULA 2013a). 

Bei der Kartierung fiel jedoch insgesamt auf, dass entgegen der vorliegenden Bestandes-
feinkartierung in vielen Altholzparzellen starke Bäume (Eichen/Eschen) inzwischen einge-
schlagen waren. Damit haben diese Bereiche für die Avifauna, insbesondere für die Spechte, 
stark an Wert verloren.  
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Kiefern-Bestände kommen im Untersuchungsgebiet auf nur ca. 10 ha Fläche vor. Abgese-
hen von einem Revier der Waldohreule (Asio otus), welches im Jahr 2010 nachwiesen wur-
de, beherbergen sie keine wertgebenden Vogelarten. 
 
Es wurden 2010 sechs Brutreviere des Schwarzspechts (Dryocopus martius, Anhang I) 
nachgewiesen. In den Jahren 2004/2005 waren in einem ähnlich umrissenen Untersu-
chungsraum im Gebiet ebenfalls sechs Reviere festgestellt worden (WESTERMANN 2006 in 

INULA 2013a). 
 
Im südlichen Bereich des Untersuchungsgebiets hängen zahlreiche Nistkästen, die vom 
Schwarzwaldverein gepflegt und gewartet werden. Dies wirkt sich offenbar entsprechend 
positiv auf die Bestände von Höhlen- und Halbhöhlenbrütern wie z.B. den Trauerschnäpper 
(Ficedula hypoleuca) aus. Tot-und Altholzstrukturen können damit jedoch nicht ersetzt wer-
den. 
 
Der Erhaltungszustand der Arten der Vogelschutzrichtlinie wird wie folgt bewertet: 

Tabelle 17: Erhaltungszustand der erfassten Vogelarten gem. Vogelschutz-RL (INULA 2014) 

Artname 
Rote 
Liste 

Ba-Wü 

Rote 
Liste 

D 

EU-
VRL 

BNat
SchG Status 

Vorge-
schriebene 
Erfassungs- 

Intensität 

Bewertung 

Ergebnis 
Habitat-
qualität 

Zustand der 
Population 
(2010/12) 

Beein-
trächti-
gungen 

Baumfalke  
Falco subbuteo 
 

3 3 Art. 4, 
Abs. 2 §§ BV N. a. G. 

 
B 
 

(Kriterien: hohe 
Bäume mit freiem 
Anflug als Nest-
standort, ausrei-
chend Nahrungs-

flächen) 
 

 

 
B 
 

2 Paare, sehr 
weit voneinander 

entfernt 
 

(B = 1 Paar pro 
zusammen-
hängendem 

Lebensraum-
komplex) 

 
B 
 

Intensivierung 
der Land-
wirtschaft, 
verstärkter 
Maisanbau 
(Nahrungs-
habitate) 

 

 

B 

Bienenfresser 
Merops apiaster 

V V Art. 4, 
Abs. 2 §§ N.N. D.P.E. 

 
C 
 

(Kriterien: Ab-
bruchkanten mit 
grabbarem Sub-
strat, an (Flug-) 
Insekten reiche 

Nahrungsbiotope) 

 

 
C 
 

Kein Nachweis 

 
A 

 

C 

Drosselrohrsänger 
Acrocephalus 
arundinaceus 

1 V Art. 4, 
Abs. 2 §§ N.N. D.P.E. 

 
C 
 

(Kriterien: Wasser-
Schilfröhricht, 

relative Störungs-
armut) 

 

 
C 
 

Kein Nachweis 

 
A 

 

C 
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Artname 
Rote 
Liste 

Ba-Wü 

Rote 
Liste 

D 

EU-
VRL 

BNat
SchG Status 

Vorge-
schriebene 
Erfassungs- 

Intensität 

Bewertung 

Ergebnis 
Habitat-
qualität 

Zustand der 
Population 
(2010/12) 

Beein-
trächti-
gungen 

Eisvogel 
Alcedo atthis 

V - Anh. I §§ BV N. a. G. 

 
B 
 

(Kriterien: Klein-
fischreiche Gewäs-
ser mit ausreichen-
der Sichttiefe und 

geeigneten 
Sitzwarten, 

senkrechte oder 
überhängende 

Abbruchkanten, 
Störungsarmut) 

 

 
C 
 

6 Paare, z.T.  
sehr weit 

voneinander 
entfernt 

 
(C = < 2 Paare 

pro 5 km 
Gewässer-

länge) 

 
C 
 

Verminderte 
Dynamik im 

Habitat, 
dadurch 
fehlende 

Brutstruktu-
ren, Störun-
gen durch 
Freizeit-

aktivitäten 
(Angeln, 

Kanufahren) 

 

C 

Flussseeschwalbe 
Sterna hirundo 

V 2 Anh. I §§ N.N. D.P.E. 

 
C 
 

(Kriterien: hoch-
wassersichere 

Kies-oder Sandin-
seln, ausreichen-
des Angebot an 

Kleinfischen)  

 
C 
 

Kein Nachweis 

 
A 

 

C 

Gänsesäger 
Mergus merganser 

R 2 Art. 4, 
Abs. 2 § 

pBV/ 
NG 

D.P.E. 

 
C 
 

(Kriterien: Stö-
rungsarme, 

fischreiche Gewäs-
ser, Brutgebiete: 

geeignete Nisthöh-
len im Umfeld des 

Nahrungs-
gewässers) 

 
C 
 

evtl.1 
Paar / 2104 ha 

 
Brutverdacht 

 
B 
 

Störungen 
durch Freizeit-

aktivitäten 
(Kanufahren) 

 
C 

Grauspecht  
Picus canus 

V 2 Anh. I §§ BV N. a. G. 

 
C 
 

(Kriterien: Altholz-
reiche Laub- und 
Mischwälder mit 

Lichtungen, 
seltener alte 

Streuostbestände) 

 
C 
 

(2 Paare / 2104 
ha) 

 
Bewertung:  

C = bis 1 Paar 
pro 300 ha 

 
B 
 

Forstwirt-
schaftliche 
Eingriffe 

 

 

C 

Hohltaube 
Columba oenas 

V  Art. 4, 
Abs. 2 § BV N. a. G. 

 
B 
 

(Kriterien: Altholz- 
und höhlenreiche, 
über 60 Jahre alte 
Laub- und Misch-

wälder, Acker- und 
Wiesengebiete in 

der näheren 
Umgebung des 

Brutplatzes) 

 

 
C 
 

(6 Paare / 2104 
ha) 

 
Bewertung:  

C = weniger als 
3 pro 100 ha. 

 
B 
 

Fortwirtschaft-
liche Eingriffe 

 

C 
 

(Gesamtbewertung 
gutachterlich von 
INULA aufgrund 

der Einschätzung 
der Vor-Ort 

Situation abgewer-
tet) 
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Artname 
Rote 
Liste 

Ba-Wü 

Rote 
Liste 

D 

EU-
VRL 

BNat
SchG Status 

Vorge-
schriebene 
Erfassungs- 

Intensität 

Bewertung 

Ergebnis 
Habitat-
qualität 

Zustand der 
Population 
(2010/12) 

Beein-
trächti-
gungen 

Krickente 
Anas crecca 

1 3 Art. 4, 
Abs. 2 § 

pBV/ 
DZ 

D.P.E. 

 
C 
 

(Kriterien: Stö-
rungsfreie Flach-

wasserbereiche mit 
deckungsfreier 

Verlandungsvege-
tation) 

 

 
C 
 

evtl.1 
Paar / 2104 ha 

 
Brutverdacht 

 

 
A 

 
C 

Mittelspecht 
Picoides medius 

V  Anh. I §§ BV N. a. G 

 
B 
 

(Kriterien: Gehölz-
bestände (Wälder, 
Streuobst, Parks) 

mit ausreichendem 
Angebot an 

grobborkigen 
Bäumen, vor allem 

Eichen) 
 

 

 
B 
 

(65 Paare / 2104 
ha -> 

3 Paare /100 ha) 
 

Bewertung: 
B =  3-4 Paare 

pro 100 ha 

 
B 
 

Fortwirtschaft-
liche Eingriffe 

 
B 

Neuntöter 
Lanius collurio 

V  Anh. I § BV N. a. G 

 
B 
 

(Kriterien: An 
Großinsekten 

reiche Nahrungsbi-
otope, ausreichen-
des Nistplatz- und 
Sitzwartenangebot 

(z.B. Dornen-
sträucher, relative 
Störungsarmut) 

 

 
C 
 

(11 Paare / 746 
ha Offenland -> 
1,6 Paare /100 
ha Offenland) 

 
Bewertung:  

C = weniger als 
4 Paare  

pro 100 ha 

 
B 
 

Intensivierung 
der Land-
wirtschaft, 
verstärkter 
Maisanbau 
(Nahrungs-
habitate) 

 

 
B 

Rohrdommel 
Botaurus stellaris 

0 2 Anh. I §§ N.N D.P.E. 

 
C 
 

(Kriterien: Verlan-
dungszonenmit 

größeren Röhrich-
ten) 

 

 
C 
 

Kein Nachweis 

 
A 

 
C 

Rohrweihe 
Circus aruginosus 

3  Anh. I §§ 
DZ/ 
pBV 

D.P.E. 

 
C 
 

(Störungsarme 
Schilfröhrichte im 

Verbund mit 
geeigneten 
Nahrungs-
habitaten) 

 

 
C 
 

evtl.1 
Paar / 2104 ha 

 
Brutverdacht 

 

 
B 
 

Intensivierung 
der Land-
wirtschaft, 
verstärkter 
Maisanbau 
(Nahrungs-
habitate) 

 

 
C 

Schwarzkehlchen 
Saxicola rubicola 

 V Art. 4, 
Abs. 2 § BV N. a. G 

 
C 
 

(Kriterien: Vorhan-
densein von (eher 
trockenen) Brach-

flächen oder 
extensiv genutztem 

Grünland) 

 
C 
 
( 

(4 Paare/746 ha 
Offenland) 

 
weniger als 4 
Paare pro 100 

ha 

 
B 
 

Intensivierung 
der Land-
wirtschaft, 
verstärkter 
Maisanbau 
(Nahrungs-
habitate) 

 

 

C 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

203 
 

Artname 
Rote 
Liste 

Ba-Wü 

Rote 
Liste 

D 

EU-
VRL 

BNat
SchG Status 

Vorge-
schriebene 
Erfassungs- 

Intensität 

Bewertung 

Ergebnis 
Habitat-
qualität 

Zustand der 
Population 
(2010/12) 

Beein-
trächti-
gungen 

Schwarzmilan 
Milvus migrans 

  Anh. I §§ BV N. a. G 

 
Eigentlich keine 
Bewertung nach 
MaP-Handbuch 

üblich 

 
B 
 

(Eigene Kriterien: 
Strukturreiche 

Wälder und Wald-
ränder, Bäume mit 

freiem Anflug,  
Nahrungshabitate: 
Äcker, Grünland, 

fischreiche Gewäs-
ser) 

 
Eigentlich keine 
Bewertung nach 
MaP-Handbuch 

üblich 

 
B 
 

2 Paare 

 

 
 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 
 

 
B 

Schwarzspecht  
Dryocopus martius 
 

  Anh. I §§ BV N. a. G 

 
B 
 

(Kriterien: Laub- 
und Mischwälder 
mit geeigneten 
Brutbäumen) 

 
A 
 

7 Paare /1358 
ha Wald 

 
Bewertung: 

A= > 3 Paare 
pro 1000 ha 

 
B 
 

Forstwirt- 
schaftliche 
Eingriffe 

 

 

A 

Wasserralle 
Rallus aquaticus 

2 V Art. 4, 
Abs. 2 § BV N. a. G 

 
C 
 

(Kriterien: Dauer-
haft nasse oder 
überstaute Rie-
de/Röhrichte, 
weitgehende 

Störungsarmut 
während der 

Brutzeit) 

 
C 
 

1 Paar 
 

Bewertung: 
C = weniger als 

3 Paare pro 
Lebensraum-

komplex 

 
A 
 

 

C 

Weißstorch  
Ciconia ciconia 
 

V 3 Anh. I §§ 
NG/ 
(BV) 

N. a. G 

 
C 
 

(Kriterien: Offene 
Grünlandgebiete, 

hinreichendes 
Nahrungsangebot 

(Kleinsäuger, 
Amphibien, Rep-
tilien, Wirbellose ) 

 
C 
 

1 Paar in 
Weisweil 

 

 

 
B 
 

Intensivierung 
der Land-
wirtschaft, 
verstärkter 
Maisanbau 
(Nahrungs-
habitate) 

 
 

 

C 

Wendehals 
Jynx torquilla 

2 2 Art. 4, 
Abs. 2 §§ BV P.-K. 

 
C 
 

(Kriterien: Lichte 
Gehölzbestände 

mit höhlenreichen 
Altbäumen und gut 

besonnter, nicht 
verfilzter Gras-
Krautschicht, 

Streuobstgebiete, 
lichte Wälder, 

Parks) 

 
C 
 

5 Paare/746 ha 
 

Bewertung: 
C = < 5 Paare 

pro zusammen-
hängendem 

Lebensraum-
komplex 

 
B 
 

Intensivierung 
der Landwirt-

schaft, 
Verlust von 

Streu-
obstgebieten 

 

C 
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Artname 
Rote 
Liste 

Ba-Wü 

Rote 
Liste 

D 

EU-
VRL 

BNat
SchG Status 

Vorge-
schriebene 
Erfassungs- 

Intensität 

Bewertung 

Ergebnis 
Habitat-
qualität 

Zustand der 
Population 
(2010/12) 

Beein-
trächti-
gungen 

Wespenbussard 
Pernis apivorus 

3 V Anh. I §§ BV N. a. G 

 
Eigentlich keine 
Bewertung nach 
MaP-Handbuch 

üblich 
 

C 
 

(Eigene Kriterien: 
Abwechslungs-

reiche Landschaf-
ten, Mosaik aus 
Waldlichtungen, 

Grünland, Heiden, 
Brachen etc.) 

 
Eigentlich keine 
Bewertung nach 
MaP-Handbuch 

üblich 
 

C 
 

1 Paar 

 
 

 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 

 
 

C 

Zwergtaucher 
Tachybaptus 
ruficollis 

2  Art. 4, 
Abs. 2 § BV N. a. G 

 
C 
 

(Kriterien: Stö-
rungsarme Verlan-

dungszonen 
stehender Gewäs-

ser) 

 
C 
 

2 Paare /2104 
ha 

 
Bewertung:  

C = <3 Paare 
pro zusammen-

hängendem 
Lebensraum-

komplex 

 
B 
 

Störungen 
durch Freizeit-

aktivitäten 
(Kanufahren) 

 

 

C 

 
Erläuterung der verwendeten Abkürzungen: 

Rote Liste: siehe Erläuterungen zu Tabelle 16 

EU-VRL, Anhang I, Art. 4, Abs. 2:  

BNatSchG: siehe Erläuterungen zu Tabelle 16 

Status: siehe Erläuterungen zu Tabelle 16 

Vorgeschriebene Erfassungsintensität (MaP-Handbuch): 

N. a. G.= Nachweis auf Gebietsebene 

D.P.E.= Detaillierte Populationserfassung 

P.-K.= Probeflächen-Kartierung 

Bewertung Erhaltungszustand: A= hervorragend, B= gut, C= durchschnittlich/begrenzt 
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3.5.1.2.3 Amphibien 

Methoden und Konventionen 

Die Erfassung der Amphibien wurde unterteilt in zwei Untersuchungsjahren durchgeführt. Es 
wurden bei den Erhebungen in den Jahren 2010 und 2012 insgesamt 66 Untersuchungsge-
wässer beprobt (INULA 2013a). In 57 Gewässern konnten Amphibienarten nachgewiesen 
werden (siehe Tabelle 18).  

Für die Frühjahrskartierung im Untersuchungsjahr 2010 kamen insbesondere die Zählung 
von Laichballen (wichtigste Nachweismethode v.a. für den Springfrosch) im Rahmen von 
Tagbegehungen sowie Sichtnachweise der Tiere zum Einsatz. Angetroffene Grünfrösche 
wurden nach Möglichkeit gezielt gekäschert und mittels Fersenprobe, Begutachtung des 
Fersenhöckers sowie weiterer relevanter Merkmale nach Möglichkeit bis zur Art bestimmt. Im 
Rahmen aller Begehungen wurde intensiv in Wasserpflanzenbeständen und Detritus nach 
Amphibien, vor allem nach Molchen, gekäschert. 

 
Für die Kartierung der spätlaichenden Arten im Untersuchungsjahr 2012 kamen die üblichen 
Methoden, wie nächtliches Verhören der Laichgesellschaften bei Froschlurchen, sowie das 
Ableuchten der Wasseroberfläche zur Beobachtung von Molchen zum Einsatz. Insbesondere 
zur Erfassung der Molchfauna (Kammmolch) wurden zusätzlich zu den Käscherfängen auch 
beköderte Kleinfischreusen eingesetzt, die stets über Nacht im Gewässer verblieben und am 
Folgetag kontrolliert wurden.  

Es wurden außerdem Daten der ABS (Amphibien & Reptilien Biotopschutz in Baden- Würt-
temberg) ausgewertet und in die Ergebnistabelle eingearbeitet. 

 

Ergebnisse der Erhebungen 

Es wurden 12 Amphibienarten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen (siehe Tabelle 18). 
Die Lage der Untersuchungsgewässer mit Nachweisen der FFH-Amphibienarten sind in den 
Abbildung 25 (Anhang II-Arten) und Abbildung 26 (Anhang IV-Arten) verzeichnet. 

 
Der Springfrosch (Rana dalmatina) war mit Vorkommen an über 77% der Gewässer die häu-
figste Art im Untersuchungsgebiet. Die Schwesterart, der Grasfrosch (Rana temporaria), 
wurde mit Nachweisen an 25% der Gewässer deutlich seltener angetroffen, war aber immer 
noch recht häufig, ebenso wie der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae, Anhang IV 
FFH-Richtlinie), der an 23% der Gewässer nachgewiesen wurde. 

Die Arten des Grünfroschkomplexes (Pelophylax) konnten insgesamt nicht immer sauber 
getrennt werden, „unbestimmter Grünfrosch“ war der zweithäufigste Nachweis (72%) im Ge-
biet. Der Teichfrosch (Pelophylax esculentus) war weit verbreitet und wurde an 33 Gewäs-
sern (56%) angetroffen.  
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Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) war mit Nachweisen an 22 Gewässern (37%) rela-
tiv gut im Untersuchungsgebiet vertreten und sogar häufiger als Fadenmolch (Lissotriton 
helveticus) und Seefrosch (Pelophylax ridibundus), die jeweils an 32% der Gewässer anzu-
treffen waren. 

Selten wurde die FFH-Art Laubfrosch (Hyla arborea Anhang IV FFH-Richtlinie) in den Unter-
suchungsgewässern angetroffen. In vier Gewässern gelang ein Nachweis, weitere Nachwei-
se erfolgten außerhalb der regulären Gewässer oder Beobachtungszeiten. Insgesamt war 
der Laubfrosch damit in acht Gewässern anzutreffen.  

Der Kammmolch (Triturus cristatus) war mit 5 Nachweisen (7%) relativ gut im Untersu-
chungsgebiet vertreten.  

Tabelle 18: Nachgewiesene Arten, ihr Gefährdungs- und Schutzstatus und ihre Stetigkeit.  

Art   Rote      
D 

Liste 
BW 

FFH-
RL 

Stetigkeit Gewässer % 

Teichmolch Lissotriton (Triturus) 
vulgaris 

. V . 8 14% 

Fadenmolch 
Lissotriton (Triturus) hel-
veticus 

. . . 18 32% 

Bergmolch 
Ichthyosaura (Triturus) 
alpestris 

. . . 11 19% 

Kammmolch Triturus cristatus V 2 II,IV 4 7% 

Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 II,IV 21 37% 

Erdkröte Bufo bufo . V . 9 16% 

Laubfrosch Hyla arborea 3 2 IV 3 5% 

Springfrosch Rana dalmatina . 3 IV 44 77% 

Grasfrosch Rana temporaria . V . 14 25% 

Grünfrösche 
allgemein 

     41 72% 

Seefrosch Pelophylax ridibundus      
(Rana kl. ridibunda) 3 . . 18 32% 

Kleiner Was-
serfrosch 

Pelophylax lessonus   
(Rana lessonae) 

G G IV 13 23% 

Teichfrosch Pelophylax esculentus  
(Rana esculenta) 

D . . 32 56% 

 
rot: streng geschützte Arten (FFH) 
fettschwarz: Rote Liste BW 
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Rote-Liste: 
BW = Baden-Württemberg (LAUFER 1999) 
D = Deutschland (KÜHNEL et al. 2009) 
2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, G = Gefährdung anzunehmen,  
D = Daten mangelhaft 
 
FFH-RL - Richtlinie 92/43EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
II = Anhang II - Art,  Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für die besondere Schutzgebiete aus-

gewiesen werden müssen 
IV = Anhang IV - Art,  Streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Lage der untersuchten Gewässer und die erfass-
ten Amphibienarten. In der Karte 9 der UVS Anlage sind die bedeutsamen Amphibiengewäs-
ser (Kaule 8 und 9) sowie die Vorkommen streng geschützter Arten nochmals dargestellt. 
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Abbildung 25: Nachweise von Amphibien gem. FFH-Anhang II (INULA 2013a) 
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Abbildung 26: Nachweise von Amphibien gem. FFH-Anhang IV (INULA 2013a) 
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Die Ergebnisse aller Begehungen eines Gewässers wurden für jede nachgewiesene Amphi-
bienart anhand der folgenden Kriterien zu Statusklassen zusammengefasst.  

 Statusklasse 1: Kleine Population 1-5 Individuen, 1-50 Larven 
 Statusklasse 2: Mittlere Population 6-20 Individuen, 51-500 Larven 
 Statusklasse 3: Große Population 21-100 Individuen, >500 Larven 

 
Das Vorkommen eines Laichballens wurde als ein Individuum gewertet. Im Gegensatz zu 
den sehr mobilen Libellen wurde bei den Amphibien bei Anwesenheit an einem Gewässer 
innerhalb der Fortpflanzungsperiode auch bei nur einem Individuum grundsätzlich von einem 
bodenständigen Vorkommen ausgegangen und das Gewässer als Laichhabitat aufgefasst. 

Für die Bewertung der Probegewässer aus herpetologischer Sicht wurde ein an KAULE ange-
lehntes Bewertungsschema an den aktuellen Kenntnisstand angepasst. Hierbei spielt insbe-
sondere die Rote Liste der Amphibien Baden-Württembergs (LAUFER 2009 in INULA 2013a) 
eine Rolle. Als Bewertungskriterien werden herangezogen: 

Seltenheit, Gefährdung und Schutzstatus: Anzahl von Arten der jeweils höchsten erreichten 
Kategorien in den jeweils aktuellsten Roten Listen Baden-Württembergs und Deutschlands. 
Damit wurden alle Arten der FFH-Richtlinie angemessen berücksichtigt, da sie in der Roten 
Liste Baden-Württembergs geführt werden. Der Springfrosch ist Art der FFH-Richtlinie und in 
der Roten Liste der Amphibien Baden-Württembergs in der Kategorie 3 geführt. Die Art hat in 
den Rheinwäldern ihren Verbreitungsschwerpunkt hat und kommt sehr häufig vor. Durch ihre 
Einstufung in der Kategorie 3 kommt ihr eine angemessene und nicht zu hohe Gewichtung 
zu. 

Artenzahl: Die Anzahl von Amphibienarten innerhalb eines Gewässers unabhängig vom 
Schutzstatus wurde ebenfalls bewertet. 

Die Bewertungsstufen berechnen sich nach dem im Folgenden definierten Schema. Da alle 
Amphibien in der Roten Liste Baden-Württembergs in höher gelisteten Kategorien als in der 
der Bundesrepublik Deutschland geführt werden, wurde zur Bewertung erstere verwendet. 
Die Kategorie G (Gefährdung anzunehmen) wurde wie eine Einstufung als RL2-Art gewertet 
(dieser Fall kommt nur bei Pelophylax lessonus vor). 

Bewertungs- 
Stufe 

Bewertung Artenzahl Artenzahl  
RL 2 oder G 

Artenzahl  
RL3 

9 Sehr hoch ≥ 9 > 2  
8 Hoch ≥ 8 = 2 > 2 
7 Mittel ≥ 6 = 1 = 2 
6 Gering ≥ 3  = 1 
5 Sehr gering ≥ 0   

(Rote Liste: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen) 
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Tabelle 19:  Zusammenfassende Bewertung von Status der Arten und Bewertungsstufe  
der Laichgewässer 

Art
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(L

is
so

tri
to

n 
he

lv
et

ic
us

)
 B

er
gm

ol
ch

   
   

   
   

   
   

(Ic
ht

hy
os

au
ra

 a
lp

es
tri

s)
 K

am
m

m
ol

ch
   

   
   

   
   

(T
rit

ur
us

 c
ris

ta
tu

s)
 G

el
bb

au
ch

un
ke

   
   

   
  

(B
om

bi
na

 v
ar

ie
ga

ta
)

 E
rd

kr
öt

e 
(B

uf
o 

bu
fo

)

 L
au

bf
ro

sc
h 

(H
yl

a 
ar

bo
re

a)

 S
pr

in
gf

ro
sc

h 
   

   
   

   
   

   
   

   
(R

an
a 

da
lm

at
in

a)

 G
ra

sf
ro

sc
h 

(R
an

a 
te

m
po

ra
ria

)

 G
rü

nf
rö

sc
he

 a
llg

em
ei

n

 S
ee

fro
sc

h 
   

   
   

   
   

   
(P

el
op

hy
la

x 
rid

ib
un

du
s)

 K
le

in
er

 W
as

se
rfr

os
ch

 
(P

el
op

hy
la

x 
 le

ss
on

ae
)

 T
ei

ch
fro

sc
h 

   
   

   
   

   
  

(P
el

op
hy

la
x 

es
cu

le
nt

us
)

Arten  FFH-
Arten

A02 1 1 1 2 4 2 7
A03a.1 1 3 3 1 4 2 7
A03a.2 2 1 1 1 1 3 3 1 2 9 4 9
A03a.3 2 1 1 1 1 3 3 2 1 9 4 9
A03b 2 1 2 1 7
A04 1 3 2 1 4 2 7
A05a 2 1 0 5
A05b 2 1 0 5
A05c 2 1 0 5
A05d 2 1 2 0 5
A05e 2 3 1 1 4 0 6
A05f 1 2 1 2 4 0 6
A05g/h 2 2 3 1 1 1 6 2 7
A06 1 3 1 1 4 1 6
A07 3 2 1 3 1 7
A08 1 1 3 1 4 2 7
A09 1 2 2 0 5
A10 1 1 1 6
A11 3 3 2 1 1 5 2 7
A12 1 3 3 1 1 5 1 6
A13 3 2 1 3 1 6
A14 3 2 1 3 1 6
A15 1 1 0 5
A16 2 1 2 1 6
A18 1 3 2 2 2 5 1 6
A19e 1 1 0 5
A20 3 2 2 0 5
A21.S1 1 2 2 3 1 6
A21.S2 2 1 2 2 4 2 7
A21.S3 1 1 1 3 2 5 2 7
A21.S3a 1 1 1 1 1 1 6 1 6
A21.S4 1 1 1 1 2 3 1 7 3 8
A22a 1 1 2 3 1 1 6 3 8
A22b 1 1 3 1 4 1 6
A22c 1 1 1 1 1 3 6 2 7
A23 3 2 3 1 4 2 7
A24 2 1 1 1 2 5 2 7
A25 1 1 1 6
A26 2 1 0 5
A27a 0 0 .

Gewässer
Anzahl

Status
Bew ert
ungs-
stufe
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Arten  FFH-
Arten

Gewässer
Anzahl

Status
Bew ert
ungs-
stufe

 
A27b 2 2 2 1 6
A28a 1 1 3 3 4 1 6
A28b 1 2 2 1 1 5 2 7
A29a 1 1 1 1 3 1 3 1 1 9 3 9
A29b 1 1 1 1 3 3 1 1 8 3 8
A30 1 2 3 3 1 6
A32 1 1 2 3 1 6
A33 1 2 1 2 1 5 2 7
A34 1 3 3 1 1 1 6 3 8
A38 1 1 3 2 1 5 1 6
A39 3 1 2 1 6
A41 1 3 2 3 1 1 6 3 8
A42 1 3 1 1 1 5 2 7
A46a 1 2 1 3 2 7
A46b 2 1 1 3 1 6
A101 1 1 1 3 1 2 1 7 2 7
A102 1 1 1 1 1 2 1 1 8 4 9
A103 1 2 1 2 1 2 2 1 8 3 8  
rot: streng geschützte Arten (FFH)  

Status im Untersuchungsgebiet: 

0= kein Vorkommen 
1= 1- 5 adulte Individuen, und /oder 1-50 Larven 

2= 6-20 adulte Individuen, und /oder 51-500 Larven 

3= 21-100 adulte Individuen, und /oder >501 Larven 

 
Die Gewässer A31, A35, A36, A37, A40, A43, A44 und A45 wurden 2010 aufgesucht und als 
nicht amphibientauglich bewertet (trocken oder Gießen-Charakter, siehe INULA 2013a). 

 

Ergänzende Hinweise 

Bei den späteren Erfassungsterminen der Amphibienuntersuchungen 2010 waren bereits 
Kleine Wasserfrösche im charakteristischen, leuchtend grünen Hochzeitskleid anzutreffen. 
Im Jahr 2012 hingegen gelangen, obwohl die Untersuchungen jahreszeitlich später abliefen, 
nur sehr wenige Beobachtungen von Kleinen Wasserfröschen im Hochzeitskleid. Dies zeigt, 
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dass die Ausprägung des zur Bestimmung wichtigen Hochzeitskleids jährlich unterschiedlich 
ausgeprägt sein kann. Entsprechend werden in „schlechten“ Jahren die Populationen mög-
licherweise unterschätzt. 

Die festgestellte Bestandssituation bei Springfrosch, Kammmolch und Gelbbauchunke stellte 
sich insgesamt recht positiv dar. Beim Springfrosch ist die hohe Zahl an Nachweisen sicher 
auch auf die Zählung der Laichballen im Frühjahr zurückzuführen, welche die beste Erfas-
sungsmethode für diese Art darstellt. 
 
Mit acht Nachweisen ist der Laubfrosch im Gebiet nur schwach repräsentiert. 
 
Die Kreuzkröte (Bufo calamita, Anhang IV FFH-Richtlinie), von der allerdings auch bei den 
Daten der ABS lediglich Nachweise aus dem Gewässer A19e vorliegen (mehrfache Be-
obachtungen 1980 - 2002), wurde nicht nachgewiesen. Ihr Vorkommen ist am ehesten dort 
und an den Ufern des Wyhler Baggersees im Rheinwald zu erwarten, wo sie allerdings im 
Untersuchungsjahr nicht nachgewiesen wurde. 
 
Aus den Jahren 1986 - 1987 lag der Nachweis von Larven und juvenilen Individuen der 
Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) im Gewässer A24 vor. Im Untersuchungsjahr 2012 konn-
te sie dort nicht mehr und auch nirgendwo anders im Untersuchungsgebiet nachgewiesen 
werden. 
 
Die flache Schlut am Alten Großkopfweg (A29a) war zusammen mit dem Breitgießen – Ost-
teil (L03a.2) und –Westteil (L03a.3) mit jeweils 9 nachgewiesenen Amphibienarten das arten-
reichste Gewässer. Die rasche Besiedlung der erst 2009 durch Ausbaggerung und Freistel-
lung der Ufer von Gehölzen wieder aufgewerteten Gewässer durch besonders viele natur-
schutzfachlich wichtige Arten zeigt den hohen Wert solcher renaturierter oder auch neu an-
gelegter Gewässer. Die im Bereich des Breitgießens und des rückverlegten Hochwasser-
damms IV aufgewerteten Gewässer haben Modellcharakter für weitere entsprechende Maß-
nahmen, die in vielen Bereichen des Untersuchungsgebiets sinnvoll wären.  

Insgesamt sind die Bestände von Pionier- und Temporärgewässerarten im Untersuchungs-
gebiet nicht gesichert, da besonnte Kleingewässer aktuell lediglich in den Abbaubereichen 
der Baggerseen auf Gemarkung Wyhl vorkommen. Für Gelbauchunken gibt es durch Wild-
schweinsuhlen und Fahrspuren offensichtlich ausreichend Habitate. Allerdings gibt es einen 
hohen Bedarf bei der Neuanlage oder der Freistellung von kleinen und mittelgroßen Entwick-
lungsgewässer für Temporärgewässerarten wie Laubfrosch und Kreuzkröte. 

  

Nachfolgend werden für wertgebende Arten die Erhaltungszustände gemäß MaP- Handbuch 
dargestellt (INULA 2014) 
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Tabelle 20: Erhaltungszustand der wertgebenden Amphibienarten (INULA 2014) 

Artname 
Rote 
Liste 

Ba-Wü 

Rote 
Liste 

D 
FF H 

B 
Nat
Sch 
G 

Status 

 
Erfassungs- 

Intensität 
laut MaP-
Handbuch 

Bewertung 

Ergebnis Habitat-
qualität 

Zustand der 
Population 
(2010/12) 

Beein-
trächti-
gungen 

Kammmolch  
Triturus cristatus 
 

V 2 Anhang 
II, IV §§ bod. S. 

 
C 
 

(Kriterien MaP-
Handbuch: Be-

schattungsgrad < 
40%, Fehlen von 
Fischen oder – in 
größeren Gewäs-

sern mit gut 
ausgeprägter 

Unterwasser- und 
/oder Verlandungs-

vegetation – 
allenfalls geringe 
Fischvorkommen, 
kein (jährliches) 
Austrocknen vor 
Mitte August)). 

 

 
C 
 

7 % der Untersu-
chungsgewässer 

besiedelt 
(Stand 2012) 

 

 
A 

 

C 

Laubfrosch 
Hyla arborea 

3 2 Anhang 
IV §§ bod. - 

 
C 

 
Keine Bewertung 

nach MaP-
Handbuch üblich 

 
(Kriterien LUBW: 

Heckenreiche, 
extensiv genutzte 

Wiesen- und 
Auelandschaften. 

Gut besonnte 
Gewässer mit 
flachen Ufern). 

 
C 
 

Keine Bewertung 
nach MaP-

Handbuch üblich 
 

5 % der Untersu-
chungsgewässer 

besiedelt 
(Stand 2012) 

 
C 
 

Sukzessi-
on, Intensi-
vierung der 
Landwirt-

schaft 

 

C 

Gelbbauchunke 
Bombina variega-
ta 

2 2 Anhang 
II, IV §§ bod. S. 

 
B 
 

(Kriterien MaP-
Handbuch: Volle 

Besonnung, 
vegetationsarm 

oder stark schwan-
kender Wasser-

stand, Temperatur-
regime in der 

Vegetationsperiode 
12-31 °C). 

 

 
B 
 

37 % der Untersu-
chungsgewässer 

besiedelt 
(Stand 2012) 

 
B 
 

Fehlende 
Dynamik 

 
 

 

B 

 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

215 
 

Springfrosch 
Rana dalmatina 

- 3 Anhang 
IV §§ bod. - 

 
B 

 
Keine Bewertung 

nach MaP-
Handbuch üblich 

 
(Kriterien LUBW: 

Warme, lichte 
Laub- und 

Mischwälder mit 
Altholzbeständen 
und krautreichen, 
trockenen Stellen 
in sonniger Lage, 
Gräben, Tümpel, 

Altwasser, Teiche, 
Rückhaltebecken, 

Seen). 

 
A 
 

Keine Bewertung 
nach MaP-

Handbuch üblich 
 

77 % der Untersu-
chungsgewässer 

besiedelt 
(Stand 2012) 

 
A 

 
A 

Kleiner Wasser-
frosch 
Pelophylax 
lessonus 

G G Anhang 
IV §§ bod. - 

 
C 
 

Keine Bewertung 
nach MaP-

Handbuch üblich 

 
(Kriterien LUBW: 

Sonnenexponierte, 
vegetationsreich 

und gut strukturier-
te Kleingewässer, 

Schluten) 
 

 
C 
 

Keine Bewertung 
nach MaP-

Handbuch üblich 
 

23 % der Untersu-
chungsgewässer 

besiedelt 
(Stand 2012) 

 
A 
 
 

 

C 

 
Erläuterung der in den Tabellen verwendeten Abkürzungen: 

Rote Liste: Rote Listen der Amphibien Baden-Württembergs (LAUFER 1999) und Deutschlands (KÜHNEL ET AL. 2008) 
 Kategorien: 0: ausgestorben oder verschollen,  
  1: vom Aussterben bedroht 
  2: stark gefährdet,  
  3: gefährdet 
  V: Art der Vorwarnliste,  
  R: Art mit geographischer Restriktion 
 

FFH-RL: FFH-Richtlinie der Europäischen Union (Richtlinie 79/409/EWG) 
Anhang I: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere 

Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen  
Anhang IV: Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse  
 

BNatSchG: Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14) 
§ besonders geschützt 
§§ streng geschützt 
 

Status: Der Status gibt Auskunft über das Verhalten der einzelnen Art im Gebiet 
bod:  = es liegen Fortpflanzungshinweise aus 2012 vor, die Art ist im Gebiet bodenständig. 

 ? = die Art kommt extrem selten im Untersuchungsgebiet vor, der Status ist unklar. 
 k.N. = die Art wurde nicht nachgewiesen. 
 
D.P.E.= Detaillierte Populationserfassung, S. = Stichprobenverfahren 
Bewertung Erhaltungszustand: A= hervorragend, B= gut/günstig, C= durchschnittlich/begrenzt 
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3.5.1.2.4 Reptilien 
Methoden und Konventionen 

Die Zauneidechse war aus dem Gebiet bekannt und sollte gezielt erfasst werden. Zusätzlich 
wurden die Mauereidechse und Schlangenarten gesucht.  

Die Suche erfolgte an sonnigen Tagen, bei höheren Tagestemperaturen im Mai ab etwa 
8:30 Uhr, bei einer kühleren Grundtemperatur auch später. Dabei wurden thermisch begüns-
tigten Lebensraumstrukturen wie Waldränder und Säume entlang der Dämme, Ränder von 
Wegen und wärmebegünstigte Halbtrockenrasen langsam abgegangen und nur eindeutig 
durch Sichtbeobachtungen bestimmbare Tiere erfasst.  

Die Erfassung wurde auch parallel zur Vegetations- und Insektenuntersuchung von April bis 
September 2012 an zahlreichen Beobachtungstagen fortgesetzt. Einige Stellen wurden 
mehrfach begangen, wenn die Artzugehörigkeit der Tiere durch Sichtbeobachtungen nicht 
sofort möglich war. Die Fundbeobachtungen aller Kartierer im Gebiet wurden bei der Aus-
wertung zusammengefasst), so dass sich ein Gesamtbild der Verbreitung der Arten ergibt 
(TREIBER 2012a). 

 

Ergebnisse der Erhebungen und Bewertung 

Bei der Untersuchung wurden insgesamt vier Reptilienarten im Gebiet festgestellt, darunter 
zwei streng geschützte Arten.  

Tabelle 21: In 2012 nachgewiesene Arten im Bereich des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Art FFH Schutz-
status 

RL 
BW 

Teilraum 
Wyhl 

Teilraum 
Weisweil 

Biotop Häufigkeit 

Zauneidechse 
Lacerta agilis 

IV streng V X X Dammflächen, 
Binnensäume 

zerstreut 

Mauereidechse 
Podarcis muralis 

IV streng 2 X - Rheinseiten-
damm 

Einzeltier 

Ringelnatter 
Natrix natrix 

- - 3 X X Ufer,  
Gebüsche 

lokal 

Blindschleiche 
Anguis fragilis 

- - - X - Säume lokal 

Rote Liste: 2= stark gefährdet, 3= gefährdet, V= Vorwarnliste 
FFH = FFH-Anhang IV Art, streng zu schützende Tierart von gemeinschaftlichem Interesse  
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Die nachfolgenden Abbildung 27 und Abbildung 28 zeigen die Fundorte der erfassten Repti-
lien im Untersuchungsraum. Die Vorkommen der streng geschützten Art Zauneidechse sind 
auch in der Karte 9 der UVS Anlage dargestellt. 

 
Abbildung 27: Vorkommen Reptilien im Untersuchungsraum - Südteil (TREIBER 2012a) 

 

 
Abbildung 28: Vorkommen Reptilien im Untersuchungsraum - Nordteil (TREIBER 2012a) 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

218 
 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Vorkommen und Lebensraum: Die Art kommt im gesamten Umfeld des geplanten Rückhalte-
raumes vor. Dabei werden Wegränder angrenzend an Gebüsche, sonnenbeschienene Wald-
ränder und einige wenige Binnensäume innerhalb des Rückhalteraums besiedelt. Insgesamt 
liegen 18 Fundpunkte vor. Innerhalb des Rückhalteraumes kommen Tiere der Art vornehm-
lich im Bereich der Dämme und am wasserseitigen Dammfuß vor. An drei Stellen konnten 
insgesamt fünf Tiere innerhalb des Rückhalteraums immer an Wegrändern festgestellt wer-
den. Zwei Tiere wurden am Rand eines Waldweges südlich der Weisweiler Rheinstraße, 
zwei Tiere wurde im Bereich des sog. Querdammes 3 im Gewann Moosmichelkopf am Weg 
und zwei Tiere wurden am Südrand einer alten Kiesentnahmestelle an einem Weg gefunden. 
Die beiden letztgenannten Fundstellen liegen innerhalb des bestehenden Überflutungsgebie-
tes des Rheins.  

Inmitten der grasigen Dammflächen mit Wiesen oder Halbtrockenrasen kommt die Art nicht 
vor. Die Zauneidechse bevorzugt im Gebiet den Schutz von Gehölzen und ein trockenwar-
mes Mikroklima der Säume. Die Art ist insgesamt zwar verbreitet, aber die Individuenzahl ist 
sehr niedrig. Dicht besiedelte Bereiche gibt es im untersuchten Gebiet nicht, immer kommen 
nur Einzeltiere vor. Viele Dammabschnitte sind ohne Artnachweis und vermutlich nicht be-
siedelt. Grund ist die Struktur der Waldränder. Sofern dort niedrigwüchsigere Gebüsche oder 
Baumstubben vorkommen, ist die Art mit höherer Wahrscheinlichkeit zu finden. Ist der Wald-
trauf aus hochwüchsigen Bäumen ohne niedrigwüchsige Gebüsche aufgebaut und fehlen 
sonstige Versteckmöglichkeiten, ist das Vorkommen der Art unwahrscheinlich bis ausge-
schlossen. 

Lokale Population: Die Art ist im Gebiet und angrenzend flächig in jedem Messtischblatt-
Quadranten verbreitet (vgl. LAUFER et al. 2007 in TREIBER 2012a). Der bislang ohne Fun-
de markierte Fundquadrant TK 7711/SO ist nach der vorliegenden Kartierung ebenfalls be-
siedelt. Die lokale Population kann nur großräumiger abgegrenzt werden, da die Tiere insbe-
sondere über die Dämme weitläufig miteinander in Verbindung stehen. Nach Norden wird die 
lokale Population durch den Leopoldskanal begrenzt, da der Austausch über die einzige 
Straßenbrücke bei Rheinhausen nur selten stattfinden wird. Nach Süden erstreckt sich die 
lokale Population bis nach Breisach und dürfte auch den gesamten Kaiserstuhl umfassen, da 
die Rheinaue hier direkt mit den Rebterrassen zwischen Sasbach und Burkheim und den 
dortigen Zauneidechsenvorkommen verbunden ist.  

Bedeutung: Verglichen mit einer in der Oberrheinebene insgesamt flächigen Besiedlung stel-
len die Vorkommen im Untersuchungsgebiet nur einen sehr kleinen Teil der gesamten loka-
len Population dar. Die geringe Individuendichte zeigt zudem die nicht herausragende Quali-
tät und Eignung des Untersuchungsgebietes. Grund dafür ist auch, dass Südlagen bei der 
Dammexposition fehlen. Das Gebiet ist jedoch für den Austausch der Tiere innerhalb der 
lokalen Population von großer Bedeutung.  

Der Erhaltungszustand der Populationen in der kontinentalen biogeographischen Region und 
in Baden-Württemberg wird als „ungünstig-unzureichend“ bewertet (BFN 2013, LUBW 2013). 
Für die lokale Population (zumindest für den Teil, der im Untersuchungsraum siedelt) wird 
der Erhaltungszustand ebenfalls als „ungünstig-unzureichend“ bewertet. 
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Mauereidechse (Podarcis muralis) 

Vorkommen und Lebensraum: Ein Einzeltier der Art wurde nur einmal am 18.08.2012 auf 
dem kiesigen Rheinseitendamm zwischen Wyhl und Weisweil gefunden. Die Art war aus 
dem Gebiet bisher unbekannt, das Verbreitungsgebiet weist in der Verbreitungskarte hier 
entlang des Rheins eine Lücke auf. Die Art ist weiter nördlich nahe der Rheinbrücke Kappel-
Grafenhausen / Rhinau (vgl. LAUFER et al. 2007 in TREIBER 2012a) und weiter südlich am 
Rheinübergang bei Breisach bekannt. Im angrenzenden Elsass (THIRIET & VACHER 2010 
in TREIBER 2012a) ist die Art entlang der Rheinseitendämme weiter verbreitet, wobei dort 
großräumig Steinschüttungen als Lebensraum vorhanden sind. 

Lokale Population: Eine lokale Population existiert für die Art nicht. Der Lebensraum ist zu-
dem an der Stelle nicht ausreichend geeignet. Die Rheinseitendämme sind im untersuchten 
Bereich für Mauereidechsen nicht grobkiesig genug, Steinblockschüttungen fehlen, so dass 
die Habitatstrukturen für diese Art ungeeignet sind. Es kann vermutet werden, dass es sich 
um ein migrierendes Einzeltier handelt. Im Falle einer stabilen Population wären mehrere 
Tiere gefunden worden, das Vorkommen wäre zudem bereits mit großer Sicherheit bekannt 
gewesen, da Baden-Württemberg bezüglich der Reptilien sehr gut erforscht ist. 

Bedeutung: Der Fund eines Einzeltiers ist von geringer Bedeutung. 

Der Erhaltungszustand der Populationen in der kontinentalen biogeographischen Region und 
in Baden-Württemberg wird als „günstig“ bewertet (BFN 2013, LUBW 2013). 

 

Ringelnatter (Natrix natrix) – gefährdet 

Vorkommen: Die Art wurde an Waldrändern und Gewässerrändern im gesamten Gebiet auf 
Gemarkung Wyhl und Weisweil gefunden. Dabei waren nur einzelne Tiere zu beobachten. In 
Gewässernähe wurde sie in besonnten Schilfbereichen beobachtet, in der übrigen Aue war 
sie an besonnten Waldrändern zu finden. 

Bedeutung: Die Ringelnatter ist in der Rheinaue weit verbreitet. Sie gilt gemäß der Roten 
Liste als „gefährdet“. Ein starker Rückgang ist jedoch nicht zu verzeichnen und allenfalls lo-
kal vorhanden (vgl. LAUFER et al. 2007 in TREIBER 2012a). Die Art kommt auch an sekun-
där geschaffenen Gewässern vor und nutzt ausreichend Deckung bietende Lebensräume in 
großem Umfang.  

 

Blindschleiche (Anguis fragilis) - ungefährdet 

Vorkommen: Die Art wurde an Waldrändern auf Gemarkung Wyhl und Weisweil gefunden. 
Dabei waren nur einzelne Tiere zu beobachten. Die Art ist vermutlich viel häufiger, insbe-
sondere entlang der Waldränder an den Dämmen. 

Bedeutung: Die Art ist in Baden-Württemberg weit verbreitet und ungefährdet. Die Vorkom-
men sind naturschutzfachlich nicht von hoher Bedeutung. 
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3.5.1.2.5 Fische und Muscheln 

Methoden und Konventionen 

Zur Beurteilung der Bestandessituation im Bereich des geplanten Rückhalteraumes 
Wyhl/Weisweil wurde es - in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde - als aus-
reichend erachtet, die vorhandene Datenbasis der Erhebungen aus 1991 (siehe GFL 1993) 
heranzuziehen, da sich bezüglich der hydrochemischem Verhältnissen bzw. strukturellen 
Eigenschaften der Gewässer und damit für die Fischbestände und deren Habitate seither 
keine nennenswerten Veränderungen ergeben haben. Diese Feststellung wird gestützt durch 
die Ergebnisse der für den Bereich des geplanten Rückhalteraumes Breisach/Burkheim in 
2012 durchgeführten Untersuchungen (BLASEL 2013). Ein Vergleich der Untersuchungen 
2012 mit älteren Untersuchungen (aus 1992 für den Altrheinzug, aus 1999 für die Binnenge-
wässer) zeigt überwiegend eine gute Übereinstimmung bezüglich der Zusammensetzung der 
Fischbestände. 

Nachfolgend werden die Untersuchungen von GFL 1993 dargestellt. 

Die Erhebung des Fischbestandes (GFL 1993) erfolgte im Jahr 1991 per Elektrobefischung. 
Verwendet wurde je nach Gewässergröße und –tiefe ein tragbares oder ein stationäres 
Fanggerät. Der Fischbestand wurde im Bereich der Uferlinie bis zu einer Tiefe von 3 m be-
probt. Die Datenerhebung wurde ergänzt durch Literaturauswertung und die Befragung von 
Fischern und staatlichen Institutionen. Abbildung 29 gibt einen Überblick über die beprobten 
Fischgewässer. 
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Abbildung 29:  Übersicht über die beprobten Fischgewässer (GFL 1993) 
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Ergebnisse der Erhebungen und Bewertung 

Im Untersuchungsgebiet konnten in 1991 insgesamt 21 Fischarten sowie zwei Krustentiere 
und drei Muschelarten nachgewiesen werden. Besonders interessant ist der Nachweis der 
rheophilen (strömungsliebenden) Arten Nase (Chondrostoma nasus) und Barbe (Barbus 
barbus). Für fast alle nachgewiesenen Arten konnten Jungfische im Untersuchungsraum 
nachgewiesen werden. 

Der Gefährdungsstatus wurde an die aktuelle Rote Liste angepasst.  

Tabelle 22: Verbreitung der Fische / Krustentiere / Muscheln in den untersuchten  
Gewässern 
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FISCHARTEN A B C D E F G Rote Liste* 

Abramis brama Brachsen        -- 

Alburnus alburnus Ukelei        -- 

Anguilla anguilla Aal        2 (stark gefährdet) 

Barbus barbus Barbe        3 (gefährdet) 

Blicca bjoerkna Güster        -- 

Chondrostoma nasus Nase        2 (stark gefährdet) 

Cyprinus carpio Karpfen 
(Wildform) 

       2 (stark gefährdet) 

Esox lucius Hecht        -- 

Gasterosteus aculeatus Stichling        -- 

Gobio gobio Gründling   ()     -- 

Gymnocephalus cernuus Kaulbarsch        -- 

Lepomis gibbosus Sonnenbarsch   ()     -- 

Leuciscus cephalus Döbel   ()     -- 

Leuciscus leuciscus Hasel        -- 

Leuciscus souffia agassizi Strömer        2 (stark gefährdet) 

Barbatula barbatula Schmerle        -- 

Perca fluviatilis Flussbarsch        -- 

Rutilus rutilus Rotauge        -- 
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FISCHARTEN A B C D E F G Rote Liste* 

Salmo trutta f.fario Bachforelle        V (pot. gefährdet) 

Scardinius erythrophthalmus Rotfeder   ()     V (pot. gefährdet) 

Tinca tinca Schleie   ()     V (pot. gefährdet) 

CRUSTACEENARTEN 

Orconectes limosus Kamberkrebs         
Atyaephyra desmaresti Süßw.garnele   ()      

MUSCHELARTEN 

Anodonta          
Dreissena          
Unio          
 vereinzelt 
 verbreitet 
() nur in Nr. 42 (Krautwinkel 200 m oberhalb Altrhein/Stückerkehle) vorhanden / höchste Individu-

enzahl (große Jungfischschwärme, Sonnenbarsch in allen Altersstufen) 
* Rote Liste für Baden-Württembergs Fische, Neunaugen und Flußkrebse (Baer, J. et al. 2014)  
 

 

In Untersuchungen für die Bestandserhebungen im Rahmen der WRRL wurden in 2006 und 
2009 Untersuchungen im Durchgehenden Altrheinzug auf Gemarkung Sasbach sowie im 
binnenseitigen Gewässer Mühlbach bei Weisweil durchgeführt 

Tabelle 23:  Daten aus Bestandserhebung - WRRL 
Durchgehender Altrheinzug bei Jechtingen 

Art   (Altrheinzug Jechtingen) Besatz Anteil % gesamt 

Rotauge, Plötze - 37,1 

Gründling - 27,0 

Döbel, Aitel - 16,3 

Aal ja 5,2 

Ukelei, Laube - 5,0 

Hasel - 4,3 

http://10.50.255.43/fiaka_client/Protokoll.php?order=Art_A&next_page=1
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Art   (Altrheinzug Jechtingen) Besatz Anteil % gesamt 

Hecht ja 1,6 

Barbe - 1,4 

Schleie - 0,8 

Rapfen - 0,6 

Kaulbarsch - 0,3 

Nase - 0,2 

Brachse, Blei - 0,2 

Barsch, Flussbarsch - 0,1 
 

Tabelle 24: Daten aus Bestandserhebung – WRRL 
Mühlbach nördl. Weisweil 

Art   (Mühlbach) Besatz Anteil % gesamt 

Ukelei, Laube - 30,0 

Gründling - 19,9 

Döbel, Aitel - 17,4 

Rotauge, Plötze - 16,3 

Nase - 7,0 

Aal - 3,6 

Hasel - 2,0 

Barbe - 1,4 

Bitterling - 0,8 

Brachse, Blei - 0,6 

Bachforelle - 0,3 

Karpfen - 0,2 

Schleie - 0,2 

Barsch, Flussbarsch - 0,1 

Sonnenbarsch - 0,1 

Kaulbarsch - 0,1 

Hecht - 0,1 

Schmerle - Einzeltier 

Zander - Einzeltier 

Elritze - Einzeltier 

Rapfen - Einzeltier 

Rotfeder - Einzeltier 
 

http://10.50.255.43/fiaka_client/Protokoll.php?order=Art_A&next_page=1
http://10.50.255.43/fiaka_client/Protokoll.php?order=Art_A&next_page=1
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Auf Nachfrage bei der staatlichen Fischereiaufsicht des RP Freiburg wurde mitgeteilt (schrift-
liche Mitteilung 20.07.2017 Herr Künemund), dass bei einer gemeinsamen Fischbestandsun-
tersuchung des Landesfischereiverbandes, des RP Freiburg Ref. 33 und der Fischerzunft 
Weisweil am Weisweiler Altrhein und der Hexenkehle im November 2016 folgende Arten 
nachgewiesen werden konnten:  
 

Tabelle 25:  Daten aus Bestandserhebung 2016 – Weisweiler Altrhein / Hexenkehle 

Art  (Nachweis Befischung 
2016) Bemerkung Nachweis  

Befischung 1991 

Hecht  X 

Wels  - 

Karpfen  - 

Schleie  X 

Aal  X 

Rotauge  X 

Bitterling häufig - 

Bachneunauge Adultes Einzeltier - 

Barbe  X 

Flussbarsch  X 

Brasse  X 

Döbel  X 

Bachschmerle  X 

Gründling  X 

Güster  X 

Rotfeder  X 

Dreistachliger Stichling  - 

Ukelei  X 

Zander  - 

Sonnenbarsch  X 

Schwarzmundgrundel  - 

Kamberkrebs  X 

 

Die für das FFH-Gebiet 7712-341 „Taubergießen, Elz und Ettenbach“ gemeldeten Fischarten 
Groppe und Bachneunauge wurden nicht (bzw. nur ein Einzeltier) erfasst. Auch BLASEL 
(2013) konnte diese Arten im geplanten Rückhalteraum Breisach/Burkheim nicht erfassen. 
BLASEL weist darauf hin, dass auch im Fischartenkataster des Landes Baden-Württemberg 

http://10.50.255.43/fiaka_client/Protokoll.php?order=Art_A&next_page=1
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(FISCHEREIFORSCHUNGSSTELLE 1996) in der Vergangenheit keine Vorkommen von 
Bachneunaugen und Groppen dokumentiert sind. Allerdings hat BLASEL in seinen Untersu-
chungen Bitterlings- und Steinbeißervorkommen nachgewiesen. 

Für den Raum Wyhl-Weisweil kann unter Berücksichtigung der aktuellen Untersuchungen 
und von BLASEL (2013) aus dem benachbarten Rückhalteraum Breisach/Burkheim gefolgert 
werden, dass auch im Durchgehenden Altrheinzug und den Nebengewässern zwischen 
Sasbach und Leopoldskanal Vorkommen der Fischarten Steinbeißer und Bitterling als wahr-
scheinlich bzw. potenziell möglich zu bewerten sind. Demgegenüber erscheint ein Vorkom-
men der FFH-Anhang II Arten Groppe und Bachneunauge in den Gewässern des geplanten 
Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil unter Berücksichtigung der o.a. Untersuchungen als wenig 
wahrscheinlich.  

Der Nachweis von Muscheln der Gattung Unio in den Untersuchungen 1991 lässt derzeit 
keine Aussage darüber zu, ob es sich hierbei um die Art Unio crassus handelt. Von Seiten 
der staatlichen Fischereiaufsicht des RP Freiburg liegen aus 1996 – 1999 nur Meldungen 
zum Vorkommen der Malermuschel (Unio pictorum) und der Entenmuschel (Anodonta anati-
na) aus dem Altrheinzug bei Weisweil vor. Das häufige Vorkommen des Bitterlings bei der 
Bestandserfassung 2016 in diesem Bereich weist ebenfalls auf das Vorkommen von Groß-
muscheln in diesem Altrheinzugabschnitt hin.  

Die Untersuchungen von BLASEL (2013) erbrachten für den Rückhalteraum 
Breisach/Burkheim keinen Nachweis von Unio crassus. Auch bei Fisch- und Muschelbe-
standsbergungen innerhalb des Untersuchungsgebietes in den Gewässern Stückerwasser 
und Innerer Rhein/Mühlbach im Zuge der Bauausführung des Projektes Hochwasserschutz 
Rheinhausen konnte die Art nicht erfasst werden. BLASEL hält eine Besiedlung geeigneter 
Habitate durch die Arten Unio pictorum oder Unio tumidus aber für möglich. Es ist mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil die Gege-
benheiten vergleichbar sind mit denen im Rückhalteraum Breisach/Burkheim. Ein Vorkom-
men der Art Unio crassus wird deshalb als wenig wahrscheinlich beurteilt. 

 

Seltene, rheophile Arten, hohe Artenzahlen und Individuendichten finden sich im Rhein, dem 
Durchgehenden Altrheinzug und den Rheinseitengräben. Es ist wahrscheinlich, dass insbe-
sondere in den gut durchströmten Gewässerabschnitten eine Fischartenpalette vorhanden 
ist, die dem Artenspektrum der potenziellen Referenz-Fischzönose nahe kommt. 

Der außerhalb des Hochwasserdammes gelegene Mühlbach weist durchschnittliche Arten- 
und Individuendichten auf.  

Die Flut weist insgesamt geringere Artenzahlen auf als der Mühlbach. Hierfür dürfte die zu-
nehmende Verschlammung mit ursächlich sein, durch die eine Habitatverfügbarkeit für Fi-
sche (insbesondere rheophile Arten) erheblich eingeschränkt wird. Ähnliche Gegebenheiten 
beschreibt BLASEL (2013) für das Blauwasser im Rückhalteraum Breisach/Burkheim. Es ist 
folglich anzunehmen, dass auch in der Flut die vorgefundene Fischfauna überwiegend stark 
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von der als potenzielle Referenz-Fischzönose für das Gewässer dargestellten Artenzusam-
mensetzung abweicht 

Dagegen sind die ehemals charakteristischen Gießen aufgrund der zugeführten Nährstoffe 
und der durch die Altrheinbewirtschaftung sedimentierten Schwebfrachten eutrophiert und 
verschlammt, so dass hier die geringsten Artenzahlen gefunden wurden. 

 

Ergänzende Bestandsdaten aus dem Managementplan zum FFH-Gebiet „Taubergie-
ßen, Elz und Ettenbach“ 

Bei den Fischbestands- und Muschelerfassungen zum Managementplan (RP Freiburg-Hrsg. 
2019) wurden auch Gewässer im Rückhalteraum untersucht. Hierbei konnten die FFH-Arten 
Bitterling und Bachneunauge nachgewiesen werden. 

Der Bitterling ist über das Gewässersystem im FFH-Gebiet weit verbreitet. Innerhalb des 
Untersuchungsgebietes zum RHR Wyhl/Weisweil sind Vorkommen in der Hexenkehle und 
Zollgrundkehle belegt. Da im Rahmen der Untersuchungen zum Managementplan nur ein 
Teil der potenziell besiedelten Gewässer untersucht werden konnten, ist anzunehmen, dass 
eine weitaus größere Fließgewässerstrecke und zudem auch Stillgewässer von der Art be-
siedelt werden (RP Freiburg-Hrsg. 2019) 

Ein Vorkommen der Art Bachneunauge konnten im Untersuchungsgebiet ebenfalls in der 
Hexenkehle nachgewiesen werden. Angesichts des ausgedehnten Fließgewässernetzes im 
sind gem MaP weitere Vorkommen des Bachneuauges nicht auszuschließen. 

Muscheln der FFH-Art Unio crassus (Kleine Flussmuschel) konnten im Zuge der MaP-
Bestandserfassungen innerhalb des Untersuchungsgebietes zum RHR Wyhl/Weisweil nicht 
nachgewiesen werden. 

 

 

3.5.1.2.6 Falter (Tagfalter, Widderchen und Nachtkerzen-Schwärmer) 

Methoden und Konventionen 

Im geplanten Rückhalteraum, auf den Dämmen und in potenziell geeigneten Lebensräumen 
wurden Tagfalter, Widderchen und der potenziell vorkommende Nachtkerzen-Schwärmer 
(Proserpinus proserpina) untersucht. Ziel der Untersuchung war es, durch das Vorkommen 
von Arten der Roten Liste als Zielarten und geschützter Arten besonders zu berücksichtigen-
de Bereiche abzugrenzen.  

Die Flächen wurden 1990 das letzte Mal genauer untersucht (PAUSCHERT 1991 in GFL 
1993 in TREIBER 2012a), diese Daten wurden zum Vergleich herangezogen werden. 

Aktuell wurden Tagfalter und Widderchen von April bis September 2012 im Gebiet an 14 
Terminen von Reinhold Treiber untersucht. Raupen des Nachtkerzen-Schwärmers wurden in 
potenziell geeigneten, ufernahen Lebensräumen gesucht (TREIBER 2012a).  
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Ergebnisse der Erhebungen und Bewertung 

2012 konnten im Gebiet 38 Tagfalter-Arten und eine Widderchen-Art nachgewiesen werden. 
Es konnten nur drei Arten der Roten Liste mit dem Status „gefährdet“ nachgewiesen werden 
(Kleiner Schillerfalter, Himmelblauer Bläuling, Hufeisenklee-Widderchen). Die übrigen Arten 
sind in Baden-Württemberg ungefährdet, acht davon stehen auf der Vorwarnliste. 

Insgesamt war auffällig, dass die meisten Schmetterlinge nur in geringer Individuenzahl vor-
kamen, obwohl die Lebensräume für die Zielarten gut geeignet erschienen. Die nachfolgen-
de Tabelle zeigt die erfassten Falter in der Übersicht. 

Tabelle 26: Tagfalter und Widderchen 

Art Wiss. Name 
RL 
BW 

Wyhl Weisw. Lebensraum Häuf. Verbreitung 
im Gebiet 

Kleiner Schiller-
falter 

Apatura ilia 3  X 
Weichholzauenart, 
Pappelbestände 

1 zerstreut 

Kleiner Fuchs Aglais urticae . X  
Wanderfalter, Bren-
nesselflächen 

1 Wanderfalter 

Aurorafalter Anthocharis 
cardamines 

. X  
nährstoffreiche 
Waldsäume, Knob-
lauch-Rauke 

1 lokal 

Brauner Wald-
vogel 

Apanthopus 
hyperanthus 

. X  Waldsäume 1 lokal 

Landkärtchen Araschnia 
laevana 

.  X Brennesselflächen 1 zerstreut 

Kaisermantel Argynnis  
paphia 

. X  
trockene Waldflä-
chen, Waldschläge 

1 lokal 

Feuriger Perl-
mutterfalter 

Argynnis  
adippe 

. X  
trockene Waldflä-
chen, Waldschläge 

1 lokal 

Gelbwürfeliger 
Dickkopffalter 

Cartocephalus 
palaemon 

V  X Waldsäume 1 lokal 

Faulbaum-
Bläuling 

Celastrina 
argiolus 

. X  Waldmäntel 1 lokal 

Kleines Wiesen-
vögelchen 

Coenonympha 
pamphilus 

. X X Dämme, Grünland 2 zerstreut 

Hufeisenklee-
Heufalter 

Colias australis V X X 
Rheindamm, tro-
ckenes Grünland u. 
Halbtrockenrasen 

2 Rheindamm 

Wandergelbling Colias crocea . X  
Wanderfalter, 
Rheindamm 

1 Wanderfalter 

Distelfalter Cynthia cardui . X  
Wanderfalter,  
Brachen 

1 Wanderfalter 

Brauner Dick-
kopffalter 

Erynnis tages . X X 
Damm und trocke-
nes Grünland 

2 zerstreut 

Kurzschwänziger 
Bläuling 

Everes  
argiades 

V X  
Damm mit trocke-
nem Grünland 

1 lokal 

Zitronenfalter Gonepteryx 
rhamni 

. X  
Waldmantel, Bin-
nensäume 

1 lokal 
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Art Wiss. Name 
RL 
BW 

Wyhl Weisw. Lebensraum Häuf. Verbreitung 
im Gebiet 

Tagpfauenauge Inachis io . X X Brennesselflächen 2 zerstreut 

Mauerfuchs Lasiommata 
megera 

V X X 
trockene Damm-
flächen 

2 zerstreut 

Senfweißling Leptidea 
sinapis/reali 

. X X 
Grünland, Damm-
flächen 

2 zerstreut 

Kleiner Eisvogel Limenitis  
camilla 

V X X 
Waldflächen mit 
roter Heckenkirsche 

2 zerstreut 

Kronwicken-
Bläuling 

Lycaeides 
argyrognomon 

V X  
trockene Rhein-
dämme 

1 lokal 

Himmelblauer 
Bläuling 

Lysandra  
bellargus 

3  X 
trockene Dammflä-
chen 

1 lokal 

Ochsenauge Maniola jurtina . X X Dämme, Grünland 3 verbreitet 

Schachbrettfalter Melanargia 
galathea 

. X X 
trockene Dammflä-
chen 

2 zerstreut 

Mattscheckiger 
Braundickkopf-
falter 

Ochlodes  
venatus 

. X X Waldsäume, Damm 2 zerstreut 

Schwalben-
schwanz 

Papilio  
machaon 

. X  
trockene Damm-
fläche 

1 lokal 

Waldbrettspiel Pararge  
aegeria 

. X X 
Binnensäume, 
Waldwege, Wald-
schläge 

2 zerstreut 

Großer Kohl-
weißling 

Pieris brassicae . X  
Grünland, Damm-
flächen 

1 Wanderfalter 

Rapsweißling Pieris napi . X X 
Grünland, Damm-
flächen 

3 verbreitet 

Kleiner Kohl-
weißling 

Pieris rapae . X X Wanderfalter 2 zerstreut 

C-Falter Polygonia  
c-album 

. X X Brennesselflächen 2 zerstreut 

Hornklee-
Bläuling 

Polyommatus 
icarus 

. X X 
Grünland, Damm-
flächen 

2 zerstreut 

Rotbraunes  
Ochsenauge 

Pyronia  
tithonus 

. X  
trockene Waldsäu-
me 

1 lokal 

Kleiner Würfel-
Dickkopffalter 

Pyrgus malvae V  X 
trockene Waldsäu-
me 

1 lokal 

Roter Würfel-
Dickkopffalter 

Spialia  
sertorius 

V X  

trockene Dammflä-
chen mit Halbtro-
ckenrasen, nur 
Rheindamm 

1 zerstreut 

Schwarzkolbiger 
Braundickkopf-
falter 

Thymelicus 
lineola 

.  X Wiesen 1 lokal 
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Art Wiss. Name 
RL 
BW 

Wyhl Weisw. Lebensraum Häuf. Verbreitung 
im Gebiet 

Admiral Vanessa a-
talanta 

. X X 
Wanderfalter, Bren-
nesselflächen 

1 Wanderfalter 

Hufeisenklee-
Widderchen 

Zygaena 
transalpina 

3 X  
trocken Dammflä-
chen 

2 zerstreut 

Häuf.: Häufigkeit 1 = Einzeltiere,   2 = > 20 Tiere,   3 = > 50 Tiere 

 

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Tagfaltergemeinschaften des Gebietes kurz be-
schrieben: 

Arten der Trockenrasen- und Magerwiesen der Dämme 

Bei einem Teil der nachgewiesenen Arten handelt es sich um Magerwiesen- und Trockenra-
sen-Arten, die auf den Dämmen ihren Vorkommensschwerpunkt haben. Dazu gehört der 
Hufeisenklee-Heufalter (V), Braune Dickkopffalter, Mauerfuchs (V), Senfweißling, Kronwi-
cken-Bläuling (V), Himmelblaue Bläuling (3), der Schachbrettfalter, Rote Würfel-
Dickkopffalter (V) und das Hufeisenklee-Widderchen (3). Der Rheinseitendamm ist für diese 
Arten bedeutend, da hier die größten zusammenhängenden Kies-Halbtrockenrasen vor-
kommen. Hufeisenklee (Hippocrepis comosa), Bunte Kronwicke (Coronilla varia) und Kleiner 
Wiesenknopf (Sanguisorba minor) sind hier wichtige Raupennahrungspflanzen. Der Schwal-
benschwanz (Papilio machaon) wurde hier ebenfalls gefunden, die Raupen leben hier an 
Wilder Möhre (Daucus carota) auf den etwas ruderal beeinflussten Flächen. Zusätzlich ka-
men auf den Dämmen auch die Arten der frischen- bis wechselfeuchten Wiesen und zahlrei-
che Arten der Säume vor. 

Trocken- und Magerwiesen sind im Gebiet von mittlerer bis höherer Bedeutung für die Tag-
falterfauna, die meisten Arten der Roten Liste und Vorwarnliste wurden hier nachgewiesen. 
 

Arten der frischen- bis wechselfeuchten Wiesen 

Auf den landwirtschaftlich genutzten Wiesen wurden nur wenige Arten gefunden, die auch 
auf den Dämmen vorkamen. Das Kleine Wiesenvögelchen, Große Ochsenauge, der Horn-
klee-Bläuling und stellenweise der Kurzschwänzige Bläuling (V) sind charakteristisch. Neben 
Wiesengräsern ist vor allem der Gewöhnliche Hornklee (Lotus corniculatus) als Raupennah-
rungspflanze von Bedeutung. Anspruchsvollere Arten wie der Rotklee-Bläuling (Cyaniris se-
miargus) oder Braune Feuerfalter (Lycaena tityrus) wurden nicht gefunden. Auch Wiesen-
knopf-Ameisen-Bläulinge waren nicht nachweisbar. Auf den Dämmen selbst wurde der Gro-
ße Wiesenknopf als Raupennahrungspflanze nur in geringer Dichte im Bereich des neu an-
gelegten Abschnittes des  Hochwasserdammes IV nachgewiesen. 
 

Arten der Säume 

Entlang der Hochwasserdämme wurden in geringer Individuenzahl Arten der Säume nach-
gewiesen. Dazu zählen im Gebiet Brauner Waldvogel, Gelbwürfeliger Dickkopffalter (V), 
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Mattscheckige Braundickkopffalter, Rotbraunes Ochsenauge, Kleiner Würfel-Dickkopffalter 
(V). Wichtige Raupennahrungspflanze ist neben Süßgräsern die Wald-Erdbeere (Fragaria 
vesca). Die Arten kamen nur in geringer Individuenzahl vor. 
 

Arten der Wälder 

In den Waldgebieten kommen Arten der Brennnessel-Knoblauchsrauken-Säume wie Au-
rorafalter, Landkärtchen, C-Falter und Admiral vor. Ihre Raupen und Eier wurden an Knob-
lauchsrauke (Alliaria petiolata) und Brennnessel (Urtica dioica) teilweise im Gebiet gefunden. 
Es handelt sich um allgemein häufige und verbreitete Arten. 

In geringer Individuenzahl waren Kleiner Schillerfalter (3), Kaisermantel, Feuriger Perlmutter-
falter, Faulbaum-Bläuling, Zitronenfalter, Kleiner Eisvogel (V) und Waldbrettspiel nachweis-
bar.  

Der Kleine Schillerfalter lebt als Raupe an Pappeln, auch Hybrid-Pappeln. Der Kleine Eisvo-
gel ist an Gebüsche der Roten Heckenkirsche in halbschattiger Lage gebunden. Beide Arten 
wurden nur in geringer Individuenzahl gefunden.  
 

Bei den übrigen gefundenen Arten handelt es sich um Wanderfalter oder zeitweise sich stark 
ausbreitende Arten ohne engen ökologischen Bezug zum Gebiet. 

 

Hinweise zu möglichen Vorkommen streng geschützter Schmetterlingsarten 

Nachtkerzen-Schwärmer (Proserpinus proserpina), FFH-Anhang IV, RL BW: Vorwarnliste 

Uferbereiche und Waldränder wurden an vielen Stellen entlang der Dämme begangen, aber 
keine Raupen nachgewiesen. Die Art lebt ausschließlich an Nachtkerzengewächsen. Die 
Raupen sind Ende Juli und Anfang August bereits groß und nachmittags und abends gut zu 
finden. Die Möglichkeiten für ein Vorkommen des Nachtkerzen-Schwärmer sind im Gebiet 
äußerst gering. Das an Bachrändern und Wiesengräben vorkommende Zottige Weiden-
röschen (Epilobium hirsutum) fehlt als wichtige Raupennahrungspflanze in den von Schilf 
dominierten Uferbereichen der Auengewässer, Schlagfluren mit Weidenröschen kommen 
nicht vor. Aufgrund fehlender großflächiger Ruderalfluren kommen auch Nachtkerzen (Oe-
nothera sp.) nur äußerst selten einzeln am Rheinseitendamm vor. 

In den Untersuchungen von 1990 (PAUSCHERT 1991 in GFL 1993 in TREIBER 2012a) 
wurde die Art bei den damaligen umfangreichen Nachtfalter-Untersuchungen nicht nachge-
wiesen. Im Grundlagenwerk der Schmetterlinge Baden-Württembergs weist die Art eine gro-
ße Verbreitungslücke auf (EBERT et al. 1994 in TREIBER 2012a). 

Nach den vorliegenden Untersuchungen und der Auswertung des Grundlagenwerks und 
alter Nachtfalter-Untersuchungen ist davon auszugehen, dass die Art nicht im Gebiet vor-
kommt. 
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Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling, (Maculinea nausithous, Maculinea telei-
us), FFH-Anhang II und IV 

Potenziell geeignete wechselfeuchte Wiesenflächen und Dammbereiche wurden Ende Juli 
bis Mitte August abgegangen. Es waren jedoch kaum Blütenstände von Sanguisorba offi-
cinalis auf den Dammflächen im nördlichen Teil des Gebietes vorhanden. Die Wiesen im 
Gewann Heiligenwerth zwischen Wyhl und Weisweil waren teils bereits gemäht oder zeigten 
keine guten Bestände von Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis).  

2012 wurde weder Maculinea nausithous noch Maculinea teleius im Untersuchungsgebiet 
festgestellt. Es ist auch aufgrund der weitgehend fehlenden Bestände von Sanguisorba offi-
cinalis auf den Dämmen davon auszugehen, dass beide Arten im engeren Rückhalteraum 
nicht vorkommen. Auf den wenigen Grünlandflächen innerhalb des Rückhalteraums wurde 
kein Sanguisorba officinalis gefunden. 

Eine geringe Wahrscheinlichkeit eines Nachweises besteht im Bereich Heiligenwerth, ten-
denziell dürfte die Art jedoch im Gebiet nicht mehr vorkommen. In den Artenlisten sind Funde 
von Maculinea nausithous aus den Jahren 1986 bis 1989 für das Gebiet angegeben 
(PAUSCHERT 1991 in GFL 1993 in TREIBER 2012a).  

Möglicherweise waren die von den Landwirten realisierten Mahdzeitpunkte im regenreichen 
Sommer 2012 nicht günstig für die Art. Frühe Mahdzeitpunkte waren kaum möglich, während 
im Juli / Anfang August dann das Wetter günstig wurde und zahlreiche Landwirte frisch ge-
mäht hatten. Dies reicht jedoch für eine günstige Entwicklung der Wiesenknopf-Bestände 
nicht aus. 

 

Großer Feuerfalter, (Lycaena dispar), FFH-Anhang II und IV 

Innerhalb des Rückhalteraumes bzw. auf den Dämmen konnten keine für den Großen Feuer-
falter geeigneten Eiablageflächen gefunden werden. Die neu angelegten Abschnitte des 
Hochwasserdammes IV im Nordteil und entlang des Leopoldskanals waren bereits relativ 
dicht bewachsen und wiesen keine für die Eiablage geeigneten Rosetten des Stumpfblättri-
gen oder Krausen Ampfers (Rumex obtusifolius, Rumex crispus) auf. Innerhalb des Rückhal-
teraumes ist ein Vorkommen aktuell ausgeschlossen. 

Auch außerhalb des Rückhalteraumes konnte die Art nicht nachgewiesen werden. Allgemein 
war 2012 ein schlechtes Flugjahr für Lycaena dispar. In jährlich im Monitoring untersuchten 
Feuchtgebietsflächen mit jahrweise bis zu 30 fliegenden Tieren und zahlreichen Eifunden in 
den Jahren 2008-2010 (Ried bei Sélestat) war 2012 beispielsweise ebenfalls kein einziges 
Tier zu beobachten. 

Die Art ist zwischen 1986 und 1989 für das Gebiet angegeben (PAUSCHERT 1991 in GFL 
1993 in TREIBER 2012a). Da es sich um eine Pionierart handelt, ist eine Wiederbesiedlung 
insbesondere der Gebiete im Bereich Heiligenwerth denkbar.  
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Vergleich der aktuellen Ergebnisse mit früheren Untersuchungen 

Aus den Jahren 1986 bis 1989 sind zahlreiche Arten aus dem Gebiet angegeben 
(PAUSCHERT 1991 in GFL 1993 in TREIBER 2012a), die heute nicht mehr vorkommen o-
der nachgewiesen wurden. Die Fundangaben beziehen sich auf Beobachtungen von Meine-
ke (1986-1988), Rennwald (1987) und die der damaligen Untersuchung, die nur die Hoch-
wasserschutzdämme umfassten. 

Anhand der Kenntnis der vorhandenen Lebensräume, Biotopansprüche und des Gesamt-
rückgangs der einzelnen Arten im Naturraum und Baden-Württemberg wird eingeschätzt, ob 
ein heutiges Vorkommen noch möglich erscheint. Hierzu werden Untersuchungen von Tag-
faltern und Widderchen im direkt westlich an den Rhein angrenzenden, auf französischer 
Seite gelegenen Réserve Naturelle Nationale (TREIBER 2006, 2009 in TREIBER 2012a) 
herangezogen. Hierbei konnten noch zahlreiche Arten nachgewiesen werden, die potenziell 
im Untersuchungsraum Wyhl/Weisweil auftauchen könnten. Angegeben sind die Ar-
ten/Fundjahre: Apatura iris (2006, 2009), Brenthis daphne (2006, 2009), Colias hyale (2006), 
Fixenia pruni (2006), Lycaena phleas (2009), Minois dryas (2006, 2009), Nymphalis antiopa 
(2009), Nymphalis polychloros (2006), Plebeius argus (2006), Polyommatus semiargus 
(2006, 2009), Satyrium w-album (2006), Zygaena ephialtes (2006, 2009). 

Die trockenen Dämme sind für zahlreiche Arten von besonderer Bedeutung, potenziell kön-
nen Einzeltiere des Argus-Bläulings (Plebejus argus), Braunen Bläulings (Aricia agestis) 
wieder auftauchen, da sie angrenzend im Elsass noch vorkommen oder insgesamt entlang 
der Rheindämme regelmäßiger zu finden sind. Potenziell kann auch das Veränderliche Wid-
derchen (Zygaena ephialtes) auf den trockenen Dämmen vorkommen.  

Ein Weibchen des Großen Waldportiers wurde am 28.08.2005 am SW-exponierter Damm 
auf der Nordseite des Leopoldskanals im Gewann Saulagerschlag nördlich der L 105 am 
Rand des Untersuchungsgebietes auf Trespen-Trockenrasen am Rande von großen Eichen 
festgestellt (TREIBER 2005 in TREIBER 2012a). Die Flächen sind mittlerweile aber stark 
verändert und werden beweidet, so dass diese zuvor letztmalig von Sermin (1959) nachge-
wiesene Art wohl hier endgültig verschollen ist. 

Die mageren Wiesen sind vermutlich seit den Untersuchungen in 1991 artenärmer gewor-
den. Auf den mageren Dämmen und Wiesen ist ein Vorkommen der Goldenen Acht (Colias 
hyale) und des Rotklee-Bläulings (Cyaniris semiargus) noch sehr gut denkbar, da die Arten 
mobil sind und im angrenzenden Elsass noch nachgewiesen wurden. Zahlreiche Arten der 
Säume von Trockenrasen und der Trockengebüsche finden im Gebiet aktuell keine Lebens-
räume mehr wie der Baumweißling (Aporia crataegi), der Alexis-Bläuling (Glaucopsyche ale-
xis), das Blaukernauge (Minois dryas) oder der Rundaugen-Mohrenfalter (Erebia medusa). 
Im Naturschutzgebiet Taubergießen können sie aktuell noch vorkommen. Das Blaukernauge 
kommt im angrenzenden Elsass auf der Ile de Rhinau noch häufig vor, dort aber vor allem 
auf ungemähten Lichtungen mit einzelnen Gebüschen und Pfeifengras und wechselfeuchte 
Flächen. Dieser Lebensraumtyp fehlt im Gebiet vollständig. 

Wald- und Gebüscharten wie der Große Schillerfalter (Apatura iris) und der Trauermantel 
(Nymphalis antiopa) können im Gebiet noch vorkommen. Das Vorkommen weiterer Arten ist 
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potenziell denkbar (z.B. Großer Fuchs Nymphalis polychloros, Brombeer-Perlmutterfalter 
Brenthis daphne), die im angrenzenden Elsass häufiger sind und als flugstarke Arten auch 
das Gebiet leicht erreichen können. 

 

3.5.1.2.7 Geradflügler (Heuschrecken) 

Methoden und Konventionen 

Im geplanten Rückhalteraum, auf den Dämmen und in potenziell geeigneten Lebensräumen 
wurden Heuschrecken untersucht. Hierzu wurde das Gebiet von Mai bis Oktober im Rahmen 
der Erfassung der Vegetation und anderer Tiergruppen an 14 Terminen von Treiber began-
gen (TREIBER 2012a) und die Heuschrecken und ausgewählte Zielarten in geeignet er-
scheinenden Lebensraumstrukturen gezielt erfasst. Zusätzlich wurde das Gebiet nachts 
(13.08.2012) abgefahren und geeignete Habitate kontrolliert, um die dann aktiven Arten zu 
erfassen. 

Die Heuschrecken wurden akustisch und optisch durch Begehung und selektive Netzfänge, 
gezielte Streiffänge in der krautigen Vegetation und Streiffänge an Gehölzen der Waldränder 
erfasst. Offene Bodenstellen wurden gezielt nach Dornschrecken (Gattung Tetrix) abgesucht 
und die Flächen durch Streiffänge kontrolliert. 

 

Ergebnisse der Erhebungen und Bewertung 

2012 konnten insgesamt 24 Arten nachgewiesen werden. Es konnte mit der Großen Schief-
kopfschrecke (Ruspolia nitidula) eine nach der Bundesartenschutzverordnung streng ge-
schützte Art nachgewiesen werden. Als vom Aussterben bedrohte Art der Roten Liste Ba-
den-Württembergs war die Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus) neu im Gebiet 
nachzuweisen, fünf gefährdete und drei Arten der Vorwarnliste wurden gefunden. 

Große Schiefkopfschrecke und Italienische Schönschrecke breiten sich aktuell in der Rhein-
ebene von Süden nach Norden stark aus und haben das Gebiet vermutlich seit 1990 neu 
besiedelt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die erfassten Arten in der Übersicht. 
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Tabelle 27:  Heuschrecken (Orthoptera) im Rückhalteraum und auf den Dämmen 

Art Wiss. Name RL 
BW Raum 

Wyhl 
Raum 

Weisw. Habitat Häufigkeit 
Verbreitung im 
Gebiet 

Fund 2000 
und Vor-

jahre 

Italienische Schönschrecke Calliptamus italicus 1 X   kiesreiche, schütter bewachsene Damm-
fläche und Kieswege 

1 lokal  

Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus . X X Dämme, trockene Grasflächen 3 verbreitet X 

Brauner Grashüpfer Chorthippus brunneus . X X offene Bodenstellen 1 lokal X 

Wiesen-Grashüpfer Chorthippus dorsatus V X X Dämme und Dammfuß 2 zerstreut X 

Gemeiner Grashüpfer Chorthippus parallelus . X X Dämme, Grünland 3 verbreitet X 

Große Goldschrecke Chrysochraon dispar .   X Waldsäume, Schlagflur 1 zerstreut X 

Langflügelige  
Schwertschrecke 

Conocephalus fuscus . X X langgrasige Uferbereiche 1 zerstreut X 

Rote Keulenschrecke Gomphocerippus rufus . X X trockener Waldsaum und Waldwegrand 1 lokal X 

Feldgrille Gryllus campestris .   X Dämme 1 zerstreut X 

Lauchschrecke Mecostetus parapleurus V   X wechselfeuchte Wiese 3 verbreitet X 

Zweifarbige Beißschrecke Metrioptera bicolor V X   Dämme, Grünland 1 lokal X 

Rösels Beißschrecke Metrioptera roeseli . X X trockene Dämme mit Halbtrockenrasen,  
nur Rheinseitendamm 

2 zerstreut X 

Waldgrille Nemobius sylvestris . X   Steinschüttung mit Lücken 1 lokal X 
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Art Wiss. Name RL 
BW Raum 

Wyhl 
Raum 

Weisw. Habitat Häufigkeit 
Verbreitung im 
Gebiet 

Fund 2000 
und Vor-

jahre 

Blauflügelige Ödlandschrecke Oedipoda caerulescens 3 X   kiesreiche, schütter bewachsener Rheinsei-
tendamm und Kieswege, offene Bodenstel-
len an Kieswerk 

1 lokal X 

Buntbäuchiger Grashüpfer Omocestus rufipes 3 X   kiesreiche, schüttere Dammfläche und Weg 
im Übergang zu Säumen 

1 lokal X 

Westliche Beißschrecke Platycleis alboppunctata 3 X X kiesreiche, schütter bewachsene Dämme 2 zerstreut X 

Gewöhnliche Sichelschrecke Phaneroptera falcata . X   langgrasige Dammflächen 1 lokal X 

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera . X X Waldsäume, Schlagflur 2 zerstreut X 

Große Schiefkopfschrecke Ruspolia nitidula 0 X   langgrasige Dämme und Ruderalflächen 2 zerstreut, brei-
tet sich aus 

 

Blauflügelige Sandschrecke Sphingonotus caerulans 3 X   offene Kiesflächen am Kieswerk 1 lokal X 

Gewöhnlicher  
Heidegrashüpfer 

Stenobotrus lineatus 3   X kurzrasige Magerrasen auf trockenen, kies-
reichen Rheinseitendammflächen 

1 lokal X 

Säbel-Dornschrecke Tetrix subulata .   X Rand von Ufervegetation 1 lokal X 

Langfühler-Dornschrecke Tetrix tenuicornis .   X offene Bodenstellen auf Kiesflächen 1 zerstreut X 

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima . X X Dämme, Grünland 2 zerstreut X 
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Vergleich der Artfunde mit früheren Untersuchungen 

Das letzte Mal war das Gebiet 1990 von P. Detzel (DETZEL 1991 in GFL 1993 in TREIBER 
2012a) untersucht worden, damals waren 26 Arten gefunden worden. Danach wird festge-
stellt, dass die Grundzusammensetzung der Heuschreckenfauna sich seit 1990 nicht we-
sentlich geändert hat. Von 26 Arten konnten 22 in der aktuellen Untersuchung nachgewiesen 
werden, dazu kamen zusätzlich zwei neue Arten. 

Vier Arten konnten 2012 nicht wiedergefunden werden, die alle ungefährdet sind. Trotz zahl-
reicher Streiffänge wurden 2012 die in Gebüschen und auf Bäumen lebende Punktierte Zart-
schrecke (Leptophyes punctatissima) und Gemeine Eichenschrecke (Meconema thalassi-
num) nicht nachgewiesen, beide dürften aber sicher im Gebiet noch vorkommen. Die Maul-
wurfs-Grille (Gryllotalpa gryllotalpa) wurde vermutlich methodisch bedingt nicht erfasst, da im 
Mai / Juni keine Nachtkontrolle rufender Tiere erfolgte. Sie dürfte aber in den ortsnahen 
Obstwiesen und Feldgärten sicher noch vorkommen. Die Gemeine Dornschrecke (Tetrix 
undulata) ist eine Pionierart von besonnten Waldschlägen. Diese sind aktuell nicht in großem 
Umfang vorhanden, die Individuendichte liegt vermutlich unter der Nachweisgrenze. Alle 
Arten sind entweder von Hochwasser-Ereignissen nicht negativ betroffen (Baum- und Ge-
büschbewohner bzw. feuchtigkeitsliebende Arten ortsnaher Lagen) oder ungefährdete Pio-
nierarten (Tetrix undulata). 

Zwei Arten wurden neu im Gebiet gefunden. Es handelt sich um die vom Aussterben bedroh-
te Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus) auf dem Rheinseitendamm und der in 
der Roten Liste von 1998 (DETZEL et al. 1998 in TREIBER 2012a) noch in Baden-
Württemberg als „ausgestorben oder verschollen“ eingestuften Großen Schiefkopfschrecke 
(Ruspolia nitidula) ebenfalls auf dem Rheinseitendamm. 

Die beiden neu nachgewiesenen Arten sind in Südeuropa verbreiteter und wärmeliebend. 
Sie breiten sich aktuell in der Oberrheinebene von Süden nach Norden aus. Die Rheinsei-
tendämme sind auf großen Strecken durchgängige Verbindungslinien, die als große Bio-
topverbundsysteme wirken. Hauptgrund für die Ausbreitung dürfte der Klimawandel sein, der 
zahlreiche wärmeliebende Tierarten unterschiedlichster Artengruppen seit etwa 2003 immer 
häufiger werden lässt. Sie werden künftig in geringeren Gefährdungskategorien einzustufen 
sein.  

 

Beurteilung des Vorkommens der streng geschützten Schiefkopfschrecke 

Allgemeine Situation der Art in Deutschland und Baden-Württemberg: 

Die Schiefkopfschrecke wurde bis zu ihrem Wiederfund in Deutschland (TREIBER & 
ALBRECHT 1996 in TREIBER 2012a) als „ausgestorben oder verschollen“ geführt und hat 
sich am Bodensee von ihren reliktischen Standorten im östlichen Bodenseeraum stark nach 
Westen ausgebreitet. In Bayern und Baden-Württemberg wurden bereits 1998 und 2000 
einzelne Tiere nach Westen bis Friedrichshafen gefunden.  
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Seit 2004 ist eine größere Population von Ruspolia nitidula aus dem Eriskircher Ried be-
kannt (KNÖTZSCH 2005, TREIBER 2000 in TREIBER 2012a). In der Folge hat sich die Art 
dann bis zum westlichen Bodenseeraum ausgebreitet (M. Hermann, Mittlg. in TREIBER 
2012a).  

In der Oberrheinebene war Ruspolia nitidula lange Zeit unbekannt, kommt aber im Départe-
ment Vosges und bei Becancon bzw. in der Doubs-Aue vor. Erstmals wurde sie 2006 dann 
im Elsass von Mulhouse-Rixheim bis Strasbourg an zahlreichen Stellen gefunden (HUEGEL 
2006 in TREIBER 2012a). Große Vorkommen mit über 110 singenden Männchen wurden bei 
Neuf-Brisach 2010 entdeckt (TREIBER 2010 in TREIBER 2012a). Es war nur eine Frage der 
Zeit, bis die Art den Rhein überwinden würde. 
 
Situation in der Region: 

Seit 2012 konnte die Art in der Region flächendeckend festgestellt werden. Dabei waren 
schon zuvor einzelne Funde in der südlichen Oberrheinebene (Seifert mündl. Mittlg. 2010, 
Steck mündl. Mittlg. 2011 in TREIBER 2012a) gemeldet worden. Mittlerweile konnten sin-
gende Männchen zwischen Breisach und Wyhl entlang des Rheins an vielen Stellen nach-
gewiesen werden. Die Art besiedelt auch die Riedflächen bei Wasenweiler und Merdingen. 
Einzelne Tiere waren auch bereits östlich des Kaiserstuhls (Bahlingen) 2012 nachzuweisen. 

Aktuell ist die Große Schiefkopfschrecke im Elsass verbreitet und an vielen Stellen nachzu-
weisen. Bei Straßbourg ist die Art mittlerweile häufig. In Baden-Württemberg wurde die Art 
bis nach Forchheim südlich von Karlsruhe gefunden (P. Detzel, mündl. Mittlg. In TREIBER 
2012a). 
 
Situation im Gebiet:  

Es ist kann als wahrscheinlich gelten, dass sich die Art im Gebiet dauerhaft etabliert hat und 
reproduziert. Hochwüchsige und spät gemähte Grasbestände sind für das Vorkommen der 
Schiefkopfschrecke wesentlich. 
 
Lokale Population: 

Da es sich um eine sehr gut flugfähige und ausbreitungsfreudige Art handelt, die Vorkom-
men in Deutschland mit denen im Elsass direkt zusammenhängen, umfasst die lokale Popu-
lation alle Vorkommen der Oberrheinebene von Süden nach Norden.  
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3.5.1.2.8 Käfer 

3.5.1.2.8.1 Laufkäfer 

Methoden und Konventionen  

Zur Beurteilung der Bestandessituation im Bereich des geplanten Rückhalteraumes 
Wyhl/Weisweil wurde es - in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde - als aus-
reichend erachtet, die vorhandene Datenbasis der Erhebungen aus 1991 (siehe GFL 1993) 
heranzuziehen, da sich bezüglich der Laufkäferbestände und deren Habitate seither keine 
nennenswerten Veränderungen ergeben haben.  

Diese Feststellung wird gestützt durch die Ergebnisse der für den Bereich des Rückhalte-
raumes Breisach/Burkheim in 2012 durchgeführten Untersuchungen (ILN 2012b). Ein Ver-
gleich der Untersuchungen von ILN aus 2012 im Raum Breisach/Burkheim mit älteren Unter-
suchungen aus 1995 (BFU 1997b) zeigt überwiegend eine gute Übereinstimmung bezüglich 
der Zusammensetzung der Artbestände. Im Vergleich der Probeflächen im Raum 
Breisach/Burkheim aus den Erhebungen aus 1995 und 2012 zeigt sich bei vier der 12 Probe-
flächen eine gleiche Bewertung. Bei je vier Probeflächen zeigt sich eine höhere oder niedri-
gere Bewertung. 

 

Nachfolgend werden für den hier zu betrachtenden Rückhalteraum Wyhl/Weisweil die Unter-
suchungen von GFL 1993 dargestellt. 

Die Erfassung der Laufkäfer erfolgte 1991 auf ausgewählten Flächen im Untersuchungsraum 
gemäß den praxisüblichen Methodenstandards durch Bodenfallen. Die Expositionszeiten 
betrugen jeweils 14 Tage im Mai, Juni und September. Ergänzend wurden an geeigneten 
Stellen Handaufsammlungen vorgenommen. 

Der Schwerpunkt der Untersuchung lag innerhalb des geplanten Rückhalteraumes. In der 
ausgedeichten Altaue wurden dagegen nur wenige Strukturen exemplarisch auf das Vor-
kommen von Laufkäfer untersucht. Insgesamt wurde die Laufkäferfauna an 30 verschiede-
nen Probeflächen untersucht (siehe Abbildung 30). 
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Abbildung 30:  Laufkäfer – Lage der Probestellen (GFL 1993) 
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Ergebnisse der Erhebungen und Bewertung 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die im Untersuchungsraum wertgebenden Arten mit ihrem 
Rote-Liste-Status für Baden-Württemberg (Rote Liste, LUBW 2005).  

Tabelle 28:  Wertgebende Laufkäferarten im Untersuchungsgebiet 

Art RL  
BaWü Bemerkungen 

Acupalpus axiguns 2 Seggen- u. Schilfröhrichte, Moore 

Acupalpus maculatus 3 Neufund für alte BRD!, Rohbodensiedler 

Acupalpus pelidnum -- Schilf- und Seggenriede 

Acupalpus viridicupreum -- sumpfige u. schlammige Ufer, Nasswiesen 

Agonum scitulum 2 sumpfige Ufer u. Bruchwälder 

Amara cursitans 3 Ödländer, Schotterflächen 

Amara curta V xerothermophil, Sand- und Rohböden 

Amara equestris V xerophil, Wärme- und Trockenhänge 

Amara helleri -- in Flussauen, besonders montan 

Amara montivage V Ödländer, extensiv genutzte Wiesen 

Amara municipalis 3 xerophil auf Sandböden 

Anisodactylus signatus V wärmeliebend, In BaWÜ besonders in Agrarbiotopen, 

Asaphidion austriacum 2 sandig-schluffige Auwälder 

Asaphidion curtum V sandige Ufer, Auwälder 

Asaphidion pallipes 3 Rohboden, Ton-/Kiesgruben, Sandufer 

Badister anomalus 2 nur mäßig beschattete Sumpfstellen 

Badister dilatatus 3 beschattete Sümpfe, Feuchtwälder 

Badister peltatus 2 beschattete Sümpfe, Feuchtwälder 

Badister unipustulatus 2 hgraphil, vegetationsreiche Ufer, Riede 

Bembidion assimile V vegetationsreiche Schlammufer, Röhrichte 

Bembidion atrocoeruleum 3 Kies- und Schotterufer 

Bembidion azurescens 2 sonnenexp. sandig-kiesige Ufer, Rohböden 

Bembidion decoratum V montan, vegetationsreiche Ufer, Sand 

Bembidion inustum -- Uferart, in BaWü verbreitet, nicht selten 

Bembidion lunatum 2 vegetationsarme, sandige Ufer 
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Art RL  
BaWü Bemerkungen 

Bembidion octomaculatum 2 schlammige Ufer, Ton- und Kiesgruben 

Bembidion pygmaeum 3 Rohbodenstandorte, Lehm, sand, Schotter 

Bembidion schüppeli V schattige, schlammige Ufer 

Bembidion testaceum 3 sandig-schottrige Ufer, Kiesgruben 

Callistus lunatus 3 thermophil, Ödländer, Halbtrockenrasen 

Calosoma inqusitor 3 arboricole Art, Bestandsrückgang 

Carabus monilis -- in BaWü verbreitet u. stellenweise häufig 

Chlaenius nigricornis V vegetationsreiche Ufer und Feuchtwiesen 

Chlaenius nitidulus 3 thermophil, vegetationsarme Ufer, Lehmböden 

Chlaenius vestitus -- vegetationsarme Ufer, Tongruben 

Cincindela hybrida 3 Charakterart offener Sandflächen 

Demetrias imperialis 3 Schilf- und Seggenriede 

Demetrias monostigma V Seggenriede, Carex-Bulten 

Diachromus germanus -- thermophil, extensiv genutzte Bereiche stellenw. häufig, 

Drypta dentata -- verbreitet, keine Gefährdung erkennbar 

Dyschirius lucidus 2 Kiesgruben, Flussufer, v. a. gröberer Sand 

Elaphropus parvulus -- Rohbodenstandorte, Lehm, Sand, Schotter 

Elaphropus sexstriatus 2 sandiger Schotter, Fließgew., Kiesgruben 

Elaphrus aureus 2 feinkörnige, beschattet Ufer, v. a. Auwälder 

Harpalus anxius V xerothermophil, Dünen, Trockenrasen 

Harpalus griseus -- xerothermophil, Sandrasen, Felder 

Harpalus honestus -- xerothermophil, Ruderalflächen, Ödland, Wärmehänge 

Harpalus progrediens 2 Auwaldart, bisher BaWü nur aus Rheinauen am südl.  
Oberrhein sicher belegte Funde 

Harpalus serripes 3 xerothermophil, Trockenrasen, Dünen 

Harpalus signaticornis -- thermophil, Dämme, Felder, Sandgruben 

Lebia chlorocepahala 3 vegetationsreiche, mäßig feuchte Stellen, Wiesen,  
Weg- und Waldränder 

Leistus spinibarbis 3 xerothermophil, Weinbergsbrachen 

Licinus depressus 2 xerophil, Kiesböden mit lückiger Vegetation 
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Art RL  
BaWü Bemerkungen 

Lionychus quadrillum V xerothermophil, Sand, Kies, Schotter 

Nebria picicornis 2 montan, subalpin, Flussufer (Verfrachtung mit Hochwasser?) 

Notiophilus germinyi 2 xerothermophil, Sandboden, Kiefernwälder, alte Weinberge 

Ocys harpaloides 3 arboricol, naturnahe Flussauen 

Odacantha melanura 3 Phragmites- und Typha-Röhrichte 

Omophron limbatum 2 feinsandige Ufer 

Panagaeus cruxmajor V Feuchtwiesen, Röhrichte 

Paradromius longiceps 2 arboricol, Sümpfe, Röhrichte, Bruchwälder 

Paraphonus maculicornis V thermophil, im Oberrheintal verbreitet und nicht gefährdet 

Paratachys bistriatus -- in BaWü verbreitet an Ufern häufig 

Paratachys micros 2 Ufer, vorw. sandig-kiesig 

Porotachys bisculcatus -- eurytop, aber selten 

Stenolophus mixtus -- in BaWü verbreitet, keine Gefährdung erkennbar 

Thalassophilus longicornis 2 sandige Schotter großer Flüsse 

Trichocellus placidus 2 Feuchtwiesen, Riede, sumpfige Wälder 

Zabrus tenebrioides -- Feldart, bes. auf lehmigen Böden 

Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = zurückgehend (Vorwarnliste) 

 

Insgesamt kann die nachgewiesene Artenzahl im Untersuchungsgebiet als extrem hoch ein-
gestuft werden (178 Arten). Sie entspricht 43% des aktuellen Laufkäferbestandes Baden-
Württembergs. Mit 61 wertgebenden Arten für Baden-Württemberg muss dem Untersu-
chungsraum eine landes-, evtl. bundesweite Bedeutung für den Laufkäferschutz beigemes-
sen werden. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Beurteilung der untersuchten Probe-
flächen (UP - siehe Abbildung 30) als Laufkäferhabitate.  
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Tabelle 29: Beurteilung der untersuchten Teilräume als Laufkäferhabitate 

Teilräume UP Artenvorkommen Wert-
stufe 

Dämme: 
Rheinseitendamm 
Hochwasserdamm IV 

 
29 

4, 18 

Landesweit sehr seltene Arten (Harpalus signati-
cornuis, H. progrediens, Licinus depressus)  
jedoch vergleichsweise geringe Artenvielfalt 

7 

Waldlichtung 
Waldrand 

19 
1 

Vorkommen einer landesweit sehr seltenen Art (Har-
palus progrediens), drei auetypische Arten mit hoher 
Biotopbindung (Chlaenius nigricornis, Panagaeus 
cruxmajor, Lebia chlorocephala) 

7 

Edellaubholzforst 
Ulmen-Eichenwald 

21 
25 

Euryöke Arten überwiegen, unterdurchschnittliche 
Artenzahl 

5 / 6 

Ulmen-Eichenwälder 
Eichen-Hainbuchenwald 

8,9 
14 

Vorkommen von zwei landesweit sehr seltenen Arten 
(Calosoma inquisitor, Harpalus progrediens) und aue-
typische Arten (Ocys harpaloides, Panagaeus crux-
major) 

7 

Wechselfeuchte bis nasse 
Waldstandorte 

2, 5, 6, 
13, 16 

Vorkommen landesweit sehr seltener Arten (Elaphrus 
aureus, Thalassophilius longicornis, Bembidion schue-
ppli, Asaphidion austriacum, Amara helleri) in biotop-
typischer, artenreicher Zönose 

8 

Schlammufer an Altrheinarm 
„Hausener Rheinle“ 

10 Vorkommen landesweit sehr seltener Arten (Notiophi-
lus germinyi, Elaphrus aureus, Bembidion schueppli, 
Asaphidion curtum) in biotoptypischer Zönose 

8 

Sandufer am Altrheinarm  
„Bottenrhein“ 

11 Vorkommen landesweit sehr seltener Arten (Elaphrus 
aureus, Nebria picicornis, Tachys micros, Tachys 
sexstriatus, Bembidion decoratum, Bembidion schue-
ppli, Harpalus progrediens) in biotoptypischer Zönose; 
hohe Artenvielfalt 

8 

Sandiges Flachufer am Rest-
Rhein 

30 Vorkommen landesweit sehr seltener Arten (Bembidi-
on schueppeli, Amara helleri, Badister unipustulatus) in 
biotoptypischer Zönose,  
Arten mit hohem Biotopbindungsgrad (Agonum 
pelidnum, Agonum scitulum, Dromius longiceps) 

8 

Schlammufer und Schilfröh-
richt am „Seerosenloch“ 

23, 24 Vorkommen einer landesweit sehr seltenen Art (Badis-
ter peltatus); artenreiche, biotoptypische Zönose; viele 
Arten mit hohem Biotopbindungsgrad (u.a. Trichocellus 
placidus, Badister anomalus, Demetrias imperialis) 

8 

Strukturreicher Überflutungs-
graben (Streitköpfle) 

7 Vorkommen landesweit sehr seltener Arten (Bembidi-
on schueppeli, B. decoratum, B. octomaculatum, Har-
palus progrediens, Badister peltatus) in artenreicher, 
biotoptypischer Zönose 

8 

Überflutungsgraben 
(Bereiche Hexenkehle) 

20 Vorkommen einer landesweit sehr seltenen Art (Badis-
ter peltatus) und zwei Arten mit hohem Biotopbin-
dungsgrad (Bembidion assimile, Badister dilatatus) 

7 

Schilfröhricht an Stückerkehle 3 Vorkommen landesweit sehr seltener Arten (Bembidi-
on schueppeli, Acupalpus exiguus, Badister peltatus) 
in biotoptypischer Zönose; viele Arten mit hohem Bio-

8 
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Teilräume UP Artenvorkommen Wert-
stufe 

topbindungsgrad (u.a. Bembidion assimile, Pterosti-
chus minor, Badister anomalus, Odacantha melanura) 

Schilfröhricht am Hochwasser-
damm IV 

17 Vorkommen einer landesweit sehr seltenen Art (Badis-
ter peltatus) und Arten mit hohem Biotopbindungsgrad, 
jedoch vglw. geringe Artenvielfalt 

7 

Kiesgrube Wyhl Rheinwald 27 Vorkommen von neun landesweit sehr seltenen Arten, 
darunter ein Erstfund für die (alte) BRD (Acupalpus 
maculatus); große Zahl typischer Arten mit hohem 
Biotopbindungsgrad 

8 

Kulturland 26, 28 Vorkommen landesweit sehr seltener Arten (Leistus 
spinibarbis, Tachys bisulcatus, Zabrus tenebrionides) 
in biotoptypischer Zönose; für Agrargebiete sehr hohe 
Artenvielfalt 

8 

Erlenbruch 12 Vorkommen einer landesweit seltenen Art (Bembidion 
decoratum) und Arten mit hohem Biotopbindungsgrad 
(Pterostichus minor, Agonum scitulum, Badister dilata-
tus, Demetrias monostigma) 

7 

Gießenufer (Flut) 15 Vorkommen einer landesweit seltenen Art (Badister 
peltatus); Zönose biotoptypisch aber verarmt 

5 / 6 

Schilfröhricht 22 Artenreicher, biotoptypischer Bestand, Arten mit ho-
hem Biotopbindungsgrad (u.a. Bembidion assimile, 
Pterostichus minor, Agonum scitulum, Oodes helopioi-
des, Badister anomalus, Odacantha melanura) 

7 

Wertstufe (nach Trautner, 1996) 
5/6  verarmt, noch artenschutzrelevant 
7 regionale Bedeutung 
8 überregionale Bedeutung 

 
Die drei typischen und faunistisch bemerkenswerten „Auwaldarten“ Harpalus progrediens, 
Elaphrus aureus und Asaphidion austriacum sind nur in den Wäldern der Überflutungsaue im 
Abströmbereich (z.T. mit hohen Artenzahlen) anzutreffen. 

Besonders bedeutsam sind demnach wechselfeuchte bis nasse Waldstandorte, die bereits 
sporadisch überflutet werden, sowie verschiedene Pionierstandorte (Schlammufer, Sandufer, 
Schilfröhricht und strukturreiche Gräben, Kiesgrube Wyhl-Rheinwald). 

Verarmt sind dagegen die Gießenufer. Infolge der starken Durchwurzelung durch anstehen-
de Bäume waren nur wenige für Laufkäfer besiedelbare Stellen vorhanden. 

 

Circa zehn Jahre später wurden im nördlichen Teil des Untersuchungsraumes im Zusam-
menhang mit der Erarbeitung der Planfeststellungsunterlagen für das inzwischen realisierte 
Projekt „Hochwasserschutz Rheinhausen“ ergänzende Untersuchungen zur Laufkäferfauna 
durchgeführt (BFU 2005). Die Probeflächen sind in der folgenden Abbildung 31 dargestellt. 
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Abbildung 31: Lage und fortlaufende Nummerierung der Laufkäfer Probestellen;  
die fünf Handfangflächen sind mit Pfeilen gekennzeichnet (BFU 2005) 

 

Die Untersuchungen in 2004 auf den Probeflächen südlich des Leopoldskanals führen zu 
folgenden Ergebnissen, die die Untersuchungen aus GFL 1993 bestätigen. 
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Tabelle 30:  Laufkäfer - Bewertung der in vorstehender Abbildung dargestellten Probeflä-
chen (aus BFU 2005). 

Probefläche Wert-
stufe Bewertungskriterien 

P 18: Altwasserufer im Gewann „Krautwinkel“ 8 artenreich, 3 „stark gefährdete“ und 6 Arten 
der Vorwarnliste 

P 19: Edellaubholzforst im Gewann „Judenkopf“ 8 artenreich, 3 „stark gefährdete“ und 4 Arten 
der Vorwarnliste 

P 20: Schilfröhricht im Gewann „Judenkopf“ 8 artenreich, 2 „stark gefährdete“, 1 „gefährde-
te“ und 3 Arten der Vorwarnliste 

P 21: Waldlichtung im Gewann „Breitgießen“ 5 artenarm, 2 Vorwarnliste-Arten 

P 22: Nordufer der „Breitgießenkehle“ 8 artenreich, 2 „stark gefährdete“,  2 „gefährde-
te“ und 3  Arten der Vorwarnliste 

P 23: Steifseggenried im Gewann „Breitgießen“ 7 mäßig artenreich, 1 „stark gefährdete“,  
1 „gefährdete“ und 4 Arten der Vorwarnliste 

P 24: Schlut im Gewann „Brentsand“ 5 artenarm, 1 Art der Vorwarnliste 

P 25: Hartholzauenwald im Gewann 
„Brentsand“ 

5 artenarm, 1 Art der Vorwarnliste 

Wertstufe (nach Trautner, 1996) 
5 - verarmt, noch artenschutzrelevant 
7 - regionale Bedeutung 
8 - überregionale Bedeutung 

 

 

3.5.1.2.8.2 Xylobionte Käfer 

Hirschkäfer 

Methoden und Konventionen 

Die quantitative Erfassung einer Hirschkäfer-Population (Lucanus cervus) beziehungsweise 
die vollständige Erfassung von Vorkommen in einem Gebiet ist nach derzeitiger Kenntnis nur 
mit einem sehr hohen zeitlichen Aufwand durchführbar. 

Um einen Überblick über die Verteilung und das Vorkommen des Hirschkäfers im künftigen 
Rückhalteraum zu bekommen, wurden am 30. Juli 2012 im Untersuchungsgebiet für Hirsch-
käfer geeignet wirkende Strukturen wie totholzreiche, wipfeldürre Alteichen, Eichen mit Saft-
fluss, Schneisen, Waldränder und besonnte Baumstubben gesucht und notiert. Entspre-
chende Beobachtungen, die während anderer, zeitgleich vom selben Gutachterbüro durch-
geführten Untersuchungen (Amphibien, Vögel, Libellen) gemacht wurden, flossen hier mit ein 
(INULA 2013a). 
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In den geeignet wirkenden Bereichen wurde gezielt nach Käferfragmenten oder Larvengän-
gen Ausschau gehalten. Darüber hinaus wurde an zwei Abendbegehungen am 14. Mai und 
25. Juni 2012 versucht, durch Beobachtung flugaktiver Hirschkäfer einen Nachweis zu erhal-
ten. Alle Beobachtungen, die während anderer Untersuchungen gelangen, wurden ebenfalls 
festgehalten.  

Zusätzlich wurden Ortskundige (Förster, Jäger, Naturschützer) und die anderen im Jahr 
2012 im Gebiet tätigen Gutachter nach Beobachtungen befragt.  
 
Ergebnisse der Erhebungen 

Der Hirschkäfer kommt bevorzugt in lichten Eichen- und Eichen-Hainbuchen-Wäldern mit 
absterbenden Althölzern und Baumstümpfen vor. Die Larven entwickeln sich im Wurzelbe-
reich überwiegend absterbender oder bereits abgestorbener Laubbäume und in morschen 
Stubben und Stümpfen, wobei Eichen bevorzugt werden. Für die Ernährung der Imagines 
sowie für die Paarfindung sind Eichen mit Saftflüssen von hoher Bedeutung (HAMBERGER 
2006 in INULA 2013a). 

Zwar wird die Eiche vom Hirschkäfer präferiert, laut BRECHTEL und KOSTENBADER (2002 
in INULA 2013a) können aber auch andere Laubbaumarten wie Kirsche, Buche oder Esche 
in höherem Alter geeignete Larvalhabitate darstellen. Damit kann sich auch in Edelholzberei-
chen ein erhöhter Alt- und Totholzanteil positiv auf den Hirschkäfer auswirken. 

Es konnten im Untersuchungszeitraum einige Beobachtungen adulter Tiere gemacht wer-
den, zudem wurden Käferfragmente gefunden.  

Besonders an den Hochwasserdämmen und auf Forstwegen gelangen Funde von vermutlich 
von Rabenvögeln verschleppten Käfern und deren Überresten. Besonders im Bannwald im 
Norden des Untersuchungsgebiets (Abströmbereich) finden sich jedoch potenziell geeignete 
Strukturen. 

Tabelle 31: Erhaltungszustand gem. MaP-Handbuch  (INULA 2014) 

Artname 

Rote 
Liste 
Ba-
Wü 

Rote 
Liste 

D FF
H

-R
L 

B
N

at
Sc

hG
 

Status 

 
Erfassungs- 

Intensität 
laut MaP-
Handbuch 

Bewertung 

Ergebnis Habitat-
qualität 

Zustand der 
Population 
(2010/12) 

Beein-
trächti-
gungen 

Hirschkäfer  
Lucanus cervus 

3 ? Anhang 
II §§ bod. D. P. E. 

 
B 
 
 

(Kriterien MaP-
Handbuch: Aktuell 
vorhandener lichter 
Baumbestand mit 
Brutgelegenheiten 

(z.B. morsche 
Stubben und 

Stümpfe, mittelfris-
tige Eignung (bis 

20 Jahre)). 

 

 
B 
 

Über 30 Funde 
(Stand 2012) 

  

 
B 
 

Forst-
wirtschaft-

liche 
Eingriffe 

 

B 
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Die Fundpunkte von adulten Tieren oder Käferfragmenten sind in der nachfolgenden Abbil-
dung und in der Karte 9 der UVS Anlage dargestellt.  

 
Abbildung 32:  Nachweise von Hirschkäfern im Untersuchungsraum (INULA 2013a) 
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Heldbock 

Methoden und Konventionen 

Am 18. August 2012 wurde in den potenziell für den Hirschkäfer geeigneten Gebieten eben-
so nach möglicherweise aktuell vom Heldbock (Cerambyx cerdo) besiedelten Brutbäumen 
mit Fraßspuren, Ausbohrlöchern und Bohrmehl sowie Käferfragmenten gesucht. Außerdem 
wurde während den anderen, zeitgleich vom selben Gutachterbüro durchgeführten Untersu-
chungen (vor allem während den Vogeluntersuchungen, bei denen ohnehin totholzreiche 
Bäume mit dem Fernglas abgesucht wurden) auf entsprechende Spuren geachtet (INULA 
2013a). 
 
Ergebnisse der Erhebungen 

Das Untersuchungsgebiet weist nur wenige freistehende Alteichen auf. Die Stämme sind im 
Bestand nur sehr selten voll besonnt und stets mit Unterwuchs, der Heldbock benötigt jedoch 
gänzlich freistehende, südexponierte Bäume für seine Entwicklung. Es erfolgte kein Nach-
weis. Ein solcher ist auch aufgrund der aktuell bekannten Verbreitung des Heldbocks in Ba-
den-Württemberg - Vorkommen nur in der nördlichen Oberrheinebene, nämlich in den Hardt- 
und Rheinwäldern zwischen Mannheim und Rastatt (LUBW, URL: http://www.lubw.baden-
wuerttenberg.de/servlet/is/30093cer_cer_end.pdf) - als sehr unwahrscheinlich zu erachten. 
 
 

3.5.1.2.8.3 Schwimmkäfer (gem. Anhang IV FFH-RL) 

Schmalbindiger Breitflügel- Tauchkäfer 

Methoden und Konventionen 

An den im Jahr 2012 beprobten 58 Amphibien-Untersuchungsgewässern wurde mit dem 
Kescher nach dem Schmalbindigen Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) im Sub-
strat gesucht, zusätzlich wurden bei zwei Nachtbegehungen mit Schweineleber als Köder 
bestückte Reusen ausgelegt. Die Nacht- und Abendbegehungen mit Reusenfängen fanden 
an folgenden Terminen statt: 14./15. Mai, 18./19./20. Mai;  02./03. Juni, 05. Juni, 15./16. Juni, 
22./23. Juni; 10. Juli, 17./18. Juli 2012 (INULA 2013a). 
 
Ergebnisse der Erhebungen 

Der Schmalbindige Breitflügel-Tauchkäfer konnte nicht nachgewiesen werden; es wurden 
jedoch andere Wasserkäfer in den Reusen gefangen. 

Aktuelle Vorkommen des Schmalbindigen Breitflügel-Tauchkäfers sind nur punktuell aus 
Gewässern der nördlichen und mittleren Oberrheinebene bekannt, wobei es sich ausschließ-
lich um Zufallsfunde handelt.  

Die Bestandssituation des Schmalbindigen Breitflügel-Tauchkäfers in Baden-Württemberg ist 
also noch weitgehend unbekannt. Allerdings konnten bei intensiven Untersuchungen be-
kannter Vorkommen, jeweils nur wenige Exemplare nachgewiesen werden, was auf sehr 
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kleine Bestände schließen lässt. Aussagen zur Bestandsentwicklung sind derzeit nicht mög-
lich. (LUBW, URL: http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/49680/) 

Obwohl die Intensität des Reuseneinsatzes geringer war als diejenige, die im MaP-
Handbuch (LUBW 2009b) beschrieben wird, ist aufgrund der auf das Gebiet bezogen insge-
samt großen Stichprobe nicht von einem Vorkommen des Schmalbindigen Breitflügel-
Tauchkäfers im Untersuchungsraum auszugehen. 

 

 

3.5.1.2.9 Libellen 
 
Methoden und Konventionen 

Es wurde an insgesamt 39 Gewässern im Untersuchungsgebiet (siehe Karte 9 der UVS An-
lage) nach Libellen gesucht. Alle Gewässer wurden an je fünf Terminen im Zeitraum zwi-
schen Mai und September 2012 begangen (INULA 2013a). 

Kleinlibellen wurden wenn möglich gekäschert und bestimmt, Großlibellen wurden unter an-
derem mit dem Fernglas beobachtet. Zusätzlich zu den Beobachtungen der Imagines wur-
den die Larvenhäute (Exuvien) gesucht und zur späteren Bestimmung mitgenommen. Um 
einen besseren Sucherfolg in der Ufervegetation zu garantieren, wurde bei einer Vielzahl an 
Begehungen ein Kajak eingesetzt. Hierbei wurde insbesondere auch nach Exuvien und Ima-
gines der Grünen Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) gesucht. 

An potenziell geeigneten Fließgewässerabschnitten wurde insbesondere nach der FFH-Art 
Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) gesucht.  

An für die jeweilige Art potenziell geeignet erscheinenden Gewässern wurde besonders in-
tensiv nach Imagines und Exuvien der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 
und/oder der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) gesucht.  

Fundmeldungen aus dem Datenpool der Schutzgemeinschaft Libellen in Baden-
Württemberg e.V. (SGL) wurden ausgewertet und in die Ergebnistabelle eingearbeitet. 

Die Bewertung der Bodenständigkeit einer Art erfolgt anhand der Abundanzdaten aller Be-
gehungen eines Gewässers durch die Ausweisung folgender Statusklassen (INULA 2013a): 

− Statusklasse 1 - Bodenständigkeit unsicher bzw. unwahrscheinlich (Abundanzen Ein-
zeltiere bis max. einmal 2 - 5 Tiere/Exuvien bezogen auf 100m Fließ-/ Uferstrecke); 

− Statusklasse 2 -  Bodenständigkeit wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich (kleine 
Population nachgewiesen durch Kopula, Eiablage, schlüpfende Tiere, Gesamt-
abundanz max. 6 - 10 Tiere/Exuvien); 

− Statusklasse 3 - Bodenständigkeit sicher (große Population nachgewiesen durch  
Kopula, Eiablage, Schlüpfende Tier, Gesamtabundanz > 11 - 20 Tiere/Exuvien). 
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Ergebnisse der Erhebungen 

Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil 41 Libellen-
arten nachgewiesen, von denen 35 als im Untersuchungsgebiet bodenständig angesprochen 
werden können.  

Die Ergebnisse sind in den Tabelle 32 (Bestand) und Tabelle 33 (Bewertung) zusammenge-
stellt. Die Fundgewässer von FFH-Arten sind in der Abbildung 33, diejenigen mit Arten, die in 
der Roten Liste Baden-Württembergs und/oder des Naturraumes „Oberrheinebene“ 
(HUNGER und SCHIEL 2006 in INULA 2013a) als mindestens „stark gefährdet“ (RL2) ver-
zeichnet sind, in der Abbildung 34 dargestellt. 

Tabelle 32:  Nachgewiesene Arten, ihr Gefährdungs- und Schutzstatus und ihre Stetigkeit  

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name  
Rote Liste Stetigkeit 

gesamt 

Anteil 
Gesamt-
gewäs-

ser 

Stetigkeit 
bodenständig 

Anteil 
Gesamt-
gewäs-

ser BW Rh D FFH 
Gebänderte Prachtlibelle  Calopteryx splendens . . V . 39* 98% 36* 90% 
Blauflügel-Prachtlibelle   Calopteryx virgo . . 3 . 14 35% 8 20% 
Gemeine Weidenjungfer                Lestes viridis . . . . 20 50% 17 43% 
Gemeine Winterlibelle  Sympecma fusca . . 3 . 2 5% 1 3% 
Blaue Federlibelle  Platycnemis pennipes . . . . 37 93% 35 88% 
Helm-Azurjungfer  Coenagrion mercuriale 3 3 1 II 9 23% 6 15% 
Hufeisen-Azurjungfer  Coenagrion puella . . . . 38 95% 33 83% 
Fledermaus-Azurjungfer  Coenagrion pulchellum 3 2 . . 6 15% 3 8% 
Gemeine Becherjungfer  Enallagma cyathigerum . . . . 31 78% 28 70% 
Pokaljungfer Erythromma lindenii . . . . 34 85% 31 78% 
Kleines Granatauge  Erythromma viridulum V V V . 15 38% 15 38% 
Großes Granatauge  Erythromma najas . . . . 7 18% 5 13% 
Große Pechlibelle             Ischnura elegans . . . . 38 95% 34 85% 
Kleine Pechlibelle              Ischnura pumilio 3 3 3 . 1 3% 1 3% 
Frühe Adonislibelle     Pyrrhosoma nymphula . . . . 24 60% 18 45% 
Blaugrüne Mosaikjungfer  Aeshna cyanea . . . . 16 40% 9 23% 
Braune Mosaikjungfer  Aeshna grandis V V V . 30 75% 13 33% 
Keilflecklibelle Aeshna isoceles 2 2 2 . 3 8% 0 0% 
Herbst-Mosaikjungfer   Aeshna mixta . . . . 18 45% 9 23% 
Große Königslibelle          Anax imperator . . . . 34 85% 25 63% 
Kleine Königslibelle           Anax parthenope . . G . 10 25% 8 20% 
Früher Schilfjäger   Brachytron pratense . . 3 . 20 50% 12 30% 
Gemeine Keiljungfer  Gomphus vulgatissimus . . 2 . 7 18% 5 13% 

Kleine Zangenlibelle  Onychogomphus forcipatus . . 2 . 13 33% 11 28% 
Zweigestreifte Quell-
jungfer  

Cordulegaster boltonii . V 3 . 1 3% 0 0% 

Falkenlibelle                 Cordulia aenea . . V . 17 43% 14 35% 
Gefleckte Smaragdlibelle  Somatochlora flavomaculata 3 2 2 . 2 5% 0 0% 
Glänzende Smaragdlibelle  Somatochlora metallica . . . . 9 23% 1 3% 
Feuerlibelle           Crocothemis erythraea . . . . 6 15% 3 8% 
Große Moosjungfer   Leucorrhinia pectoralis 1 1 2 II, IV 4 10% 1 3% 
Plattbauch                   Libellula depressa . . . . 6 15% 1 3% 
Spitzenfleck                Libellula fulva V V 2   34 85% 26 65% 
Vierfleck                     Libellula quadrimaculata . . . . 10 25% 2 5% 
Südlicher Blaupfeil                   Orthetrum brunneum . . 3   1 3% 0 0% 
Großer Blaupfeil       Orthetrum cancellatum . . . . 19 48% 12 30% 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name  Rote Liste Stetigkeit 
gesamt 

Anteil 
Gesamt-
gewäs-

ser 

Stetigkeit 
bodenständig 

Anteil 
Gesamt-
gewäs-

ser 
Kleiner Blaupfeil        Orthetrum coerulescens 3 3 2   8 20% 5 13% 
Frühe Heidelibelle   Sympetrum fonscolombii . . . . 1 3% 0 0% 
Gebänderte Heidelibelle  Sympetrum pedemontanum 2 2 3   1 3% 0 0% 
Blutrote Heidlibelle  Sympetrum sanguineum . . . . 19 48% 10 25% 
Große Heidelibelle  Sympetrum striolatum . . . . 23 58% 16 40% 

 
Rote-Liste-Kategorien: 0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2= stark gefährdet, 3= gefährdet, R= durch extreme 
Seltenheit gefährdet, Art mit geografischer Restriktion, . = ungefährdet, V = Vorwarnliste. Rote Liste Baden-Württembergs und 
der Naturräume nach HUNGER & SCHIEL (2006), Deutschlands nach OTT & PIPER (1998). 

 
Die gemäß der FFH-Richtlinie streng geschützten Arten sind rot, in der Roten Liste Baden-Württembergs und/oder für den 
Naturraum Oberrheinebene als stark gefährdet (RL2) aufgeführte Arten sind fett hervorgehoben.  

 
* Calopteryx splendens wurde an beinah allen Gewässern in relativ hoher Abundanz angetroffen und daher als bodenständig 
eingestuft. Die Art ist jedoch auf durchströmte Gewässer angewiesen und wohl häufig als Gast aufgetreten. Die Stetigkeit liegt 
deshalb wahrscheinlich eher im Bereich 20.  
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Abbildung 33: Libellen-Untersuchungsgewässer und Nachweise von FFH-Arten (INULA 2013a) 
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Abbildung 34: Nachweise von Libellenarten der Roten Liste - RL 2 und höher (INULA 2013a) 
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Unter den nachgewiesenen Libellen waren auch die FFH-Arten Helm-Azurjungfer (Coenagri-
on mercuriale) und Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis), wobei der Nachweis letzte-
rer Art vermutlich großteils mit einem Einflugphänomen aus Nordostdeutschland zusammen-
hängt (vergl. OTT 2012, SCHIEL & HUNGER 2012 in INULA 2013a). Am Gewässer L29a 
wurden an zwei Terminen 2012 mehrere Individuen angetroffen, so dass ein bodenständiges 
Vorkommen wahrscheinlich erscheint (Status 2).  

Die Helm-Azurjungfer wurde an neun Gewässern im Untersuchungsgebiet angetroffen, von 
denen drei im Offenland östlich des Rheinwalds lagen. An allen diesen Untersuchungsab-
schnitten gelang der Bodenständigkeitsnachweis. Die anderen sechs Nachweise stammen 
aus dem Rheinwald, wobei drei Gewässer hiervon am Rheinseitendamm liegen, recht gut 
besonnt sind und eher Offenlandcharakter haben. 

Besonders interessant sind die Vorkommen in der Hansenkehle, einem Gewässer mit Klein-
röhrichten, der vermutlich dem ursprünglichen Lebensraum der Helm-Azurjungfer entspricht. 

Die Keilflecklibelle (Aeshna isoceles) wurde an drei, die Gefleckte Smaragdlibelle (Soma-
tochlora flavomaculata) an zwei Gewässern beobachtet, es konnte jedoch keine Bodenstän-
digkeit nachgewiesen werden, ebenso wenig bei der Zweigestreiften Quelljungfer (Cordule-
gaster boltonii) und der Gebänderten Heidelibelle (Sympetrum pedemontanum), die jeweils 
nur an einem Gewässer einmalig beobachtet wurden.  

Die typischen Auenarten Früher Schilfjäger (Brachytron pratense) und Spitzenfleck (Libellula 
fulva) wurden an 50 bzw. 85% der Untersuchungsgewässer angetroffen, an 30 bzw. 65% der 
Gewässer konnte eine Bodenständigkeit nachgewiesen werden.  

An sechs Gewässern (15%) gelang der Nachweis der Fledermaus-Azurjungfer (Coenagrion 
pulchellum), an nur drei (8%) davon war sie bodenständig. Das Große Granatauge (Eryth-
romma najas) wurde an sieben Gewässern angetroffen, an fünf davon mit Fortpflanzungs-
hinweisen. Die Kleine Pechlibelle (Ischnura elegans) wurde an nur einem Gewässer nach-
gewiesen, wo sie bodenständig war. Der Kleine Blaupfeil (Orthetrum coerulesens) wurde an 
20% der Gewässer beobachtet und kam an 13% bodenständig vor. 

 

Bewertung der Erhebungsergebnisse 

Als Bewertungskriterien werden herangezogen (INULA 2013a): 

− Seltenheit, Gefährdung und Schutzstatus: Anzahl von im Probegewässer bodenständi-
gen (d.h. mit Statusklasse 2 oder 3 nachgewiesenen) Arten der jeweils höchsten erreich-
ten Kategorien in den jeweils aktuellsten Roten Listen des Naturraums Oberrheinebene, 
Baden-Württembergs und Deutschlands.  

− Bestandsgröße: Bei den Arten Coenagrion mercuriale, Gomphus vulgatissimus, Ony-
chogomphus forcipatus und Leucorrhinia pectoralis, die in der Roten Liste Deutschlands 
z.T. in eine höhere Gefährdungskategorie eingestuft sind als in Baden-Württemberg, 
wurde zusätzlich der Status der Bestände berücksichtigt (s.u.). 
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Die Bewertungsstufen berechnen sich nach dem im Folgenden definierten Schema. Nur Ar-
ten, deren Bodenständigkeit am Gewässer nachgewiesen wurde (Statusklassen 2 und 3) 
werden berücksichtigt (Ausnahme: Coenagrion mercuriale, s.u.). Wird eine Art in mehreren 
Roten Listen (der Oberrheinebene, Baden-Württembergs und der Bundesrepublik Deutsch-
land) geführt, so wird die jeweils höchste vergebene RL-Kategorie verwendet. Die Katego-
rie D (Datenlage unzureichend; dieser Fall kommt nur bei Orthetrum albistylum vor) wird wie 
eine Einstufung als RL2-Art, die Kategorie G (Gefährdung anzunehmen) wie eine Einstufung 
als RL3-Art gewertet (dieser Fall kommt nur bei Anax parthenope vor). Die Einzelbewertun-
gen sind durch eine Oder-Bedingung verknüpft, d.h. die höchste der vier definierten Einzel-
bewertungen bestimmt die Gesamtbewertung (Kaule-Stufe). 

Kaule- 
Stufe 

Bewertungs- 
Stufe 

Artenzahl 
RL1* 

Artenzahl  
RL2* oder G 

Artenzahl  
RL3* 

Artenzahl  
RL V 

9 Sehr hoch ≥ 2 ≥ 3   

8 Hoch = 1 = 2 ≥ 3  

7 Mittel  = 1 = 2  

6 Gering   =1 ≥ 2 

5 Sehr gering    = 1 

* Bei den Arten Coenagrion mercuriale, Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus und Leucorrhinia 
pectoralis wird auch der Status der Vorkommen als Bewertungskriterium herangezogen 

Bei den folgenden Arten wird das oben gezeigte Schema modifiziert, indem die Größe der 
nachgewiesenen bodenständigen Populationen als Bewertungskriterium herangezogen wird:  

Kleine Zangenlibelle (Onychogomphus forcipatus) und Gemeine Keiljungfer (Gomphus vul-
gatissimus) sind in der bundesdeutschen Roten Liste als „stark gefährdet“ (RL2) eingestuft, 
treten jedoch in Baden-Württemberg und im Naturraum Oberrheinebene so regelmäßig auf, 
dass sie hier inzwischen (HUNGER & SCHIEL 2006 in INULA 2013a) als „ungefährdet“ ein-
gestuft werden. Um Gewässer mit Vorkommen dieser beiden Arten nicht überproportional 
aufzuwerten, wird ein Vorkommen mit Statusklasse 3 („Bodenständigkeit sicher, große Popu-
lation nachgewiesen“) wie das Vorkommen einer RL2-Art gewertet, ein Vorkommen der Sta-
tusklasse 2 („Bodenständigkeit sicher, kleine Population nachgewiesen“) wie das Vorkom-
men einer RL3-Art.  

Den Vorkommen der Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) kommt eine besondere Be-
deutung zu; dieses auch vor dem Hintergrund des europäischen Schutzstatus’ (Art des An-
hangs II der FFH-Richtlinie). Die Art ist bundesweit als „vom Aussterben bedroht“ (RL1) und 
in Baden-Württemberg als „gefährdet“ (RL3) eingestuft. In der neuen Roten Liste Deutsch-
lands wird die Art voraussichtlich mit RL2 („stark gefährdet“) eingestuft (J. Ott, schriftl. Mitt. In 
INULA 2013a). Vor den genannten Hintergründen ist die folgende Vorgehensweise sinnvoll: 
Ein Vorkommen von Coenagrion mercuriale der Statusklasse 3 wird wie das Vorkommen 
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einer RL1-Art gewertet, ein Vorkommen der Statusklasse 2 wie das Vorkommen einer RL2-
Art, ein Vorkommen der Statusklasse 1 (unsicher) als Vorkommen einer RL3-Art. 

Die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) ist ebenfalls in Anhang II und zusätzlich 
auch in Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet. Die Art ist bundesweit als „stark gefähr-
det“ (RL2) und sowohl in Baden-Württemberg und als auch in der Rheinebene als „vom Aus-
sterben bedroht“ (RL1) eingestuft. Die Vorkommen von Leucorrhinia pectoralis werden wie 
die von Coenagrion mercuriale behandelt.  

Der Spitzenfleck (Libellula fulva) ist bundesweit als „stark gefährdet“ (RL2) eingestuft und 
wird sowohl in Baden-Württemberg und als auch in der Rheinebene als nicht gefährdet in der 
Vorwarnliste geführt. Die Art kommt im Untersuchungsgebiet sehr häufig vor und wird bei der 
Bewertung als „gefährdet“ (RL3) behandelt. 

Einen Überblick über die beschriebenen Modifikationen gibt die folgende Darstellung: 

Art/  
Statusklasse 

Coenagrion mercuriale 

Leucorrhinia pectoralis 

Gomphus vulgatissimus  

Onychogomphus forcipatus 

3 als RL1 als RL2 

2 als RL2 als RL3 

1 als RL3 - 

 

Die folgende Tabelle 33 zeigt die Bewertung der Gewässer anhand der „Kaule- Stufen“, die 
erfassten Arten mit Status im Überblick.  

Bedeutsame Libellengewässer (Kaule 8 und 9) und Habitate / Vorkommen streng geschütz-
ter Arten mit bodenständigem Vorkommen sind in der Karte 9 der UVS Anlage dargestellt. 
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Tabelle 33: Gewässerbezogener Status und Verbreitung der Libellen-Arten im Untersu-
chungsraum 

L0
3a

.2
L0

5g
/h

L0
5a

L0
6

L0
8

L1
0

L1
1

L1
2

L1
3

L1
4

L2
2a

 
L2

9a
 

L3
4

L3
8 

L4
2

L5
0 

L5
1 

L5
2 

L5
3 

L5
4 

L5
5

L5
6 

L5
7 

L5
8

L5
9 

L6
0 

L6
1

L6
2

L6
3

L6
4

L6
5 

L6
6

L6
7

L6
8

L6
9 

L7
0 

L7
1

L1
01

L7
0.

a

Calopteryx 
splendens

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3

Calopteryx 
virgo 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2

Lestes viridis 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3

Sympecma 
fusca 2 2

Platycnemis 
pennipes

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Coenagrion 
mercuriale 1 1 1 3 2 2 3 3 3

Coenagrion puella 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3

Coenagrion 
pulchellum 2 1 2 2 2 1

Enallagma 
cyathigerum

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2

Erythromma 
lindenii

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2

Erythromma 
viridulum 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3

Erythromma najas 3 2 2 3 1 3 1

Ischnura elegans 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2

Ischnura 
pumilio 3

Pyrrhosoma 
nymphula

2 1 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 1 3 2 2 1

Aeshna cyanea 1 3 2 1 1 1 2 1 1 3 3 2 3 2 1 3

Aeshna grandis 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 3 1 3 3 1 2 1 1

Aeshna 
isoceles 2 1 1

Aeshna mixta 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 1 3 1

Anax imperator 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1

Anax 
parthenope 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1

Brachytron 
pratense 3 1 1 1 3 3 2 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 2

Gomphus 
vulgatissimus 1 3 3 3 1 3 3

Onychogomphus 
forcipatus 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cordulegaster 
boltonii 1

Cordulia aenea 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3

Somatochlora 
flavomaculata 1 1

Somatochlora 
metallica

1 1 1 1 1 1 1 3 1

Crocothemis 
erythraea

2 3 1 2 1 1

Leucorrhinia 
pectoralis 1 1 2 1

Libellula depressa 1 1 1 2 1 1

Libellula fulva 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 2 3 1 1 2

Libellula 
quadrimaculata

3 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Orthetrum 
brunneum 2

Orthetrum 
cancellatum

2 2 3 1 2 1 1 3 3 1 1 3 2 3 3 2 1 3 1

Orthetrum 
coerulescens 2 2 1 1 2 1 2 3

Status

Gewässer

Libellenart
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L0
3a

.2
L0

5g
/h

L0
5a

L0
6

L0
8

L1
0

L1
1

L1
2

L1
3

L1
4

L2
2a

 
L2

9a
 

L3
4

L3
8 

L4
2

L5
0 

L5
1 

L5
2 

L5
3 

L5
4 

L5
5

L5
6 

L5
7 

L5
8

L5
9 

L6
0 

L6
1

L6
2

L6
3

L6
4

L6
5 

L6
6

L6
7

L6
8

L6
9 

L7
0 

L7
1

L1
01

L7
0.

a

Status

Gewässer

Libellenart

Sympetrum 
fonscolombii

1

Sympetrum 
pedemontanum

1

Sympetrum 
sanguineum 3 2 1 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1

Sympetrum 
striolatum

2 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 3 1 3 3 3 2 2

Sympetrum 
vulgatum

3 1 3 3

Artenzahl 26 21 19 24 23 20 13 17 22 18 17 27 25 19 19 17 14 14 11 6 7 10 14 17 13 13 24 18 16 15 12 14 15 21 11 8 6 14 11

Anzahl 
bodenst. Arten

21 17 14 18 19 15 11 15 18 14 12 20 20 16 14 13 9 9 7 5 5 9 12 14 7 10 21 10 15 13 10 11 14 12 9 3 3 11 8

Anzahl 
bodenst. FFH-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1

Anzahl bodenst. 
Arten RL 1**

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Anzahl bodenst. 
Arten RL 2**

3 2 2 2 2 0 1 2 1 4 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0

Anzahl bodenst. 
Arten RL 3**

3 4 3 1 1 2 1 1 3 1 2 2 5 3 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0

Anzahl bodenst. 
Arten RL V

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 0 1 2

Bewertungs-
kriterium RL 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 5 5 5 8

Bewertungs-
kriterium RL 2

9 8 8 8 8 5 7 8 7 9 8 8 5 8 7 7 5 5 5 5 5 7 7 5 7 7 8 7 5 7 7 7 7 7 5 5 5 8 5

Bewertungs-
kriterium RL 3

8 8 8 6 6 7 6 6 8 6 7 7 8 8 6 5 7 6 5 6 6 5 5 6 6 7 7 6 7 6 6 6 7 5 5 6 7 6 5

Anzahl bodenst. 
Arten RL V

6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 5 5 6

Bewertungs-
Stufe 9 8 8 8 8 7 7 8 7 9 8 8 8 8 7 7 8 6 6 6 6 7 7 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 6 7 8 8  
Status 

1 = Bodenständigkeit unsicher, nur BI, max. BII 
2 = Bodenständigkeit wahrscheinlich oder kleine Population, mehrfach BII oder mind. 1-mal BIII oder/und K, E oder S nachge-
wiesen 
3 = Bodenständigkeit sicher, U oder große Population mit K, E oder S und Gesamtabundanz mindestens IV nachgewiesen  
*Calopteryx splendens wurde an den gekennzeichneten Gewässern zwar in hoher Abundanz angetroffen, da diese aber nicht 
durchströmt sind ist eine Bodenständigkeit unwahrscheinlich. 
** Die Bewertungen wurden teilweise je nach Art angepasst 
Die gemäß der FFH-Richtlinie streng geschützten Arten sind rot, in der Roten Liste Baden-Württembergs und/oder für den 
Naturraum Oberrheinebene als stark gefährdet (RL2) aufgeführte Arten fett hervorgehoben.  

 

Hinweise zu den FFH- Arten 

Unter den Funden der Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) sind besonders diejenige 
in der Hansenkehle (L34, L62 und L66) interessant, da man sich in solchen Gewässern die 
ursprünglichen Habitate dieser Art vorstellt. 

K. Westermann hatte in der Hexenkehle in den 1980er Jahren mehrfach Imagines von C. 
mercuriale beobachtet und in den Jahren 1994 und 1997 einzelne Exuvien nachgewiesen. 
Später wurde die Art an der Hexenkehle nicht mehr nachgewiesen WESTERMANN (2002 in 
INULA 2013a). Auch aktuell wurde die Art in der Hexenkehle (L64) nicht nachgewiesen.  
 
Die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) wurde 2012 in vielen von der Art eigentlich 
nicht oder nur sehr dünn besiedelten Regionen Deutschlands, aber auch Frankreichs, der 
Niederlande und Belgiens beobachtet, so dass in Libellenkundlerkreisen ein größeres Ein-
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flugereignis diskutiert wird. Allerdings ist hervorzuheben, dass aus der Nähe des Untersu-
chungsgebiets Bodenständigkeitsnachweise in der angrenzenden elsässischen Ober-
rheinebene (RUST 2008 in INULA 2013a) und aus dem NSG „Taubergießen“ (H. Hunger, 
unveröff., siehe auch Daten des ASP Libellen) gibt. Die Situation muss daher weiter beo-
bachtet werden.  
 
Die Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) ist seit mehreren Jahren aus einem kleinen 
Baggersee in der Nähe von Gottenheim bekannt (Daten von Willy Bühler, Gottenheim, im 
SGL-Datenpool) und somit in der weiteren Umgebung des Untersuchungsgebiets vorhan-
den. Dass sie bei den Begehungen in einem der Untersuchungsgewässer übersehen wurde, 
ist sehr unwahrscheinlich. 
 
Im Rahmen der durchgeführten Befahrungen von Fließgewässern mit dem Kajak wurden 
keine Imagines oder Exuvien der Grünen Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) nachgewie-
sen. Ein Vorkommen der Art in kleinen, schwer nachzuweisenden Populationen ist jedoch 
nicht auszuschließen. WESTERMANN et al. (1995 in INULA 2013a) berichteten von der Be-
obachtung eines Männchens der Art am Leopoldskanal und H. Hunger (unveröff.) wies die 
Art erst 2010 an zwei Stellen der Elz durch Funde jeweils einzelner Exuvien nach. 

Auf Exuvien der Asiatischen Keiljungfer (Gomphus flavipes) wurde ebenfalls geachtet. In 
Baden-Württemberg kommen – bisher ausschließlich entlang des Rheins – zwar selten aber 
doch regelmäßig neue Nachweise der Art hinzu. Eine Karte der bis dato bekannt geworde-
nen Nachweise findet sich bei HUNGER (2011 in INULA 2013a). Am wahrscheinlichsten 
könnte die Art im Rhein selbst vorkommen.  

Tabelle 34:  Bewertung des Erhaltungszustandes ausgewählter (wertgebender) Libellen-
Arten gem. MaP-Handbuch (INULA 2014) 

Artname 

Rote 
Liste 
Ba-
Wü 

Rote 
Liste 

D FF
H

-R
L 

B
N

at
Sc

hG
 

Status 

Erfas-
sungs- 

Intensität 
laut MaP-
Handbuch 

Bewertung 

Ergebnis Habitat-
qualität 

Zustand der 
Population 
(2010/12) 

Beein-
trächti-
gungen 

Helm-Azurjungfer 
Coenagrion  
mercuriale 
 

3 1 Anhang 
II §§ bod. S. 

 
B 
 

(Kriterien MaP-
Handbuch: Vor-

handensein 
geeigneter Ent-

wicklungsgewäs-
ser, Vorhandensein 
zukünftig besiedel-

barer Entwick-
lungsgewässer 

(derzeit im Pionier-
stadium) bzw. in 

Umsetzung 
befindliche Schutz-

konzeptionen). 

 

 
C 
 

23 % der Untersu-
chungsgewässer 

besiedelt  
(Stand 2012) 

 
 

 
B 
 

Verschlam-
schlam-
mung 

 

B 
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Artname 

Rote 
Liste 
Ba-
Wü 

Rote 
Liste 

D FF
H

-R
L 

B
N

at
Sc

hG
 

Status 

Erfas-
sungs- 

Intensität 
laut MaP-
Handbuch 

Bewertung 

Ergebnis Habitat-
qualität 

Zustand der 
Population 
(2010/12) 

Beein-
trächti-
gungen 

Große  
Moosjungfer 
Leucorrhinia  
pectoralis 

1 2 Anhang 
II, IV §§ ? D.P.E. 

 
C 
 
 

(Kriterien MaP-
Handbuch: 

Vorhandensein 
geeigneter Ent-

wicklungs-
gewässer 

/Entwicklungsbedin
gungen, Vorhan-
densein zukünftig 

besiedelbarer 
Entwicklungsge-

wässer (derzeit im 
Pionierstadium) 

bzw. in Umsetzung 
befindliche Schutz-

konzeptionen). 

 

 
C 
 

10 % der Untersu-
chungsgewässer 
besiedelt bzw. mit 

Nachweis von 
Imagines 

(Stand 2012).  
 

Offenbar Einflug 
2012 (SCHIEL & 
HUNGER 2012), 

2014 sollte über-
prüft werden, 

ob/wo die Art sich 
erfolgreich ange-

siedelt hat.  
 
  

 
A 

 

C 

Grüne  
Flussjungfer 
Ophiogomphus 
cecilia 

3 2 Anhang 
II §§ k.N. S. 

 
C 
 
 

(Kriterien MaP-
Handbuch: 

Vorhandensein 
geeigneter Ent-

wicklungsgewässer 
/Entwicklungsbedin

gungen). 

 

 
C 
 

Kein Nachweis 
(Stand 2012) 

 
Auch aus früheren 

Jahren keine 
aktuellen Nachwei-

se im Auwald 
bekannt (SGL-

Datenpool, eigene 
Daten). Allerdings 
Erstnachweis der 
Art in der Elz zw. 

Kenzingen u. Rust 
durch H. Hunger 

2010. 
 
 
  

 
A 

 

C 

 

Hinweise zu sonstigen naturschutzfachlich relevanten Arten 

Von der Keilflecklibelle (Aeshna isoceles) gab es in der südlichen Oberrheinebene früher 
sehr wenige Nachweise (MTB 7712, 7812, 7911), die aber bereits seit langem erloschen 
waren (STERNBERG & BUCHWALD 2000: 115 in INULA 2013a). Auch Vorkommen in der 
Offenburger Rheinebene (MTB 7213, 7214, 7313) wurden zwischen 1996 und 2005 nicht 
mehr bestätigt (HUNGER et al. 2006 in INULA 2013a).  

Die Art scheint jedoch derzeit ein gewisses expansives Verhalten zu zeigen. Insbesondere 
2011 wurde die Art in Baden-Württemberg und auch in ganz Deutschlands an verschiedenen 
Stellen gesichtet, an denen sie zuvor nie nachgewiesen worden war (H. Hunger, nach Daten 
aus der GdO-Mailingliste und aus dem SGL-Datenpool in INULA 2013a). Die Entwicklung 
sollte im Auge behalten werden, insbesondere im Hinblick darauf, ob die Art bodenständige 
Vorkommen aufbauen kann.  
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Die weiteren Funde können an dieser Stelle nicht im Detail diskutiert werden. Es sei jedoch 
explizit auf die Vielzahl an relevanten Veröffentlichungen der letzten Jahre in der Reihe „Na-
turschutz am südlichen Oberrhein“ hingewiesen. 

So sind Funde von Gomphus vulgatissimus in Mühlbach, Stückerkehle, Zollgrundkehle und 
Bottenrhein bei WESTERMANN et al. (1995 in INULA 2013a) und in einer Übersicht zu zahl-
reichen weiteren Gewässern im Gebiet bei HEITZ et al. (1996: 194 ff in INULA 2013a) do-
kumentiert.  

Im Leopoldskanal wiesen WESTERMANN et al. (1995 in INULA 2013a) ein Massenvorkom-
men von Onychogomphus forcipatus nach. Über den Frühen Schilfjäger (Brachytron praten-
se) im NSG „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“ berichtete ebenfalls WESTERMANN (2003 in 
INULA 2013a).  

Der Breitgießen – Ostteil (L03a.2) war mit 26 nachgewiesenen Arten (davon 21 bodenstän-
dig) das artenreichste Gewässer und wurde mit dem ehemaligen Bagger-
see / Moosmichelkopf (L14) zusammen am höchsten bewertet (Bewertungsstufe 9 – sehr 
hoch). In letzterem Gewässer kam die hohe Bewertung durch vier bodenständige Arten der 
Roten Liste zustande.  

Der Breitgießen wurde erst in 2010 durch Ausbaggerung und Freistellung der Ufer von Ge-
hölzen wieder aufgewertet. Solche renaturierten oder auch neu angelegten Gewässer kön-
nen im Untersuchungsgebiet sehr rasch durch wertgebende Libellenarten, jedoch auch Am-
phibienarten und Makrophyten besiedelt werden. Die im Bereich des Breitgießens und des 
rückverlegten Hochwasserdamm IV aufgewerteten Gewässer haben Modellcharakter für 
weitere entsprechende Maßnahmen, die in vielen Bereichen des Untersuchungsgebiets 
sinnvoll wären.  

 

Hinweise zur Bedeutung der Libellengewässer 

Das Gewässer L29a (Flache Schlut am Großkopfweg) war mit 27 nachgewiesenen Libellen-
arten, davon 20 bodenständig, das artenreichste im Untersuchungsraum. Hier besteht auch 
ein wahrscheinlich bodenständiges Vorkommen der Großen Moosjungfer. Die Gewässer 
L03a.2 (Breitgießen-Ostteil im Abströmbereich, 2009 neu angelegt) und L34 (Gewässerstre-
cke zwischen Oberer Hansenkehle und Rheiniggießen) weisen mit 26 (davon 21 bodenstän-
digen) bzw. 25 (davon 20 bodenständigen) Libellenarten ebenfalls bedeutende Vorkommen 
auf. Das Gewässer L03a.2 wurde zusammen mit dem Gewässer L14 (ehem. Baggersee 
Moosmichelkopf im Abströmbereich) am höchsten bewertet (Kaule 9 - sehr hoch). Im letzte-
ren Gewässer kam die hohe Bewertung durch vier bodenständige Arten der Roten Liste zu-
stande. 

Die Gewässer L51 (Brunnenwasser Heilgenwörth), L62 (Mittlere Hansenkehle - Südab-
schnitt), L65 (Mühlbach im Oberwasser der Wyhler Rheinstraße) L68 (Rheinseitengraben am 
Stauwehr Rhinau), L69 (Endinger Graben südwestlich Weisweil) und L70.a (Wanggießen 
und Endinger Graben vor Ortslage) zeichnen sich durch bodenständige Vorkommen der 
Helm-Azurjungfer aus. 
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In insgesamt 16 Gewässern wurde aufgrund von Artenzahl oder dem Vorkommen von Arten 
der Roten Liste die Bewertungsstufe 9 (sehr hoch) und 8 (hoch) vergeben. Dies zeigt die 
gute Habitateignung der Gewässer im Raum Wyhl/Weisweil für Libellenarten. 

 

3.5.1.2.10 Mollusken 

Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) 

Methoden und Konventionen  

Die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) ist eine nach Anhang II und IV der FFH-
Richtlinie geschützte Art und in Deutschland „vom Aussterben bedroht“. Sie hat ihre Verbrei-
tungsschwerpunkte in den wenigen verbliebenen naturnahen Bereichen der Auengebiete 
von Elbe, Rhein und Donau sowie in den norddeutschen Seen und Sumpfgebieten. In Euro-
pa kommt sie von England bis Westsibirien vor.  

In Baden-Württemberg gilt sie als stark gefährdet. Entlang des Rheins wurde sie vereinzelt in 
der nördlichen Oberrheinebene gefunden. Die Art lebt in pflanzenreichen, kalkreichen, klaren 
Stillgewässern und langsam fließenden Gräben und besiedelt auch die Lebensräume der 
Scharfen Tellerschnecke (Anisus vortex). 

Die Art wurde 2012 zwischen März und September stichprobenhaft in zehn Gewässern des 
Gebietes gesucht (TREIBER 2012a). Es handelt sich um Altwasser, Schluten im Wald und 
besonnte, pflanzenreiche Buchten an die Aue durchziehende Gewässer mit nicht oder lang-
sam fließendem Wasser. An fließenden Gewässern werden geschützte Buchten und 
Sumpfseggen und Röhrichten in der Uferzone besiedelt. Die Wasservegetation ist sehr un-
terschiedlich ausgebildet. An den Rändern der Altwässer wurden von Wasserlinsen-Arten 
(Lemna trisulca, Lemna minor) bedeckte Flächen verzahnt mit Röhrichten besiedelt.  

Die Gewässer wurden mit Wathosen jeweils zwischen 30 – 45 Minuten begangen und die 
Ufervegetation bzw. Wasserpflanzen nach Gehäusen und lebenden Schnecken der Gattung 
Anisus optisch abgesucht. Zusätzlich wurden mit dem Netz Streiffänge in der Unterwasser-
vegetation und im oberflächlichen Sediment durchgeführt und die darin enthaltenen Tiere 
kontrolliert. Von der in der Rheinaue verbreiteten Anisus vortex ist sie gut zu unterscheiden, 
denn das Gehäuse ist wesentlich kleiner, dünner und insgesamt zierlicher. Die Mündung ist 
zudem deutlich unterschiedlich ausgeprägt. 

Ergebnisse der Erhebungen 

An allen untersuchten Gewässern wurde ausschließlich die nicht geschützte Scharfe Teller-
schnecke Anisus vortex nachgewiesen. Trotz stellenweise günstig erscheinender Lebens-
raumstrukturen kommt Anisus vorticulus im Untersuchungsraum nicht vor. An einer Schlute 
konnte Anisus spirorbis als stark gefährdete Art der Gattung gefunden werden.  
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Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) und  
Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

Methoden und Konventionen 

Ziel der Untersuchung war der Nachweis der FFH-Arten und eine Quantifizierung am Fund-
ort im Rückhalteraum. Insgesamt wurden 39 Probestellen untersucht. 35 lagen im Rückhalte-
raum, 4 binnenseits im Gewann Heiligenwerth. Es wurden dabei folgende Methoden ange-
wandt (TREIBER 2012a): 

− Probeentnahme des Oberbodens mit Streuschicht (April bis September 2012) 

− Handaufsammlung: Systematisches Absuchen der Vegetation auf ca. einem Quadrat-
meter nach dem Vorkommen der Arten (Juni bis September 2012). Dabei wurden die 
Blätter insbesondere von Großseggen vorsichtig auseinander gebreitet und von unten 
und in den Blattwinkeln betrachtet. Bei überhängender Vegetation war auch ein schritt-
weises Abklopfen in ein ausgebreitetes sehr feinmaschiges Netz erfolgreich. 

 

Zusätzlich wurden besiedelte Bereiche im bereits jetzt regelmäßig überfluteten Bereich im 
Nordosten des Untersuchungsgebietes nach Hochwasserereignissen (18.09., 24.12.2012) 
besucht und die Arten teils noch bei hohen Wasserständen gesucht, um mehr über deren 
Aufenthaltsort und Verhalten zu erfahren. 

Zur Auswahl der Untersuchungsflächen wurde eine Vorauswahl durch die Auswertung von 
Luftbildern, der topografischen Karte und durch eine Übersichtserkundung des Geländes 
getroffen. Zusätzlich wurden Probeflächen auch in Bereiche gelegt, die für potenziell zu er-
wartende Baumaßnahmen relevant sind, aber nicht als optimal für die Vertigo-Arten einge-
stuft wurden. Ziel war hier eine Kontrolle auf Vorkommen hinsichtlich möglicher Eingriffsfol-
gen. 

Zur Probennahme wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt: 

− Auswahl der Probefläche, meist mit einer potenziell für die Besiedlung geeigneten Vege-
tation (Großseggenried, Schilfried, Vegetation feuchter Standorte) und einer geeigneten 
Biotopsituation (kein Wald, nicht zu starke Beschattung, potentiell geeignete Feuchte, in 
potentiellen Flächen von Vertigo angustior auch wechselfeuchte Wiesenflächen)  

− Absuchen der Probestelle (25 x 25 cm) und Aufsammeln der sichtbaren Schnecken und 
Gehäuse bzw. Notieren bereits bestimmbarer Arten. Alle Vertigo-Arten wurden mit der 
Lupe (12-fach) bestimmt, zweifelhafte Tiere mitgenommen und unter dem Binokular im 
Büro bestimmt. 

− Probenahme: Zunächst wurde Vegetation der Probestelle oberflächlich abgesichelt und 
das gesamte feinere Streumaterial mit dem Oberboden (ca. 5 cm) mittels Spaten bzw. 
der Schaufel abgehoben und in beschriftete Plastiksäcke abgepackt. Zu Beginn der Un-
tersuchung wurden kleinere Proben entnommen (ca. 14 x 14 cm), ab Juni größere Pro-
beflächen (25 x 25 cm). Diese können auf einen Quadratmeter hochgerechnet werden, 
um die Besiedlungsdichte zu ermitteln.  
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− Auswaschen der Bodenproben, Aufschlämmen der Soden und Absammeln aller organi-
schen Substanz bzw. Absieben  

− Trocknen der angereicherten Proben in Gefäßen 

− Aussortieren aller Schneckengehäuse (Leerschalen und lebende Tiere) aus den Proben 
mit der Federstahlpinzette 

− Bestimmen der Schnecken bzw. Suche nach den Zielarten in der Probe unter dem Bi-
nokular (20 bzw. 40-fache Vergrößerung) 

 

Im Gegensatz zur Artkartierung im Zuge von FFH-Managementplanungen (FFH-MaP) wur-
den nicht nur besonders geeignete, sondern auch weniger geeignete Flächen untersucht, die 
aber für die Eingriffsbeurteilung von Bedeutung sein können. Die Tiere von Vertigo moulinsi-
ana halten sich im Sommer bis zu 1,2 m, im Winter bis zu 60 cm über dem Boden auf (in 
TREIBER 2012a). Die Lebendsuche in der Vegetation hat sich zusätzlich als sehr effizient 
zum Nachweis der Art erwiesen.  

Ergebnisse der Erhebungen 

An den 39 Probestellen wurden die beiden Arten gesucht und zusätzlich aus 24 Bodenpro-
ben 1572 Mollusken-Gehäuse ausgewertet sowie die Begleitarten bestimmt. Dabei konnten 
34 Landschnecken- und 25 Wasserschnecken- bzw. Muschelarten nachgewiesen werden. 
Die schwierig zu bestimmenden Erbsen-Muscheln (Pisidium sp.) wurden nicht bis zur Art 
bestimmt, hier sind mehrere Arten zu erwarten. Die Daten sind in TREIBER (2012a) doku-
mentiert. 

Im Rückhalteraum selbst wurde nur die Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 
nachgewiesen.  

Außerhalb des Rückhalteraums wurde die Bauchige Windelschnecke an drei und die 
Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) an einer Stelle im Gewann Heiligenwerth ge-
funden. 

Die Vorkommen der Art sind in der Karte 9 der UVS Anlage dargestellt. Nachfolgend werden 
die artspezifischen Gegebenheiten erläutert. 

 

Bauchige Windelschnecke: 

Schutzstatus, Gefährdung und Gesamtverbreitung 

Die Bauchige Windelschnecke wird im Anhang II der FFH-Richtlinie geführt. Vertigo mou-
linsiana wird als stark gefährdet in der Roten Liste Baden-Württembergs (ARBEITSGRUPPE 
MOLLUSKEN BW 2008) geführt. Der Erhaltungszustand der FFH-Art wird in Baden-
Württemberg als „günstig“ eingestuft (LUBW 2013), die Art ist für das FFH-Gebiet „Tauber-
gießen, Elz und Ettenbach“ (7712- 341) als maßgebliche Art genannt.  
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Sie ist europäisch und eventuell holarktisch verbreitet. In Baden-Württemberg kommt sie in 
zahlreichen Naturräumen vor (Arbeitsgruppe Mollusken BW 2008) und ist neben der Ober-
rheinebene auch im Kraichgau, Schönbuch, am Bodensee und an einigen Teichen in Ober-
schwaben bei Ravensburg verbreitet (KLEMM 2011 in TREIBER 2012a).  

Lebensweise und Ökologie 
Die Art ist an hochwüchsige und dichte Riedflächen gebunden. Regelmäßig gemähte Flä-
chen werden nicht besiedelt. Vertigo moulinsiana kommt nach den bisher erfolgten Untersu-
chungen (z.B. TREIBER 2006a-c, GROH & RICHLING 2010, TREIBER 2010, KLEMM 2011 
in TREIBER 2012a) in der Oberrheinebene in ungemähten Seggenrieden, Sümpfen, an Grä-
ben und Ufern vor, die eine hohe Feuchte aufweisen. Stark erdige Flächen mit geringer 
Streuschicht werden nach den vorliegenden Untersuchungen nicht besiedelt, auch wenn dort 
Großseggen vorkommen. Im Sommer leben die Tiere vorwiegend in der höheren Vegetation, 
verstecken sich gerne unter Blättern (z.B. Iris pseudacorus, Carex sp.) und zwischen den 
Blattspreiten (z.B. Blattansätze von Carex acutiformis bzw. Falten der Blätter) und sind bei 
ausreichender Feuchtigkeit aktiv. Die Tiere wurden in Höhen bis zu ca. 1,2 m gefunden, hal-
ten sich aber vorwiegend in Höhen von 30-60 cm auf. Aktive Tiere wurden das gesamte Jahr 
hindurch auch im Winter in der Vegetation nachgewiesen, im Gebiet wurden sie von April 
2012 bis Januar 2013 beobachtet. 

Vertigo moulinsiana kommt im Gebiet am Rande von Altarmen mit möglichst gering beschat-
tetem Sumpfseggen-Ried (Caricetum acutiformis), Schilfrieden (Phragmitetum australis) und 
Schluten mit Sumpfseggen-Ried vor. Die Röhricht-Zone kann nur eine insgesamt geringe 
Flächenausdehnung aufweisen, wird aber besiedelt, wenn sie nicht von Gehölzen über-
wachsen ist. Bei der Lebendsuche der Art wurde festgestellt, dass Tiere häufiger auf Großs-
eggen und Sumpf-Schwertlilie gefunden wurden, als direkt an Schilf. Eine Bevorzugung von 
Großseggen beschreibt auch KLEMM (2011 in TREIBER 2012a). Sehr gerne hielten sich 
Vertigo moulinsiana besonders in dichten Sumpfseggen-Büscheln sowohl im Winter wie 
auch im Sommer auf. Vermutlich sind die Tiere hier in den winklig verlaufenden Blattansät-
zen und Blättern besser geschützt.  

Die Art besiedelt überwiegend besonnte und allenfalls mäßig halbschattige Flächen, die 
auch im Waldbereich liegen können. In schattigen Bereichen konnte die Art nur einzeln oder 
meist gar nicht gefunden werden. Die Dichte der Großseggen und des Schilfs nimmt bei zu-
nehmender Beschattung ab, was sich negativ auf die Besiedlungsmöglichkeiten auswirkt. 

Situation im Untersuchungsgebiet 
Im geplanten Rückhalteraum Wyhl/Weisweil wurde Vertigo moulinsiana an 24 von 39 Probe-
stellen nachgewiesen, wobei auch geringer geeignete Flächen wie beispielsweise stark be-
schattete Schluten und Senken im Wald vorsorglich kontrolliert wurden. Die Art ist im Gebiet 
verbreitet. Durch die direkte Suche der Art in der Vegetation konnte sie auch auf Flächen 
gefunden werden, die für eine Oberboden-Probenahme nicht geeignet gewesen wären (zu 
kleinflächig, Bulten am Gewässerrand). Lebendnachweise konnten durch die Untersuchun-
gen im Sommer an zahlreichen Flächen erbracht werden. Die Dichte liegt stellenweise sehr 
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hoch, am Altrheinzug konnten beispielsweise 53 lebende Tiere auf 0,25 x 0,25 m gezählt 
werden. Allerdings sind die Tiere ungleichmäßig verteilt in der Vegetation je nach Vegetati-
onsstruktur und bevorzugten Pflanzenarten (vgl. Lebensraum). 

Situation im FFH-Gebiet 
Die Art wird im 4929 ha großen FFH-Gebiet Taubergießen, Elz und Ettenbach (7712-341) im 
Standarddatenbogen mit der Gesamtbeurteilung „gute Erhaltung“ (B) gemeldet, die Populati-
on als nicht als isoliert innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets eingestuft. KLEMM 
(2011 in TREIBER 2012a) konnte die Art an 17 Probestellen im nördlichen Teil des FFH-
Gebietes feststellen. 

 

Sonstige Arten: 

Es konnten zahlreiche Begleitarten aus Land- und Wasserschnecken-Arten bzw. Muscheln 
in den Proben nachgewiesen werden. Drei stark gefährdete Arten, darunter Vertigo mou-
linsiana, vier gefährdete Arten und fünf Arten der Vorwarnliste konnten nach der Einstufung 
der Roten Liste der Mollusken von Baden-Württemberg (ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN 
BW 2008) gefunden werden. 

Tabelle 35:  Schneckenarten der Roten Liste Baden-Württembergs 

Art Deutscher Name RL-Status 

Landschnecken   

Clausilia cruciata Scharfgerippte Schließmundschnecke V 

Euconolus praticola (= alderi) Dunkles Kegelchen V 

Euomphalia strigella Große Laubschnecke 2 

Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 3 

Vertigo antivertigo Sumpf-Windelschnecke 3 

Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke 2 

Vertigo pusilla Linksgewundene Windelschnecke V 

Wasserschnecken   

Anisus spirorbis Gelippte Tellerschnecke 2 

Anisus vortex Scharfe Tellerschnecke V 

Aplexa hypnorum Moos-Blasenschnecke 3 

Gyraulus crista Zwergposthörnchen V 

Physa fontinalis Quell-Blasenschnecke 3 

RL-Status: 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; V = Vorwarnliste 
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Bedrohte Landschnecken-Arten begleiten die Vorkommen von Vertigo moulinsiana. Nur ein-
zelne Schalen wurden von Clausilia cruciata (Lebendfund), Euomphalia strigella (Totfund) 
und Vertigo pusilla (Totfund) gefunden. Regelmäßig kommen Euconolus praticola und Verti-
go antivertigo vor. 

Bei den Wasserschnecken besonders bemerkenswert ist das häufige Vorkommen von der 
stark gefährdeten Art Anisus spirorbis in einer Schlute. Daneben wurde Anisus vortex, Ap-
lexa hypnorum, Gyraulus crista und Physa fontinalis als Schalen und teils lebend (Aplexa 
hypnorum) in den Proben gefunden. Die zahlreichen Wasserschnecken zeigen, dass 
schwankende Wasserstände charakteristisch in den Lebensräumen von Vertigo moulinsiana 
sind. Weitere häufige Wasserschnecken in den Proben mit Vertigo moulinsiana waren die 
ungefährdeten Arten Batyomphalus contortus, Bithynia tentaculata, Planorbis planorbis und 
Stagnicola corvus. Auch diese waren zum Teil lebend vorhanden. Die Flächen sind demnach 
regelmäßig überflutet. 

 

Schmale Windelschnecke: 

Schutzstatus, Gefährdung, Gesamtverbreitung 
Vertigo angustior wird als gefährdet in der Roten Liste Baden-Württembergs 
(ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW 2008) geführt und ist europäisch verbreitet. Die Art ist 
aus zahlreichen Naturräumen in Baden-Württemberg bekannt, darunter auch die südliche 
und nördliche Oberrheinebene. Der Erhaltungszustand der FFH-Art wird in Baden-
Württemberg als „ungünstig-unzureichend“ eingestuft (LUBW 2013).  

Lebensraum und Situation im Untersuchungsgebiet 
Die Art wurde nur an einer Fundstelle im Gewann Heiligenwerth außerhalb des FFH-Gebiets 
nachgewiesen. Hier konnten sieben lebende Tiere bei einer Stichprobe (Handaufsammlung) 
gefunden werden. Die Art besiedelt im Bereich Heiligenwerth besonnte Schilfriede und un-
beschatteten Übergangsbereiche zu Feuchtwiesen. Ein Vorkommen innerhalb des FFH-
Gebiets im Teilgebiet Heiligenwerth ist aber wahrscheinlich. Die Schmale Windelschnecke 
kann auch in gemähten Feuchtwiesen vorkommen. 

Situation im FFH-Gebiet 
Die Art wird im 4929 ha große FFH-Gebiet Taubergießen, Elz und Ettenbach (7712-341) im 
Standarddatenbogen mit der Gesamtbeurteilung „hervorragende Erhaltung“ (A) gemeldet, 
die Population als nicht isoliert innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets eingestuft. 
KLEMM (2011 in TREIBER 2012a) konnte die Art an 10 Probestellen im nördlichen Teil des 
FFH-Gebietes feststellen. 
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3.5.1.2.11 Makrozoobenthos 

Methoden und Konventionen 

Im Herbst 2012 und 2013 wurden im geplanten Rückhalteraum Wyhl/Weisweil an 18 Unter-
suchungsstellen Makrozoobenthosuntersuchungen nach der zur Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie entwickelten Methode durchgeführt (PANKOW 2016a). Ziel der Untersu-
chung war eine aktuelle Bestandsaufnahme des Makrozoobenthos, da die vorliegende Un-
tersuchung aus 1991 (GFL 1993) über 20 Jahre zurücklag. Durch einen Vergleich der ur-
sprünglichen und der aktuellen Erhebungen sollten auch die Entwicklungen und Verände-
rungen dokumentiert werden. 

Parallel dazu wurden einmalig die chemisch-physikalischen Standardparameter Wassertem-
peratur, Sauerstoffgehalt, Sauerstoffsättigung, elektrische Leitfähigkeit und pH-Wert erho-
ben.  

Die Untersuchungspunkte der aktuellen Erhebung entsprechen denen, die bereits der Unter-
suchung von GFL (1993) zu Grunde lagen. Die folgende Abbildung 35 zeigt die Untersu-
chungspunkte der ursprünglichen und der aktuellen Erhebungen. 
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Abbildung 35: Lage der Makrozoobenthos Untersuchungsstellen (PANKOW 2016a) 
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Ergebnisse der Erhebungen und Bewertung der Erhebungsergebnisse 

Es wurden bei den Untersuchungen von PANKOW (2016a) in 2012/2013 insgesamt 28 Arten 
des Makrozoobenthos gefunden, die mit einer Gefährdungskategorie in den Roten Listen für 
Deutschland oder Baden-Württemberg aufgeführt sind. 16 Arten sind nach den Roten Listen 
Baden-Württembergs gefährdet, wobei die Gefährdung nicht zwangsläufig die gleichen Tier-
arten sowohl in Deutschland als auch in Baden-Württemberg betrifft. 

Alle untersuchten Gewässerabschnitte beherbergen mindestens eine Art der Roten Liste. 
Die Hansenkehle bei Weisweil (UP 7) weist mit 11 Rote Liste-Arten die höchste Anzahl ge-
fährdeter Arten auf, gefolgt vom Grienwasser bei Weisweil mit 8 Rote Liste-Arten. Lediglich 
eine Art der Roten Liste lebt im Engelsgraben bei Weisweil (UP 16). Die folgende Aufstellung 
zeigt die Untersuchungsstellen mit abnehmender Anzahl der Rote Liste-Arten: 
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Die folgende Tabelle listet die Arten der Roten Listen Deutschlands und Baden-
Württembergs, soweit die Tiergruppen erfasst sind, mit ihren Gefährdungsstufen und den 
Fundstellen auf. 

Tabelle 36:  Makrozoobenthos - Rote Liste-Arten und deren Fundstellen 

Arten der Roten Listen 
Name des Taxons RL D RL Ba-

Wü Fundstellen 

Schnecken – Gastropoda 

Anisus vortex  V UP 6, UP 7, UP 8, UP 10, UP 18 

Bithynia leachii 2 2 UP 6, UP 12, UP 18 

Physa fontinalis V 3 UP 7, UP 10, UP 12, UP 18 

Planorbis carinatus 3 3 UP 4, UP 7, UP 8 

Radix auricularia V V UP 3a, UP 3b 

Segmentina nitida 3 2 UP 6 

Stagnicola palustris V V UP 6, UP 7 
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Valvata piscinalis V V UP 9 

Eintagsfliegen – Ephemeroptera 

Baetis liebenauae D  UP 7, UP 14 

Ephemera vulgata  2 UP 2, UP 3a, UP 3b, UP 7, UP 8, UP 8a, UP9, 
UP 15, UP 18 

Heptagenia flava 3 2 UP 2, UP 8a 

Procloeon pennulatum 3 2 UP 14 

Libellen – Odonata 

Aeshna grandis V V UP 7 

Brachytron pratense 3 V UP 7 

Calopteryx splendens V  UP 1, UP 2, UP 5, UP 6, UP 8, UP 9, UP 14, 
UP 15, UP 16, UP 17, UP 18 

Calopteryx virgo 3  UP 8, UP 17, UP 18 

Gomphus vulgatissimus 2  UP 2, UP 8, UP 9, UP 14 

Wanzen – Heteroptera 

Aphelocheirus aestivalis V  UP 2, UP 5, UP 8a, UP 14, UP 15 

Käfer – Coleoptera 

Bidessus minutissimus V  UP 3b 

Haliplus obliquus 3  UP 4 

Macronychus quadrituberculatus 2  UP 2, UP 5 

Stenelmis canaliculata 2  UP 1, UP 3b, UP 5, UP 8a, UP 14, UP 17 

Köcherfliegen – Trichoptera 

Beraea pullata  V UP 7 

Brachycentrus subnubilus 3 2 UP 17 

Chaetopterygopsis maclachlani  3 UP 4, UP 5 

Ithytrichia lamellaris 3 V UP 2 

Molanna angustata  3 UP 7, UP 8 

Phryganea bipunctata  2 UP 7, UP 8 

 

Als Gefährdungskategorien werden definiert: 

0: ausgestorben oder verschollen 1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet 

3: gefährdet R: extrem selten D: Datenlage defizitär, Gefährdung ist anzunehmen 

G: Gefährdung ist anzunehmen V: Arten der Vorwarnliste 

Die „aktuellen“ Roten Listen für Deutschland sind fast 20 Jahre alt (1998 erschienen), seither wird an einer Neu-
auflage gearbeitet. Das Makrozoobenthos betreffend ist lediglich für die Mollusken der Binnengewässer eine 
neue Liste erstellt worden (2011 erschienen). Es werden daher die Gefährdungsstufen der Auflage von 1998 
angegeben. Für Baden-Württemberg gibt es neuere Rote Listen für die Flusskrebse (2014), Schnecken und Mu-
scheln (2008), Libellen (2005) und für die Köcherfliegen (2005). 
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Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse (PANKOW 2016a) 

Die chemisch-physikalischen Werte aus 2012/2013 ergaben wenig Anhaltspunkte für die im 
Bericht 1993 (GFL 1993) erfolgte Typologisierung der untersuchten Gewässer in Gießen, 
Rheinwasser, Mischwasser mit überwiegend Rheinwasser und Mischwasser mit überwie-
gend Grundwasser, da diese Werte im Tages- und Jahresverlauf, auch von Nieder-
schlagsereignissen beeinflusst, variieren. Lediglich an den als Gießen bzw. Mischwasser mit 
Grundwasser eingestuften Gewässerabschnitten (UP 4, UP 6, UP 12 und UP 10) ließ sich 
die geringere Wassertemperatur (12 bis 14°C) als vom Quellwasser herrührend deuten, 
ebenso der sehr geringe Sauerstoffgehalt (2 – 5,5 mg/l) an UP 4, UP 6 und UP 12. Allerdings 
lag auch an UP 7 (Mittlere Hansenkehle bei Weisweil) der Sauerstoffgehalt deutlich niedriger 
(6,7 mg/l) als im Durchschnitt (9,6 mg/l). Die höchsten Sauerstoffwerte wurden im Baggersee 
gemessen. Hier kann durch fehlende Turbulenz der von den Wasserpflanzen produzierte 
Sauerstoffüberschuss nur langsam an die Atmosphäre abgegeben werden.  

Die elektrische Leitfähigkeit lag überwiegend zwischen 320 und 375 µS. An 4 Stellen wurden 
höhere Leitfähigkeiten (bis 565 µS) gemessen. Den höchsten Wert mit 775 µS wies das 
Amerikaloch bei Weisweil auf. Da die Werte nicht zeitgleich gemessen wurden, sind sie nicht 
sehr aussagekräftig. Alle Werte können vom kalkhaltigen Einzugsgebiet, aber auch z.B. aus 
landwirtschaftlichen Abschwemmungen herrühren.  

Der pH-Wert lag überall im basischen Bereich zwischen 7,4 und 8,2.  

 

Insgesamt wurden 173 Makroinvertebraten-Arten bzw. höhere Kategorien (Taxa) gefunden, 
dazu 4 planktische Arten und 5 Arten, die auf der Wasseroberfläche leben. Die Anzahl der 
Arten ist abhängig von der Vielgestaltigkeit des Lebensraumes. Die geringste Artenzahl an 
einer Untersuchungsstelle war 19 (UP 16 Engelsgraben bei Weisweil), die höchste 54 (UP 7 
Mittlere Hansenkehle bei Weisweil). Die durchschnittliche Artenzahl pro untersuchtem Ge-
wässerabschnitt war 34. Die Individuenzahl lag bei durchschnittlich 614/ m². Die geringste 
Individuenzahl fand sich mit 221/ m² in der Zollgrundkehle b. Weisweil, die höchste mit knapp 
2040/ m² im Grienwasser bei Weisweil.  

Bei den Ähnlichkeitsberechnungen nach Sørensen und Renkonen konnte die Typologisie-
rung aus dem Bericht von GFL (1993) nur teilweise verifiziert werden. Die besten Übereinst-
immungen gab es bei den Stillwasser-Untersuchungsstellen im Baggersee, noch akzeptable 
bei einigen der rheinwassergeprägten (Altrhein)-Untersuchungsstellen. Geringe Ähnlichkeit 
gab es bei den Gießen aufgrund ihrer unterschiedlichen Besiedlung, ebenso bei den Misch-
wasserstellen und den meisten rheinwassergeprägten Untersuchungsstellen. Die Besiedlung 
ist offensichtlich an den ähnlichen Stellen sehr unterschiedlich, in Abhängigkeit von der 
Struktur und Strukturvielfalt. 
 
Es wurden 17 Neozoen-Arten gefunden, vor allem aus der Gruppe der Krebse (mehrheitlich 
Flohkrebse und Wasserasseln), von denen etwa die Hälfte aus dem pontokaspischen Gebiet 
stammt. Diese sind mit Ausnahme der Wandermuschel (Dreiecksmuschel, Zebramuschel 
Dreissena polymorpha) über den Rhein-Main-Donau-Kanal eingewandert. Insgesamt stellen 
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die Neozoen etwa 10 % der aufgefundenen Arten und etwa ein Drittel der Individuen. Neo-
zoen fanden sich an allen Untersuchungsstellen mit Ausnahme der Ruhsandkehle und des 
Amerikaloches, beide entweder vom Unterwasser her schwer zugänglich oder aus anderen 
Gründen nicht attraktiv für die Neozoen.  
 
28 gefährdete Arten unterschiedlicher Gefährdungskategorien der Roten Liste Deutschlands 
bzw. Baden-Württembergs wurden gefunden. Gefährdungsgrad und Einstufung als gefähr-
dete Art werden mit jeder Ausgabe einer neuen Roten Liste aktualisiert. Mit Ausnahme der 
Liste der Schnecken und Muscheln ist die Rote Liste Deutschlands fast 20 Jahre alt und da-
her nur unter Vorbehalt nutzbar. Ähnliches gilt für die Rote Liste Baden-Württemberg. Rote 
Liste-Arten wurden an allen Untersuchungsstellen gefunden, die meisten (11 Taxa) in der 
Mittleren Hansenkehle bei Weisweil, die wenigsten (1 Taxon) im Engelsgraben b. Weisweil. 
 
Die Biozönosen der jeweiligen Untersuchungsstelle wurden nach den Anteilen an den wich-
tigsten Ernährungstypen Weidegänger, Zerkleinerer, Substratfresser und Filtrierer analysiert. 
Weidegänger wurden vor allem in fließenden Gewässerabschnitten mit genügend freiem 
Hartsubstrat gefunden, Zerkleinerer eher im Stillwasser oder in langsam fließenden Gewäs-
serabschnitten. Sedimentfresser fanden sich in allen Gewässerabschnitten in etwa der glei-
chen Häufigkeiten (20 bis 30%). Nur im Grienwasser bei Wyhl betrug deren Anteil nur 10%. 
Hier gab es aufgrund der relativ hohen Fließgeschwindigkeit kaum Feinsubstratablagerun-
gen. Aktive Filtrierer im Fließgewässer fanden sich in nennenswertem Anteil nur im Mühl-
bach/Wyhler Rheinstraße und in der Stückerkehle bei Weisweil. In den übrigen untersuchten 
Fließwasserstrecken ist offenbar die Drift organischer Partikel geringer und bietet damit den 
Filtrierern weniger gute Lebensbedingungen. 
 
Die Analyse nach Bewohnern der im Längsverlauf von Fließgewässern abgrenzbaren bio-
zönotischen Regionen (entspricht in etwa den Fischregionen) ergab neben den nicht berück-
sichtigten Stillgewässern 4 Gruppen der untersuchten Gewässerabschnitte: eine von 
Rhithralbewohnern dominierte Gruppe (UP 5, UP 10, UP 12 und UP 18) , dann eine Epi-
potamal-geprägte Gruppe, die etwa gleich viele rhithrale wie meta- und hypopotamale Arten 
aufweist (UP 2, UP 4, UP 8A, UP 14, UP 15, UP 17), eine weitere potamale Gruppe mit do-
minantem Litoral-Anteil (UP 6, UP 7, UP 8 und UP 9) sowie eine rein potamaldominierte 
Gruppe (UP 1 und UP 16).  
 
Zur Berechnung des ökologischen Zustands (auf Basis der Qualitätsklassen Saprobie und 
Allgemeine Degradation) wurden die Gewässer (mit Ausnahme der Stillgewässer) nach 
Maßgabe der entsprechenden Übersichtskarte zwei der vorgegebenen Gewässertypen zu-
geordnet: alle vom Rheinwasser beeinflussten dem Typ 10 (kiesgeprägte Ströme der Mittel-
gebirge) und die Gewässer ohne direkten Anschluss an den Rhein dem Typ 19 (kleine Nie-
derungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern). Hierbei ist insbesondere die Zuordnung 
zum Typ 19 unbefriedigend, da die makrooptisch naturnah wirkende Obere Hansenkehle bei 
Wyhl (UP 6) nach der Allgemeinen Degradation als „unbefriedigend“ eingestuft wurde. Of-
fenbar besteht der Typ 19 aus mehreren Untertypen, die noch definiert werden müssen. Die 
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meisten Untersuchungsabschnitte wurden in die ökologische Zustandsklasse „gut“ oder 
„mäßig“ eingestuft, mit Ausnahme des UP 6, wie eben beschrieben, und des UP 16 (Engels-
graben b. Weisweil, Typ 10, „unbefriedigend“). 
 
Die biologische Gewässergüte (Saprobie) wurde an allen Untersuchungsstrecken mit „gut“ 
berechnet, lediglich die Ruhsandkehle bei Weisweil wurde als „mäßig“ klassifiziert. Hier ist 
durch sehr geringe Fließgeschwindigkeit und hohen Eintrag organischen Materials (Falllaub) 
eine starke Schlammschicht entstanden, die bereits dicht unter der oxidierten Oberfläche aus 
anaerobem Faulschlamm besteht. Den dadurch geringen Sauerstoffgehalt tolerieren in der 
Hauptsache abwasseranzeigende Organismen mit höherem Saprobienindex. Noch im guten 
Bereich, aber knapp an der Grenze zu „mäßig“ ist die Mittlere Hansenkehle bei Weisweil, die 
ähnliche Verhältnisse wie die Ruhsandkehle aufweist. 
 
Der Vergleich mit den Ergebnissen der Untersuchungen von 1991/92 zeigt wenige Über-
einstimmungen, da sich die Artenzusammensetzung deutlich von der der Untersuchung von 
2013 unterscheidet. 80 Arten, die 1991/92 gefunden worden waren, konnten 2013 nicht 
(mehr) nachgewiesen werden. Andererseits wurden 2013 84 Arten gefunden, die 1991/92 
noch nicht im Gebiet vorhanden waren. Ursachen können die halbquantitative und unter-
schiedliche Untersuchungsmethode sein (1991/92 Sammelzeitbezug, 2013 Flächenbezug). 
Eine natürliche Fluktuation ist ebenfalls vorstellbar. Sicher spielt die sukzessive Besiedlung 
durch Neozoen, vor allem nach Eröffnung des Rhein-Main-Donaukanals, eine große Rolle. 
Einige der 1991/92 gemeldeten Arten sind auch sicher fehlbestimmt, da sie im Oberrheinge-
biet nicht vorkommen und vermutlich mit anderen Arten verwechselt wurden.  

1991/92 wurden 191 Arten bzw. Taxa gefunden, 2013 waren es 173. Nur 96 Arten wurden 
sowohl 1991/92 wie auch 2013 gefunden, bei insgesamt 265 Taxa aus beiden Untersuchun-
gen. Das entspricht etwa 36%, also etwas mehr als einem Drittel gemeinsamer Arten. Hie-
raus ist abzusehen, dass Vergleiche der beiden Untersuchungen wenige Ähnlichkeiten zu 
Tage bringen. 

Die besten Übereinstimmungen beim Ähnlichkeitsvergleich 1991/92 zu 2013 zeigen die Un-
tersuchungsstellen UP 4 (Amerikaloch b. Weisweil) mit einem Quotienten von 31,4 und UP 
18 (Meliorationsgraben b. Weisweil) mit einem Quotienten von 31,6. Alle anderen Vergleiche 
fallen noch geringer aus. Eine hohe Ähnlichkeit beginnt aber erst bei 60% Übereinstimmung.  

1991/92 wurden 9 (mit Leptocerus lusitanicus, als Leptoceridae gen. sp. eventuell 10) Neo-
zoa-Taxa gefunden, 2013 dagegen 17 vor allem aus dem pontokaspischen Gebiet stam-
mende Taxa. Drei Taxa von 1991 wurden nicht mehr gefunden.  
 
Die Einstufung der gefährdeten Arten der Roten Liste und deren Gefährdungskategorie wer-
den gelegentlich aktualisiert, deshalb sind auch diese Ergebnisse nicht direkt vergleichbar. 
Es befinden sich auch offensichtliche Bestimmungsfehler in der Liste von 1991/92 (es sind 
Arten, die im Gebiet nicht vorkommen können, aufgeführt). Der Bericht von 1993 (GFL 1993) 
führt 26 gefährdete Arten der Roten Liste Deutschlands auf. Der inzwischen neu erschienene 
Muschel- und Schneckenteil wertet manche dieser Arten anders, deshalb sind 5 Arten in der 
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Liste von 1991 nachzutragen. Von diesen insgesamt also 31 Arten wurden 2013 nur 8 Arten 
wiedergefunden. Stattdessen wurden 18 weitere gefährdete Arten gefunden, die 1991/92 im 
Gebiet noch nicht nachgewiesen wurden. Als eine Ursache für die unterschiedliche Anzahl 
der Rote Liste-Arten in den beiden Untersuchungsperioden kann u. a. die Methodik ange-
nommen werden. Zumindest ein Taxon wurde erst zwischenzeitlich als eigene Art erkannt 
und einige Arten sind seit einiger Zeit in Ausbreitung begriffen, wurden also 1991/92 wegen 
ihrer Seltenheit eventuell übersehen. Andererseits können bei der Untersuchung im Herbst 
2013 z.B. einige Libellenarten im Jüngstlarvenstadium unerkannt geblieben sein. 
 
Von den gefährdeten Arten sind 8 Arten Wasserschnecken, die in Stillgewässern oder in 
strömungsberuhigten Bereichen der Fließgewässer leben. Sie überstehen kurzzeitiges Tro-
ckenfallen des Wohngewässers, können sich aber im Trockenen nicht fortbewegen. Sie ha-
ben mit ihrer saugnapfartigen Kriechsohle die Möglichkeit, auch gelegentlichen stärkeren 
Fließgeschwindigkeiten zu trotzen. Eine der gefährdeten Arten ist die Grundwanze A-
phelocheirus aestivalis, die auch als adultes Insekt nicht flugfähig ist. Die übrigen 19 gefähr-
deten Arten sind als fertige Insekten flugfähig. Sollten ihre Larven, was bei Fließwasserbe-
wohnern häufig der Fall ist, bei Hochwasser verdriftet werden, so können sie als Imagines 
wieder zu ihrem ursprünglichen Lebensraum zurückfliegen. Dies ist als „Kompensationsflug“ 
in ihrem Lebenszyklus fest integriert.  

 

3.5.2 Regional- und fachplanerische Festsetzungen 
Die regional- und fachplanerischen Festsetzungen für das hier betrachtete Schutzgut sind 
vielfältiger Art. Sie sind in der Karte 10 der UVS Anlage im Detail dargestellt, soweit eine 
Abgrenzung von Flächen möglich ist. 

 

3.5.2.1 Regionalplanerische Festsetzungen  

Der fortgeschriebene Regionalplan 2017 (RVSO 2017) enthält hinsichtlich des Schutzgutes 
Tiere und Pflanzen folgende Zielsetzungen, die von allen öffentlichen Planungsträgern bei 
raumbedeutsamen Maßnahmen zu beachten sind: 

Die Festsetzung eines Regionalen Grünzuges (PS 3.1.1) dient der großräumigen Siche-
rung und Entwicklung ihrer besonderen Funktionen u.a. für den Naturhaushalt. Die Festle-
gung betrifft im Untersuchungsraum große Teile der Altaue (ausgenommen sind die Sied-
lungsbereiche und intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Umgebung von Wyhl 
und Weisweil). 

In der Begründung wird ausgeführt, dass Regionale Grünzüge regionalbedeutsame Bereiche 
u.a. für den Arten- und Biotopschutz einschließlich Biotopverbund umfassen, insbesondere:  

− Gebiete mit hoher oder sehr hoher Bedeutung für das Schutzgut Tier- und Pflanzenarten 
und Lebensräume, 
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− Kernflächen und Trittsteine des Biotopverbunds für Wald- und Offenlandlebensräume 
gemäß regionaler Biotopverbundkonzeption. 

 

Festsetzung eines Vorranggebietes für Naturschutz und Landschaftspflege (PS. 3.2). 
Die Festsetzung betrifft die reich strukturierte Feldflur westlich der Ortslage von Wyhl südlich 
der Wyhler Rheinstraße.  

In der Begründung wird ausgeführt, dass die Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege der Sicherung und Entwicklung von Gebieten mit besonderer Bedeutung für 
den Arten- und Biotopschutz dienen aufgrund: 

− Ihrer Lebensraumbedeutung für naturschutzfachlich wertgebende Tier- und Pflanzen-
arten, 

− Ihrer Ausstattung mit naturschutzfachlich wertgebenden Lebensraumtypen, 

− Ihrer Funktion als Kernfläche oder Trittstein für den Biotopverbund von Offenland- oder 
Waldlebensräumen. 

Darüber hinaus finden sich im Regionalplan Darstellungen zu Kernflächen, Trittsteine und 
Verbundkorridore des Biotopverbunds außerhalb der o.a. Vorranggebiete (nachrichtli-
che Darstellung aus Generalwildwegeplan Baden-Württemberg und aus Regionaler Bio-
topverbundkonzeption Südlicher Oberrhein). Die Darstellung umfasst den gesamten Rhein-
wald des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil (incl. Abströmbereich = bestehendes Über-
schwemmungsgebiet) sowie die Wälder in der Altaue. 

 

3.5.2.2 Festsetzungen nach Naturschutzgesetz 

Im Untersuchungsraum sind folgende Festsetzungen nach den Regelungen des Natur-
schutzgesetzes getroffen worden (vgl. Karte 10 der UVS Anlage): 

Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“ (gemäß § 23 
und § 26 BNatSchG) auf einer Strecke von ca. 12 km entlang des Rheins auf dem Gebiet 
der Gemeinden Sasbach, Wyhl, Weisweil und Rheinhausen, Landkreis Emmendingen (Ver-
ordnung des RP Freiburg v. 20.02.1998).  

NSG: (1350 ha) nahezu alle Wälder im Untersuchungsraum (zumeist westlich des Hoch-
wasserdammes IV, im Norden bis zum Hochgestade reichend) sowie Wiesen und 
Feuchtflächen im Gewann „Heiligenwerth“. 

LSG: (135 ha) östlich des Dammes gelegene, meist extensiv genutzte Feldflur mit Wiesen, 
Streuobstbeständen, Äckern und Brachflächen. 

 
Im Untersuchungsgebiet sind zwei Naturdenkmale (gemäß § 28 BNatSchG) sind ausgewie-
sen: „Amerikaloch“ und „Brentsandquelle“ nördlich Weisweil. 
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Die Kartierung der besonders geschützten Biotope nach § 33 Naturschutzgesetz Baden-
Württemberg ist für die im Untersuchungsraum liegenden Flächen abgeschlossen. Für die 
Wälder wurden „Waldbiotope“ und „Biotopschutzwälder“ nach § 30a Landeswaldgesetz er-
fasst, die ein Aquivalent zu den im Offenland kartierten § 33 Biotoptypen darstellen.  

Die ausgewiesenen Biotope sind in der Karte 10 der UVS Anlage mit den Nummern der je-
weiligen Erhebungsbögen gekennzeichnet. Es handelt sich dabei überwiegend um folgende 
Biotoptypen: 

− Gießen,  

− naturnahe Abschnitte von Flachlandbächen;  

− Stillgewässer (Altwasser mit Verlandungbereich);  

− Tümpel;  

− Röhricht (Ufer- und Land-Schilfröhricht);  

− Feldgehölze und Feldhecken,  

− Nass- und Extensivwiesen im Gewann Heiligenwerth 

− Magerwiesen / Magerrasen insbesondere auf Hochwasserdämmen. 
 

Biotope im Waldverband (Waldbiotope) 

Der Schwerpunkt der ausgewiesenen Waldbiotope liegt im Bereich von Gewässern, 
Schluten und Feuchtbiotopen, strukturreichen Waldbeständen bzw. Wäldern mit schützens-
werten Pflanzen sowie Magerwiesen/Magerrasen auf Dämmen.  

Biotopschutzwälder nach § 30a LWaldG, die die Kriterien der Anlage zu § 30 Abs.2 erfüllen, 
sind ausweislich der Waldbiotopkartierung nicht vorhanden. 

 
Biotope außerhalb des Waldverbandes 

Es handelt sich überwiegend um Biotope, die den Kriterien für Feldhecken und Feldgehölze, 
Verlandungsbereiche stehender Gewässer, Seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Röh-
richtbestände und Riede entsprechen. 

Diese Biotope weisen jeweils die charakteristische Flora und Vegetation auf. Eine Darstel-
lung der Arten ist an dieser Stelle nicht möglich, so dass auf die Erfassungsbögen zu den 
kartierten Biotopen verwiesen wird. Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass außergewöhnli-
che floristische oder vegetationskundliche Besonderheiten in den kartierten Biotopen nicht 
erfasst wurden. Die kartierten Biotope werden überwiegend als „Gebiet mit ökologischer 
Ausgleichsfunktion“ (Kategorie 3) sowie als „Gebiet von lokaler Bedeutung“ (Kategorie 4) 
zum Teil in guter Ausprägung (Kategorie 5) bewertet.  
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3.5.2.3 Festsetzungen nach Landeswaldgesetz 

Teile des Natur- und Landschaftsschutzgebietes „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“ auf dem 
Gebiet der Gemeinde Weisweil sind als Bann- und Schonwaldgebiet (Regionales Wald-
schutzgebiet) „Weisweiler Rheinwald“ ausgewiesen (Verordnung der Forstdirektion Frei-
burg v. 20.02.1998). Das Gebiet hat eine Größe von 305 ha (75 ha Bannwald, 230 ha 
Schonwald). 

Ausgewiesene Waldbiotope nach § 30a LWaldG – siehe hierzu Erläuterungen in Kp. 
3.5.2.2. Die ausgewiesenen Waldbiotope sind in der Karte 10 der UVS Anlage mit den 
Nummern der jeweiligen Erhebungsbögen gekennzeichnet. 

 

3.5.2.4 Europäisches Netz „Natura 2000“ 

− Das Land Baden-Württemberg hat folgende Natura 2000-Gebiete im Untersuchungs-
raum gemeldet (vgl. Übersicht in Karte 10 der UVS Anlage):  

− FFH-Gebiet Nr. 7712-341 „Taubergießen, Elz und Ettenbach“ mit einer über die 
Grenzen des Untersuchungsraumes hinausgehende Gesamtfläche von 4.910 ha. Im Un-
tersuchungsgebiet sind die gesamten Rheinauewälder, die Wiesen und Feuchtflächen 
im Bereich „Heiligenwerth“ sowie der Mühlbach ausgewiesen. 

− Vogelschutzgebiet Nr. 7712-401 „Rheinniederung Sasbach - Wittenweier“ mit einer 
über die Grenzen des Untersuchungsraumes hinausgehenden Gesamtfläche von 
4.711 ha. Im Untersuchungsgebiet sind die gesamten Rheinauewälder sowie die Offen-
landflächen zwischen der Wyhler Rheinstraße und Weisweil ausgewiesen. 

3.5.2.4.1 Maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebietes 

Die maßgeblichen Lebensraumtypen des FFH-Gebietes sind der folgenden Aufstellung zu 
entnehmen. 

Tabelle 37: FFH-Lebensraumtypen (LRT) im FFH-Gebiet und ihre Bewertung nach Erhal-
tungszuständen in ha und % des jeweiligen Lebensraumtyps 

LRT-
Code 

Lebensraum-
typ 

Fläche 
[ha] 

Anteil am 
FFH-Gebiet 
[%] 

Erhaltungs-
zustand 

Fläche 
[ha] 

Anteil am 
FFH-Gebiet 

[%] 

Bewertung 
auf Gebiets-

ebene 

3140 

Kalkreiche 
nährstoffarme 
Stillgewässer 
mit Armleuch-
teralgen 

9,48 0,19 

A 2,32 0,05 

B B 6,77 0,14 

C 0,39 0,01 
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3150 
Natürliche 
nährstoffreiche 
Seen 

18,01 0,37 

A 2,22 0,05 

C B 2,15 0,04 

C 13,65 0,28 

3260 

Fließgewässer 
mit flutender 
Wasservegeta-
tion 

203,52 4,14 

A 33,74 0,68 

B B 160,19 3,23 

C 9,60 0,19 

6210 Kalk-
Magerasen 55,33 1,13 

A 1,03 0,02 

B B 34,62 0,70 

C 19,68 0,40 

*6210 Prioritäre Kalk-
Magerrasen 33,59 1,13 

A 24,68 0,50 

A B 8,72 0,18 

C 0,2 <0,01 

6510 
Magere Flach-
land-Mäh-
wiesen 

211,67 4,3 

A 20,07 0,41 

C B 77,85 1,57 

C 113,76 2,31 

9130 Waldmeister-
Buchenwald 7,36 0,15 

A 7,36 0,15 

A B - - 

C - - 

9150 Orchideen-
Buchenwald 0,26 0,01 

A 0,26 0,01 

A B - - 

C - - 

9160 
Sternmieren-
Eichen-Hain-
buchenwald 

2,82 0,06 

A - - 

B B 2,82 0,06 

C - - 

*91E0 
Auenwälder mit 
Erle, Esche, 
Weide 

41,37 0,84 

A 22,59 0,46 

B B 13,92 0,28 

C 4,87 0,10 

91F0 Hartholzauen-
wälder 204,67 4,17 

A 103,51 2,10 

B B 101,15 2,04 

C - - 
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Die maßgeblichen Arten und Lebensstätten des FFH-Gebietes sind der folgenden Aufstel-
lung zu entnehmen. 

Tabelle 38: Lebensstätten von FFH-Arten im FFH-Gebiet und ihre Bewertung nach Erhal-
tungszuständen in ha und % der Lebensstätte 

Art-
Code Artname Fläche 

[ha] 
Anteil am 

FFH-
Gebiet [%] 

Erhaltungs-
zustand 

Fläche 
[ha] 

Anteil am 
FFH-Gebiet 

[%] 

Bewertung 
auf Gebiets-

ebenea 

1016 Bauchige Windel-
schnecke 79,75 1,62 

A 79,75 1,62 

A B - - 

C - - 

1042 Große Moos-
jungfer 1,53 0,03 

A - - 

C B 0,94 0,02 

C 0,59 0,01 

1044 Helm-Azurjungfer 12,87 0,26 

A - - 

B B 7,79 0,16 

C 5,09 0,10 

1083 Hirschkäfer 2500,61 50,49 

A - - 

B B 2500, 61 50,49 

C - - 

1096 Bachneunauge 73,40 1,49 

A - - 

B B 67,21 1,36 

C 6,18 0,13 

1134 Bitterling 300,21 6,10 

A 0,38 0,01 

B B 277,98 5,61 

C 21,84 0,44 

1166 Kammmolch 2616,57 53,15 

A - - 

C B 9,06 0,18 

C 2607, 51 52,65 

1193 Gelbbauchunke 2578,67 57,11 

A - - 

B B 2578, 76 52,07 

C 216,63 4,37 

1321 Wimperfleder-
maus 4914,15 99,22 

A - - 

B B 4914, 15 99,22 

C - - 
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1323 Bechsteinfleder-
maus 4932,52 99,59 

A - - 

B B 4932,52 99,59 

C - - 

1324 Großes Mausohr 4914,15 99,22 

A - - 

B B 4914, 15 99,22 

C   

 

 

3.5.2.4.2 Maßgebliche Bestandteile des Vogelschutzgebietes 

Die maßgeblichen Vogelarten und Lebensstätten des Vogelschutzgebietes sind der fol-
genden Aufstellung zu entnehmen. 

Tabelle 39:  Lebensstätten von Vogelarten im Vogelschutzgebiet (VSG) „Rheinniederung 
Sasbach-Wittenweier“ und ihre Bewertung nach Erhaltungszuständen in ha und 
% der Lebensstätte, R = Rastvogel 

Art-Code Artname Fläche 
[ha] 

Anteil am 
VSG-Gebiet 

[%] 
Erhaltungs-

zustand 
Fläche 

[ha] 

Anteil am 
VSG-

Gebiet 
[%] 

Bewertung 
auf Ge-

bietsebenea 

A004 Zwergtaucher 923,43 19,57 

A - - 

B B 923,43 19,57 

C - - 

Rastvö-
gel 

(Entenvögel, 
Taucher, Rei-
her, Kormoran, 
Fischadler) 

3.000,44 47,77 

A - - 

B B 3.000,44 47,77 

C - - 

A070 Gänsesäger 3.196,6 67,74 

A - - 

B B 3.196,6 67,74 

C - - 

A070  
R Gänsesäger 923,43 19,57 

A 923,43 19,57 

 B - - 

C - - 

A072 Wespen-
bussard 4.718,89 100 

A 4.718,89 100 

A B - - 

C - - 
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A073/ 

A073 R 
Schwarzmilan 4.718,89 100 

A 4.718,89 100 

A B - - 

C - - 

A075 Seeadler 264,93 5,61 

A - - 

B B 264,93 5,61 

C - - 

A099/ 

A099R 
Baumfalke 4.718,89 100 

A 4.718,89 100 

A B - - 

C - - 

A118 Wasserralle 922,70 19,55 

A - - 

B B 922,70 19,55 

C - - 

A193 Flusssee-
schwalbe 264,93 5,61 

A - - 

B B 264,93 5,61 

C - - 

A207 Hohltaube 1.397,6 29,62 

A - - 

C B - - 

C 1.397,6 29,62 

A229/ 

A229 R 
Eisvogel 3.173,87 67,26 

A 3.173,87 67,26 A 

B - - 

C - - 

A230  
R Bienenfresser 4.718,89 100 

A 4.718,89 100 

A B - - 

C - - 

A233 Wendehals 415,88 8,82 

A - - 

B B 250,95 5,32 

C 164,93 3,50 

A234 Grauspecht 1263,44 26,77 

A - - 

C B - - 

C 1263,44 26,77 
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A236 Schwarz-
specht 2.899,92 61,45 

A - - 

B B 2.899,92 61,45 

C - - 

A238 Mittelspecht 1450,9 30,75 

A - - 

B B 1450,9 30,75 

C - - 

A338 Neuntöter 952,79 20,19 

A 356,82 7,56 

B B 595,97 12,63 

C - - 

 

 

3.5.3 Vorbelastungen 
Die derzeit vorhandenen Belastungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind ursächlich 
verknüpft mit den Folgen des modernen Rheinausbaus (vgl. hierzu Kp. 1.1). Insbesondere 
das Abschneiden der Aue von den natürlichen Abflüssen im Rhein und dem damit verur-
sachten Wegfall regelmäßiger Überflutungen bei Hochwasser im Rhein hat zu tiefgreifenden 
Veränderungen der Vegetation und in der Zusammensetzung der Tierartengemeinschaft 
geführt. Da bereits lange vor dem Bau der Staustufen durch den Hochwasserdamm IV die 
Altaue zwischen Sasbach und Rheinhausen von der Überflutungsdynamik des Rheins abge-
koppelt war, ist hier die Vorbelastung anders zu beurteilen, als für die Flächen der ehemali-
gen Überflutungsaue. Insofern erscheint es zweckmäßig, die Rheinwälder und die Altaue 
hier separat zu betrachten. 

 

3.5.3.1 Vorbelastungen innerhalb des Rückhalteraums Wyhl/Weisweil 

Vegetation / Flora 
Die flächendeckenden Untersuchungen der Waldbestände zeigen, dass aufgrund des weit-
gehenden Fehlens von Überflutungen und auendynamischer Prozesse (Erosion, Transport, 
Sedimentation) die Vegetation sich gegenüber auentypischen Verhältnissen - etwa vergli-
chen mit denen der auf Standorten unterhalb der Staustufe Iffezheim - erheblich verändert 
hat. 

Waldbestände mit einer auentypischen Baumarten-Zusammensetzung sind nur noch selten 
zu finden, wohingegen auf den überwiegenden Flächen eine Entwicklung hin zu mesophilen 
Wäldern erkennbar ist, die durch forstwirtschaftliche Maßnahmen noch gestützt wird. So 
wurde in den letzten Jahrzehnten ein großer Teil der Wälder im Untersuchungsgebiet in Al-
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tersklassenwälder aus Bergahorn, Spitzahorn, Rotbuche, Hybrid-Pappeln z.T. auch Robinie, 
Schwarznuss u.a. umgewandelt. 

Auch der Wasserhaushalt des Rheinwaldes ist überwiegend als auenuntypisch einzustufen: 
Großflächig herrschen mäßig trockene – mäßig frische Standorte ohne Überflutungen oder 
zeitweisen Grundwasseranschluss vor. In Teilräumen wie etwa südlich des Weisweiler Alt-
rheins im Einflussbereich des Stauwehres Rhinau liegt kleinflächig und in Gewässernähe 
zwar der Grundwasserspiegel oberflächennah. In diesem Bereich gibt es derzeit noch öfters 
kurzzeitige Überflutungen im Randbereich der Altrheinzüge aufgrund des Rückstaus in den 
Gewässern. Insgesamt fehlen jedoch die für die Aue typischen Schwankungen des Grund-
wasserspiegels.  

Die Vegetation der Gewässer ist ebenfalls erheblich beeinträchtigt durch das Fehlen auenty-
pischer Flutungen. So konnte sich entlang der Gewässer oft ein dichtes Laubdach bilden, 
wodurch einerseits lichtbedürftige Röhricht- und Wasserpflanzen zurückgedrängt werden. 
Andererseits fehlt dem Durchgehenden Altrheinzug die erodierende Dynamik, um in dem 
Gewässer eine naturnahe Längen-, Breiten- und Tiefenvarianz zu schaffen oder der Ver-
schlammung entgegenzuwirken. Durch fehlende Grundwasseraustritte sind insbesondere die 
kleineren bzw. flachen Quellgewässer in erheblichem Maße betroffen (Verlandung, Sukzes-
sion, Verödung). 

Weiterhin wurden im Zusammenhang mit der Altrheinbewirtschaftung viele Quellgewässer 
an den Altrheinzug angeschlossen, wodurch sie ihren ursprünglichen, grundwassergepräg-
ten Charakter verloren haben und entwertet wurden. 

Aber auch die Ablagerung von Restholz aus der Forstwirtschaft und der Freizeitbetrieb (Fi-
scherei, Angeln, Kirrjagd auf Wasservögel, Tauchen und Bootfahren) belasten die Quellge-
wässer (WESTERMANN 1998, LFU/INULA 2000).  

Im Untersuchungsraum sind darüber hinaus der vorhandene Baggersee mit dem Betrieb 
eines Kieswerks als erhebliche Belastungen für die Vegetation und den Rheinauenwald ins-
gesamt zu beurteilen, da hier das Waldinnenklima dauerhaft beeinträchtigt wird und Standor-
te für gefährdete Auenwälder dauerhaft verloren gehen. 

 

Tiere und ihre Lebensräume 
Angesichts der tiefgreifenden Vorbelastungen in Bezug auf die standörtlichen Gegebenhei-
ten sowie deren negative Auswirkungen auf die Vegetation ist die Vielzahl der wertgebenden 
Arten (vgl. Kp. 3.5.1.2) erstaunlich. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass diese 
Arten fast ausschließlich in drei Biotop- bzw. Strukturtypen erfasst wurden.  

Bedeutsam für die Fauna sind demnach insbesondere strukturreiche Fließ- und Stillgewäs-
ser, strukturreiche Wälder mit Altholzbeständen sowie Magerwiesen / Magerrasen auf Son-
derstandorten und extensiv genutzten Flächen. 

Die Existenz wertgebender Arten im Untersuchungsraum zeigt u. a. deren enge Habitatbin-
dung auch unter suboptimalen Bedingungen. Dies wird am Beispiel des Eisvogels deutlich. 
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Geeignete Brutwände fehlen oft, da Erosionsprozesse und Uferabbrüche durch die nivellier-
ten Abflüsse im Durchgehenden Altrheinzug nur in geringem Maße möglich sind. Dieses De-
fizit wird derzeit durch Pflegemaßnahmen oder zufällig durch Sturmwurfschäden (Eisvögel 
nisten dann in Wurzeltellern der umgestürzten Bäume) kompensiert (vgl. WESTERMANN & 
WESTERMANN 1998). 

Es kann hier nicht abschließend geklärt werden, in welch starkem Ausmaß die Veränderun-
gen in der Aue sich auf die Artenvielfalt und Individuendichte ausgewirkt haben, da keine 
Vergleichsbasis aus den Zeiten vor dem Staustufenbau vorliegt. Es ist jedoch zu unterstel-
len, dass Verschiebungen im Artenspektrum und bei der Arten- und Individuendichte (von 
Auenarten zu Nicht-Auearten) stattgefunden hat und weiterhin stattfindet.  

Als Indiz für diese These spricht auch, dass die wertgebenden Arten in Strukturtypen vor-
kommen, die ihren Auencharakter noch annähernd erhalten haben. Unterstellt, die Gesamt-
fläche des Untersuchungsraumes würde auentypische Strukturtypen aufweisen, so wären 
auch wesentlich größere Vorkommen der wertgebenden Tierarten zu erwarten. Aus dieser 
Schlussfolgerung wird auch deutlich, welches Entwicklungspotenzial der Untersuchungs-
raum beinhaltet. 

 

3.5.3.2 Vorbelastungen in der Altaue des Untersuchungsgebietes 

Vegetation/ Flora 
Die Altaue wurde vor dem Bau der Staustufen stärker als derzeit durch Grundwasserstands-
schwankungen beeinflusst. Das Ausbleiben von Überflutungen im Rheinvorland und der Auf-
stau an der Staustufe Rhinau haben dazu geführt, dass die Grundwasseramplitude nivelliert 
wurde und sich kalkulierbare Standortbedingungen für eine intensive Landnutzung entwickel-
ten. 

Als Folge der intensivierten landwirtschaftlichen Nutzung ging die früher weit verbreitete 
Grünlandnutzung (z. T. als Streuwiese oder als Magerwiese) fast vollständig verloren, Ge-
wässer wurden ausgebaut, grundwassernahe Standorte aufgefüllt und melioriert, auf Teilflä-
chen wurde Kies abgegraben und es entstanden Baggerseen, die der Erholungsnutzung 
zugeführt wurden. 

Insofern ist die Vegetation in der Altaue verarmt. Vegetationskundlich bedeutsame Bestände 
sind auf Restflächen beschränkt, die sich überwiegend im Bereich der Gewässer und noch 
vorhandener Feuchtstandorte konzentrieren (vgl. Karte 8 der UVS Anlage). 

 

Tiere und ihre Lebensräume 
Die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung in Teilen der Altaue führte auch zu einer 
Verdrängung empfindlicher Tierarten. So sind heute Vorkommen wertgebender Vogelarten 
auf noch vorhandene Streuobstwiesen, Magerwiesen und strukturreiche Gehölzbestände 
begrenzt. Diese finden sich noch in größerem Umfang am Rande der Ortslagen sowie in den 
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geschützten Bereichen im Gewann Heiligenwerth und am Mühlbach. Die ehemals in feuch-
ten Wiesen existierenden Wiesenvögel und Falter sind heute nicht mehr zu finden. Die 
Fließgewässer zeigen z.T. ein reduziertes Fischartenspektrum auf (im Vergleich zu naturna-
hen Gewässern - siehe Vergleich Durchgehender Altrheinzug mit den binnenseitigen Ge-
wässern Flut und Mühlbach). Dies ist auf die zunehmende Verschlammung (insbesondere in 
Teilen der Flut) zurück zu führen, die wiederum durch Nährstoffeinträge aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung begünstigt wird. 

 

3.5.4 Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Bedeutung  
und der Empfindlichkeit 

Leistungsfähigkeit / Bedeutung 

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Bedeutung von Flächen für die Belange des Schutz-
gutes Tiere und Pflanzen (Arten- und Biotopschutz) wird einerseits für die Rheinwälder, an-
dererseits für die Altaue durchgeführt. Grundlage für diese flächenbezogene Gesamtbeurtei-
lung der Räume bilden die Analyse des Bestandes der Vegetation, der Tierarten und ihrer 
Lebensräume sowie die regional- und fachplanerischer Festsetzungen.  

Diese Vorgehensweise erscheint zweckmäßig, da diese Beurteilung die Basis für die Beur-
teilung der Projektwirkungen bildet, die zumindest im Bereich des Rheinwaldes flächende-
ckend zu erwarten sind (betriebsbedingte Auswirkungen aufgrund der Überflutungen). 

Insofern kann bzgl. der Detailinformationen auf die o. a. Kapitel und Karten dieser Studie 
verwiesen werden, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden. 
 

Rheinwälder: 

Folgende Bereiche mit wertgebenden Lebensraumtypen und Arten (vgl. Karten 8 und 9 der 
UVS Anlage) sind hervorzuheben: 

− Die Gießengewässer mit Armleuchteralgen in der Hexenkehle und Breitgießenkehle 
(Ostarm) sowie verschiedene natürliche nährstoffreiche Seen (z. B. Seerosenloch), die 
auch bedeutsame Amphibienlaichgewässer bilden. 

− Der Durchgehende Altrheinzug und die meisten Nebengewässer (z. B. Grienwasser, 
Hansenkehle, Zollgrundkehle, Stückerkehle) sind schwach fließend und oft stark von 
Grundwasser beeinflusst. Durch die ausgeprägte flutende Vegetation sind die Fließge-
wässer in großen Teilen ebenfalls ein maßgeblicher Lebensraumtyp des FFH-Gebietes. 

− Die Wälder nördlich der Weisweiler Rheinstraße weisen auf großen Flächen noch Alt-
baumbestände (Eiche, Esche, Bergahorn, authochthone Schwarzpappel) auf. 
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− Auf den Flächen von Rheinseitendamm und Hochwasserdamm IV sind „Magerrasen 
basenreicher Standorte“ und „Magerwiesen“ verbreitet. Am Hochwasserdamm sind auf 
einzelnen Flächen Orchideenbestände ausgeprägt. Diese Bestände bilden Lebensraum-
typen nach Anhang I der FFH-Richtlinie. 

Die durchgeführten Untersuchungen ergaben darüber hinaus eine große Bandbreite hoch-
gradig schutzwürdiger und schutzbedürftiger Tierarten und Habitate: 

− Durchgehender Altrheinzug mit charakteristischer Flussfischfauna, die der der Referenz-
Fischartengemeinschaft nahe kommt.  

− Gießen, Schluten, Teile des Altrheinzuges mit geringer Strömung und kleinere Stillge-
wässer mit hoher Bedeutung für Libellen- und Amphibienarten, die z.T. als maßgebliche 
Arten des FFH-Gebietes gelistet sind und/oder naturschutzrechtlich streng geschützt 
sind. Vereinzelte Gewässer mit entsprechend ausgeprägter Sumpf- und Röhrichtvegeta-
tion bieten Habitate für die Bauchige Windelschnecke (maßgebliche Art des FFH-
Gebietes). 

− Waldbestände mit zahlreichen, für das Vogelschutzgebiet maßgeblichen Vogelarten und 
einem Fledermaus-Vorkommen mit 13 nachgewiesenen Arten, davon 2 Arten des FFH-
Standarddatenbogens. Alle Arten sind naturschutzrechtlich streng geschützt. Darüber 
hinaus kommen mit der Haselmaus eine wenig erforschte Art (streng geschützt), der 
Wildkatze eine Art mit großem Raumanspruch und dem Hirschkäfer eine weitere maß-
gebliche Art des FFH-Gebietes vor.  

− Saum- und Waldmantelstrukturen entlang von Magerrasen und Magerwiesen auf dem 
Rheinseitendamm und dem Hochwasserdamm IV bieten Lebensstätten für die streng 
geschützte Reptilienart Zauneidechse und für weitere Falter und Heuschreckenarten. 

Es ist somit festzustellen, dass trotz der beschriebenen Vorbelastungen der Rheinwald (incl. 
seiner verschiedenen Lebensraumtypen und Biotope) eine sehr hohe Leistungsfähig-
keit / Bedeutung für Schutzgut insgesamt aufweist.  

Es besteht darüber hinaus ein hohes Entwicklungspotenzial für fast alle genannten Lebens-
räume und Tierarten, wenn der Raum wieder an die natürlichen Rheinabflüsse angebunden 
und bei Hochwasser naturnah überflutet werden kann. Die derzeit oft noch wenig günstigen 
Erhaltungszustände könnten sich hierdurch verbessern. 

 
Altaue: 

Folgende Bereiche mit wertgebenden Lebensraumtypen und Arten (vgl. Karten 8 und 9 der 
UVS Anlage) sind hervorzuheben: 

− Die Gießengewässer mit Armleuchteralgen im Brunnenwasser und im Amerikaloch nörd-
lich der Ortslage von Weisweil. 
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− Der Mühlbach, der Endinger Graben, die Flut und das Stückerwasser sind schwach flie-
ßend. Die Flut und das Stückerwasser sind oft stark von Grundwasser beeinflusst. Durch 
die ausgeprägte flutende Vegetation sind die Fließgewässer in großen Teilen ebenfalls 
ein maßgeblicher Lebensraumtyp des FFH-Gebietes. 

− Die Waldbestände westlich und nördlich von Weisweil mit Anteilen von Altbeständen der 
Hartholzauewälder. 

− Die Streuobstwiesen, Magerwiesen sowie reich strukturierte Flächen im Ortsrandbereich 
von Wyhl und Weisweil sowie entlang des Mühlbaches nördlich Weisweil. 

− Röhricht- und Magerwiesenkomplex im Gewann Heiligenwerth/Mühlbach sowie Röh-
richtbestände an der Flut nördlich Weisweil. 

 

Die durchgeführten Untersuchungen ergaben darüber hinaus eine große Bandbreite hoch-
gradig schutzwürdiger und schutzbedürftiger Tierarten und Habitate: 

− Wälder mit Altbaumbeständen westlich und nördlich von Weisweil mit Vorkommen von 
Mittel- und Schwarzspecht. 

− Mühlbach und Endinger Graben südlich sowie die Flut nördlich von Weisweil mit be-
deutsamen Libellenvorkommen, Stückerwasser mit Vorkommen bedeutsamer Wasser-
vögel, Amphibien und Mollusken. 

− Röhricht- und Magerwiesenkomplex im Gewann Heiligenwerth/Mühlbach mit bedeutsa-
men Brutvogel und Mollusken-Vorkommen. 

− Streuobstwiesen südlich Weisweiler Rheinstraße sowie entlang des Mühlbaches nörd-
lich von Weisweil mit Vorkommen von Wiedehopf und Neuntöter. 

Die genannten naturnahen Lebensräume bzw. Biotope weisen eine sehr hohe bis hohe Leis-
tungsfähigkeit / Bedeutung für das Schutzgut auf. Es besteht ein hohes Entwicklungspoten-
zial. 

Die Leistungsfähigkeit / Bedeutung von Gewässern ohne Ausbildung wertgebender Vegetati-
on, von sonstigen Wiesen/Weiden und Gehölzbeständen wird für das Schutzgut als „mittel“ 
bewertet. Intensiv genutzte Bereiche (Äcker, Plantagen, Freizeitanlagen / Pferdehaltung, 
Bodenabbauflächen etc.) werden als „gering“ bewertet. 
 

Empfindlichkeit 

Eine Beurteilung der Empfindlichkeit des Untersuchungsraumes mit seinen Lebensraumty-
pen und Arten gegenüber möglichen Projektwirkungen ist nicht in wenigen Sätzen möglich, 
weil die Verknüpfung von Ursache (Projektwirkung) und Wirkung (betroffene Arten und Le-
bensräume) sehr komplex ist. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Empfindlich-
keit von Arten und Lebensgemeinschaften gegenüber Auswirkungen, die durch den Betrieb 
des Rückhalteraumes verursacht werden, umso größer ist, je weniger diese an Flutungen 
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angepasst sind. An Flutungen angepasst sind jedoch nur auentypische Arten und Lebens-
raumtypen, die entsprechende Schutz- oder Fluchtverhalten entwickelt haben. 

Allerdings hängt die Betroffenheit im Detail sehr davon ab, zu welcher Jahreszeit, in welcher 
Höhe und wie lange die Überflutung auftritt. Daneben sind die Grundwasserverhältnisse und 
sonstige klimatischen Randbedingungen (z.B. Frost) zu berücksichtigen. Auch kann es in-
nerhalb von Beständen zu unterschiedlich stark ausgeprägten Effekten kommen, die sich 
aus Unterschieden im Kleinrelief oder auch individuell verschiedenen Befindlichkeiten erge-
ben.  

Insofern wird deutlich, dass eine Beurteilung der im Untersuchungsraum vorhandenen Le-
bensraumtypen und Arten bzgl. ihrer Empfindlichkeit gegenüber fiktiven Flutungsereignissen 
wenig aussagekräftig ist. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf die Beurteilungen der 
Auswirkungen von definierten Flutungsereignissen mit den ihnen zugrundeliegenden Rah-
menbedingungen in Kapitel 5 dieser Studie verwiesen. 

Die Beurteilung der Empfindlichkeit von Arten und Lebensraumtypen gegenüber bau- und 
anlagebedingten Effekten ist dagegen an dieser Stelle möglich. 

Bei Inanspruchnahme von Flächen mit Bedeutung für Arten und deren Lebensräume ist hier 
mit einem Totalverlust bzw. einer erheblichen und/oder nachhaltigen Schädigung zu rech-
nen. Die Empfindlichkeit ist somit umso höher, je bedeutsamer die betroffene Fläche für das 
Schutzgut Tiere und Pflanzen ist. Zu berücksichtigen ist bei dieser Analyse ferner das vor-
handene Entwicklungspotenzial sowie naturschutzrechtliche Verbotstatbestände nach 
§ 34 BNatSchG (bezüglich der Auswirkungen auf die Natura 2000-Gebiete und ihre maßgeb-
lichen Bestandteile) und § 44 BNatSchG (bezüglich des besonderen Artenschutzes). 
 
Hieraus lässt sich ableiten, dass innerhalb des Rheinwaldes (einschließlich der Dämme) die 
Empfindlichkeit gegenüber negativen Auswirkungen auf Arten und deren Lebensräume 
durch bau- und anlagenbedingte Effekte generell als hoch zu beurteilen ist. In Bereichen mit 
besonders bedeutsamen Arten und Lebensräumen ist die Empfindlichkeit als sehr hoch zu 
beurteilen. 

In der Altaue ist die Empfindlichkeit gegenüber bau- und anlagebedingten Effekten für Berei-
che mit besonders bedeutsamen Arten und Lebensräumen ebenfalls als sehr hoch bis hoch, 
im Übrigen als mittel bis gering zu beurteilen. 
 
Eine detaillierte Beurteilung ist aber auch hier erst in Kenntnis der konkret geplanten Maß-
nahmen möglich, so dass auf die Ausführungen unter Kp. 5 dieser Studie sowie auf die de-
taillierten Beurteilungen im Landschaftspflegerischen Begleitplan (BFU 2019a) verwiesen 
wird. 

Generell muss bei der Planung von Bauwerken das Vermeidungsprinzip im Vordergrund 
stehen. Diese Forderung ergibt sich aus den einschlägigen Regelungen der §§ 15, 19, 34 
und 44 BNatSchG. Erst wenn erhebliche / nachhaltige Beeinträchtigungen nicht vermieden 
werden können, sind weitere Überlegungen bzgl. der Kompensation anzustellen oder es sind 
weitergehend Prüfungen erforderlich. 
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3.6 Schutzgut Landschaft / Kulturgüter 
Methoden und Konventionen 

Die Schutzgüter gemäß UVPG „Landschaft“ und „Kulturgüter“ werden im Folgenden gemein-
sam dargestellt, da sich häufig sachliche Verbindungen bzw. Abhängigkeiten der beiden 
Schutzgüter ergeben. So werden häufig Landschaften durch historische Nutzungsweisen, 
die wiederum als Kulturgüter zu werten sind, geprägt. Zur begrifflichen Definition und Ab-
grenzung der Schutzgüter werden zunächst die nachfolgenden Erläuterungen gegeben. 

Der im UVPG verwendete Begriff Schutzgut Landschaft ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. 
Gemäß § 1 der Naturschutzgesetze sind die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. 

Nach ADAM, NOHL und VALENTIN (1986) erschließt sich das Abbild einer Landschaft aus 
der subjektiven Interpretation des vorgegebenen, objektiv realen Zustandes. 

Durch diese sinnliche Form der Wahrnehmung von Natur und Landschaft werden in starkem 
Maße die Aufenthaltsqualität und damit auch die räumliche Eignung für eine naturgebundene 
Erholungsnutzung beeinflusst. Die speziellen Aspekte der erholungsgebundenen Nutzung 
einer Landschaft sind dem Schutzgut Mensch zugeordnet und werden in Kp. 3.1.5 behan-
delt. 

Der Begriff des „Landschaftsbildes“ taucht in § 14 (1) BNatSchG im Zusammenhang mit der 
Eingriffsregelung auf. Unter naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten soll damit der nichtöko-
logische Teil der Schutzgüter des § 1, Abs. 1 des BNatSchG abgedeckt werden (GASSNER, 
1989). 

Demzufolge wird das Landschaftsbild charakterisiert durch die Kriterien „Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit“. Aufgrund der Erfahrungen aus der Planungs- und Rechtspraxis erhält dabei 
das Kriterium „Eigenart“ besonderes Gewicht, da es mit Hilfe der geltenden Rechtsprechung 
zu § 35 Abs. 1 BBauG „rechtstechnisch erschlossen werden kann“ (GASSNER, 1989) und 
somit eine naturschutzrechtliche Beurteilung möglich wird. 

So werden in Bezug auf das Kriterium „Eigenart“ in der Auseinandersetzung mit dem Belang 
der Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürlichen Eigenart einer Landschaft zwei Be-
deutungsrichtungen erkannt: der optisch - ästhetische Bezug einerseits und die funktionale 
Bestimmung der Landschaft andererseits. Abgestellt wird in der Rechtsprechung auf die cha-
rakteristische Nutzungsweise, vermieden werden soll das Eindringen wesensfremder Nut-
zungen. Zur Eigenart der Landschaft gehört also ihre charakteristische Nutzungsweise (z.B. 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Siedlung), die zur Entwicklung eines bestimmten Land-
schaftsbildes geführt hat. 

Hinzu tritt - wie oben angedeutet - der kulturhistorische Horizont, der sich u. a. in dem Begriff 
„historische Kulturlandschaft“ widerspiegelt (HÖHES 1991, WÖBSE 1991). HÖHES sieht die 
„historische Kulturlandschaft“ als einen Landschaftsausschnitt, der insbesondere wegen sei-
ner geschichtlichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bedeutung, als Zeugnis vom 
Umgang früherer Generationen mit Natur und Landschaft oder als Beispiel früheren Lebens 
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und somit als wichtiger Bestandteil für die Heimat zu erhalten und zu pflegen ist. Der Schutz 
historischer Kulturlandschaften und Landschaftsteile ist als Ziel in § 1 (Abs. 4 Nr.1) des Bun-
desnaturschutzgesetzes enthalten, wobei besonders die Umgebung geschützter und schüt-
zenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler Erwähnung findet. 

SCHUHMACHER / FISCHER-HÜFTLE (2011) stellen die Eigenart der Landschaft, ihren ty-
pischen Charakter und ihre Gestalt in den Fokus der Betrachtung. Die Schönheit des Land-
schaftsbildes ergibt sich demnach aus der harmonischen Wirkung der Gesamtheit und der 
einzelnen Teile von Natur und Landschaft auf den Betrachter. 

Das Kriterium „Vielfalt“ ist im Wesentlichen als ergänzendes Messkriterium zu sehen und 
dem Kriterium „Eigenart“ zugeordnet. Die Vielfalt als eigenständiges Kriterium losgelöst zu 
betrachten, erscheint problematisch, da hier (bezogen auf den betroffenen Landschaftsraum) 
Fehleinschätzungen möglich sind. 

Das Kriterium „Schönheit“ wird aufgrund der stark subjektiven Betrachtungsweise hier nach-
rangig zur Beurteilung herangezogen. 

 

Unter dem Schutzgut Kulturgüter werden die vom Menschen geschaffenen Werte zusam-
mengefasst. Neben den nach § 2, Abs. 1 - 3 Denkmalschutzgesetz B.W. (DschG 1983) aus-
gewiesenen Kulturdenkmalen (Bau- und Bodendenkmale) werden auch denkmalwürdige 
Gebäude und Bauwerke sowie Elemente historischer Nutzungsformen und Wirtschaftswei-
sen sowie Kulturlandschaftsteile (vgl. oben) zusammengefasst. Auch Naturdenkmale (gem. 
§ 28 BNatSchG), deren Schutzzweck kulturhistorische Aspekte in den Vordergrund stellt, 
sind hier Betrachtungsgegenstand. 

Dementsprechend lässt sich eine Unterteilung der Kulturgüter in abiotische und biotische 
Elemente durchführen. 

Abiotische Kulturgüter sind beispielsweise: 

− archäologisch bedeutsame Stätten, die Aufschluss geben über das Leben und Wirken 
vergangener Kulturen; 

− kulturhistorisch bedeutsame Siedlungs- und Bauformen einschließlich der Bau- und 
Kleindenkmale wie etwa Kirchen, Burgen, authentisch erhaltene Stadtviertel, Ensembles 
oder Einzelbauwerke, Wegekreuze, Bildstöcke; 

− industriehistorisch bedeutsame Architekturen oder Bauwerke (z.B. alte Bergstollen, För-
dertürme, Fabrikgebäude). 

Biotische Kulturgüter können sein: 

− erhaltene oder heute noch teilweise erkennbare Elemente der Kulturlandschaft, die Aus-
druck traditioneller Landnutzungsformen sind (z.B. Streuobstwiesen, besondere Waldty-
pen); 

− Landschaftselemente von historischer Bedeutung (z.B. bestimmte Naturdenkmale wie 
Friedenslinde oder Hochzeitseiche). 
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Die Ausführungen machen deutlich, dass sich aus methodischen und pragmatischen Ge-
sichtspunkten eine zusammenfassende Behandlungsweise der Schutzgüter Landschaft und 
Kulturgüter aufdrängt, wobei auch die gemäß UVPG einzubeziehenden Wechselwirkungen 
zu berücksichtigen sind. 

 

3.6.1 Bestand 

3.6.1.1 Landschaftsbild 

Aufgrund der Tatsache, dass im Untersuchungsraum eine deutliche Zäsur zwischen der 
überwiegend forstwirtschaftlich genutzten Fläche im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil einer-
seits und den überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen der Altaue östlich des 
Hochwasserdammes andererseits vorhanden ist, werden aus methodischen Gründen die 
Bestandsbeschreibungen bzw. die Beurteilungen auf diese Charakteristika der Teilräume 
abgestellt. Die Gegebenheiten im Untersuchungsraum sind in Karte 4 der UVS Anlage (ge-
meinsam mit den Darstellungen zu den Aspekten Erholung / Jagd / Fischerei) dargestellt. 
 

Rheinwälder im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil 

Der Rheinwald entfaltet durch seine Höhe und Ausdehnung eine starke räumliche Wirkung. 
Die unterschiedlichen Waldbestände präsentieren sich im Wandel der Jahreszeiten und im 
Rhythmus tageszeitlicher Lichtwechsel vielgestaltig. Zusätzlich belebend wirken eine große 
Anzahl unterschiedlicher Fließ- und Stillgewässer: Der lang durchlaufende Altrheinzug mit 
schnell fließenden und langsam strömenden Abschnitten, isolierte, z. T. nur noch periodisch 
wasserführende Altarme und Schluten, kleine Teiche und Stillgewässer sowie die Grund-
wasseraustritte der Gießen mit z. T. klarem, türkisfarbigem Wasser. 

Innerhalb des Rheinwaldes sind folgende Waldtypen / Bestandestypen hervorzuheben, die 
bzgl. des Landschaftsbildes eine hohe auentypische Eigenart aufweisen (vgl. Karte 4 der 
UVS Anlage): 

− Autochthone Altbestände Pappel und Weidenbestände als Relikt ehemaliger Weichholz-
Auewälder; 

− Altbestände mit Eiche (Stieleiche), Esche und Bergahorn als Relikt ehemaliger Hartholz-
Auewälder. 

Die Altbestände Eiche sind vor allem im Bereich des Bannwaldes nördlich von Weisweil 
ausgeprägt und aus ehemaliger Mittelwaldnutzung hervorgegangen. 

Autochthone Pappel-Altbestände sind dagegen im Untersuchungsbereich nur kleinflächig 
westlich der Hochwasserdämme anzutreffen. Weidenbestände befinden sich ebenfalls in 
geringerem Umfang im Bereich der Gewässer. 
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Die Blickbeziehungen sind innerhalb der Waldbestände naturgemäß eingeschränkt und ent-
falten sich lediglich entlang der meist Nord-Süd - orientierten Wegeverbindungen bzw. der 
Fließgewässer sowie entlang der Hochwasserdämme und des Leopoldkanals. 

Außerhalb des Waldes ergeben sich vom Rheinseitendamm im Westen des Rheinwaldes 
Blickbeziehungen entlang des Rheins auf die Wälder der linksrheinischen Aue. Bei guten 
Sichtverhältnissen werden die Ausläufer der Vogesen sichtbar. Vom Hochwasserdamm IV 
im Osten des Rheinwaldes ergeben sich Blickbeziehungen über die landwirtschaftlich ge-
prägte Altaue auf die Geländestufe des Hochgestades und den im Süden den Untersu-
chungsraum begrenzenden Limberg. Bei guten Sichtverhältnissen ist im Osten der 
Schwarzwald erkennbar. 

 
Altaue östlich des Hochwasserdammes IV 

Die von der landwirtschaftlichen Bodennutzung geprägte Altaue wird einerseits durch die 
Kante des Hochwasserdamms IV mit dahinterliegendem Waldtrauf, andererseits durch die 
im Osten aufsteigende Geländekante des Hochgestades abgegrenzt. Im Süden bildet der 
Basaltkegel des Limbergs eine naturräumliche Grenze. Die nördliche Grenze des Untersu-
chungsgebietes bildet der beidseits eingedeichte Leopoldskanal. 

Die Siedlungen Wyhl und Weisweil liegen am Rand der Altaue und großteils auf der Nieder-
terrasse. Die Ortsränder werden durch ein strukturreiches Gemenge von Streuobst, Garten-
bau und Wiesen überwiegend gut in die Landschaft eingebunden. Bei den Gewerbegebieten 
im Süden von Wyhl bzw. im Nordwesten Weisweils fehlt dagegen die landschaftliche Einbin-
dung weitgehend und das Landschaftsbild wird hier negativ beeinflusst. 

Südlich von Wyhl wird Niederterrassenschotter abgebaut. Auf dem Abbaugelände befinden 
sich entsprechende Baggerseen, die das örtliche Landschaftsbild bestimmen und lokal durch 
die Kieswerke beeinflusst wird. 

Die Altaue wird von verschiedenen Gewässern durchzogen, die überwiegend in Süd-Nord-
Richtung verlaufen. Der Mühlbach ist durch einen lückigen Röhrichtbestand im Gelände zu 
erkennen. Zwischen Wyhl und Weisweil prägt im Gewann „Heiligenwerth“ eine feuchte Nie-
derung mit dem Brunnenwasser das Landschaftsbild. Hier finden sich neben Auwaldresten 
Schilf- und Riedflächen sowie ausgedehnte Wiesenbereiche.  

 
Die übrigen Flächen der Altaue sind, abgesehen von einigen Hecken und Feldgehölzen, in-
tensiv landwirtschaftlich genutzt und entsprechend strukturarm. Die Ackerflächen, auf denen 
zu großen Teilen Mais angebaut wird, entfalten ein eher monotones Bild. Seit einiger Zeit 
werden Ackerflächen zu rotierenden Obst-Baumschulen umgewidmet. Die Nutzungsdauer 
der Baumschulfläche beträgt ca. 3 - 6 Jahre. Danach können diese Flächen wegen der er-
forderlichen Bodenregeneration für einen Zeitraum von 15-20 Jahren nicht mehr als Baum-
schule genutzt werden und liegen zeitweise brach. Diese Brachen sowie der i.d.R. nachfol-
gende Intensiv-Maisanbau beeinflussen, aufgrund der großflächigen Strukturarmut, das 
Landschaftsbild der Altaue nachteilig. 
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3.6.1.2 Kulturgüter 

Nach § 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der Fassung vom 6.Dezember 1983, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 37 der Verordnung vom 23. Februar 2017 sind Kulturdenkmale Gegen-
stand des Denkmalschutzes. Hierzu zählen Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sa-
chen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen 
Gründen ein öffentliches Interesse besteht. 

Zu einem Kulturdenkmal gehört auch das Zubehör, soweit es mit der Hauptsache eine Ein-
heit von Denkmalwert bildet. Gegenstand des Denkmalschutzes sind auch die Umgebung 
eines Kulturdenkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, 
sowie Gesamtanlagen. 

Aus den Daten des ADAbweb Denkmalschutz für Baden-Württemberg liegen auch für den 
Untersuchungsraum eine Vielzahl von Denkmal- und Prüfflächen vor. Diese stellen den mo-
mentanen Ist-Zustand dar. Da die Denkmalerfassung und Überprüfung permanent voran-
schreitet, kann es in den ausgewiesenen Arealen zu Änderungen kommen. 
 
Für den Untersuchungsraum Wyhl/Weisweil zeigt die Auswertung der Daten, dass erfasste 
Kulturdenkmale sich am Rande der Niederterrasse konzentrieren. Es handelt sich dabei 
überwiegend um ehemalige und/oder vorhandene Siedlungen und Gebäude, z.T. Gräberfel-
der, Gruben, Fundorte von Skeletten, Keramiken o.ä.. Da diese Kulturdenkmale weder durch 
den Betrieb des Rückhalteraumes noch durch Baumaßnahmen betroffen sein werden, wird 
hier auf eine Darstellung im Detail verzichtet. 

Kulturdenkmale, die innerhalb des Rückhalteraumes liegen oder in dessen unmittelbarer 
Nähe und deshalb durch direkte (z.B. Überflutung) oder indirekte Projektwirkungen (z.B. 
Baustraßen, Kompensationsmaßnahmen etc.) betroffen sein können, werden nachfolgend 
beschrieben und sind in der Karte 4 der UVS Anlage dargestellt. 
 
Kulturdenkmale innerhalb des Rückhalteraumes 

Es handelt sich hierbei um folgende Flächen und Objekte gem. lfd. Nr. aus Punktshape 1/2: 

− Nr. 354/145 auf Gemarkung Weisweil-Lesefunde aus der Moderne 

− Nr. 379/158 auf Gemarkung Weisweil-Steinaxt aus dem Neolithikum 

− Nr. 637/279 auf Gemarkung Wyhl-Einzelfund, Zeitstellung unbestimmt. 

 

Kulturdenkmale in unmittelbarer Nähe des Rückhalteraumes 

Es handelt sich hierbei um folgende Flächen und Objekte:  

− Nr. 137/138 (flächenhaft) auf Gemarkung Sasbach - Siedlung allg., Vorgeschichte unbe-
kannt bzw. Nr. 223, 224, 226 (punktuell) und 87/ 88 (punktuell) - Kreisgraben/ Graben 

− Nr. 294/357 (flächenhaft) bzw. 635/ 248 (punktuell) auf Gemarkung Wyhl westlich Mühl-
bach - Burg, Mittelalter (Wyhler Mühle)  
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− Nr. 534/238 (punktuell) auf Gemarkung Wyhl westlich Mühlbach - Graben. 

 

Als historische Nutzungsformen sind die Mühlenbetriebe (Wyhler Mühle, Untere Mühle bei 
Weisweil), die fischereiliche Nutzung der Gewässer (Fischerzünfte), die Imkerei und Bienen-
zucht (die Bienenkörbe sind vorwiegend im Waldrandbereich zu finden), die ehemalige Nut-
zung der Mittelwälder und die extensive Nutzung der Streuobstwiesen zu nennen.  

Außerdem ist der Hochwasserdamm IV als Zeugnis des menschlichen Wirkens zum Schutz 
vor Hochwasser in diesem Kontext bedeutsam. Die historischen Hochwasserdämme aus der 
Zeit vor 1838 bzw. um 1872 mit wasserbaulichen Anlagen wie Stellfallen sind ein Dokument 
für Baumaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor den Überschwemmungen des Rheins 
und somit von wissenschaftlicher und regionalgeschichtlicher Bedeutung (Sachgesamtheit 
gem. § 2 DSchG). 

Von Bedeutung sind auch historische Grenzsteine zwischen den einzelnen Gemarkungen 
sowie entlang des Rheins und historische Anlagen für den Schiffsverkehr am Rhein (bspw. 
Poller, Kilometersteine, Uferbefestigungen, Treppen) ebenfalls jeweils als Sachgesamtheit 
gem. § 2 DSchG. 

Am Querdamm Weisweiler Rheinstraße (ca. bei Station 1+100) steht das sogenannte Alte 
Zollhaus. Aufgrund eines nachträglichen Einbaus eines Kampfstandes der Westwalllinie im 
Keller des Gebäudes handelt es sich im Grundsatz um erhaltenswertes Zeitdokument. Die 
„Tarnung“ des befestigten Kellers als normales Einfamilienhaus macht die bauliche und zeit-
geschichtliche Bedeutung des Objektes als Teil der Westwallanlagen aus. Nach Auskunft 
des Denkmalamtes besteht deshalb im Sinne des Denkmalschutzes ein Erhaltungsanspruch.  

 

3.6.2 Regional- und fachplanerische Festsetzungen 
Regionalplanerische Festsetzungen bzgl. Landschaft / Kulturgüter sind nicht getroffen wor-
den. Ein Großteil der Altaue ist als Regionaler Grünzug ausgewiesen, der u.a. auch dem 
Schutz des Landschaftsbildes dient. 

Als Grundsatz wird ausgeführt, dass die charakteristische Kulturlandschaft mit ihren natur-
raumtypischen Nutzungsformen und Landschaftsbildern sowie ihren charakteristischen Sied-
lungs- und Bauformen erhalten und behutsam entwickelt werden sollen. 

Fachplanerische Festsetzungen liegen für folgende Bereiche bzw. Einzelelemente vor: 

− Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“ auf einer Strecke 
von ca. 12 km entlang des Rheins auf dem Gebiet der Gemeinden Sasbach, Wyhl, 
Weisweil und Rheinhausen, Landkreis Emmendingen (Verordnung des RP Freiburg v. 
20.02.1998). 

− Kulturdenkmale (siehe Kp. 3.6.1.2). 
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3.6.3 Vorbelastungen 
Die Vorbelastungen in Bezug auf das Schutzgut Landschaft sind vielfältiger Art. Am gravie-
rendsten sind Belastungen, die sich aufgrund von Nutzungsumstellungen nach Abschluss 
des Rheinausbaues ergeben haben.  

Im Bereich der Rheinauewälder vor allem südlich der Weisweiler Rheinstraße hat sich das 
Bild der Waldbestände durch das Ausbleiben von Überflutungen verändert, da die Bestände 
in gleichförmige Altersklassenwälder mit weniger auetypischen Baumarten umgebaut wur-
den. Die besondere Eigenart, Vielfalt und Schönheit von Auewälder ging somit weitgehend 
verloren. 

Durch den Kiesabbau (Baggersee Wyhl-Rheinwald) gingen darüber hinaus Auewaldstandor-
te irreversibel verloren. Zudem beeinträchtigen, lokal begrenzt, die zugehörigen Betriebsan-
lagen das Landschaftsbild. 

Auch im Bereich der Freiflächen in der Altaue führten die Veränderungen der Grundwasser-
stände dazu, dass die ehemals vorherrschende Grünlandnutzung durch Intensivacker- und 
Dauerkulturen abgelöst wurde. 

Punktuelle und lokale Belastungen des Landschaftsbildes werden durch Siedlungen und 
Anlagen hervorgerufen (z.B. Siedlungsränder / Gewerbegebiete ohne Eingrünung, Sende-
masten, Beregnungsanlagen, Kiesabbauflächen mit Betriebsanlagen). 

Vorbelastungen in Bezug auf Kulturgüter sind nicht bekannt bzw. erkennbar. 

 

3.6.4 Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Bedeutung  
und der Empfindlichkeit 

Leistungsfähigkeit / Bedeutung 

In Bezug auf das Schutzgut Landschaft kommt neben der Großstruktur Rheinwaldsilhouette 
den naturnahen Waldgesellschaften im Rheinwald eine sehr hohe Bedeutung zu, weil sie 
Relikte des Auwaldes darstellen und ein hohes Maß an naturraumspezifischer Eigenart (in 
Bezug auf Auenstandorte) besitzen. Hierzu gehören insbesondere die in der Karte 4 der 
UVS Anlage dargestellten Waldbestände auf Standorten der ehemaligen Hartholzaue (Altbe-
stände Eiche, Esche, Schwarzpappel und Bergahorn).  

Als weniger charakteristisch für eine Aue sind dagegen großflächige, monostrukturierte Hyb-
ridpappelbestände, Edellaubholzbestände, Kieferbestände und Aufforstungen mit Robinie, 
Douglasie oder Fichte zu beurteilen. 

Für das Landschaftsbild einer Aue sind die zahlreichen Gewässer ebenfalls von hoher Be-
deutung, wobei die grundwassergespeisten Gießen und Quelltöpfe mit ihrem klaren Wasser 
und der markanten Vegetation Besonderheiten bilden. 
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Im Bereich der Freiflächen in der Altaue sind insbesondere der „Mühlbach“ und das „Brun-
nenwasser“ mit Zuflüssen aufgrund der naturnahen Gewässerränder, der Feuchtwiesen und 
Röhrichtflächen im Gewann „Heiligenwerth“, die strukturreichen Gemengelagen aus Streu-
obstwiesen, Gärten, Wiesen, Äcker im Umfeld der Ortschaften sowie alle Gehölz- und sons-
tige Biotopstrukturen von hoher Bedeutung für das Landschaftsbild.  

In Bezug auf Kulturgüter ist festzustellen, dass alle relevanten Elemente/Objekte und Flä-
chen (siehe Kp. 3.6.1.2) von Bedeutung sind. 

 

Empfindlichkeit 

Bei der Beurteilung der Empfindlichkeit gegenüber projektbedingten Auswirkungen stehen 
mögliche Effekte durch Überflutungen, Veränderungen der Grundwasserstände und Bau-
maßnahmen im Vordergrund. 

In Bezug auf das Schutzgut Landschaft ist festzustellen, dass innerhalb des Rheinwaldes 
Bestände, deren Baumarten nicht überflutungsverträglich sind, durch Überflutungen insbe-
sondere in der Vegetationszeit großflächig geschädigt werden können und hierdurch das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt würde. Insofern sind z. B. Edellaubholzbestände (mit 
Bergahorn, Spitzahorn, Rotbuche, Kirsche) als besonders empfindlich gegenüber Überflu-
tungen zu beurteilen. Bei Gewässern und überflutungstoleranten Waldbeständen ist die 
Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber Überflutungen gering.  

Eine hohe Empfindlichkeit besteht innerhalb des Rheinwaldes grundsätzlich gegenüber Flä-
cheninanspruchnahme für Bauwerke (z. B. für Dämme). 

In der Altaue besteht aufgrund der Vorbelastungen durch Acker- und Dauerkulturen sowie 
Rotationsbrachen eine geringe Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber überflut-
ungsbedingten Veränderungen der Grundwasserstände. Vielmehr ist zu erwarten, dass hier-
durch Flächen in ihrer Nutzung extensiviert werden müssen und sich somit naturnähere 
Landschaftselemente neu entwickeln können. 

 

In Bezug auf die Kulturgüter besteht eine hohe Empfindlichkeit für den Hochwasserdamm 
IV, sofern dieser ertüchtigt werden muss. Die Flächen innerhalb des Rückhalteraumes mit 
Fundorten von Kulturdenkmalen werden durch Überflutung betroffen. Da die Funde aus Zei-
ten stammen, als die Flächen noch den natürlichen Überflutungen des Rheins ausgesetzt 
waren wird hierfür keine negative Beeinflussung angenommen und eine geringe Empfind-
lichkeit hinsichtlich projektbedingter Wirkungen unterstellt. 
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4 ZUSAMMENFASSUNG DER SCHUTZGUTANALYSE, 
DARSTELLUNG ERKENNBARE ENTWICKLUNGEN 
(STATUS-QUO-PROGNOSE) SOWIE DARSTELLUNG 
POTENZIELLER KONFLIKTSCHWERPUNKTE 

4.1 Ergebnisse der Schutzgutanalyse 

4.1.1 Schutzgut Mensch 

Aspekt Siedlung 
Die für das Wohnen relevanten Siedlungen im Untersuchungsraum weisen aufgrund der 
attraktiven naturräumlichen Gegebenheiten (Nähe zu den Rheinwäldern / Rhein) sowie der 
geringen Belastungen durch Immissionen eine hohe Wohnqualität auf.  

Aspekt Forstwirtschaft 
Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit forstlich genutzter Flächen ist maßgeblich abhängig 
von den Standortverhältnissen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass bzgl. der Er-
tragsfähigkeit mäßig feuchte bis mäßig trockene Standorte die günstigsten Voraussetzungen 
bieten (Wasserstufen 6 – 8). Demgegenüber bieten nasse und feuchte oder trockene bis 
sehr trockene Standorte (Wasserstufen 4/5 und 9) eher ungünstige Voraussetzungen. 

Die Bedeutung der Rheinwälder bzgl. der Wohlfahrtsfunktionen (Waldfunktionen, Waldbioto-
pe) ist hoch. 

Unter Berücksichtigung der forstwirtschaftlichen Aspekte (Holzproduktion) und der forstöko-
logischen Aspekte (Waldfunktionen und Waldbiotope) ist insgesamt die Leistungsfähigkeit 
des Rheinwaldes als hoch zu beurteilen. 

Aspekt Landwirtschaft 
Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit landwirtschaftlich genutzter Flächen ist ebenso wie 
bei der Forstwirtschaft abhängig von den standörtlichen Gegebenheiten. Daneben (oder mitt-
lerweile in dominierender Weise) spielen aber auch strukturelle und ertragsoptimierende 
Maßnahmen eine Rolle. Nach KAPFER et.al. (2008 und 2016) ist festzustellen, dass der 
Ackerbau mit rund 67% der Untersuchungsfläche deutlich überwiegt mit dominantem Anteil 
an Körnermais. Besonders beachtenswert sind die für den Anbau von Saatmais besonders 
geeigneten – weil räumlich abgegrenzten – Flächen nördlich von Weisweil, da hier das 
Schadenspotenzial im Vergleich zum Körnermais deutlich höher ist. Der Anteil der Sonder-
kulturen an den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Untersuchungsraum liegt aktuell bei 
rd. 9%. 
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Im Vergleich der Untersuchungen von 2006 und 2016 (KAPFER et. al. 2008 und 2016) zei-
gen sich folgende Veränderungen bei den Kulturen: 

− Die flächenmäßig deutlichsten Veränderungen gegenüber 2006 haben sich bei den 
„klassischen“ Ackerkulturen (Mais Getreide, Ölfrüchte etc.) ergeben, die um ca. 51 ha 
(knapp 14%) zugenommen haben. Deutliche Flächenzunahmen gab es sonst nur noch 
bei Erdbeeren (8,1 ha bzw. 50%) und Weideflächen (5,4 ha bzw. 80%).  

− Die größten Flächenverluste entfallen mit etwa -20 ha auf Baumschulflächen, die aus 
dem Untersuchungsgebiet inzwischen nahezu vollständig verschwunden sind. Des Wei-
teren haben Acker- und Grünlandbrachen sowie sonstige ungenutzte Flächen von 40 ha 
auf 18 ha um mehr als die Hälfte abgenommen. Als Wiesen genutzte Grünlandflächen 
reduzierten sich im Vergleichszeitraum um 11 ha (-15 %). Deutliche Flächenverluste gab 
es bei Kartoffeln (-9,5 ha bzw. -92%) sowie bei Obstanlagen (-5 ha bzw. -52%). 

− Hervorzuheben ist, dass der Anteil an besonders schadensträchtigen Sonderkulturen 
trotz der Ausdehnung von Erdbeerkulturen im Verlauf der letzten 10 Jahre von 76,9 ha 
auf 50,4 ha (-26,5 ha bzw. -34,4%) abgenommen hat. Die Hauptgründe für den Rück-
gang der Sonderkulturen im Untersuchungsraum liegen im Wegfall der Baumschulflä-
chen sowie der deutlichen Verluste bei Kartoffeln und Obstanlagen. 

Bezüglich der vorhandenen Sonderkulturen stellt KAPFER et.al. (2008) fest, dass aufgrund 
der klimatischen Bedingungen im Untersuchungsraum angemessene Erträge nur bei Be-
wässerung erzielt werden können. Bei den meisten Sonderkulturen muss sowohl im Sommer 
als auch im Winter (Frostschutzberegnung) bewässert werden. 

In der Vergangenheit wurde dazu die bewässerungsfähige Nutzfläche im Untersuchungs-
raum (in Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden) kontinuierlich erweitert. Der Bewäs-
serungsverband, zu dem sich große Teile der Landwirte der Gemeinden Wyhl und Weisweil 
zusammengeschlossen haben, hält die Wasserrechte auf ca. 50-60 % der Fläche der be-
troffenen Gemarkungen mit 120 Wasserentnahmestellen (in 2006). 

Aspekt Bodenabbau 
Die Kiesvorkommen im Untersuchungsraum sind – wie in weiten Teilen der Rheinebene – 
von überregionaler Bedeutung. Der Bodenabbau in den bestehenden Kieswerken ist kon-
zessioniert. Im Regionalplan sind innerhalb des Rückhalteraumes keine Flächen, die über 
den genehmigten Bereich hinausgehen, als Vorranggebiet für die Sicherung oder den Abbau 
von Rohstoffen dargestellt. 

Aspekte Erholung / Jagd / Fischerei 
Die Untersuchungen zur Erholung im Untersuchungsraum zeigen aufgrund der vielfältigen 
Nutzungen ein differenziertes Bild. 

Unter Berücksichtigung dessen ist festzustellen, dass die Rheinwälder eine hohe Bedeutung 
für die Erholungsnutzung aufweisen. Die für die Ortschaften Wyhl und Weisweil bedeutsa-
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men Sport- und Freizeiteinrichtungen befinden sich fast ausschließlich im Bereich des 
Rheinwaldes. 

Die Rheinwälder und Randbereiche sind auch für jagdliche und fischereiliche Nutzungen von 
hoher Bedeutung.  

Die überwiegend landwirtschaftlich geprägte Altaue fällt in der Bewertung der Bedeutung für 
die Erholungsnutzung dagegen ab. 

4.1.2 Schutzgut Klima / Luft 
Im Untersuchungsraum kommt insbesondere den Wäldern eine hohe Bedeutung zum Klima-
ausgleich, zur Frischluftproduktion und zur Verbesserung der Lufthygiene zu. Diese Leistun-
gen sind im Rheintal, welches sich generell durch bioklimatisch belastende Verhältnisse 
(Schwüle, Hitze, Nebel) auszeichnet von besonderem Gewicht. 

Von mittlerer Leistungsfähigkeit für den Klimaausgleich sind die Bereiche mit hohem Anteil 
an Obstwiesen / Obstanlagen, während die ausgedehnten Ackerflächen von geringer Bedeu-
tung sind. 

4.1.3 Schutzgut Boden 
Die Beurteilung der Bodenfunktion anhand der Vorgaben des Bodenschutzgesetzes zeigt für 
den Untersuchungsraum aufgrund seiner differenzierten Standorts- und Nutzungsstruktur ein 
vielfältiges Bild. Generell ist festzustellen, dass Standorte mit günstigem Boden-
Wasserhaushalt eine hohe natürliche Fruchtbarkeit aufweisen. 

Demgegenüber sind feuchte bis nasse oder trockene / flachgründige Standorte mit einer 
geringeren natürlichen Bodenfruchtbarkeit ausgestattet. Diese Standorte bieten dagegen mit 
extremen Bedingungen (z.B. nass, trocken, nährstoffarm) eine hohe Funktionserfüllung als 
Sonderstandort für eine stark spezialisierte und häufig schutzwürdige Vegetation und Tier-
welt. 

Nahezu alle Böden weisen eine hohe Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt auf. 

4.1.4 Schutzgut Wasser 
Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit umfasst die Funktionen des Untersuchungsraumes 
insgesamt im Hinblick auf die nachhaltige Nutzung des Schutzgutes Wasser u.a. im Sinne 
der Wasserrahmen-Richtlinie.  

Demnach ist die Rheinaue insgesamt von besonderer (= überregionaler) Bedeutung im Hin-
blick auf die Retention von Niederschlägen und Hochwässern sowie die Bildung und Gewin-
nung von Grundwasser. 

Im Regionalplan (RVSO 2017) wird im Bereich der Altaue ein Korridor, beginnend südlich 
der Ortslage Wyhl bis südlich der Ortslage Weisweil als wichtiger Bereich für das Grundwas-
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ser (Zone C bei Wyhl, Zone B und A zwischen Wyhl und Weisweil) dargestellt. Hiermit soll 
insbesondere möglichen Planungen mit potenziell belastenden Auswirkungen auf das 
Grundwasser begegnet werden. 

Im südlichen Teil des Untersuchungsraumes auf Gemarkung Sasbach liegt das Wasser-
schutzgebiet „Sasbach-Endingen“ mit den Wasserschutzzonen I - III. 

Daneben sind wasserbezogene Schutzgebiete (wie die im Untersuchungsraum gemeldeten 
Natura 2000-Gebiete und ihre maßgeblichen Lebensräume und Arten) und die Qualität der 
Fließgewässer (insbesondere unter fischfaunistischen Aspekten) zu beachten. 

4.1.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Im Bereich der Rheinwälder sind folgende, für das Schutzgut bedeutsame Biotoptypen, Le-
bensräume, Lebensraumtypen und Arten vorhanden: 

− Die Gießen mit Armleuchteralgen in der Hexenkehle und Breitgießenkehle (Ostarm) so-
wie verschiedene natürliche nährstoffreiche Seen (z. B. Seerosenloch), die auch be-
deutsame Amphibienlaichgewässer bilden. 

− Der Durchgehende Altrheinzug und die meisten Nebengewässer (z. B. Grienwasser, 
Hansenkehle, Zollgrundkehle, Stückerkehle) sind schwach fließend und oft stark von 
Grundwasser beeinflusst. Durch die ausgeprägte flutende Vegetation sind die Fließge-
wässer in großen Teilen ebenfalls ein maßgeblicher Lebensraumtyp des FFH-Gebietes. 

− Die Wälder nördlich der Weisweiler Rheinstraße weisen auf großen Flächen noch Alt-
baumbestände auf (Eiche, Esche, Bergahorn, authochthone Schwarzpappel). 

− Auf den Flächen von Rheinseitendamm und Hochwasserdamm IV sind „Magerrasen 
basenreicher Standorte“ und Magerwiesen verbreitet. Am Hochwasserdamm sind auf 
einzelnen Flächen Orchideenbestände ausgeprägt. Diese Bestände bilden Lebensraum-
typen nach Anhang I der FFH-Richtlinie. 

Die durchgeführten Untersuchungen ergaben darüber hinaus eine große Bandbreite hoch-
gradig schutzwürdiger und schutzbedürftiger Tierarten und Habitate: 

− Durchgehender Altrheinzug mit charakteristischer Flussfischfauna, die der der Referenz-
Fischartengemeinschaft nahekommt.  

− Gießen, Schluten, Teile des Altrheinzuges mit geringer Strömung und kleinere Stillge-
wässer mit hoher Bedeutung für Libellen- und Amphibienarten, die z.T. als maßgebliche 
Arten des FFH-Gebietes gelistet sind und/oder naturschutzrechtlich streng geschützt 
sind. Vereinzelte Gewässer mit entsprechend ausgeprägter Sumpf- und Röhrichtvegeta-
tion bieten Habitate für die Bauchige Windelschnecke (maßgebliche Art des FFH-
Gebietes). 

− Waldbestände mit zahlreichen, für das Vogelschutzgebiet maßgeblichen Vogelarten und 
einem Fledermaus-Vorkommen mit 13 nachgewiesenen Arten, davon 2 Arten des FFH - 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

 
304 

 

Standarddatenbogens. Alle Arten sind naturschutzrechtlich streng geschützt. Darüber 
hinaus kommen mit der Haselmaus eine streng geschützte Art und mit der Wildkatze ei-
ne Art mit großem Raumanspruch, ebenfalls streng geschützt, vor. Der Hirschkäfer 
kommt als eine weitere maßgebliche Art des FFH-Gebietes vor.  

− Magerrasen und Magerwiesen auf dem Rheinseitendamm und dem Hochwasserdamm 
IV bieten Lebensstätten für die streng geschützte Reptilienart Zauneidechse und für wei-
tere wertgebende Falter und Heuschreckenarten. 

Es ist somit festzustellen, dass trotz der Vorbelastungen der Rheinwald (incl. seiner ver-
schiedenen Lebensraumtypen und Biotope) eine sehr hohe Leistungsfähigkeit / Bedeutung 
für Schutzgut aufweist.  

Es besteht darüber hinaus ein hohes Entwicklungspotenzial für fast alle genannten Lebens-
räume und Tierarten, wenn der Raum wieder an die natürlichen Rheinabflüsse angebunden 
und bei Hochwasser naturnah überflutet werden kann. Die derzeit oft noch wenig günstigen 
Erhaltungszustände könnten sich hierdurch verbessern. 

 

Im Bereich der Altaue sind folgende, für das Schutzgut bedeutsame Lebensraumtypen und 
Arten vorhanden: 
− Die Quellgewässer/Gießen mit Armleuchteralgen in Brunnenwasser und Amerikaloch 

nördlich der Ortslage von Weisweil. 

− Der Mühlbach, der Endinger Graben, die Flut und das Stückerwasser sind schwach flie-
ßend. Die Flut und das Stückerwasser sind oft stark von Grundwasser beeinflusst. Durch 
die ausgeprägte flutende Vegetation sind die Fließgewässer in großen Teilen ebenfalls 
ein maßgeblicher Lebensraumtyp des FFH-Gebietes. 

− Die Waldbestände westlich und nördlich von Weisweil mit Anteilen von Altbeständen der 
Hartholzauewälder. 

− Die Streuobstwiesen, Magerwiesen sowie reich strukturierte Flächen im Ortsrandbereich 
von Wyhl und Weisweil sowie entlang des Mühlbaches nördlich Weisweil. 

− Der Röhricht- und Magerwiesenkomplex im Gewann Heiligenwerth/Mühlbach sowie 
Röhrichtbestände an der Flut nördlich Weisweil. 

Die durchgeführten Untersuchungen ergaben darüber hinaus eine große Bandbreite hoch-
gradig schutzwürdiger und schutzbedürftiger Tierarten und Habitate: 

− Wälder mit Altbaumbeständen westlich und nördlich von Weisweil mit Vorkommen von 
Mittel- und Schwarzspecht, 

− Mühlbach und Endinger Graben südlich sowie die Flut nördlich von Weisweil mit be-
deutsamen Libellenvorkommen, Stückerwasser mit Vorkommen bedeutsamer Wasser-
vögel, Amphibien und Mollusken, 
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− Röhricht- und Magerwiesenkomplex im Gewann Heiligenwerth/Mühlbach mit bedeutsa-
men Brutvogel- und Mollusken-Vorkommen, 

− Streuobstwiesen südlich Weisweiler Rheinstraße sowie entlang des Mühlbaches nörd-
lich von Weisweil mit Vorkommen von Wiedehopf und Neuntöter. 

Die genannten Lebensräume / Biotope weisen eine sehr hohe bis hohe Leistungsfähig-
keit/Bedeutung für das Schutzgut auf. Es besteht zudem ein hohes Entwicklungspotenzial. 

Die Leistungsfähigkeit/Bedeutung von Gewässern ohne Ausbildung wertgebender Vegetati-
on, von sonstigen Wiesen bzw. Weiden und Gehölzbeständen wird für das Schutzgut als 
„mittel“ bewertet. Intensiv genutzte Bereiche (Äcker, Plantagen, Freizeitanla-
gen / Pferdehaltung, Bodenabbauflächen etc.) werden als „gering“ bewertet. 
 

Legt man regionale oder darüber hinaus gehende Maßstäbe bei der Beurteilung der Bedeu-
tung des Untersuchungsraumes für das Schutzgut Tiere und Pflanzen an, wie dies bei-
spielsweise bei der Ausweisung von Gebieten für das Netz „Natura 2000“ der Fall ist, so zei-
gen die dargelegten Untersuchungsergebnisse die Bedeutung der Flächen. Ausschlagge-
bend hierfür ist - neben der herausragenden europäischen Bedeutung der Gewässer inner-
halb der Rheinwälder für den Eisvogel (als Ausbreitungszentrum, von dem aus nach Kälte-
wintern die Wiederbesiedlung anderer Gebiete stattfinden kann, vgl. WESTERMANN & 
WESTERMANN 1998) sowie der Vorkommen zahlreicher wertgebender Arten und (einge-
schränkt) Lebensraumtypen gemäß der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie - insbesondere 
das hohe Entwicklungspotenzial und die (Biotop-) Verbundfunktionen mit benachbarten Auen 
am Oberrhein. 

4.1.6 Schutzgut Landschaft / Kulturgüter 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass bzgl. des Landschaftsbildes neben den natur-
räumlichen Großstrukturen (Limberg / Rheinwaldsilhouette) Gewässer- und auch Waldbilder 
mit hoher Naturraum spezifischer Eigenart von Bedeutung sind (= Relikte ehemaliger Aue-
wälder und Gewässer). 

Weniger bedeutsam sind dagegen gleichförmige / gleichaltrige Waldbestände z. B. aus Hyb-
ridpappel und Edellaubholzarten. 

Im Bereich der Altaue tragen naturnahe Gewässerabschnitte wie z. B. der Flut sowie die his-
torisch gewachsenen Ortskerne von Wyhl und Weisweil zur besonderen Eigenart des Land-
schaftsbildes bei, während die durch intensiv-landwirtschaftliche Kulturen geprägten Flächen 
eine mittlere bis geringe Bedeutung für das Landschaftsbild aufweisen. 

In Bezug auf die Beurteilung der Kulturgüter ist festzustellen, dass alle ausgewiesenen Ele-
mente / Objekte von Bedeutung sind. 
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4.2 Erkennbare Entwicklungen im Raum (Status-quo-
Prognose) und Alternativen 

4.2.1 Vorbemerkungen 
Die Verwaltungsvorschrift zum UVP-Gesetz sieht nur eine Ermittlung und Beschreibung des 
aktuellen Ist-Zustandes vor (Nr. 0.5.1.2 der UVPVwV). Damit sind weder die Prognose der 
Nullvariante (d.h. der Veränderung der Umwelt ohne das Vorhaben), noch eine Status-quo-
Prognose (d.h. die Einschätzung des Zustandes, der dann eintreten würde, wenn sich die 
Strukturen und Änderungen der Einflussfaktoren in der bisher zu beobachtenden Art und 
Stetigkeit fortsetzen würden) als verpflichtender Gegenstand einer UVP gefordert (JESSEL, 
2000). Eine derartige Betrachtung würde lediglich zu der Aussage führen, dass sich bei un-
veränderten Umweltbedingungen und Nutzungen keine nennenswerte Veränderung der der-
zeitigen Situation der Schutzgüter ergeben wird. Diese Prognose ist auch für das vorliegende 
Projekt zu treffen. Weitergehende Aussagen geraten in den Bereich der Spekulation und 
können folglich nicht Bestandteil einer seriösen Beurteilung sein.  

Wenn jedoch wirtschaftliche, verkehrliche, technische und sonstige Entwicklungen im Unter-
suchungsraum der UVP definitiv zu erwarten bzw. absehbar sind, die zu erheblichen Verän-
derung gegenüber dem Ist-Zustand führen können, ist der vorhersehbare Zustand zu be-
schreiben, wie er sich in absehbarer Zeit einstellen wird. Die Status-quo-Prognose be-
schreibt folglich nur diese raumbedeutsamen Entwicklungen für einen definierten Prognose-
zeitraum, die bei der Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die 
Schutzgüter gem. UVPG zu berücksichtigen sind. Diese Entwicklungen sind aus zumindest 
behördenverbindlichen Programmen / Plänen zu entnehmen, so dass ein „hinreichender 
Konkretisierungsgrund“ unterstellt werden darf.  

Aufgrund des Klimawandels sind auch die Auswirkungen auf Hochwasserabflüsse und den 
Wasserhaushalt zu berücksichtigen, so wie dies im „Bewirtschaftungsplan Oberrhein gemäß 
Wasserrahmen-Richtlinie“ (RP KARLSRUHE 2009) bereits dargestellt wird. 

Die Status-quo-Prognose ist fachlich notwendig, um einen Vergleichsmaßstab für die an-
schließende Bewertung der Umweltauswirkungen des zu prüfenden Vorhabens bereitzustel-
len (vgl. JESSEL 2000). Unter Berücksichtigung der Status-quo-Prognose kann sich die 
Auswirkung des geplanten Vorhabens auf die Umwelt entweder kumulieren oder sie sind zu 
relativieren. 

Insofern bildet die Status-quo-Prognose neben den Ergebnissen der Schutzgutanalyse die 
Basis für die Beurteilung der Betroffenheit und der Auswirkungen durch das geplante Vorha-
ben. Die Status-quo-Prognose wird folglich zweckmäßigerweise in der UVS-Gliederung hin-
ter die Schutzgutanalyse und vor die Beurteilung der Projektwirkungen gestellt. 

Auf der Grundlage einer ersten Konfliktanalyse können Planungsalternativen grundsätzlich 
entwickelt und begründet werden. Im vorliegenden Fall sind Planungsalternativen (im Sinne 
von Standortalternativen oder bzgl. der Einsatzkriterien zum Hochwasserrückhalt) nicht ge-
geben, da alle noch verfügbaren Rückhalteräume unter den jeweils zugewiesenen Einsatz-
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kriterien zur Erreichung des Planungszieles benötigt werden (vgl. Kp. 1.1). Allerdings können 
Alternativen bezüglich der Gestaltung von Bauwerken und Maßnahmen zum Tragen kom-
men. 

Folgende raumbedeutsame Entwicklungen / Zielvorgaben sind zu berücksichtigen: 

4.2.2 Wasserwirtschaft 
Der Regionalplan (RVSO 2017) hat u. a. das geplante Überschwemmungsgebiet des Rück-
halteraumes Wyhl/Weisweil in der Raumnutzungskarte als Vorranggebiet für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz aufgenommen (PS 3.4 – Ziel 1). Der nördlich der Weisweiler 
Rheinstraße liegende Abströmbereich ist als vorhandenes, fachrechtlich geschütztes Über-
schwemmungsgebiet ausgewiesen. Gemäß Begründung zum Planziel dienen die Vorrang-
gebiete am Rhein der Verwirklichung des Integrierten Rheinprogramms. 

Als Grundsatz nach PS 3.0.4 soll „am Rhein der vor den Ausbaumaßnahmen bestehende 
Hochwasserschutz (Stand 1955) wiederhergestellt werden. Abgrenzung, bauliche Gestaltung 
und Betrieb der für die Rückhaltung von Rheinhochwässern benötigten Retentionsräume 
sollen auf der Grundlage des Integrierten Rheinprogramms landschafts- und umweltverträg-
lich erfolgen“ (Abs.3). Nach Abs.5 soll „als Voraussetzung für den Erhalt und die Wiederher-
stellung einer natürlichen bzw. naturnahen Gewässerstruktur entlang der Fließgewässer aus-
reichend Raum für eine eigendynamische Gewässer- und Auenentwicklung vorgesehen 
werden. In den bestehenden oder rückgewinnbaren siedlungsfreien Auengebieten soll ein 
möglichst naturnahes Überschwemmungsgebiet gesichert und entwickelt werden. Eine Le-
bensraumvernetzung zwischen Fließgewässer und Auen sowie der umgebenden Landschaft 
ist anzustreben.“ 

 

4.2.3 Ausweisung der Natura 2000-Gebiete 
Im Untersuchungsraum wurden, wie in Kp. 3.5.2 dargestellt, folgende Natura 2000-Gebiete 
ausgewiesen: 

Nr. 7712-341 Taubergießen, Elz und Ettenbach (FFH-Gebiet), 

Nr. 7712-401 Rheinniederung Sasbach - Wittenweier (Vogelschutzgebiet). 

Im Bereich des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil ist nur der südlich des Leopoldkanals lie-
gende Teil des FFH- und Vogelschutzgebietes tangiert. Hier ist auch nur ein Teil der Lebens-
raumtypen und Arten bzw. Lebensstätten ausgebildet (siehe Natura 2000-
Verträglichkeitsstudie BFU 2019c). 

 
Der Managementplan für das Natura 2000 Gebiet (RP Freiburg-Hrsg. 2019) enthält eine zu-
sammenfassende Darstellung der Ziele und der Maßnahmenplanung. Demnach ergibt sich 
grundsätzlich: 
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− für die Lebensraumtypen als wesentliches Erhaltungsziel: die Bewahrung der Vorkom-

men in ihrer vorhandenen räumlichen Ausdehnung sowie in ihrem bestehenden Zustand 
mit ihrem charakteristischen und regionaltypischen Arteninventar.  

− Analog hierzu ist die Erhaltung der Lebensstätten in der momentan vorhandenen Quan-
tität und Qualität Ziel für die im Gebiet vorkommenden FFH-Arten. 

 
Weitergehende Ausführungen finden sich im o.a. Managementplan (RP Freiburg-Hrsg. 2019) 
sowie der o.a. Natura 2000 Verträglichkeitsstudie. 
 

4.2.4 Bauleitplanung  
Aufgrund der Darstellungen in den Flächennutzungsplänen der Gemeinden Sasbach, Wyhl, 
Weisweil und Rheinhausen sind derzeit für den Untersuchungsraum keine nennenswerten 
Entwicklungen absehbar. 

 

4.2.5 Globale Klimaveränderung 
Die anthropogenen Einflüsse auf das Klima, die durch die Freisetzung insbesondere von 
CO2 erfolgen, führen nachweislich seit 150 Jahren zu einer Erwärmung.  

Untersuchungen der LUBW von 2015 (LUBW 2015) zufolge wird die Durchschnittstempera-
tur nach den Berechnungen aller Klimaszenarien in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2050 
auch künftig weiter zunehmen. Dabei werden die Hitzetage doppelt so häufig auftreten, wäh-
rend die Frost- und Eistage deutlich zurückgehen. Ganz besonders betroffen ist davon die 
Rheinebene. Die Niederschläge im Winter werden je nach Region um bis zu 35% zunehmen. 
Deshalb treten die Flüsse voraussichtlich immer öfter über die Ufer. 

Nach Untersuchungen des Deutschen Wetterdienstes beruht die gestiegene Häufigkeit von 
Sommerfluten darauf, dass das sogenannte Genua-Tief kräftiger geworden ist. Mit großen 
Mengen feuchter Mittelmeerluft verursachte es die jüngsten Katastrophenfluten an Strömen 
Mitteleuropas. Zum anderen löst die Klimaerwärmung immer öfter lokale Gewitter aus. 

Durch die Erwärmung kommt es auch zu einer Verlagerung der Vegetationszeit. So hat sich 
in den vergangenen Jahrzehnten die Apfelblüte (als Zeichen des Frühlingsbeginns) deutlich 
nach vorne verschoben. Es steht zu erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. 

Die Erwärmung führt auch zu einer Veränderung im Verhalten von Tierarten. So kommen 
bspw. viele Zugvögel heute über zwei Wochen früher nach Baden-Württemberg zurück als 
noch 1990. Bisherige Kurzstreckenzieher werden zu Standvögeln, die aufgrund der milden 
Witterung im Winter hier bleiben können. Weitere Auswirkungen sind, dass die Fortpflan-
zungszeit für viele Arten früher beginnt. 
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Somit ist voraussichtlich davon auszugehen, dass ein künftig häufiger auftretendes Hoch-
wasserereignis im März/April in die beginnende Vegetationszeit bzw. Fortpflanzungszeit von 
Tieren fällt.  
 
Im Bewirtschaftungsplan Oberrhein gemäß Wasserrahmen-Richtlinie (RP KARLSRUHE 
2009) werden im Kapitel 6.2.1 die Folgen des Klimawandels beschrieben. Grundlage dafür 
bilden Untersuchungen der KLIWA (Kooperation der Länder Baden-Württemberg, Bayern, 
Rheinland-Pfalz sowie Deutscher Wetterdienst).  

Demnach belegen Untersuchungen des Langzeitverhaltens der wichtigsten hydrometeorolo-
gischen Parameter, dass insbesondere die Niederschläge und Abflüsse der Wintermonate in 
den letzten Jahrzehnten in einzelnen Einzugsgebieten einen steigenden Trend aufweisen 
und sich insbesondere in den zu erwartenden Hochwasserabflüssen niederschlagen. Gerade 
die kleinen und mittleren Hochwasser werden demnach zunehmen. 

Für die Region am Oberrhein bedeutet dies, dass der Abfluss bei einem fünf-jährlichen 
Hochwasser (HQ 5) um 45 %, bei einem 100- jährlichen Hochwasser (HQ 100) um 15% zu-
nimmt. 

Demgegenüber werden die Niedrigwasserabflüsse für den südlichen Oberrhein oberhalb der 
Murg deutlich abnehmen. Bei einem Niedrigwasser NQ 100 werden Abnahmen für das 
Sommerhalbjahr von > 20% beobachtet. 
 

Den Untersuchungen der Internationalen Kommission für die Hydrologie des Rheingebietes 
(CHR - Commission Hydrologie Rhine Basin, 2010) zufolge lassen sich für das Oberrheinge-
biet keine sicheren Rückschlüsse bzgl. möglicher Zu- oder Abnahmen von Hochwasserab-
flüssen treffen. Beide Szenarien sind demnach möglich. 

 

4.2.6 Strukturwandel in der Landwirtschaft  
Die Erhebungen bezüglich der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen aus den Jahren 2005 
(KAPFER et.al. 2005), ergänzt in 2006 (KAPFER et.al. 2008) wurden im Rahmen der Aktua-
lisierung von Daten in 2016 überprüft (KAPFER et.al. 2016). 

Dabei konnten keine nennenswerten Veränderungen der Nutzungsverteilung im Untersu-
chungsraum (wohl Veränderungen auf Einzelflächen) festgestellt werden. Es dominiert wei-
terhin der Ackerbau auf annähernd 70% der landwirtschaftlichen Nutzflächen im Untersu-
chungsraum. Hervorzuheben ist, dass der Anteil an besonders schadensträchtigen Sonder-
kulturen trotz der Ausdehnung von Erdbeerkulturen im Verlauf der letzten 10 Jahre von 
76,9 ha auf 50,4 ha (-26,5 ha bzw. -34,4%) abgenommen hat. Die Hauptgründe für den 
Rückgang der Sonderkulturen im Untersuchungsraum liegen im Wegfall der Baumschulflä-
chen sowie der deutlichen Verluste bei Kartoffeln und Obstanlagen. 

Hier zeigt sich, dass Prognosen über die Entwicklung in der Landwirtschaft mit Unsicherhei-
ten behaftet sind, die sich künftig durch den Strukturwandel wohl noch verstärken werden. 
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4.2.7 Zielvorgaben der Forstwirtschaft 
Gemäß Regionalplan (RVSO 2017) ist Wald sowohl aus wirtschaftlichen als auch besonders 
wegen seiner ökologischen, landschaftsästhetischen und sozialen Bedeutung zu erhalten 
und zu schützen. Auf einen naturnahen Waldbau ist hinzuwirken (PS 3.0.9 G-1 und Begrün-
dung). Für die Status-quo-Prognose ist hieraus im Vergleich zum Ist-Zustand ableitbar, dass 
künftig bei waldbaulichen Maßnahmen noch mehr auf die Schutz- und Erholungsfunktionen 
bzw. auf naturnahe Betriebsweisen geachtet wird bzw. werden soll. 

 

4.2.8 Bodenabbau/ Deponie 
Der mit Planfeststellungsbeschluss des Landratsamtes Emmendingen zugelassene Betrieb 
des Baggersees Wyhl-Rheinwald wird bereits als „Bestand“ gewertet (siehe Kp. 3.1.4.1 und 
UVS - Anlage 3). Im Regionalplan sind innerhalb des Rückhalteraumes keine Flächen, die 
über den genehmigten Bereich hinausgehen, als Vorranggebiet für die Sicherung oder den 
Abbau von Rohstoffen dargestellt. 

Weitergehende Vorgaben bzgl. des Bodenabbaus innerhalb des Untersuchungsgebietes 
liegen derzeit nicht vor. 

Im Gewann „Burggrien“ auf Gemarkung Sasbach ist östlich angrenzend an den Hochwas-
serdamm IV von Seiten der Abfallwirtschaft des Landkreises Emmendingen der Bau und 
Betrieb einer Deponie für unbelasteten Erdaushub vorgesehen. 

 

4.2.9 Mögliche Alternativen 
Aufgrund der Vorgaben der Landes- und Regionalplanung sind Alternativen zu dem geplan-
ten Rückhalteraum nicht vorhanden. Auch die Zweckbestimmung und die erforderlichen 
Rückhaltevolumen sind alternativlos. 

Bei der Bewältigung der Folgen des geplanten Vorhabens sind die einschlägigen Gesetze 
und sonstigen Richtlinien zu beachten. Die sich daraus ergebenen Erfordernisse sind zu 
ermitteln und in die Planung einzustellen. Bei auftretenden Konflikten sind diese untereinan-
der und gegeneinander abzuwägen bzw. zu berücksichtigen, soweit es sich nicht um sog. 
„abwägungsfeste“ Belange handelt. 
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4.3 Potenzielle Konfliktschwerpunkte 
Im Regionalplan (RVSO 2017) sind die Maßnahmen zum Hochwasserrückhalt (Retention) 
als Ziele (Z) dargestellt und somit bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
beachten. Sie haben somit Vorrang gegenüber konkurrierenden Ansprüchen an den Raum. 

Die als Grundsätze (G) formulierten Vorgaben des Regionalplanes hinsichtlich der ökologi-
schen Anforderungen an den Hochwasserschutz (PS 3.0.4 - Maßnahmen sind auf den 
Grundlagen des Integrierten Rheinprogramms zu bauen und zu betreiben) sind dagegen bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen gegeneinander und untereinander abzuwä-
gen. 

Im Hinblick auf diese Abwägungsprozesse ist es erforderlich, konkurrierende Ansprüche an 
den Raum zu beschreiben. Dies erfolgt in der folgenden Darstellung der Konfliktschwerpunk-
te. 

 

Konfliktschwerpunkt Flutungen / Naturschutz 

Aufgrund der Regelungen im Naturschutzgesetz sind erhebliche Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu vermeiden (§ 13 BNatSchG).  

Da der Rückhalteraum als Natura 2000-Gebiet gemeldet worden ist, sind im Gebiet Maß-
nahmen unzulässig, die zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes oder seiner für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile führen können (§ 34 
BNatSchG).  

Zu beachten sind ferner die Regelungen des § 44 BNatSchG hinsichtlich des besonderen 
Artenschutzes. Außerdem sind die Regelungen der Schutzgebietsverordnung für das Natur-
schutzgebiet „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“ zu beachten. 

Erhebliche Konflikte können dann entstehen, wenn die geplanten Maßnahmen den natur-
schutzrechtlichen Anforderungen nicht genügen. 

 
Konfliktschwerpunkt Flutungen / Forst 

Da die Waldbestände im Rückhalteraum derzeit überwiegend nicht an Überflutungen ange-
passt sind, ergibt sich bei Durchführung von Flutungen zum Hochwasserrückhalt unter Be-
rücksichtigung der unter Pkt. 1 dargestellten, naturschutzrechtlichen Anforderungen zwangs-
läufig ein Pflege- und Umbaubedarf der Bestände. 

Ein Konfliktpotenzial besteht darin, dass forstwirtschaftliche Maßnahmen langfristig angelegt 
sein müssen aufgrund der Entwicklungsdauer von Waldbeständen. Die nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung benötigt deshalb verlässliche Rahmenbedingungen, um gem. Regionalplan 
auch künftig die Schutz- und Erholungsfunktionen im Rheinwald durch entsprechende Maß-
nahmen der naturnahen Waldbewirtschaftung gewährleisten zu können. Zu berücksichtigen 
sind dabei auch Unwägbarkeiten aufgrund der Klimaveränderung. 
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Konfliktschwerpunkt Flutungen / Erholung 

Bei Durchführung von Flutungen zum Hochwasserrückhalt unter Beachtung der unter Pkt. 1 
dargestellten naturschutzrechtlichen Anforderungen ist die Nutzbarkeit des Rheinwaldes und 
der dort befindlichen Freizeit- und Erholungseinrichtungen zeitweise nicht möglich. Auch ist 
mit einer stärkeren Belastung durch Schnaken zu rechnen. Auch hieraus ergibt sich ein ho-
hes Konfliktpotenzial. 

 

Konfliktschwerpunkt Flutungen / Siedlungen / Landwirtschaft 

Durch Flutungen im Rückhalteraum ist auch in der Altaue zeitweise mit einem Anstieg des 
Grundwassers zu rechnen. Hierdurch können sowohl tiefliegende Gebäude als auch land-
wirtschaftliche Kulturen negativ betroffen sein. 

Die Konflikte für Siedlungsflächen können durch technische Schutzmaßnahmen weitgehend 
vermieden werden. Die Status-quo-Prognose zeigt keine nennenswerten neuen Siedlungs-
entwicklungen, die ein zusätzliches Konfliktpotenzial beinhalten. 

Bezüglich der landwirtschaftlichen Nutzungen besteht in jedem Falle ein hohes Konfliktpo-
tenzial. Zwar können Flächen mit empfindlichen Kulturen vor aufsteigendem Grundwasser 
durch die Anlage von Gräben etc. geschützt werden. Dies ist jedoch mit einem Verlust an 
Nutzfläche verbunden. Alternativ kommt die Verlegung empfindlicher Kulturen an weniger 
betroffene Standorte in Betracht (siehe KAPFER et.al 2005, 2008). 

Flächenverluste für naturschutzrechtlich erforderliche Kompensationsmaßnahmen und Er-
satzaufforstungen nach Waldgesetz sind zusätzlich zu berücksichtigen. 
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Teil II - Prognose der Projektwirkungen 
 

5 BESCHREIBUNG UND BEURTEILUNG DER AUSWIRKUN-
GEN DES GEPLANTEN VORHABENS AUF DIE SCHUTZ-
GÜTER 

 
Vorbemerkung 

Die Auswirkungen hierdurch lassen sich unterscheiden in: 

− betriebsbedingte Auswirkungen durch die Überflutung des Rückhalteraumes. Hierdurch 
können Schutzgüter innerhalb und auch außerhalb des Rückhalteraumes (z.B. durch 
Veränderung von Grundwasserständen) betroffen werden. 

− bau- und anlagebedingte Auswirkungen durch die Errichtung von Bauwerken, die zur 
Beflutung des Rückhalteraumes aber auch für Schutzmaßnahmen (z.B. zur Grundwas-
serhaltung in Siedlungsflächen) erforderlich sind.  

In der Analyse von Konfliktschwerpunkten und unter Berücksichtigung der Status-quo-
Prognose (vgl. Kp. 4) wird deutlich, dass bei der Planung des Vorhabens Rahmenbedingun-
gen zu beachten sind, die möglicherweise ein erhebliches Konfliktpotenzial beinhalten. 

In diesen Fällen bedarf es einer Abwägung der Belange im Planfeststellungsverfahren durch 
die zuständige Behörde. 

Die Aufgabe der Umweltverträglichkeitsstudie ist es u. a., die gemäß UVPG relevanten Aus-
wirkungen und die möglicherweise daraus resultierenden Konflikte des Vorhabens zu be-
schreiben und fachlich zu beurteilen, so dass sie für die Abwägung der Belange verwertbar 
sind. 

Folglich wird bei der Beurteilung des Vorhabens wie folgt vorgegangen: 

1. Schritt: Beschreibung und Beurteilung der Auswirkungen durch Flutungen zum Hoch-
wasserrückhalt auf Schutzgüter (siehe Kp. 5.1.1 / 5.1.2) 

2. Schritt: Ermittlung und Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung / Minderung 
von Beeinträchtigung der Schutzgüter durch Hochwasserrückhaltungen (siehe 
Kp. 5.2) 

3. Schritt: Beschreibung und Beurteilung der Auswirkungen der geplanten Flutungen 
unter Berücksichtigung erforderlicher Maßnahmen zur Vermei-
dung / Minderung gemäß Kp. 5.2 (siehe Kp. 5.3) 

4. Schritt: Beurteilung der Auswirkungen der geplanten Flutungen in Bezug auf die Ver-
einbarkeit mit den Vorgaben der WRRL (siehe Kp. 5.4) 
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5. Schritt: Beschreibung und Beurteilung des künftigen Normalzustandes (siehe Kp. 5.5) 

6. Schritt: Beschreibung und Beurteilung der bau- und anlagebedingten Auswirkungen 
(siehe Kp. 5.6) 

Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens 
auf die Umwelt mit einer Beschreibung der erforderlichen Maßnahmen zur Kompensation 
von unvermeidbaren Beeinträchtigungen der Schutzgüter. In einer synoptischen Beurteilung 
einschließlich der Wechselwirkungen wird eine Aussage über die Umweltverträglichkeit des 
Vorhabens getroffen. Es werden Hinweise / Empfehlungen für die Fachplanung bzw. das 
Verfahren gegeben (siehe Kp. 5.7).  

 

5.1 Betriebsbedingte Effekte und Auswirkungen durch Flu-
tungen zum Hochwasserrückhalt 

5.1.1 Beschreibung der Auswirkungen von Flutungen  
zum Hochwasserrückhalt 

Der Grundgedanke für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil besteht darin, den ehemaligen 
rechtsrheinischen Überflutungsraum des Rheins zwischen Rhein (heute rechter Seitendamm 
der Stauhaltung Rhinau) und dem Hochwasserdamm IV wieder zu überfluten. Die Rhein-
hochwasserwelle breitet sich in der Überflutungsfläche aus und wird dadurch verlangsamt 
und abgeflacht. Dabei wird die umweltverträgliche und für die Überflutungsgebiete des 
Rheins typische maximale Überflutungshöhe von 2,5 m über mittlerem Geländeniveau nur im 
Oberwasser der Wyhler und Weisweiler Rheinstraße erreicht, im gesamten Rückhalteraum 
jedoch nicht überschritten..  

Dies bedeutet, dass das ehemalige Überflutungsgebiet des Rheins nach ca. 50 Jahren der 
Ausdeichung wieder überflutet wird.  
 

5.1.1.1 Konzeption der Flutungen zum Hochwasserrückhalt 

Der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil umfasst das ehemalige Überflutungsgebiet zwischen dem 
Rheinseitendamm der Stauhaltung Rhinau und dem Hochwasserdamm IV (Rheinhaupt-
damm) von Rhein-km 241,500 bis Rhein-km 248,700. Er wird durch die Rheinstraßen der 
Gemeinden Wyhl und Weisweil in zwei Teilräume gegliedert. Der Teilraum 1 beginnt in Höhe 
Rhein-km 241,5 und endet an der Wyhler Rheinstraße. Der Teilraum 2 beginnt nördlich der 
Wyhler Rheinstraße und endet an der Weisweiler Rheinstraße. Im Anschluss an den Teil-
raum 2, d. h. nördlich der Weisweiler Rheinstraße in Höhe des Hauptwehres Rhinau, beginnt 
der Abströmbereich. Er wird vom Leinpfad und dem Hochwasserdamm IV seitlich begrenzt 
und endet im Norden am Leopoldskanal. 
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Der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil umfasst eine Fläche von insgesamt 1.075 ha, davon 
595 ha in den Teilräumen 1 und 2 sowie 480 ha im Abströmbereich. Um den Rückhalteraum 
zu füllen und zu durchströmen, werden drei Flusswasserentnahmebauwerke benötigt. In 
Teilraum 1 des Rückhalteraumes sind dies das neue Bauwerk 6.82 und das bestehende 
Bauwerk 6.65. Das entnommene Rheinwasser wird den Raum durchströmen und über die in 
der Wyhler Rheinstraße gelegenen Durchlassbauwerke 6.063, 6.065, 6.5 und 6.27 in den 
Teilraum 2 fließen. Die Durchlassbauwerke 6.063 und 6.065 müssen vergrößert werden. Zur 
Füllung und Durchströmung des Teilraumes 2 ist ein weiteres Flusswasserentnahmebau-
werk nötig, das geplante Bauwerk 6.80. Die vorhandenen Durchlässe 6.12, 6.32 und 6.34 in 
der Weisweiler Rheinstraße müssen ebenfalls vergrößert werden. Zusätzlich wird dort das 
neue Durchlassbauwerk 6.81 benötigt.  

Der Zulauf von Rheinwasser in den Rückhalteraum über die Einlassbauwerke ist steuerbar. 

Das erforderliche und unter Beachtung der ökologischen Randbedingungen erzielbare 
Rückhaltevolumen beträgt 7,7 Mio. m3. Hierzu müssen die beiden Rheinstraßen erhöht wer-
den. Sie werden danach auch im Falle einer Vollfüllung des Rückhalteraumes nicht überflu-
tet. Zur Füllung, Durchströmung und Entleerung des Rückhalteraumes sind begleitend der 
Ausbau verschiedener Gewässer und Schluten geplant. 

Nördlich der Weisweiler Rheinstraße wird das Wasser aus dem Rückhalteraum über den 
Abströmbereich, der bei Rheinhochwasser derzeit bereits über den Leinpfad unterhalb des 
Hauptwehres Rhinau überschwemmt wird, zum Rhein zurückfließen.  

Für die Beurteilung der betriebsbedingten Auswirkungen im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil 
ist es deshalb erforderlich, eine räumliche Differenzierung vorzunehmen. 

 
Der Rückhalteraum südlich der Weisweiler Rheinstraße, d.h. Teilraum 1 und 2, ist derzeit 
nicht durch hochwasserbedingte Überflutungen betroffen. 

Hier wird künftig bei Abflüssen von 4.500 m3/s im Rhein 218 m3/s zugeleitet (= Hochwasser-
rückhalt mit Vollfüllung). Bei Abflüssen von 3.600 m3/s im Rhein werden 165 m3/s zugeleitet 
(Hochwasserrückhalt mit Teilfüllung). 

 
Der Abströmbereich nördlich der Weisweiler Rheinstraße ist bestehendes Überschwem-
mungsgebiet und wird derzeit bereits bei größeren Hochwasserereignissen, durch Ausufe-
rung über den Leinpfad unterhalb des Hauptwehres Rhinau überflutet. 

In diesem Abschnitt liegt auch der - im Zuge des 2009 abgeschlossenen Projektes „Hoch-
wasserschutz Rheinhausen“ - rückverlegte Hochwasserdamm IV. Damit wurden bis dahin 
binnenseits liegende Waldflächen in das Überflutungsgebiet eingebunden. 

Die genannten Gegebenheiten (vorhandenes Überschwemmungsgebiet und rückverlegter 
Hochwasserdamm IV) sind sowohl bei den durchgeführten hydraulischen Untersuchungen 
als auch bei der darauf aufbauenden Beurteilungen als „Bestand“ berücksichtigt worden. 
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5.1.1.2 Einsatzkriterien zum Hochwasserrückhalt 

 

Hochwasserrückhaltungen beginnen, wenn vor Ort am Pegel Wyhl der Rheinabfluss 
3.600 m³/s überschreitet (Hochwasserrückhaltung mit Teilfüllung). Hierbei werden ca. 
165 m³/s in den Rückhalteraum geleitet. Hochwassereinsätze mit einer Vollfüllung des Rück-
halteraumes und einem maximalen Durchfluss von 218 m³/s erfolgen erst bei einem Rhein-
abfluss von 4.500 m³/s am Pegel Wyhl vor Ort. 

Gemäß der Untersuchungen zu den Einsatzkriterien für die Rückhalteräume südlich der Pol-
der Altenheim (LUBW 2018) und auf Grundlage des Wirksamkeitsnachweises (SK 2016) 
wird der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil zur Hochwasserrückhaltung eingesetzt, wenn vor Ort 
ein Abfluss von mind. 3.600 m³/s erreicht wird. Analog zum bestehenden detaillierten Steue-
rungsreglement für das Kulturwehr Kehl/Straßburg und die Polder Altenheim ist das Grund-
reglement für die südlichen IRP-Rückhalteräume um ein zusätzliches, vorhersagebasiertes 
Einsatzkriterium ergänzt. Das Zusatzkriterium besagt, dass eine Hochwasserrückhaltung nur 
dann erfolgt, wenn für den Pegel Maxau die Überschreitung eines Abflusses von 4.200 m³/s 
vorhergesagt wird. Dies bedeutet, dass mit einer Flutung des Rückhalteraumes 
Wyhl/Weisweil zur Hochwasserrückhaltung im langjährlichen statistischen Mittel alle 10 Jah-
re und seltener innerhalb des Gesamtjahres zu erwarten ist. 

Die Statistik der großen Hochwasserereignisse der letzten 30 Jahre zeigt, dass 5 Re-
tentionseinsätze (davon 2 Einsätze im Sommer) erforderlich gewesen wären. Die Einsätze 
1988, 1990, 2/1999, 2013 hätten zu Teilfüllungen, der Einsatz 5/1999 zur Vollfüllung des 
Rückhalteraumes geführt. 

 

Zufällige Häufungen von Hochwasserereignissen sind möglich und gutachterlich bei den 
entsprechenden Prognosen berücksichtigt. Durch den Klimawandel bedingte Veränderungen 
der Abflussbedingungen vor Ort sind derzeit nicht nachweisbar, aber künftig grundsätzlich 
nicht auszuschließen. Das Vorhabensziel, die durch den Oberrheinausbau verursachten Ab-
flusserhöhungen auf der nicht ausgebauten Rheinstrecke zurück zu nehmen, wird durch 
mögliche klimabedingte Änderungen der Abflussbedingungen nicht berührt. 

Auf Grundlage der Ergebnisdarstellungen des 2-dimensionalen Strömungsmodells (WACO 
2017) wird nachfolgend der Füllvorgang bei der Hochwasserrückhaltung beschrieben (bei 
Vollfüllung des Rückhalteraumes mit einem Durchfluss von 218 m³/s). 
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5.1.1.3 Betrieb des Rückhalteraumes zum Hochwasserrückhalt 

Füllung des Rückhalteraumes 
Bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt füllt sich zuerst der südliche Teil des Rückhalterau-
mes. Schon kurze Zeit nach Öffnung des Einlassbauwerkes wird etwa ein Viertel der Fläche, 
nach ca. 6 - 8 Stunden der ganz überwiegende Teil des Rückhalteraumes von Wasser über-
strömt. Die Strömungsgeschwindigkeit in der Fläche wird mit max. 0,05 bis 0,3 m/s geringer 
als im Rhein sein (max. 3 - 4 m/s), Im Bereich der vorhandenen Gewässerzüge und Schluten 
treten höhere Fließgeschwindigkeiten von 0,3 – 1,5 m/s auf. (vgl. Karte 14 der UVS Anlage). 
Die Überflutungshöhen bei Vollfüllung sind in der Karte 12, die Überflutungshöhen bei Teilfül-
lung in der Karte 13 der UVS Anlage dargestellt. Im Vergleich zum Planungszustand mit Voll-
füllung zeigt die Karte 11 der UVS Anlage den Ist-Zustand bei einem entsprechenden Hoch-
wasser im Rhein mit derzeitig überfluteten Flächen im Abströmbereich (bestehendes Über-
schwemmungsgebiet). 

Entleerung des Rückhalteraumes 
Nach Durchfluss der Hochwasserwelle wird die Hochwasserrückhaltung durch Schließen der 
Einlassbauwerke beendet, wenn der Rheinabfluss unter 2.900 m3/s abfällt. Die Entleerungs-
phase dauert ca. einen ½ Tag. 

Im Falle von Ökologischen Flutungen (vgl. Kp. 5.3) geht der Hochwasserrückhaltung die 
Vorentleerung des Rückhalteraumes voraus. Auf der Grundlage der derzeitigen Berechnun-
gen zur Wirksamkeit der Rückhaltemaßnahmen entlang des Oberrheins beginnt die Vorent-
leerung bei einem Abfluss im Rhein vor Ort von 2.800 m3/s (wenn ein Einsatz zur Hochwas-
serrückhaltung absehbar ist) durch vollständiges Schließen der Einlassbauwerke. Nach Ent-
leerung steht der Rückhalteraum mit seinem gesamten Volumen für die Hochwasserrückhal-
tung zu Verfügung. 

Probebetrieb 
Nach Fertigstellung aller erforderlichen Bauwerke ist vor Inbetriebnahme des Rückhalterau-
mes und aller damit im Zusammenhang stehenden Anlagen und Maßnahmen ein Probebe-
trieb gemäß DIN 19700 durchzuführen.  

Nach den Anforderungen der DIN ist ein Stauziel von möglichst mindestens ¾ der maxima-
len Überflutungshöhe zu erreichen. Hierzu ist ein Durchfluss von rd. 90 m³/s erforderlich. Um 
diesen Durchfluss im Rückhalteraum zu erreichen, ist ein Abfluss im Rhein von ca. 
2.400 m3/s an mehreren Tagen erforderlich (Gesamtdauer des Probebetriebes ca. 4 bis 7 
Tage incl. Füll- und Entleerungsphase, Durchlaufphase ca. 2 – 3 Tage). Diese Abflussver-
hältnisse treten im Mittel ca. alle 4 Jahre auf. Wasserspiegelhöhen und Überflutungsdauern 
entsprechen in etwa den Gegebenheiten einer Hochwasserrückhaltung mit Teilfüllung. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass der erforderliche Rheinabfluss für die Durchführung eines Probebe-
triebes erreicht wird, ist vor Ort im Sommer deutlich höher als im Winterhalbjahr. Bei der Be-
urteilung der Auswirkungen ist deshalb von einem Probebetrieb innerhalb der Vegetationspe-
riode auszugehen (worst-case Betrachtung). 
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Normalbetrieb außerhalb von Flutungen 
In den Zeiten außerhalb der Flutungen wird der Durchgehende Altrheinzug weiterhin über 
das neue Einlassbauwerk 6.82 nach dem gültigen Wasserentnahmerecht gespeist (vgl. Kp. 
3.4.1.1.1 und Abbildung 11).  

 

5.1.1.4 Schutzmaßnahmen gegenüber aufsteigendem Grundwasser in der 
Altaue 

Mit der Überflutung des Rückhalteraumes steigen außerhalb des Raumes die Grundwasser-
stände an. Dies ist ein typischer Vorgang für alle natürlichen Flusssysteme. Durch die Tiefe-
nerosion und den Ausbau des Rheins sind die Überflutungen und damit die starken Grund-
wasserstandsänderungen zunächst seltener geworden bzw. später ganz entfallen. Auf diese 
Situation gründet sich der Bestandsschutz der vorhandenen Siedlungen und Anlagen. 

Um häufigere und nachteilige Anstiege der Grundwasserstände infolge einer Wiederüberflu-
tung – vor allem für Siedlungsgebiete – zu vermeiden, sind außerhalb des Rückhalteraumes 
Schutzmaßnahmen vorgesehen, die im Erläuterungsbericht (Anlage 1 der Antragsunterla-
gen) ausführlich beschrieben werden. 

Ziel dieser Schutzmaßnahmen ist, dass es durch den Betrieb des Rückhalteraumes zu kei-
nen zusätzlichen, schädigenden Wirkungen auf die bestehenden Ortslagen und sonstigen 
Nutzungen kommt. 

Maßgeblicher Lastfall für die Auslegung der erforderlichen Anlagen zur Grundwasserhaltung 
in den Siedlungsflächen ist der Einsatz zur Hochwasserrückhaltung mit Vollfüllung des 
Rückhalteraumes. Bei Hochwasserrückhaltungen mit Teilfüllung bzw. regelmäßigen, Ökolo-
gischen Flutungen können die Grundwasserstände durch einen teilweisen Betrieb der für 
den maximalen Fall der Hochwasserrückhaltung konzipierten Grundwasserhaltungsanlagen 
gehalten werden. 

Auf der Grundlage des Landwirtschaftlichen Gutachtens (KAPFER et.al. 2008) wurde auf 
mögliche Maßnahmen zur Grundwasserhaltung in der Fläche verzichtet, da der erforderliche 
Aufwand und anlagebedingter Flächenverlust in keinem vernünftigen Verhältnis zu dem an-
gestrebten Ziel stehen würde. Dem Gutachten folgend ist eine Verlegung der empfindlichen 
Nutzungen und Kulturen (Baumschul- und Sonderkulturen) aus den durch ansteigendes 
Grundwasser zeitweise betroffenen Bereichen vorgesehen. 

 

5.1.1.5 Hydraulische Untersuchungen  

Als Grundlage zur Beurteilung der betriebsbedingten Auswirkungen von Flutungen zum 
Hochwasserrückhalt auf Schutzgüter dienen die nachfolgend beschriebenen hydraulischen 
Untersuchungen mit dem 2-D Strömungsmodell und dem Grundwassermodell: 
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Beurteilungsfall 1:  Hochwasserrückhaltung mit Vollfüllung des  
Rückhalteraumes (Durchfluss 218 m³/s) 

Untersuchungen mit dem Strömungsmodell (2D - Modell) 
Auf der Grundlage der hydraulischen Rahmenbedingungen wurden für die Hochwasserrück-
haltung mit einem Zufluss von 218 m3/s (= Vollfüllung bei QRhein 4.500 m3/s) u. a. die Was-
serspiegellagen ermittelt (WACO 2017). In der Karte 12 der UVS Anlage sind die Überflu-
tungshöhen und in Karte 14 der UVS Anlage die Fließgeschwindigkeiten und Fließrichtungen 
dargestellt. Die Karte 11 der UVS Anlage zeigt den derzeitigen Zustand durch Überflutung im 
Abströmbereich bei Rheinabflüssen von 4.500 m³/s (ohne Betrieb des Rückhalteraumes). 

Demnach werden bei maximaler Füllung von den 981 ha Landflächen des Rückhalteraumes 
mit Abströmbereich 939 ha überflutet (= rd. 96%) und nur 42 ha nicht überflutet (= rd. 4%). 
Im Abströmbereich werden davon bereits 439 ha (= rd. 98%) bei großen Rheinabflüssen wie 
z.B. dem Hochwasser vom Mai 1999 durch Ausuferung des Rheins unterhalb der Staustufe 
Rhinau in die noch rezenten Auenbereiche überflutet. 

Der Rückhalteraum wird überwiegend mit Fließgeschwindigkeiten zwischen 0,1 und 0,3 m/s 
durchflossen. Geringere Fließgeschwindigkeiten sind im Bereich von höherliegenden Gelän-
derücken und im Südteil des Teilraumes 1 zu finden. Höhere Fließgeschwindigkeiten 
> 0,3 bis zu 1,5 m/s zeigen sich im Bereich der Gewässer und z.T. in der Fläche am Auslauf 
des Rückhalteraumes. Die Fließgeschwindigkeiten in den Gewässern liegen deutlich unter 
denen des Rheins, der hier Fließgeschwindigkeiten von 4-5 m/s aufweist. 
 

Untersuchungen mit dem Grundwassermodell 
Bei einsetzen der Flutung steigen innerhalb des Rückhalteraumes und in der benachbarten 
Altaue die Grundwasserstände vorübergehend an. Nach Ablauf der Hochwasserwelle sinken 
die Grundwasserstände mit einer zeitlichen Verzögerung von mehreren Tagen wieder auf 
das ursprüngliche Niveau (Normalzustand) ab. Dies ist ein üblicher Vorgang in natürlichen 
Flussauen. 

Zur Beurteilung der Auswirkungen auf Grundwasserstände wurden Untersuchungen mit dem 
Grundwassermodell (GELDNER 2018) durchgeführt.  

Die Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt mit maximaler Füllung zeigt die 
Darstellung in der Grundwassermodell-Variante V8.3.19. Diese Variante stellt die zu erwar-
tenden Auswirkungen bei Vollfüllung des Rückhalteraumes und einem 200-jährlichen Be-
messungsabfluss (QRhein = 4.500 m³/s) in Kombination mit einem Niederschlagsereignis 
(1/3 der Summe des Extremniederschlagsereignisses 1983) sowie vorausgegangenen, 
langandauernden Ökologischen Flutungen (entsprechend dem Hochwasserereignis 1987) 
dar. Die Grundwasserhaltungsmaßnahmen sind in Betrieb.  

Die zu erwartenden maximalen Grundwasserstände sind in der Karte 21 der UVS Anlage 
dargestellt (Grundwasser-Flurabstandskarte). In der Karte 22 der UVS Anlage zeigen sich, 
durch den Verschnitt mit der Vergleichsvariante V8.0.2 (Ist-Zustand unter den o.a. Rahmen-
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bedingungen, aber ohne Flutung des Rückhalteraumes), die projektbedingten Veränderun-
gen der maximalen Grundwasserstände in der Altaue. 

Es zeigt sich, dass in einem parallel zum Hochwasserdamm IV verlaufendem Korridor in der 
Altaue (mit einer Breite von ca. 1.000m vom südlichen Teil des Rückhalteraumes auf Ge-
markung Sasbach bis in Höhe südlich der Ortslage Wyhl sowie einer Breite von rd. 500m bis 
zur Weisweiler Rheinstraße) mit einem flutungsbedingten Anstieg der Grundwasserstände 
(blaue Flächen - 0,3 bis > 1,1 m) zu rechnen ist. Dieser beträgt im Nahbereich des Rückhal-
teraumes z.T. > 1m und nimmt mit zunehmender Entfernung auf eine Erhöhung von 
0,3 bis 0,1 m ab.  

Es ist aus den Karten 21und 22 erkennbar, dass bei Flutungsereignissen mit Vollfüllung des 
Rückhalteraumes auf den beeinflussten Flächen, insbesondere auf Gemarkung Wyhl, mit 
zeitweilig hohen Grundwasserständen bis in den Oberboden und über die Geländeoberkante 
hinaus zu rechnen ist. Auch im nördlichen Teil der Altaue, auf Teilen der Gemarkung Weis-
weil und Rheinhausen, steht bei Flutung des Rückhalteraumes das Grundwasser bis in den 
Oberboden an. Da diese Grundwasserflurabstände aber schon derzeit auftreten können, 
sind hier keine vorhabensbedingten Auswirkungen zu erwarten (siehe Karte 22 – Flächen 
zwischen Weisweil und Leopoldskanal). 

In der weiteren Altaue ist - im Vergleich zur Variante V8.0.2 (Ist-Zustand bei gleichen Rah-
menbedingungen) - überwiegend nicht von nennenswerten Veränderungen aufgrund der 
Flutungen im Rückhalteraum auszugehen (siehe Karte 22 - grüne Flächen). Im nördlichen 
Teil der Altaue werden auch künftig die maximalen Grundwasserstände weiterhin, entspre-
chend dem Ist-Zustand, auf größeren Flächen im Oberboden und bis zu Geländeoberkante 
anstehen (siehe Karte 21 der UVS Anlage).  

Durch den Betrieb der Grundwasserhaltemaßnahmen werden die Grundwasserstände in den 
Ortslagen bei Flutungen mit Vollfüllung (V8.3.19) auf einem Normalniveau gehalten bzw. der 
maximal zu erwartende Grundwasserstand um 0,1 bis 0,5 m vorübergehend abgesenkt (sie-
he Karte 22).  

Bei Hochwasserrückhaltungen mit Vollfüllung sind die Pumpwerke und die Schutzbrunnen in 
den Siedlungen in Betrieb. Bei der, der Beurteilung zugrunde gelegten Bemessungsvariante 
V8.3.19 sind am Pumpwerk "Weisweil" maximal 5,3 m³/s in den Rückhalteraum zu fördern.  

Im dammnahen Bereich ist es allerdings mit vertretbarem Aufwand nicht möglich, die hohen 
Grundwasserstände abzusenken.  

Inwiefern sich durch die projektbedingten Effekte Auswirkungen auf Schutzgüter ergeben 
wird in Kp. 5.1.2 dargelegt. Eine Interpretation bezüglich der Auswirkungen auf Standorte für 
Vegetation, land- und forstwirtschaftliche Nutzungen sowie Siedlungen ist mit Hilfe der in der 
Karte 19 der UVS Anlage dargestellten mittleren Grundwasserflurabstände für den Pla-
nungszustand außerhalb von Flutungszeiten (Variante V9.0.3 des Grundwassermodells) 
sowie der Karte 20 der UVS Anlage (Veränderung der mittleren Grundwasserstände im Ver-
gleich des Ist- und des Planungszustandes) möglich. 
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Beurteilungsfall 2: Hochwasserrückhaltung mit Teilfüllung des  
Rückhalteraumes (Durchfluss 165 m³/s) 

Untersuchungen mit dem Strömungsmodell (2D - Modell) 
Auf der Grundlage der hydraulischen Rahmenbedingungen wurden für die Hochwasserrück-
haltung mit einem Zufluss von 165m3/s (= Teilfüllung bei QRhein 3.600 m3/s) u. a. die Wasser-
spiegellagen ermittelt (WACO 2017). In der Karte 13 der UVS Anlage sind die Überflutungs-
höhen im Rückhalteraum dargestellt.  

Durch die Flutungen bei Hochwasserrückhaltung mit Teilfüllung werden insgesamt rd. 858 ha 
Landflächen (= rd. 87%) überflutet und rd. 123 ha bleiben trocken. Im Abströmbereich wer-
den davon derzeit bereits Flächen zwischen Leopoldskanal und Querdamm 3 infolge der 
bestehenden Ausuferung des Rheins unterhalb der Staustufe Rhinau überflutet. Die Fließge-
schwindigkeiten in den überfluteten Bereichen entsprechen weitgehend denen der Vollfül-
lung und liegen dort zwischen 0,1 und 0,3 m/s. Geringere Fließgeschwindigkeiten sind im 
Bereich von höherliegenden Geländerücken und im Südteil des Teilraumes 1 zu finden. Hö-
here Fließgeschwindigkeiten > 0,3 bis zu 1,5 m/s zeigen sich im Bereich der Gewässer. Die 
Fließgeschwindigkeiten in den Gewässern liegen auch hier deutlich unter denen des Rheins, 
der hier Fließgeschwindigkeiten von 4-5 m/s aufweist. 
 

Untersuchungen mit dem Grundwassermodell 
Hierzu wurden die Grundwasserstände in der Grundwassermodell-Variante V9.3.19 berech-
net. Karte 23 der Anlage zeigt die künftigen maximalen Grundwasserflurabstände einer sel-
tenen, langandauernden Ökologischen Flutung mit Betrieb aller geplanten Grundwasserhal-
temaßnahmen bei einem dem Hochwasser Mai 1987 entsprechenden, ca. alle 10 Jahre auf-
tretenden Rheinabfluss. Die hierbei auftretenden Grundwasserflurabstände sind vergleichbar 
mit einem häufigen, ca. 10 jährlichen Einsatz zum Hochwasserrückhalt, der zur Teilfüllung 
des Rückhalteraumes führt. 

Im Ergebnis ist festzustellen (siehe Karte 24 der UVS Anlage, Differenzenkarte), dass - ver-
glichen mit den Auswirkungen eines Ereignisses unter den o.a. Rahmenbedingungen, jedoch 
ohne Flutungen im Rückhalteraum (= GW-Modellvariante V9.0.2) - in einem Korridor entlang 
des Hochwasserdammes gegenüber dem Ist-Zustand ebenfalls deutliche Anstiege der 
Grundwasserstände auftreten werden (0,3 bis > 1,1 m). In der weiteren Altaue werden ent-
weder keine Veränderungen zum Vergleichsfall sichtbar (Veränderung -0,10 m bis +0,10 m) 
oder es kommt gegenüber dem Ist-Zustand zu niedrigeren maximalen Grundwasserständen. 
Im Bereich der Ortslagen von Wyhl und Weisweil sowie auf Flächen südlich von Wyhl sinken 
gegenüber dem Vergleichszustand die maximalen Grundwasserstände vorübergehend um 
bis zu 0,3 m. Diese Effekte sind auf den Betrieb der Schutzbrunnen in den Ortslagen zurück 
zu führen. 

Da mit einer Hochwasserrückhaltung mit Teilfüllung etwa alle 10 Jahre zu rechnen ist, ist 
dieser Bemessungsfall auch maßgebend für die Beurteilung der Auswirkungen auf landwirt-
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schaftliche Nutzflächen, insbesondere Dauerkulturen und Obstanbau. Damit sind auch alle 
Lastfälle im Zusammenhang mit regelmäßigen Flutungen abgedeckt. 

Innerhalb des Rückhalteraumes ist nach Ablauf der Hochwasserwelle von Grundwasser-
ständen auszugehen, die denen im Nahbereich des Hochwasserdammes gleichen.  

Inwiefern sich durch die projektbedingten Effekte Auswirkungen auf Schutzgüter ergeben 
wird in Kp. 5.1.2 dargelegt. 

 

5.1.2 Beurteilung der Auswirkungen von Flutungen zum Hochwas-
serrückhalt auf die Schutzgüter 

 

5.1.2.1 Schutzgut Mensch 

5.1.2.1.1 Auswirkungen auf Schutzgut Mensch, 
Aspekte Siedlung und Landwirtschaft 

Die Untersuchungen mit dem Grundwassermodell haben zu dem Ergebnis geführt, dass 
durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt sowohl für die Siedlungen als auch für landwirt-
schaftliche Kulturen erhebliche nachteilige Auswirkungen infolge von zeitweise hoch aufstei-
gendem Grundwasser zu erwarten sind. Um dem zu begegnen sind umfangreiche Maßnah-
men zur Grundwasserhaltung vorgesehen (siehe Beschreibung in Kp. 5.1.1.4).  

Hierdurch werden projektbedingte Beeinträchtigungen in den Siedlungen vermieden (siehe 
Karte 22 und 24 der UVS Anlage). Im Verhältnis zu den Vergleichsvarianten, die dem jewei-
ligen Beurteilungsfall zu Grunde liegen, ergeben sich keine zusätzlichen Belastungen durch 
aufsteigendes Grundwasser. Durch die Schutzmaßnahmen (Schutzbrunnen) werden in den 
tiefliegenden Ortsteilen von Wyhl und Weisweil die heute bei großen Hochwasserereignissen 
(wie bspw. im Mai 1999) auftretenden Vernässungen künftig vermieden. Hier sind vorha-
bensbedingt Verbesserungen zu erwarten.  

 

Für landwirtschaftliche Kulturen lassen sich projektbedingte Beeinträchtigungen durch 
aufsteigendes Grundwasser nur in einem geringen Umfang vermeiden (im Vergleich zu den 
jeweiligen Vergleichsvarianten - siehe Karte 22 und 24 der UVS Anlage). Gemäß der Bo-
denkartierung (vgl. Karte 6 der UVS Anlage) treten in den Bereichen der bisherigen Dauer-
kulturflächen im Raum zwischen Wyhl und Weisweil Auengleye-Auenpararendzinen auf. Der 
heutige mittlere Flurabstand des Grundwassers liegt im Bereich 1,3 - 2,0m unter Flur (vgl. 
Karte 18 der UVS Anlage). Durch projektbedingte zusätzliche Wirkungen (aufgrund der Häu-
figkeit der Wiederkehr schädlicher Grundwassereinflüsse im langjährigen Abstand von 20 
Jahren während der Vegetationszeit) sind gravierende Veränderung der Standortsbedigun-
gen auf Kulturflächen für Intensivobst, Beerenobst, Spargel zu erwarten.  
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Beeinträchtigungen der Acker- und Grünlandnutzung werden hinsichtlich der Auswirkungen 
auf die Standortseigenschaften dagegen als tolerierbar bewertet. 

Auf der Grundlage des Landwirtschaftlichen Gutachten (KAPFER et.al. 2005 u. 2008) wurde 
auf mögliche Maßnahmen zur Grundwasserhaltung in der Fläche verzichtet, da der erforder-
liche Aufwand in keinem vernünftigen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen würde. 
Dem Gutachten folgend ist eine Verlegung der empfindlichen Nutzungen und Kulturen aus 
den durch ansteigendes Grundwasser zeitweise betroffenen Bereichen vorgesehen. Im Zuge 
des kurz vor dem Abschluss stehenden Flurbereinigungsverfahrens zur L113neu wurde vom 
Vorhabensträger bereits ein umfangreicher Tausch von Flächen der stark betroffenen, 
dammnahen Gewanne Altenau und Bickmatte mit landeseigenen Flächen, die vorhabensbe-
dingt nicht betroffen werden, vorgenommen. Durch diesen Tausch wurde die in den Be-
standserhebungen aus 2016 bereits dokumentierte Auslagerung von Baumschulkulturen 
bzw. Sonderkulturen ermöglicht. 
 
Auf Grundlage der Angaben zu maximal tolerierbaren Grundwasserflurabständen der jewei-
ligen Kulturart (siehe hierzu Tabelle 9) aus LANDSIEDLUNG (2003) kommt es bei dem beur-
teilungsrelevanten Fall der Hochwasserrückhaltung mit Teilfüllung im Untersuchungsgebiet 
(= Altaue, Gesamtfläche ca. 1.250 ha davon ca. 732,8 ha landw. Nutzfläche) unter Berück-
sichtigung von Anpassungsmaßnahmen (Grundwasserhaltungen in den Siedlungen) in der 
Feldflur auf rd. 450 ha zu keiner Veränderung der bestehenden Grundwasserabstandsstufen 
(KAPFER et. al 2008, Karte der vorhabensbedingten Betroffenheiten beim Bemessungs-
hochwasser). 

Aufgrund von Grundwasseranstiegen ist insbesondere im Nahbereich des Hochwasser-
dammes IV in den Gewannen Rauhwald, Altenau und Bickmatte eine Verschlechterung (Ab-
senkung) der derzeit bestehenden Nutzungsklassen auf rd. 280 ha zu prognostizieren und 
damit eine negative Beeinflussung der dortigen Standortbedingungen zu erwarten ist. Aller-
dings bleiben die Flächen weiterhin landwirtschaftlich nutzbar. Treten auf den genannten 
Flächen vorhabensbedingte Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen durch Vernässungen 
oder hiermit einhergehenden Ertragsminderungen durch Bewirtschaftungserschwernisse auf, 
ist wie in den Antragsunterlagen des Vorhabenträgers genannt (siehe Anlage 1 der Antrags-
unterlagen, Erläuterungsbericht), eine Einzelfallentschädigung auf der Grundlage eines 
Schadensgutachtens vorgesehen. 

 

Flächenverlust für Kompensationsmaßnahmen 
Einige der o.a. Kulturflächen, für die gravierende Ertragseinbußen erwartet werden, liegen im 
Nahbereich des Hochwasserdammes, der von stark erhöhten Grundwasserständen betroffen 
ist.  

Dieser Bereich weist bereits heute Biotop- oder Aufforstungsflächen auf bzw. es sind Aus-
gleichsflächen / Ersatzaufforstungen für Eingriffe in den Rheinwald aufgrund anderer Pla-
nungen dort planfestgestellt worden. Aufgrund der künftig eingeschränkten landwirtschaftli-
chen Nutzungseignung durch den zeitweise zu erwartenden Grundwasseranstieg ist vorge-



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

 
324 

 

sehen, auch die Ersatzaufforstungen, die für Eingriffe durch Bauwerke für den Rückhalte-
raum Wyhl/Weisweil erforderlich werden, vorrangig auf diesen Flächen vorzusehen. (vgl. 
Karte 29 der Anlage). Zusätzlich übernehmen diese dammnahen Aufforstungs- und Gehölz-
flächen auch die Funktion als Wildrückzugsfläche bei Betrieb des Rückhalteraumes. Die Flä-
chen sind deshalb in besonderem Maße als forst- und naturschutzrechtliche Kompensati-
onsmaßnahme geeignet  

Insgesamt umfasst der Flächenbedarf für Kompensationsmaßnahmen ca. 31 ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche. Davon sind bereits rd. 11,7 ha Bestandteil von festgelegten Ökokon-
toflächen (gem. BauGB) der Gemeinde Wyhl, die in die Maßnahmenkonzeption mit eingebunden 
werden. 

 

5.1.2.1.2 Auswirkungen auf Schutzgut Mensch, 
Aspekt Forstwirtschaft 

Bereits im Jahr 2004 wurde vom Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz eine Risi-
koanalyse erstellt (ILN 2004). Da zwischen damaliger Bearbeitung der Risikoanalyse und 
Antragsstellung über 10 Jahre liegen, wurde von Seiten des Vorhabenträgers beschlossen, 
die hierfür erforderlichen Grundlagendaten zu aktualisieren bzw. neu erheben zu lassen.  

Überarbeitungsbedarf hinsichtlich der Risikoanalyse ergab sich auch aufgrund neuer fachli-
cher Erkenntnisse und neu vorliegender Grundlagendaten. So werden den Planungen und 
2D-Strömungsmodell-Berechnungen die mittlerweile vorliegenden 1m-Laser-Scan Höhenda-
ten der Landesvermessungsverwaltung zugrunde gelegt. Im Zuge der Bearbeitung der UVS 
war für die geplanten Ökologischen Flutungen zudem eine „Begrenzung lang andauernder 
Einzelereignisse“ in die Planungen zu integrieren, die in der bisherigen Fassung der wald-
baulichen Empfehlungen zwar vorgeschlagen, bei der Risikoanalyse aus 2004 selbst aber 
noch nicht berücksichtigt worden war 

Grundlage für die Risikoanalyse der Waldbestände sind Bestandsdaten zu den im Untersu-
chungsgebiet liegenden Wäldern aus der durchgeführten Bestandesfeinkartierung (ILN 2012 
und RP FREIBURG 2016b) sowie die im Leitfaden „Risikoanalyse Wald - Praxisorientierter 
Leitfaden“ detailliert beschriebene Methodik (RP FREIBURG 2007). Nachfolgend werden die 
Ergebnisse der Risikoanalyse (RP FREIBURG 2016a) dokumentiert. Grundlage für die Beur-
teilung ist. Unter Berücksichtigung des Leitfadens erfolgte die Bearbeitung der forstlichen 
Risikoanalyse für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil wie folgt: 

 

Rückhalteraum südlich der Weisweiler Rheinstraße (Teilraum 1 + 2) 

− Beurteilung des Risikos für eine Hochwasserrückhaltung mit Vollfüllung bei einem Ge-
samtabfluss im Rhein von 4.500 m³/s und Zufluss in den RHR von 218 m³/s. 

− Beurteilung des Risikos für eine Hochwasserrückhaltung mit Teilfüllung bei einem Ge-
samtabfluss von 3.600 m³/s und Zufluss in den RHR von ca. 165 m³/s 
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Abströmbereich nördlich der Weisweiler Rheinstraße 

Ermittlung des Risikos im Ist-Zustand (= Vorbelastung) 

− Beurteilungsfall „Vollfüllung“ bei einem Abfluss über das Hauptwehr Rhinau von 
3.330 m³/s ohne Zufluss aus dem RHR (Gesamtabfluss im Rhein 4.535 m³/s, vergleich-
bar Hochwasser Mai 1999) 

− Beurteilungsfall „Teilfüllung“ bei einem Abfluss über das Hauptwehr Rhinau von 
2.050 m³/s ohne Zufluss aus dem RHR (Gesamtabfluss im Rhein 3.600 m³/s) 

Ermittlung des Risikos für den Planungszustand  

− Beurteilungsfall „Vollfüllung“ bei einem Abfluss über das Hauptwehr Rhinau von 
3.112 m³/s und einem Zufluss aus dem RHR von 218 m³/s (Gesamtabfluss im Rhein 
4.535 m³/s) 

− Beurteilungsfall „Teilfüllung“ bei einem Abfluss über das Hauptwehr Rhinau von 
1.885 m³/s und einem Zufluss aus dem RHR von 165 m³/s (Gesamtabfluss im Rhein 
3.600 m³/s) 

Das vorhabensbedingte Risiko im Abströmbereich ergibt sich durch die Differenz zwischen 
Vorbelastungsrisiko und Planungsrisiko. 

Die Darstellung des Schadensumfanges erfolgt entsprechend der, in der nachfolgenden Ta-
belle genannten fünf Risikoklassen: 

Tabelle 40:  Risikoklassen für Waldbestände 

Risikoklasse Schädigung Schadensausmaß Durchschnittliches 
Schadprozent 

1 sehr gering sehr geringe Bestandesschäden  < 2,5% 

2 gering Bestandesschäden auf < 15%  
der Bestandesfläche 

7,5% 

3 mäßig bis stark Bestandesschäden auf 15-40% 
der Bestandesfläche 

27,5% 

4 stark bis sehr stark Bestandesschäden auf 41-75% 
der Bestandesfläche 

58% 

5 sehr stark Bestandesschäden auf über 75% 
der Bestandesfläche 

87,5% 

 

Die Ermittlung der Risikoklassen erfolgte unter Berücksichtigung der jeweiligen Baumarten-
anteile in den Einzelbeständen und gemäß den Vorgaben zur baumartenspezifischen Über-
flutungstoleranz gemäß Tabelle 41. Das Produkt aus dem Flächenanteil der jeweiligen 
Baumarten und dem angenommenen mittleren Schadprozent der Schadstufen 1-5 ergibt den 
Schadanteil der jeweiligen Baumart. Abschließend wurden die Schadanteile der Baumarten 
des betrachteten Bestandes aufsummiert und hiermit das Schadprozent des Gesamtbestan-
des und damit seine Risikoklasse ermittelt. 
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Tabelle 41:  Zuordnung von Baumarten zu Schadstufen je nach Überflutungshöhe 

Höhenstufen 
 

Baumarten 
Wei Pa Ei- 

Alth 
FAh Kie Bi Pla Ei-

Stgh 
SNu WNu 

< 130 cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131 – 170 cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
171 – 210 cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
211 – 250 cm 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
251 – 280 cm 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 

> 280 cm 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 
   

Höhenstufen 
 

Baumarten 
Hbu Li SEr Rob RKa BAh Es Bu SAh Kir 

< 130 cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131 – 170 cm 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 
171 – 210 cm 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 
211 – 250 cm 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 
251 – 280 cm 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 

> 280 cm 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
 

(Hinweis: Die Klassifizierung der Risikoklassen erfolgt in vorliegender Untersuchung entsprechend den Vorgaben 
des Leitfadens „Risikoanalyse Wald“ von 1 = sehr gering bis 5 = sehr stark. Verwendete Kürzel: Wei = Weide / Pa 
= Pappel / Ei Alth = Eiche Altholz /  FAh = Feldahorn / Kie = Kiefer / Bi = Birke / Pla = Platane / Ei Stgh = Eiche 
Stangenholz und Jungbestand /  
SNu = Schwarznuss / WNu = Walnuss / Hbu = Hainbuche / Li = Linde / SEr = Schwarzerle / Rob = Robinie /  
RKa = Rosskastanie / BAh = Bergahorn / Es = Esche / Bu = Buche / SAh = Spitzahorn / Kir = Kirsche) 

Folgende Randbedingungen wurden, entsprechend der methodischen Vorgaben, bei der 
Beurteilung zusätzlich berücksichtigt: 

− Bei Jungbeständen (Bestandesalter < 10 Jahre) wurde grundsätzlich das berechnete 
Ergebnis um eine Risikoklasse schlechter eingestuft, da junge Bäume aus Pflanzung 
während der Anwuchsphase anfälliger sein können. 

− Eichen-Jungbestände wurden entsprechend den Schadklassen für Eichen-
Stangenhölzer beurteilt, da sie eine geringere Hochwassertoleranz als Eichen-
Altbestände aufweisen. 

− In größeren Bereichen mit Strömungsgeschwindigkeiten unter 2 cm/s wurden bei Be-
ständen mit Bergahorn, Spitzahorn, Buche, Esche, Linde und Kirsche die jeweils ermit-
telten Risikoklassen um eine Stufe schlechter eingeschätzt. Diese Baumarten sind ge-
genüber stagnierenden Verhältnissen empfindlicher. 
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Beurteilung der Waldbestände, die landseits der Hochwasserdämme durch Grundwasseran-
stieg betroffen sind: 

Wie in der Risikoanalyse (RP FREIBURG 2016a) ausgeführt, sind bei flächiger Vernässung 
bzw. flächigem Austritt von Grundwasser an Esche und Bergahorn keine Schäden zu erwar-
ten, solange es nur zu flachen Überflutungen kommt. Kirsche, teilweise auch der Spitzahorn 
nehmen dagegen bei Überflutungen von < 10 cm bereits Schaden. In Schluten, in denen das 
Wasser länger und mehrere Dezimeter hoch steht, überleben nur Pappeln, Erlen und verein-
zelt Eschen, so dass man in Schluten von einer starken Selektion durch Grundwasser aus-
gehen kann. Die Erfahrungen haben auch gezeigt, dass die Höhe der Überflutungen durch 
Grundwasser eine wichtige Rolle spielt. Je höher ein Baum überflutet wird, desto kürzer wird 
die Dauer die er schadlos übersteht. Als kritische Grenze zur Beurteilung von Auswirkungen 
durch Grundwasser werden daher ca. 30 cm über der Geländeoberkante (GOK) angenom-
men. 

Zur Ermittlung der binnenseitigen Auswirkungen durch veränderte Grundwasserstände wur-
de folgende Vorgehensweise gewählt: 

Ist-Zustand 
Die Beurteilung des Ist-Zustandes erfolgte auf Basis von Flurabstandskarten bezogen auf 
das lang anhaltende Sommerhochwasser 1987 ohne Flutung des Rückhalteraumes (= Vari-
ante V9.0.2 des Grundwassermodells). 

Planungszustand 
Als Prognosevariante wurde die Vergleichsvariante V9.3.19 (des Grundwassermodells) ver-
wendet. Die Bezugsbasis ist hierbei ebenfalls das Hochwasser 1987 mit einem Betrieb des 
Rückhalteraumes incl. aller geplanten Schutzmaßnahmen (Schutzbrunnen, Pumpwerk). Die 
Flurabstandskarte für den Planungszustand ist in Karte 23 der UVS Anlage dargestellt. 

Vorhabensbedingte Projektwirkungen 
Aus der Differenz zwischen Planungszustand und Ist-Zustand  ergeben sich die Projektwir-
kungen. Die auf der Binnenseite gelegenen Flächen mit vorhabensbedingten Überflutungen 
durch austretendes Grundwasser sind in Abbildung 36 dargestellt. Sie konzentrieren sich auf 
die Waldbestände entlang des Mühlbaches nördlich der Wyhler Mühle und westlich von 
Weisweil. Südlich des Leopoldskanals sind bereits im derzeitigen Zustand bei Hochwasser 
geringe Flurabstände vorhanden, so dass hier vorhabensbedingte Wirkungen durch den Be-
trieb des Rückhalteraumes nicht zu erwarten sind. 
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Abbildung 36: Vorhabensbedingt durch austretendes Grundwasser betroffene binnenseitige 
Waldflächen (hellrot: GW-Höchststand 0 – 0,30m über GOK; dunkelrot: GW-
Höchststand > 0,30m über GOK; grün: Waldflächen mit GW unter GOK; hellblau: 
Gewässer) (RP FREIBURG 2016a) 

 

In Bereichen, in denen während Sommerhochwassern über mehrere Tage hinweg, landseits 
des Hochwasserdammes flache Überflutungen durch austretendes Grundwasser bestehen, 
ist nach gutachterlicher Einschätzung nur für Kirsche, Spitzahorn und Rotbuche ein Scha-
densrisiko anzunehmen. Bilden sich durch das Druckwasser über mehrere Tage mehr als 30 
cm hohe stagnierende Vernässungs- oder Flachwasserbereiche aus, so ist für alle Baumar-
ten außer Pappel, Weide, Erle und Eiche (alt) ein erhöhtes Schadensrisiko zu berücksichti-
gen. Dabei wird angenommen, dass die betroffenen Baumarten mit ihren Flächenanteilen 
mittel- bis langfristig als Ausfall zu werten sind (worst-case-Betrachtung).  

 

5.1.2.1.2.1 Ergebnis der forstlichen Risikoanalyse im Rückhalteraum  
und Abströmbereich 

Bei der Prüfung der Auswirkungen einer Hochwasserrückhaltung im Rückhalteraum südlich 
der Weisweiler Rheinstraße (Teilraum 1 + 2) mit Vollfüllung (bei einem Durchfluss von 218 
m³/s) und mit Teilfüllung (bei einem Durchfluss von 165 m³/s) wurden folgende Flächenan-
teile der unterschiedlichen Risikoklassen ermittelt: 
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Tabelle 42:  Risikoflächen Vollfüllung und Teilfüllung im Rückhalteraum (Teilraum 1 + 2) 

Risikoklasse Vollfüllung 
Fläche (ha) 

 Teilfüllung 
Fläche (ha) 

1 149,28  271,53 

2 262,81  180,35 

3 51,88  19,64 
4 12,74  6,28 
5 1,17  0,08 

Summe 477,88  477,88 
 

 

Bei der Prüfung der Auswirkungen einer Hochwasserrückhaltung im Abströmbereich nördlich 
der Weisweiler Rheinstraße mit Vollfüllung bzw. mit Teilfüllung wurden jeweils für den Ist-
Zustand und den Planungszustand folgende Flächenanteile der unterschiedlichen Risi-
koklassen ermittelt: 

Tabelle 43:  Risikoflächen Vollfüllung im Abströmbereich  
(Hochwasser Mai 1999 Gesamtabfluss im Rhein 4.535 m³/s)  

Risikoklasse 
Planungszustand 

Vollfüllung 
Fläche (ha) 

 
 Risikoklasse 

Ist-Zustand 
Vollfüllung 
Fläche (ha) 

1 174,53  1 173,95 
2 162,58  2 168,44 
3 62,11  3 60,17 
4 8,52  4 5,18 
5 2,00  5 2,00 

Summe 409,74  Summe * 409,74 
 

 

Tabelle 44:  Risikoflächen Teilfüllung (Q 3600 m³/s) im Abströmbereich 

Risikoklasse 
Planungs-Zustand 

Vollfüllung 
Fläche (ha) 

 
 Risikoklasse 

Ist-Zustand 
Vollfüllung 
Fläche (ha) 

1 269,08  1 278,29 
2 130,87  2 125,63 
3 9,31  3 5,82 
4 0,48  4 0,01 
5 0,00  5 0,00 

Summe 409,74  Summe * 409,74 
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Die vorhabensbedingten Auswirkungen ergeben sich durch die Differenz zwischen dem 
forstlichen Risiko des jeweiligen Einzelbestandes im Planungszustand und dem Vorbelas-
tungsrisiko im Ist-Zustand.  

Insgesamt ist aus den Untersuchungen ersichtlich, dass im Abströmbereich aufgrund der 
bereits derzeit stattfindenden, großflächigen Überflutungen das vorhabensbedingte Risiko 
nur geringfügig zunimmt (Anstieg um eine Risikostufe in 36 Beständen auf 24,4 ha). Dies 
betrifft vornehmlich Bestände im Zentrum des Abströmbereiches, da hier aufgrund des künf-
tigen Zuflusses von 218 m³/s aus dem Rückhalteraum die Überflutungshöhen gegenüber 
dem Ist-Zustand leicht ansteigen. Dagegen reduziert sich das derzeit bereits vorhandene 
Risiko im südlichen Teil des Abströmbereiches um jeweils eine Risikoklasse in 18 Beständen 
auf 16,4 ha Fläche. Dies resultiert aus der verbesserten Strömungsdynamik durch den zu-
sätzlichen Zufluss aus dem Rückhalteraum, der die derzeit vorhandenen Rückstaueffekte in 
diesem Bereich beseitigt. 

Bei den Risikostufen mit erheblicher Schädigung (Risikoklassen 3 - 5) erhöht sich bei Vollfül-
lung die geschädigte Fläche insgesamt um 5,58 ha, bei Teilfüllung um 3,96 ha.  

 

5.1.2.1.2.2 Ergebnis der forstlichen Risikoanalyse auf der Binnenseite 

Die Untersuchungen führen zu dem Ergebnis, dass auf 4,0 ha erhebliche Schäden (Risiko-
klasse 3 - 5) durch den binnenseitigen Anstieg der Grundwasserstände während lang anhal-
tender Sommerhochwasser möglich sind (RP FREIBURG 2016a). Diese liegen überwiegend 
westlich von Wyhl (siehe Abbildung 37). 

  
Abbildung 37: Risikoklassenverteilung in den durch Grundwasseranstieg betroffenen binnen-

seitigen Waldflächen (RP FREIBURG 2016a) 
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5.1.2.1.2.3 Zusammenfassung der forstlichen Risikoanalyse 

Die Ergebnisse der Risikoanalyse Wald bezüglich des Schutzgutes Mensch, Aspekt Forst-
wirtschaft sind für den Rückhalteraum insgesamt (Rückhalteraum südlich Weisweiler Rhein-
straße und Abströmbereich nördlich Weisweiler Rheinstraße) in der UVS-Anlage in den Kar-
ten 25 (Vollfüllung) und 26 (Teilfüllung) im Maßstab 1:10.000 dargestellt. Die Auswirkungen 
auf binnenseitige Waldbestände sind in der o.a. Abbildung 37 dargestellt. 

 

Die Ergebnisse der Risikoanalyse zeigen, dass insgesamt für den Rückhalteraum mit Ab-
strömbereich vorhabensbedingt erhebliche Schäden mit den Risikoklassen 3 - 5 wie folgt zu 
verzeichnen sind: 

Hochwasserrückhalt mit Vollfüllung 

Risikoklasse 3 (15 - 40% Bestandsschäden): 57,20 ha 

Risikoklasse 4 (41 - 75% Bestandsschäden): 13,00 ha 

Risikoklasse 5 (> 75% Bestandsschäden): 1,17 ha 

Gesamt: 71,37 ha 

Insgesamt werden bei einer Vollfüllung rd. 71 ha Wald erheblich geschädigt, das sind von 
insgesamt rd. 890 ha betroffener Waldflächen rd. 8%.  

Von den Waldflächen im Rückhalteraum südlich der Weisweiler Rheinstraße (478 ha) wer-
den mit rd. 66 ha ca. 14% erheblich geschädigt (Risikoklasse 3 - 5). Betroffen sind vor allem 
eschen- und bergahornreiche Laubholzbestände sowie Spitzahornbestände und der 
edellaubholzreiche Unterstand von Pappelbeständen. Auf einer Fläche von 412 ha sind nur 
geringe bis sehr geringe Bestandsschäden (Risikoklasse 2 und 1) zu erwarten.  

In den Waldflächen im Abströmbereich (409 ha) werden, gegenüber den bereits bestehen-
den Belastungen, vorhabensbedingt Bestände auf ca. 6 ha zusätzlich erheblich geschädigt 
(Risikoklasse 3 – 5). In den Risikoklassen 1 und 2 ergeben sich keine wesentlichen Verände-
rungen gegenüber der derzeit vorhandenen Belastung. 

 

Hochwasserrückhalt mit Teilfüllung 

Risikoklasse 3 (15 - 40% Bestandsschäden): 23,13 ha 

Risikoklasse 4 (41 - 75% Bestandsschäden): 6,75 ha 

Risikoklasse 5 (> 75% Bestandsschäden): 0,08 ha 

Gesamt: 29,96 ha 

Insgesamt werden bei einer Teilfüllung rd. 30 ha Wald durch Flutungen erheblich geschädigt 
(Risikoklasse 3 - 5). Betroffen sind vor allem eschen- und bergahornreiche Laubholzbestän-
de sowie Spitzahornbestände und der edellaubholzreiche Unterstand von Pappelbeständen.  
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Im Rückhalteraum südlich der Weisweiler Rheinstraße sind auf einer Fläche von rd. 452 ha 
nur geringe bis sehr geringe Bestandsschäden (Risikoklasse 2 und 1) prognostiziert. 

Bei Teilfüllungen mit einem Zufluss zwischen 165 und 218 m3/s ist aufgrund der Dros-
selwirkung der Bauwerke mit steigendem Durchfluss von einem überproportional starken 
Anstieg der Überflutungshöhen im Oberwasser der beiden Querstraße auszugehen. Hier-
durch werden die Überflutungsschäden in den dortigen Beständen bei Durchflüssen über 
165 m3/s nicht linear sondern schneller ansteigen und sich ggf. schon bei Durchflüssen im 
Bereich von 200 m3/s den prognostizierten Schadenswerten der Hochwasserrückhaltung mit 
Vollfüllung annähern. 

In den Waldflächen im Abströmbereich (409 ha) werden, gegenüber den bereits bestehen-
den Belastungen, vorhabensbedingt Bestände auf ca. 4 ha zusätzlich erheblich geschädigt 
(Risikoklasse 3 – 5). In den Risikoklassen 1 und 2 ergeben sich keine wesentlichen Verände-
rungen gegenüber der derzeit vorhandenen Belastung. 

Auf binnenseitigen Waldflächen werden durch aufsteigendes Grundwasser zusätzlich 4 ha 
erheblich geschädigt (soweit diese Flutungen innerhalb der Vegetationszeit auftreten).  

 

5.1.2.1.2.4 Probebetrieb 

Die Auswirkungen des erforderlichen Probebetriebes sind mit den Auswirkungen der Teilfül-
lung des Raumes bei einem Zufluss von 165 m3/s vergleichbar. Schadensmindernd würde 
sich ein Probebetrieb im Winterhalbjahr bzw. zumindest außerhalb der Hauptwachstums-
phase der Bäume im Mai und Juni auswirken. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 
erforderliche Rheinabfluss für die Durchführung eines Probebetriebes erreicht wird, vor Ort 
im Sommer deutlich höher als im Winterhalbjahr. 

 

5.1.2.1.2.5 Künftige Standortsverhältnisse und Vegetationsentwicklung 

Auf der Grundlage der 2-D Modell Rechenläufe für den Ist-Zustand ist ersichtlich, dass nörd-
lich des Querdammes 3 die Flächen bereits derzeit bei größeren Rheinabflüssen zeitweise 
überflutet werden (siehe Abbildung 38). 
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Abbildung 38: Überflutungsflächen im Ist-Zustand bei Rhein-Gesamtabfluss von 3.600 m³/s 

Dies bedeutet, dass nördlich des Querdammes 3 hinsichtlich der Wirkungen auf die Natur-
verjüngung bzw. künftigen Standortsverhältnisse vorhabensbedingte Auswirkungen durch 
Überflutungen gering sind. Dagegen treten im Bereich südlich des Querdammes 3 derzeit so 
gut wie keine Überflutungen auf, sodass hier die durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt 
verursachten Wirkungen deutlich erkennbar sind. Deshalb wird die Betrachtung / Beurteilung 
hinsichtlich der Wirkungen von Überflutungen auf den Rückhalteraum selbst und den Ab-
strömbereich südlich des bestehenden Querdamms 3 fokussiert (umfasst insgesamt rd. 
716 ha Landflächen im Rückhalteraum und Abströmbereich von denen 676 ha bei Hochwas-
serrückhalt überflutet werden). 

 
Innerhalb des Rückhalteraumes herrschen Standorte vor, deren mittlerer Grundwasserstand 
> 0,8 m unter Flur liegt (siehe Karte 19 der Anlage - künftiger Normalzustand, der weitge-
hend den derzeitigen mittleren Grundwasserflurabständen entspricht). Die Bodenverhältnis-
se weisen überwiegend tiefgründige Auenpararendzina mit mäßig frischen Schlickböden 
sowie mäßig trockene bis trockene Böden mit geringer Deckschichtmächtigkeit auf. Das 
Wasserhaltevermögen dieser Standorte ist überwiegend als „mittel“ (tiefgründige A-C Hori-
zonte), bei geringerer Deckschichtmächtigkeit als „gering“ zu beurteilen. Auf diesen Standor-
ten ist deshalb der Einfluss des Grundwassers auf die Bodenvegetation als gering einzustu-
fen. 

Flutungen zum Hochwasserrückhalt, die in einem Abstand von ≥ 10 Jahren auftreten (mit 
Teilfüllung des RHR), können keinen Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt und damit auf 
die Ausprägung der Vegetation ausüben, so dass sich zwischen den Flutungsereignissen im 
Rahmen der Naturverjüngung Arten mesophiler Eichen-Hainbuchenwälder natürlich verjün-
gen und weiter ausbreiten. Insbesondere die starke Verbreitung von Bergahorn in älteren 
Beständen ist hierzu ein sichtbarer Beleg (siehe auch UVS Anlage, Karte 2 – bergahornrei-
che Mischbestände z.B. 1/8, 4/8, 6/8). 

rote Linie = Querdamm 3 
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Es ist deshalb davon auszugehen, dass bei jeder Flutung zum Hochwasserrückhalt die an 
Überflutungen nicht angepasste, aufwachsende Naturverjüngung in der Kraut- und Strauch-
schicht auf großen Flächen abstirbt bzw. geschädigt wird. Nach Ablauf der Hochwasserwelle 
wird aus den vorhandenen Waldbeständen im Verlaufe der folgenden Jahre wieder eine Na-
turverjüngung mit überwiegend nicht hochwassertoleranten Arten aufwachsen, die Überflu-
tungen nicht erträgt und beim nächsten Einsatz zum Hochwasserrückhalt erneut vernichtet 
bzw. stark geschädigt wird. Bei größeren Ausfällen von nicht hochwassertoleranten Bäumen 
ist zudem wiederkehrend mit wirtschaftlichen Einbußen zu rechnen, wenn die verbliebenen 
Bäume nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen oder eine Auflichtung die Astreinigung 
der Baumschäfte unterbricht. 

Eine mögliche Schädigung der Naturverjüngung / Bodenvegetation umfasst dabei alle 
Standorte der Übergangsaue bis obersten Hartholzaue auf rd. 567 ha von den 716 ha über-
wiegend bewaldeten Landflächen im Rückhalteraum und Abströmbereich (betrachtet werden 
hier nur die derzeit nicht überfluteten Flächen bis zum Querdamm 3). Dies entspricht einem 
Anteil von rd. 80%. 

Während auf den hochliegenden Flächen des Rückhalteraumes und Abströmbereiches, die 
auch bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt nur kurzzeitig und in geringer Höhe überflutet 
werden (Standorte der hohen und obersten Hartholzaue) nur geringe Abweichungen bei den 
Arten der Krautschicht im Vergleich zu Hainbuchen-Stieleichen-Wäldern trockenwarmer 
Standorte außerhalb von Auen auftreten werden (siehe LUBW 2009c) und somit hier die 
Beeinträchtigungen hinsichtlich der Auswirkungen auf die terrestrische Vegetation als gering 
zu werten sind, ist auf den tieferen Standorten der Übergangsaue bis zur mittleren Hartholz-
aue (ca. 348 ha der Landfläche innerhalb des Rückhalteraumes/Abströmbereiches - ent-
sprechend rd. 50% der betrachteten Waldfläche) mit erheblichen Beeinträchtigungen zu 
rechnen. 

 

Resümee: Aufgrund der zyklisch wiederkehrenden Flutungen zum Hochwasserrückhalt sind 
auf den Flächen, die mit einem hohen Risiko behaftet sind, bei jedem Einsatz erhebliche 
Schäden zu erwarten, da hier verlässliche Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung aufgrund der relativ langen Zeiträume zwischen den Flutungen (vgl. Kp. 
5.1.1) nicht gegeben sind. Um Schäden  auf Flächen mit hohem Schädigungspotenzial in 
den Waldbeständen zu vermeiden, kommt nur noch eine eingeschränkte Baumartenwahl in 
Betracht. Die ökonomische und ökologische Wertigkeit variiert dabei nach Art der Besto-
ckung (z.B. von einer Bestockung mit hohen Pappelanteilen bis hin zu hohen Eichenantei-
len). 

Auch wird die Naturverjüngung in großen Teilen der Waldbestände nachhaltig und erheblich 
beeinträchtigt, da eine notwendige Anpassung an die standörtlichen Gegebenheiten einer 
Überflutungsaue bzw. die Entwicklung hochwasserverträglicher Wälder nicht erfolgt. Insge-
samt sind somit durch Auswirkungen der Hochwasserrückhaltungen dauerhafte und erhebli-
che Beeinträchtigungen für die Forstwirtschaft und die natürliche Vegetation im Rheinwald zu 
erwarten. 
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5.1.2.1.3 Auswirkungen auf Schutzgut Mensch, 
Aspekte Erholung / Jagd / Fischerei 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf die Erho-
lungsfunktionen und die Erholungsnutzung im Rückhalteraum stehen folgende Fragen im 
Vordergrund: 
− Wird die Erholungsfunktion des Waldes im Rückhalteraum (Erholungswald Stufe II ist 

auf großen Flächen auf den Gemarkungen Wyhl und Weisweil betroffen) erheblich be-
einträchtigt? 

− Wie lange ist der Zugang zu Flächen im Rheinwald unterbunden? 

− Welche Auswirkungen sind für anlagenbezogene Sport- und Freizeitaktivitäten (z. B. 
Bootshafen, Freizeiteinrichtungen im Oberwasser der Staustufe Rhinau, Freizeitanlagen 
nördlich der Wyhler und Weisweiler Rheinstraße binnenseits des Rückhalteraumes), 
Jagd und Fischerei zu erwarten? 

− Gibt es zusätzliche Belästigungen durch Schnaken? 

 

Zur Beurteilung werden die Schutzgutanalyse (vgl. Kp. 3.1.5 und Karte 4 der UVS Anlage), 
die Ausführungen / Darstellungen zu Überflutungshöhen, Überflutungsdauern und Fließge-
schwindigkeiten (vgl. Kp. 5.1.1, Karten 11 bis 16 der UVS Anlage) sowie die Ergebnisse der 
Risikoanalyse für die Waldbestände (vgl. Karten 25 und 26 der UVS Anlage) herangezogen. 

 

5.1.2.1.3.1 Auswirkungen auf die Erholungsfunktion des Waldes 

Die Ergebnisse der forstlichen Risikoanalyse (siehe Kp. 5.1.2.1.2) zeigen, dass durch Flu-
tungen zum Hochwasserrückhalt die derzeit vorhandenen Waldbestände auf rd. 71 ha er-
heblich beeinträchtigt werden. Der Schwerpunkt der prognostizierten Bestandsschäden liegt 
im Oberwasser der Rheinstraßen mit Erholungswäldern der Gemeinden Wyhl und Weisweil. 
Die für eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Waldbewirtschaftung erforderliche Verlässlich-
keit bezüglich der standortbezogenen Rahmenbedingungen ist nicht mehr gewährleistet. Um 
Schäden auf Flächen mit hohem Schädigungspotenzial in den Waldbeständen zu vermei-
den, kommt nur noch eine eingeschränkte Baumartenwahl in Betracht. Die Erheblichkeit der 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild variiert dabei je nach Art der künftigen Bestockung. 

Auch wird die Naturverjüngung auf ca. 80% der betroffenen Waldfläche im Rückhalteraum 
(einschließlich Abströmbereich bis Querdamm 3) erheblich beeinträchtigt, so dass eine na-
turnahe Waldentwicklung erheblich eingeschränkt werden wird. 

Hierdurch wird das Landschaftsbild des Rheinwaldes weiter nachteilig verändert und führt zu 
einer Abwertung der Erholungsfunktion (vgl. Ergebnisse der Umfrage von SPÄTH + 
SCHEMEL 2002 bzgl. der Attraktivität von Waldbildern einer Aue). Somit wird durch die wie-
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derholt auftretenden Bestandesschäden die Wohlfahrtsfunktion des Waldes, insbesondere 
die Erholungsfunktion großflächig beeinträchtigt. 

 

5.1.2.1.3.2 Auswirkungen auf die Zugänglichkeit des Rheinwaldes 

Innerhalb des Rückhalteraumes verlaufen die übergeordneten Wander- und Radwege 

− Rheinauenweg Basel - Kehl zwischen der Weisweiler Rheinstraße und dem Anschluss 
an den Rheinseitendamm (Flügeldamm) auf Gemarkung Sasbach (nördlich der Wyhler 
Rheinstraße z. T. am Rande des Rückhalteraumes auf dem Hochwasserdamm IV; 

− Lehrpfad Rheinauenwald Wyhl. 

Daneben sind verschiedene weitere Wegeverbindungen von Bedeutung, die u. a. auch die 
Verbindung vom Hochwasserdamm IV im Osten zum Rheinseitendamm / Rhein im Westen 
herstellen. 

− Wyhler und Weisweiler Rheinstraße, die auch von Fußgängern und Radfahrern genutzt 
werden. 

 

Die Zufahrt zum Hauptwehr der Staustufe Rhinau und zum Erholungsschwerpunkt mit 
Bootsanlegestelle wird bei allen Betriebszuständen des Rückhalteraumes über die erhöhten 
Wyhler und Weisweiler Rheinstraßen und die hochgelegte Berme entlang des Rheinseiten-
dammes gewährleistet. 

Jedoch sind die Rheinstraßen während der Hochwassereinsätze aus Sicherheitsgründen für 
den allgemeinen Besucherverkehr gesperrt. Auch der randlich gelegene Hochwasserdamm 
IV wird aus Gründen der Dammsicherheit und zur Vermeidung der Beeinträchtigung von 
Wildwechsel gesperrt. 

Die Nutzbarkeit des sonstigen Wegenetzes innerhalb des Rückhalteraumes zu Zeiten der 
Hochwasserrückhaltung ist nicht möglich.  

Beeinträchtigungen der Zugänglichkeit des Rheinwaldes sind folglich nur im Abstand 
≥ 10 Jahren zu erwarten (vgl. Kp. 5.1.1). Da bei Hochwasserrückhaltungen im Winter die 
Frequentierung des Rheinwaldes durch Erholungssuchende deutlich geringer ist als in der 
Vegetationszeit oder während der Tourismussaison, ist in dieser Zeit die Beeinträchtigung 
der Erholungsnutzung aufgrund der zeitweiligen Einschränkung der Zugänglichkeit als sehr 
gering zu beurteilen. Bei Hochwasserrückhaltungen im Zeitraum Frühjahr bis Herbst ist auf-
grund der erhöhten Frequentierung des Rheinwaldes in dieser Zeit von einer geringen Beein-
trächtigung der Erholungsnutzung auszugehen. 
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5.1.2.1.3.3 Auswirkungen auf anlagenbezogene Sport- und Freizeitaktivitäten 

Anlagen, die für Sport- und Freizeitaktivitäten genutzt werden, befinden sich außerhalb des 
Rückhalteraumes nördlich der Wyhler Rheinstraße (Freizeitanlage Kuhwaid) und der Weis-
weiler Rheinstraße (Schützenhaus, Zeltplatz). Weitere Anlagen liegen im Oberwasser des 
Hauptwehres der Staustufe Rhinau (Bootsanleger, Kioskanlage) sowie direkt unterhalb des 
Wehres (Bouleplatz und Badesee). Daneben dienen diverse Stillgewässer als Angelgewäs-
ser. 

Es ist festzustellen, dass die Nutzung aller o. a. Anlagen durch Flutungen zum Hochwasser-
rückhalt betroffen sind. Die Auswirkungen der Flutungen sind jedoch sehr unterschiedlich zu 
beurteilen. 
 

Bootsanlegestelle / Kiosk im Oberwasser der Staustufe Rhinau 
Der Betrieb des Rückhalteraumes hat keine Auswirkungen auf die Nutzung der Bootsanle-
gestelle im Rhein, die derzeit bereits bei Hochwasserabflüssen betroffen ist. Die Zugänglich-
keit zur Anlegestelle ist bei allen Betriebszuständen des Rückhalteraumes gewährleistet, 
jedoch während der Flutungen zum Hochwasserrückhalt für den allgemeinen Besucherver-
kehr gesperrt. 
 
Freizeitanlagen 
Die binnenseitigen Freizeiteinrichtungen nördlich der Wyhler bzw. Weisweiler Rheinstraße 
werden bei den Flutungen zum Hochwasserrückhalt indirekt durch aufsteigendes Grundwas-
ser betroffen. Eine mögliche zusätzliche Beeinträchtigung der Anlagen und der Nutzungen 
wird durch die vorgesehenen Maßnahmen zur Grundwasserhaltung vermieden (vgl. Kp. 
5.1.1.4 und Karten 22 und 24 der UVS Anlage).  

Der Badesee am Stauwehr Rhinau wird künftig bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt mit 
Fließgeschwindigkeiten von 0,02 bis 0,20 m/s durchflossen (siehe Karte 14 der UVS Anla-
ge). Auf der Basis des sog. HJULSTRÖM -Diagramms ergibt sich, dass bei einer Fließge-
schwindigkeit von 0,05 m/s alles Sediment kleiner Mittelsand in Lösung bleibt und weiter-
transportiert wird. Feinsand und Grobschluffe fallen erst bei stagnierenden/stehenden Was-
serverhältnissen aus während noch feinere Fraktionen (kleiner Mittelschluff und Tone) sich 
nur in Rückstaubereichen mit Versickerung des Wassers absetzen können. Bei der Beurtei-
lung ist auch zu berücksichtigen, dass der Badesee bei großen Hochwasserabflüssen, die 
künftig zu Hochwasserrückhaltungen führen (Abfluss im Rhein > 3.600 m³/s), bereits derzeit 
überflutet wird. Negative Auswirkungen auf die Wasserqualität wurden dabei bisher nicht 
festgestellt (siehe Kap 3.1.5.1), sodass auch künftig keine vorhabensbedingten Beeinträchti-
gungen für die Nutzung des Badesees zu erwarten sind. 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind auch für den angrenzenden Bouleplatz nicht zu erwar-
ten. Bei sehr großen Rheinabflüssen (vergleichbar dem Hochwasserabfluss im Mai 1999) 
wird der Platz bereits im derzeit flächenhaft überflutet. Aufgrund des zusätzlichen, aus dem 
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Rückhalteraum von Süden zuströmenden Wassers, erhöht sich bei gleichem Rhein-
Gesamtabfluss gegenüber dem Ist-Zustand lediglich kurzzeitig die Überflutungshöhe. 
 
Fischteichanlagen / Angelgewässer 
Die Stillgewässer mit Fischbesatz werden bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt für einige 
Tage überflutet und überströmt. Bei diesen Flutungszuständen können die Fische in die um-
liegenden Gewässer abwandern. Da diese Auswirkungen im Mittel alle 10 Jahre auftreten 
können, sind erhebliche Beeinträchtigungen für diese Art der Erholungsnutzung nicht zu er-
warten.  

 

5.1.2.1.3.4 Auswirkungen durch die Entwicklung von Steckmücken 

Stechmücken der Gattung Aedes 
Es ist davon auszugehen, dass die im Oberrheingebiet verbreiteten Stechmückenarten Ae-
des vexans und Aedes sticticus (vgl. KABS 1996) zwischen Sasbach und Weisweil natürliche 
Lebensräume vorfinden. Diese sind im Bereich des Rückhalteraumes und Teilen des Ab-
strömbereiches aufgrund der Ausdeichung des Rheins und fehlender flächenhafter Überflu-
tungen derzeit überwiegend nicht in Funktion. 

Für eine massenhafte Entwicklung der genannten Aedes-Arten müssen bestimmte Umwelt-
voraussetzungen gegeben sein. 

Die Eiablage erfolgt auf feuchtem Boden innerhalb von Überschwemmungsgebieten in tem-
porären Gewässern und Wasserwechselzonen (Uferbereich) von Gewässern. Hier überwin-
tern die Eier, aus denen im Folgejahr einer Überschwemmung (auch nach mehreren Jahren) 
Larven schlüpfen. Voraussetzung für das Schlüpfen sind ausreichende Wassertemperaturen 
(ab April) und ein abnehmender Sauerstoffgehalt im Überflutungswasser. Letzteres ist bei 
zurückgehendem Wasserstand in den nunmehr stehenden Restgewässern gegeben. Die 
Entwicklung vom Schlüpfen der Larven aus dem Ei bis zum flugfähigen Insekt dauert in der 
Regel nur etwas mehr als eine Woche (KABS 1996). 

Durch eine Hochwasserrückhaltung im zeitigen Frühjahr wäre bei einem Verzicht auf eine 
intensivierte Steckmücken-Bekämpfung mit einer verstärkten Entwicklung von Stechmücken 
und damit mit einer im Vergleich zur aktuellen Situation erheblich höheren Steckaktivität zu 
rechnen.  

Auf den von einer Hochwasserrückhaltung erfassten Flächen schwächt sich das Maß der 
Massenentwicklung umso mehr ab, je weiter die letzte Flutung zum Hochwasserrückhalt zeit-
lich zurückliegt (abgelegte Eier sind noch nach Jahren, jedoch nicht nach vielen Jahrzehnten 
entwicklungsfähig). 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in den letzten 30 Jahren im Rückhalteraum 
Wyhl/Weisweil 5 Einsätze zum Hochwasserrückhalt – davon 2 auch im Sommer - erforder-
lich gewesen wären (vgl. Kp. 5.1.1) und bei Berücksichtigung veränderter klimatologischer 
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Gegebenheiten (vgl. Kp. 4.2.5) kann eine durch Hochwasserrückhaltung verursachte ver-
stärkte Stechmückenentwicklung nicht ausgeschlossen werden. Deshalb sind Bekämp-
fungsmaßnahmen, die derzeit bereits im Rheinwald zwischen Sasbach und Rheinhausen 
durchgeführt werden, als begleitende Maßnahme bei Realisierung des geplanten Vorhabens 
verbindlich vorgesehen. 

Hierzu wird auf die bereits erprobte B.t.i-Methode zurückgegriffen. Diese beruht darauf, dass 
durch Ausbringung eines sporenbildenden Bakteriums (Bacillus thuringiensis israelensis), 
das während seiner Entwicklung Eiweißkristalle bildet, hochselektiv Steckmücken- und Krie-
belmückenlarven abgetötet werden. Hierbei wird durch die fachgerechte Dosierung bei der 
B.t.i.-Ausbringung gewährleistet, dass außer den zu bekämpfenden Mücken alle anderen 
Organismen und natürlich auch Menschen nicht geschädigt werden (KABS 1996). Durch die 
Bekämpfungsmaßnahmen werden gemäß den vorliegenden Erfolgskontrollen der KABS die 
Stechmückenbestände um mehr als 90% reduziert (vgl. KABS 2018). 

Förderlich für den Erfolg der Bekämpfungsmaßnahmen sind flankierende wasserbauliche 
Maßnahmen, durch die Fressfeinde der Stechmücken (Fische, Amphibien) gefördert werden 
(z. B: Vertiefung temporärer Gewässer, Anschluss temporärer Gewässer an Fließgewässer).  

Stechmücken der Gattung Anopheles 
Neben den genannten Aedes-Arten treten am Oberrhein auch drei Stechmücken-Arten der 
Gattung Anopheles auf. Diese sind alleinige Überträger menschlicher Malaria und auch unter 
dem Namen Fieber- oder Malaria-Mücken bekannt. Während noch im letzten Jahrhundert in 
Deutschland bzw. am Oberrhein durch die Anopheles-Mücken Malaria übertragen wurde, 
sind heute die Voraussetzungen für eine Malariaverbreitung durch Stechmücken im Raum 
Wyhl/Weisweil nicht mehr gegeben. 

Wichtigster Grund ist, dass der eigentliche Krankheitserreger (Plasmodium), der von Ano-
pheles-Mücken übertragen wird, seit vielen Jahrzehnten in Deutschland nicht mehr auftritt. 
Die heute in Deutschland gemeldeten Malariaerkrankten haben sich in tropischen Ländern 
infiziert (KABS 1996). 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit des höchst unwahrscheinlichen Falls – eine Anopheles-Mücke 
trifft im Raum Wyhl/Weisweil auf einen in den Tropen infizierten Menschen, saugt dessen 
Blut, eine neue Generation infektionsfähiger Erreger entwickelt sich, diese werden mit einem 
Stich der Anophelesmücke auf einen anderen Menschen übertragen – wird durch das Vorha-
ben in keinerlei Weise erhöht. 

Ebenso wenig kann das Vorhaben zur Massenvermehrung potenzieller Überträger (Anophe-
les-Arten) beitragen, da aufgrund der Bekämpfungsmaßnahmen keine verbesserten Vermeh-
rungsbedingungen für diese (wie für andere) Stechmücken geschaffen werden. 

Das gilt auch für die mittlerweile in Südbaden punktuell nachgewiesenen Populationen (Frei-
burg, Straßburg) der Asiatischen Tigermücke (Aedes albopictus). Diese vermutlich über LKW 
Transporte aus Südeuropa eingeschleppte Mückenart legt ihre Eier vornehmlich im Freiland 
und in Siedlungsbereichen in kleinere Dauerwasseransammlungen (Astlöcher, Baumstümp-
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fe, Gullis, Regentonnen etc.). Auch hier führt das Vorhaben nicht zu verbesserten Vermeh-
rungsbedingungen. 

 

5.1.2.1.3.5 Auswirkungen auf die Jagd und Fischerei 

Im Rahmen der Bestandsaufnahmen wurde festgestellt, dass als jagdbare Wildarten u. a. 
Rehwild und Schwarzwild im Rückhalteraum vorhanden sind. Daneben werden noch Fuchs, 
Dachs, Hase, Kaninchen, Marder und Wiesel sowie Fasan, Wildtaube und Wildente bejagt. 
Die Überflutungstoleranz ist artspezifisch unterschiedlich ausgeprägt. 

Flucht und Meidung hochwassergefährdeter Standorte sind lernbedingte Anpassungsstrate-
gien der Säuger in Überflutungsräumen. Bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt trifft das 
Hochwasser allerdings auf nicht daran gewöhnte Säuger-Bestände innerhalb des Rückhalte-
raums. Bei der ersten Flutung der Polder Altenheim wurden bspw. beim Rehwild erhebliche 
Individuenverluste festgestellt, da die Rehe trotz Schwimmvermögens im gefährdeten Ein-
stand verharrten. 

Im Winter treffen Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf erwachsene / adulte Tiere, im 
Spätwinter aber auch schon auf Jungtiere (z.B. Wildschwein). Individuenverluste sind dem-
nach sowohl bei der Nachkommenschaft als auch bei adulten Tieren möglich. Dies gilt nicht 
nur für adulte Säugerarten mit Winterschlaf wie z.B. dem Dachs, sondern auch für Arten mit 
Winteraktivität (z.B. Reh). 

Eine Hochwasserrückhaltung in der Vegetationsperiode fällt in die Phase der Jungenauf-
zucht (Frühjahr), in der die Jungtiere – insbesondere der bodenbewohnenden Säugerarten – 
aufgrund geringerer Mobilität eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Hochwasserereig-
nissen aufweisen. Aufgrund fehlender Möglichkeit die Fluchtwege zu erlernen und somit 
hochwassersichere Wildrückzugsräume aufzufinden, treten aber auch Individuenverluste bei 
den adulten Säugern auf. 

Nach einer Hochwasserrückhaltung mit Individuenverlusten folgt für die Wildtier-
Populationen eine Regenerationsphase in der hochwasserfreien Zeitspanne. Durch erhöhte 
Reproduktion bzw. Zuwanderung von außen werden die Individuenverluste im Laufe der 
Jahre ausgeglichen.  

Mit dem nächsten Flutungsereignis ergeben sich jedoch erneut die oben dargestellten Indivi-
duenverluste, gefolgt von einer Regenerationszeit. Dieser Zyklus wird sich künftig fortlaufend 
mit jeder Flutung zum Hochwasserrückhalt einstellen. Deshalb ist grundsätzlich bei Hoch-
wasserrückhaltung von einer Beeinträchtigung der Wildbestände auszugehen, da eine Ge-
wöhnung an Flutungen, die unregelmäßig im Mittel im Abstand von ≥ 10 Jahren auftreten, 
nicht möglich ist. 

Die Ausübung der Jagd wird im Falle einer Hochwasserrückhaltung nur vorübergehend und 
kurzzeitig (ca. 1 Woche) eingeschränkt. Hier ist folglich keine erhebliche Beeinträchtigung zu 
erwarten. 
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Der Fischbestand der natürlichen Gewässer wird durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt 
nicht beeinträchtigt. Durch die strömungsbedingte Ausräumung von Schlammschichten im 
Durchgehenden Altrheinzug und in Schluten kann bereits eine Diversifizierung der Gewäs-
sersohle und der Ufer erreicht werden. Die Lebensbedingungen für wertgebende Fischarten 
(z.B. Salmoniden) werden hierdurch vorübergehend (jedoch nicht dauerhaft) verbessert. 

Aufgrund der Untersuchungen in den Poldern Altenheim (LFU 1999) ist auch nicht zu erwar-
ten, dass es zu einer Schadstoffanreicherung bei Fischen über die Nahrungskette kommen 
wird. 

Fischteichanlagen / Angelgewässer 
für diese Art der Erholungsnutzung nicht zu erwarten.  

Die Ausübung der Fischerei wird (ebenso wie die Ausübung der Jagd) im Falle einer Hoch-
wasserrückhaltung nur selten und vorübergehend eingeschränkt. Die Fischteichanla-
gen / Angelgewässer mit Fischbesatz werden bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt für 
einige Tage überflutet und überströmt. Bei diesen Flutungszuständen können die Fische in 
die umliegenden Gewässer abwandern. Da diese Auswirkungen im Mittel nur alle 10 Jahre 
auftreten können, sind erhebliche Beeinträchtigungen die Fischerei nicht zu erwarten. 
 

 

5.1.2.1.4 Auswirkungen auf Schutzgut Mensch, 
Aspekt Bodenabbau 

Im Rückhalteraum befindet sich der Baggersee Wyhl-Rheinwald. Die Kiesgrube mit 
Edelsplittwerk wird auf der Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses vom 15.11.1994 in 
Verbindung mit dem Abhilfebescheid vom 07.03.1997 betrieben. Diese Genehmigung ist bis 
zum 31.12.2011 befristet. Eine Erweiterung der Abbaufläche in die umliegenden, bewaldeten 
Flächen ist aufgrund der gegenwärtigen Rahmenbedingungen (Naturschutz- und Natura 
2000-Gebiet) nicht zu erwarten. Auch im gültigen Regionalplan sind an diesem Standort kei-
ne weiteren Vorranggebiete zum Abbau oder Sicherung von Rohstoffen ausgewiesen. 

Die Nebenbestimmungen 15.3 und 15.4 der bestehenden Abbaugenehmigung regeln, dass 
„die im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Rheinprogramms erforderlichen Maßnah-
men, insbesondere die Überflutung des Baggersees, der zugehörigen Nebenanlagen und 
Betriebsanlagen des Kieswerks einschließlich Zufahrt entschädigungslos zu dulden“ sind 
und „erforderliche Anpassungsmaßnahmen, wie z.B. Höherlegen des Betriebsgebäudes und 
sonstiger Betriebseinrichtungen der vorherigen Genehmigung bedürfen und auf Kosten des 
Betreibers zu errichten und zu betreiben sind“. 

Der Betrieb, der bei Rhein-km 244,350 errichteten Umschlagsanlage für Kies, Sand und 
Splitt sowie für Feuchtmais (jahreszeitlich begrenzt), ist mit „Wasserrechtlicher Erlaubnis 
vom 19.07.1999“ bis 31.12.2011 befristet. Entsprechend den Abschnitten 6.16 - 6.18 der 
Entscheidung sind die Baumaßnahmen und der Betrieb des Rückhalteraumes 
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Wyhl/Weisweil entschädigungslos zu dulden. Ggf. erforderliche Anpassungsmaßnahmen 
sind unter Berücksichtigung eines Zielwasserstandes von 175,30 m+NN auf Kosten des 
Kieswerksbetreibers durchzuführen. 

Unter dem o.a. vereinbarten Ausschluss jedweder Rechte- und Haftungsansprüchen gegen-
über dem Vorhabensträger steht es der Firma Uhl frei, ihr Kieswerk während des Baus und 
des Betriebes des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil nach den geltenden rechtlichen Maßstä-
ben weiter zu betreiben. Es ist jedoch aufgrund der o.g. Genehmigungslage davon auszuge-
hen, dass bis zur Inbetriebnahme des Rückhalteraumes der Kiesabbau an dieser Stelle be-
endet sein wird. 

 

5.1.2.2 Schutzgut Boden 

5.1.2.2.1 Beschreibung der Auswirkungen auf die Bodenfunktionen 

Auswirkungen durch Veränderung der Bodenstruktur 
Durch jede Überflutung von Böden ergeben sich kurzfristig wirksame Veränderungen im Bo-
denwasser- und Bodenlufthaushalt. Andererseits sind durch Umlagerung von Böden Erosi-
ons- und Sedimentationseffekte zu erwarten, die längerfristig wirksam sind bzw. bei jeder 
neuen Überflutung zu weiteren Veränderungen führen. 

Charakteristisch für eine überflutete Aue ist folglich eine Zonierung bzw. ein Mosaik von Be-
reichen mit starker Umlagerung (z. B. in Gewässernähe mit langer Überflutungsdauer und 
stärkeren Fließgeschwindigkeiten) bis hin zu Bereichen mit stärkerer Sedimentation (z. B. 
auf höher liegenden, gewässerfernen Flächen mit i. d. R. geringerer Überflutungsdauer und 
schwachen Fließgeschwindigkeiten). Auch abflusslose Senken können zu sog. Sedimentfal-
len werden, in denen nach Durchfluss der Hochwasserwelle im ablaufenden Ast Schwebstof-
fe abgelagert werden. 

Erosionen sind auch abhängig vom anstehenden Bodensubstrat. So ist die Erosionsfähigkeit 
kiesig / sandiger Böden größer als die von bindigen Böden. Die Vegetationsbedeckung des 
Bodens beeinflusst ebenfalls (± hemmend) Erosionseffekte. 

Die Sedimentation von Material ist dagegen im Wesentlichen abhängig von der Fließge-
schwindigkeit des Wassers (im hohen Maße auch von der Rauigkeit des Bewuchses, z. B. 
werden Schwebstoffe durch eine dichte Vegetationsbedeckung in Bodennähe ausgefiltert). 
Bei Fließgeschwindigkeiten von ≤ 5 cm/s setzt die Sedimentation von Feinsand ein 
(HJULSTRÖM-Diagramm). Bei stagnierenden Wasserverhältnissen < 1 cm/s werden auch 
schluffige und tonige sowie organische Schwebstoffe abgelagert. 

 

In der Karte 14 der UVS Anlage sind die Fließgeschwindigkeiten bei Flutungen zum Hoch-
wasserrückhalt mit Vollfüllung dargestellt. 
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Es ist festzustellen, dass höhere Fließgeschwindigkeiten mit möglichen Erosionsfolgen vor-
wiegend im Bereich der Fließgewässer zu erwarten sind und folglich hier auch mit wieder-
kehrenden lokalen Bodenumlagerungen zu rechnen ist. Die Fließgeschwindigkeiten liegen 
im Bereich der für Auen charakteristischen Werte. 

Mögliche flächige Erosionseffekte bei Beflutung des Rückhalteraumes werden durch die ge-
planten Einlassbauwerke und der (insbesondere im Zusammenhang mit dem Umbau des 
Entnahmebauwerkes 6.65 vorgesehen) Anlage eines Flutgrabens weitgehend vermieden, 
weil das aus dem Rhein zuströmende Wasser mit gedrosselter Fließgeschwindigkeit mög-
lichst naturnah die Flächen des Rückhalteraumes beflutet. 

Zur Vermeidung von Sedimentationsfallen werden Abflusshindernisse beseitigt. 

 

Auswirkungen durch Eintrag und Mobilisierung von Schadstoffen 
Die Ergebnisse von Untersuchungen im Bereich der Staustufe Marckolsheim (WITT, KEL-
LER; LEHMANN 2003) belegen, dass bis zu einem Abfluss von ca. 3.000 m³/s im Rhein 
nicht mit einer nennenswerten Remobilisierung von HCB / PCB-belasteten Altsedimenten zu 
rechnen ist. Analysen der HCB-Konzentrationen an der Staustufe Iffezheim (bei Rhein-km 
334) in Abhängigkeit des Abflusses zwischen 1993 und 2000 haben zudem ergeben, dass 
bis zu einem Abfluss von ca. 3.800 m³/s keine sprunghafte Erhöhung der HCB-
Konzentrationen festgestellt werden konnten. Detaillierte Analysen der Hochwasser Februar 
und Mai 1999 bestätigen aber, dass bei außerordentlichen Abflussmengen, welche die o.g. 
3.800 m³/s deutlich übersteigen, davon auszugehen ist, dass Altsedimente resuspendiert 
werden können. D.h. dass nur bei sehr hohen Abflüssen im Rhein, die einen Einsatz des 
Raumes zur Hochwasserrückhaltung erfordern, Schadstoffe aus Altsedimenten des Rheins 
mobilisiert und in den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil gelangen können (vgl. Kp. 3.3.3). 

Die Untersuchungen der Hochwassersedimente des Hochwassers 1999 zeigen erhöhte 
Konzentrationen von HCB, während die anderen Stoffgruppen die LAWA-Zielvorgaben ein-
halten (SOLUM 2002). Aufgrund der fortlaufenden Messungen der LfU/LUBW ist jedoch 
bzgl. HCB ein abnehmender Trend festzustellen, da Einleitungsstellen aus dem Hochrhein 
abgestellt sind. Außerdem ist aufgrund der Untersuchungen aus den Poldern Altenheim 
(LFU 1999) und den Untersuchungen von SOLUM (2002) aus dem Bereich der Schlinge 
Sasbach/Jechtingen erkennbar, dass bei einer Beflutung über ein im Oberwasser eingestau-
tes Einlassbauwerk vergleichsweise geringere Sedimentfrachten in den Rückhalteraum ge-
langen als dies bei einer breitflächigen Überflutung über den Leinpfad zu erwarten ist. 

Da HCB fest an Bodenbestandteile gebunden und die Löslichkeit äußerst gering ist (vgl. 
SOLUM 2003), ist bei Sedimentation belasteter Bodenbestandteile zunächst mit einer gewis-
sen Anreicherung der Böden im Rückhalteraum mit HCB zu rechnen. Aufgrund des o. a. ab-
nehmenden Trends wird diese Belastung künftig zunehmend geringer. Eine vergleichbare 
Situation ergibt sich bei den Schadstoffen Dioxin und Furan. Grundsätzlich sind diese 
Schadstoffe, ebenso wie HCB, stark an Bodenbestandteile adsorbiert. 
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Im Rheinwasser gelöste Stoffe erreichen die geltenden Grenz-, Richt- und Orientierungswer-
te nicht. Lediglich die Belastung mit Chlorid aus den Salzeinleitungen der elsässischen Kali-
minen ist, nach erheblicher Reduzierung der Einleitungsmengen in den letzten Jahren, noch 
geringfügig erhöht (siehe Kp. 3.4.1.1, Abbildung 12). Zu berücksichtigen ist ferner, dass bei 
Hochwasser die Chloridbelastung des Rheinwassers weiter verdünnt wird. Hierdurch und 
wegen der Löslichkeit von Chlorid im Wasser sind nennenswerte Belastungen des Bodens 
bei Flutungen des Rückhalteraumes nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf Böden in der Altaue 
Durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt kommt es gegenüber dem Ist-Zustand zeitweise 
zu erhöhten Grundwasserständen in der Altaue. Durch Grundwasserhaltemaßnahmen wer-
den diese auf einen Korridor entlang des Hochwasserdammes begrenzt (siehe Karte 22 + 24 
der UVS Anlage - Differenzenpläne). Für die Anlage der Bauwerke werden natürliche Böden 
dauerhaft in Anspruch genommen. Hierdurch gehen alle Bodenfunktionen verloren. Eine 
ausführliche Beurteilung der baubedingten Eingriffe in das Schutzgut Boden erfolgt im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (BFU 2019a). Die wesentlichen Ergebnisse werden im Kp. 
5.6 zusammengefasst dargestellt. 

 

 

5.1.2.2.2 Beurteilung der Auswirkungen auf Bodenfunktionen 

Die Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf die Bodenfunktionen lassen 
sich aufgrund der o. a. Analyse bzgl. möglicher Veränderungen der Bodenstruktur und mög-
licher Einträge von Schadstoffen wie folgt beurteilen: 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 
Durch Veränderungen der Bodenstruktur (Erosion / Sedimentation) ist keine Beeinträchti-
gung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit zu erwarten, da ausschließlich Auestandorte und 
ehemalige Auenböden betroffen sind, für die Überflutungen charakteristisch und standorts-
prägend sind. 

Bodenorganismen sind maßgeblich für die natürliche Bodenfruchtbarkeit. Durch die selten 
eintretenden Flutungen zum Hochwasserrückhalt können zyklisch auftretende erhebliche 
Individuenverluste u. a. der wenig überflutungstoleranten Regenwurm-Populationen, die ei-
nen maßgeblichen Beitrag zum Stoffumsatz im Boden leisten, verbunden sein. Aufgrund der 
geringen Mobilität der Regenwürmer nimmt die Wiederbesiedlung einen Zeitraum von eini-
gen Jahren in Anspruch. In dieser Zeit ist die für die Bodenbildung notwendige Durchmi-
schungs-, Zersetzungs- und Transformationsfunktion deutlich gemindert und auch die Einar-
beitung von Sedimenten in den Boden ist gestört.  

Da die Flutungen zum Hochwasserrückhalt nur in größeren zeitlichen Abständen auftreten, 
wird eine Wiederbesiedlung der betroffenen Standorte mit den gleichen, wenig überflutungs-
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toleranten Arten (= Populationen von Lumbricus terrestris, Octalasion cyaneum) erfolgen. 
Folglich sind künftig ständig wiederkehrende erhebliche Beeinträchtigungen der Regenwurm-
Population und damit erhebliche Störungen der Bodengare zu erwarten.  

Diese, am Beispiel der Regenwurmfauna dargestellten Effekte können für die Bodenorga-
nismen insgesamt angenommen werden, so dass mit erheblichen Beeinträchtigungen der 
endo- und epigäischen Bodenfauna und am mikrobiellen Bodenleben zu rechnen ist. 

Für den Bereich der Altaue ist von keinen nennenswerten negativen oder positiven Auswir-
kungen auf die natürliche Bodenfruchtbarkeit durch aufsteigendes Grundwasser auszuge-
hen, da hier Aueböden betroffen sind. In den dammnahen Bereichen, in denen das Grund-
wasser bis zur bzw. über Geländeoberkante ansteigt, ist der o.g. Zyklus von Beeinträchti-
gung und Wiederbesiedlung der - nicht an diese Verhältnisse angepassten - Bodenlebens-
gemeinschaft und die hierdurch verursachte Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfrucht-
barkeit ebenso zu erwarten. 

 

Sonderstandort für natürliche Vegetation  
Grundsätzlich sind Veränderungen der Bodenstruktur charakteristisch für eine Aue. Durch 
dynamische Vorgänge werden in der Aue Sonderstandorte für natürliche Vegetation z. T. 
ständig neu geschaffen (z. B. Pionierstandorte, Schlammfluren, Kiesbänke). 

Der Rückhalteraum wird, mit Ausnahme von Gewässern und Infrastrukturanlagen überwie-
gend waldbaulich genutzt. Insofern steht bei der Beurteilung der Auswirkungen die Standort-
eignung für Waldbäume im Vordergrund. 

Durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt werden Standorte für Waldbäume erheblich be-
einträchtigt, da aufgrund des zyklischen Auftretens keine nachhaltige Prägung der Standorte 
und damit eine langfristig gesicherte Entwicklung von Waldbeständen erfolgen kann (vgl. Kp 
5.1.2.1.2). 

Im Bereich der Altaue sind durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt keine Entwicklungs-
möglichkeiten für Sonderstandorte zu erwarten, da die Effekte in großen zeitlichen Abstän-
den auftreten. 

 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf / Filter und Puffer für Schadstoffe 
Die durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt bedingten Schäden an Waldbeständen kön-
nen außerhalb von gewässernahen Bereichen auf größeren Flächen zu Erosionseffekten 
führen bzw. diese verstärken, so dass hierdurch auch die Speicherfunktion (= Ausgleichs-
körper) und auch die Grundwasserschutzfunktion (= Filter und Puffer) des Bodens beein-
trächtigt werden. 

Durch Einträge von Schadstoffen sind Auswirkungen auf die langfristige Funktionsfähigkeit 
des Bodens als Filter und Puffer nicht gänzlich auszuschließen, da die maßgeblichen Stoffe 
wie HCB eine starke Bindung an Bodenbestandteile aufweisen. Deshalb werden vorhabens-
begleitende Kontrollmaßnahmen empfohlen. 
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Im Bereich der Altaue sind durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt keine nennenswerten 
Auswirkungen für die Bodenfunktionen Ausgleichskörper im Wasserkreislauf / Filter und Puf-
fer für Schadstoffe zu erwarten, da die betriebsbedingten Effekte nur in großen zeitlichen 
Abständen auftreten. 

 

Archive der Natur- und Kulturgeschichte 
Diese Bodenfunktion ist für die Böden des Untersuchungsraumes auf der Grundlage der 
vorliegenden bodenkundlichen Untersuchungen nicht relevant, so dass eine Betroffenheit 
auszuschließen ist.  

 

 

5.1.2.3 Schutzgut Wasser 

5.1.2.3.1 Auswirkungen auf Oberflächengewässer 

Der Altrheinzug wird künftig im Normalbetrieb über das neu errichtete Entnahmebauwerk 
6.82 im Süden des Rückhalteraumes gespeist. Das derzeit den Altrheinzug speisende Bau-
werk 6.65 wird künftig nur noch bei Rheinabflüssen > 1.550 m3/s eingesetzt. Bis zu diesem 
Rheinabfluss darf die Summe der am Bauwerk 6.82 entnommenen Wassermengen die der-
zeit am Bauwerk 6.65 genehmigte Entnahmemenge nicht überschreiten. Allerdings kann 
entsprechend dem derzeit geltenden Reglement zu festgelegten Zeiten in Abhängigkeit von 
der Wassermenge im Rhein zusätzlich Wasser entnommen werden, wodurch es auch der-
zeit zur Überflutung ufernaher Bereiche kommen kann. Für den Durchgehenden Altrheinzug 
im Rückhalteraum ergeben sich somit auch im künftigen Normalbetrieb außerhalb der Flu-
tungsereignisse an durchschnittlich 308 Tagen im Jahr keine nennenswerten Veränderun-
gen. 

Derzeit wird der Durchgehende Altrheinzug an den Durchlassbauwerken unter der Weiswei-
ler Rheinstraße gedrosselt, so dass es zu einem Auf- und Rückstau in die oberstromigen 
Gewässer kommt. Künftig sollen, auch zur Herstellung der Durchgängigkeit, die Bauwerke 
im Querdamm der Weisweiler Rheinstraße ungesteuert betrieben und vollständig geöffnet 
werden. Daraus ergibt sich an durchschnittlich 308 Tagen/Jahr, außerhalb der Flutungszei-
ten, ein gegenüber heute um ca. 50 cm abgesenkter Wasserspiegel im Weisweiler Altrhein. 

Durch die Absenkung der Wasserspiegellage im Oberwasser der Weisweiler Rheinstraße 
werden Rückstaueffekte, die derzeit zu Beeinträchtigungen der zufließenden grundwasser-
geprägten Gewässer (Grienwasser, Hexenkehle, Mittlere Hansenkehle, Meliorationsgraben) 
führen, deutlich reduziert. Insbesondere wird der fortschreitenden Verschlammung der Ge-
wässer damit entgegengewirkt und die Dynamik der Auengewässer (Altrheinzug und Gie-
ßen) gefördert. 
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Mit der Verlegung des Durchgehenden Altrheinzuges aus dem Gewässer „Grienwasser“ in 
den Gewässerlauf des „Rheiniggießen“ kann künftig Rheinwasser in die derzeit grundwas-
sergeprägten Gewässer „Obere Hansenkehle“ und „Meliorationsgraben“ gelangen. 

Untersuchungen vor Ort ergaben, dass sowohl die „Obere Hansenkehle“ als auch der „Melio-
rationsgraben“ derzeit charakteristische Grundwasserabflüsse zeigen. Auch der Abschnitt 
der Hansenkehle unterhalb des Zulaufes aus der „Oberen Hansenkehle“ bis zum Rückstau-
bereich des Weisweiler Altrheins zeigt starken Grundwassereinfluss (siehe oben). 

Der „Meliorationsgraben“ weist derzeit Schlammablagerungen von ca. 20 – 30 cm Mächtig-
keit auf. Untersuchungen an einem Stichtag im März 1997 bei Normalabfluss haben gezeigt, 
dass ein geringer Zulauf aus dem Grundwasser zu verzeichnen war (Vergleich BW 0.33 
Obere Hansenkehle: Q = 16 l/s; BW 0.38 Meliorationsgraben: Q = 46 l/s). 

Das Gewässerbett des Rheiniggießens ist wesentlich schmaler als das Bett des Grienwas-
sers. Bei einer Verlegung des Durchgehenden Altrheinzuges in den Rheiniggießen ist folg-
lich – bei gleichem Durchfluss – von höheren Wasserständen im Gewässer auszugehen, die 
auch deutlich über den Wasserständen liegen würden, die derzeit bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung des Durchgehenden Altrheinzuges (und ungehindertem Durchfluss durch 
das derzeit nicht in Betrieb befindliche Rohr im BW 6.025) eintreten könnten. Aufgrund die-
ser dauerhaft erhöhten Wasserstände im künftigen Altrheinzug kann es zu einem Rückstau 
von Rheinwasser in die „Obere Hansenkehle“ und den „Meliorationsgraben“ kommen. 

Um diese möglichen Beeinträchtigungen grundwassergeprägter Gewässer zu vermeiden, 
werden der vorhandene Auslauf der „Oberen Hansenkehle“ in den „Rheiniggießen“ und der 
Zulauf aus der „Hansenkehle“ in den „Meliorationsgraben“ durch Kiesschüttungen verschlos-
sen. Daneben wird ein durchgehender, grundwassergeprägter Gewässerzug zwischen der 
„Oberen Hansenkehle“ und dem „Meliorationsgraben“ unter Einbeziehung vorhandener 
Schluten hergestellt. Durch diese Maßnahmen wird der Charakter der „Oberen Hansenkehle“ 
als grundwassergeprägtes Fließgewässer erhalten. Auch die derzeitige Struktur des Meliora-
tionsgrabens wird erhalten und gegenüber dem planfestgestellten Zustand (bei dem, bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung der Zufluss von Rheinwasser im Zuge der Altrheinbewirt-
schaftung dominieren würde) sogar deutlich verbessert. 

 

Die geplanten Flutungen zum Hochwasserrückhalt führen zunächst innerhalb der Gewässer 
zu einem starken Anstieg des Wasserspiegels und letztendlich zur Ausuferung / Überflutung 
der Landfläche.  

Ein positiver Effekt bei diesen Flutungen ist darin zu sehen, dass vorhandene Schlammabla-
gerungen und organisches Material im Durchgehenden Altrheinzug und in den grundwasser-
beeinflussten Gewässern durch die deutlich erhöhten Fließgeschwindigkeiten erodiert und 
fortgespült werden. Hierdurch und durch die stark erhöhte Exfiltration von Grundwasser in 
die Gewässer im Nachgang einer flächenhaften Überflutung wird der derzeit häufig unterbro-
chene Austausch zwischen Grundwasser und Oberflächengewässern zumindest vorüberge-
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hend (bis zur nächsten Hochwasserrückhaltung) wiederhergestellt bzw. verbessert. Auch 
wird vorübergehend die Strukturdiversität im Gewässer erhöht.  

Sedimente, die sich im Bereich von Gewässern und grundwassergespeister Schluten bei 
schwacher Fließgeschwindigkeit absetzen können, werden durch das der Hochwasserwelle 
nachlaufende Grundwasser fortgespült. Vorübergehend kann hierdurch eine Revitalisierung 
verschlammter Gewässer erfolgen, jedoch werden diese positiven Effekte aufgrund der rela-
tiv langen Zeitspanne bis zur nächsten Flutung zum Hochwasserrückhalt, in der das freige-
spülte Sohlmaterial durch Laubfall etc. wieder bedeckt wird, wieder nivelliert. 

Nachteilige Auswirkungen auf die physiko-chemische Beschaffenheit und Wasserqualität der 
Oberflächengewässer durch stoffliche Einträge über das Rheinwasser sind bei Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt aufgrund der zusätzlichen Wassermengen und dem damit verbun-
denen Verdünnungseffekt nicht zu erwarten, zumal die Wasserqualität des Rheins im Nor-
malfall die Güteklasse II aufweist, die Sauerstoffversorgung sehr gut ist und Belastungen aus 
gelösten Stoffen gering sind. Aufgrund der derzeit schon vorhandenen Durchströmung der 
Gewässer des Durchgehenden Altrheinzuges mit Rheinwasser führt die zeitweise erhöhte 
Einspeisung von (dem je nach Abfluss identischen) Rheinwasser nicht zu einer Veränderung 
der derzeitigen Gegebenheiten. 

Zudem sind durch die, bei außergewöhnlichen Flutungsereignissen aus erodierten Altsedi-
menten in erhöhter Konzentration ggf. eingetragenen organischen Schadstoffe (wie bspw. 
HCB), wie bereits derzeit keine erheblichen Belastungen für Oberflächengewässer zu erwar-
ten, da die Schadstoffe sehr stark an Bodenbestandteile gebunden sind (SOLUM 2003, LFU 
2003). 

 

Auswirkungen auf die Gewässerbeschaffenheit des Baggersees Wyhl-Rheinwald und des 
Badesees im Unterwasser der Staustufe Rhinau sind aufgrund der großen zeitlichen Ab-
stände zwischen den Hochwasserrückhaltungen und den, bei den Quellgewässern geschil-
derten Effekten, die bei Baggerseen in ähnlicher Form zutreffen, nicht zu erwarten.  

Der Badesee am Stauwehr Rhinau wird künftig bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt mit 
Fließgeschwindigkeiten von 0,02 bis 0,20 m/s durchflossen (siehe Karte 14 der UVS Anla-
ge). Auf der Basis des sog. HJULSTRÖM -Diagramms ergibt sich, dass bei einer Fließge-
schwindigkeit von 0,05 m/s alles Sediment kleiner Mittelsand in Lösung bleibt und weiter-
transportiert wird. Feinsand und Grobschluffe fallen erst bei stagnierenden/stehenden Was-
serverhältnissen aus während noch feinere Fraktionen (kleiner Mittelschluff und Tone) sich 
nur in Rückstaubereichen mit Versickerung des Wassers absetzen können. Bei der Beurtei-
lung ist auch zu berücksichtigen, dass der Badesee bei großen Hochwasserabflüssen, die 
künftig zu Hochwasserrückhaltungen führen (Abfluss im Rhein > 3.600 m³/s), bereits derzeit 
überflutet wird. Negative Auswirkungen auf die Wasserqualität wurden dabei bisher nicht 
festgestellt (siehe Kap 3.1.5.1), sodass auch künftig keine vorhabensbedingten Beeinträchti-
gungen für die Nutzung des Badesees zu erwarten sind. 
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Der Betrieb des Nassabbaus am Baggersee Wyhl-Rheinwald wird bis zur Inbetriebnahme 
des Rückhalteraumes beendet sein. (siehe Kp. 5.1.2.1.4). 

Auch in Bezug auf die grundwassergespeisten Gewässer wird sich durch den Einsatz des 
Rückhalteraumes zur Hochwasserrückhalt der künftige Normalzustand wenig verändern. 

 

5.1.2.3.2 Auswirkungen auf das Grundwasser 

Durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt werden sich aufgrund der großflächigen Überflu-
tungen im Rückhalteraum mit z.T. hohen Wasserspiegellagen kurzzeitig erhöhte Grundwas-
serstände einstellen. Diese treffen im Raum nördlich der Weisweiler Rheinstraße auf - bei 
Hochwasserabflüssen im Rhein - derzeit bereits hohe Grundwasserstände, die aufgrund der 
bestehenden Ausuferungen über den Leinpfad unterhalb der Staustufe Rhinau sowie den 
Rückstau der Gewässer vor dem Leopoldskanal verursacht werden (siehe Karte 21 der UVS 
Anlage). Im Bereich südlich der Weisweiler Rheinstraße und von Wyhl liegen dagegen der-
zeit die Grundwasserstände in der Fläche niedriger. 

Eine Dynamisierung der Grundwasserstände nach unten ist aufgrund des Stauwehres Rhin-
au im Rhein, das den Grundwasserspiegel dauerhaft auf dem derzeit angehobenen Niveau 
hält, nur sehr eingeschränkt möglich. 
 
Um häufigere und nachteilige Anstiege der Grundwasserstände in den Siedlungsbereichen 
von Wyhl und Weisweil infolge des Betrieb des Rückhalteraumes zu vermeiden, sind in den 
Ortslagen außerhalb des Rückhalteraumes Schutzmaßnahmen vorgesehen (Schutzbrunnen, 
Pumpwerk Flut). Ziel dieser Schutzmaßnahmen ist, den Grundwasserstand auf einem Ni-
veau zu halten, so dass es bei Flutung des Rückhalteraumes zu keinen zusätzlichen, schä-
digenden Wirkungen auf die bestehenden Ortslagen kommt (im Vergleich zu einem im Rhein 
ablaufendem Hochwasser ohne Betrieb des Rückhalteraumes).  

Hierzu wird bei Flutung des Rückhalteraumes und ansteigenden binnenseitigen Grundwas-
serständen mit Hilfe der Schutzbrunnen Grundwasser in dem Maße entnommen, dass die 
bisher auftretenden maximalen Grundwasserstände in den Ortslagen auch künftig nicht 
überschritten werden. Auf Grundlage der Berechnungen mit dem Grundwassermodell ist 
innerhalb der Ortslagen gegenüber dem Vergleichszustand künftig mit ca. 10 - 50cm niederi-
geren maximalen Grundwasserständen zu rechnen (siehe Karte 22 der UVS Anlage). Au-
ßerhalb der Ortslagen und damit außerhalb der Wirkung der Schutzbrunnen sind die maxi-
malen Grundwasserstände unverändert oder steigen, wie oben beschrieben, kurzzeitig deut-
lich an.  

Aufgrund der gewählten Betriebsweise ist eine dauerhafte Grundwasserabsenkung bzw. ein 
unterschreiten der bisherigen mittleren bzw. tiefsten Grundwasserstände nicht zu erwarten. 
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Auswirkungen durch Infiltration von schadstoffbelastetem Rheinwasser in das Grundwasser 
sind nicht zu erwarten. Das Rheinwasser – insbesondere bei höheren Abflüssen – weist eine 
deutlich geringere stoffliche Belastung (bzgl. Chlorid, Nitrat) auf, als das derzeit bereits stär-
ker belastete Grundwasser (vgl. Kp. 3.4.2). Vielmehr ergibt sich durch die Infiltration eine 
Minderung der Konzentration belastender Stoffe (Verdünnungseffekt), die sich aber aufgrund 
der kurzen Dauer und der relativen Seltenheit als unbedeutend bzw. nicht nachhaltig dar-
stellt. 

Von einem HCB-Eintrag aus Oberflächengewässern in das Grundwasser kann nach den 
Darstellungen zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden (siehe oben) nicht 
ausgegangen werden. Zwar korrespondieren abschnittsweise Grundwasser und Altrheinge-
wässer. Die zu erwartende geringe Akkumulation von Schadstoffen in den Oberflächenge-
wässern, die starke Bindung von HCB an Feststoffen im Gewässersediment sowie die 
(überwiegend) hohe Bindungsstärke bzw. Pufferkapazität der Böden verhindern einen Ein-
trag ins Grundwasser (LFU 2003, SOLUM 2003). Ebenso wenig ist ein Eintrag von Fura-
nen / Dioxinen ins Grundwasser bei Flutungen des Rückhalteraumes aufgrund der ebenfalls 
starken Bindung an Feststoffe zu erwarten (vgl. LFU 2003). Bei der Beurteilung ist zudem zu 
berücksichtigen, dass die Altrheinzuggewässer im Rückhalteraum bei entsprechenden 
Hochwasserabflüssen bereits derzeit mit Rheinwasser durchströmt werden und in den Ge-
wässern hinsichtlich des eingetragenen Sediments keine Änderungen gegenüber dem der-
zeitigen Zustand eintreten. 

Das Risiko einer Beeinträchtigung der Grundwasserbeschaffenheit durch Schadstoffaustrag 
aus altlastenverdächtigen Flächen wird auf Grundlage der vorhandenen Daten ebenfalls als 
gering eingeschätzt. Die über Jahrzehnte einwirkenden Niederschläge vermögen mittels 
Auswaschung einen viel höheren Eintrag von möglichen Schadstoffen ins Grundwasser zu 
bewirken als die relativ selten auftretenden Flutungen zum Hochwasserrückhalt (LFU 2003). 

 

Im Bereich der Altaue sind durch die Flutungen zum Hochwasserrückhalt keine nennenswer-
ten Auswirkungen für die Oberflächengewässer und das Grundwasser zu erwarten, da die 
Effekte in großen zeitlichen Abständen auftreten. Die zeitweilig erhöhten Grundwasserstände 
liegen nur südlich der Weisweiler Rheinstraße insbesondere im Nahbereich des Hochwas-
serdammes über den Verhältnissen des Vergleichsfalles (siehe Ausführungen im Kp. 5.1.1 
und Karte 22 der UVS Anlage).  

 

Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung: 

Der Grundwasserkörper am Tiefbrunnen „Rheinmatten“ der Gemeinde Sasbach nördlich des 
Limberg wird nahezu vollständig vom Rhein her gespeist, da aufgrund des vulkanischen 
Bergmassivs des Limberg kein Zustrom von Süden her erfolgen kann. Auch die für die 
Schutzgebietsabgrenzung zugrunde gelegte fachtechnische Abgrenzung des damaligen Ge-
ologischen Landesamtes belegt die Zuströmung des Brunnens durch Rheinuferfiltrat (siehe  
Anhang 1). Dieser Vorgang wird durch die gemessene Fließrichtung des Grundwassers so-
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wohl in Niedrigwasserzeiten als auch bei Hochwasserzeiten, in denen das Vorland bei der 
Rheinbrücke Sasbach innerhalb Wasserschutzgebietes bereits heute überflutet wird, bestä-
tigt. Der Betrieb des Rückhalteraumes verstärkt lediglich die vorhandene Zuströmung aus 
Rheinuferfiltrat. Die Berechnungen mit dem Grundwassermodell zeigen, dass sich bei 
Hochwasserabflüssen, die einen Hochwasserrückhalt erforderlich machen, der Isohypsen-
verlauf und damit die Anströmung des Brunnens gegenüber dem Vergleichszustand nicht 
grundlegend verändert (siehe Anhang 2, Vergleichsfall V7.02 - Hochwasserabfluss ohne 
Betrieb des Rückhalteraumes mit V7.3.19 Hochwasserabfluss mit Betrieb des Rückhalte-
raumes). Allerdings werden, neben den bei Hochwasser bereits heute überfluteten Rheinvor-
landflächen (rd. 16 ha), zukünftig bei Hochwasserrückhalt rd. 5 ha der Wasserschutzgebiets-
zone III zusätzlich überflutet (siehe Anhang 1). 

Der Tiefbrunnen der Gemeinde Wyhl wird durch den Grundwasserstrom zwischen Limberg 
und Kaiserstuhl, dem Zustrom, aus dem Kaiserstuhl und der Neubildung nördlich des Kai-
serstuhls gespeist und liegt außerhalb des Auswirkungsbereichs des Rückhalteraums 
Wyhl/Weisweil. Dies wir durch die Schutzgebietsausweisung des Tiefbrunnens bestätigt. Die 
Anströmrichtung des Grundwassers im Bereich des Tiefbrunnens ändert sich auch bei Be-
trieb des Rückhalteraumes nicht. Aufgrund der derzeit zu hohen Nitratbelastung im Trink-
wasser (ca. 58 mg/l) wurde in 2018 zudem der Brunnen von der Gemeinde Wyhl vorüberge-
hend stillgelegt und die Wasserversorgung über den o.g. Tiefbrunnen Sasbach sicherge-
stellt, der nur eine geringen Nitratwert (derzeit ca. 8,5 mg/l) aufweist.  

Die Gemeinde Weisweil wird über den Tiefbrunnen „Forchheimer Wald“ versorgt, der weit 
außerhalb des Auswirkungsbereichs des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil liegt. 

Die Gemeinde Rheinhausen, nördlich des UVS-Untersuchungsgebietes, wird über den Tief-
brunnen nord-östlich von Oberhausen, an der Straße nach Herbolzheim versorgt, der eben-
falls weit außerhalb des Auswirkungsbereichs des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil liegt. 

 

5.1.2.3.3 Beurteilung der Auswirkungen auf die Oberflächengewässer und das 
Grundwasser 

Durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt werden keine nachteiligen Auswirkungen auf 
Oberflächengewässer im Rückhalteraum verursacht. Kurzfristig werden sogar die Gewäs-
serstrukturen positiv beeinflusst, in dem vorhandene Schlammablagerungen erodiert und die 
Strukturdiversität (Gewässerstrukturgüte) verbessert wird. Diese Effekte sind jedoch nicht 
nachhaltig, da die Zeitspanne zwischen den Hochwassereinsätzen sehr groß ist. 

Aufgrund der allgemein geringen Schadstoffbelastung des Rheinwassers und der Rhein-
schwebstoffe und der Tatsache, dass die Gewässer des Durchgehenden Altrheinzug bei 
Hochwasser im Rhein bereits derzeit mit Rheinwasser durchströmt werden, sind für die 
Oberflächengewässer nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen durch Hochwasserrückhaltungen zu erwarten. Aus den genannten Gründen sind auch 
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für die bei außergewöhnlichen Hochwasserereignissen ggf. in erhöhter Konzentration einge-
tragenen organischen Schadstoffe HCB und Furane / Dioxine keine erheblichen Belastungen 
für Oberflächengewässer erkennbar. Vorsorglich sollten jedoch vorhabensbegleitende Ge-
wässeruntersuchungen durchgeführt werden. 

Bezüglich des Grundwassers sind keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Sta-
tus-quo innerhalb des Rückhaltraumes zu erwarten. Eine Grundwasserbelastung mit Fura-
nen / Dioxinen oder HCB ist nach aktuellem Kenntnisstand weder über den Pfad Oberflä-
chengewässer – Grundwasser (siehe Absatz oben) noch über den Pfad Boden – Grundwas-
ser gegeben. Vorsorglich sollten vorhabensbegleitende Grundwasseruntersuchungen durch-
geführt werden. 

Bei Flutung des Rückhalteraumes werden innerhalb der Ortslagen durch die vorgesehenen 
Schutzmaßnahmen Schäden infolge ansteigender Grundwasserstände vermieden. Die hier-
für erforderliche zeitweise Grundwasserentnahme führt außerhalb der Siedlungsbereiche zu 
keiner Absenkung der Grundwasserstände gegenüber dem jeweiligen Vergleichszustand, so 
dass keine nachteiligen Wirkungen auf die zu erwarten sind. 

Hinsichtlich der öffentlichen Trinkwasserversorgung sind keine negativen, betriebsbedingten 
Auswirkungen zu erwarten. Wie oben beschrieben verändert sich durch den Betrieb des 
Rückhalteraumes die Anströmung des Brunnens aus Richtung Rheinvorland gegenüber dem 
Vergleichszustand nur unwesentlich (siehe Anhang 2). Die Flutung des Rückhalteraumes 
führt lediglich zu einer Verstärkung der vorhandenen Zutrömung aus dem Rheinuferfiltrat.  

Auch durch die gegenüber dem heutigen Zustand zusätzlich überfluteten Rheinvorlandflä-
chen (rd. 5 ha) der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes sind keine Beeinträchtigungen 
des Brunnens zu erwarten. Das während des Hochwasserereignisses über den Rückhalte-
raum in den Grundwasserleiter infiltrierte Überflutungswasser entspricht dem Wasser, das 
bereits derzeit über das überflutete Rheinvorland (rd. 16 ha, siehe Anlage 2) sowie das 
Rheinufer infiltriert. Zwar verkürzt sich durch die Überflutungen im Rückhalteraum die Fließ-
strecke des infiltrierten Grundwassers bis zum Fassungsbereich um 0 - max. 300m. Zwi-
schen Hochwasserdamm IV und Fassungsbereich verbleibt aber auch künftig eine ausrei-
chend große Fließstrecke von rd. 1000m. Zudem wirkt, im Gegensatz zur bestehenden Infilt-
ration über das Rheinufer, die Infiltration im Rückhalteraum über die belebte Bodenzone als 
zusätzliche Barriere. In der belebten Bodenzone sind mikrobiologische und geochemische 
Umsetzungsprozesse von Schadstoffeinträgen möglich, die die verkürzte Fließstrecke bis 
zum Fassungsbereich und das zeitweise erhöhte Potenzialgefälle des Grundwassers im 
Nahbereich des Rückhalteraumes kompensieren. 

Betriebsbedingte Auswirkungen des Rückhalteraumes auf den heute schon durch Rheinufer-
filtrat geprägten Tiefbrunnen Sasbach oder auf ggf. vorhandene Eigenwasserversorgungen 
der dortigen Aussiedlerhöfe werden im Rahmen des Probebetriebs erfasst. Sollten wider 
Erwarten betriebsbedingte Beeinträchtigungen auftreten, sollten von Seiten des Vorhaben-
trägers Maßnahmen ergriffen werden, die eine gesicherte Wasserversorgung gewährleisten, 
z.B. durch die Installation einer örtlichen Wasseraufbereitung oder den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgung durch den Vorhabensträger. 
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5.1.2.3.4 Beurteilung der Auswirkungen durch Eintrag von Mikroplastik 

Der Fremdstoff Mikroplastik ist in der Umwelt und damit als Hintergrundbelastung allgegen-
wärtig. Verbreitungswege sind Abwasser, Wasser und Luft. Insbesondere in Fließgewässern 
tragen die Mikroplastik-Artikel zu einer potentiellen Verschmutzung der Gewässer selbst und 
des Meeres bei. 

Als Mikroplastik werden sehr kleine Kunststoff-Partikel bezeichnet, welche einen Durchmes-
ser von unter 5 mm besitzen. Mikroplastik „erster Ordnung“ (primäres Mikroplastik) entsteht 
zum Großteil durch Zerspanen / Zerkleinern von Kunststoffprodukten, d.h. bereits bei Her-
stellung und Nutzung eines Produktes. Maßgebende Quellen sind Kosmetikprodukte, Textile 
Mission (Sportartikelindustrie durch Imprägnierungen, Fleece), Waschmittel-, Haushaltsgerä-
tehersteller oder Reifenabrieb von Fahrzeugen. Mikroplastik „zweiter Ordnung“ (sekundäres 
Mikroplastik) entsteht durch Verfallsprodukte der ursprünglichen Plastikprodukte, z. B. beim 
Abbau, Zerfall und Verwitterung von Verpackungen aller Art, Folien aus der Landwirtschaft, 
Styropor von Baustellen u.v.a.m.  

Forschungsprojekte und wissenschaftliche Untersuchungen zu möglichen Auswirkungen von 
Mikroplastik auf die Umwelt laufen bzw. haben zum Teil erst begonnen. Auch die LUBW be-
fasst sich mit verschiedenen Fragestellungen. Die bundesländerübergreifenden Untersu-
chungen „Mikroplastik in Binnengewässern Süd- und Westdeutschlands“ (Heß et. al. 2018) 
unter Beteiligung der LUBW zeigt erste Ergebnisse zur Belastung u.a. des Rheins. Dabei 
wurden im Rhein vergleichbare Konzentrationen wie in den anderen europäischen Gewäs-
sern ermittelt. Eine abschließende Bewertung und Beurteilung ist u.a. aufgrund derzeit feh-
lender Methodenstandards noch nicht möglich. 

Bereits heute und auch zukünftig kann Mikroplastik durch die oben genannten Quellen in den 
Rückhalteraum gelangen. Neben binnenseitigen Emissionen (z.B. aus der Landwirtschaft) 
kann Mikroplastik über das Einlassbauwerk, das bereits heute den Durchgehenden Altrhein-
zug speist, bei Normalabfluss sowie bei Hochwasserabflüssen im Rhein eingetragen werden. 
Aufgrund der bei Normalabfluss aber auch bei den Spülungen des Altrheinzuges während 
Hochwasser in Teilen der Gewässer geringen Fließgeschwindigkeiten sind derzeit bereits 
größere Sedimentationsbereiche im Gewässersystem vorhanden. Hier ist die Ablagerung 
von Mikroplastik heute bereits anzunehmen. 

Bei Flutungen des geplanten Rückhalteraumes treten hohe Strömungsgeschwindigkeiten in 
den Gewässerbereichen auf und der Raum wird kontinuierlich durchströmt. Bei flächenhaften 
Ausuferungen liegen die Fließgeschwindigkeiten im Bereich der überströmten Waldflächen 
im Rückhalteraum bei mind. 5 – 10 cm/s, sodass eine Ablagerung von Feinsedimenten nicht 
erfolgen kann. Aufgrund des geringen Gewichts und der sehr geringen Korngröße ist die 
Ablagerungstendenz von Mikroplastik noch deutlich geringer, als das von mineralischen Se-
dimenten. Die vorgesehene Beseitigung von Abflusshindernissen und abflusslosen Senken 
wirkt der Sedimentation des Fremdstoffs zusätzlich entgegen. 
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Aufgrund der Untersuchungen in den Poldern Altenheim im Hinblick auf den Eintrag und die 
Ablagerung von Sedimenten im Rückhalteraum, kann eine vorhabenbedingt vermehrte Abla-
gerung von Mikroplastik durch die guten Strömungsverhältnisse im Rückhalteraum weitest-
gehend ausgeschlossen werden. 

 

5.1.2.4 Schutzgut Klima / Luft 

5.1.2.4.1 Beschreibung der Auswirkungen 

Der Rheinwald im Rückhalteraum erfüllt lokalklimatische und lufthygienische Ausgleichsleis-
tungen. Insbesondere bei Inversionswetterlagen im Winter und bei sommerlicher Schwüle im 
Sommer sind diese Leistungen bedeutsam. 

Infolge von Flutungen zum Hochwasserrückhalt werden Waldbestände (vgl. Kp. 5.1.2.1.2) in 
größerem Umfang (ca. 71 ha) erheblich beeinträchtigt bzw. geschädigt. Hierdurch sind auch 
Auswirkungen auf das Bestandesinnenklima des Waldes zu erwarten, da die thermi-
sche/hygrische Ausgleichsfunktion (Temperaturabsenkung an heißen Sommertagen) ent-
sprechend dem Umfang an geschädigten Bäumen (Bestandesauflichtung) beeinträchtigt 
wird. Darüber hinaus sind bei Auflichtung des Waldbestandes Folgeschäden z.B. durch 
Windwurf und Schädlinge nicht auszuschließen, die die Ausgleichsfunktion des Waldes wei-
ter schwächen können. 

Das Maß der Funktionsbeeinträchtigung korreliert also direkt mit dem Umfang der zu erwar-
tenden erheblichen Beeinträchtigungen des aktuellen Waldbestandes durch zyklisch wieder-
kehrende Schäden bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt. 

Da verlässliche Standortbedingungen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung nicht gege-
ben sind, könnte auf den Flächen, die episodisch geschädigt werden (ca. 71 ha), künftig z.B. 
eine Bestockung mit hohem Pappelanteil erfolgen. Aufgrund der dabei verminderten Baum-
schichtstruktur und einer geringen Blattflächendichte pro Bestandsfläche (Blattflächenindex) 
ist dauerhaft mit einer verminderten bioklimatischen Leistungsfähigkeit dieser Bestände zu 
rechnen im Vergleich zum Ist-Zustand (geringere Filterfunktion von Stäuben, geringere 
Frischluftproduktion, geringere Verdunstung). Diese Beeinträchtigung der bioklimatischen 
Leistungsfähigkeit wird sich allerdings nur innerhalb des Waldbestandes und in dessen 
Randbereich auswirken. 

5.1.2.4.2 Beurteilung der Auswirkungen 

Die dargestellten Auswirkungen der Hochwasserrückhaltung auf das Schutzgut Klima / Luft 
zeigen, dass Beeinträchtigungen der bioklimatischen Ausgleichsfunktion des Rheinwaldes zu 
erwarten sind. Die klimatische Ausgleichsfunktion im Bereich des Rheinwaldes insbesondere 
hinsichtlich der positiven Auswirkungen auf das Lokalklima wird nachhaltig geschwächt. Bei 
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der Bewertung ist die vorhandene, bioklimatisch belastete Situation im Rheintal sowie die 
möglichen Effekte infolge der globalen Klimaveränderung (vgl. Kp. 4.2.5) zu berücksichtigen. 

 

Zur Beurteilung möglicher klimatischer Auswirkungen auf die binnenseits liegenden Flächen 
infolge Flutung des Rückhalteraumes wird auf Kp. 5.3.2.4 verwiesen. Zusammenfassend ist 
auf Grundlage der dortigen Ausführungen festzustellen, dass durch die zeitweiligen größeren 
Wasserflächen bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt keine Veränderungen der makro- 
und mikroklimatischen Verhältnisse auf den binnenseits liegenden Landflächen zu erwarten 
sind. 

 

5.1.2.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Grundsätzliche Hinweise 
Der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil wurde vor dem Bau der Staustufe Rhinau (vor ca. 55 Jah-
ren) letztmalig überflutet. Die ursprünglich an Hochwasserereignisse gewöhnte Vegetation 
und Tierwelt hat sich seitdem an die veränderten Gegebenheiten angepasst und erheblich 
verändert, so dass nunmehr wenig überflutungstolerante Arten und Populationen im Rück-
halteraum vorherrschen.  

Die im Rahmen der durchgeführten vegetationskundlichen und faunistischen Unter-
suchungen erhobenen Daten (vgl. Kp. 3.5) zeigen, dass für den Arten- und Biotopschutz 
bedeutsame Arten und Bestände sich innerhalb des Rückhalteraumes insbesondere auf fol-
gende Bereiche konzentrieren: 

− Altrheinzug und quellwasserbeeinflusste Gießen und Schluten, 

− Naturnahe Wälder mit auetypischen Bestandestypen (z. B. Altbestände mit Stieleiche, 
Esche, autochthoner Pappelbestände sowie extensiv bewirtschaftete oder strauchholz-
reiche Bestände auf wenig leistungsfähigen Standorten). 

− Hochwasser- und Rheinseitendämme mit bereichsweise guten Ausprägungen der  
charakteristischen Magerrasen und Magerwiesen. 

 

Die Auswirkungen der geplanten Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf Pflanzen und Tier-
arten sind abhängig von: 

− der Betroffenheit durch Flutungen (direkt = Ertrinken, indirekt = Veränderung / Verlust 
der Standorte bzw. Lebensstätte bzw. Lebensräume) und 

− der Überflutungstoleranz (= Strategie der Tierart bzgl. des Ausweichens vor Hochwasser 
bzw. der Fähigkeit zum Schwimmen sowie der Fähigkeit der Pflanzenart bzgl. des Über-
dauerns bei Sauerstoffmangel unter Wasserabschluss). 
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Die Überflutungstoleranz von Tier- und Pflanzenarten ist artspezifisch genetisch festgelegt 
bzw. kann von weiteren Faktoren abhängig sein (bspw. individuelle morphologisch-
physiologische Anpassung vgl. Kp. 3.1.2.4 und 3.5.4 – Empfindlichkeit). Entsprechend dem 
jeweiligen Entwicklungsstadium, der Jahreszeit in der die Art durch Hochwasser betroffen ist, 
sowie des Lernverhaltens (bei Tieren) ist die Überflutungstoleranz sehr unterschiedlich und 
kann auch individuell erheblich differieren. 

Hinsichtlich der Beurteilung möglicher Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserrück-
halt auf Pflanzen- und Tierarten ergeben sich somit erhebliche Unsicherheiten, zumal der 
Einsatz des Rückhalteraumes und das Maß der Überflutung unmittelbar abhängen vom Ab-
fluss im Rhein und somit nicht plan- und steuerbar sind. Einsätze zum Hochwasserrückhalt 
sind somit zu jeder Jahreszeit möglich und können von Teilfüllungen mit geringerer Überflu-
tungshöhe bis zur Vollfüllung des Rückhalteraumes führen (vgl. Kp. 5.1.1). 

 

Vor diesem Hintergrund werden deshalb im Rahmen dieses Gutachtens die Beurteilung der 
Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf Artengruppen und Lebensräume 
bezogen und für das Schutzgut insgesamt durchgeführt. Erfahrungen über die Wirkungen 
aus vorhandenen Überflutungsauen oder aus Referenzprojekten bilden dabei eine wesentli-
che Beurteilungsgrundlage. 

Dieser Ansatz entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung und der Intention des 
UVPG bzgl. der UVP-Bewertung (= Bindung an fachgesetzliche Maßstäbe, Vorsorgegebot, 
schutzgutübergreifender Ansatz). Davon unberührt bleibt die spezielle artenschutzrechtliche 
Bewertung nach § 44 BNatSchG, die eine indivduenbezogene Komponente enthält und jede 
relevante Art behandelt. 

 

Für die Prognose der Auswirkungen auf die Fauna stehen als Referenzräume die Auen der 
freien Rheinstrecke nördlich (unterhalb) der Staustufe Iffezheim bis Karlsruhe zur Verfügung, 
in denen Pflanzen und Tiere den natürlichen Überflutungen bei Hochwässern ausgesetzt 
sind.  

Daneben sind die Ergebnisse der Untersuchungen der Ökologischen Flutungen der Polder 
Altenheim (LFU 1999) für die Beurteilung der Projektwirkungen bedeutsam, da hier über ei-
nen Zeitraum von drei Jahrzehnten Veränderungen der Vegetation und der Fauna dokumen-
tiert und bewertet wurden. 

Alle Referenzräume liegen in den Regionen Südlicher und Mittlerer Oberrhein im Bereich der 
Übergangszone zwischen Furkations- und Mäanderzone des Rheins. Der Rückhalteraum 
Wyhl/Weisweil liegt in der Region Südlicher Oberrhein in der Furkationszone. Die künftigen 
Überflutungsverhältnisse im Rückhalteraum werden sich aber, aufgrund der vorhandenen 
Restriktionen bei der Wasserentnahme (begrenzte Entnahmemengen über Bauwerke, Ent-
nahme erst bei Abflüssen > 1.550 m³/s) und der daraus resultierenden Wirkungen auf die 
Auenstandorte (hinsichtlich Fließgeschwindigkeiten, max. Überflutungshöhe und Überflu-
tungsdauer), künftig den Verhältnissen in der Übergangszone bzw. denen unterhalb Iffez-
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heims, annähern. Erkenntnisse aus Untersuchungen der o. a. Referenzräume sind somit im 
Grundsatz auch auf den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil übertragbar. 

 

Für die Prognose der Auswirkungen auf die terrestrische Vegetation (betroffen sind hier ins-
besondere Waldbestände) wird auf die Untersuchungen und Auswertungen von 
BIEGELMAIER (2002), ergänzt durch die Untersuchungen von SPÄTH (2002), KRAMER 
(1987), ILN (1999 u. 2000) zurückgegriffen. 

Die Beurteilungen basieren auf Untersuchungen zu den Auswirkungen bei dem Extrem-
Hochwasserereignis am Oberrhein (Mai 1999) von BIEGELMAIER (2002) und SPÄTH 
(2002) und spiegeln den aktuellen Wissensstand über die Hochwassertoleranz von Bäumen 
und Sträuchern am Oberrhein wider.  

Für die Beurteilung der Auswirkungen von Flutungen im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil wer-
den allerdings nur die Daten als Referenzwerte übernommen, die aus den Rheinwäldern der 
staugeprägten Rheinabschnitte stammen (südlich Iffezheim). Auf den dort untersuchten Flä-
chen sind z. T. Rahmenbedingungen gegeben, die mit den künftigen Verhältnissen im Rück-
halteraum vergleichbar sind. Ein Teil der untersuchten Waldflächen wird unregelmäßig – vor 
1999 grob annäherungsweise 5 – 10-jährig und kurzzeitig – überflutet (z.B. Waldbestände im 
Bereich der Staustufe Rhinau). 

Untersuchungsergebnisse aus den Auewäldern der freien Rheinstrecke können dagegen 
nicht zur Beurteilung herangezogen werden, da hinsichtlich der Überflutungsdauer, Anpas-
sung an Überflutungen und genetischer Auen-Provenienz der Bäume dort deutlich abwei-
chende Bedingungen im Vergleich zu den künftigen Verhältnissen im Rückhalteraum 
Wyhl/Weisweil vorliegen. 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen werden folgende Beurteilungsmaßstäbe herangezo-
gen: 

− die Bedeutung der betroffenen Lebensräume von Pflanzen- und Tierarten für den Arten- 
und Biotopschutz (vgl. Kp. 3.5 und Karten 8 - 10 der UVS Anlage), 

− Übereinstimmung mit den festgelegten Erhaltungszielen für die Natura 2000 – Gebiete 
und ihrer maßgeblichen Bestandteile (vgl. Kp. 4.2.3) 
Nr. 7712-341 Taubergießen, Elz und Ettenbach (FFH-Gebiet) und 
Nr. 7712-401 Rheinniederung Sasbach - Wittenweier (Vogelschutzgebiet), 

− Übereinstimmung mit dem Schutzzweck für das Naturschutzgebiet „Rheinniederung 
Wyhl-Weisweil“ sowie den Zielen der Wasserrahmen-Richtlinie hinsichtlich der ökologi-
schen Gewässerentwicklung. 
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5.1.2.5.1 Auswirkungen auf terrestrische Vegetation 

Das Flutungsregime bei Einsatz des Rückhalteraumes zum Hochwasserschutz ist in 
Kp. 5.1.1 beschrieben und in den Karten 11 bis 14 der UVS Anlage dargestellt. 

Auf dieser Grundlage wurden die Auswirkungen der Flutungen auf Waldbestände im Rück-
halteraum untersucht (RP FREIBURG 2016a). Bei dieser Beurteilung wurden bereits die 
Rahmenbedingungen der staugeprägten Rheinabschnitte berücksichtigt. Die Ergebnisse der 
forstlichen Risikoanalyse sind bereits unter Kp. 5.1.2.1.2 „Forstwirtschaft“ ausführlich darge-
stellt worden, so dass an dieser Stelle darauf verwiesen wird (vgl. auch Karte 25 + 26 der 
UVS Anlage). 

 

Insgesamt werden bei einer Vollfüllung rd. 71 ha Waldfläche durch Flutungen zum Hochwas-
serrückhalt in ihren ökologischen Funktionen erheblich beeinträchtigt. Dies entspricht einem 
Anteil von rd. 8% an der von Flutungen betroffenen, überwiegend bewaldeten Landflächen 
des Überflutungsraumes.  

Im Rückhalteraum südlich der Weisweiler Rheinstraße (mit Waldbeständen auf 478 ha) wird 
eine Fläche von 65,8 ha Waldbestände stark geschädigt und damit die Funktionsfähigkeit 
des Waldökosystem insgesamt erheblich beeinträchtigt. Auf weiteren rd. 260 ha sind Schä-
den zu erwarten, die zumindest zu einer zeitweisen Beeinträchtigung der Funktionserfüllung 
und zu einer Schwächung der Vitalität der betroffenen Waldbestände führen können. Im Ab-
strömbereich (mit Waldbeständen auf 409 ha) werden, gegenüber den bereits bestehenden 
Belastungen, vorhabensbedingt Waldflächen bzw. das Waldökosystem insgesamt auf ca. 
6 ha zusätzlich erheblich geschädigt (Risikoklasse 3 – 5).  

 

Die Flutungen zur Hochwasserrückhaltung verursachen darüber hinaus Schäden bei der 
aufwachsenden Naturverjüngung. Überflutungen, die in einem Abstand von ≥ 10 Jahren 
auftreten (siehe Kp. 5.1.1, Teilfüllung), können keinen Einfluss auf den Bodenwasserhaus-
halt und damit auf die Ausprägung der Vegetation ausüben. Es ist deshalb davon auszuge-
hen, dass bei jedem Einsatz des Raumes zum Hochwasserrückhalt die an Überflutungen 
nicht angepasste, aufwachsende Naturverjüngung in der Krautschicht und Teile der Kraut-
schicht auf großen Flächen absterben wird.  

Nach Ablauf der Hochwasserwelle wird dann aus den vorhandenen Waldbeständen im Ver-
laufe der nächsten Jahre wieder eine Naturverjüngung / Krautschicht mit den o.a. Arten auf-
wachsen und beim nächsten Hochwassereinsatz wieder vernichtet / geschädigt werden. 

Eine mögliche Schädigung der Naturverjüngung / Bodenvegetation umfasst dabei alle 
Standorte der Übergangsaue bis obersten Hartholzaue auf rd. 567 ha von den 716 ha über-
wiegend bewaldeten Landflächen im Rückhalteraum und Abströmbereich (betrachtet werden 
hier nur die derzeit nicht überfluteten Flächen bis zum Querdamm 3, siehe hierzu auch Er-
läuterungen in Kp. 5.1.2.1.2.5). Dies entspricht einem Anteil von rd. 80%. 
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Während auf den hochliegenden Flächen des Rückhalteraumes und Abströmbereiches, die 
auch bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt nur kurzzeitig und in geringer Höhe überflutet 
werden (Standorte der hohen und obersten Hartholzaue) nur geringe Abweichungen bei den 
Arten der Krautschicht im Vergleich zu Hainbuchen-Stieleichen-Wäldern trockenwarmer 
Standorte außerhalb von Auen auftreten werden (siehe LUBW 2009c) und somit hier die 
Beeinträchtigungen hinsichtlich der Auswirkungen auf die terrestrische Vegetation als gering 
zu werten sind, ist auf den tieferen Standorten der Übergangsaue bis zur mittleren Hartholz-
aue (ca. 348 ha der Landfläche innerhalb des Rückhalteraumes/Abströmbereiches - ent-
sprechend rd. 50% der betrachteten Waldfläche) mit erheblichen Beeinträchtigungen zu 
rechnen. 

 

Beurteilung der Auswirkungen 
Da der Rückhalteraum südlich der Weisweiler Rheinstraße außerhalb der Gewässer fast 
vollständig mit nicht überflutungstoleranten Waldbeständen bestockt ist und aufgrund des 
zyklischen Auftretens von Hochwasserrückhaltungen keine nachhaltige Prägung der Stand-
orte und damit keine langfristig gesicherte Entwicklung von Waldbeständen erfolgen kann, ist 
somit von ständig wiederkehrenden erheblichen Schäden und demzufolge von einem hohen 
Risiko für die terrestrische Vegetation auszugehen.  

Diese vorrangig auf die vorhandenen Bestandestypen bezogene Beurteilung kann auch auf 
die vorhandene Gras- und Krautvegetation sowie Strauchschicht bezogen werden. Auch hier 
ist von zyklisch wiederkehrenden Schäden / Beeinträchtigungen nach Flutungen zum Hoch-
wasserrückhalt auszugehen, da aufgrund der langen Intervalle zwischen den Hochwasserer-
eignissen eine Prägung an geänderte Standortbedingungen nicht möglich ist. 

 

Darüber hinaus stehen die zu erwartenden, ständig wiederkehrenden nachteiligen Auswir-
kungen auf die Vegetation durch die Flutungen zum Hochwasserrückhalt im Konflikt mit den 
festgelegten Erhaltungs- und Entwicklungszielen für das FFH-Gebiet. Diese sind in der Natu-
ra 2000-Verträglichkeitsstudie (BFU 2019c) ausführlich dargestellt. Im Hinblick auf die Beur-
teilung von möglichen Projektwirkungen sind die nachfolgend genannten Entwicklungsziele 
von besonderem Interesse:  

− Entwicklung eines natürlichen, dynamischen Überflutungsregimes zum regelmäßigen 
Nährstoffabtransport in den grundwassergeprägten Gewässern;  

− Förderung einer vielfältigen und strukturreichen, das Fließgewässer begleitende Aue 
durch Zulassen auendynamischer Überschwemmungsprozesse;  

− Rückbau von Uferverbauungen und entfernen standortsfremder Aufforstungen;  

− Wiederherstellung einer lebensraumtypischen Auendynamik sowie Förderung einer le-
bensraumtypischen Baumartenzusammensetzung in Form einer vielfältigen und struk-
turreichen, auentypischen Begleitvegetation entlang der Altrheinarme und Gießen;  
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− Wiederherstellung dynamischer Prozesse zur Neubildung von Kleingewässern; Verbes-
serung des derzeitigen Wasserregimes u.a. durch Zulassen von Fließgewässer- und 
Hochwasserdynamik.  

− Bei Umsetzung der o.a. Maßnahmen wird auch die Entwicklung von Auenwäldern der 
Hartholzaue gefördert. 

 
Die zu erwartenden, wiederkehrenden Beeinträchtigungen auf die Vegetation durch die Flu-
tungen zum Hochwasserrückhalt stehen ebenfalls im Widerspruch zu dem im Schutzzweck 
für das Naturschutzgebiet (§ 3 der Schutzgebietsverordnung) definierten Zielen „Erhaltung 
der ehemaligen Überflutungsauen und der vorhandenen Überflutungsflächen“ und können 
den Verbotstatbestand nach § 4 der Verordnung (Zerstörung oder Veränderung im Schutz-
gebiet oder seines Naturhaushaltes…führen)“ erfüllen. 

 

5.1.2.5.2 Auswirkungen auf aquatische / semiaquatische Vegetation 

Auswirkungen auf die aquatische (= Wasserpflanzen) bzw. semiaquatische (= Uferröhricht) 
Vegetation können durch Überflutung / Verdriftung sowie Veränderung der Gewässerstruktur 
(Morphologie, Gewässergüte) verursacht werden. 

Durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt werden die vorhandenen Fließgewässer - im We-
sentlichen der Durchgehende Altrheinzug - gegenüber dem derzeitigen Zustand mit erhöhter 
Fließgeschwindigkeit durchströmt (vgl. Karte 14 – Hochwasserrückhaltung mit Vollfüllung). 

Da in den Fließgewässern bereits überwiegend Wasser- und Röhrichtarten der Aue existie-
ren und die Wasserqualität des zulaufenden Rheinwassers die derzeit vorhandenen physiko-
chemischen Gegebenheiten im Durchgehenden Altrheinzug nicht verändern werden, sind 
keine wesentlichen Beeinträchtigungen für die Gewässervegetation zu erwarten.  

Schilfröhricht und Rohrglanzgras als dominante Vertreter der Röhrichtvegetation überstehen 
je nach Fließgeschwindigkeit des Wassers Überflutungen ohne größere Schäden, wobei 
Schilf im Strömungsschatten und Rohrglanzgras im Bereich höherer Fließgeschwindigkeiten 
sich entwickeln werden. Freiflächen im Röhrichtsaum werden nach Abfluss des Hochwas-
sers wieder geschlossen. Sofern diese längere Zeit in der Vegetationszeit trocken fallen, 
können sich auch Wasserkressefluren oder Schlammfluren ausbilden. Ein Austrag von orga-
nischem Material und die vermutlich als Folge eintretende Vitalisierung von Schilfbeständen 
wird positiv bewertet (vgl. auch WESTERMANN, 2011). 

Nachteilige Auswirkungen auf die physiko-chemische Beschaffenheit und Wasserqualität der 
Oberflächengewässer durch stoffliche Einträge über das Rheinwasser sind bei Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt aufgrund der zusätzlichen Wassermengen und dem damit verbun-
denen Verdünnungseffekt nicht zu erwarten, zumal die Wasserqualität des Rheins im Nor-
malfall die Güteklasse II aufweist, die Sauerstoffversorgung sehr gut ist und Belastungen aus 
gelösten Stoffen gering sind. Aufgrund der derzeit schon vorhandenen Durchströmung der 
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Gewässer des Durchgehenden Altrheinzuges mit Rheinwasser führt die zeitweise erhöhte 
Einspeisung von (dem je nach Abfluss identischen) Rheinwasser nicht zu einer Veränderung 
der derzeitigen Gegebenheiten. 

Wie auch heute schon in vom Rhein beeinflussten, auenartigen Gewässern außerhalb des 
Rückhalteraumes ist die fortschreitende Entwicklung von Neophyten (= nach Europa einge-
schleppte Arten) im Uferbereich möglich. Aufgrund der bestehenden, ganzjährigen Wasser-
entnahme aus dem Rhein, der mehrmals im Jahr durchgeführten Spülungen des Altrheinzu-
ges sowie der derzeit schon vorhandenen Überflutungen im Abströmbereich, sind im Umfeld 
der meisten Gewässer innerhalb des Rückhalteraumes, keine wesentlichen, vorhabensbe-
dingten Veränderungen zu befürchten. 

Ein gewisser positiver Effekt bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt ist darin zu sehen, dass 
vorhandene Schlammablagerungen und organisches Material im Durchgehenden Altrhein-
zug und in den grundwasserbeeinflussten Gewässern erodiert und fortgespült werden. Hier-
durch und durch die verstärkte Exfiltration von Grundwasser in die Gewässer nach einer flä-
chenhaften Überflutung wird der derzeit häufig unterbrochene Austausch zwischen Grund-
wasser und den Oberflächengewässern zumindest vorübergehend (bis zur nächsten Hoch-
wasserrückhaltung) wieder hergestellt bzw. verbessert.  

In den Fließgewässern wird vorübergehend die Strukturdiversität erhöht. Diese Auswirkun-
gen wurden auch bei der Beurteilung bzgl. der Schutzgüter Boden und Wasser positiv beur-
teilt (vgl. Kp. 5.1.2.2 und 5.1.2.3). Durch diese Effekte werden auch die Standortbedingungen 
der Wasser- und Röhrichtvegetation zumindest vorübergehend verbessert. 

 
Beurteilung der Auswirkungen 

Durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt werden keine Beeinträchtigungen der aquati-
schen und semiaquatischen Vegetation im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil hervorgerufen, die 
nicht als auentypisch zu beurteilen sind. Vorübergehend sind sogar positive Effekte aufgrund 
der Entschlammung von Gewässern und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte zu erwar-
ten. Aufgrund der relativ langen Zeitspanne zwischen den Hochwassereinsätzen (ca. alle 
10 Jahre) und der zwischenzeitlichen, langjährigen Fortführung des „Normalbetriebes“ wer-
den diese positiven Effekte wieder nivelliert. 

Damit wird den Grundsätzen für naturnahe Auen nach GERKEN (1988), den festgelegten 
Erhaltungszielen für die Natura 2000-Gebiete und deren maßgebliche Lebensraumtypen, 
dem Schutzzweck für das Naturschutzgebiet sowie den Zielen der Wasserrahmen-Richtlinie 
nicht in dem erforderlichen und möglichen Maße entsprochen. 
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5.1.2.5.3 Auswirkungen auf Tiere / Habitate 

Wie bereits unter „Grundsätzliche Hinweise“ dargestellt, sind die Auswirkungen von Hoch-
wasserrückhaltungen auf Tiere artspezifisch sehr unterschiedlich. Nachfolgend werden für 
wertgebende Tierarten/-gruppen die Auswirkungen durch Flutungen zum Hochwasserrück-
halt prognostiziert. 

5.1.2.5.3.1 Laufkäfer und Bodenorganismen 
Die Auswirkungen einer Hochwasserrückhaltung auf die Laufkäfer-Lebensgemeinschaften, 
die sich unter Einfluss von Überflutungen rasch und deutlich ändern und deshalb auch einen 
geeigneten Indikator darstellen, sind geprägt von geringen Arten- aber hohen Individuenver-
lusten auf überfluteten Flächen. Dies kann mittels Analogieschluss deutlich aus den Ergeb-
nissen der Untersuchungen in den Poldern Altenheim (LFU 1999) abgeleitet werden. Der 
Ausfall hochwasserintoleranter Arten, die zwar nur einen geringen Anteil am derzeit im 
Rückhalteraum vorhandenen Gesamtartenbestand der Laufkäfer ausmachen, jedoch eine 
hohe Individuenzahl im Vergleich mit den übrigen Laufkäferarten erreichen, führt im Hinblick 
auf den Gesamtbestand an Laufkäferindividuen zu starken Bestandsverlusten. 

Die Verluste ergeben sich für die gesamte überflutete Fläche. Da die Zeitspanne zwischen 
den Hochwasserrückhaltungen relativ groß ist (> 10 Jahre), werden sich in der Folgezeit kei-
ne Laufkäfergemeinschaften herausbilden, in denen hochwassertolerante Individuen domi-
nieren. Vielmehr erfolgt eine Wiederbesiedlung unter der Dominanz hochwasserintoleranter 
Individuen.  

Die Zeitdauer für die Wiederbesiedlung korreliert mit der Entfernung zwischen einer beein-
trächtigten Teilfläche und dem nächstgelegenen unbeeinträchtigten vergleichbaren Lebens-
raum, von welchem eine Wiederbesiedlung ausgehen kann. Der Wiederbesiedlungszeitraum 
kann grob mit einer Spanne von wenigen Monaten bis hin zu wenigen Jahren angegeben 
werden. 

Die Bestandesentwicklung der Laufkäfergemeinschaften im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil 
wird folglich einen Zyklus von drastischem Bestandseinbruch nach einer Hochwasserrück-
haltung und nachfolgendem Wiederaufbau der vormaligen Bestände unter der erneuten Vor-
herrschaft hochwasserintoleranter Arten durchschreiten. Die im Rückhalteraum vorhandenen 
auetypischen Arten werden kurzzeitig durch die Flutungen zum Hochwasserrückhalt geför-
dert, jedoch sind diese Effekte nicht nachhaltig. Bei jeder weiteren Hochwasserrückhaltung 
wiederholt sich dieser Zyklus. 

Auswirkungen auf sonstige Bodenorganismen (z.B. Regenwürmer) wurden bereits unter 
Kp. 5.1.2.2.1 bei der Beurteilung für das Schutzgut Boden im Zusammenhang mit der Bo-
denfunktion „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ dargestellt. Auch bei diesen Artengruppen ist 
festzustellen, dass aufgrund der in relativ großen Zeitabständen auftretenden Hochwasser-
rückhaltungen ständig wiederkehrende erhebliche Beeinträchtigungen von nicht überflu-
tungstoleranten Arten und Populationen zu erwarten sind. Überflutungstolerante Auearten 
können sich aufgrund der langen Phasen ohne Flutungen nicht etablieren. 
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5.1.2.5.3.2 Säugetiere 
Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf jagdbare Säugetiere wurden be-
reits unter Kp. 5.1.2.1.3.5 Schutzgut Mensch, Aspekte Erholung / Jagd / Fischerei behandelt. 

Danach sind als jagdbare Wildarten u. a. Rehwild und Schwarzwild im Rückhalteraum vor-
handen. Daneben werden noch Fuchs, Dachs, Hase, Kaninchen, Marder und Wiesel sowie 
Fasan, Wildtaube und Wildente bejagt. Die Überflutungstoleranz ist artspezifisch unter-
schiedlich ausgeprägt. Flucht und Meidung hochwassergefährdeter Standorte sind lernbe-
dingte Anpassungsstrategien der Säuger in Überflutungsräumen. Bei Flutungen zum Hoch-
wasserrückhalt trifft das Hochwasser allerdings auf nicht daran gewöhnte Säuger-Bestände 
innerhalb des Rückhalteraums. Bei der ersten Flutung der Polder Altenheim wurden bspw. 
beim Rehwild erhebliche Individuenverluste festgestellt, da die Rehe trotz Schwimmvermö-
gens im gefährdeten Einstand verharrten. 

Im Winter treffen Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf erwachsene / adulte Tiere, im 
Spätwinter aber auch schon auf Jungtiere (z.B. Wildschwein). Individuenverluste sind dem-
nach sowohl bei der Nachkommenschaft als auch bei adulten Tieren möglich. Dies gilt nicht 
nur für adulte Säugerarten mit Winterschlaf wie z.B. dem Dachs, sondern auch für Arten mit 
Winteraktivität (z.B. Reh). Eine Hochwasserrückhaltung in der Vegetationsperiode fällt in die 
Phase der Jungenaufzucht (Frühjahr), in der die Jungtiere – insbesondere der bodenbewoh-
nenden Säugerarten – aufgrund geringerer Mobilität eine sehr hohe Empfindlichkeit gegen-
über Hochwasserereignissen aufweisen. Aufgrund fehlender Möglichkeit die Fluchtwege zu 
erlernen und somit hochwassersichere Wildrückzugsräume aufzufinden, treten aber auch 
Individuenverluste bei den adulten Säugern auf. 

Nach einer Hochwasserrückhaltung mit Individuenverlusten folgt für die Wildtier-
Populationen eine Regenerationsphase in der hochwasserfreien Zeitspanne. Durch erhöhte 
Reproduktion bzw. Zuwanderung von außen werden die Individuenverluste im Laufe der 
Jahre ausgeglichen.  

Mit dem nächsten Flutungsereignis ergeben sich jedoch erneut die oben dargestellten Indivi-
duenverluste, gefolgt von einer Regenerationszeit. Dieser Zyklus wird sich künftig fortlaufend 
mit jeder Flutung zum Hochwasserrückhalt einstellen. Deshalb ist grundsätzlich bei Hoch-
wasserrückhaltung von einer Beeinträchtigung der Wildbestände auszugehen, da eine Ge-
wöhnung an Flutungen, die unregelmäßig im Mittel im Abstand von ≥ 10 Jahren auftreten, 
nicht möglich ist. 

 

Bei den aktuell für das Schutzgut „Tiere und deren Lebensräume“ durchgeführten Erhebun-
gen standen die naturschutzrechtlich besonders relevanten Arten Wildkatze und Haselmaus 
und die Artengruppe der Fledermäuse im Fokus. Nachfolgend werden die Auswirkungen der 
Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf diese Arten prognostiziert. 

Die Wildkatze gehört zu den an Auewälder angepassten Zönosen, weil sie von den regel-
mäßigen Flutungsereignissen mehr profitiert als beeinträchtigt wird (ÖKO-LOG 2014). Die 
Besiedelung mehrerer europäischer Auengebiete sowie einiger Rheininseln zeigt, dass Wild-
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katzen sich hier trotz regelmäßiger Überflutungen behaupten können. Voraussetzung hierfür 
ist allerdings, dass ausreichend Quartierbäume zur Verfügung stehen. 

Die Geschwindigkeiten des in den Rückhalteraum einlaufenden Wassers erlauben den gut 
kletter- und schwimmfähigen Wildkatzen ein gezieltes Ausweichen in angrenzende Rück-
zugräume oder auf geeignete Quartierbäume innerhalb des Rückhalteraumes.  

Erwachsene Wildkatzen sind in der Lage, sich selbst zu retten, auch wenn sie von den Was-
sermassen eingeschlossen werden. Bei extremem Hochwasser können Wildkatzen auch auf 
einem Baum 4 - 6 Tage überdauern, ohne den Baum zu verlassen. 

Dagegen sind junge Wildkatzen Nesthocker und genetisch darauf geprägt, in Baumhöhlen 
geboren und aufgezogen zu werden. Soweit in strukturarmen Wirtschaftswäldern geeignete 
Bäume mit Höhlen von mindestens 30 - 40 cm über dicken Ästen sowie horizontale Struktu-
ren als Kletterhilfe jedoch fehlen, setzen Wildkatzen ihre Jungen häufig am Boden unter 
Wurzelstubben ab. Bis zu einem Alter von 3 Monaten würden sie hier bei Flutungen ertrin-
ken. Auch wenn Juvenile auf Bäumen leben, die von den Muttertieren bei Flutung nicht er-
reicht werden bzw. wenn bei längeren Flutungen hier die Fütterung nicht gewährleistet wer-
den kann, ist mit einem Verlust von Individuen zu rechnen. 

Unter diesen Gegebenheiten ist festzustellen, dass die seltenen Flutungen zum Hochwas-
serrückhalt adulte Wildkatzen nicht nennenswert beeinträchtigen.  

Für juvenile Tiere ist dagegen das Risiko des Ertrinkens oder des Sterbens durch Verhun-
gern auf nahezu den gesamten Landflächen des Rückhalteraumes (bei Vollfüllung 939 ha 
von 981 ha - nur 42 ha werden nicht von Flutungen erreicht und bleiben dauerhaft im Tro-
ckenen) als hoch zu bewerten. Im Abströmbereich werden davon derzeit bereits 439 ha bei 
sehr großen Rheinabflüssen wie z.B. dem Hochwasser Mai 1999 durch Ausuferung des 
Rheins unterhalb der Staustufe Rhinau in die noch rezenten Auebereiche überflutet, so dass 
hier von einer Vorbelastung auszugehen ist. 

Die Haselmaus bevorzugt Laubmischwälder mit ausgeprägter Strauchvegetation und besie-
delt in Baden-Württemberg nahezu alle Landesteile (mit Ausnahme der extremen Hochlagen 
des Schwarzwaldes). Aus rezenten Auen sind allerdings keine Vorkommen der Art bekannt 
(FRINAT 2014). 

Die Haselmaus überwintert in Nestern im Waldboden unter Laubstreu, Wurzeln und Stäm-
men. Nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf im April baut die Haselmaus Nester in ge-
gebenen Strukturen wie Baumhöhlen, Astgabeln etc. in unterschiedlichen Höhen (vom Erd-
boden bis zum Kronendach). Sie ernährt sich von Knospen, Blüten, Früchten und Insekten. 
Ihr Aktionsradius beträgt maximal 500 m/Tag. Dabei nutzt sie vorhandene Vegetation (z.B. 
Äste) und bewegt sich selten am Boden. 

Unter diesen Gegebenheiten ist festzustellen, dass die Flutungen zum Hochwasserrückhalt 
im Winterhalbjahr (Oktober/November bis April) zum Ertrinken der winterschlafenden Tiere 
und damit zum Verlust der Vorkommen in den überfluteten Bereichen (siehe oben auf den 
Flächen südlich der Weisweiler Rheinstraße, im Abströmbereich kommt die Art so gut wie 
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nicht vor) führen werden (FRINAT 2014). Im Sommerhalbjahr ist ein Ertrinken bei Überflu-
tung erdnaher Nester nicht auszuschließen.  

Ob nach Hochwasserrückhalt zwischen den Einzelereignissen im Abstand von ≥ 10 Jahren 
eine Wiederbesiedlung des Rückhalteraumes erfolgen kann, ist nicht sicher prognostizierbar 
und hängt in hohem Maße von der Entwicklung und Ausbreitungsfähigkeit der verbleibenden 
Restpopulation im Rückhalteraum und auf der Binnenseite ab.  

Fledermäuse kommen in rezenten Auenlandschaften mit stabilen Populationen vor. Durch 
seltene Hochwasserrückhaltungen können Beeinträchtigungen des Nahrungsangebotes und 
damit der Jagdhabitate für Arten, die sich von bodenlebenden Insekten wie z.B. Laufkäfer 
ernähren, verursacht werden (bspw. Bechsteinfledermaus), da die nicht an Überflutungen 
angepassten Beutetiere in großer Anzahl verlustig gehen. Darüber hinaus können weitere 
Jagdhabitate für Arten, die ihre Beute von Blättern ablesen (bspw. Großes Mausohr, Bech-
stein- und Wimpernfledermaus), je nach Baumartenzusammensetzung und durch die Auf-
lichtung von Waldbeständen infolge der durch Hochwasserrückhaltung verursachten Schä-
den an der aufwachsenden Naturverjüngung beeinträchtigt werden (FRINAT 2014). 

 

5.1.2.5.3.3 Vögel 
Für die im Rheinwald betroffenen Vogelarten ergeben sich dort erhebliche Beeinträch-
tigungen, wo Wälder durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt stark geschädigt werden und 
infolge dessen eine starke Auflichtung bzw. eine Auflösung der Waldformation auftreten kön-
nen. Wegen der zyklisch wiederkehrenden Hochwasserrückhaltungen ist in den Waldbe-
ständen mit hohem Schädigungsanteil künftig z.B. eine Bestockung mit Pappelarten zu er-
warten, die eine stark verminderte Strukturdiversität aufweist. Für Vogelarten strukturreicher 
Wälder führt dies zu einer deutlichen Entwertung des Lebensraumes. Darüber hinaus wird 
auch das Nahrungsangebot für zahlreiche Brutvogelarten durch die erheblichen Beeinträch-
tigungen von Bodenorganismen (z.B. Regenwurm- / Insektenpopulationen) eingeschränkt. 

Untersuchungen bzgl. der Siedlungsdichte von Brutvögeln von SPÄTH (1981, zit. in 
HÖLZINGER 1987) aus den badischen Rheinauen zwischen Iffezheim und Neuburgweier 
zeigen deutliche Unterschiede zwischen strukturreichen Hartholz- und auch Weichholzaue-
wäldern einerseits und Hybridpappelwäldern andererseits. Für die Projektbeurteilung von 
besonderer Relevanz ist die Tatsache, dass hier auch Lebensstätten von Brutvogelarten des 
Anh. I der Vogelschutzrichtlinie (z.B. Mittelspecht / Grauspecht) negativ beeinflusst werden 
und somit die negativen Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserrückhalt im Konflikt 
zu den definierten Erhaltungszielen (vgl. Kp. 4.2.3) für das Vogelschutzgebiet und seinen 
maßgeblichen Bestandteilen / Arten stehen. 

Dagegen sind Lebensstätten von Wasservogelarten und Arten dynamischer Lebensräume 
(z.B. Eisvogel, Wasserralle) durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt nicht negativ betrof-
fen. Durch Überflutungen entstandene Brutverluste können diese Arten durch Folgebruten 
kompensieren. Untersuchungen am Obermain zeigen nach Wiederzulassen dynamischer 
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Prozesse positive Effekte mit einem Anstieg der Bestandszahlen und Brutvorkommen typi-
scher Vogelarten des Lebensraumes Fließgewässer / Auen (METZNER et. al. 2003).  

Aufgrund der relativ langen Zeitspanne zwischen den Hochwassereinsätzen (ca. alle 10 Jah-
re) und der zwischenzeitlichen Fortführung des „Normalbetriebes“ werden diese positiven 
Effekte der Dynamisierung jedoch wieder nivelliert. 

5.1.2.5.3.4 Libellen 
Libellen sind durch die Flutungen zum Hochwasserrückhalt insbesondere im Larvenstadium 
betroffen. Auswirkungen auf die im und am Wasser lebenden Larven können durch Verände-
rungen der Wassertemperatur, der Gewässerstruktur und struktureller Veränderungen im 
Umfeld (= Waldstruktur) erfolgen. Im Untersuchungsraum kommen Libellenlebensräume vor, 
die ein hohes Maß an Individualität und Heterogenität aufweisen. 

Aufgrund der kurzen Dauer einer Hochwasserrückhaltung von ca. 5 - 6 Tagen sind mögliche 
thermisch bedingte Beeinträchtigungen der Libellengemeinschaften (Larven) nicht zu erwar-
ten. 

Dagegen können durch erhöhte Fließgeschwindigkeiten im Altrheinzug bzw. bei Überflutung 
von Stillgewässern schlammige, z. T. auch sandig-lehmige Ablagerungen mit ihrem Pflan-
zenbestand erodiert werden (insbesondere in den frei abströmenden Bereichen im Unter-
wasser der Rheinstraßen; im Oberwasser der Rheinstraßen sind die Fließgeschwindigkeiten 
dagegen geringer). Dabei werden Libellenlarven entweder abgedriftet oder durch Änderung 
der Standort- und Vegetationsstrukturen betroffen.  

Beeinträchtigungen sind hierdurch für Lebensräume mit bedeutsamen Libellenvorkommen 
im Rückhalteraum (siehe Kapitel 3.5.1.2.9) zu erwarten, insbesondere während des Schlüpf-
vorganges. In dieser Phase sind die Individuen nicht in der Lage, auf äußere Faktoren zu 
reagieren. 

Nach Hochwasserrückhaltungen und Erosion von Feinmaterial können in den Gewässerab-
schnitten mit offengelegten grobkörnigen Sohlsubstraten spezialisierte Arten vorübergehend 
gefördert werden. Danach herrschen wieder über mehrere Jahre geringere Fließgeschwin-
digkeiten vor, so dass sich wieder feinkörnig-schlammige Substrate auf der Sohle und den 
Ufern ablagern werden und für die o. a. Arten günstige Entwicklung der Lebensstätten nach 
und nach verloren gehen. 

Unter Berücksichtigung der z. T. mehrjährigen Entwicklungsphase von Libellenlarven im 
Gewässer und aufgrund der relativen Seltenheit der auftretenden Einsätze zum Hochwasser-
rückhalt (alle ca.10 Jahre) ist unter dem Zyklus von Bestandsverlust – Besiedlung – Be-
standsverlust eine nachhaltige Entwicklung stabiler Bestände nicht möglich. Es ist zu erwar-
ten, dass die aktuell wertvollen Libellengemeinschaften abgelöst werden durch Libellenge-
meinschaften mit anpassungsfähigeren Arten rasch veränderlicher Lebensräume  
(r-Strategen). Diese sind für den Arten- und Biotopschutz überwiegend von geringerer Be-
deutung sind. 
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5.1.2.5.3.5 Amphibien 
Die Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf Amphibien sind in Abhängig-
keit von der jahreszeitlichen Betroffenheit zu beurteilen. 

Im Winter trifft eine Flutung auf die Überwinterungsphase der Amphibien, in der die Überflu-
tungstoleranz generell hoch ist. Arten wie Berg- und Kammmolch sowie Grasfrosch überwin-
tern z. T. in Gewässern, so dass zu dieser Jahreszeit keine wesentlichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf Amphibien zu erwarten sind. Dagegen sind die an Land überwinternden Am-
phibien in Kälteperioden durch mehrwöchige Überflutungen der Überwinterungshabitate ge-
fährdet. Es wurde aber auch mehrfach beobachtet, dass Amphibienarten bei warmer, regne-
rischer Witterung im Winterhalbjahr vor dem ansteigenden Hochwasser ihre Überwinte-
rungsquartiere verlassen und sich landseits der Deiche in andere Quartiere zurückziehen 
(HÖLLGÄRTNER 2012).  

Als Frühjahrs- bzw. Sommerereignis können Hochwasserrückhaltungen zum Zeitpunkt der 
Laich- bzw. Larvenentwicklung auftreten. Die bei der Beflutung des Rückhalteraumes im Be-
reich vorhandener Amphibiengewässer überwiegend auftretenden mäßigen bis geringen 
Fließgeschwindigkeiten reichen in einigen Bereichen jedoch schon aus, um ein Verdriften 
von Laich oder Larven zu bewirken. Nachteilig ist die relative Seltenheit von Flutungen zum 
Hochwasserrückhalt, da so für alle Amphibienarten keine Unterscheidungsmöglichkeit be-
steht, ob ein Gewässer bei Flutungen durchströmt wird und somit eine Selektion von Laich-
gewässern durch die Arten nicht möglich ist. 

Für die ausgewachsenen bzw. adulten Tiere besteht dagegen kein erhebliches Verdriftungs-
risiko. Einige Arten mit höherer Empfindlichkeit gegenüber Flutungen (Laubfrosch, Kamm-
molch) weichen diesen aus und kehren nach dem Überflutungsereignis zurück.  

Nachteilige Auswirkungen durch Hochwasserrückhaltungen können durch geeignete Aus-
weichräume / Laichgewässer im Strömungsschatten bzw. hinter dem Hochwasserdamm 
entwickelt werden, um Beeinträchtigungen der Populationen zu begegnen.  

5.1.2.5.3.6 Fische / Mollusken 
Für Fische sind - wie auch bereits unter Kp. 5.1.2.1.3.5 (Schutzgut Mensch - Erholung / Jagd 
/ Fischerei) dargestellt – Beeinträchtigungen durch Hochwasserrückhaltungen auszuschlie-
ßen (vgl. auch LFU 1999). 

Untersuchungen an Fischbeständen der durch das Augusthochwasser 2002 betroffenen 
Flüsse Müglitz, der Roten und Wilden Weißeritz, der Kleinen Triebisch und der Zwönitz in 
Sachsen ergaben, dass sowohl bei den Arten- und Individuenzahlen als auch bei der Alters-
stufen-Zusammensetzung kaum Defizite festzustellen waren. Lediglich aus unnatürlich aus-
gebauten Flussabschnitten, die kaum Unterschlupf bieten, sind Fische verdriftet worden. Der 
Fischbestand der Elbe hat nach dem Hochwasser durch Abdrift aus Nebenflüssen sogar 
zugenommen (UMWELT- UND LANDWIRTSCHAFTSMINISTERIUM SACHSEN, 2003). 
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Durch die strömungsbedingte Ausräumung von Schlammschichten aus dem Durchgehenden 
Altrheinzug und aus den Schluten kann bereits eine Diversifizierung der Gewässersohle und 
der Ufer erreicht werden. Die Lebensbedingungen für wertgebende Fischarten (z.B. Salmo-
niden) werden hierdurch vorübergehend (jedoch nicht dauerhaft) verbessert, da Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt in einem Abstand von ca. 10 Jahren auftreten. 

Die für die Reproduktion der strömungsliebenden, wandernden Fischarten notwendige 
Durchwanderbarkeit des Fließgewässersystems (vom Oberlauf der Zuflussbäche zum 
Hauptstrom und umgekehrt) wird vor Ort durch den Umbau vorhandener Durchlässe und 
dem Bau einer Fischtreppe im Entnahmebauwerk 6.82 erheblich verbessert. 

Nach Ablauf des Hochwassers können in Schluten und Restwasserlachen Fische zurück-
bleiben und bei weiter absinkenden Wasserständen verenden. Durch mögliche Individuen-
verluste in Restwasserlachen sind aber ganz überwiegend nur Jungfische betroffen, in einem 
Umfang, der zudem keine Gefährdung der betroffenen Populationen erwarten lässt. Die vor-
liegende Planung trägt zudem durch die weitgehende Herstellung einer Vorflut für die 
Schluten dazu bei, die Entstehung von Fischfallen zu vermeiden. Auch werden durch die 
Anbindung von derzeit abflusslosen Schluten an Gewässer die Unterschlupfmöglichkeiten für 
Fischarten im Rückhalteraum verbessert. 

Aufgrund der Untersuchungen in den Poldern Altenheim (LFU 1999) ist auch nicht zu erwar-
ten, dass es zu einer Schadstoffanreicherung der Fische über die Nahrungskette kommen 
wird. 

Für die im Rückhalteraum erfasste Molluskenart „Bauchige Windelschnecke“ (Zielart des 
FFH-Gebietes nach Anh. II FFH-Richtlinie) wird eine hohe Überflutungstoleranz - physiolo-
gisch und ökologisch - festgestellt (TREIBER 2012a). Die Art ist sehr gut an Überflutungen 
angepasst. Ein Verdriften von aufschwimmenden, lebenden Tieren kann sich positiv auf die 
Population und Neubesiedlung von Flächen auswirken. Bei niedrigen Überflutungen können 
die Tiere, die sich in den Seggenrieden und Schilfröhrichten in 30 – 60 cm über Gelände 
aufhalten, nach oben hin ausweichen. Auch eine zeitweise Überflutung wird schadlos ertra-
gen. 

Es ist festzustellen, dass sich vorhandene Habitate im gesamten Rückhalteraum verteilt be-
finden (siehe Karte 9 der UVS-Anlage).  

 

5.1.2.5.3.7 Sonstige Tierarten 
Die gezielt erfasste und naturschutzfachlich wertgebende Reptilienart „Zauneidechse“ (FFH-
Anhang IV) sowie die Wildbienen-, Tagfalter und Heuschreckenpopulationen werden durch 
den Betrieb des Rückhalteraumes nicht oder nur unerheblich betroffen. Die Vorkommen die-
ser Artengruppen sind auf den Hochwasserdamm IV und den Rheinseitendamm sowie auf 
die wenigen geeigneten Habitate an den beiden Rheinstraßen begrenzt. Bei Einsatz des 
Rückhalteraumes zum Hochwasserrückhalt ist ein ausweichen der Tiere in nicht überflutete 
Dammbereiche möglich.  
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Bei den genannten Artengruppen stehen deshalb die bau- und anlagenbedingten Auswir-
kungen des Vorhabens im Vordergrund (hier – Ausbau/Sanierung des Hochwasserdam-
mes IV und der Berme des Rheinseitendammes). Diese werden im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (BFU 2019a) ausführlich und umfassend beurteilt.  
 

5.1.2.5.3.8 Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen auf Tierarten 
Als Ergebnis der Auswirkungsprognose für die Flutungen zum Hochwasserrückhalt im Rück-
halteraum Wyhl/Weisweil ist festzustellen, dass verschiedene Tierarten beeinträchtigt wer-
den können. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass die Arten und Artengemein-
schaften im Rückhalteraum derzeit überwiegend auf terrestrische Lebensräume (Habitate) 
ohne Einfluss von Überflutungen adaptiert sind. 

Würde der Rückhalteraum nur bei Hochwasserrückhaltungen beflutet (ca. alle 10 Jahre), so 
ist nach jedem Einsatz ein Einbruch in der Bestandsdichte bei den betroffenen, nicht auety-
pischen Arten zu erwarten, während auentypische Arten vorübergehend gefördert würden. In 
der Zeit bis zur nächsten Hochwasserrückhaltung würde jedoch das ursprüngliche Artenbe-
standesniveau wieder erreicht bzw. Arten mit geringer Überflutungstoleranz würden den 
Raum wieder besiedeln und bei jeder weiteren Hochwasserrückhaltung wieder neu betroffen.  

Die folgende Abbildung verdeutlicht die beschriebenen Effekte schematisch. 

 

Abbildung 39:  Entwicklung hochwassertoleranter bzw. nicht hochwassertoleranter Lebens-
gemeinschaften bei zyklisch wiederkehrenden Flutungen zum Hochwasser-
rückhalt mit relativ seltener Eintrittshäufigkeit 
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5.1.2.6  Schutzgüter Landschaft / Kulturgüter 

5.1.2.6.1 Auswirkungen auf die Landschaft / Landschaftsbild 

Die geplanten Flutungen zum Hochwasserrückhalt verursachen mäßige bis extrem starke 
Schäden an Waldbeständen (vgl. Karte 25 + 26 der UVS Anlage). Hierdurch wird die Eigen-
art / Vielfalt und Schönheit des derzeitigen Landschaftsbildes im Bereich der betroffenen 
Flächen (ca. 71 ha) beeinträchtigt. Durch das episodische Absterben der Naturverjüngung 
auf großen Flächen des Rückhalteraumes nach einer Hochwasserrückhaltung (Flächen mit 
großem Grundwasserflurabstand im Normalzustand und geringer Überflutungstoleranz der 
vorhandenen Baumarten) wird die Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes episodisch 
beeinträchtigt. Hierdurch kann für den Geltungsbereich des NSG „Rheinniederung Wyhl-
Weisweil“ ein Verbotstatbestand nach § 4 der Schutzverordnung bzgl. einzelner im Schutz-
zweck enthaltener Kriterien nicht ausgeschlossen werden. 

Aber auch langfristig ist mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Aufgrund der zyk-
lisch wiederkehrenden Hochwasserrückhaltungen und des damit verbundenen Fehlens ver-
lässlicher Standortbedingungen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung werden auf den 
betroffenen Flächen Bestockungen z.B. mit höheren Pappelanteilen mit geringem forstlichen 
Risiko zum Einsatz kommen, die für das Landschaftsbild im Rückhalteraum im Vergleich 
zum Ist-Zustand eine deutliche Qualitätsminderung darstellen.  

Durch die nachteiligen Effekte besonders betroffen sind Wälder auf den Gemarkungen Wyhl 
und Weisweil, die auch für die Erholungsnutzung von besonderer Bedeutung sind (überwie-
gend Erholungswald, Stufe II). 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht bewaldeter Flächen im Rückhalteraum (Gewäs-
ser, Wiesen, Freizeit- und Sportanlagen) führen dagegen zu keinen Beeinträchtigungen.  

Auch durch die Anlage von Bauwerken sind keine dauerhaften Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes zu erwarten. Die vorhandenen Dammbauwerke (Hochwasserdamm IV 
und Rheinseitendamm, Querdämme Wyhler und Weisweiler Rheinstraße) verbleiben auf 
ihren bisherigen Dammlinien und werden lediglich saniert, partiell erhöht und nach Rekulti-
vierung wieder, wie im derzeitigen Zustand, in das Landschaftsbild eingebunden. Die inner-
halb des Waldbestandes geplanten Brücken- und Furten sind nur punktuell wirksam und 
fügen sich, als typische Elemente des vorhandenen gewässerreichen Landschaftsraums, in 
das Wegenetz mit seiner Vielzahl an Brücken, Durchlässen und Furten ein. 

Dagegen können die neu zu errichtenden Einlassbauwerke am Rhein lokal das Landschafts-
bild beeinflussen. Allerdings führt der Bau im Bereich der bestehenden Anlagen der Stauhal-
tung Rhinau (ausgebauter Rhein, Rheinseitendamm, Rheinseitengraben, Stauwehr mit Ne-
benanlagen) und dem hierdurch bereits stark technisiert wirkenden Landschaftsbild (= Vor-
belastung) nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes insgesamt. 
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5.1.2.6.2 Auswirkungen auf Kulturgüter 

Kulturdenkmale sind im Rückhalteraum an drei Stellen ausgewiesen (siehe Karte 4 der UVS 
Anlage). Eine Betroffenheit durch Hochwasserrückhaltungen wird nicht gesehen, da die 
Funde aus der Zeit stammen, als der Rhein die Aue noch frei überfluten konnte. Der Hoch-
wasserdamm IV selbst ist nicht als Kulturdenkmal geschützt, ist jedoch als Element mit kul-
turhistorischer Bedeutung anzusehen. Für den Betrieb des Rückhalteraumes zum Hochwas-
serrückhalt ist eine Sanierung des Hochwasserdammes notwendig. Eine Veränderung der 
vorhandenen Struktur wird hierdurch nicht verursacht. 

Die auf der Binnenseite im Nahbereich des Rückhalteraumes liegenden archäologischen 
Denkmale (siehe Karte 4 der UVS Anlage) sind durch Baumaßnahmen nicht betroffen. Durch 
den Betrieb des Rückhalteraumes werden zeitweise die maximalen Grundwasserstände ge-
genüber dem Ist-Zustand verändert (bei Vollfüllung im Nahbereich des Hochwasserdammes 
Erhöhung um 30 bis > 100 cm; im Bereich der Ortslagen zeitweise Absenkung um 10 bis 
50 cm). Betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Denkmale sind hierdurch nicht zu erwar-
ten. 

Die Baumbestände der ehemaligen Mittelwälder (heute vorwiegend mit Altbeständen aus 
Eiche und Esche), die unter dem Aspekt kulturhistorischer Wirtschaftsweisen betrachtet wer-
den können, werden durch Hochwasserrückhaltungen nicht bzw. nicht im nennenswerten 
Umfang nachhaltig beeinträchtigt. 

 
 

5.1.2.7 Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen von Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt auf Schutzgüter innerhalb des Rückhalte-
raumes, Wechselwirkungen und Status-quo-Prognose 

Die vorliegende Analyse der Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf die 
Schutzgüter gemäß UVPG innerhalb des Rückhalteraumes zeigt, dass die Flutungen über-
wiegend Beeinträchtigungen / Risiken verursachen. Oft sind diese Beeinträchtigungen und 
Risiken als hoch bzw. erheblich zu beurteilen. Nur für die derzeit aquatisch geprägten Be-
standteile des Naturhaushaltes sind auch positive Auswirkungen durch die seltenen Flu-
tungsereignisse zu erwarten. Die folgende Tabelle stellt die Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter im Überblick dar. 
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Tabelle 45: Überblick über die Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserrückhalt  
auf Schutzgüter innerhalb des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Schutzgüter / 
Aspekte 

Beurteilung der Auswirkungen 

Beeinträchtigungen 
erheblich / deutlich 

Beeinträchtigungen 
mittel / gering  

bis neutral 

Verbesserungen 
gering bis mäßig 

Verbesserungen 
erheblich 
 / deutlich 

Mensch 

Forstwirtschaft 

 

Х 

(betriebsbedingt sel-
ten, anlagebedingt 

dauerhaft) 

   

Landwirtschaft 
 

Х 

(betriebsbedingt sel-
ten, anlagebedingt 

dauerhaft) 

   

Erholung 
 

X 
(Erholungsfunktion 

Rheinwald) 

Х 
(Zugänglichkeit,  

da selten) 

  

Freizeitanlagen 
(Wanderwege, 
Badestelle etc.) 

 Х 
(da selten) 

  

Stechmücken  Х 
(mit Bekämpfungs-

maßnahmen) 

  

Jagd Х 
(jagdbares Wild) 

Х 
(Ausübung der Jagd) 

  

Fischerei  Х 
(Ausübung der  

Fischerei) 

Х 
(Fischbestände) 

 

Boden / Bodenfunktion 
natürl. Boden-
fruchtbarkeit 

Х 
(Betrieb + Bauwerke) 

   

Sonderstandort 
für Vegetation 

Х 
(Waldbestände mit 

hohem Risiko) 

Х 
(Nassstandorte  

neutral) 

Х 
(Gew.vegetation / 

Pionierfluren) 

 

Ausgleichskörper 
im Wasserkreis-
lauf 

 X   

Filter / Puffer  Х   

Wasser 
Oberflächen-
gewässer 

 

  Х 
(da nicht dauer-

haft) 

 

Grundwasser 
 

 Х 
(neutral) 
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Klima / Luft 

Klima und Luft 
 

 Х 
(Ausgleichsfunktion 

Rheinwald) 

  

Tiere und Pflanzen 

Terrestrische 
Vegetation 

Х 
(zzgl. erheblicher 
Konflikt mit Erhal-

tungsziel FFH-Gebiet) 

  
 

 
 

Aquatische und 
semiaquatische 
Vegetation 

  Х 
(zzgl. geringer 

Konflikt mit Erhal-
tungsziel FFH-

Gebiet) 

 

Säugetiere Х 
(Haselmaus) 

 

Х 
(Fledermausarten 

Jagdhabitate; 
Wildkatze Jungtiere) 

  

Vögel Х 
(zzgl. erheblicher 
Konflikt mit Erhal-

tungsziel FFH-Gebiet) 

   

Laufkäfer und 
sonstige Boden-
organismen 

Х 
(zzgl. erheblicher 
Konflikt mit Erhal-

tungsziel FFH-Gebiet) 

   

Libellen Х 
(zzgl. erheblicher 
Konflikt mit Erhal-

tungsziel FFH-Gebiet) 

   

Amphibien  Х 
(zzgl. erheblicher 
Konflikt mit Erhal-

tungsziel FFH-Gebiet) 

  

Fische   Х 
(zzgl. geringer 

Konflikt mit Erhal-
tungsziel FFH-

Gebiet) 

 

Landschaft und Kulturgüter 

Landschaftsbild Х    

Kulturgüter  Х   
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Wechselwirkungen 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung sollen auch die unmittelbaren und mittelbaren 
Auswirkungen eines Vorhabens auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern er-
mittelt, beschrieben und bewertet werden. Die vorliegende Studie liefert hierfür die gutachter-
liche Grundlage. 

Generell bestehen methodisch bedingte Schwierigkeiten in der Beurteilung von Projektwir-
kungen in Bezug auf Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern, weil diese z. T. nicht be-
kannt bzw. erforscht sind und in einer großen Vielfalt auftreten können. Die Übersicht über 
die Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf Schutzgüter (vgl. Tabelle 45) 
in Verbindung mit denen in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen Projektwirkungen 
lässt jedoch bereits erkennen, wo der Schwerpunkt der Auswirkungen bzgl. der Wechselwir-
kungen liegt. 

Folgende wesentliche Auswirkungen auf Wechselwirkungen sind zu erwarten: 

 

 
Abbildung 40: Darstellung möglicher Wechselwirkungen mit negativen Folgen / Effekten durch 

Flutungen zum Hochwasserrückhalt 
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Abbildung 41: Darstellung möglicher Wechselwirkungen mit positiven Folgen / Effekten durch 

Flutungen zum Hochwasserrückhalt 

 

Die o. a. Darstellungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jedoch ist erkennbar, 
dass die prognostizierten Beeinträchtigungen infolge der Hochwasserrückhaltungen durch 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern in der Fläche eher verstärkt werden. Dage-
gen bleiben Wechselwirkungen mit positiven Folgen im Wesentlichen auf Gewässer be-
schränkt. 

Bei einer ökosystemaren Gesamtbetrachtung aller Auswirkungen durch Hochwasserrückhal-
tungen innerhalb des Rückhalteraumes ergibt sich folglich, dass diese ohne zusätzliche 
Maßnahmen zur Vermeidung / Minderung der prognostizierten Beeinträchtigungen nicht als 
umweltverträglich zu beurteilen sind. 

Darüber hinaus stehen sie in Konflikt mit Erhaltungszielen für die Natura 2000-Gebiete 
Nr. 7712-341 „Taubergießen, Elz und Ettenbach“ (FFH-Gebiet) und Nr. 7712-401 „Rhein-
niederung Sasbach-Wittenweier“ (Vogelschutzgebiet) und deren maßgeblicher Bestandteile 
sowie mit dem Schutzzweck für das Naturschutzgebiet „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“.  

Die Anforderungen an das Projekt, die sich aus der Status-quo-Prognose hinsichtlich der 
Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und auch hinsichtlich der Zielvorgaben für 
die Forstwirtschaft und die Wasserwirtschaft (gem. Wasserrahmen-Richtlinie) ableiten las-
sen, werden mit Flutungen zum Hochwasserrückhalt allein nicht erfüllt. 
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5.2 Möglichkeiten zur Vermeidung / Minderung erheblicher 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter bei Betrieb des 
Rückhalteraums (gem. § 15 BNatSchG) 

5.2.1 Allgemeine ökologische Kenntnisse und naturschutzrechtliche 
Bewertungen 

Die differenzierte Beschreibung und Beurteilung der Auswirkungen von Flutungen zum 
Hochwasserrückhalt auf die Schutzgüter innerhalb des Rückhalteraumes zeigt deutlich, dass 
wesentliche Elemente des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zyklisch wiederkeh-
rend erheblich beeinträchtigt werden, weil der Rückhalteraum seit der Ausdeichung im Zuge 
des Staustufenbaus nicht mehr überflutet wurde und sich seitdem großflächig Nutzungen 
und Strukturen im Rückhalteraum etabliert haben, die überwiegend eine geringe Überflu-
tungstoleranz aufweisen.  

Die vorliegenden Untersuchungen haben darüber hinaus gezeigt, dass bei der Beurteilung 
der Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserrückhalt im Rückhalteraum die Betroffen-
heit des Waldes mit seinen Lebensgemeinschaften an Tier- und Pflanzenarten, seinen öko-
logischen, ästhetischen und Nutzfunktionen eine Schlüsselrolle einnimmt. Folglich sind Maß-
nahmen zur Vermeidung / Minderung von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes insbesondere darauf abzustellen, dass eine nachhaltige Entwicklung von 
Waldbeständen und von überflutungstoleranten Lebensgemeinschaften ermöglicht wird. 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse liegt die einzige gesicherte Möglichkeit 
hierzu in der Entwicklung einer möglichst naturnahen Überflutungsaue. Nach dem gegenwär-
tigen Kenntnisstand kann sich eine Solche einzig und allein durch ein Überflutungsregime 
entwickeln, wie es annähernd charakteristisch ist für die intakten Überflutungsauen des 
Rheins. 

Jede Änderung dieses Regimes führt zu erheblichen Prognoseunsicherheiten in Bezug auf 
die künftigen Zustände / Entwicklungen im Rückhalteraum, da es im Naturraum natürlicher-
weise keine Ökosysteme gibt, die auf der Grundlage gesteuerter selektiver Überflutungen 
funktionieren. Eine Abweichung von den Prinzipien der Überflutungen der intakten Rheinau-
en würde demnach auch den Erfolg der konzipierten Maßnahmen mehr oder weniger in Fra-
ge stellen. Letztlich gibt es keine sich aufdrängende Alternative zu einem Flutungsregime mit 
regelmäßigen (= möglichst aueähnlichen) Flutungen. 

Durch ein Flutungsregime analog dem der intakten Rheinauen nördlich von Iffezheim kann 
erreicht werden, dass auch bei extremen Hochwasserereignissen, (wie z.B. 1990, 1999, 
2013, die mit den Überflutungen bei Vollfüllung des Rückhalteraumes – siehe Kp. 5.1.1 - 
vergleichbar sind), auf Dauer bei Fauna und Flora der künftigen Überflutungsflächen erhebli-
che Beeinträchtigungen vermieden werden bzw. nur die Schäden eintreten, die typisch sind 
für natürliche Flussauen am Oberrhein. 
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Durch die Beachtung von ökologischen Zusammenhängen in den Auen am Oberrhein und 
demzufolge auch der Einbeziehung Ökologischer Flutungen in die Planung von Maßnahmen 
für den Hochwasserrückhalt im Raum Wyhl/Weisweil wird auch den naturschutzrechtlichen 
Erfordernissen zur Vermeidung / Minderung von Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und 
des Landschaftsbildes nach § 15 BNatSchG Rechnung getragen.  

Grundsätzlich sind Vermeidungs- und Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen an den Zielen des 
§ 1 BNatSchG, Abs. 2 (dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt), Abs. 3 (dauerhafte 
Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes), Abs. 4 (dauerhafte 
Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und 
Landschaft) auszurichten. Bei betroffenen Waldbeständen ist nach § 5 Abs.3 BNatSchG auf 
eine nachhaltige Bewirtschaftung abzustellen. 

Dabei sind kurzfristige und vorübergehende Beeinträchtigungen von bestimmten Arten, Le-
bensräumen und Waldbeständen durchaus zu erwarten und - nach Prüfung - auch hinzu-
nehmen, wenn dadurch die Zielerfüllung (Vermeidung ständig wiederkehrender d.h. nachhal-
tiger Beeinträchtigungen des Ökosystems) gewährleistet wird. Entsprechende Maßnahmen 
zur Pflege und zum Umbau von Waldbeständen sowie Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen, die 
der Zielerfüllung dienen, sind vorzusehen. 

Diesen grundsätzlichen Zusammenhang hat auch der Verwaltungsgerichtshof Mannheim 
(VGH) in seinem Urteil vom 23. September 2013 (3 S 284/11) bezüglich des Rückhalterau-
mes Elzmündung erkannt (siehe 8. Leitsatz, S. 1). 

Hinsichtlich der Eingriffs-/ Ausgleichsregelung wird erkannt, dass bezüglich der Frage, ob 
und wie Beeinträchtigungen vermieden werden können, die Besonderheiten des Vorhabens 
zu berücksichtigen sind. Vorhaben mit dem Ziel zur Schaffung eines Retentionsraumes wer-
den durch die Besonderheit geprägt, dass sich die dem „Vorhaben immanenten Retentions-
flutungen zum Zwecke des Hochwasserschutzes nicht in einer einmaligen Einwirkung auf 
Natur und Landschaft erschöpfen, wie dies zum Beispiel bei Infrastrukturvorhaben der Fall 
ist“.  

Sie sind vielmehr entsprechend ihrer Funktion gerade auf Wiederholung angelegt. „Hinzu 
kommt, dass sich Hochwasserrückhaltungen in ihrem Zeitpunkt, ihrer Dauer und ihrem Maß 
nur statistisch, nicht aber konkret bestimmen lassen“ (RN 151, S. 36).  

„Diese Besonderheiten bestimmen auch die Anforderungen an das Vermeidungsgebot“. Die 
Erkenntnisse aus naturnahen Auen rechtfertigen den Schluss, dass mit der Schaffung eines 
überflutungstoleranten Naturraumes durch Flutungen in den Rückhalteraum, die sich auf die 
Abflüsse im Rhein (und sonstige Restriktionen) stützen, die Folgen des Hochwasserrückhal-
tes auf Dauer sukzessive abgemildert werden. „Das rechtfertigt es, Ökologische Flutungen 
im Rahmen einer naturschutzrechtlichen Gesamtbetrachtung als Vermeidungsmaßnahme 
auch vor dem Hintergrund einzuordnen, dass sowohl die vorgeschriebene Probeflutung als 
auch die in den nächsten Jahren notwendig werdenden Retentionsflutungen auf einen noch 
nicht in der angestrebten Art und Weise adaptierten Naturraum treffen - mit der Folge einer 
in diesem Zeitpunkt insoweit unvermeidbaren erheblichen Beeinträchtigung der Leistungs- 
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und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Landschaft im betroffenen Naturraum“ 
(RN 152, S 36). 

Ökologische Flutungen, deren Zweck die Schaffung eines überflutungstoleranten und – ge-
messen an dem vorherigen Zustand – ökologisch mindestens gleichwertigen Naturraumes 
ist, haben eine der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsregel gerecht werdende 
Doppelfunktion. „Sie sind Vermeidungsmaßnahme gegenüber der Hochwasserrückhaltung 
und – gleichzeitig – Ersatzmaßnahme für die auch durch sie selbst bewirkten Eingriffe in Na-
tur und Landschaft“ (RN 154, S. 36).  

Erläuternd sei darauf hingewiesen, dass die wiederkehrenden schädigenden Auswirkungen 
der Hochwasserrückhaltung durch Ökologische Flutungen auf Dauer vermieden werden. 
Ökologischen Flutungen können dabei jedoch eigene Beeinträchtigungen in Teilen des be-
troffenen Naturraumes oder für bestimmte Bestandteile gem. § 15 BNatSchG verursachen. 
Da Ökologische Flutungen bei Vorhaben zum Hochwasserrückhalt am Oberrhein als zentra-
le Maßnahme zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushaltes und der Landschaft erforderlich sind, sind die von ihr verur-
sachten Beeinträchtigungen unvermeidbar.  

 

5.2.2 Rahmenbedingungen und Möglichkeiten zur Durchführung 
Ökologischer Flutungen 

Mit der Schaffung der bautechnischen Anlagen für die Flutungen zum Hochwasserrückhalt 
sind die Voraussetzungen für eine regelmäßige Überflutung des Rückhalteraumes bereits 
gegeben.  

Anhaltswerte für die erforderlichen regelmäßigen Überflutungen liefern die Gegebenheiten in 
der unausgebauten Rheinstrecke unterhalb Iffezheim. 

In diesem Rheinabschnitt werden in direkter Abhängigkeit vom Rheinabfluss die Vorländer 
zu beiden Seiten des Rheins über Leinpfadsenken, Schluten und Altrheinanschlüsse und 
Mündungen in unterschiedlicher Höhe und Intensität überflutet. Unter der Wirkung dieser 
Überflutungen, die allein vom Abflussgeschehen im Rhein als Konsequenz des meteorologi-
schen Geschehens bestimmt werden, hat sich die stabile und hochwassertolerante Lebens-
gemeinschaft der Flussauen hinsichtlich Fauna und Flora eingestellt, die auch extreme 
Hochwasserereignisse weitgehend schadlos übersteht. 

Was sich auch heute noch auf der nicht ausgebauten Rheinstrecke abspielt, war im Wesent-
lichen bis zum Staustufenbau ebenso vor Ort gegeben. Allerdings waren seit Ende des 19. 
Jahrhunderts im Raum Wyhl/Weisweil durch die bereits vorhandenen Ausbaumaßnahmen 
(Rheinkorrektion, Schiffbarkeit) Überflutungshäufigkeit und –höhe gegenüber dem Zustand 
vor der Tulla´schen Rheinkorrektion verändert worden. 
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5.2.2.1 Hydrologische Randbedingungen der unausgebauten Rheinaue un-
terhalb Iffezheim 

Kenntnisse über die hydrologischen Randbedingungen, d.h. Dauer, Häufigkeit und Höhe von 
Überflutungen der Rheinauen im nicht ausgebauten Abschnitt des Rheins nördlich Iffezheim, 
bilden folglich die Grundlage für die Entwicklung eines Überflutungsregimes im geplanten 
Rückhalteraum. 

Hierzu wurden die langjährigen mittleren und maximalen Wasserstände an den Pegeln 
Maxau und Plittersdorf (Zeitreihe 1968 – 1999) ausgewertet und in Relation gesetzt mit den 
Kenntnissen über die Toleranz der Bäume hinsichtlich Überflutungshöhe und Überflutungs-
dauer im Bereich Rastatt – Karlsruhe. 

Anhand der Auswirkungen des abgelaufenen Hochwassers Mai 1999 konnte noch die Über-
flutungshöhe und -dauer eines extremen Einzelereignisses zu den mittleren jährlichen Über-
flutungsdauern in Relation gesetzt werden und hinsichtlich der Auswirkungen auf Waldbäu-
me untersucht werden. 

In der folgenden Tabelle sind die mittleren Überflutungsdauern und -höhen und die Höhen 
und Dauern der seltenen extremen Einzelereignisse für die verschiedenen Auenwaldstufen, 
die durch die verschiedenen Überflutungstoleranzen der Waldbäume von den Fachstellen 
der Forst- und Naturschutzverwaltung definiert wurden, für den Bereich des Pegels Maxau 
dargestellt. Diese Auenwaldstufen sind darüber hinaus durch die jeweils unterschiedliche 
Zusammensetzung der Tier- und Pflanzenwelt charakterisiert. 

Als der prägende Zeitraum für die Vegetation und somit für die jeweilige Auenstufe wird da-
bei das Sommerhalbjahr vom 01.04. bis 30.09. betrachtet. 

Tabelle 46: Auenwaldstufen mit Überflutungshöhen und Überflutungsdauern (im langjähri-
gen Mittel) auf der nicht ausgebauten Rheinstrecke im Sommerhalbjahr (01.04. – 
30.09.) 

Auenwaldstufen 
Wasserstand 
Pegel Maxau 

[cm] 

Überflutungs-
höhen [cm] 

Überflutungsdauer 
[Tage] 

maximal | mittlere 
(Zeit 1.04. – 30.09.) 

Charakteristi-
sche Baumarten 

Oberste  
Hartholzaue 810 - 780 0 – 30 < 10 < 1 Buche 

Hohe  
Hartholzaue 780 - 720 30 – 90 10 – 35 1 – 4 Bergahorn 

Mittlere  
Hartholzaue 720 - 640 90 – 170 35 – 65 4 - 15 Esche 

Tiefe  
Hartholzaue 640 - 590 170 – 220 65 – 110 15 - 33 Stieleiche, Ulme 

Weichholz- / Hart-
holz Übergangsaue 590 - 540 220 – 270 110 – 140 33 - 60 

Silberweide, 
Pappel, einzelne 
Stieleichen, Ulme 

Tiefe  
Weichholzaue < 540 > 270 > 140 > 60 Silberweide 
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Die Überflutungshöhen der Auenwaldstufen in Tabelle 46 werden ausgehend vom höchsten 
mittleren Wasserstand von ca. 810 cm am Pegel Maxau angegeben. Die max. Überflutungs-
höhen bei einem seltenen, außergewöhnlichen Einzelereignis (bspw. im Mai 1999) liegen 
nochmals um ca. 60 – 70 cm über dem gemittelten maximalen Wasserstand. Demnach wer-
den am Pegel Maxau die Wasserstände, die zur Ausbildung bestimmter Auenstufen erforder-
lich sind, an der in der folgenden Abbildung dargestellten Anzahl von Tagen überschritten. 

 

Abbildung 42: Wasserstände und mittlere Überflutungsdauern für die Auenwaldstufen am  
Pegel Maxau für den Zeitraum 01.04.- 30.09. eines Kalenderjahres 
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5.2.2.2 Regime der Ökologischen Flutungen  
im Rückhalteraum 

Das grundsätzliche Modell der Auenwaldstufen der freien Rheinstrecke nördlich Iffezheim ist 
auf die Gegebenheiten im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil zu übertragen. Zunächst wurden 
die hydrologischen Randbedingungen für das (standortprägende) Sommerhalbjahr aus der 
freien Rheinstrecke auf den geplanten Rückhalteraum übertragen. 

Fixpunkt, an dem sich die Einordnung der Auenstufen im Rückhalteraum orientieren muss, 
ist der Bereich mit den bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt künftig zu erwartenden ma-
ximalen Wasserständen bzw. Überflutungshöhen. Im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil sind das 
jeweils die Flächen im Oberwasser der beiden Querdämme (175,15 m+NN an der Wyhler 
Rheinstraße und 171,70 m+NN an der Weisweiler Rheinstraße). Diese im Rückhalteraum 
hier auftretenden maximalen Wasserstände entsprechen dem Wasserstand, der bei einem 
seltenen, extremen Hochwasserereignis in den Auen auf der nicht ausgebauten Rheinstre-
cke auftritt. 

Wie bereits oben genannt, liegen die nach dem Extremhochwasser 1999 entlang der frei 
fließenden Rheinstrecke festgestellten maximalen Wasserstände um bis zu 0,7 m höher als 
die Obergrenze der obersten Hartholzaue. Entsprechend diesen natürlichen Verhältnissen 
sind die Überflutungshöhen für die höchsten Ökologischen Flutungen so einzustellen, dass 
sie um dieses Maß unter den Überflutungshöhen bei Hochwasserrückhaltung liegen. 

Da jedoch im Oberwasser der beiden Querdämme die Wasserstände in Abhängigkeit vom 
Abfluss infolge der Drosselfunktion der Durchlassbauwerke steiler ansteigen als in einem frei 
durchflossenen Überflutungsgebiet, wurden an den Kontrollpunkten im Oberwasser der 
Querdämme vom maximalen Wasserspiegel bei Hochwasserrückhalt 0,9 m bzw. 0,8 m in 
Abzug gebracht, um die Obergrenze der obersten Hartholzaue festzulegen. 

 

Untersuchungen von ILN (2001) bezüglich der Auswirkungen von langanhaltenden Überflu-
tungen auf Waldbestände führten zudem zu dem Ergebnis, dass in der Umstellungsphase 
eine vermeidbare erhöhte Schädigung der Bestände zu erwarten ist. Daraus wurde die Emp-
fehlung abgeleitet, eine Extremwertbegrenzung bei langanhaltenden Ökologischen Flutun-
gen vorzusehen. In Abstimmung mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt wurde 
ein Leitfaden „Risikoanalyse Wald“ (RP FREIBURG 2007) entwickelt, der die o.a. Empfeh-
lung hinsichtlich einer Extremwertbegrenzung beinhaltet. 

Die folgende Tabelle zeigt die Extremwertbegrenzung in den einzelnen Auenwaldstufen. 
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Tabelle 47: Extremwertbegrenzung in den einzelnen Auenwaldstufen 

Auenwaldstufe Max. Überflutungsdauer in 
den Auenwaldstufen mit Ext-

remwertbegrenzung 

Oberste Hartholzaue 5 Tage 

Hohe Hartholzaue 10 Tage 

Mittlere Hartholzaue  20 Tage 

Tiefe Hartholzaue 40 Tage 

 

Aus den zweidimensionalen, hydraulischen Berechnungen (WACO 2017) ist bekannt, bei 
welchen Durchflüssen im Rückhalteraum sich die Wasserspiegellagen der jeweiligen Auen-
stufe einstellen. Außerdem kann zu jeder Auenstufe der Rheinabfluss mit gleicher Über-
schreitungsdauer ermittelt werden. Die erforderlichen Durchflüsse des Rückhalteraumes und 
die Rheinabflüsse mit gleicher Überschreitungsdauer ergeben die Steuerungsvorschrift für 
die Flusswasser-Entnahmebauwerke sowie an den Durchlassbauwerken in den beiden 
Querdämmen. 

Da die Leistungsfähigkeit der Entnahmebauwerke größer ist als die für die Ausprägung der 
Auenstufen erforderlichen Zuflüsse, muss zur Gewährleistung der Soll-Überflutungsdauern 
der verschiedenen Auenstufen eine Steuerung der Entnahme- und Durchlassbauwerke er-
folgen. 

Bei der rechnerischen Festlegung des Solldurchflusses ist es jedoch nicht möglich, die insta-
tionären begleitenden Prozesse wie die Versickerung und den Abstrom von Überflutungs-
wasser im Untergrund, die Wasserspeicherung in der Vegetation sowie die Rückhaltewir-
kung der verzweigten Gewässer eindeutig zu erfassen. Auf der Grundlage der genannten 
Steuerungsregel können sich also bezüglich der Auenstufen niedrigere Überflutungshöhen 
und -dauern einstellen als erforderlich, so dass im Verlauf des Betriebes des Rückhalterau-
mes eine intensive Datenerfassung erfolgen muss, deren Auswertung eine Korrektur der 
Steuerungsregel und somit eine eventuelle Erhöhung der Durchflusswassermengen erforder-
lich macht. Die endgültig aus dem Rhein zu entnehmende Wassermenge wird danach fest-
gelegt. Die Grenze der international vereinbarten Entnahmemöglichkeit wird dabei eingehal-
ten. 

Bei Abflüssen größer als 1.550 m³/s im Rhein werden die Entnahmebauwerke entsprechend 
der vorläufigen Steuerungsregel geöffnet und in Abhängigkeit vom Rheinabfluss, der über 
einen Steuerungspegel erfasst wird, gesteuert.  

Auf der Grundlage des o.g. Regimes für Ökologische Flutungen wurde überprüft, welche 
Überflutungssituation im Rückhalteraum eingetreten wäre, wenn in den Jahren 1953 bis 
1999 nach diesem Reglement geflutet worden wäre. Es ist davon auszugehen, dass auch in 
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Zukunft die für die Entwicklung der auentypischen Standortsbedingungen maßgebenden 
Überflutungen entsprechend auftreten.  

Die bei den nunmehr vorgesehenen Ökologischen Flutungen künftig zu erwartenden Überflu-
tungsdauern im Rückhalteraum und die gemäß Tabelle 46 hieran gebundenen Auenstufen 
sind in der nachfolgenden Abbildung und in der Karte 16 der UVS Anlage dargestellt. 
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Wasserstandsdauer im OW Wyhler Rheinstraße
(Sommer 01.04. - 30.09.)
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Abbildung 43: Realisierte Überflutungsdauern der Auenwaldstufen im Oberwasser des Quer-

damms „Wyhler Rheinstraße“ in der Vegetationsperiode (01.04. – 30.09.) 
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Wasserstandsdauer im OW Weisweiler Rheinstraße
(Sommer 01.04. - 30.09.)
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Abbildung 44: Realisierte Überflutungsdauern der Auenwaldstufen im Oberwasser des Quer-
damms „Weisweiler Rheinstraße“ in der Vegetationsperiode (01.04. – 30.09.) 
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Aus den Abbildungen ist ersichtlich, dass mit dem Steuerungsreglement die Auenzonierun-
gen für das Sommerhalbjahr an den Kontrollpunkten im Oberwasser der Wyhler Rheinstraße 
und Weisweiler Rheinstraße weitgehend erreicht werden können.  

An beiden Querdämmen werden dabei die Sollwerte der Auenstufen bis zum Übergang von 
tiefer Hartholz- zur Weichholzaue eingehalten. Lediglich im Oberwasser der Weisweiler 
Rheinstraße wird im mittleren Bereich der tiefen Hartholzaue die Sollüberflutungsdauer um 
bis zu 6 Tage überschritten.  

Es fällt weiterhin auf, dass im Bereich der Auenstufen „Übergang Hartholz-/ Weichholzaue" 
die auenzonentypischen Überflutungsdauern von 60 Tagen nicht eingehalten werden kön-
nen. Da die Wasserentnahme aus dem Rhein erst bei Abflüssen größer 1.550 m³/s erlaubt 
ist, sind im Mittel nur an ca. 57 Tagen pro Jahr erhöhte Wasserführungen im Rückhalteraum 
möglich. Diese reduzierte Überflutungsdauer betrifft jedoch mit einem Schwankungsbereich 
von ca. 0,5 m überwiegend die Uferbereiche der Gewässer und hat somit keine Auswirkun-
gen in der Fläche. 

Die Auswirkungen von Ökologischen Flutungen sind in folgenden Karten der UVS Anlage 
dokumentiert: Karte 15 – Überflutungsdauern (Ist-Zustand), Karte 16 – Überflutungsdauern 
(Planungszustand), Karte 17 – Fließgeschwindigkeiten (Planungszustand) bei maximalen 
Ökologischen Flutungen mit Zufluss 135 m³/s.  
 

Abbruch der Ökologischen Flutungen 

Das vorgesehene feste Reglement zur Hochwasserrückhaltung erfordert einen Abbruch der 
Ökologischen Flutungen bei einem Rheingesamtabfluss von 2.800 m³/s. Mit dem Abbruch 
der Ökologischen Flutungen beginnt die Vorentleerung durch Schließen der Einlassbauwer-
ke. Es wird angestrebt, dass am Ende der Vorentleerung nur noch das Gewässersystem 
erhöhte Abflüsse aufweist. Somit steht dann nahezu das gesamte Rückhaltevolumen für die 
anschließende Hochwasserrückhaltung zur Verfügung. Sollte im Einzelfall absehbar sein, 
dass aufgrund der Hochwasserentwicklung im Einzugsgebiet des Rheins ein Hochwasser-
einsatz mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wird auf den Abbruch der Ökologischen 
Flutungen verzichtet. Ebenso können im Nachlauf einer Hochwasserrückhaltung die Ökolo-
gischen Flutungen im ablaufenden Ast der Hochwasserwelle wieder aufgenommen werden. 
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5.3 Betriebsbedingte Effekte und Auswirkungen bei Hoch-
wasserrückhalt in Verbindung mit Ökologischen Flutun-
gen 

5.3.1 Beschreibung der Wirkungen von Ökologischen Flutungen 

Untersuchungen mit dem Strömungsmodell (2D - Modell) 

Mit Hilfe der Untersuchungen mit dem 2-dimensionale Strömungsmodell (WACO 2017) wur-
den der Ablauf und die Wirksamkeit (Ausdehnung in der Fläche, Überflutungshöhen, Fließ-
geschwindigkeiten) von Ökologischen Flutungen im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil simuliert. 
Hierzu wurden für verschiedene Durchflusswassermengen die künftig zu erwartenden Über-
flutungsverhältnisse berechnet. Exemplarisch werden nachfolgend die Auswirkungen folgen-
der Zuflüsse in den Rückhalteraum beschrieben. 

− Zufluss 11,5 m³/s: bei Rheinabflüssen > 1.550 m³/s (bis zu 1.620 m³/s) wird Wasser in 
den Rückhalteraum geleitet. Es kommt zunächst nur zu erhöhten Wasserständen in den 
Gewässern und Ausuferungen in sehr tiefe, gewässernahe Geländesenken. Von den 
Landflächen im Rückhalteraum und Abströmbereich (insgesamt 981 ha) werden dabei 
rd. 49,5 ha (rd. 5%) überflutet. Derartige Flutungen sind mehrmals pro Jahr zu erwarten 
und erreichen eine mittlere Überflutungsdauer von 57 – 42 Tagen/Jahr. Neben den Ge-
wässern werden sich auf den Landflächen Auewaldstandorte der Weichholz- / Hartholz 
Übergangsaue entwickeln (siehe Karte 16 der UVS Anlage). 

− Zufluss 43 m³/s: bei weiter steigenden Rheinabflüssen (bis zu 1.888 m³/s) steigert sich 
auch der Zufluss in den Rückhalteraum. Die Ausuferungen in die Fläche nehmen zu, 
beschränken sich südlich der Weisweiler Rheinstraße jedoch weitgehend auf den Nah-
bereich der vorhandenen Gewässer. Im Abströmbereich werden bereits größere Flä-
chen überflutet. Von den Landflächen im Rückhalteraum und Abströmbereich (981 ha) 
werden dabei insgesamt rd. 175 ha (rd. 18%) überflutet. Derartige Flutungen sind 
mehrmals pro Jahr zu erwarten und erreichen eine mittlere Überflutungsdauer von 42 – 
19 Tagen/Jahr. Auf den zusätzlich überfluteten Landflächen (rd. 126 ha bzw. 13%) wer-
den sich Auewaldstandorte der tiefen Hartholzaue entwickeln (siehe Karte 16 der UVS 
Anlage). 

− Zufluss 77,5 m³/s: bei weiter steigenden Rheinabflüssen (bis zu 2.250 m³/s) nehmen die 
Ausuferungen in die Fläche insbesondere vor den Querdämmen zu. Dabei werden in 
den tiefstliegenden Senken Überflutungshöhen von bis zu 2 m erreicht. Von den Land-
flächen im Rückhalteraum und Abströmbereich werden insgesamt rd. 488 ha (rd. 50%) 
überflutet. Derartige Flutungen treten (im langjährigen Mittel) nahezu jährlich auf und er-
reichen eine mittlere Überflutungsdauer von 19 - 5 Tagen/Jahr. Auf den zusätzlich über-
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fluteten Landflächen (rd. 313 ha bzw. 32%) werden sich Auewaldstandorte der mittleren 
Hartholzaue entwickeln (siehe Karte 16 der UVS Anlage). 

− Zufluss 103,5 m³/s: bei weiter steigenden Rheinabflüssen (bis zu 2.560 m³/s) nehmen 
die Ausuferungen in die Fläche weiter zu. Der Abströmbereich ist dann zu ca. 75% über-
flutet (rd. 334 ha), der Rückhalteraum zu rd. 67% (rd. 357 ha). Dabei sind südlich des 
Baggersees Wyhl-Rheinwald keine nennenswerten Ausuferungen im Gelände zu erwar-
ten. Von den Landflächen im Rückhalteraum und Abströmbereich (981 ha) werden dabei 
insgesamt rd. 691 ha (rd. 70%) überflutet. Derartige Flutungen treten (im langjährigen 
Mittel) ca. 1-jährlich bis 5-jährlich auf und erreichen eine mittlere Überflutungsdauer von 
5 Tagen - ≤ 1 Tag/Jahr. Auf den zusätzlich überfluteten Landflächen (rd. 203 ha bzw. 
21%) werden sich Auewaldstandorte der hohen Hartholzaue entwickeln (siehe Karte 16 
der UVS Anlage). 

− Zufluss 135 m³/s: dieses Szenario zeigt die größte berechnete Ökologische Flutung un-
terhalb des Einsatzes des Rückhalteraumes zur Hochwasserrückhaltung, die Rheinab-
flüsse steigen auf bis zu 3.000 m³/s an. Die überflutete Fläche unterscheidet sich nur 
unwesentlich von den Flächen, die bei Hochwasserrückhaltung mit Teilfüllung und Zu-
fluss von 165 m³/s betroffen sind. Die Fließgeschwindigkeiten sind in der Karte 17 der 
Anlage dargestellt. Von den Landflächen im Rückhalteraum und Abströmbereich werden 
insgesamt rd. 811 ha (rd. 83%) überflutet. Derartige Flutungen treten (im langjährigen 
Mittel) im Abstand ca. 10 Jahren auf und erreichen eine mittlere Überflutungsdauer von 
< 1 Tag/Jahr. Auf den zusätzlich überfluteten Landflächen (rd. 120 ha bzw. 12%) werden 
sich Auewaldstandorte der obersten Hartholzaue entwickeln (siehe Karte 16 der UVS 
Anlage). 

Es ist zusammenfassend festzustellen, dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten von den 
insgesamt 981 ha Landflächen innerhalb des Rückhalteraumes und Abströmbereiches ins-
gesamt rd. 811 ha (= rd.83%) durch Ökologische Flutungen erreicht werden und rund 170 ha 
(= rd. 17%) unberührt bleiben. Allerdings werden davon auch nur 128 ha bei maximaler Fül-
lung im Zuge der Flutungen zum Hochwasserrückhalt erreicht. 42 ha werden nicht beein-
flusst (siehe Kp. 5.1.1). Dieses entspricht durchaus den natürlichen Gegebenheiten der 
Rheinaue im Raum Wyhl/Weisweil. 

Die nicht erreichten Flächen befinden sich im südlichen Teil des Teilraumes 1 und auf höher-
liegenden Flächen im Teilraum 2 und dem Abströmbereich. 

Die nicht durch Ökologische Flutungen beeinflussten Flächen innerhalb des Rückhalterau-
mes sind in der Überflutungsdauerkarte (siehe Karte 16 der UVS Anlage) farblos gekenn-
zeichnet. Teile davon (auf den o.a. 128 ha) werden nur sehr selten bei maximaler Hochwas-
serrückhaltung mit Vollfüllung betroffen (Jährlichkeit im Mittel ca. 60 Jahre – siehe Karte 12 
der UVS Anlage). 

Die Fließgeschwindigkeiten liegen bei den Ökologischen Flutungen mit Zufluss 135 m³/s 
überwiegend bei 0,05 - 0,2 m/s, in Gewässern und stärker durchflossenen Bereichen über-
wiegend bei 0,3 - 1,0 m/s 
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Untersuchungen mit dem Grundwassermodell 

Die Untersuchungen mit dem Grundwassermodell (GELDNER 2018) entsprechen denen, die 
bereits bei der Darstellung einer Hochwasserrückhaltung mit Teilfüllung beschrieben wurden 
(vgl. Kp. 5.1.1). Das Ergebnis der Untersuchung ist identisch und lautet wie folgt: 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass - verglichen mit den Auswirkungen eines Ereignisses un-
ter den o.a. Rahmenbedingungen, jedoch ohne Flutungen im Rückhalteraum (= GW-
Modellvariante V9.0.2) – durch Ökologische Flutungen mit höheren Zuflüssen (entsprechend 
der GW-Modellvariante V9.3.19) in einem 200 – 800m breiten Korridor entlang des Hoch-
wasserdammes IV vorübergehend deutliche Anstiege der maximalen Grundwasserstände 
auftreten werden (0,3 bis > 1,1 m – siehe Karte 24 der UVS Anlage).  

In der weiteren Altaue werden entweder keine Veränderungen zum Vergleichsfall sichtbar 
(Veränderung -0,10 m bis +0,10 m) oder es kommt gegenüber dem Ist-Zustand zu leicht er-
höhten maximalen Grundwasserständen von 0,10 m bis 0,30 m. Im Bereich von Ortslagen 
sinken gegenüber dem Vergleichszustand die maximalen Grundwasserstände vorüberge-
hend um bis zu 0,3 m. Diese Effekte sind auf den Betrieb der Schutzbrunnen in den Ortsla-
gen zurück zu führen. 

 

Innerhalb des Rückhalteraumes ist nach Ablauf der Hochwasserwelle von Grundwasser-
ständen auszugehen, die denen im Nahbereich des Hochwasserdammes gleichen.  

Inwiefern sich durch die projektbedingten Effekte Auswirkungen auf Schutzgüter ergeben 
wird nachfolgend dargelegt.  

 

 

5.3.2 Beurteilung der Auswirkungen von Hochwasserrückhalt und 
Ökologischen Flutungen auf die Schutzgüter  

5.3.2.1 Schutzgut Mensch 

5.3.2.1.1 Auswirkungen auf Schutzgut Mensch, 
Aspekte Siedlung und Landwirtschaft 

Durch die vorgesehenen Maßnahmen zur Grundwasserhaltung (siehe Kp. 5.1.1), die auch 
bei Ökologischen Flutungen in Betrieb genommen werden, werden projektbedingte Beein-
trächtigungen in den Siedlungen vermieden, (d.h. im Verhältnis zu der Vergleichsvariante, 
die dem jeweiligen Beurteilungsfall zu Grunde liegt, ergeben sich keine zusätzlichen Belas-
tungen durch aufsteigendes Grundwasser). 
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Für landwirtschaftliche Kulturen werden ebenfalls projektbedingte Beeinträchtigungen 
weitgehend vermieden (im Vergleich zu den jeweiligen Vergleichsvarianten). Nicht mit ver-
tretbarem Aufwand vermeidbar sind die bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt mit Teilfül-
lung und Ökologischen Flutungen mit Zufluss von >135 m³/s im Abstand von ca. 5 – 
10 Jahren auftretende Grundwasseranstiege im Nahbereich des Hochwasserdammes (siehe 
Karte 24 der UVS Anlage). Bei häufiger auftretenden Ökologischen Flutungen, mit kleineren 
Zuflüssen in den Rückhalteraum, sind deutlich geringere Auswirkungen auf die Grundwas-
serstände zu erwarten.  

Empfindliche Dauerkulturen insbesondere im Bereich zwischen Hochwasserdamm IV und 
den Ortslagen sind bereits durch die Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt 
mit Teilfüllung betroffen. Der Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen für Kompensati-
onsmaßnahmen entsprechend der forst- und naturschutzrechtlichen Regelungen ist eben-
falls bereits Folge der Maßnahmen zum Schutz gegen Auswirkungen der Hochwasserrück-
haltungen.  

Es ist festzustellen, dass durch Ökologische Flutungen keine erheblichen zusätzlichen nach-
teiligen Auswirkungen für Siedlungen und die landwirtschaftliche Nutzung im Vergleich zu 
den Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt zu erwarten sind.  

 

5.3.2.1.2 Auswirkungen auf Schutzgut Mensch, 
Aspekt Forstwirtschaft 

Nachfolgend wird ermittelt ob und in welchem Umfang, durch die erforderlichen Ökologi-
schen Flutungen, ein zusätzliches forstliches Risiko am bestehenden Waldbestand besteht. 
Auf Grundlage der ermittelten Schadensflächen wird zudem der zusätzliche waldbauliche 
Handlungsbedarf dargestellt, der sich anfänglich innerhalb der Umstellungsphase (d.h. im 
Zeitraum des Aufbaus von hochwassertoleranten Waldbeständen) ergibt. Diese Untersu-
chung erfolgte im Rahmen der Risikoanalyse für Waldbestände (RP FREIBURG 2016a). 

Folgende Prüfschritte wurden durchgeführt: 
1. Zur Erfassung der Bestände, die durch Ökologische Flutungen einen zusätzlichen wald-

baulichen Handlungsbedarf erfordern, wurden den einzelnen Waldbeständen, mit Hilfe 
der im 2-D Strömungsmodell berechneten Überflutungskarten, eine jeweilige Dauerklas-
se 1 – 5 (≙ Auenstufen Oberste Hartholzaue bis Übergangsaue) zugeordnet. Im Zuge 
der Überprüfung wurden große Einzelbestände, die nur teilweise durch Ökologische Flu-
tungen betroffen werden ggf. kartografisch geteilt und Teilbestände gebildet.  

2. In einem zweiten Schritt wurden, unter Berücksichtigung der Extremwertbegrenzung von 
Überflutungseinzelereignissen(siehe, Kp. 5.2.2.2) und auf Grundlage der nachfolgenden 
Tabellen, die Risikoklassen für alle durch Ökologische Flutungen erreichten Waldbestän-
de detailliert ermittelt. 
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Tabelle 48:  Einstufung von zu tief stockenden Baumarten in Schadstufen anhand der  
maximal möglichen Überflutungsdauern (RP FREIBURG 2016a)  

Baumart  
Mischbaumart Lage: Standort:  

1 Auenstufe tiefer 
Standort:  

2 Auenstufen tiefer 

Standort:  
3 oder 4 Auen-

stufen tiefer 

 

Auenstufe  maximale 
Überflutungs-

dauer 

Schad-
stufen 

 maximale 
Überflutungs-

dauer 

Schad-
stufen 

 maximale 
Überflutungs-

dauer 

Schad-
stufen 

Buche, Kirsche 
Fi, Lä 

Oberste 
HHA 10 Tage 2 20 Tage 4 40 Tage 5 

Spitzahorn Oberste 
HHA 10 Tage 1 20 Tage 4 40 Tage 5 

Bergahorn 
Rob, RKa, WNu, 
Pla, sonst. Lbhlz 

Hohe  
HHA 20 Tage 2 40 Tage 5 120 Tage 5 

Esche 
Hbu, Li, FAh, 
SNu, Bi, Kie 

Mittlere 
HHA 40 Tage 4 120 Tage 5   

(Fi: Fichte, Lä: Lärche, Rob: Robinie, RKa: Rosskastanie, WNu: Walnuss, Pla: Platane, sonst.Lbhlz: sonstiges Laubholz, HBu: 
Hainbuche, Li: Linde, FAh: Feldahorn, SNu: Schwarznuss, Bi: Birke, Kie: Kiefer) 

 

3. Abschließend erfolgte ein Abgleich mit der Risikoeinschätzung bei „Hochwasser-
rückhaltung mit Vollfüllung“, um die Bestände auszugrenzen, die bereits durch die Flu-
tungen zum Hochwasserrückhalt dieselbe oder eine höhere Schadstufe aufweisen. 
Waldbestände, die bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt geschädigt werden, jedoch 
durch die zusätzlichen Wirkungen der Ökologischen Flutungen außerdem in eine höhere 
Risikoklasse eingestuft werden, wurden separat erfasst und als Bestand mit „Klassen-
sprung“ dargestellt. 
 
 

5.3.2.1.2.1 Ergebnis der forstlichen Risikoanalyse für Ökologische Flutungen 

Rückhalteraum südlich der Weisweiler Rheinstraße (Teilraum 1 + 2) 

Insgesamt werden 92 Bestände bzw. Teilbestände mit einer Gesamtfläche von 49,4 ha 
durch zusätzliche Wirkungen infolge Ökologischer Flutungen erheblich betroffen. Bei diesen 
Beständen resultiert aus den regelmäßigen Flutungen ein waldbaulicher Handlungsbedarf 
auf mindestens 15% der Bestandesfläche (Erheblichkeitsschwelle). Zusammengefasst  wird 
prognostiziert: 

− 36,2 ha mit mäßigen Bestandsschäden (15 – 40 %).  

− 9,8 ha mit starken Bestandsschäden (41 – 75 %)  

− 3,4 ha mit sehr starken Bestandsschäden (>75 %).  
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Zusätzlich erfolgt auf insgesamt 10,8 ha ein Klassensprung gegenüber der bereits vorhan-
denen (als erheblich zu beurteilenden) Risikoklasse bei Hochwasserrückhaltung mit Vollfül-
lung. Die zusätzlichen Wirkungen durch Ökologische Flutungen sind in der Karte 27 der UVS 
Anlage dargestellt. 

 

Rückhalteraum nördlich der Weisweiler Rheinstraße (Abströmbereich) 

Im Abströmbereich ergibt sich die vorhabensbedingte Betroffenheit bei der Betrachtung der 
Wirkungen von Ökologischen Flutungen durch die Differenz zwischen Vorbelastungsrisiko 
(Wirkungen von Flutungen im Ist-Zustand) und Planungsrisiko (Wirkungen durch Flutungen 
im künftigen Zustand). 

Insgesamt werden 64 Bestände bzw. Teilbestände mit einer Gesamtfläche von 59,2 ha 
durch zusätzliche Wirkungen infolge Ökologischer Flutungen erheblich betroffen. Davon lie-
gen 9 Bestände mit 18,3  ha innerhalb des bestehenden Bannwaldes. Bei den betroffenen 
Beständen außerhalb des Bannwaldes resultiert aus den regelmäßigen Flutungen ebenfalls 
ein waldbaulicher Handlungsbedarf. Zusammengefasst wird prognostiziert: 

− 16,7 ha mit mäßigen Bestandesschäden (15 – 40%). 

− 21,1 ha mit starken Bestandsschäden (41 – 75%)  

− 3,1 ha mit sehr starken Bestandsschäden (>75%). 

Zusätzlich erfolgt auf insgesamt 8,6 ha ein Klassensprung gegenüber der bereits vorhande-
nen Risikoklasse bei Hochwasser mit Vollfüllung. Die zusätzlichen Wirkungen durch Ökolo-
gische Flutungen sind ebenfalls in der Karte 27 der UVS Anlage dargestellt. 

 

Es ist festzustellen, dass auf Teilflächen durch Ökologische Flutungen (länger anhaltend mit 
geringerer Überflutungshöhe) in der Umstellungsphase zunächst höhere Schäden an Wald-
bäumen entstehen können als sie durch den Einsatz zum Hochwasserrückhalt allein (kürze-
re Flutungsdauer bei größerer Überflutungshöhe) verursacht werden würden. Für diese Be-
reiche ergibt sich folglich in der Umstellungsphase ein anfänglicher waldbaulicher Hand-
lungsbedarf allein aufgrund von Ökologischen Flutungen. Letztendlich wird jedoch durch 
diese anfänglichen Pflege- und Umbaumaßnahmen vermieden, dass nach jeder Hochwas-
serrückhaltung der Rheinwald insgesamt erneut erheblich beeinträchtigt wird. 

Auch besteht im Abströmbereich bereits derzeit, durch die selten stattfindenden flächenhaf-
ten Überflutungen auf 67,4 ha eine erhebliches forstliches Risiko am derzeitigen Waldbe-
stand (Risikoklasse 3 – 5). In Verbindung mit der Einführung der Ökologischen Flutungen 
und anfänglichen Pflege- bzw. Umbaumaßnahmen wird hier künftig vermieden, dass nach 
jedem Extrem-Hochwasserereignis der Rheinwald insgesamt erneut erheblich beeinträchtigt 
wird. 
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Waldbestände, die landseits der Hochwasserdämme durch Grundwasseranstieg betroffen 
sind 

Durch große Ökologische Flutungen werden landseits der Hochwasserdämme die gleichen 
Waldbestände betroffen, die bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt mit Teilfüllung betroffen 
sind. Insofern ergibt sich durch Ökologische Flutungen keine zusätzliche Beeinträchtigung 
von binnenseitigen Waldbeständen. 

 

 

5.3.2.1.2.2 Waldbauliche Maßnahmen zur Kompensation von Schäden durch den 
Betrieb des Rückhalteraumes  

Als Folge der prognostizierten Schäden bei Hochwasserrückhaltung mit Vollfüllung und auf-
grund der Standortsveränderungen durch die Ökologischen Flutungen werden nachfolgend 
für die betroffenen Waldflächen Vorschläge zur künftigen waldbaulichen Bewirtschaftung 
aufgezeigt. 

Maßstab für die Wahl der Hauptbaumarten sind in erster Linie die Auenstufen mit ihren mitt-
leren Überflutungsdauern der Ökologischen Flutungen (siehe Tabelle 46).  

Für die Flächen der mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehenden Risikoklassen 3 - 5 
bei Hochwasserrückhaltung mit Vollfüllung wurde als zusätzliches maßgebendes Kriterium 
auch die Überflutungshöhe herangezogen. Danach erfolgte die Auswahl des jeweiligen Be-
stockungstyps nach folgender Tabelle: 

Tabelle 49:  Bestockungstypen in Abhängigkeit von Überflutungsdauer (Auenwaldstufe)  
und Überflutungshöhe  

Auenwaldstufe 
Mittlere Dauer in Ta-
gen (Jahr) 

Höhenstufe bei 
Hochwasserrückhalt 
mit Vollfüllung * 

 
Bestockungstyp 

Oberste Hartholzaue  
< 1 Tag 

< 130 - 170 Bergahorn-Typ 

171 - 210 Bergahorn-Typ 

Hohe Hartholzaue 
1 – 5 Tage 

< 130 Bergahorn-Typ 
131 - 170 Buntlaubbaum-Typ 
171 - 210 Eichen-Typ 
211 - 250 Pappel-Eichen-Typ 
251 - 280 Pappel-Typ 

Mittlere Hartholzaue 
5 – 19 Tage 

< 130 - 170 Buntlaubbaum -Typ 
171 - 210 Eichen-Typ 
211 - 250 Pappel-Eichen-Typ 
251 - 280 Pappel-Typ 
>  280 Weiden-Typ 
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Auenwaldstufe 
Mittlere Dauer in Ta-
gen (Jahr) 

Höhenstufe bei 
Hochwasserrückhalt 
mit Vollfüllung * 

 
Bestockungstyp 

Tiefe Hartholzaue 
19 – 42 Tage 

< 130 - 210 Eichen-Typ 
211 - 250 Pappel-Eichen-Typ 
251 - 280 Pappel-Typ 
>  280 Weiden-Typ 

Übergangsaue 
42- 57 Tage 

< 130 – 280 Pappel-Typ 
>  280 Weiden-Typ 

 

Zudem wurden bei der Zuordnung der Bestockungstypen folgende Maßgaben mit berück-
sichtigt: 

− In Schluten und Senken werden i.d.R. Bestockungstypen vorgeschlagen, die überflu-
tungstoleranter sind als dies von der Auenstufe her erforderlich wäre. Dies ist eine zu-
sätzliche Absicherung gegenüber nicht erfassbarer Risiken (z.B. Staunässe und Grund-
wasseranstiege). 

− Für strauchholzreiche Bestände und Bestände mit autochthonen Pappeln sowie für 
flachgründige Standorte mit Kiefer, Robinie und Strauchholz mit künftig relativ langen 
Überflutungsdauern wird i.d.R. das Bestockungsziel Sukzession vorgeschlagen 

 
Das Ergebnis der Waldbaulichen Empfehlungen ist für den Rückhalteraum (incl. Abströmbe-
reich) und den binnenseits liegenden Waldflächen in der Karte 28 der UVS Anlage darge-
stellt.  

Nachfolgend werden die verwendeten Bestockungstypen kurz beschrieben (nach ILN 2004, 
RP FREIBURG 2016): 

Bestockungstypen für die Überflutungsaue: 

Pappel-Typ: Weich-/ Hartholzaue / Überflutungsdauer 42 - 57 Tage 
Auf lang überfluteten mittel- bis tiefgründigen Standorten oder auf Standorten mit großen 
Überflutungshöhen (> 2,50 m) kommt im Regelfall der Pappel-Typ in Frage. Eine weitständi-
ge Pflanzung von Wirtschaftspappeln ermöglicht die Beimischung mit autochthoner 
Schwarzpappel, Silberpappel und Weide sowie Strauchholz. Zur Erweiterung der Artenviel-
falt können abhängig vom Standort Grauerle, Eiche und Ulme als Beiholzarten eingemischt 
werden. 

Auf bandförmig tieferen Lagen entlang der Altrheinzüge und entlang von Schluten, Mulden 
und in Senken ist ein Pappel-Weiden-Typ mit höheren Anteilen von Weide und Grauerle 
denkbar. Stehen landschaftspflegerische Ziele oder Ziele des Naturschutzes im Vorder-
grund, kann der Anbau autochthoner Pappel-Arten wie Schwarzpappel, Silberpappel, Grau-
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pappel und Aspe in Frage kommen. Als Beiholzarten eignen sich Weide, Grauerle und Ei-
che.  

Weiden-Typ:  Weich-/ Hartholzaue (Übergang) / Überflutungsdauer 42 - 57 Tage 
Kleinräumig und lokal, in Tieflagen und Verlandungszonen entlang des Altrheinzuges und 
der Schluten mit langen Überflutungsdauern in Kombination mit hohen Wasserständen und 
bei hoher Strömungsgeschwindigkeit können Weidentypen entwickelt werden. In Bereichen 
mit stärkerem Wasserzug kann die Weide als Barriere dienen, um die Strömungsgeschwin-
digkeit zu mindern und nachgelagerte Bestände zu schützen. 

Pappel-Eichen-Typ: Tiefe Hartholzaue / Überflutungsdauer 19 - 42 Tage 
Auf Standorten mit gelegentlich kritischer Überflutungsdauer/-höhe für Hartholz-Kulturen und 
auf Standorten mit stark wechselndem Höhenniveau (Schluten-Rücken-Abfolgen) eignet sich 
eine Mischbestockung aus Wirtschaftspappel (im Weitverband) und Stieleiche (+ Wildobst, 
Feldahorn u.a.). Nach der erfolgreichen Überwindung des besonders gefährdeten Kultursta-
diums und einer ausreichenden Dimensionierung der Pappeln, kann mit einer rechtzeitigen 
Entnahme dieser schnellwüchsigen Baumart begonnen werden. Anschließend ist die Aus-
formung eines eichenreichen Bestandes möglich ("Rückversicherungstyp" nach dem Modell 
im Forstbezirk Rastatt).  

Eichen-Typ: Tiefe Hartholzaue / Überflutungsdauer 19 - 42 Tage 
Die Stieleiche wird aufgrund ihrer hohen Überflutungstoleranz und ihres breiten Standort-
sspektrums auf vielen der vorkommenden Standorte als führende Baumart vorgeschlagen. 
Der Stieleichen-Typ mit Mischbaumarten wie Feldahorn, Ulme und Wildobst kann bei Über-
flutungshöhen bis 2,5 m zur Anwendung kommen, wenn optimale Standortsbedingungen 
vorhanden sind. Bei der Pflanzung sollten Heisterpflanzen verwendet werden, um die kriti-
sche Kulturphase schneller zu überwinden. Auch Schwarznuss ist denkbar. Sie besitzt eine 
kürzere Umtriebszeit und kann als Zeitmischung vorzeitig ausgezogen werden (ähnlich Pap-
pel). Dies bringt Vornutzungserträge im sehr langfristigen Eichen-Typ. Durch die Kombinati-
on von Baumarten unterschiedlich langer Lebensdauer und Umtriebszeit entsteht nicht nur 
eine hohe Artenvielfalt, sondern spätestens im Folgebestand bahnt sich eine breite Staffe-
lung des Alters an. Durch die Verjüngung kurzumtriebiger Baumarten können temporär auch 
mittelwaldartige Strukturen entstehen. Nach der ersten Verjüngungsphase ergibt sich eine 
große Altersspreitung und Schichtung in der Bestandesstruktur. 

Buntlaubbaumtyp: Mittlere Hartholzaue / Überflutungsdauer 5 - 19 Tage 
Bisher wurden auf tiefgründigen Standorten der Hartholzaue Eschenmischbestände mit 
Hainbuche, Linde, Schwarznuss, Walnuss und Bergahorn vorgeschlagen. Aufgrund des 
Eschentriebsterbens muss die Esche derzeit durch andere Baumarten ersetzt werden.  

Auf höheren Geländeniveaus mit geringerer Überflutungsdauer werden als Ersatz für die 
Esche die bisherigen Nebenbaumarten Hainbuche und Linde stärker als bisher am Be-
standsaufbau vorgeschlagen. Eiche kann gruppen- bis horstweise eingebracht werden.  
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Dies erhöht die Baumartenvielfalt. Als weitere Mischbaumarten können Feldahorn, Ulme und 
Wildobst dienen. Mischungsanteile des Bergahorns sollten nur auf den höchsten Stellen aus 
Naturverjüngung bis zu einem Anteil von etwa einem Drittel toleriert werden. 

In tieferen Lagen mit höherer Überflutungsdauer sollte vermehrt die Stieleiche am Be-
standsaufbau beteiligt werden. Es werden Mischbestände mit Eiche, Hainbuche, Linde, 
Schwarznuss, Walnuss vorgeschlagen. Kleinstandörtlich wechselnd werden andere Laub-
hölzer (bspw. Feldahorn, Ulme, Wildobst) empfohlen.  

In Schluten, Mulden und entlang der Gewässer sind Pappel und Weide möglich.  

Bergahorntyp: Hohe Hartholzaue / Überflutungsdauer 1 - 5 Tage 
Der Bergahorn-Typ kann auf Standorten mit unter 4 Tagen Überflutungsdauer entwickelt 
werden. Hauptbaumart dieses Typs ist der Bergahorn, an Mischbaumarten bietet sich fast 
die gesamte Palette der Auebaumarten an. Die Bestandesbegründung kann aus Naturver-
jüngung des verjüngungsfreudigen Bergahorns und Ergänzung durch Pflanzung der Misch-
baumarten entstehen. 

Sukzession / extensive Nutzung 
Teile der strauchholzreichen Laubholzbestände und Bestände mit autochthonen Pappeln 
sowie flachgründige Kiefern- und Robinienbestände sollten der Sukzession überlassen wer-
den. Eine extensive Nutzung ist möglich. Eine aktive waldbauliche Gestaltung erfolgt bei 
diesem Bestockungstyp nicht. 

 

Bestockungstypen für durch Grundwasser beeinflusste binnenseitige Standorte   

Pappel-Erlentyp  
Außerhalb der Überflutungsbereiche kann auf Standorten, die durch lang andauerndes und 
hoch anstehendes Grundwasser geprägt sind, mit Schwarzerlen und Pappeln weiterhin forst-
lich gewirtschaftet werden. 

Eichentyp und Hainbuche-Linden-Eichentyp 
In den nur flach überstauten Bereichen sind die o.g. Hartholzauentypen „Buntlaubholztyp“ 
bzw. der „Eichentyp“ möglich. 
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Zusammenfassende Darstellung der Flächen mit Umbaubedarf und empfohlene Ziel-
bestockung 

Auf 111,8 ha (betroffene Waldbestände mit der Risikoklasse 3) ist die Erhaltung der Bestän-
de mit waldbaulichen Maßnahmen (bspw. Freiflächenkultur, Voranbau, Unterbau, Pflege / 
Pflegepause) möglich. 

Auf 53,9 ha (betroffene Waldbestände der Risikoklassen 4 + 5) ist ein Bestandesumbau er-
forderlich (Abkürzungen des Produktionszeitraumes mit nachfolgender Umwandlung des 
Bestandes nach Mischung und Struktur). 

Tabelle 50:  Flächen der empfohlenen Bestockungstypen im Rückhalteraum, Abströmbe-
reich und auf Binnenseite 

Bestockungstyp Rückhalteraum 

Fläche in ha 

Abströmbereich 

Fläche in ha 

Anteil 

% 

Binnenseite 

Fläche in ha 

Bergahorn-Typ 0,7 0 0,4  

Buntlaubbaum-Typ 
(ehemaliger Eschen-Typ) 

34,5 19,4 33,3  

Eichen-Typ 35,9 9,8 28,3 1,8 

Pappel-Eichen-Typ 26,8 6,3 20,5  

Pappel-Typ 10,3 4,7 9,3  

Weiden-Typ 1,5 2,6 2,5  

Schwarzerlen-Pappeltyp    2,2 

Sukzession / Extensive Nutzung 5,5 3,7 5,7  

Summe 115,2 46,5 100 4,0 

 

Aus Tabelle 50 ist ersichtlich, dass nur ca. 5% der betroffenen Fläche im Rückhalteraum 
ohne weitere Maßnahmen der Sukzession überlassen werden sollen. Ca. 90% der Fläche 
beziehen sich auf wirtschaftlich produktive Bestockungstypen, die in der regelmäßigen Nut-
zung verbleiben. Ca. 10% entfallen auf reine Pappeltypen, ca. 20% sind Mischtypen (Pap-
pel / Eiche) und ca. 60% sind Hartholztypen.  

Die binnenseitig betroffenen Bestände können weiterhin forstwirtschaftlich genutzt werden. 

Zur Dokumentation der Bestandsentwicklung und zur Erfolgskontrolle sollte ein Monitoring 
durchgeführt werden. 
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5.3.2.1.3 Auswirkungen auf Schutzgut Mensch, 
Aspekte Erholung / Jagd / Fischerei 

5.3.2.1.3.1 Auswirkungen auf die Erholungsfunktion des Waldes 

Durch die Entwicklung von auenähnlichen Waldbeständen auf der Grundlage regelmäßiger, 
Ökologischer Flutungen werden dauerhaft wirksame Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-
tion bzw. des Landschaftsbildes im Rheinwald aufgrund hochwasserbedingter Schäden ver-
mieden. Im Vergleich zum Ist-Zustand ist, durch die Entwicklung auenähnlicher Waldbestän-
de, langfristig sogar mit einer Erhöhung der Attraktivität des Rheinauenwaldes für Erho-
lungssuchende zu rechnen. 
 

5.3.2.1.3.2 Auswirkungen auf die Zugänglichkeit des Rheinwaldes 

Das vorliegende Planungskonzept sieht vor, den Rückhalteraum ab einem Zufluss > 43 m³/s 
aus Sicherheitsgründen zu sperren. Hierdurch wird - bei weiter steigenden Zufluss in den 
Rückhalteraum - eine Gefährdung von Besuchern sowie eine Störung von Tieren, die in 
hochwassersichere Bereiche wechseln, vermieden. Außerdem sind Teile der Waldflächen 
außerhalb des Rückhalteraumes westlich von Weisweil und bei der Wyhler Mühle bei ent-
sprechendem Zufluss von > 43 m³/s für den allgemeinen Besucherverkehr zu sperren (siehe 
Abbildung 45). Diese Sperrungen dienen dazu, Tieren (u.a. Wildkatze) ein Ausweichen aus 
dem überfluteten Rückhalteraum in sichere Rückzugsflächen ungestört zu ermöglichen.  

   

Abbildung 45:  Gesperrte (rot) und begehbare (grün) binnenseitige Waldflächen/Wege an ca. 20 
Tagen/Jahr 

Durch die Sperrung ist die allgemeine Zugänglichkeit des Rückhalteraumes im langjährigen 
Mittel an ca. 20 Tagen/Jahr nicht möglich. Diese nachteiligen Auswirkungen sind aufgrund 
der dargelegten Erforderlichkeit der Ökologischen Flutungen nicht vermeidbar. Begeh- und 
befahrbar bleiben bei Ökologischen Flutungen jedoch die beiden Rheinstraßen und damit 
der Zugang zum Rhein. 

Da Ökologische Flutungen auch im Winter auftreten, fallen ca. 1/5 der Tage für die notwen-
dige Sperrung des Rückhalteraumes auch in eine Zeit, in der der Rheinwald weniger stark 
von Erholungssuchenden aufgesucht wird. In dieser Zeit ist die Beeinträchtigung der Erho-
lungsnutzung aufgrund der zeitweiligen Einschränkung der Zugänglichkeit als gering zu be-

Wyhl Weisweil Wyhl Weisweil 
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urteilen. Bei Flutungen im Zeitraum Frühjahr bis Herbst ist aufgrund der erhöhten Frequentie-
rung des Rheinwaldes in dieser Zeit von einer kurzfristigen erheblichen Beeinträchtigung der 
Erholungsnutzung auszugehen. Im Falle von langanhaltenden Flutungen können erhebliche 
Beeinträchtigungen auch über einen größeren Zeitraum auftreten. Dem sollte durch die 
Ausweisung / Anlage von Umleitungs- und Alternativwegen in hochwassersicherem Gelände 
Rechnung getragen werden. In den binnenseitigen Flächen im Raum Wyhl und Weisweil 
steht hierzu ein ausreichendes Wegenetz in einer landschaftlich abwechslungsreichen Um-
gebung (Streuobstwiesen, LSG- und NSG-Flächen Heiligenwerth, Wald- und Feldgehölzflä-
chen) zur Verfügung. 

 

5.3.2.1.3.3 Auswirkungen auf anlagenbezogene Sport- und Freizeitaktivitäten 

Bei Ökologischen Flutungen wird der Baggersee Wyhl-Rheinwald, der nach Ablauf der Kon-
zession langfristig als potentielles Badegewässer in Betracht kommen könnte, ab Zuflüssen 
von ca. 30 m³/s mit Rheinwasser überströmt. Negative Auswirkungen auf die thermische 
Schichtung und den Sauerstoffgehalt sind durch Ökologische Flutungen, aufgrund der Un-
tersuchungen in den Poldern Altenheim (LFU 1999), langfristig nicht zu erwarten. Mit Ab-
schluss der Flutungen werden sich, unter Berücksichtigung des starken Grundwasserzu-
stromes, mittelfristig jeweils die ursprünglichen Schichtungsverhältnisse wieder einstellen. 
Aufgrund von flutungsbedingten Nährstoffeinträgen muss dagegen langfristig mit Verände-
rungen der physiko-chemischen Beschaffenheit (beschleunigte Alterung) im Baggersee ge-
rechnet werden, so wie dies auch bei Baggerseen in Auen der freien Rheinstrecke festzu-
stellen ist (siehe hierzu Kp. 5.3.2.3). Einträge von Schadstoffen sind bei Ökologischen Flu-
tungen ebenso wenig zu erwarten wie eine Anreicherung von Schad-, Sinkstoffen oder 
Seesedimenten. Untersuchungsbefunde in den o. a. Rückhalteräumen blieben stets unter 
den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung und unter den Warnwerten des Gewäs-
serüberwachungsprogramms.  

Auch für den derzeit bereits überfluteten Badesee unterhalb der Staustufe Rhinau sind durch 
Ökologische Flutungen keine vorhabensbedingten Beeinträchtigungen des Gewässers ins-
gesamt zu erwarten. Die Qualität als Badegewässer wird, auch unter Berücksichtigung der 
bereits heute stattfindenden zeitweisen Durchströmung mit Rheinwasser, nicht nachhaltig 
eingeschränkt. Negative Auswirkungen auf die Wasserqualität wurden durch die bisherigen 
Überflutungen nicht festgestellt (siehe Kap 3.1.5.1), sodass auch künftig keine vorhabensbe-
dingten Beeinträchtigungen für die Nutzung des Badesees zu erwarten sind. Auch eine er-
höhte Sedimentation ist nicht zu befürchten. Der Badesee wird künftig bei Ökologischen Flu-
tungen an rd. 20 Tagen/Jahr mit Fließgeschwindigkeiten von 0,05 bis 0,10 m/s durchflossen 
(siehe Karte 17 der UVS Anlage). Auf der Basis des sog. HJULSTRÖM -Diagramms ergibt 
sich, dass bei einer Fließgeschwindigkeit von 0,05 m/s alles Sediment kleiner Mittelsand in 
Lösung bleibt und weitertransportiert wird.  

Jedoch kann der Badesee durch die Flutungen kurzzeitig verschmutzt werden. Neben sicht-
baren Verschmutzungen (bspw. Geschwemmsel am Ufer) können dies auch Überschreitun-
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gen der Referenzwerte der mikrobiologischen Parameter sein und zu einem vorübergehen-
den Badeverbot führen. Nach Beseitigung der Verschmutzungen am Ufer durch den Vorha-
benträger und Wiederherstellung des Status „ausreichende Qualität“ kann (nach Kontrolle 
durch das zuständige Gesundheitsamt) ein ggf. erforderliches Badeverbot i.d.R. nach 1 – 2 
Wochen wieder aufgehoben werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind auch für den angrenzenden Bouleplatz nicht zu erwar-
ten. Bei sehr großen Rheinabflüssen (vergleichbar dem Hochwasserabfluss im Mai 1999) 
wird der Platz bereits im derzeit flächenhaft überflutet. Aufgrund des zusätzlichen, aus dem 
Rückhalteraum von Süden zuströmenden Wassers, erhöht sich aber die Häufigkeit und Dau-
er der Überflutung des Platzes, der künftig an rd. 20 Tage/Jahr nicht genutzt werden kann. 

Der Zugang zur Bootsanlegestelle und zum Kiosk im Oberwasser der Staustufe Rhinau 
bleibt bei Ökologischen Flutungen jederzeit gewährleistet.  

Die Freizeitanlage Kuhwaid auf Gemarkung Wyhl wird durch Maßnahmen zur Grundwasser-
haltung geschützt (vgl. Kp. 5.6.1.5). 

 

5.3.2.1.3.4 Auswirkungen auf die Entwicklung von Stechmücken 

Die Entwicklung von Stechmücken wird generell mit der Durchführung von Ökologischen 
Flutungen im Rückhalteraum gefördert. Allerdings sind Bekämpfungsmaßnahmen vorgese-
hen, durch die Stechmückenbestände auf das Niveau reduziert werden, das ohne Flutungen 
zu erwarten wäre (vgl. ausführlich unter Kp. 5.1.2.1.3.4). 

 

5.3.2.1.3.5 Auswirkungen auf Jagd und Fischerei 

Durch Ökologische Flutungen können jagdbare Wildarten (z. B. Reh- u. Schwarzwild) erler-
nen, vor herannahenden Hochwässern auszuweichen oder gefährdete Bereiche von vornhe-
rein zu meiden. Dies belegen Bestandsdaten aus Auen der freien Rheinstrecke, in denen 
Säugetiere und jagdbare Wildarten entsprechende Anpassungsstrategien entwickelt haben. 
Die bei den Flutungen zum Hochwasserrückhalt prognostizierten Individuenverluste werden 
somit vermieden. 

Die Ausübung der Jagd innerhalb des Rückhalteraumes wird bei Ökologische Flutungen an 
ca. 20 Tagen im langjährigen Mittel eingeschränkt bzw. nicht möglich sein. Da außerhalb des 
Rückhalteraumes aufgrund von forst- und naturschutzrechtlich erforderlichen Ersatzauffors-
tungen und Rückzugsflächen Flächen auch für jagdbares Wild ganzjährig deutlich aufgewer-
tet werden (vgl. Karte 29 der UVS Anlage) und sich damit auch die Qualität des Jagdrevieres 
verbessern wird, ist insgesamt nicht von einer Beeinträchtigung der Jagd auszugehen. 

Bezüglich der Fischbestände führen Ökologische Flutungen zu einer Verstetigung der dyna-
mischen Prozesse im Gewässer und damit einer dauerhaften Verbesserung der Lebensbe-
dingungen von Fischarten (insbesondere wertgebender Arten wie z. B. Salmoniden).  
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Bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt allein werden diese positive Effekte nur in relativ 
langen Zeitintervallen auftreten und sich nach einiger Zeit wieder nivellieren. 

Eine Schadstoffanreicherung der Fische über die Nahrungskette ist - ebenso wie bei Hoch-
wasserrückhaltung – nicht zu erwarten. Aufgrund der Untersuchungen in den Poldern Alten-
heim (LFU 1999) und Fisch-Untersuchungen in 2010 des Chemischen und Veterinäruntersu-
chungsamtes Freiburg (CVUA 2010) ist belegt, dass es durch die künftigen Überflutungen 
nicht zu einer Schadstoffanreicherung bei Fischen über die Nahrungskette kommen wird. Die 
Untersuchungsergebnisse zeigen, dass im maßgebenden Rheinabschnitt in gefangenen 
Fischen alle zulässigen Schadstoff-Höchstmengen deutlich unterschritten werden (siehe 
hierzu auch Kp. 5.4.1.3.4).  

Die Ausübung der Fischerei innerhalb des Rückhalteraumes wird bei Ökologischen Flutun-
gen an ca. 20 Tagen im langjährigen Mittel eingeschränkt bzw. nicht möglich sein. Es wird 
davon ausgegangen, dass diese Einschränkung durch die wesentlichen qualitativen Verbes-
serungen der Gewässerstrukturen und damit der Lebensbedingungen für Fische ausrei-
chend kompensiert wird. 

5.3.2.1.4 Auswirkungen auf Schutzgut Mensch, 
Aspekt Bodenabbau 

Der Betrieb und Kiesabbau am Baggersee Wyhl-Rheinwald wird gemäß der gültigen Abbau-
konzession bis zur Inbetriebnahme des Rückhalteraumes beendet sein. Eine Erweiterung 
der Abbaufläche in die bewaldeten Flächen ist aufgrund der gegenwärtigen Rahmenbedin-
gungen nicht zu erwarten. Auch im neuen Regionalplan sind an diesem Standort keine Vor-
ranggebiete zum Abbau oder Sicherung von Rohstoffen ausgewiesen. (siehe auch Kp. 
5.1.2.1.4). Durch die o.a. Sperrung der Zugänglichkeit bei Zuflüssen > 43 m³/s ist grundsätz-
lich die bestehende Zufahrt zum Baggersee an rd. 20 Tagen/Jahr im langjährigen Mittel be-
troffen.  
 
 

5.3.2.2 Schutzgut Boden 

Beurteilung der Auswirkungen auf die Bodenfunktionen 

Die Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf die Bodenfunktionen lassen 
sich aufgrund der Analyse bzgl. möglicher Veränderungen des Bodenlebens, der Boden-
struktur und möglicher Einträge von Schadstoffen wie folgt beurteilen 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 
Durch Ökologische Flutungen werden die für eine naturnahe Aue charakteristischen Verän-
derungen der Bodenstruktur (Erosion / Sedimentation) verstetigt. 

Bei den für die Bodenfruchtbarkeit förderlichen Bodenorganismen (insbesondere die für die 
Bodengare und den Stoffumsatz bedeutsamen Regenwurm-Populationen) kommt es zu ei-
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ner Umstellung auf überflutungstolerante Populationen. Diese Effekte wurden im Rahmen 
der Untersuchungen im Polder Altenheim nachgewiesen und können für die Bodenorganis-
men insgesamt angenommen werden. Die folgende Abbildung verdeutlicht schematisch die 
beschriebenen Effekte durch das Zusammenspiel von Hochwasserrückhaltungen und Öko-
logischen Flutungen. 

 

 

Abbildung 46: Entwicklung hochwassertoleranter bzw. nicht hochwassertoleranter Lebens-
gemeinschaften bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt mit relativ seltener Ein-
trittshäufigkeit im Vergleich zu Hochwasserrückhalt in Verbindung mit Ökologi-
schen Flutungen 
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Insofern tragen Ökologische Flutungen wesentlich zur Vermeidung der Beeinträchtigung von 
Bodentieren und damit der Bodengare bei, die bei alleiniger Realisierung von Hochwasser-
rückhaltungen zu befürchten ist. 

Belastungen der Bodentiere durch Schadstoffe sind durch die Ökologischen Flutungen nicht 
zu erwarten, da die Erosion belasteter Altsedimente im Rhein erst bei außergewöhnlichen 
Hochwasserereignissen im Rhein (vergleichbar HW Mai 99) einsetzt und die Belastungen 
künftig abnehmen werden (siehe Kp. 3.3.3). Langjährig Untersuchungen in den Poldern Al-
tenheim kommen ebenso zu dem Ergebnis, dass in den untersuchten Dauerbeobachtungs-
flächen keine Anreicherung von HCB festzustellen ist (siehe Tabelle 53 in Kp. 5.4.2.2.2). 
Auch sind bislang keine Belastungen von Bodentieren aus Überflutungsflächen der freien 
Rheinstrecke bekannt.  

Die Bodenfunktion wird insbesondere auf den häufig überfluteten Standorten der tiefen und 
mittleren Hartholzaue (siehe Karte 16 der UVS Anlage) durch die Zufuhr von Nährstoffen 
wieder auf ihr standortspezifisches Niveau gehoben. Die bestehende Vorbelastung aufgrund 
fehlender Überflutungen wird damit aufgehoben. Hierdurch können sich Waldbestände (in-
klusive der Bodenvegetation) mit höherer Produktion an Biomasse entwickeln und damit den 
Humusgehalt des Bodens steigern. Infolge dessen wird auch das Wasseraufnahmevermö-
gen der Waldstandorte verbessert.  

Sonderstandorte für naturnahe Vegetation 
In Bezug auf schutzbedürftige Vegetation dynamischer Standorte (z.B. Pionierstandorte, 
Schlammfluren, Kiesbänke) führen Ökologische Flutungen zu einer Verstetigung der positi-
ven Effekte (Umlagerung, Erosion / Sedimentation), die bereits durch Flutungen zum Hoch-
wasserrückhalt initiiert werden, sich ohne regelmäßige Überflutung jedoch nach einiger Zeit 
wieder nivellieren. 

In Senken und Schluten werden sich dauerhaft wechselfeuchte Standorte ausbilden und zur 
Entwicklung von Röhrichten und Feuchtwäldern beitragen.  

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf / Filter und Puffer für Schadstoffe 
Ökologische Flutungen sind verbunden mit häufigeren Schwebstoff- / Sedimenteinträgen, 
wie sie für Auen charakteristisch sind. Da gleichzeitig auch Umlagerungseffekte und Stoff-
austräge stattfinden, dürfte die Bilanz von Eintrag und Austrag annähernd ausgeglichen sein. 
Infolge dessen sind auch keine nennenswerten Auswirkungen auf die Bodenfunktionen 
„Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ und „Filter und Puffer“ zu erwarten. 

Zum Themenbereich „belastete Gewässersedimente“ liegen für den betreffenden Rheinab-
schnitt zwischen Basel und Iffezheim umfassende Untersuchungen vor, deren Ergebnisse 
zusammenfassend den Beurteilungen in der vorliegenden Umweltverträglichkeitsstudie zu-
grunde gelegt wurden (LFU 2003 - zusammenfassende Ergebnismitteilung der LfU vom 
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21.02.2003 u.a. mit Ergebnissen zu den „Untersuchungen zum Resuspensionsrisiko belaste-
ter Sedimentablagerungen im Rhein“, WITT, KELLER; LEHMANN 2003). 

Als Schadstoffherde mit der Möglichkeit der Mobilisierung von Altablagerungen am Ober-
rhein mit Anlagerungen von PCB, PAK und HCB an den Sedimenten, werden insbesondere 
die Bereiche oberhalb der Staustufen (Wehre) benannt. 

Analysen der HCB-Konzentrationen an der Staustufe Iffezheim (bei Rhein-km 334) in Ab-
hängigkeit des Abflusses zwischen 1993 und 2000 haben ergeben, dass bis zu einem Ab-
fluss von ca. 3.800 m³/s keine sprunghafte Erhöhung der HCB-Konzentrationen festgestellt 
werden konnten. Detaillierte Analysen der Hochwasser Februar und Mai 1999 bestätigen, 
dass bei außerordentlichen Abflussmengen, welche die o.g. 3.800 m³/s deutlich übersteigen, 
davon auszugehen ist, dass Altsedimente resuspendiert werden können. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen im Bereich der Staustufe Marckolsheim (WITT, KEL-
LER; LEHMANN 2003, RP FREIBURG 2006) belegen ebenfalls, dass bis zu einem Abfluss 
von ca. 3.000 m³/s im Rhein bei Ökologischen Flutungen nicht mit einer nennenswerten Re-
mobilisierung von HCB / PCB-belasteten Altsedimenten und deren Eintrag in den Rückhalte-
raum Breisach/Burkheim zu rechnen ist. Ökologische Flutungen bei Abflüssen größer 3.000 
m³/s treten im langjährigen Mittel nur an sehr viel weniger als einem Tag auf. Zudem erfor-
dert das Reglement zur Hochwasserrückhaltung, in Abhängigkeit von der Entwicklung der 
Rhein-Hochwasserwelle, i.d.R. einen Abbruch der Ökologischen Flutungen bereits ab einem 
Rheinabfluss von 2.800 m³/s, um den Rückhalteraum für den Hochwassereinsatz vorzuent-
leeren (siehe Antragsunterlagen, Anlage 1, Erläuterungsbericht). Bei Abflüssen ab 
3.600 m³/s beginnt bereits der Einsatz zum Hochwasserrückhalt.  

In Bezug auf eine mögliche Belastung der Böden mit Schadstoffen (z.B. HCB, PCB, Fura-
ne / Dioxine) ist deshalb abschließend festzustellen, dass Ökologische Flutungen zu keinem 
nennenswerten HCB- bzw. Schadstoffeintrag in die Böden des Überflutungsraumes führen 
werden, weil die genannten Schadstoffe nur bei sehr selten auftretenden Extrem-
Hochwasserereignissen aus dem Altsediment des Rheins mobilisiert werden können. Au-
ßerdem ist mit einer Reduzierung der Belastungen zu rechnen, da die Emissionsquellen ab-
gestellt sind (vgl. Kp.3.3.3). Auch die Schadstoffuntersuchungen in Dauerbeobachtungsflä-
chen in den Poldern Altenheim zeigten nach 4 Untersuchungsjahren (1993 – 1996) bzw. 31 
Flutungen (LFU 1999) sowie in den folgenden Untersuchungsjahren (1999, 2001 und 2013) 
keine HCB-Anreicherungen in den Böden (siehe hierzu Tabelle 53 in Kp. 5.4.2.2.2). Gleiches 
gilt für die Schadstoffe Furane / Dioxine. 
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5.3.2.3 Schutzgut Wasser 

5.3.2.3.1 Auswirkungen auf Oberflächengewässer 

Durch regelmäßige Flutungen werden die durch episodisch auftretende Hochwasserrückhal-
tungen verursachten vorübergehenden Verbesserungen der Gewässerstruktur und der Ge-
wässerbeschaffenheit verstetigt (siehe Kp. 5.1.2.3.1). 

Nachteilige Auswirkungen auf die physiko-chemische Beschaffenheit und Wasserqualität der 
Oberflächengewässer durch stoffliche Einträge über das Rheinwasser sind bei Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt aufgrund der zusätzlichen Wassermengen und dem damit verbun-
denen Verdünnungseffekt nicht zu erwarten, zumal die Wasserqualität des Rheins im Nor-
malfall die Güteklasse II aufweist, die Sauerstoffversorgung sehr gut ist und Belastungen aus 
gelösten Stoffen gering sind. Aufgrund der derzeit schon vorhandenen Durchströmung der 
Gewässer des Durchgehenden Altrheinzuges mit Rheinwasser führt die zeitweise erhöhte 
Einspeisung von (dem je nach Abfluss identischen) Rheinwasser nicht zu einer Veränderung 
der derzeitigen Gegebenheiten. Auch ist eine Belastung mit organischen Schadstoffen (z. B. 
HCB und Furane / Dioxine) auszuschließen, da diese nur bei sehr seltenen, außergewöhnli-
chen Hochwasserereignissen (die auch zur Hochwasserrückhaltung führen) aus Altsedimen-
ten des Rheins erodiert werden und außerdem sehr stark an Bodenbestandteile gebunden 
sind (siehe hierzu Ausführungen in Kp. 5.3.2.2). 

Für den Baggersee Wyhl-Rheinwald sind durch die Ökologische Flutungen aufgrund der 
Untersuchungen in den Poldern Altenheim (LFU 1999) keine langfristig negativen Auswir-
kungen auf die thermische Schichtung und den Sauerstoffgehalt zu erwarten. Mit Beginn der 
Flutungen wird der Betrieb des Kieswerkes beendet sein und sich im Baggersee künftig die 
für tiefe Seen typischen Schichtungsverhältnisse einstellen (von Nov. – März ungeschichtet 
mit Vollzirkulation, von März – Okt. zunehmend geschichtet mit kälterem Tiefenwasser). Je 
nach jahreszeitlichem Einfluten ist, abhängig von der Temperatur/Dichte des Rheinwassers 
bzw. Wassers im Baggersee, mit einer Einschichtung des Überflutungswassers im oberen 
Seewasserbereich (eher im Sommer und Winter) oder mit einer Durchmischung des gesam-
ten Seewasserkörpers mit sauerstoffreichem Überflutungswasser zu rechnen (eher im Früh-
jahr und Herbst). Mit Abschluss der Flutungen werden sich, unter Berücksichtigung des star-
ken Grundwasserzustromes, mittelfristig jeweils die ursprünglichen Schichtungsverhältnisse 
wieder einstellen.  

Einträge von Schadstoffen aus dem Rhein sind bei Ökologischen Flutungen ebenfalls nicht 
zu erwarten, da die Mobilisierung von belasteten Altsedimenten nur bei sehr selten auftre-
tenden Extrem-Hochwasserereignissen erfolgen kann (siehe Kp. 5.3.2.2). Aufgrund der Art 
der Wasserentnahme (eingestautes Entnahmebauwerk) sowie der ständigen Durchströmung 
des Baggersees während Ökologischer Flutungen, ist nicht mit einer Anreicherung von Sink-
stoffen oder Feinsedimenten zu rechnen, die zu Beeinträchtigungen des Seewasserkörpers 
bzw. der Gewässerbiologie führen könnten. Untersuchungsbefunde in den o. a. Rückhalte-
räumen blieben stets unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung und unter den 
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Warnwerten des Gewässerüberwachungsprogramms. Jedoch kann im Gewässer häufiger 
als bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt Geschwemmsel mitgeführt werden. Zwischen 
Einlassbauwerk und Baggersee befindet sich jedoch ein rd. 50 m breiter Waldstreifen, so 
dass nicht mit einem erhöhten Eintrag an Geschwemmsel zu rechnen ist. 

Aufgrund von flutungsbedingten Nährstoffeinträgen muss dagegen langfristig mit Verände-
rungen der physiko-chemischen Beschaffenheit im Baggersee gerechnet werden, so wie 
dies auch bei Baggerseen in Auen der freien Rheinstrecke festzustellen ist. Diese Einträge 
ergeben sich weitgehend aus den Inhaltsstoffen des Rheinwassers. Eine besondere Rele-
vanz haben dabei die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor, da diese je nach Konzentration, 
für das Algenwachstum maßgeblich sind. Starkes Algenwachstum kann zu einer Belastung 
des Sauerstoffhaushaltes im Gewässer führen. Von besonderer Bedeutung für den Gütezu-
stand eines Gewässers ist dabei der Phosphorgehalt, da Phosphor natürlicherweise nur in 
sehr geringen Konzentrationen vorhanden ist und somit das Algenwachstum limitiert. 

Die Phosphorgehalte des Rheins variieren im Verlauf des jeweiligen Jahres und liegen zeit-
weise im Bereich der Werte im Baggersee (Güteklasse I), Einzelwerte können jedoch deut-
lich darüber liegen und zeigen eine mäßige Belastung (Güteklasse II). Aufgrund der sehr 
geringen bis mäßigen Phosphor-Konzentration im zuströmenden Rheinwasser (0,005 – max. 
0,045 mg/l frei verfügbares ortho-Phosphat) ist jedoch kein extremer Belastungsschub zu 
erwarten. Zudem ist davon auszugehen, dass im Seewasser gelöste Phosphorverbindungen 
von Pflanzen aufgenommen werden, durch Bindung an Eisen-III (zu schwerlöslichem Eisen-
Phosphat) ausfallen sowie ggf. durch Adsorption an den eingeleiteten Tonmineralien (LFU 
2004b) ein Absinken stattfindet. Hierdurch werden die gelösten Phosphorverbindungen dem 
System wieder entzogen. Unter Berücksichtigung der hohen Grundwasseraustauschrate ist 
deshalb zu prognostizieren, dass sich die Phosphorgehalte zwischen den Überflutungen 
wieder verringern werden und mit Werten im mesotrophen Bereich zu rechnen ist. Bei den 
derzeitigen Nährstoffgehalten im Flutungswasser ist aber langfristig damit zu rechnen, dass 
die natürliche Alterung beschleunigt wird und künftig grundsätzlich von einer höheren Pro-
duktivität des Gewässers auszugehen ist. Diese Bedingungen sind für rheinangebundene 
Baggerseen typisch und spiegeln einen angemessenen Gütezustand wieder. Eine Erhöhung 
der Stickstoffeinträge durch Ökologische Flutungen ist dagegen auszuschließen, da die Nit-
ratgehalte in Rhein und Baggersee vergleichbar sind. 

Eine Betroffenheit der aquatischen Fauna infolge einer potenziellen Belastung durch Schad-
stoffeinträge in den Baggersee ist bei den gegenwärtigen Wasserinhaltsstoffen im Rhein 
nicht zu erwarten. Im Rhein selbst sowie in benachbarten, rheinangebundenen Baggerseen 
(Baggersee Krieger Taubergießen) sind keine Belastungen von Fischen bekannt.  

Nachteilige Auswirkungen auf die Wassertemperatur von Quellgewässern mit ihren natürli-
cherweise kaltstenothermen Verhältnissen durch Rheinwasser (mit im Sommer höherer 
Wassertemperatur) sind nicht zu erwarten. Die Untersuchungen von PANKOW (2016a) zei-
gen, dass die im Rückhalteraum vorhandenen grundwasserbeinflussten Gewässer (z. B. 
Hexenkehle) nicht nennenswert niedrigere Temperaturen aufweisen als andere Fließgewäs-
ser. Stagnierende Fließverhältnisse, die eine Erwärmung befördern, treten bei Ökologischen 
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Flutungen im Bereich von grundwasserbeeinflussten Gewässern nicht auf (vgl. Karte 17 der 
UVS Anlage). Auch wird durch eine verstärkte Grundwasserschüttung in die Gewässer nach 
Ablauf der Überflutung ggf. erwärmtes Wasser wieder ausgespült. 

Vorübergehend ist jedoch mit einer Veränderung der Nährstoffverhältnisse in den nährstoff-
armen Quellgewässern, die derzeit nicht durch flächenhafte Überflutungen betroffen sind 
(bspw. Hexenkehle, Obere Hansenkehle) zu rechnen. Durch die verstärkte Exfiltration von 
Grundwasser in die Gewässer nach Ablauf flächenhaften Überflutung wird das mit Nährstof-
fen angereicherte Wasser aus den Quellgewässern nach kurzer Zeit wieder ausgespült. Bei 
der Beurteilung ist zudem zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Gewässer bei den Spü-
lungen des Durchgehenden Altrheinzuges bereits derzeit zeitweise mit rheinbürtigem Was-
ser durchströmt wird. 

 

5.3.2.3.2 Grundwasser 

Durch Ökologische Flutungen werden die durch episodisch auftretende Hochwasserrückhal-
tungen bereits verursachten positiven Effekte (= Infiltration von Rheinwasser mit geringer 
stofflicher Belastung durch z. B. Chlorid, Nitrat ins wesentlich stärker belastete Grundwasser 
– siehe Kp. 5.1.2.3.2) verstetigt. Allerdings sind diese Verdünnungseffekte nur in einem ge-
wissen Zeitraum nach dem Überflutungsereignis wirksam. 

Ein Eintrag organischer Schadstoffe in das Grundwasser aufgrund Ökologischer Flutungen 
ist dagegen auszuschließen (vgl. o.g. Ausführungen zu Oberflächengewässer). 

Altlastenverdächtige Flächen sind im Rückhalteraum nicht durch Überflutung betroffen (vgl. 
Karte 6 der UVS Anlage). Die Fläche im Bereich der Wyhler Rheinstraße liegt außerhalb des 
Einflusses der Flutungen. 

Hinsichtlich der öffentlichen Trinkwasserversorgung sind auch unter Berücksichtigung von 
Ökologischen Flutungen keine betriebsbedingten Beeinträchtigungen zu erwarten. Selbst bei 
maximaler Ökologischer Flutung werden nur 1,6 ha Waldfläche innerhalb des Wasser-
schutzgebietes zusätzlich überflutet (siehe Anhang 3). Das während des Hochwassers über 
die belebte Bodenzone des Rückhalteraums in den Grundwasserleiter infiltrierte Überflu-
tungswasser entspricht dem Wasser, das bereits derzeit über das Rheinufer infiltriert. Die 
Flutung des Rückhalteraumes führt lediglich zu einer kurzzeitigen Verstärkung der vorhan-
denen Zuströmung aus dem Rheinuferfiltrat. (siehe Kp. 5.1.2.3.2 und 5.1.2.3.3). 

Betriebsbedingte Auswirkungen des Rückhalteraumes auf den heute schon durch Rheinufer-
filtrat geprägten Tiefbrunnen Sasbach oder auf ggf. vorhandene Eigenwasserversorgungen 
der dortigen Aussiedlerhöfe werden im Rahmen des Probebetriebs erfasst. Sollten wider 
Erwarten betriebsbedingte Beeinträchtigungen auftreten, sollten von Seiten des Vorhaben-
trägers Maßnahmen ergriffen werden, die eine gesicherte Wasserversorgung gewährleisten, 
z.B. durch die Installation einer örtlichen Wasseraufbereitung oder den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgung durch den Vorhabensträger. 
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5.3.2.4 Schutzgut Klima / Luft 

Durch Ökologische Flutungen werden die standörtlichen Voraussetzungen für eine nachhal-
tige Entwicklung überflutungstoleranter Wälder geschaffen. Diese sind dann in der Lage, die 
derzeitige bioklimatische Ausgleichsfunktion des Rheinwaldes vollständig zu erfüllen. 

Die prognostizierten Beeinträchtigungen der bioklimatischen Leistungsfähigkeit des Rhein-
waldes aufgrund von Folgewirkungen durch alleinige Flutungen zum Hochwasserrückhalt 
werden somit vermieden. 

Mögliche mikroklimatische Auswirkungen auf die Binnenseite 
Für den benachbarten Rückhalteraum Breisach/Burkheim wurde im Zuge des dortigen Zu-
lassungsverfahrens ein klimatologisches Gutachten erstellt, dass die Auswirkung der künftig 
zu erwartenden Flutungen auf das örtliche Klima beurteilt (JAEGER 2017). Die Ergebnisse 
dieses Gutachtens sind auch auf die Gegebenheiten im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil über-
tragbar. Auch hier existieren die Hochwasserschutzdämme, die den Rückhalteraum zur Bin-
nenseite begrenzen, bereits. Die klimatologischen Verhältnisse in der Oberrheinebene im 
Bereich des Kaiserstuhls, geprägt durch die meteorologischen Elemente wie Lufttemperatur, 
Luftfeuchte, Niederschlag, Wind etc., sind für beide Rückhalteräume ebenfalls identisch. 
Auch die geplanten Flutungen sind hinsichtlich der zu erwartenden flächenhaften Überflutun-
gen (Überflutungsflächen, Überflutungsdauern, räumlich-zeitliche Verteilung) vergleichbar. 

Als Ergebnis der Untersuchungen wird im Klimagutachten (JAEGER 2017) ausgeführt, dass 
der Rückhalteraum als Kaltluftsammelbecken ohne nennenswerte Ausbreitung von erhöhter 
Luftfeuchte oder Nebel auf die Umgebung auf einen Ist-Zustand bezogen ist, der sich - ab-
gesehen von der Vergrößerung der Wassermenge im Gebiet - durch den Betrieb des geplan-
ten Rückhalteraums nicht ändert. 

 

5.3.2.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

In Kapitel 0 wurde auf Grund allgemeiner Kenntnisse der Auenökologie und der einschlägi-
gen naturschutzrechtlichen Bewertung dargelegt, dass geplante Maßnahmen zum Hochwas-
serrückhalt nur dann als umweltverträglich gelten, wenn auch die Voraussetzungen für die 
Entwicklung eines überflutungstoleranten Naturraums geschaffen werden. 

GERKEN (1988) beschreibt allgemeine Merkmale von Standorten in naturnahen Auen. 
Demnach sind insbesondere kennzeichnend: 

− Das Auftreten ausgeprägter, periodischer Wasserstandsschwankungen im Rhythmus 
der natürlichen Wasserführung im Fluss; 

− Abgestuft unterschiedlich lange Überflutungszeiträume in periodischer Folge in Abhän-
gigkeit von der vorhandenen natürlichen Geländegestalt; 
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− Auftreten der Überflutungen in Form flächenhaften Abflusses, wobei die Schleppkraft 
kleinräumig von der wechselnden Wassertiefe der Gerinne und der Geländestruktur so-
wie der Vorgeschichte der Hochflutwelle bestimmt wird. 

Im Kp. 5.2 wurde bereits dargelegt, dass in einem geplanten Rückhalteraum, der aktuell 
nicht durch Überflutungen beeinflusst wird, in einer Übergangszeit mit Beeinträchtigungen 
von Vegetation und Fauna zu rechnen ist, bis sich überflutungstolerante Lebensgemein-
schaften und weitgehend auenähnliche Waldbestände entwickelt haben. Im Folgenden wird 
dargelegt, welche Auswirkungen Ökologische Flutungen für Vegetation und Fauna verursa-
chen und ob hierdurch eine Anpassung an die angestrebten Auenverhältnisse erreicht wird. 

 

5.3.2.5.1 Auswirkungen auf terrestrische Vegetation 

Durch Ökologische Flutungen werden die vorhandenen Auestandorte (siehe Kp. 5.3.2.2 - 
Boden) wieder in ihrer natürlichen Funktion gestärkt. Damit werden nachhaltig die erforderli-
chen Rahmenbedingungen für die Entwicklung von nachhaltigen, überflutungstoleranten 
Wäldern mit einer weitgehend aueähnlichen Flora und Fauna geschaffen. 

Die bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt verursachte Schädigung der Naturverjüngung 
auf Standorten der Hartholzaue (rd. 567 ha von 716 ha = 80% der überwiegend bewaldeten 
Landflächen im Rückhalteraum und Abströmbereich bis zum Querdamm 3, siehe Kp. 
5.1.2.1.2.5) wird vermieden, da sich bei Ökologischen Flutungen überflutungstolerante Arten 
in der Kraut- und Strauchschicht durchsetzen werden. Ökologische Flutungen sind somit 
Voraussetzung für die Entwicklung naturnaher, überflutungstoleranter Waldbestände. 

Allerdings ergibt sich neben der erforderlichen Entwicklung von hochwassertoleranten Wald-
beständen aufgrund von Hochwasserrückhaltungen auf ca. 71 ha für weitere Bestände ein 
anfänglicher Pflege- und Umbaubedarf auf rd. 90 ha (siehe Kp. 5.3.2.1.2– Forstwirtschaft). 
Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass im Abströmbereich durch die selten stattfindenden, flä-
chenhaften Überflutungen auf 67,4 ha bereits heute erheblichen Beeinträchtigungen an der 
vorhandenen Waldvegetation zu erwarten sind. In Verbindung mit der Einführung der Ökolo-
gischen Flutungen und den anfänglichen waldbaulichen Maßnahmen wird hier künftig ver-
mieden, dass nach jedem Extrem-Hochwasserereignis der Rheinwald insgesamt erneut er-
heblich beeinträchtigt wird. 

 
Bei der in Kp. 5.3.2.1.2 beschriebenen Risikoanalyse wurden die Begrenzung von extrem 
langandauernden Ökologischen Flutungen berücksichtigt und hierdurch die Bestandsschä-
den erheblich verringert. Die Begrenzung von sehr lang andauernden Flutungsereignissen in 
der Umstellungsphase ist allerdings mit einem ökologischen Risiko behaftet, denn sie führt 
zu einer Abweichung von der natürlichen Korrelation von Überflutungsdauer und –höhe. Je 
stärker von der natürlichen Höhen-/ Dauer-Korrelation abgewichen wird, umso größer ist das 
Risiko, ein gegen Überflutungen nicht ausreichend stabiles Ökosystem zu entwickeln. Die 
vorgeschlagene zeitliche Beschränkung sehr lang andauernder Überflutungsereignisse in 
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der Anpassungsphase mindert die mittlere Überflutungsdauer in jeder von einer Begrenzung 
betroffenen Auenzone um 1 - 2 Tage. 

Nach der Anpassungsphase von ca. 20 Jahren ist davon auszugehen, dass die Lebensge-
meinschaften angepasst sind und die zeitliche Begrenzung der Überflutungs-
Einzelereignisse deshalb nicht mehr erforderlich ist und entfallen sollte.  

Grundsätzlich wird die Ausbreitung nicht hochwassertoleranter Arten durch die Flutungen 
verhindert. Dies schließt auch die Ausbreitung von Neophyten mit ein. Der Rückgang des 
Indischen Springkrautes (Impatiens glandulifera) nach langen Flutungen ist auf Grundlage 
der Untersuchungen in den Poldern Altenheim belegt. 
 
Zur Dokumentation und zur Erfolgskontrolle sollte ein Monitoring durchgeführt werden. 

Beurteilung der Auswirkungen 
Durch die Entwicklung von nachhaltigen überflutungstoleranten Waldbeständen wird den o.a. 
Grundsätzen zur Entwicklung von Auen und hochwasserverträglichen Auenwäldern entspro-
chen. Erhebliche Beeinträchtigungen gem. § 13 ff BNatSchG hinsichtlich der terrestrischen 
Vegetation des Rheinwaldes, die bei alleinigen Flutungen zum Hochwasserrückhalt in perio-
dischen Abständen zu erwarten sind, werden vermieden. Die auftretenden Schä-
den / Beeinträchtigungen werden durch die vorgesehenen, anfänglichen waldbaulichen 
Maßnahmen kompensiert. 

Darüber hinaus wird den Erhaltungszielen für das FFH-Gebiet (= Wiederherstellung von 
aueartigen / aueähnlichen Lebensräumen) und für Lebensräume gem. Anh. I FFH-Richtlinie 
(Verbesserung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere für Auewälder, vgl. Kp. 
4.2.3) entsprochen.  

Darüber hinaus wird den im Schutzzweck für das Naturschutzgebiet „Rheinniederung Wyhl-
Weisweil“ beschriebenen Zielen entsprochen. 

 

5.3.2.5.2 Auswirkungen auf aquatische / semiaquatische Vegetation 

Durch Ökologische Flutungen werden die bereits durch episodisch auftretende Hochwasser-
rückhaltungen verursachten vorübergehenden Verbesserungen für die wertgebende aquati-
sche Vegetation in den Fließgewässern verstetigt. Aufgrund der periodischen Flutungen und 
die flächenhaften Überflutungen nachfolgenden verstärkten Grundwasserschüttungen wer-
den in Gewässern Schlammschichten und Sinkstoffe ständig fortgespült und eine Diversifi-
zierung der Gewässersohle und Gewässerstruktur erreicht. Die Beseitigung von Abflusshin-
dernissen sowie der Umbau vorhandener Durchlässe wird dafür Sorge tragen, dass die er-
forderliche Vorflut zur Ausschwemmung von Schwebstoffen nach Ablauf von Flutungen ge-
währleistet ist. Infolge dessen wird in den Fließgewässern die für Auengewässer charakteris-
tische Gewässerflora nachhaltig positiv beeinflusst. 
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Schilfröhricht und Rohrglanzgras als dominante Vertreter der Röhrichtvegetation überstehen 
je nach Fließgeschwindigkeit des Wassers Überflutungen ohne größere Schäden, wobei 
Schilf im Strömungsschatten und Rohrglanzgras im Bereich höherer Fließgeschwindigkeiten 
sich entwickeln werden. Freiflächen im Röhrichtsaum werden nach Abfluss des Hochwas-
sers im Zuge der natürlichen Entwicklung wieder geschlossen. Sofern diese längere Zeit in 
der Vegetationszeit trockenfallen, können sich auch Wasserkressefluren oder Schlammfluren 
ausbilden. Ein Austrag von organischem Material und die vermutlich als Folge eintretende 
Vitalisierung von Schilfbeständen wird sehr positiv bewertet (WESTERMANN, 2011).  

Da in den Fließgewässern bereits überwiegend Wasser- und Röhrichtarten der Aue existie-
ren und die Wasserqualität des zulaufenden Rheinwassers die derzeit vorhandenen physiko-
chemischen Gegebenheiten in den Altrheinzuggewässern nicht verändern werden, sind kei-
ne nennenswerten Beeinträchtigungen für die Gewässervegetation zu erwarten.  

Wie auch heute schon in vom Rhein beeinflussten, auenartigen Gewässern außerhalb des 
Rückhalteraumes ist die fortschreitende Entwicklung von Neophyten (= nach Europa einge-
schleppte Arten) im Uferbereich möglich. Aufgrund der bestehenden, ganzjährigen Wasser-
entnahme aus dem Rhein, der mehrmals im Jahr durchgeführten Spülungen des Altrheinzu-
ges sowie der derzeit schon vorhandenen Überflutungen im Abströmbereich, sind im Umfeld 
der meisten Gewässer innerhalb des Rückhalteraumes, keine wesentlichen, vorhabensbe-
dingten Veränderungen zu befürchten. 

Im Bereich von grundwassergeprägten Gewässern und grundwassergespeister Schluten 
können sich bei schwacher Fließgeschwindigkeit Sedimente absetzen. Kurzfristig und vo-
rübergehend ist mit einer Veränderung der Nährstoffverhältnisse in den nährstoffarmen Ge-
wässern zu rechnen. Durch die verstärkte Exfiltration von Grundwasser in die Gewässer 
nach Ablauf der flächenhaften Überflutungen werden das mit Nährstoffen angereicherte 
Wasser sowie abgelagerte Sedimente jedoch kurzfristig wieder ausgespült. 

Generell ist hierdurch mit einer Verbesserung der Standortbedingungen für „quellgewässer-
typische Wasserpflanzenarten“ zu rechnen. 

Beurteilung der Auswirkungen 
Durch Ökologische Flutungen wird, aufgrund der o.a. Darlegungen, keine Gefährdung für 
den Fortbestand der vorhandenen Vegetationsbestände in den grundwassergeprägten Ge-
wässern (z.B. Hexenkehle) gesehen. Diese Vorgänge entsprechen denen von naturnahen 
Auen. Hierdurch verursachte Schäden an Individuen von wertgebenden Pflanzenarten sind 
folglich ebenfalls auetypisch.  

Mit Ökologischen Flutungen wird den o.a. Grundsätzen für naturnahe Auen nach GERKEN 
(1988), den festgelegten Erhaltungszielen für das FFH-Gebiet und dessen maßgeblichen 
Lebensraumtypen, dem Schutzzweck für das Naturschutzgebiet sowie den Zielen der Was-
serrahmen-Richtlinie in dem erforderlichen und möglichen Maße entsprochen.  
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5.3.2.5.3 Auswirkungen auf Tiere / Habitate 

5.3.2.5.3.1 Laufkäfer und Bodenorganismen 

Bei den Bodenorganismen (z. B. Regenwurm-Populationen) und Bodentieren (z. B. Laufkä-
fer) kommt es zu einer Zunahme von überflutungstoleranten Arten. Die im Rückhalteraum 
noch vorhandenen auetypischen Arten werden durch Ökologische Flutungen in Verbindung 
mit Flutungen zum Hochwasserrückhalt dauerhaft und nachhaltig gefördert. Die selektieren-
den Wirkungen von Ökologischen Flutungen wurden im Rahmen der Untersuchungen in den 
Poldern Altenheim deutlich nachgewiesen (LFU 1999, vgl. auch Abbildung 46). Insofern tra-
gen Ökologische Flutungen wesentlich zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Bodentie-
ren und am mikrobiellen Bodenleben – als wesentliche Bestandteile der Nahrungskette und 
der Bodenfruchtbarkeit des Waldes bei, die bei alleiniger Realisierung von Hochwasserrück-
haltungen zu befürchten ist. 
 

5.3.2.5.3.2 Säugetiere 

In Überflutungsgebieten sind insbesondere Flucht und Meidung hochwassergefährdeter 
Standorte maßgebende, lernbedingte Anpassungsstrategien der Säuger. Durch regelmäßi-
ge, Ökologische Flutungen ist das Erlernen von Fluchtwegen in überflutungsfreie Wildrück-
zugsbereiche und die Meidung flutungsgefährdeter Bereiche möglich, wodurch flutungsbe-
dingte Individuenverluste nachhaltig minimiert werden können.  

 
Dies wurde für die Art „Wildkatze“ bereits bei der Beurteilung der Flutungen zum Hochwas-
serrückhalt dargestellt. Die folgende Abbildung 47 zeigt das Ausweichverhalten der Wildkat-
ze in vorhandene bzw. darüber hinaus erforderliche Rückzugsflächen (aus ÖKO-LOG 2014). 
Die Flächen sind auch relevant als Rückzugsräume für die anderen  im Rückhalteraum 
nachgewiesenen Wildtiere / Säuger. Dunkelgrün dargestellt sind vorhandene Waldbestände / 
Gehölzflächen. Die geplanten gehölzdominierten Ausgleichsflächen / Ersatzaufforstungen 
sowie die Flächen für den, an die Wildbrücke der L113neu anschließende, Wildtierkorridor im 
Süden des Untersuchungsgebietes sind hellgrün unterlegt. 
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Abbildung 47: Rückzugsräume und Fluchtwege für Wildkatzen bei größeren Flutungen im 
Rückhalteraum (ÖKO-LOG 2014) 
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Für juvenile Tiere ist das Risiko des Ertrinkens hoch, wenn sie in Bereichen, die häufig über-
flutet werden (Bereich der tiefen und mittleren Hartholzaue) am Boden leben oder wenn sie 
auf Bäumen leben, die von den Muttertieren bei Flutung nicht erreicht werden bzw. wenn bei 
langanhaltenden Flutungen hier die Fütterung nicht gewährleistet werden kann. Aber auch 
für Bereiche der hohen Hartholzaue, die im Mittel nur im Abstand von > 1 - 5 Jahren überflu-
tet werden, ist mit erhöhten Risiken für die Hälfte aller Würfe (entsprechend der Erfahrungen 
aus anderen Gebieten - ÖKO-LOG 2014) zu rechnen. Innerhalb der Vegetationsperiode bzw. 
Fortpflanzungszeit sind derartige Flutungen alle 2 - 8 Jahre zu erwarten. 

Adulte Tiere werden durch Ökologische Flutungen dazu veranlasst, in verstärktem Maße 
erhöhte Quartiere (Baumhöhlen) bzw. Standorte oder auch geeignete Flächen außerhalb 
des Gefahrenbereiches als Fortpflanzungsstätte zu wählen (so wie dies in naturnahen Auen 
der Fall ist - siehe Ausführungen in ÖKO-LOG 2014). Bodennahe Bereiche, die in der über-
wiegenden Zahl der Jahre mindestens 1mal/Jahr überflutet werden, werden auf Dauer als 
Fortpflanzungsstätte gemieden. 

Der somit zu verzeichnende Verlust der Funktion von bodennahen Fortpflanzungsstätten im 
Rückhalteraum Wyhl/Weisweil (ca. 488 ha bewaldete Landfläche im Bereich der mittleren 
Hartholzaue) kann durch geeignete Maßnahmen (Erhalt und Entwicklung von Flächen mit 
hohem Anteil an Beständen mit Altbäumen im Rückhalteraum, Aufwertung von hochwasser-
sicheren Lebensräumen innerhalb des Rückhalteraumes, Entwicklung von neuen Lebens-
räumen außerhalb des Rückhalteraumes sowie Schaffung von Verbundkorridoren in binnen-
seitige Waldbestände - vgl. Abbildung 47) kompensiert werden.  

Durch Ökologische Flutungen ergeben sich darüber hinaus weitere Vorteile, insbesondere 
für juvenile Tiere. So werden regelmäßig überflutete Bereiche auch von anderen höhlenbe-
wohnenden Säugern gemieden, die potenziell in Nahrungskonkurrenz zu Wildkatzen stehen 
bzw. als Prädatoren von jungen Wildkatzen gelten (z.B. Füchse).  

Die Veränderung der derzeit oft strukturarmen Waldbestände zu naturnahen Auewäldern 
wird langfristig bessere Deckungsstrukturen und vermehrt Höhlenbäume/Quartiere generie-
ren. Infolge der Ökologischen Flutungen werden auch die Zönosen der Beutetiere an die 
auwaldtypischen Veränderungen angepasst und somit das Nahrungsangebot (z.B. an 
Schermäusen) gesichert bzw. verbessert. 

Außerdem wird bei Flutung des Rückhalteraumes die Zugänglichkeit für den Besucherver-
kehr ab einem Zufluss von ca. 43 m³/s (im Mittel an ca. 20 Tagen/Jahr) gesperrt. Hierdurch 
werden Störungen der Tiere, insbesondere der Wildkatze, gemindert.  
 
Für die Art Haselmaus stellen rezente Auen keine geeigneten Habitate dar. Ökologische 
Flutungen führen somit dazu, dass die Individuen nach Hochwasserrückhaltungen nicht aus 
außerhalb des Rückhalteraumes liegenden Wald- und Gehölzbeständen in den Rückhalte-
raum einwandern und dort bei nächster Flutung zum Hochwasserrückhalt ertrinken / getötet 
werden. Ökologische Flutungen führen folglich zu einer Vergrämung der Art aus der Aue und 
vermindern das Risiko des Ertrinkens. Wie auch oben zur Wildkatze ausgeführt, kann auch 
bei der Art Haselmaus durch die Entwicklung neuer Lebensstätten außerhalb des Rückhalte-



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

 
415 

 

raumes sowie durch die Schaffung von Vernetzungselementen zwischen den Lebensstätten 
der Verlust kompensiert werden (vgl. auch FRINAT 2014). 
 
Für Fledermäuse, die ihre Beute vornehmlich vom Boden ablesen (bspw. Bechsteinfleder-
maus), wird durch Ökologische Flutungen die Nahrungsgrundlage gesichert, da die Boden-
tiere und – organismen sich auf überflutungsverträgliche Arten umstellen. Eine Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten wird somit weitgehend vermieden. Für Arten, die ihre Beute 
von Blättern ablesen (bspw. Graues Mausohr, Bechstein- und Wimpernfledermaus) wird bei 
Betrieb des Rückhalteraums mit der Entwicklung hochwassertoleranter Waldbestände eben-
falls uneingeschränkt die Nahrungsgrundlage zur Verfügung stehen. Zudem ernähren sich 
viele Fledermausarten zu einem Großteil von solchen Insekten, die sich in stehenden und 
langsam fließenden Gewässern entwickeln. Die Zunahme feuchter Standorte und die tempo-
räre Einleitung von großen Mengen Wasser führen somit voraussichtlich zu einer generellen 
Erhöhung der Insekten-Biomasse. Langfristig wird sich die Lebensraumqualität für Fleder-
mäuse im Untersuchungsgebiet sehr wahrscheinlich verbessern. (siehe FRINAT 2014). 
 
 

5.3.2.5.3.3 Vögel  

Für die im Rheinwald und an den Gewässern betroffenen Vogelarten ist aufgrund der Ent-
wicklung von Auewäldern und der Verbesserung der Gewässerstrukturgüte infolge Ökologi-
scher Flutungen von einer Verbesserung der Habitatbedingungen auszugehen. Dies kann zu 
einer Erhöhung der Siedlungsdichte u. a. auch von wertgebenden Arten wie z.B. Mit-
telspecht, Schwarzspecht, Hohltaube, Eisvogel, u. a. führen. 

Die durch alleinige Flutungen zum Hochwasserrückhalt verursachten erheblichen Beein-
trächtigungen von Lebensräumen wertgebender Brutvogelarten können somit vermieden 
werden. Auch Wasservogelarten wie z.B. Wasserralle, Zwergtaucher können sich bei der 
Auswahl von Strukturen / Flächen für ihr Gelege bei regelmäßigen Flutungen besser orientie-
ren als bei episodischen Hochwasserrückhaltungen. Hier wären sicherlich häufiger Brutver-
luste zu verzeichnen, die die Arten jedoch durch Nachbruten ausgleichen können. Auch für 
Arten dynamischer Lebensräume ergeben sich somit Verbesserungen unter dem Regime mit 
Ökologischen Flutungen im Vergleich zu einem Regime nur mit Flutungen zum Hochwasser-
rückhalt. 

In Bezug auf die definierten Erhaltungsziele für das Vogelschutzgebiet (in seiner Funktion als 
Rastgebiet von internationaler Bedeutung und als Lebensraum für Vogelarten gem. Anh. I 
der Vogelschutzrichtlinie) sowie der jeweils zu schützenden Vogelarten ist festzustellen, dass 
durch Ökologische Flutungen diesen Zielen weitestmöglich entsprochen wird. Konflikte, die 
durch alleinige Hochwasserrückhaltungen bzgl. der Erhaltungsziele zu erwarten sind, können 
somit ausgeräumt werden. 
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5.3.2.5.3.4 Libellen 

Bezüglich der Libellen tragen Ökologische Flutungen ebenfalls zu einer Anpassung der Arten 
an auenähnliche Verhältnisse bei. Im Gegensatz zu Auswirkungen durch alleinige Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt können sich die veränderten Gewässerstrukturen dauerhaft im 
Rückhalteraum etablieren. Arten der Fließgewässer und Präferenz auf grobkörniges Gewäs-
sersubstrat / rasche Fließbewegung werden sicherlich gefördert, während Arten der Stillge-
wässer bzw. Gewässer mit geringen Fließgeschwindigkeiten sich auf Gewässer, die sich im 
Strömungsschatten oder am Rande bzw. außerhalb des Rückhalteraumes bilden werden 
bzw. bereits existieren, ausweichen.  

Aufgrund der Ökologischen Flutungen kommt es somit zu einem dynamischen Gleichgewicht 
in den Gewässern innerhalb des Rückhalteraumes.  

Darüber hinaus sind strukturelle Verbesserungen in den binnenseitigen Gewässern „Flut“, 
„Endinger Graben“, „Wanggießen“ sowie der binnenseitigen Quellgewässer „Amerikaloch“, 
„Brunnenwasser“ und „Brentsandquelle“ durch die Wirkungen des dynamisierten Grundwas-
sers und der zeitweise verstärkten Exfiltration in die Binnengewässer zu erwarten. Im Ergeb-
nis ist somit festzustellen, dass durch Ökologische Flutungen negative Auswirkungen infolge 
alleiniger Hochwasserrückhaltungen auf Libellen vermieden werden. 

Für die besonders wertgebenden Arten Große Moosjungfer und Helm-Azurjungfer, die maß-
geblich für das FFH-Gebiet sind, ergibt sich folgende Beurteilung. 

Das Vorkommen der Großen Moosjungfer ist in seinen Fortpflanzungs- und Ruhestätten in 
der Schlut am Großkopfweg (südlich der Weisweiler Rheinstraße) sowie im Breitgießen (im 
Abströmbereich Nähe Leopoldskanal) durch den Betrieb des Rückhalteraumes betroffen. Die 
Entwicklungsgewässer werden bereits bei häufiger auftretenden Ökologischen Flutungen 
(43 m³/s) überflutet. Dieses Ereignis wird zu einer erheblichen Störung der Art während der 
Larvalzeit führen. Bei einer Entwicklungszeit der Larven von zwei Jahren ist somit von einem 
Erlöschen der Vorkommen innerhalb des Rückhalteraumes auszugehen.  

Da die Große Moosjungfer auf Gewässer mit Stillwassercharakter angewiesen ist und durch-
strömte Gewässer meidet, sind außerhalb des Rückhalteraumes Ersatzgewässer erforder-
lich, so dass Vorkommen der Art im Raum Wyhl/Weisweil dauerhaft erhalten werden kön-
nen. 
 
Vorkommen der „Helm-Azurjungfer“ sind innerhalb des Rückhalteraumes im Bereich des 
Rheinseitengrabens und der Hansenkehle durch Flutungen betroffen.  

Der Rheinseitengraben wird bei allen Flutungszuständen mit Fließgeschwindigkeiten von 
max. 0,2 m/s überströmt. Die Durchströmung liegt somit im optimalen Bereich für Habitate 
der Art. 

Die Hansenkehle wird bei Ökologischen Flutungen und Flutungen zum Hochwasserrückhalt 
mit Teilfüllung mit einer Fließgeschwindigkeit von 0,3 - 0,75 m/s überströmt (siehe hydrauli-
sche Untersuchungen Ökologische Flutung mit Zufluss 135 m³/s – Karte 17 der UVS Anla-
ge). 
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Im Vergleich zu den Fließgeschwindigkeiten in optimalen Habitaten der Art ist die Durch-
strömung bei diesen Ereignissen erhöht. Die in der Gewässervegetation lebenden Larven 
können diese Fließgeschwindigkeiten weitgehend schadlos überstehen bzw. ein etwaiges 
Verdriften dient der Besiedlung neuer Gewässerabschnitte (bei Vorliegen geeigneter Vo-
raussetzungen wie z.B. besonnter Abschnitte mit flachen Ufern und Röhrichtvegetation). 
Auch im derzeitigen Zustand wird die Hansenkehle, bei den Spülungen des Altrheinzuges, 
mit vergleichbaren Fließgeschwindigkeiten durchströmt Eine Schädigung der Helm-
Azurjungfer durch Ökologische Flutungen  ist deshalb nicht zu befürchten. 
 

5.3.2.5.3.5 Amphibien 

Bei der Beurteilung der Wirkungen von Ökologischen Flutungen auf Amphibien ergibt sich 
ein ähnliches Bild wie bei den Libellen. Durch die regelmäßigen Flutungen werden Arten mit 
Präferenz dynamischer Verhältnisse (z.B. Gelbbauchunke) sowohl innerhalb des Rückhalte-
raumes als auch auf dammnahen Flächen binnenseits gefördert. Arten mit höherer Empfind-
lichkeit gegenüber Flutungen (Laubfrosch / Kammmolch) werden auf Bereiche / Gewässer 
im Strömungsschatten oder auf Flächen am Rande bzw. außerhalb des Rückhalteraumes 
ausweichen. 

Auch hier wird es durch Ökologische Flutungen zu einem dynamischen Gleichgewicht inner-
halb des Rückhalteraumes bzw. der an den Rückhalteraum angrenzenden binnenseitigen 
Korridor mit zeitweise hohen Grundwasserständen (z.T. über dem Gelände) kommen, wobei 
die Arten- und Individuenzahl aufgrund der sich entwickelnden größeren Vielfalt an Gewäs-
sern und Strukturen voraussichtlich zunehmen wird (wie Untersuchungen aus naturnahen 
Auen zeigen, vgl. KUHN et. al. 2001). 

Im Ergebnis ist somit auch hier festzustellen, dass durch Ökologische Flutungen artspezifi-
sche Anpassungen an die aueähnlichen Verhältnisse erfolgen werden, während dies bei 
alleinigen Flutungen zum Hochwasserrückhalt nicht der Fall sein wird.  

Zur Stärkung der Population insbesondere der wertgebenden Arten Kammmolch, Spring-
frosch, Laubfrosch werden geeignete Laichgewässer in und außerhalb des Rückhalteraumes 
entwickelt. 
 

5.3.2.5.3.6 Fische / Mollusken 

Für Fische führen Ökologische Flutungen zu einer Verstetigung der bereits durch die Flutun-
gen zum Hochwasserrückhalt initiierten Habitatverbesserungen. Bereits bei den Auswirkun-
gen regelmäßiger Flutungen auf Oberflächengewässer wurde dargelegt, dass hierdurch kei-
ne nachteiligen Auswirkungen durch Erwärmung des Gewässers zu erwarten sind. Die 
Richtwerte der Fischgewässerverordnung Baden-Württemberg 1997, wonach für Salmoni-
dengewässer im Sommer die Wassertemperatur 210C nicht überschreiten darf, werden im 
Flutungsfall bei erhöhten Rheinabflüssen und verstärktem Grundwasserzufluss nach Ablauf 
des Hochwassers sicherlich eingehalten. Die Habitatbedingungen in den Gewässern werden 
durch die erhebliche Dynamisierung der Abflüsse positiv entwickeln. 
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Für Mollusken (insbesondere die Art „Bauchige Windelschnecke“) werden durch Ökologische 
Flutungen und der einhergehenden zu erwartenden Zunahme an Röhrichtflächen in Gewäs-
sernähe die Habitate ebenfalls verbessert. 
 

5.3.2.5.3.7 Zusammenfassende Beurteilung für das Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Zusammenfassend ist bzgl. der Wirkungen Ökologischer Flutungen auf das Schutzgut Tiere 
und Pflanzen festzustellen, dass hierdurch die überwiegend erheblichen Beeinträchtigungen, 
die bei einem Regime allein mit Hochwasserrückhaltungen zu erwarten sind, vermieden 
werden. 

Damit wird dem Vermeidungsgebot gem. § 15 BNatSchG, den o.a. Grundsätzen für naturna-
he Auen nach GERKEN (1988), den Erhaltungszielen für das FFH- und das Vogelschutzge-
biet sowie deren maßgeblicher Arten und deren Lebensstätten, dem Schutzzweck für das 
Naturschutzgebiet „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“ und den Zielen der Wasserrahmen-
Richtlinie in dem erforderlichen und möglichen Maße entsprochen.  

Die erforderlichen Maßnahmen, welche - unter Berücksichtigung der Ökologischen Flutun-
gen und deren Auswirkungen hinsichtlich der Vermeidung / Minderung von Beeinträchtigun-
gen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen - dennoch erforderlich werden, sind in den Karten 
29 und 30 der UVS Anlage dargestellt.  

 

5.3.2.6 Auswirkungen auf Schutzgut Landschaft / Kulturgüter 

5.3.2.6.1 Landschaft 

Durch Ökologische Flutungen ist die nachhaltige Entwicklung von Auenwäldern möglich. 
Landschaftsbilder von Auwäldern sind von besonderer naturraumspezifischer Eigenart, Viel-
falt und Schönheit und werden von der Mehrzahl der Menschen auch so wahrgenommen 
(SPÄTH + SCHEMEL 2002). 

Insofern werden durch Ökologische Flutungen nicht nur die aufgrund alleiniger Hochwasser-
rückhaltungen zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im 
Rückhalteraum durch episodisch wiederkehrende Schäden am Waldbestand vermieden, 
sondern es ist auch eine qualitative / ästhetische Verbesserung gegenüber dem aktuellen 
Zustand zumindest langfristig zu erwarten. 

 

5.3.2.6.2 Kulturgüter 

Analog der Beurteilung der Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserrückhalt (siehe 
Kp. 5.1.2.6.2) werden Kulturdenkmale und sonstige Kulturgüter auch durch Ökologische Flu-
tungen nicht beeinträchtigt. 
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5.4 Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Vorgaben der WRRL 
 

Vorbemerkungen 

Zur Beurteilung hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vorhabens Rückhalteraum Wyhl/Weisweil 
mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurde von Seiten des Vorhabenträ-
gers ein Fachbericht erstellt (RP FREIBURG 2018). In diesem werden die Auswirkungen auf 
die vom Vorhaben betroffen Oberflächenwasserkörper und Grundwasserkörper beschrieben 
und es wird abgeprüft, ob eine Verschlechterung der Qualitätskomponenten des ökologi-
schen Zustands und des chemischen Zustands der betroffenen Oberflächenwasserkörper 
sowie des mengenmäßigen und chemischen Zustandes der betroffenen Grundwasserkörper 
ausgeschlossen werden kann (Verschlechterungsverbot gem. §§ 27 Abs. 1 Nr.1, 47 Abs. 1 
Nr. 1 WHG). Ergänzend wird abgeprüft, ob das Vorhaben den Bewirtschaftungszielen der 
betroffenen Wasserkörper entgegensteht (Verbesserungsgebot gem. §§ 27 Abs. 1 Nr. 2, 47 
Abs. 1 Nr. 3 WHG) sowie beim Grundwasser ferner mögliche vorhabenbedingte Beeinträch-
tigungen dem Trendumkehrgebot (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG) entgegenstehen. Bei der Beurtei-
lung wurden auch die Vorgaben aus der „Anleitung zur Auslegung des wasserrechtlichen 
Verschlechterungsverbots“ (UM 2017) berücksichtigt. Zusammenfassend werden nachfol-
gend die Ergebnisse des Fachberichtes dargestellt. 

 

Grundsätzlich sind die Auswirkungen eines Vorhabens immer bezogen auf den gesamten 
betroffenen Wasserkörper zu beurteilen. Kann sich das Vorhaben auf mehrere Wasserkörper 
auswirken, so sind zudem alle betroffenen Wasserkörper zu prüfen. 

Durch den Rückhalteraum maßgebend betroffen wird der Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 
„Durchgehender Altrheinzug mit Leopoldskanal“. Die weiteren, angrenzenden Oberflächen-
wasserkörper 3-OR1, 3- OR2, 3-OR3, 30-04-OR1, 31-03-OR2, 31-04-OR2, 31-06-OR2 und 
32-05-OR3 werden nicht verschlechtert bzw. sind nicht betroffen. Im Umfeld des Rückhalte-
raumes liegt zudem der Grundwasserkörper 16.6 „Kaiserstuhl-Breisgau“. Die Lage und Ab-
grenzung der Oberflächenwasser- und Grundwasserkörper sind in Kp. 3.4.3, Abbildung 14 
und Abbildung 16 dargestellt. 

5.4.1 Oberflächenwasserkörper 

5.4.1.1 Methodische Grundlagen 

Die Lage und Grenzen der Oberflächenwasserkörper sind gemäß WRRL in den Bewirtschaf-
tungsplänen angegeben. Nach Artikel 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. i WRRL bezieht sich das Ver-
schlechterungsverbot sowie das Verbesserungsgebot auf die in den Bewirtschaftungsplänen 
genannten Oberflächenwasserkörper. Die für die Vorhabensbeurteilung maßgebende Be-
standsaufnahme des Fluss-Wasserkörpers im Bewirtschaftungsplan gem. WRRL ist in Kp. 
3.4.3 dargestellt. 
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Gewässer unterhalb der in der WRRL genannten Größen (Fließgewässer < 10 km², Seen 
< 50 ha), d.h. sogenannte nicht berichtspflichtige Gewässer, sind bei der Kartierung von La-
ge und Grenzen sowie der Oberflächenwasserkörpertypen im Rahmen der Bewirtschaf-
tungspläne nicht zu berücksichtigen. 

Bei Vorhaben, die Einwirkungen auf diese kleineren nicht berichtspflichtigen Gewässer ver-
ursachen gilt das Verschlechterungsverbot insofern, wenn durch diese Einwirkung die Ge-
fahr besteht, dass der Oberflächenwasserkörper, in dem das kleinere Gewässer liegt oder in 
den es einmündet insgesamt verschlechtert wird. Ansonsten gilt für diese kleinen, nicht be-
richtspflichtigen Gewässer selbst das Verschlechterungsverbot nicht. Unabhängig davon 
gelten für diese Gewässer aber die übrigen wasserrechtlichen Vorschriften zur Vorhabenzu-
lassung. (UM 2017). 

Im Rahmen des Betriebs wird es zu einer Beflutung der Gewässer innerhalb des Rückhalte-
raumes kommen. Die vorliegende Beurteilung schafft die Grundlagen für die behördliche 
Prüfung, indem für die betroffenen Oberflächenwasserkörper in Bezug auf die in Anhang V 
der WRRL genannten Beurteilungskriterien  

− Biologische Qualitätskomponenten,  

− Hydromorphologische Qualitätskomponenten,  

− Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten und  

− Chemischer Zustand  

die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens dahingehend unter-
sucht werden, ob eine Verschlechterung im Sinne des § 27 Abs. 1 eintritt (Verschlechte-
rungsverbot). Ergänzend werden mögliche Auswirkungen auf die Umsetzbarkeit von Maß-
nahmen zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes bzw. Potenzials und des guten 
chemischen Zustandes im Sinne des Verbesserungsgebots untersucht. 
 

Der EUGH hat in seinem Urteil vom 01.07.2015 (C-461/13 – Rn. 70) grundsätzlich ent-
schieden, wann von einer Verschlechterung des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers 
auszugehen ist. Danach liegt eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes von Ober-
flächenwasserkörpern vor, sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitätskomponente 
um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Ver-
schlechterung der Einstufung des Zustands des Oberflächenwasserkörpers insgesamt führt. 
Ist jedoch die betreffende Qualitätskomponente bereits in der niedrigsten Klasse eingeord-
net, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine „Verschlechterung des Zustands“ 
eines Oberflächenwasserkörpers im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. i WRRL dar. 

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes von Oberflächenwasserkörpern liegt vor, 
wenn infolge eines Vorhabens mindestens eine Umweltqualitätsnorm (UQN) für einen Stoff 
i.S.d. der Anlage 7 zur Oberflächengewässerverordnung 2017 (entspricht Anlage 8 Tab. 1 
und 2 zur Oberflächengewässerverordnung 2016) überschritten wird. 
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Prüfmaßstab: 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 09.02.2017 (7 A 2.15 -, juris 
Rn. 480) zur Elbvertiefung festgestellt, dass der Prüfmaßstab für die Feststellung einer Ver-
schlechterung die „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ eines Schadenseintritts ist. D.h. Vorha-
benswirkungen, die begründet mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu negativen Veränderun-
gen oder einer Verschlechterung führen, müssen nicht einer weiteren intensiven Untersu-
chung unterzogen werden. Damit grenzt das BVerwG den Prüfmaßstab für das Verschlech-
terungsverbot der WRRL zum strengen Prüfmaßstab der Beeinträchtigung maßgeblicher 
Erhaltungsziele im Habitatschutzrecht (FFH-RL - Beeinträchtigungen müssen ausgeschlos-
sen werden können) ab. 

Grundsätzlich sind die Auswirkungen eines Vorhabens immer bezogen auf den gesamten 
betroffenen Wasserkörper zu beurteilen. Die Prüfung ist i.d.R. auf Grundlage des Zustandes 
des Wasserkörpers vorzunehmen, wie er in dem aktuellen Bewirtschaftungsplan dokumen-
tiert ist (siehe hierzu Kp.3.4.3.1).  
 

5.4.1.2 Beschreibung der betriebsbedingten Wirkungen 

Bereits derzeit wird ein Großteil der Gewässer des betroffenen Fluss-Wasserkörpers 31-07-
OR2 mit Rheinwasser beschickt. Zudem werden schon heute bei Hochwasser im Rhein bis 
zu 30 km² der Gesamtfläche des Fluss-Wasserkörpers flächenhaft überströmt. Der Großteil 
dieser Fläche liegt außerhalb des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil. 

Die physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten des aus dem Rhein (= Fluss-
Wasserkörper 3-OR2) bei Rhein-km 243.450 zufließenden Wassers sind, gemäß Angaben 
des Bewirtschaftungsplans, nahezu identisch mit den Bewertungen der Qualitätskomponen-
ten im Fluss-Wasserkörper 31-07-OR2 „Durchgehender Altrheinzug“. Tendenziell ist die Be-
wertung im Rhein etwas besser. Auch bei der Bewertung des chemischen Zustandes zeigen 
die genannten Fluss-Wasserkörper dasselbe Ergebnis. 

Auch im Rückhalteraum ist der Zufluss in den „Durchgehenden Altrheinzug“ über das beste-
hende Rheinwasserentnahmebauwerk 6.65 vom Abfluss im Rhein abhängig. Durch diese 
Wasserentnahmen kommt es schon heute, bei entsprechenden Hochwasserabflüssen im 
Rhein, zeitweise zu einer verstärkten Durchströmung des Altrheinzuges mit kleinflächigen 
Überflutungen ufernaher Bereiche. 

Künftig wird die Dauerwasserentnahme (1 – 2m³/s) bis zu einem Rheinabfluss von 
1.550 m³/s über das neu errichtete Bauwerk 6.82 erfolgen. Ab einem Abfluss von 1.550 m³/s 
werden künftig zusätzlich über das bestehende Bauwerk 6.65 sowie über die neuen Ent-
nahmebauwerke BW 6.80 und 6.82 Wasser aus dem Rhein entnommen und in den Rückhal-
teraum eingeleitet. Hierbei werden – abhängig vom Rheinabfluss – zwischen 2 bis 135 m³/s 
entnommen. Darüber hinaus erfolgt ca. alle 10 Jahre ein Einsatz zum Hochwasserrückhalt 
(siehe nachfolgende Tabelle 51). Der Fluss-Wasserkörper 31-07-OR2 ist somit im Wesentli-
chen durch die zeitweise erhöhte Zuleitung von Wasser aus dem Rhein und einer zusätzlich 
überfluteten Fläche auf ca. 6 km² betroffen.  
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Tabelle 51: Künftig geplante Zuflusswassermengen in den Rückhalteraum 

Rheinabfluss 
(gerundet) 

Zuflusswassermenge in den Rückhalte-
raum (m³/s, gerundet) 

Überflutungsdauer bzw.  
Auftretenshäufigkeit 

< 1.550 1-2 m³/s (Dauerwasserentnahme) 308 Tage 

≥ 1.550  > 2 m³/s 57 Tage 

1.620  11,5 m³/s 42 Tage 

1.890  43 m³/s 19 Tage 

2.250  77,5 m³/s 5 Tage 

2.560  103,5 m³/s 1 Tag 

2.980  135 m³/s < 1 Tag 

3.600 165 m³/s (Beginn Hochwasserrückhalt) ca. 1 x in 10 Jahren 

4.500 218 m³/s (Vollfüllung Hochwasserrückhalt) ca. 1 x in 60 Jahren 
 

Bei Überflutungen mit geringen Zulaufwassermengen bis ca. 10 m³/s treten künftig in den 
Gewässerstrecken des Durchgehenden Altrheinzuges im Rückhalteraum, je nach Breite des 
Gewässerprofils, Fließgeschwindigkeiten von 0,2 – 0,75 m/s auf. Punktuell werden in schma-
len Gewässerabschnitten auch Fließgeschwindigkeiten von ca. 1 m/s erreicht. Diese Fließ-
verhältnisse entsprechen weitgehend den heute im Zuge der Altrheinbewirtschaftung (Zu-
fluss 1 bis ca. 10 m³/s) auftretenden Fließgeschwindigkeiten innerhalb des Durchgehenden 
Altrheinzuges. Ausuferungen über das Gewässerbett hinaus in die Fläche beschränken sich 
auf den Nahbereich der vorhandenen Gewässer. 

Bei höheren Zuflusswassermengen der Ökologischen Flutungen kommt es innerhalb des 
Gewässerbetts des „Durchgehenden Altrheinzuges“ zu einer starken Dynamisierung der 
Fließverhältnisse. Südlich des Querdammes „Wyhler Rheinstraße“ sind die Fließgeschwin-
digkeiten zunächst nur geringfügig erhöht (ca. 0,2 – 1 m/s). Aufgrund der hohen Zulaufwas-
sermenge am Bauwerk 6.82 treten nördlich des Querdammes „Wyhler Rheinstraße“ in zahl-
reichen Gewässerabschnitten Fließgeschwindigkeiten von > 0,75 bis 1,5 m/s auf und führen 
damit zu einer starke Dynamisierung der Abflussverhältnisse. Mit den jeweils steigenden 
Rheinabflüssen nehmen auch die Ausuferungen in die Fläche stetig zu bis der Rückhalte-
raum, mit Ausnahme von hochliegenden Bereichen, kurzzeitig flächenhaft überströmt wird. 

Nördlich an den Rückhalterraum angrenzend verläuft der Wasserkörper 31-07-OR2 „Durch-
gehender Altrheinzug“ innerhalb des Rheinauewaldes der Schlinge Rhinau (NSG Rheinnie-
derung Wyhl/Weisweil und Taubergießengebiet). Bei großen Hochwasserereignissen im 
Rhein wird der Wasserkörper 31-07-OR2 dort bereits derzeit flächenhaft überströmt. Durch 
den Betrieb des Rückhalteraumes fließt nördlich des Querdammes „Weisweiler Rheinstraße“ 
den dortigen Gewässerabschnitten, insbesondere bei kleineren Rheinhochwässern, ver-
mehrt Wasser zu. Zwischen dem Querdamm „Weisweiler Rheinstraße“ und dem Querdamm 
3 (der im Zuge der Bauausführung des Rückhalteraumes niedergelegt werden wird) ist des-
halb ebenfalls eine starke Dynamisierung der Abflussverhältnisse zu erwarten.  
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Nördlich des Querdammes 3 sind, aufgrund der bestehenden Abflussverhältnisse bei Rhein-
hochwasser, keine maßgeblichen Veränderungen in den angrenzenden Gewässerabschnit-
ten zu erwarten. 

Binnenseitiges Gewässersystem: 
Binnenseits verlaufen im Vorhabensbereich das Gewässersystem der Flut (mit angren-
zenden Schluten), der Endinger und Wyhler Graben, der Wanggießen sowie der Mühlbach, 
deren gesamter Abfluss über das Stückerwasser und den Mühlbachdüker am Leopoldskanal 
weiter nach Norden abfließt.  

Teile des binnenseitigen Gewässersystems (Flut, Wanggießen, Endinger und Wyhler Gra-
ben) sind aber auch – bei Betrieb des Rückhalteraumes – Bestandteil der binnenseitigen 
Grundwasserhaltungsmaßnahmen. Hierzu wird zwischen dem Übergang von Flut zum Stü-
ckerwasser das Pumpwerk Weisweil mit Zuleitungsgraben errichtet. Dieser nimmt bei Betrieb 
des Rückhalteraumes das zufließende Grundwasser aus den o.g. Gewässern auf, das über 
das Pumpwerk in den Rückhalteraum gefördert wird. Während des Betriebs des Pumpwerks 
wird die Durchgängigkeit zwischen Flut und Stückerwasser aufgrund des dort notwendigen 
Schließen- und Schützbauwerkes zeitweise eingeschränkt. Ein ausreichender Mindestab-
fluss in den Gewässern wird jederzeit gewährleistet. 

Um eine Schädigung von Fischen und Kleinlebewesen zu vermeiden werden am Pumpwerk 
ausschließlich Schneckenpumpen eingesetzt. Diese fördern das Wasser aus dem Zulei-
tungsgraben mit langsamen Drehzahlen und einem großen Wasserpolster innerhalb der 
Förderschnecke, so dass Organismen schadlos in das Unterwasser der Pumpwerke geför-
dert werden. 

 

5.4.1.3 Beurteilung der vorhabensbedingten Auswirkungen  

Anlagebedingte und baubedingte Veränderungen (Neubau Entnahmebauwerke, Brücken, 
Furten, Anschluss von Schluten) innerhalb der Gesamtfläche des Fluss-Wasserkörpers 31-
07-OR2 sind kleinräumig und nur punktuell wirksam. Auswirkungen auf die Hydromorpholo-
gie im Wasserkörper und damit auf wesentliche Einflussfaktoren in Bezug auf biologische, 
hydromorphologische sowie chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitäts-
komponenten sind, bei Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben während 
der Bauausführung, nicht zu erwarten.  

Für den Fluss-Wasserkörper 31-07-OR2 in seiner Gesamtheit sind durch die geplanten an-
lage- und baubedingten Wirkungen deshalb keine Verschlechterung des ökologischen Zu-
stands insgesamt oder einer der hierfür maßgebenden Qualitätskomponenten sowie des 
chemischen Zustandes zu erwarten.  

Vielmehr wird sich vorhabenbedingt der Zustand hinsichtlich der Qualitätskomponente 
„Durchgängigkeit“ deutlich verbessern. Durch den Neubau der Fischtreppen im Ent-
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nahmebauwerk 6.82 und in den Bauwerken im Querdamm „Weisweiler Rheinstraße“ bzw. im 
Querdamm 3 wird die Durchgängigkeit zwischen dem Fluss-Wasserkörper 31-07-OR2 und 
dem Rhein (Fluss-Wasserkörper 3-OR2) hergestellt und damit die WRRL-Maßnahmenziele 
Nr. 3731, 3733 und 3735 umgesetzt. 

Hinsichtlich der gemäß Anhang V der WRRL zu bewertenden Beurteilungskriterien werden 
deshalb in den nachfolgenden Ausführungen insbesondere die betriebsbedingten Wirkungen 
betrachtet und detailliert bewertet. 

5.4.1.3.1 Biologische Qualitätskomponenten 

Makrophyten 
Der Fluss-Wasserkörper ist im Wesentlichen durch die zeitweise erhöhte Zuleitung von 
Wasser aus dem Rhein betroffen. Die erhöhte Zufuhr der in Kp. 5.4.1.2 beschriebenen, mor-
phodynamisch wirksamen großen Wassermengen führt zur Verbesserungen der für Makro-
phyten wesentlichen Einflussfaktoren „Fließgeschwindigkeit“ und „Substrat“. Negative Aus-
wirkungen auf Zusammensetzung und Abundanz der Gewässerflora sind aus folgenden 
Gründen nicht zu erwarten: 

− Aufgrund der erhöhten Morphodynamik wird sich die Strukturgüte der Gewässer im 
Durchgehenden Altrheinzug und der angeschlossenen Schlutenbereiche deutlich ver-
bessern Da die wesentlichen Einflussfaktoren für Makrophyten neben der Trophie (hier 
ergibt sich aufgrund der bisherigen wie künftigen Zuleitung von Rheinwasser keine Ver-
änderung) im Bereich der Struktur bzw. der Degradation des Gewässers liegen (LUBW 
2015), ist eine verbesserte Morphodynamik im Durchgehenden Altrheinzug förderlich für 
die Lebensraumeignung. Es werden mehr für Makrophyten geeignete Lebensräume 
(besiedelbares Substrat) entstehen. 

Insbesondere bei den ersten großen Flutungsereignissen ist die Verdriftung von Was-
serpflanzen aus derzeit stillwasserartigen Gewässerabschnitten des Durchgehenden Alt-
rheinzuges möglich. Da hier bereits überwiegend Wasser- und Röhrichtarten der Aue 
existieren sind - auf Grundlage der Beurteilungen in Kp. 5.3.2.5.2 - keine wesentlichen 
Beeinträchtigungen für die Gewässervegetation zu erwarten. Im Zuge der regelmäßigen 
Beflutung des Gewässersystems im Rückhalterraum werden sich, wie in den angren-
zenden Gewässerabschnitten der rezenten Überflutungsbereiche, entsprechend stand-
ortstypische Wasserpflanzengesellschaften der Aue entwickeln und in den Gewässern 
Schlammschichten und Sinkstoffe regelmäßig fortgespült. Infolge dessen wird in den 
Gewässern die charakteristische Gewässerflora nachhaltig positiv beeinflusst. 

− Ein vermehrter Eintrag von Diasporen im Zuge von Hochwasserabflüssen aus dem 
Rhein wird als wahrscheinlich angesehen. Neu entstehende, geeignete Strukturen kön-
nen somit leichter besiedelt werden. 

− In den binnenseitigen Gewässern Flut (mit angrenzenden Schluten) und Wanggießen 
sind Strukturverbesserungsmaßnahmen vorgesehen (Uferabflachungen, und Uferstruk-
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turierungen innerhalb des Gewässerbetts sowie Entwicklung von Röhrichtbeständen; 
Auflichtung dichter Gehölzbestände), die die Entwicklungsbedingungen von Makrophy-
ten grundsätzlich verbessern.  

Nachteilige Wirkungen auf Makrophytenbestände sind grundsätzlich durch Ent-
schlammungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die bereits derzeit periodisch durch-
geführt werden, möglich. Ein gegenüber der derzeitigen Gewässerunterhaltung an-
gepasstes, abschnittsweises Vorgehen – insbesondere zum Schutz der in den Gewäs-
sern lebenden FFH-Art Helm-Azurjungfer – vermeidet künftig negative Auswirkungen auf 
die dortigen Makrophytenbestände. 

 

Hinsichtlich der „Qualitätskomponente Makrophyten“ sind die vorhabenbedingten Wirkungen 
auf den innerhalb des Rückhalterraumes liegenden Teilabschnitt des Fluss-Wasserkörpers 
31-07-OR2 „Durchgehender Altrheinzug“ insgesamt positiv zu bewerten. 
 

Phytobenthos (und Diatomeen) 
Auch hier ist der Fluss-Wasserkörper 31-07-OR2 im Wesentlichen durch die zeitweise er-
höhte Zuleitung von Wasser aus dem Rhein betroffen. Negative Auswirkungen auf das Phy-
tobenthos (Aufwuchsalgen) im innerhalb des Rückhalterraumes liegenden Teilabschnitt des 
Fluss-Wasserkörpers „Durchgehender Altrheinzug“ sind aus folgenden Gründen nicht zu 
erwarten: 

− Hinsichtlich der physikalischen wie chemischen Einflussgrößen wie bspw. Temperatur, 
Trophie und Saprobie ergibt sich aufgrund der bisherigen wie künftigen Zuleitung von 
Rheinwasser keine Veränderung im „Durchgehenden Altrheinzug“. 

− Durch die Verbesserung der Substratdiversität (insbesondere Förderung von Hart-
substraten wie Kies und Sand) aufgrund des künftigen morphodynamisch wirksamen er-
höhten Wasserzustroms, wird auch die Habitatqualität für die Ansiedlung von Phyto-
benthos verbessert. 

Eine durch das Vorhaben bedingte Verschlechterung bzw. Verhinderung der Zielerreichung 
der biologischen Qualitätskomponente „Makrophyten und Phytobenthos“ insgesamt auf Ebe-
ne des Gesamt-Wasserkörpers wird ausgeschlossen. 
 

Makrozoobenthos 
Der Fluss-Wasserkörper 31-07-OR2 ist durch die erhöhte Zufuhr von Rheinwasser betroffen. 
Im geplanten Rückhalteraum werden künftig die zusätzlich eingeleiteten Wassermengen die 
mittlere Wasserführung des „Durchgehenden Altrheinzuges“ einschließlich von Nebenge-
wässern und Schluten um ein Vielfaches übersteigen (siehe Tabelle 51). Auch in den bin-
nenseitigen Gewässern Flut, Endinger und Wyhler Graben, sowie Wanggießen wird, auf-
grund des zeitweise starken Zustroms von zulaufendem Grundwasser, eine Dynamisierung 
der Abflussverhältnisse mit entsprechenden Auswirkungen auf die Gewässerstruktur eintre-
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ten. Maßgebend für die Gesamtbeurteilung des Makrozoobenthos sind die Teilkomponenten 
Saprobie und Allgemeine Degradation.  

Durch die Zufuhr von morphodynamisch wirksamen großen Wassermengen werden Verbes-
serungen für die für das Makrozoobenthos wesentlichen Einflussfaktoren „Fließ-
geschwindigkeit, Sauerstoffgehalt, Strömungsgeschwindigkeit“ und die Verfügbarkeit von 
„besiedelbarem Substrat“ erwartet. Im Einzelnen trägt die Dynamisierung der Abflüsse zur 
Verbesserung der Habitatqualität (Struktur) bei: 

− Bereiche mit schlammigen Gewässersohlen werden zurückgehen. 

− Bereiche mit zusätzlichen besonderen Strukturen im Gewässer wie Kies- und Sand-
bänke werden vermehrt entstehen. 

− Dadurch kommt es zu Verbesserungen in der Strukturgüte und damit zur Förderung ge-
eigneter, für wertgebende Makrozoobenthosarten besiedelbare Habitate. 

− Durch die zeitweise erhöhte Zuführung von Rheinwasser ist von einer Erhöhung des 
Anteils rheophiler, d.h. strömungsliebender Taxa (bspw. von Eintagsfliegen, Steinfliegen 
und Köcherfliegen) auszugehen. 

Hinsichtlich der Trophie und Saprobie ergeben sich aufgrund der bisherigen wie künftigen 
Zuleitung von Rheinwasser keine Veränderungen im „Durchgehenden Altrheinzug“. Dies gilt 
ebenso durch den erhöhten Zustrom von Grundwasser in die dauerhaft grund-
wasserführenden binnenseitigen Gewässer Flut, Endinger u. Wyhler Graben sowie Wang-
gießen.  

Allerdings ist, insbesondere bei den ersten Überflutungsereignissen mit großen Was-
sermengen und hoher Dynamik im „Durchgehenden Altrheinzug“, eine Verdriftung von nicht 
an diese Fließverhältnisse angepassten Makrozoobenthos-Arten möglich. Bezüglich des 
Makrozoobenthos tragen die nachfolgenden regelmäßigen Ökologischen Flutungen aber zu 
einer Anpassung der Arten an die neuen, auenähnlicheren Verhältnisse bei. Arten der Fließ-
gewässer und Präferenz auf grobkörniges Gewässersubstrat bzw. rasche Fließbewegung 
werden gefördert, während Arten der Stillgewässer auf Gewässer mit geringen Fließge-
schwindigkeiten, die sich im Strömungsschatten oder am Rande bzw. außerhalb des Rück-
halteraumes bilden werden bzw. bereits existieren, ausweichen. 

Insgesamt ist vorhabenbedingt, durch die Zunahme strömungsliebender Arten, mit positiven 
Wirkungen auf die Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna zu 
rechnen. Durch die genannte Verbesserung der Habitatqualität und Strukturgüte ist auch von 
einer positiven Wirkung auf die ökologische Zustandsklasse der Allgemeinen Degradation 
auszugehen. Hierdurch wird sich bezüglich der „Qualitätskomponente Makrozoobenthos“ der 
Zustand im innerhalb des Rückhalteraumes liegenden Teilabschnitt des Fluss-
Wasserkörpers „Durchgehender Altrheinzug“ insgesamt verbessern. Eine durch das Vorha-
ben bedingte Verschlechterung bzw. Verhinderung der Zielerreichung der biologischen Qua-
litätskomponente „Makrozoobenthos“ insgesamt auf Ebene des Gesamt-Wasserkörpers 
kann deshalb ausgeschlossen werden. 
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Fische 
Durch den Betrieb des Rückhalteraumes und der Zufuhr morphodynamisch wirksamer, gro-
ßer Wassermengen werden in Bezug auf die „Qualitätskomponente Fische“ positive Auswir-
kungen erwartet durch: 

− Verbesserung der Habitatqualität infolge Dynamisierung der Abflussverhältnisse im Ge-
wässerbett des Durchgehenden Altrheinzuges (Rückgang verschlammter Ge-
wässerabschnitte, Erhöhung der Strömungs-, Struktur- und Sohldiversität, Förderung 
besonderer Habitatrequisiten wie Kolke, Treibholz, Aushöhlungen etc.) 

− Vernetzung von Auegewässern mit dem Rhein durch den Neubau von Fischtreppen im 
Entnahmebauwerk 6.82 und in den bestehenden Durchlassbauwerken im Querdamm 
„Weisweiler Rheinstraße und Querdamm 3. 

− Strukturverbesserungen in Teilabschnitten der Flut durch Uferabflachung und Uferstruk-
turierung innerhalb des Gewässerbetts sowie durch die Entwicklung von Röhrichtbe-
ständen außerhalb des Mittelwassers. 
 

Nachteilige Wirkungen sind nach Ablauf des Hochwassers möglich, da in Schluten und 
Restwasserlachen Fische zurückbleiben und bei weiter absinkenden Wasserständen veren-
den können. Bei der vorliegenden Planung ist aber vorgesehen, durch die Herstellung einer 
Vorflut für die Schluten im Rückhalteraum, die Entstehung von Fischfallen weitestgehend zu 
vermeiden, so dass keine Gefährdung der betroffenen Fische-Populationen zu erwarten ist.  

Insgesamt werden Verbesserungen in Bezug auf die WRRL-Qualitätsmerkmale Zu-
sammensetzung / Arten und Gildeninventar, Artenabundanz und Altersstruktur der Fischfau-
na, erwartet. Leitfischarten, die strömende Abschnitte bevorzugen (rheophile Arten) wie z. B. 
Barbe, Hasel, Nase und Döbel aber auch Begleitarten wie die Groppe, werden durch die 
zeitweise höheren Abflüsse im „Durchgehenden Altrheinzug“ profitieren, ebenso wie in Be-
zug auf Strömung indifferente Arten wie z. B. Flussbarsch, Rotauge, Ukelei (LAZ & FFS 
2016). Die Verfügbarkeit von Lebensräumen für die unterschiedlichen Entwicklungsstadien 
wird voraussichtlich zunehmen. 

So konnten im Rahmen der Untersuchungen in den Poldern Altenheim (LFU 1999), aufgrund 
der morphodynamischer Wirksamkeit der Flutungen, eine Zunahme der strömungsliebenden 
und gegenüber Wasserströmung indifferenten Arten sowie der Rote-Liste-Arten festgestellt 
werden. U.a. aufgrund der Untersuchungen in den Poldern Altenheim ist auch nicht zu er-
warten, dass es zu einer Schadstoffanreicherung der Fische über die Nahrungskette kom-
men wird. 

Abschließend ist festzustellen, dass sich durch die genannten betriebsbedingten Effekte be-
züglich der Qualitätskomponente „Fische“ der Zustand im innerhalb des Rückhalteraumes 
liegenden Teilabschnitt des Fluss-Wasserkörpers „Durchgehender Altrheinzug“ insgesamt 
nachhaltig verbessern wird. Eine durch das Vorhaben bedingte Verschlechterung bzw. Ver-
hinderung der Zielerreichung der biologischen Qualitätskomponente „Fische“ insgesamt auf 
Ebene des Gesamt-Wasserkörpers wird deshalb ausgeschlossen. 
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Mögliche Zuwanderung von Neozoen: 
Aufgrund der derzeit schon bestehenden Verbindungen zwischen Rhein, Durchgehendem 
Altrheinzug, Leopoldskanal ist eine Einwanderung von Neozoen in das Gewässernetz des 
betroffenen Wasserkörpers 31-07-OR2 schon heute möglich und auch dokumentiert (bspw. 
Körbchenmuschel, Kamberkrebs, neozooische Flohkrebse oder Wasserasseln in PANKOW 
2016a) Die im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie erwünschte und mit Bau des Rückhalte-
raumes geplante Verbesserung der Durchwanderbarkeit zwischen Rhein und Auegewässer 
erleichtert auch die Einwanderung von fremdländischen Arten, führt im Grundsatz aber nicht 
zu einer Veränderung des bestehenden Zustandes. Eine Verschlechterung der o.g. biologi-
schen Qualitätskomponente ist deshalb vorhabensbedingt nicht gegeben. 

 

5.4.1.3.2 Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Die hydromorphologischen Qualitätskomponenten bestehen aus den Teilkomponenten: 

− Wasserhaushalt (Abfluss und Abflussdynamik; Verbindung zum Grundwasser) 
− Durchgängigkeit 
− Morphologie 

Das im Rückhalteraum liegende Hauptgewässer Durchgehender Altrheinzug ist dem WRRL-
Fließgewässertyp 10 „Kiesgeprägte Ströme“ zugeordnet. Die sonstigen binnenseitigen Ge-
wässer bzw. der Leopoldskanal sind dagegen keinem Fließgewässertyp zugeordnet (RP 
KARLSRUHE 2015). Der Zustand der hydromorphologischen Qualitätskomponenten im 
Wasserkörper 31-07-OR2 wird aufgrund der vorhandenen Defizite gem. Bewirtschaftungs-
plan 2015 als „nicht gut“ beurteilt. Hierbei tragen maßgeblich die schlechte Durchgängigkeit 
und der gestörte Wasserhaushalt zur Zielverfehlung bei - beide Teilkomponenten werden mit 
„nicht gut“ bewertet, in Teilgewässerstrecken auch der schlechte morphologische Zustand. 

Gemäß Bewirtschaftungsplan ist der Durchgehende Altrheinzug im WK 31-07-OR2 das 
Hauptgewässer und durch hohen Migrationsbedarf der Fische geprägt. Die Herstellung der 
Durchgängigkeit ist erforderlich, um eine Vernetzung des Rheins mit den Auegewässern 
herzustellen. Hierdurch wird auch eine ökologische Aufwertung des Rheinwasserkörpers WK 
3-OR2 erreicht. Nachfolgend werden für die hydromorphologischen Teilkomponenten Was-
serhaushalt, Durchgängigkeit und Hydromorphologie die jeweils maßgebenden Auswirkun-
gen zusammenfassend beschrieben und beurteilt: 
 

Wasserhaushalt 
Die zeitweise erhöhte Zufuhr von Wasser aus dem Rhein in das Gewässersystem des 
„Durchgehenden Altrheinzuges“ (siehe Tabelle 51) wird zu einer Verbesserungen der Ab-
flussdynamik auf dem ca. 9 km langen Abschnitt innerhalb des Rückhalteraumes führen. Die 
höheren Wasserstände in den Gewässern mit häufiger Überflutung der Ufer und Auenberei-
che tragen zudem wesentlich zur Förderung der Auenentwicklung bei. 
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Auch in den binnenseitigen Gewässern Endinger Graben, Brunnenwasser-Heiligenwörth 
(Wyhler Graben), Wanggießen, Flut, und Stückerwasser werden die zeitweise deutlich er-
höhten Grundwasserstände zu einer starken Dynamisierung der Abflussverhältnisse beitra-
gen. 

Eine Verschlechterung des Gesamtwasserkörpers durch den veränderten Wasserhaushalt 
im Rückhalteraum ist deshalb nicht zu erwarten. 
 

Durchgängigkeit 
Wie bereits oben ausgeführt wird im Zuge der Umsetzung des Rückhalteraumes durch den 
Neubau von mehreren Fischtreppen im Ein- und Auslaufbereich die Durchgängigkeit zwi-
schen Rhein (WK 3-OR2) und dem „Durchgehendem Altrheinzug“ hergestellt und hiermit u.a. 
die im Bewirtschaftungsplan aufgeführten WRRL-Maßnahmen vollumfänglich umgesetzt. 

Vorhabensbedingt wird sich der Zustand im Fluss-Wasserkörper „Durchgehender Alt-
rheinzug“ hinsichtlich der „Qualitätskomponente Durchgängigkeit“ durch die Vernetzung zwi-
schen Rhein und dem Durchgehendem Altrheinzug bzw. den sonstigen Auegewässer  deut-
lich verbessern. 
 

Morphologie 
Die vermehrte Zuleitung von morphodynamisch wirksamen Wassermengen in den „Durch-
gehenden Altrheinzug“ wird positive morphologische Änderungen an der Gewässerstruktur 
innerhalb des Rückhalteraumes bewirken (siehe hierzu Beschreibung oben). Auch in den 
binnenseitigen Gewässern Endinger Graben, Brunnenwasser Heiligenwörth (Wyhler Gra-
ben), Wanggießen, Flut, und Stückerwasser wird, aufgrund des zeitweise starken Zustroms 
von zulaufendem Grundwasser, eine Dynamisierung der Abflussverhältnisse mit entspre-
chenden Auswirkungen auf die Gewässerstruktur eintreten. 

Betriebsbedingt sind bezogen auf die im Rahmen der Gewässerstrukturkartierung erhobenen 
Parameter insbesondere folgende Verbesserungen zu erwarten: 

− Laufentwicklung: Ausbildung von „Besonderen Laufstrukturen“ wie z. B. Sturzbäume, 
Treibholzanlandungen, Laufaufweitungen durch Uferabbrüche.  

− Längsprofil: Verbesserung der „Strömungsdiversität“ und „Tiefenvarianz“ aufgrund der 
zu erwartenden Fließgeschwindigkeiten (Auskolkungen/Anlandungen). 

− Querprofil/Breitenvarianz: Erhöhung der Breitenvarianz insbesondere in schmalen Ge-
wässerabschnitten und Prallhangbereichen aufgrund der z.T. hohen Fließge-
schwindigkeiten (Uferabbrüche, Steilwände, Auskolkungen). 

− Sohlenstruktur: Erhöhung der „Substratdiversität“ aufgrund der o.g. hohen Strö-
mungsdiversität. Vermehrt Ausbildung von „besonderen Laufstrukturen“ wie z. B. Kies-
bänken, Schnellen, Kehrwasser bzw. Totholzablagerungen etc. 
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Insgesamt ist für die Gewässerabschnitte innerhalb des Rückhalteraumes sowie in Teilen 
des Abströmbereiches – unter Berücksichtigung der für diesen Fließgewässertyp charakte-
ristischen Sohl-, Profil-, Ufer- und Wasserhaushaltsparameter – für die hydromorphologi-
schen Qualitätskomponenten mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem derzeitigen 
Zustand zu rechnen.  

 

Aufgrund der durch den Betrieb des Rückhalteraumes zu erwartenden Verbesserungen im 
Bereich des Vorhabengebietes sowie der ausschließlich kleinräumig und punktuell zu erwar-
tenden baulichen Veränderungen ist nicht mit einer Verschlechterung der hydro-
morphologischen Qualitätskomponenten des Gesamtwasserkörpers zu rechnen. 

 

5.4.1.3.3 Flussgebietsspezifische Schadstoffe und  
Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten 

Die Beschaffenheit der für den ökologischen Zustand zu bewertenden flussgebietsspe-
zifischen Schadstoffe wird im Wasserkörper 31-07-OR2 als „gut“ bezeichnet. Die Jah-
reskennwerte der Einzelkomponenten liegen unter der halben UQN, d. h. es liegt keine signi-
fikante Belastung vor. 

Der Zustand der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten wird im Was-
serkörper 31-07-OR2 zumeist als „noch gut“ oder „gut“ bewertet. Lediglich beim Einzelpara-
meter ortho-Phosphat Phosphor wird der Orientierungswert überschritten. 
 

Insgesamt umfasst der Fluss-Wasserkörper eine Gesamtfläche von 305 km². Innerhalb des 
Fluss-Wasserkörpers liegen rezente Auenbereiche sowie mehrere IRP Hochwasserrückhal-
teräume. Insgesamt umfassen die derzeit bei Rheinhochwasser bereits überfluteten Gebiete 
innerhalb des Fluss-Wasserkörpers eine Fläche von rd. 30 km² (rd. 16% der Gesamtfläche 
des Wasserkörpers). Die Fläche des Rückhalteraumes beträgt rd. 6 km², dies entspricht ei-
nem Anteil von rd. 2% der Gesamtfläche des Fluss-Wasserkörpers. 
 

Im Rahmen des künftigen Betriebs des Rückhalteraumes wird neben der bereits beste-
henden Dauerwasserentnahme von Rheinwasser zeitweise vermehrt Wasser aus dem Rhein 
(Fluss-Wasserkörper 3-OR2) entnommen und nach durchströmen des Rückhalteraumes 
wieder in den Rhein zurückgeführt.  

Aufgrund der derzeit schon vorhandenen, dauerhaften Durchströmung des im Rückhal-
teraum liegenden Abschnittes des Durchgehenden Altrheinzuges mit Rheinwasser führt die 
zeitweise erhöhte Einspeisung von (dem je nach Abfluss identischen, hinsichtlich der physi-
kalisch-chemischen Qualitätskomponenten tendenziell besseren) Rheinwasser in dieses 
Gewässersystem nicht zu einer Veränderung der derzeitigen Gegebenheiten. Zudem werden 
bei entsprechenden Rheinabflüssen bereits derzeit im direkten Abstrom des Rückhalterau-
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mes große Flächenanteile des Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 bei Rheinhochwasser über-
flutet. 

Eine Verschlechterung der zu bewertenden flussgebietsspezifischen Schadstoffe oder der 
physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten des Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 ist 
deshalb nicht zu erwarten. 

Sollte der unwahrscheinliche Fall einer Havarie im Rhein eintreten, können die Rhein-
wasserentnahmebauwerke geschlossen werden, so dass ein Zustrom von evtl. verun-
reinigtem Wasser in den Abschnitt des Durchgehenden Altrheinzuges innerhalb des Rück-
halteraumes ausgeschlossen werden kann und gegenüber dem derzeitigen Zustand keine 
Veränderung eintritt. 

 

5.4.1.3.4 Chemischer Zustand 

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes von Oberflächenwasserkörpern liegt vor, 
wenn infolge eines Vorhabens eine Umweltqualitätsnorm (UQN) für einen Stoff nach Anlage 
8 Tab. 1 und 2 der OGewV überschritten wird. 

Derzeit wird im betroffenen Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 und hinsichtlich der Rhein-
Wasserentnahme relevanten Fluss-Wasserkörper 3-OR2 lediglich für den Schadstoff Queck-
silber die festgelegte Umweltqualitätsnorm überschritten. Wie bereits in Kp. 3.4.3.1 beschrie-
ben gilt Quecksilber als ubiquitär verbreitet. Gemäß Bewirtschaftungsplan wird der chemi-
sche Zustand am gesamten Oberrhein deshalb grundsätzlich flächendeckend als „nicht gut“ 
eingestuft. 

Für den Rheinabschnitt bei Breisach liegen an der Rheingüte-Messstelle Breisach Daten zu 
Schwermetallen vor. Danach lag der Wert für Quecksilber in den zuletzt vorliegenden Jahren 
1994-1996 jeweils unter der Bestimmungsgrenze von 0,05 µg/l (Quelle: LUBW 2011, Jah-
resdatenkatalog). Auch von der IKSR wurden für die Jahre 2002 – 2008 Quecksilbergehalte 
in den Schwebstoffen an der Messstation Weil am Rhein dokumentiert. Danach lagen die 
Werte im Bereich der Hälfte des Zielvorgaben-Werts, d.h. deutlich unter der IKSR Zielvorga-
be. Dies deutet darauf hin, dass zumindest im betrachteten Rheinabschnitt im Umfeld des 
Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil die Quecksilberbelastung im Rheinwasser selbst als niedrig 
einzustufen ist. 

Aufgrund der ubiquitären Verbreitung von Quecksilber haben Bau und Betrieb des Rückhal-
teraumes keinen Einfluss auf den chemischen Zustand im Fluss-Wasserkörper 31-07-OR2.  

Die grundsätzlich am Oberrhein bestehende Hexachlorbenzol (HCB) Problematik aufgrund 
erhöhter HCB-Gehalte in Sedimenten wird für die Beurteilung des chemischen Zustandes, 
wie nachfolgende begründet, als nicht erheblich eingeschätzt. Gemäß den Ausführungen in 
Kp. 5.1.2.3 und 5.3.2.3 sind eine Mobilisierung abgelagerter Altsedimente und ein Einspülen 
in den Rückhalteraum grundsätzlich nur bei sehr großen, seltenen Hochwasserereignissen 
im Rhein möglich.  
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Bei Sedimentuntersuchungen im Durchgehenden Altrheinzug innerhalb des Rückhalte-
raumes sowie in der angrenzenden, rezenten Aue der Schlinge Sasbach/Jechtingen wurden, 
erhöhte Konzentrationen der Stoffgruppe HCB nachgewiesen. Für diesen Schadstoff sind 
gem. Anlage 8 der OGewV Schwellenwerte definiert. Diese liegen im Wasser bei 0,05 μg/l 
(zulässige Höchstkonzentration-UQN) bzw. bei 10 μg/kg (Biota-UQN d.h. angereichert in 
Pflanzen und Tieren). 

Bei der Beprobung von Fischen (CVUA 2010) wurde, trotz der nachgewiesenen HCB Belas-
tung im Rheinsediment, die Biota-bezogene Umweltqualitätsnorm im Rheinabschnitt im Um-
feld des Einlassbauwerkes (Fluss-Wasserkörper 3-OR2 bei Rhein-km 255) mit Werten von 
0,5 – 1 μg HCB pro kg Frischgewicht eingehalten. 

Die Ergebnisse von, im Zuge der UVS, durchgeführten Eluatuntersuchungen von Hoch-
wassersedimenten zeigen zudem, dass die HCB-Gehalte in den Eluaten unter der Nach-
weisgrenze von 0,01 μg/l liegen. Aufgrund der starken Bindung von HCB an die Sedimente 
ist somit nicht mit einer Lösung von HCB aus dem Sediment zu rechnen.  

Aufgrund der derzeit schon vorhandenen, dauerhaften Durchströmung des im Rückhal-
teraum liegenden Abschnittes des Durchgehenden Altrheinzuges mit Rheinwasser führt die 
zeitweise erhöhte Einspeisung von (dem je nach Abfluss identischen) Rheinwasser in dieses 
Gewässersystem nicht zu einer Veränderung der derzeitigen Gegebenheiten bezüglich der 
für die Beurteilung des chemischen Zustandes relevanten Schadstoffe. Zudem werden bei 
entsprechenden Rheinabflüssen bereits derzeit im Abstrom des Rückhalteraumes große 
Flächenanteile des Fluss-Wasserkörpers bei Hochwasser mit entsprechendem Rheinwasser 
überflutet.  

Auch unter Berücksichtigung des Schadstoffes HCB ist aufgrund der Seltenheit des Eintrags, 
der starken Anhaftung am Sediment und der vergleichbaren Einstufung des chemischen 
Zustandes der Gewässer im Fluss-Wasserkörper 31-07-OR2 sowie im zufließenden Rhein-
wasser des Fluss-Wasserkörpers 3-OR2 eine Verschlechterung des chemischen Zustandes 
des Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 insgesamt nicht zu erwarten.  

 

5.4.1.3.5 Beurteilung des Baggersees Wyhl-Rheinwald  
und der Gießengewässer 

Der Baggersee Wyhl-Rheinwald ist im derzeitigen Bewirtschaftungsplan nicht als eigener 
See-Wasserkörper ausgewiesen. Die Baggerseefläche beträgt nach Angabe der Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), Stand April 
2018, rd. 21,7 ha. Die Flächenermittlung der LUBW ist Grundlage für die Dokumentation und 
Bewertung der Seen im Bewirtschaftungsplan. Der Baggersee Wyhl-Rheinwald stellt damit 
keinen eigenständigen See-Wasserkörper dar, da er unter der relevanten Flächengröße von 
50 ha liegt.  

Aufgrund der geringen Flächengröße und Einzugsgebiete sind auch die Einzelgewässer 
(Gießen, Weiher, Schluten) im geplanten Rückhalteraum Wyhl/Weisweil keine gemäß WRRL 
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bzw. OGewV eigenständig zu betrachtenden bzw. zu beurteilenden Oberflächen-
wasserkörper. 

Aufgrund der im Kp. 5.4.1.1 genannten Ausführungen ist infolge der zeitweisen Überströ-
mung des Baggersees Wyhl-Rheinwald oder der Gießengewässer mit Rheinwasser somit 
ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot gemäß WRRL in Bezug auf die genannten 
Gewässer selbst nicht möglich. Durch die zeitweise zusätzliche Überflutung des Baggersees 
oder der kleinen Einzelgewässer im Rückhalteraum mit Rheinwasser ist unter Berück-
sichtigung der o.g. Ausführungen keine Verschlechterung des Ökologischen oder chemi-
schen Zustandes des Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 in seiner Gesamtheit zu erwarten. 

 

5.4.1.4 Fazit Oberflächenwasserkörper 

Anlage und Betrieb des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil führen im Fluss-Wasserkörper  
31-07-OR2 „Durchgehender Altrheinzug mit Leopoldskanal“ nicht zu einer Verschlechterung 
des ökologischen Zustandes bzw. einer der hierfür maßgebenden Qualitätskomponenten. 
Vielmehr sind hinsichtlich einzelner Qualitätskomponenten Verbesserungen zu erwarten, da 
die für die derzeitige Zielverfehlung maßgebenden Gründe „schlechte Durchgängigkeit“ so-
wie „schlechter morphologische Zustand“ innerhalb des Rückhalteraumes – entsprechend 
dem WRRL-Maßnahmenprogramm – beseitigt werden. 

Der chemische Zustand des Fluss-Wasserkörpers 31-07-OR2 in seiner Gesamtheit wird 
durch das geplante Vorhaben ebenfalls nicht verschlechtert. Für das im Wasserkörper  
31-07-OR2 liegend Gewässer Leopoldskanal ergeben sich kein anlagen-, bau- oder be-
triebsbedingten Veränderungen. 

Auch unter Berücksichtigung der Vorhabenswirkungen ist, aufgrund der o.g. Ausführungen, 
die Umsetzbarkeit der im Bewirtschaftungsplan aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 
des guten ökologischen und chemischen Zustandes nicht eingeschränkt (Ver-
besserungsgebot). Vielmehr werden mit Bau und Betrieb des Rückhalteraumes Teile des 
WRRL-Maßnahmenprogramms umgesetzt. 

 

5.4.2 Grundwasserkörper 

5.4.2.1 Methodische Grundlagen 

Gemäß Artikel 2 Nr. 12 der WRRL handelt es sich bei einem "Grundwasserkörper" um ein 
abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter. Die 
Grundwasserkörper sind die Einheit, in der über die Einhaltung der Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie, d.h. bezüglich des chemischen und mengenmäßigen Zustands, berichtet wird. Die 
Lage und Grenzen der Grundwasserkörper sind gemäß Art. 13 Abs. 4 i.V.m. Anhang VII 
WRRL in den Bewirtschaftungsplänen angegeben. Für die Beurteilung der Frage, ob eine 
Verschlechterung vorliegt, sind neben Artikel 4 WRRL die Vorschriften der Grundwasserver-
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ordnung (GrwV) relevant. Die für die Vorhabensbeurteilung maßgebende Bestandsaufnahme 
der Grundwasserkörper im Bewirtschaftungsplan gem. WRRL ist in Kp. 3.4.3 dargestellt. 

 

In den Bewirtschaftungsplänen werden die Grundwasserkörper bei der Zustandsbewertung 
hinsichtlich des mengenmäßigen und chemischen Zustandes nur in zwei Zustandsklassen 
eingestuft, in „gut“ oder „schlecht“. Grundsätzlich sind die Auswirkungen eines Vorhabens 
immer bezogen auf den gesamten betroffenen Grundwasserkörper zu beurteilen.  

Gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass eine Ver-
schlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermieden wird. 
Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkörpers liegt vor, so-
bald mindestens ein Schadstoff den für den jeweiligen Grundwasserkörper maßgeblichen 
Schwellenwert nach § 7 Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 GrwV in 
für den Grundwasserkörper festgelegten, repräsentativen Messstellen überschreitet. Für 
Schadstoffe, die den maßgebenden Schwellenwert bereits überschreiten, stellt jede weitere 
(messbare) Erhöhung der Konzentration eine Verschlechterung dar. Eine Verschlechterung 
des mengenmäßigen Zustands eines Grundwasserkörpers liegt vor, sobald mindestens ein 
Kriterium nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buchst. a) bis d) GrwV nicht (mehr) erfüllt wird. Bei 
Kriterien, die bereits vor der Vorhabensumsetzung nicht erfüllt werden, stellt jede weitere 
negative Veränderung eine Verschlechterung dar. 

 

Auch wenn die vom EuGH-Urteil vom 01.07 2015 definierten Prüfmaßstäbe nicht explizit auf 
den Zustand des Grundwassers bezogen sind, werden im vorliegenden Fachbericht (RP 
FREIBURG 2018) die angelegten Maßstäbe für die Einschätzung der Oberflächengewässer 
auch auf die betroffenen Grundwasserkörper unter Berücksichtigung von deren Besonder-
heiten bezogen. 
 

5.4.2.2 Beurteilung der vorhabenbedingten Auswirkungen 

Bei den möglichen vorhabensbedingten Auswirkungen ist im Hinblick auf den mengen-
mäßigen und chemischen Zustand der betroffenen Grundwasserkörper vor allem der mögli-
che Eintrag von Schadstoffen durch die Flutung des Rückhalteraumes zu bewerten. Folgen-
de denkbaren Fälle werden geprüft: 

− Eintrag von Schadstoffen der Anlage 2 GrwV aus dem Rheinwasser bei Betrieb des 
Rückhalteraumes 

− Eintrag von sonstigen, im Raum maßgeblichen Schadstoffen 

− Eintrag von Schadstoffen durch einen Unfall während einer Hochwasserphase  

− Betroffenheit von Schutzgebieten zur Entnahme von Wasser für den menschlichen Ge-
brauch (Artikel 7 WRRL). 

 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

 
435 

 

5.4.2.2.1 Schadstoffe der Anlage 2 GrwV 

Die Bewertung des Rheinwassers im Hinblick auf eine Beeinträchtigung der Grundwas-
serqualität erfolgt für Schadstoffe gemäß Anlage 2 GrwV. In dieser sind die für die Be-
wertung maßgeblichen Schwellenwerte genannt (siehe Tabelle 52). 

Tabelle 52:  Schwellenwerte für Schadstoffe gem. Anlage 2 GrwV 

 

 

Die derzeitig bestehende Hauptbelastung bzw. der schlechte chemische Zustand im Grund-
wasserkörper 16.6 wird durch zu hohe Einträge des Nährstoffs Nitrat (NO3

-) aus den land-
wirtschaftlichen Nutzflächen verursacht. Als Schwellenwert gilt eine Konzentration von 50 
mg/l im Grundwasser. Nach Messungen im Rhein nördlich Breisach aus 2012 und 2013 
(HYDORISOTOP 2015) bzw. den Angaben in Kp. 3.4.3.2 liegt die Nitrat-Konzentration im 
Rheinwasser bei ca. 2 – 8 mg/l und damit weit unter dem Schwellenwert. Eine Gefährdung 
durch Nitrateinträge über das Rheinwasser kann damit ausgeschlossen werden. Vielmehr 
trägt, wie bereits derzeit, das zusickernde Rheinuferfiltrat maßgeblich zur Beimischung nit-
ratunbelasteten Wassers bei. Auch die Konzentrationen der weiteren in Anlage 2 aufgeführ-
ten Schadstoffe, insbesondere Arsen (ca. 1 μg/l), Cadmium (unter Bestimmungsgrenze), 
Quecksilber (unter Bestimmungsgrenze) und Blei (< 0,2 μg/l), liegen jeweils weit unter den 
Schwellenwerten (Datengrundlage: Jahresdatenkatalog Fließgewässer LUBW, Messstelle 
Karlsruhe, Zeitraum 2010 – 2013). 
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Aufgrund der geringen flächenhaften Ausdehnung des Rückhalteraumes innerhalb des be-
troffenen Grundwasserkörpers 16.6 (< 3%) sowie der guten Qualität des Rheinwassers füh-
ren die zeitweisen Überflutungen des Rückhalteraumes zu keiner Verschlechterung des 
chemischen Zustands der Grundwasserkörper. 

 

5.4.2.2.2 Sonstige, maßgebliche Schadstoffe 

Nur bei sehr großen, seltenen Hochwasserereignissen im Rhein können abgelagerte 
Altsedimente im Rheinbett aufgerissen und in den Rückhalteraum eingespült werden (siehe 
Kp. 3.3.1 und 3.4.1). Bei Sedimentuntersuchungen im Durchgehenden Altrheinzug innerhalb 
des Rückhalteraumes sowie in der angrenzenden, rezenten Aue der Schlinge Sas-
bach/Jechtingen wurden, wie in den o.g. Kapiteln ausführlich dargestellt, erhöhte Konzentra-
tionen der Stoffgruppe Hexachlorbenzol (HCB) nachgewiesen. Für diesen Schadstoff sind 
gem. OGewV bzw. GrwV keine Schwellenwerte definiert. Die nachgewiesen Konzentrationen 
überschreiten aber die LAWA Zielvorgaben (SOLUM 2002).  

Um zu überprüfen, inwieweit HCB aus den Sedimenten gelöst werden kann, wurden Eluat-
untersuchungen in den Sedimenten mit der höchsten Belastung durchgeführt (SOLUM 
2003). Die Ergebnisse der Eluatuntersuchungen zeigen jedoch, dass die HCB Gehalte in 
den Eluaten unter der Nachweisgrenze von 0,01 μg/l liegen. Aufgrund der starken Bindung 
von HCB an die Sedimente ist somit nicht mit einer Gefährdung des Grundwassers durch 
Auswaschung aus dem Sediment zu rechnen.  

Auch langjährig Untersuchungen in den Poldern Altenheim kommen zu dem Ergebnis, dass 
in den untersuchten Dauerbeobachtungsflächen keine Anreicherung von HCB festzustellen 
war. 

Tabelle 53:  Ergebnisse HCB auf Dauerbeobachtungsflächen der Polder Altenheim 

HCB 
(µg/kg)

HCB 
(µg/kg)

HCB 
(µg/kg)

HCB 
(µg/kg)

HCB 
(µg/kg)

Probestelle 1993 1996 1999 2001 2013
7512.12B 0,004 < BG 0,002
7512.13B 0,015 0,009 0,011 0,008 0,003

7512.15BÖ 0,004 < BG 0,012 0,005 0,001
7512.17B 0,012 0,001 0,001 < BG < 0,001

7512.20BFÖ < BG < BG k.A. < BG < 0,001
7512.23BÖ 0,003 < BG 0,0012 0,001 < 0,001
7512.24BF 0,089 0,084 0,011 0,01 0,006
7512.25BÖ 0,005 < BG 0,0079 0,004 0,001
7512.26B 0,01 0,001 0,0017 0,008 0,002
7512.A29 < BG < BG < 0,001 n.b. < 0,001
7512.A151 0,001 < BG 0,0012 n.b. < 0,001  
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Das nur bei sehr großen Hochwasserereignissen eingetragene HCB stellt somit insgesamt, 
aufgrund der Seltenheit des Eintrags und der starken Anhaftung am Sediment, keine Ver-
schlechterung des guten chemischen Zustands für den Grundwasserkörper 16.6 dar. 
 

5.4.2.2.3 Störfallbedingte Schadstoffe im Rheinwasser 

Bei einem Störfall im Einzugsgebiet des Rheins und einem hierdurch ausgelösten Schadstof-
feintrag in das Rheinwasser bei gleichzeitigem Hochwasser und Betrieb des Rückhalterau-
mes, besteht jederzeit die Möglichkeit – wie bereits im derzeitigen Zustand – die Rheinwas-
ser-Entnahmebauwerke zu schließen und die Flutung des Rückhalteraumes abzubrechen. 
 

5.4.2.2.4 Betroffenheit von Schutzgebieten zur Entnahme von Wasser 

Die betriebsbedingten Auswirkungen auf die betroffenen Grundwasserköper hinsichtlich des 
chemischen Zustandes wurde bereits in den Kp. 5.4.2.2.1 - 5.4.2.2.3 beurteilt. Auswirkungen 
auf den mengenmäßigen Zustand sind durch die Überflutung des Rückhalteraumes selbst 
nicht zu erwarten. Durch die zeitweise Beflutung des Rückhalteraumes kommt es binnensei-
tig zu temporären Grundwasseranstiegen.  

Um jedoch negative Auswirkungen auf Siedlungen zu vermeiden, sind binnenseitige 
Schutzmaßnahmen in den Gemeinden Wyhl und Weisweil geplant, um zusätzliche, schad-
bringende Grundwasseranstiege zu vermeiden. Diese Maßnahmen führen im Normalzu-
stand, d.h. außerhalb der Zeiten des Betriebs des Rückhalteraumes, zu keinen dauerhaften 
Auswirkungen auf die binnenseitigen Grundwasserstände. 

 

Tiefbrunnen Gemeinde Sasbach: Der Grundwasserkörper nördlich des Limberg wird nahezu 
vollständig vom Rhein her gespeist, da aufgrund des vulkanischen Bergmassivs des Limberg 
kein Zustrom von Süden her erfolgt. Dieser Vorgang wird durch die gemessene Fließrichtung 
des Grundwassers sowohl in Niederwasserzeiten als auch bei Hochwasserzeiten, in denen 
das Vorland bei der Rheinbrücke Sasbach bereits heute überflutet ist, bestätigt. Der Betrieb 
des Rückhalteraumes verstärkt lediglich die vorhandene Zuströmung aus Rheinuferfiltrat. 

Tiefbrunnen Gemeinde Wyhl: Der Tiefbrunnen der Gemeinde Wyhl wird durch den Grund-
wasserstrom zwischen Limberg und Kaiserstuhl, dem Zustrom, aus dem Kaiserstuhl und der 
Neubildung nördlich des Kaiserstuhls gespeist und liegt außerhalb des Auswirkungsbereichs 
des Rückhalteraums Wyhl/Weisweil. Dies wir durch die bestehende Schutzgebietsauswei-
sung des Tiefbrunnens bestätigt. Die Anströmrichtung des Grundwassers im Bereich des 
Tiefbrunnens ändert sich auch bei Betrieb des Rückhalteraumes nicht. 

Aufgrund der derzeit zu hohen Nitratbelastung im Trinkwasser (ca. 58 mg/l) wurde in 2018 
zudem der Brunnen von der Gemeinde Wyhl vorübergehend stillgelegt und die Wasserver-
sorgung über den o.g. Tiefbrunnen Sasbach sichergestellt, der nur eine geringen Nitratwert 
(derzeit ca. 8,5 mg/l) aufweist.   
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Die Gemeinde Weisweil wird über den Tiefbrunnen „Forchheimer Wald“ versorgt, die Ge-
meinde Rheinhausen über einen Tiefbrunnen nord-östlich von Oberhausen. Beide Brunnen 
liegen weit außerhalb des Auswirkungsbereichs des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil liegt. 
 

Die Grundwasserströmungsanalysen für die Betriebszustände des Rückhalteraums haben 
ergeben, dass eine Beeinträchtigung der Wasserversorgung ausgeschlossen werden kann. 
Der Tiefbrunnen der Gemeinde Sasbach wird bereits derzeit durch Rheinuferfiltrat gespeist 
und bei großen Abflüssen im Rhein können Vorlandflächen innerhalb der Schutzgebietszone 
III überflutet werden. Der Grundwasserzustrom wird durch die zusätzliche Überflutung des 
Vorlandes innerhalb des Rückhalteraumes (davon nur rd. 5 ha innerhalb der Schutzgebiets-
zone III) lediglich verstärkt. Zudem ist nur in einem 200 – 300 m breiten Korridor entlang des 
Hochwasserdammes vorhabensbedingt mit einem Einfluss auf die Grundwasserbeschaffen-
heit zu rechnen. Eine Verschlechterung des chemischen und mengenmäßigen Zustandes 
innerhalb des betroffenen Grundwasserkörpers 16.6 ist vorhabensbedingt für den in Betrieb 
befindlichen Tiefbrunnen der Gemeinde Sasbach nicht gegeben. 

Siehe hierzu auch Beschreibung und Beurteilung in den Kp. 5.1.2.3.2 und 5.1.2.3.3 sowie in 
Anhang 1 – 3. 

 

5.4.2.3 Fazit Grundwasserkörper 

Anlage und Betrieb des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil führen in dem derzeit bereits als 
gefährdet eingestuften Grundwasserkörper 16.6 zu keiner Verschlechterung des mengen-
mäßigen und chemischen Zustandes des betroffenen Grundwasserkörpers in seiner Ge-
samtheit. Vielmehr ist, bezüglich der für die Einstufung des schlechten chemischen Zustan-
des verantwortlichen Schadstoffes Nitrat, durch die Flutungen des Rückhalteraumes tenden-
ziell mit einer Verbesserung durch zusickerndes Rheinuferfiltrat zu rechnen. 

Vor diesem Hintergrund ist außerdem festzustellen, dass auch das Bewirtschaftungsziel des 
§ 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG zur Trendumkehr durch das Vorhaben nicht gefährdet, sondern ten-
denziell begünstigt wird. 
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5.5 Beurteilung des künftigen Normalzustandes  

5.5.1 Auswirkungen auf die Grundwassersituation im Untersu-
chungsgebiet 

Beurteilungsrelevant sind mögliche Auswirkungen auf die mittleren Grundwasserflurabstände 
durch die dauerhaft wirksamen Veränderung des Gewässersystems im Teilraum 2 südlich 
der Weisweiler Rheinstraße (Beseitigung der Drosselwirkung und Aufstaue an den vorhan-
denen Durchlassbauwerken unter der Weisweiler Rheinstraße, Revitalisierung Gewässer im 
Rückhalteraum), sowie die hydraulische Ertüchtigung des binnenseitigem Gewässersystems 
als Bestandteil der binnenseitigen Schutzmaßnahmen gegen vorhabensbedingt schädigende 
Grundwasseranstiege. 

Dabei ist im Bereich zwischen der Wyhler und der Weisweiler Rheinstraße eine Umleitung 
des rheinbürtigen Wassers des Durchgehenden Altrheinzuges aus dem Grienwasser in den 
Gewässerzug Rheiniggießen/Hansenkehle, der ebenfalls Teil des Durchgehenden Altrhein-
zugsystems ist, vorgesehen. Diese Maßnahmen sind nicht erforderlich zur Beflutung des 
Rückhalteraumes. Sie basieren auf Vorschlägen des ehrenamtlichen Naturschutzes 
(WESTERMANN et.al. 1998) zur Renaturierung grundwassergeprägter Fließgewässer. Ent-
sprechende Hinweise aus einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung von Gießen (LFU / INULA 
2000) werden damit berücksichtigt. 

Es besteht aus fachlicher Sicht kein Zweifel, dass mit der Gewässerumleitung für die Belan-
ge des Naturschutzes deutlich positive Entwicklungen initiiert werden. Aus diesem Grund 
werden die geplanten Maßnahmen auf der Basis des vorliegenden Landschaftspflegerischen 
Begleitplanes (BFU 2019a) als Bestandteil des Gesamtkonzeptes für erforderliche Kompen-
sationsmaßnahmen nach § 15 BNatSchG für nicht vollständig ausgleichbare Beeinträchti-
gungen, die sich aus dem Bau und dem Betrieb des Rückhalteraumes ergeben, in die Pla-
nung integriert. 

Die hydraulische Wirksamkeit wurde in einem Abstauversuch der Gewässerdirektion Südli-
cher Oberrhein in 2004 nachgewiesen (GWD 2004).  

Im Zuge der Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung mit dem Umbau der Durchlässe in der 
Weisweiler Rheinstraße sowie der Beseitigung von Abflusshindernissen in den Gewässern 
des Rückhalteraumes ist im Durchgehenden Altrheinzug im Oberwasser der Weisweiler 
Rheinstraße und im gesamten „Grienwasser“ bei Normalabfluss dauerhaft mit abgesenkten 
Mittelwasserspiegellagen im Vergleich zum Ist–Zustand zu rechnen (siehe Abbildung 48).  
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Abbildung 48: Mittlerer Wasserspiegel im Grienwasser zwischen BW 6.6 (Abschlag Grienwas-
ser) und Weisweiler Rheinstraße 

Auf der Binnenseite (außerhalb des Rückhalteraumes) ist der Ausbau / die Entschlammung 
von Schluten und des Gewässers „Flut“ Bestandteil der Konzeption zum Schutz der Siedlun-
gen gegenüber Beeinträchtigungen durch vorhabenbedingte erhöhte Grundwasserstände. 
Auch in der Flut ist mit geringfügig abgesenkten Mittelwasserspiegellagen im Vergleich zum 
Ist–Zustand zu rechnen. 

Die Auswirkungen von dauerhaft wirksamen Absenkungen der Wasserspiegellagen in Teilen 
der Rheinvorlandgewässer und binnenseitiger Gewässer auf den künftigen mittleren Grund-
wasserstand wurden durch Berechnungen mit dem Grundwassermodell in der Variante 
9.0.3 MW (künftiger Normalzustand gem. Karte 19 der UVS Anlage) im Vergleich zur Varian-
te 9.0.2 MW (heutiger Normalzustand gem. Karte 18 der UVS Anlage) untersucht. 

Die räumliche Ausdehnung von Grundwasserstandsänderungen (Differenzen) zwischen dem 
heutigen und dem künftigen mittleren Grundwasserständen sind in der Karte 20 der UVS 
Anlage dargestellt. 

In den Bereichen, in denen Änderungen im Grundwasserniveau zwischen +0,10 m und -0,10 
m prognostiziert werden (grüne Flächen in Karte 20 der UVS Anlage), ist von keiner Verän-
derung der mittleren Grundwasserstände auszugehen. Für weite Teile des Untersuchungs-
raumes (Rückhalteraum und Altaue) ergeben sich im künftigen Normalzustand nahezu keine 
Veränderungen für die mittleren Grundwasserstände. Die derzeit im Normalzustand verbrei-
tet auftretenden Grundwasserflurabstände von > 0,8 m bleiben unverändert, nördlich der 
Ortslage von Weisweil ist in Bereichen mit derzeit auftretenden Grundwasserflurabständen 
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von 0,4 - 0,8m ebenfalls zukünftig von unveränderten Gegebenheiten im Normalzustand 
auszugehen. 

Sowohl für den Rückhalteraum als auch für die Altaue ergeben sich in einem Korridor zwi-
schen den Ortslagen von Wyhl und Weisweil im künftigen Normalzustand in der Fläche Ab-
senkungen der mittleren Grundwasserstände um 0,10 m bis zu 0,30 m (rosa Flächen in Kar-
te 20 der UVS Anlage, im Nahbereich des Gewässers „Grienwasser“ sind auch dauerhaft 
Absenkungen um bis zu 0,45 m möglich). In diesen Bereichen liegt derzeit der mittlere 
Grundwasserstand großflächig bereits > 1,3 m unter Flur, so dass die prognostizierte Absen-
kung im künftigen Normalzustand ohne nennenswerte Auswirkungen auf Nutzungen und 
Vegetation sein wird. 

 
 

5.5.2 Beurteilung möglicher Auswirkungen auf Schutzgüter 

5.5.2.1 Auswirkungen auf Böden, Standorte und ihre Nutzungen 

Auswirkung auf Böden / Standorte 

Im Einflussbereich der Maßnahme innerhalb des Rückhalteraumes herrscht der Bodentyp 
„Auengley-Pararendzina“ vor. Im Rückstaubereich des Weisweiler Altrheines und im Rand-
bereich der Gewässer ist der Bodentyp „Auengley und Brauner Auenboden-Auengley“ ver-
breitet. Binnenseits dominieren ebenfalls die Bodentypen „Auengley-Auenpararendzina“. 

Innerhalb der Waldbestände herrschen im Bereich der größten Absenkung des mittleren 
Grundwasserstandes (> 0,3 bis max. 0,4 m) mäßig frische bis mäßig trockene Standorte mit 
Flurabständen > 1,30 m bis über 2 m vor. Die Deckschicht ist ≤ 0,8 m mächtig, ein Grund-
wasseranschluss ist, bis auf wenige, gewässernahe Senken, nicht gegeben. Eine Auswir-
kung der Grundwasserabsenkung auf diese Standorte ist folglich nicht zu erwarten. 

Im Bereich mit Grundwasserstandsabsenkung > 0,1 bis 0,3 m sind ebenfalls flächig mäßig 
frische bis mäßig trockene Standorte ohne Grundwasseranschluss (Flurabstand 1,30 m bis 
über 2 m), auf größeren Teilflächen auch sehr frische bis frische Standorte mit gelegentli-
chem Grundwasseranschluss verbreitet. Die Mächtigkeit der schluffig-lehmigen Deckschicht 
beträgt meist ≤ 0,8 m. Im Staubereich der Weisweiler Rheinstraße dominieren mäßig feuchte 
bis sehr frische Standorte. Hier sind kleinflächig auch Standorte mit langanhaltendem 
Grundwasseranschluss vorhanden (feucht mit Grundwasserstand < 0,8 m unter Gelände und 
nass mit mittlerem Grundwasserstand bis 0,4 m unter Gelände). 

Durch die Absenkung der mittleren Grundwasserstände kann es auf den grundwasserbe-
einflussten Standorten zu einer Verschiebung in die jeweils nächsttrockenere Stufe kom-
men. Nennenswerte nachteilige Auswirkungen auf Waldstandorte sind hierdurch nicht zu 
erwarten - tendenziell eher eine Verbesserung im Bereich dauernasser und feuchter Stand-
orte im Rückstau des Weisweiler Altrheins. Eine Veränderung der natürlichen Bodenfunktio-
nen ist ebenfalls nicht zu erwarten, da die Bodenstrukturen unverändert bleiben. Allenfalls 
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kann durch die Absenkung von Grundwasserständen das Wasserspeichervermögen des Bo-
dens aufgrund des vermehrten Luftporenvolumens und damit die Bodenfunktion „Aus-
gleichskörper im Wasserhaushalt“ geringfügig verbessert werden. 

Die Umleitung der Gewässer „Grienwasser“ – „Rheiniggießen/Hansenkehle“ allein (ohne die 
Effekte durch den Abstau des Weisweiler Altrheins) wird dagegen zu keinen erkennbaren 
Veränderungen im Wasserhaushalt der Böden und Standorte führen. 
 

Auswirkung auf Waldbestände im Rückhalteraum 

Die überwiegenden Flächen im Auswirkungsbereich der Absenkung des mittleren Grund-
wasserstandes sind bewaldet. Es dominieren Buntlaubholzbestände (Bestandestypen: 
Esche, Bergahorn, Spitzahorn), stellenweise sind Eichenbestände, strauchholzreiche Laub-
bestände und Buchenbestände beigemischt. Im Staubereich der Weisweiler Rheinstraße 
sind großflächig Pappelbestände zu finden.  

Für die labilen Pappelbestände auf den dauerfeuchten und nassen Standorten oberhalb des 
Weisweiler Altrheins kann die Absenkung der mittleren Grundwasserstände zu einer Entlas-
tung führen. Die betriebs- und forstwirtschaftlichen Risiken in diesen Bestandestypen können 
somit gemindert werden.  

Für die sonstigen Waldbestände sind aufgrund der nahezu unveränderten Standortverhält-
nissen (bei nur geringen Verschiebungen in den Wasserstufen) keine nachteiligen Auswir-
kungen durch die Absenkung der mittleren Grundwasserstände zu erwarten.  
 

Auswirkungen auf binnenseitige landwirtschaftliche Kulturen 

Binnenseitig werden größere Flächen im Wirkbereich der Absenkung der mittleren Grund-
wasserstände landwirtschaftlich genutzt (Ackerbau, Baumschulkulturen auf Gemarkung 
Wyhl, Ackerbau/Streuobstwiesen auf Gemarkung Weisweil). Die Absenkung im Bereich zwi-
schen Hochwasserdamm IV und Mühlbach (ab nördlich Wyhler Rheinstraße) beträgt 0,2 bis 
0,3 m. Nach der Bodenkarte sind hier Aueböden verbreitet, die bei Flurabständen von > 1,30 
m derzeit keinen Grundwasseranschluss aufweisen. Für die Kulturen ist somit die Wasser-
versorgung aus Niederschlägen maßgebend. Aufgrund der Mächtigkeit der Deckschichten 
sind nachteilige Auswirkungen auf landwirtschaftliche Nutzungen in Folge der lokalen Ab-
senkung des mittleren Grundwasserstandes nicht zu erwarten.  

 

5.5.2.2 Auswirkungen auf Gewässer und ihre wertgebenden Lebensraum-
typen bzw. Arten 

Mit der Verlegung der Hauptwasserführung des Durchgehenden Altrheinzuges aus dem Ge-
wässer „Grienwasser“ in den Gewässerlauf des „Rheiniggießen/Hansenkehle“ kann künftig 
Rheinwasser in die derzeit grundwassergeprägten Gewässer „Obere Hansenkehle“ und „Me-
liorationsgraben“ gelangen. 
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Untersuchungen vor Ort ergaben, dass sowohl die „Obere Hansenkehle“ als auch der „Melio-
rationsgraben“ derzeit charakteristische Grundwasserabflüsse zeigen. Auch der Abschnitt 
der Hansenkehle unterhalb des Zulaufes aus der „Oberen Hansenkehle“ bis zum Rückstau-
bereich des Weisweiler Altrheins zeigt starken Grundwassereinfluss (GWD 2004). 

Der „Meliorationsgraben“ weist derzeit Schlammablagerungen von ca. 20 – 30 cm Mächtig-
keit auf. Untersuchungen an einem Stichtag im März 1997 bei Normalabfluss haben gezeigt, 
dass dennoch ein geringer Zulauf von ca. 30 l/s aus dem Grundwasser zu verzeichnen ist. 

Das Gewässerbett des Rheiniggießens ist wesentlich schmaler als das Bett des Grienwas-
sers. Bei einer Verlegung des Durchgehenden Altrheinzuges in den Rheiniggießen ist folg-
lich – bei gleichem Durchfluss – von höheren Wasserständen im Gewässer auszugehen, die 
auch deutlich über den Wasserständen liegen würden, die derzeit bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung des Altrheinzuges eintreten könnten. Aufgrund dieser dauerhaft erhöhten 
Wasserstände im künftigen Altrheinzug kann es zu einem Rückstau von Rheinwasser in die 
„Obere Hansenkehle“ und „Meliorationsgraben“ kommen und dort Beeinträchtigungen der 
grundwassergeprägten Vegetation und der charakteristischen Tierarten verursachen. 

Um diese möglichen Beeinträchtigungen grundwassergeprägter Gewässer zu vermeiden, 
werden der vorhandene Auslauf der „Oberen Hansenkehle“ in den „Rheiniggießen“ und der 
Zulauf aus der „Hansenkehle“ in den „Meliorationsgraben“ durch Kiesschüttungen verschlos-
sen. Daneben wird ein durchgehender, grundwassergeprägter Gewässerzug zwischen der 
„Oberen Hansenkehle“ und dem „Meliorationsgraben“ unter Einbeziehung vorhandener 
Schluten hergestellt. Durch diese Maßnahmen wird der Charakter der „Oberen Hansenkehle“ 
als grundwassergeprägtes Fließgewässer erhalten. Auch die derzeitige Struktur des Meliora-
tionsgrabens wird erhalten und gegenüber dem planfestgestellten Zustand (bei dem, bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung, der Zufluss von Rheinwasser im Zuge der Altrheinbewirt-
schaftung dominieren würde) sogar deutlich verbessert. 

 

Unter diesen Rahmenbedingungen sind die Auswirkungen wie folgt zu bewerten (siehe auch 
Landschaftspflegerischer Begleitplan, BFU 2019a):  

 

Entwicklung eines grundwassergeprägten Gewässerzuges im Westen (Obere Hansen-
kehle / Meliorationsgraben)  

Durch den Abstau des Weisweiler Altrheins und den Anschluss an die Obere Hansenkehle 
wird der LRT 3260 im Meliorationsgraben gefördert. Auch durch die geplanten Flutungen im 
Rückhalteraum wird der LRT positiv beeinflusst. Neben der stärkeren und häufigeren Durch-
strömung wird insbesondere die Exfiltration von Grundwasser in die Gewässer (nach Ablauf 
der Hochwasserwelle) zu einer Dynamisierung in den Gewässern beitragen. 

Nach begleitenden Maßnahmen am Ufer (insbesondere Entnahme von Gehölzen zur Re-
duzierung der Beschattung) kann sich das Gewässer kurzfristig (Zeitraum 1 - 3 Jahre) zu 
einem bedeutenden Habitat der Helm-Azurjungfer entwickeln. Die Maßnahmen sollten 4 Jah-
re vor Umleitung des Durchgehenden Altrheinzuges abgeschlossen sein, damit ein Schlüp-
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fen von Libellenlarven der neuen Generation zum Zeitpunkt der Gewässerumleitung möglich 
ist. Die Art hat i.d.R. eine zweijährige Larvalphase. Nach Umgestaltung eines Gewässers 
bzw. nach Änderung der Überflutung muss sich das Gewässer erst soweit regenerieren bzw. 
neu entwickeln, dass es für die Art geeignet ist. Wenn das erreicht ist, dauert es wiederum 
zwei Jahre, bis die Libellen dieser neuen Generation schlüpfen (H. Hunger- schriftliche Mit-
teilung). 

 

Entwicklung eines grundwassergeprägten Gewässerzuges im Osten (Grienwasser) 

Abstauversuche haben die bedeutsame Grundwasser-exfiltration in das Grienwasser nach-
gewiesen (GWD 2004). Allerdings ist nach Umleitung des rheinwassergeprägten Altrhein-
zugs in den Gewässerlauf „Rheiniggießen – Hansenkehle“ die Wassermenge im Grienwas-
ser deutlich geringer im Vergleich zum derzeitigen Zu-stand. Es ist folglich davon auszuge-
hen, dass Teile des Gewässerbetts des Grienwassers von den Seiten sukzessive durch 
Schilf- und Weidenbestände eingeengt werden. Bei Hochwasserabflüssen steht auch künftig 
das gesamte Gewässerprofil zur Verfügung. Durch den Abstau des Weisweiler Altrheins wird 
der Rückstau in das Grienwasser deutlich reduziert.   

Es ist davon auszugehen, dass sich der im Grienwasser nur in Teilabschnitten vorhandene 
LRT 3260 künftig im gesamten Gewässerverlauf positiv entwickeln wird. Aufgrund der Breite 
des Gewässerbetts, das ausreichenden Lichtzutritt gewährt, und der vorhandenen Makro-
phytenbestände kann sich das Gewässer (kurzfristig innerhalb von 1 - 3 Jahren) zu einem 
bedeutsamen Habitat der Helm-Azurjungfer entwickeln.  

Daneben werden in den teichartigen Aufweitungen des Gewässers weiterhin Bereiche mit 
geringer Fließgeschwindigkeit bestehen bleiben und als Habitat für sonstige wertgebende 
Libellenarten zur Verfügung stehen. Dies stellt einen Ausgleich für die Beeinträchtigungen 
dar, die durch die Verlegung des Altrheinzuges in den Gewässerzug „Rheiniggießen-
Hansenkehle“ und infolge dessen für die Libellenzönose im Bereich oberhalb des Weiswei-
ler Altrheins (siehe oben - Libellengewässer L61, L62, L66) verursacht werden. 

Um zu vermeiden, dass nach Abschlag des Altrheinzuges aus dem Grienwasser und dem 
damit verbundenen Trockenfallen von Teilen des Gewässers Habitate und Individuen der 
stark gefährdeten Käferart Macronychus quadrituberculatus beeinträchtigt werden, sollte 
direkt nach dem Abschlag besiedeltes Totholz aus den trockengefallenen Bereichen ent-
nommen und in geeigneten Gewässerabschnitten mit permanenter Überflutung wieder ein-
gebaut werden. Diese Maßnahme dient insbesondere den nicht mobilen Larven, die fest am 
Totholz leben (PANKOW 2016b - mündliche Mitteilung). 

Auch sind durch die geplante Umleitung der Wasserführung keine nennenswerten Auswir-
kungen auf das benachbarte Binnengewässer „Flut“ zu erwarten. Die geplanten Maßnahmen 
führen nur zu geringen Veränderungen der Wasserspiegellagen. Beim o.g. Abstauversuch 
wurde im Oberlauf der Flut im (angrenzend an den Auswirkungsbereich mit der größten 
Grundwasserstandsabsenkung) lediglich ein um max. 5 cm niedriger Wasserspiegel gemes-
sen. Beeinträchtigungen des Gewässers „Flut“ und der dortigen Standorte sind folglich nicht 
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zu erwarten. Vielmehr erfolgt künftig auch eine stärkere Dynamisierung der Wasserführung 
in den binnenseitigen Gewässern (aufgrund der größeren Amplitude der Grundwasserstän-
de). 

 

Entwicklung des Hauptgewässers des Durchgehenden Altrheinzuges im Gewässerlauf 
„Rheiniggießen/ Hansenkehle“  

Dieser Gewässerzug ist deutlich schmaler als das „Grienwasser“. Er ist jedoch leistungsfä-
hig genug, um den erhöhten Abfluss aus dem „Grienwasser“ aufnehmen zu können. Aller-
dings wird sich im südlichen und mittleren Teil des Gewässers der Wasserspiegel um ca. 30 
cm erhöhen, sodass tiefliegende Senken (z.B. Gewässer östlich der Oberen Hansenkehle 
mit bedeutsamen Libellen- und Amphibienvorkommen A34 / L34) angeschlossen werden. 
Um zudem im Normalzustand den dauerhafte Zustrom von rheinbürtigem Wasser in die  
Hexenkehle zu vermeiden, wird die dortige Wegfurt (BW 6.030) ca. 50 cm über den künftigen 
Wasserspiegel im Durchgehenden Altrheinzug ausgebaut (Schutz der Gießenvegetation).  

Bei Normalabfluss ist künftig im Gewässerzug „Rheiniggießen - Hansenkehle“ von einer 
deutlich erhöhten Fließgeschwindigkeit auszugehen. Unterstützt durch den Abstau des 
Weisweiler Altrheins ist auch eine deutlich höhere Dynamik im Gewässer zu erwarten. Diese 
wird sich förderlich auf die Fischzönose und auch auf Habitate wertgebender Arten wie den 
Eisvogel (derzeit Erhaltungszustand C) auswirken. 

 
Demgegenüber ist davon auszugehen, dass der vorhandene Lebensraum der aktuellen Li-
bellenbestände in der Hansenkehle aufgrund der künftig deutlich erhöhten Fließge-
schwindigkeiten im Gewässer verloren gehen wird. Daneben ergeben sich dauerhaft Än-
derungen für den derzeit grundwassergeprägten Abschnitt in der Hansenkehle südlich des 
Weisweiler Altrheins (Gewässerstrecke von ca. 700 m), da aufgrund des künftig ständigen 
Zuflusses von Rheinwasser die derzeit vorhanden, langandauernden Phasen mit Dominanz 
von Grundwasser entfallen. Dies wird zu einer Beeinträchtigung der Lebensstätte der Helm-
Azurjungfer in der Hansenkehle führen, da sich die Wasservegetation verändern wird. 

Der funktionale Ausgleich hierfür ist durch die Entwicklung und Verbesserung von Libellen-
habitaten in den westlich und östlich liegenden Gewässerzügen möglich. Eine nachhaltige 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Arten und LRT im FFH-Gebiet wird damit 
vermieden, weil zu erwarten ist, dass die Populationsgrößen der Arten nicht abnehmen wer-
den. 

Durch die o.g. vorzeitige Herstellung von geeigneten Habitaten für die Helm-Azurjungfer im 
Meliorationsgraben (Gewässerstrecke ca. 1.150 m bis zum derzeitigen Rückstau aus dem 
Weisweiler Altrhein) und weiteren Maßnahmen zur Habitatverbesserung/- entwicklung am 
Ufer des Meliorationsgrabens sowie im Bereich der Schlut östlich der Oberen Hansenkehle 
(Libellengewässer L34) insbesondere durch Entnahme von Gehölzen zur Reduzierung der 
Beschattung, wird möglichen Bestandseinbußen während einer Übergangszeit (zwischen 
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Zeitpunkt der Gewässerumlegung und dem Schlüpfen der neuen Libellengeneration im ver-
änderten Grienwasser) entgegengewirkt. 

Damit wird den Regelungen des § 34 BNatSchG entsprochen (siehe Natura-2000-
Verträglichkeitsstudie, BFU 2019c). 

Auch im Hinblick auf die Beurteilung nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist die o.a. vorzeitige 
Herstellung bzw. Verbesserung von geeigneten Habitaten der Helm-Azurjungfer als CEF-
Maßnahme erforderlich, durch die der Verbotstatbestand vermieden wird (hinsichtlich arten-
schutzrechtlicher Beurteilungen siehe saP, BFU 2019b). 

 

Auswirkungen auf binnenseitige Gewässer (Flut) 

Die durch den Abstau des Weisweiler Altrheins verursachte Absenkung des mittleren 
Grundwasserstandes hat auch Auswirkungen auf das binnenseitige Gewässer „Flut“. Durch-
geführte Berechnungen (GELDNER 2008) zeigen, dass die Schüttung der Quelle am Beginn 
des Gewässers (Nähe Hochwasserdamm IV) bei mittleren hydrologischen Verhältnissen 
künftig um 18l /s reduziert wird. Der Wasserspiegel im Quellbereich wird dadurch ebenfalls 
um 5 cm abgesenkt. Die Schüttung beträgt allerdings auch künftig 38 l/s, sodass der Charak-
ter des Gewässers erhalten bleibt. Auch im durchgeführten Naturversuch (GWD 2004) konn-
te festgestellt werden, dass die Quellschüttung nicht unterbrochen wurde. 

Es ist bei der Bewertung zu berücksichtigen, dass durch künftige Überflutungen des Rück-
halteraumes zeitweise zusätzlich starke Impulse in das Grundwasser und damit auch auf die 
Schüttung der Quellen in der Flut gegeben werden. So zeigen die durchgeführten Berech-
nungen auch, dass die Flut als Grundwasservorfluter an der Einmündung der Schlut 4 künf-
tig 12 l/s mehr Wasser führen wird als derzeit.  

Beeinträchtigungen des Gewässers „Flut“ und deren Biotope und Arten sind folglich nicht zu 
erwarten. Vielmehr erfolgt künftig auch eine stärkere Dynamisierung der Wasserführung in 
den binnenseitigen Gewässern (aufgrund der größeren Amplitude der Grundwasserstände), 
welche den naturschutzfachlichen Erhaltungszielen dieses Biotop-/ Lebensraumtyps ent-
spricht. 

 

5.5.2.3 Auswirkungen auf Klima, Luft, Erholung und Landschaftsbild 

Nachteilige Auswirkungen auf die Aspekte Klima / Luft, Erholung und Landschaft sind durch 
die Absenkung des mittleren Grundwasserstandes nicht zu erwarten. Das auentypische 
Landschaftsbild wird durch die Reduzierung des Rückstaus oberhalb der Weisweiler Rhein-
straße und die Revitalisierung der Auegewässer positiv beeinflusst. Die Funktionen des Wal-
des hinsichtlich der Frischluftregeneration bleiben unverändert. 
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5.6 Bau- und anlagenbedingte Effekte und Auswirkungen 
Die nachfolgenden Ausführungen sind dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP - 
BFU 2019a) entnommen. Die Ergebnisse der dort durchgeführten detaillierten Untersuchun-
gen werden hier dokumentiert. 

Die nachfolgenden Auszüge aus dem Erläuterungsbericht des Vorhabenträgers (siehe Anla-
ge 1 der Antragsunterlagen) für den Planfeststellungsantrag des Rückhalteraums 
Wyhl/Weisweil sollen die Funktionen der einzelnen Bauwerke verdeutlichen. Auf die LBP-
Anlagen wird hiermit verwiesen. Die LBP-Anlagen 24.1 (Luftbildübersicht M 1:10.000) und 
24.2 (Übersichtslageplan M 1:10.000) zeigen die Bauwerke in der Übersicht. Im Detail sind 
die Bauwerke und Maßnahmen in Lageplänen M 1:2.000 sowie Querprofilen M 1:100 darge-
stellt (LBP-Anlage 24.5 und 24.6). 

 

5.6.1 Beschreibung der Bauwerke und deren Funktionen  

5.6.1.1 Maßnahmen im Rückhalteraum südlich der Wyhler Rheinstraße 
(Teilraum 1) 

Entnahmebauwerk (BW 6.82) 

Das Entnahmebauwerk BW  6.82 wird im südlichen Abschlussdamm zwischen Hochwasser-
damm IV und Rheinseitendamm bei Rhein-km 241,600 hergestellt. Zur Anbindung des Bau-
werks an den Rhein ist im Rheinvorland ein ca. 45 m langer Zulaufgraben erforderlich. Durch 
die Ein- und Auslaufbereiche des Bauwerkes werden der Leinpfad und der 90 m-Weg unter-
brochen. Sowohl von Süden als auch von Norden kommend werden beide auf die Krone des 
südlichen Abschlussdammes verschwenkt und wieder an das Wegenetz angeschlossen. 

Die für die Bewirtschaftung des Durchgehenden Altrheinzuges sowie des Rheinseitengra-
bens benötigte dauerhafte Wasserentnahme soll zukünftig über das neu errichtete Entnah-
mebauwerk aus dem Rhein geleitet werden. Bei Hochwasserrückhaltung werden hier bis zu 
20 m³/s in den Rückhalteraum eingeleitet. 

Das über das Bauwerk entnommene Wasser fließt über die neu auszubauende Schlut 
(BW 6.821) dem Altrheinzug und dem Rheinseitengraben zu. Durch das Bauwerk wird bei 
allen Betriebszuständen die gleichmäßige Durchströmung des Rückhalteraumes verbessert. 
Innerhalb des Bauwerks wird eine raue Sohle hergestellt, die es ermöglicht, dass sich auch 
natürliches Sohlsubstrat anlagern kann. Damit wird das Bauwerk für Organismen durchwan-
derbar. 
 
Schlutenausbau zum Anschluss an Altrheinzug (BW 6.821 und 6.8.22, 6.823) 
Im Anschluss an das Entnahmebauwerk wird die zwischen dem BW 6.82 und dem Altrhein-
zug (ca. Rhein-km 242+750) gelegene Schlut reaktiviert. In dem teilweise verlandeten Altge-
wässer wird ein durchgehendes Gerinne mit einer Länge von ca. 1.450 m und einer Mittel-
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wasserbreite von mindestens 6,0 m hergestellt. Dazu werden Sohlerhebungen entfernt und 
wo erforderlich Abgrabungen durchgeführt. Der Abtransport des Aushubs erfolgt nur in den 
Flächen des künftigen Gewässers. 

Die Böschungen werden möglichst mit variablen Neigungen entsprechend dem umgebenden 
Gelände hergestellt. Damit soll das Auftreten von Uferabbrüchen und das Entstehen natürli-
cher Uferstrukturen gefördert werden. Unmittelbar vor der Einmündung in den Altrheinzug ist 
der Bau einer Brücke (BW 6.823) über das neue Gewässer erforderlich. 

Um im Normalbetrieb einen ausreichenden Abfluss im Rheinseitengraben sicher zu stellen, 
ist zudem im Altrheinzug unterhalb der Einmündung der neu ausgebauten Schlut eine Sohl-
schwelle (BW 6.822 Schüttsteinrampe in Lockerbauweise) herzustellen. 
 
Wasserentnahme zur Bewirtschaftung des Altrheinzuges und des Rheinseitengrabens und 
Umbau des bestehenden Entnahmebauwerks BW 6.65 
Die für die Bewirtschaftung des Durchgehenden Altrheinzuges sowie des Rheinseitengra-
bens benötigte und genehmigte Wassermenge wird heute über das BW 6.65 aus dem Rhein 
entnommen. Zukünftig soll diese Funktion durch das BW 6.82 übernommen werden. Das 
Bauwerk 6.65 wird dann nur noch im Hochwasserfall oder für Ökologische Flutungen zur 
Rheinwasserentnahme herangezogen. Bis zu einem Abfluss im Rhein vom 1550 m³/s im 
Rhein darf die Summe der am BW 6.82 entnommenen Wassermengen die derzeit am BW 
6.65 genehmigte Entnahmemenge nicht überschreiten.  

Das bestehende Bauwerk ist an den neuen Einsatzzweck anzupassen. Hierzu erfolgen der 
Umbau des Einlaufbereiches am Rheinufer, die Sanierung der bestehenden Schützebenen 
mit Installation elektrischer Antriebe sowie der Einbau einer zweiten Schützebene zur Ge-
währleistung der Betriebssicherheit. Bei Hochwasserrückhaltung werden über das Entnah-
mebauwerk bis zu 55 m³/s in den Rückhalteraum eingeleitet. 

Die unten beschriebenen Maßnahmen bzgl. des geplanten Geländeabtrages (BW 6.652) 
sowie die Aufweitung des Flutgrabens (BW 6.651) haben die Funktion, bei Flutung des 
Rückhalteraumes die Wasserstände im angrenzenden Rheinseitengraben tief zu halten, um 
so die volle Leistungsfähigkeit des Entnahmebauwerks 6.65 zu gewährleisten. 
 
Aufweitung des Flutgrabens (BW 6.651) 
Um das am BW 6.65 entnommene Wasser in den Rückhalteraum einleiten zu können, wird 
der auf Höhe von Rhein-km 243,150 befindliche Flutgraben, der von dem Kiesentnahmewei-
her nach Osten zum Altrheinzug führt, auf ca. 35 m Breite aufgeweitet. Der Flutgraben wird 
mit konstanter Breite und einem Gefälle von 0,5% auf einer Länge von ca. 400 m bis zum 
Durchgehenden Altrheinzug „Grienwasser“ geführt. Im Nahbereich der Einlaufstelle ist mit 
Sedimentation von Schwebstoffen zu rechnen, die zur o.a. Gewährleistung der Leistungsfä-
higkeit des Entnahmebauwerks bei Bedarf episodisch geräumt werden müssen. Im weiteren 
Verlauf des geplanten Flutgrabens nimmt die Sedimentation ab bzw. die Notwendigkeit der 
Sedimententnahme besteht nicht mehr, so dass sich hier dauerhaft Waldbestände entwi-
ckeln können. 
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Geländeabtrag / Uferabsenkung (BW 6.652) 
Zur Verbesserung der Abströmverhältnisse am Entnahmebauwerk 6.65 wird zusätzlich zur 
Aufweitung des Flutgrabens (BW 6.651) das dem Entnahmebauwerk gegenüberliegende 
Ufer abgesenkt. Dazu wird das zwischen Rheinseitengraben und dem Baggersee Wyhl 
(Rheinwald) gelegene Gelände auf ca. 15.000 m² bis auf eine Höhe von 173,60 m+NN abge-
tragen. Dabei ist der 90-Meter-Weg auf einer Länge von ca. 240 m um ca. 0,90 m abzusen-
ken.  

Auf diesen Flächen ist mit Sedimentation von Schwebstoffen zu rechnen, die zur o.a. Ge-
währleistung der Leistungsfähigkeit des Entnahmebauwerks bei Bedarf episodisch geräumt 
werden müssen. Eine Entwicklung von dauerhaften Waldbeständen ist hier deshalb nicht 
gesichert. 

Das im Bereich der Absenkungstrecke befindliche Durchlassbauwerk BW 6.29 wird rückge-
baut.  
 
Ausbau eines Gewässerzuges / Schlutenausbau (BW 6.653) 
Zur Verbesserung der Durchströmung des Rückhalteraumes wird auf Höhe von Rhein-km 
243,600 ein bestehendes Schlutensystem als nur bei Hochwasserabflüssen gelegentlich 
wasserführender Gewässerzug an den Durchgehenden Altrheinzug „Grienwasser“ ange-
schlossen und bis zum Seerosenloch, oberstrom der Wyhler Rheinstraße, auf einer Länge 
von ca. 750 m ausgebaut. Dazu werden Sohlerhebungen beseitigt und wo erforderlich seitli-
che Abgrabungen durchgeführt, so dass eine Schlute mit eine Sohlbreite von mindestens 3,5 
m und einer Sohlhöhe von maximal 171,50 m+NN entsteht. Auch künftig liegt die Sohle der 
Schlut über dem mittleren Grundwasserspiegel, d.h. es erfolgt kein Grundwasseranschluss. 

Die Sohlhöhe der neuen Schlut liegt auch höher als der Dauerwasserstand im Seerosenloch 
(ca. 170,60 m+NN). Damit ist ausgeschlossen, dass im Normalzustand Wasser aus dem 
Seerosenloch über die ausgebaute Schlut abfließt.  
 

Querdamm 1 „Wyhler Rheinstraße“ (BW 6.66) und Durchlassbauwerke (BW 6.063, 6.5,  
6.065,  6.27), Wegeabsenkung (BW 6.661), Neubau Furt (BW 6.311) und Anbindung ab-
flussloser Senken (M3a-d) 
Zur Optimierung des für den Fall der Hochwasserrückhaltung erforderlichen Rückhaltevolu-
mens ist eine Erhöhung der Wyhler Rheinstraße erforderlich. Der maximale Wasserstand 
oberhalb des Querdammes beträgt künftig 175,15 m+NN. Damit ergibt sich oberstrom im 
Nahbereich des Querdammes eine Überflutungshöhe von 2,5 m über mittlerem Geländeni-
veau. Zur Dammkrone wird bei Vollfüllung ein Freibord von 50 cm eingehalten. Die geplante 
Dammkrone liegt somit auf 175,65 m+NN. Gegenüber der derzeitigen Straßenhöhe ergibt 
sich eine Anhebung von ca. 1,40 im Bereich des Hochwasserdamms IV und maximal bis zu 
3,00 m am nördlichen Ende des in rheinnähe gelegenen Parkplatzes bei Rhein-km 245,000. 

Zur Minimierung der Beeinträchtigungen in den beidseitig des Querdammes vorhandenen 
Waldtrauf wurde auf Grundlage des geotechnischen Gutachtens ein Damm mit möglichst 
steilen Böschungen und entsprechend kleiner Dammaufstandsfläche konzipiert. 
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Oberwasserseitig wird zum Schutz des Dammes ein 4,0 m breiter Streifen gehölzfrei gehal-
ten. Auf der Unterwasserseite kann auf die Anlage eines gehölzfreien Streifens verzichtet 
werden, da diese Funktion durch den dort verlaufenden Unterhaltungsweg, der gleichzeitig 
als Geh- und Radweg genutzt werden kann, übernommen wird. Mit einer Höhe zwischen 
173,50 und 174,00 m+NN liegt dieser ca. 50 bzw. 100 cm über dem maximalen Wasserstand 
des Teilraums 2 im Unterwasser der Wyhler Rheinstraße. 

Etwa auf Höhe des bestehenden Durchlassbauwerkes BW 6.5 befindet sich die Abfahrt von 
der Wyhler Rheinstraße zum Kieswerk Wyhl (Rheinwald). Diese Abfahrt wird um rd. 100 m 
nach Süden verlegt und am Fuß des Querdammes wieder an den bestehenden Weg ange-
bunden. Zur Verbesserung der Durchströmung des Rückhalteraumes und um eine abflusslo-
se Senke zum Altrheinzug hin zu vermeiden, wird der derzeit erhöht verlaufende Zufahrts-
weg zum Kieswerk auf einer Länge von rd. 350 m auf Geländeniveau abgetragen 
(BW 6.661) und anschließend neu aufgebaut. Die im Bereich der Wegabfahrt entstehende 
Fläche wird als Parkfläche für die Naherholung ausgebaut. 

Der etwa bei Station 0+620 bestehende Grillplatz muss einschließlich der Grillhütte während 
der Bauzeit rückgebaut werden. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Grillplatz im 
ursprünglichen Zustand wieder hergestellt. In gleicher Weise wird mit dem bei Station 1+150 
gelegenen Parkplatz verfahren.  

Zur Weiterleitung des über die Entnahmebauwerke BW 6.82 und BW 6.65 eingeleiteten Flu-
tungswassers in den Teilraum 2 befinden sich im Querdamm Wyhler Rheinstraße vier Durch-
lassbauwerke (BW 6.063, BW 6.5, BW 6.065 und BW 6.27), die an die geänderten hydrauli-
schen Anforderungen angepasst werden. Die Durchlässe sind so bemessen, dass sich die 
erforderlichen Wasserspiegellagen im Oberwasser des Querdammes in Abhängigkeit vom 
Abfluss weitestgehend automatisch einstellen. Mit Ausnahme von BW 6.5 erhalten die 
Durchlassbauwerke keine Regulierorgane. 

Der im Oberwasser der Wyhler Rheinstraße verlaufende „Altwassergraben“ wird durch Er-
richtung einer Furt (BW 6.311) südlich des bestehenden Bauwerks BW 6.31 besser an den 
Durchgehenden Altrheinzug „Grienwasser“ angeschlossen und somit der Zufluss zum Durch-
lassbauwerk BW 6.065 verbessert. 

Zur Vermeidung abflussloser Senken sind im Oberwasser der Wyhler Rheinstraße kleinräu-
mig Schlutenanpassungen vorgesehen (Maßnahme M3a – d). Hierbei werden Schluten 
durch Geländeabtrag sohlgleich angebunden. 
 
Brücke über den Mühlbach (BW 6.091)  
Im Zuge der Wyhler Rheinstraße führt direkt binnenseits am Hochwasserdamm IV eine Brü-
cke über den Mühlbach. Um den in diesem Bereich erhöhten Hochwasserdamm IV überque-
ren zu können, muss die Wyhler Rheinstraße auf einer Länge von rd. 100 m angerampt wer-
den. Im Bereich des BW 6.091 ist die Brückenplatte dazu um bis zu 1,40 m höher anzuord-
nen. 
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5.6.1.2 Maßnahmen im Rückhalteraum zwischen Wyhler und Weisweiler 
Rheinstraße (Teilraum 2) 

Entnahmebauwerk BW 6.80  
Um für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil die erforderliche Füllung im Teilraum 2 mit ausrei-
chender Durchströmung zu erreichen, ist zusätzlich zu den Entnahmebauwerken BW 6.82 
und 6.65 im Teilraum 1 ein weiteres Rheinwasserentnahmebauwerk im Teilraum 2 erforder-
lich. Das Bauwerk BW 6.80 wird im Rheinseitendamm unmittelbar unterhalb des Querdam-
mes „Wyhler Rheinstraße“ bei Rhein-km 245,230 errichtet. Über das neue Entnahmebau-
werk sollen zukünftig im Fall der Hochwasserrückhaltung bis zu 143 m³/s entnommen wer-
den.  

Das Bauwerk wird mit einem Winkel von 90° zur Fließrichtung des Rheins errichtet. Die An-
bindung an den Rheinseitendamm erfolgt durch strömungsgünstig ausgerundete Spundwän-
de an der Ober- und Unterwasserseite der Einlaufquerschnitte. 
 
Umfassungsdamm mit Kolksee (BW 6.801) 
Im Unterwasser des Entnahmebauwerks BW 6.80 ist ein Kolksee mit Umfassungsdamm 
angeordnet. Kolksee und Umfassungsdamm (BW 6.801) haben die Aufgabe, eine ungesteu-
erte Rheinwasserentnahme zu ermöglichen und die Energieumwandlung zu verbessern. Um 
die entnommene Wassermenge in den Rückhalteraum einzuleiten, wird der insgesamt rd. 
230 m lange Umfassungsdamm auf einer Strecke von 180 m überströmbar ausgebildet. 

Um außerhalb der Flutungszeiten die bisherige Beschickung des Rheinseitengrabens auf-
recht zu erhalten, wird im Umfassungsdamm ein neues Durchlassbauwerk BW 6.802 herge-
stellt. Bei Betrieb des Rückhalteraumes wird das Bauwerk verschlossen, um ein unkontrol-
liertes Abströmen des Wassers über den Rheinseitengraben zu vermeiden. 
 
Änderung des Wasserregimes in "Grünrheinle – Rheiniggießen bis Hansenkehle“  
(BW 6.024, BW 6.025, BW 6.028, BW 6.030, BW 6.031, BW 6.035, BW 6.036) 
Änderung des Wasserregimes im „Grienwasser" (BW 6.6, BW 6.601, BW 6.9 und BW 6.10) 
Schutz der „Oberen Hansenkehle“ und des „Meliorationsgraben“ (BW 6.92, 6.921 – 6.923)  
Um nach dem Bau der Staustufen die Grundwasserstände innerhalb des geplanten Rückhal-
teraumes auf einem stabilen Niveau zu halten, wurde zwischen 1960 und 1990 der so ge-
nannte „Durchgehende Altrheinzug“ errichtet und seither mit Rheinwasser beschickt. Dafür 
wurden zum überwiegenden Teil bereits vorhandene Gewässer zu einem durchgehenden 
Gewässersystem verbunden und ausgebaut. Im Bereich zwischen den Rheinstraßen Wyhl 
und Weisweil wurde das so genannte „Grienwasser“ in den Durchgehenden Altrheinzug ein-
gebunden. 

Im Rahmen der Planungen zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil wurde das Regierungspräsi-
dium Freiburg in Kenntnis gesetzt, dass das „Grienwasser“ vor dem Bau des Altrheinzuges 
ein grundwassergeprägtes Gewässer mit beträchtlicher Quellschüttung gewesen sei. Anfang 
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2004 wurden die gegebenen Hinweise zum Grienwasser in einem Versuch überprüft und 
bestätigt (GWD 2004). 

Aufgrund der Versuchsergebnisse wurden die Planungen im Teilraum 2 dahingehend ange-
passt, den Hauptzug des Durchgehenden Altrheinzuges nach Westen in das Gewässersys-
tem „Grünrheinle - Rheiniggießen - Hansenkehle“ zu verlegen und das „Grienwasser“ als 
grundwassergeprägtes Fließgewässer zu reaktivieren. Entsprechende Hinweise aus einer 
Machbarkeitsstudie zur Sanierung von Gießen (LFU 2000) werden damit berücksichtigt. 

Außerhalb der Betriebszeiten des Rückhalteraumes wird die Beschickung mit Rheinwasser 
aus dem Durchgehenden Altrheinzug in das Grienwassers durch eine unmittelbar unterhalb 
des Bauwerks BW 6.6 angeordnete Schwelle (BW 6.601) unterbunden. Die Oberkante der 
Schwelle liegt rd. 40 cm höher als die heute auftretenden Wasserstände. Das über die Bau-
werke 6.5 und 6.065 zufließende Wasser wird in das Gewässersystem „Grünrheinle - Rhei-
niggießen - Hansenkehle“ umgeleitet. Dazu wird das bestehende BW 6.6 rückgebaut und 
durch eine Brücke ersetzt. Dem „Rheiniggießen“ folgend werden die bestehenden Rohr-
durchlässe der Bauwerke BW 6.024, BW 6.025, BW 6.028 durch Brücken und BW 6.031 
durch eine Schlepper-Furt ersetzt.  

Die von diesem Gewässerzug abzweigenden grundwassergeprägten Gewässer „Hexenkeh-
le“ und „Obere Hansenkehle“ werden über eine Furt bzw. eine Schwelle (BW 6.030 und M2) 
so angebunden, dass sie erst bei beginnenden Ökologischen Flutungen (QRhein > 1.550 m³/s) 
Wasser führen.  

Am Bauwerk BW 6.033 verzweigt sich der Durchgehende Altrheinzug in die „Hansenkehle“ 
und den „Meliorationsgraben“. Der „Hansenkehle“ folgend wird der Rohrdurchlass an Bau-
werk BW 6.035 durch eine Brücke ersetzt. Der Steg über den „Meliorationsgraben“ 
(BW 6.036) wird durch einen neuen Steg ersetzt.  

Durch die Verlegung der Hauptwasserführung des Durchgehenden Altrheinzuges in den 
Gewässerzug „Grünrheinle - Rheiniggießen - Hansenkehle“ besteht die Möglichkeit des 
Rückstaus aus dem Altrheinzug in die „Obere Hansenkehle“. Um diesen Rückstau zu ver-
hindern wird das Schlutensystem „Obere Hansenkehle – Oberer Altrheinle – Neu Rheinig-
gießen“ mit einer Schwelle (BW 6.921) vom Altrheinzug getrennt und über den Ausbau eines 
westlich der Hansenkehle verlaufenden Schlutensystems (BW 6.92) an den Meliorationsgra-
ben angeschlossen. Hierdurch entsteht neben dem „Grienwasser“ ein zweites grundwasser-
geprägtes Fließgewässer parallel zum Durchgehenden Altrheinzug, das durch eine Brücke 
(BW 6.922) unter dem Großkopfweg hindurchgeleitet wird. Die derzeit bestehende, dauer-
hafte Verbindung zwischen Durchgehendem Altrheinzug (Hansenkehle) und Meliorations-
graben wird mittels einer Schwelle getrennt (BW 6.923), die nur bei höheren Abflüssen über-
strömt werden kann.  

Die o.a. Gewässerzüge fließen im Oberwasser der Weisweiler Rheinstraße jeweils wieder in 
den Durchgehenden Altrheinzug (Weisweiler Altrhein) zurück. 
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Sonstige Maßnahmen und Geländeanpassungen 
Zur Verbesserung der Durchströmung des Teilraumes 2 sind neben der Verlegung der Was-
serführung des Durchgehenden Altrheinzuges weitere Gewässerausbau- und Geländean-
passungsmaßnahmen erforderlich, die nachfolgend zusammengefasst sind: 

BW 6.026: Neubau Brücke; Rückbau bestehender Rohrdurchlass DN 500  

BW 6.027: Neubau Furt; Rückbau bestehender Rohrdurchlass DN 500  

BW 6.029: Neubau Furt; Rückbau bestehender Rohrdurchlass 2 x DN 800  

BW 6.030: Neubau Furt; Rückbau bestehender Rohrdurchlass 2 x DN 800  

BW 6.032: Neubau Brücke; Rückbau bestehender Rohrdurchlass DN 800  

M2: Anschluss Rheiniggießen an Oberen Altrheinle ohne Dauerwasserführung, rd. 12m 

M4: Weg auf einer Länge von ca. 360 m abtragen und geländeeben wieder herstellen. Zur 
Brücke BW 6.11 erfolgt Anrampung auf ursprüngliches Niveau 

M6a, 6b: Dämme auf Geländehöhe abtragen; Längen 161 m und 130 m 

M7a-f: Schluten nördlich Wyhler Rheinstraße durch Geländeabtrag sohlgleich anbinden (zur 
Vermeidung abflussloser Senken) 

M8a-e: Schluten südlich Weisweiler Rheinstraße durch Geländeabtrag sohlgleich anbinden 
(zur Vermeidung abflussloser Senken) 

M12: Gewässer Neu Rheiniggießen / Obere Hansenkehle sohlgleich verbinden, rd. 43 m 

Bei Betrieb des Rückhalteraumes wird das Grienwasser mit deutlich größeren Wassermen-
gen beaufschlagt als bisher. Um die Fließbewegung nicht zu beeinträchtigen werden die 
bestehenden Brückenbauwerke BW 6.9 und 6.10 durch zusätzliche Brücken ergänzt. 

Südlich der Weisweiler Rheinstraße verläuft parallel zum Hochwasserdamm IV eine alte 
Schlut, die zukünftig wieder Wasser führen wird. Aufgrund einer dort vorhandenen Dammab-
fahrt ist, um eine Durchströmung und Entleerung der Schlut zu ermöglichen, ein Durchlass-
bauwerk (BW 6.681) erforderlich.  

An das Durchlassbauwerk schließt ein ca. 150 m langer, neu herzustellender Gewässerzug 
(BW 6.682) mit einer Sohlbreite von 2,0 m und konstanter Sohllage von 168,50 m+NN an. 
Die Linienführung folgt einer bestehenden Geländevertiefung.  

 

Querdamm 2 „Weisweiler Rheinstraße“ (BW 6.67) und  
Durchlassbauwerke (BW 6.34, BW 6.81, BW 6.12, BW 6.32 und BW 6.039) 
Um bei Hochwasserrückhaltung das erforderliche Rückhaltevolumen zu erreichen, ist eine 
Erhöhung der Weisweiler Rheinstraße erforderlich. Der maximale Wasserspiegel oberhalb 
des Querdammes beträgt künftig 171,70 m+NN. Damit ergibt sich oberstrom im Nahbereich 
des Querdammes eine Überflutungshöhe von 2,5 m über mittlerem Geländeniveau. Zur 
Dammkrone wird bei Vollfüllung ein Freibord von 50 cm eingehalten.  
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Die geplante Dammkrone liegt somit auf 172,20 m+NN. Gegenüber der derzeitigen Straßen-
höhe ergibt sich eine Anhebung von ca. 1,20 m bis max. 1,50 m. 

Zum Erhalt der vorhandenen Alleebäume wird zwischen den Durchlassbauwerken BW 6.34 
und BW 6.81 sowie dem Durchlassbauwerk BW 6.32 und Station 1+230 die Achse der 
Weisweiler Rheinstraße um rd. 6,0 bis 8,0 m nach Norden verschoben.  

Zur Minimierung der Beeinträchtigungen in den beidseitig des Querdammes vorhandenen 
Waldtrauf wurde auf Grundlage des geotechnischen Gutachtens auch hier ein Damm mit 
möglichst steilen Böschungen und entsprechend kleiner Dammaufstandsfläche konzipiert. 

Oberwasserseitig wird zwischen Station 0+000 und Station 0+340 zum Schutz des Dammes 
ein 4,0 m breiter Streifen gehölzfrei gehalten. Zwischen den Dammstationen 0+380 und 
1+265 bildet die bestehende Böschung der Weisweiler Rheinstraße das Ufer des Altrheinar-
mes. In diesem Abschnitt wird, mit Unterbrechungen bei den Durchlassbauwerken eine 4,0 
bis 8,0 m breite Vorschüttung im Altrheinarm hergestellt, die abschnittsweise mit Gehölzen 
bepflanzt wird. Durch die Vorschüttung in Verbindung mit der geplanten Absenkung des 
Oberwasserstandes ergibt sich eine Reduzierung des Abflussquerschnittes im Altrhein. 
Dadurch werden die Strömungsverhältnisse bei geringen Wasserführungen verbessert. Aus 
Unterhaltungsgründen wird auf der Berme ein 2,50 m breiter Streifen gehölzfrei gehalten.  

Auf der Unterwasserseite kann auf ganzer Länge auf die Anlage eines gehölzfreien Streifens 
verzichtet werden, da diese Funktion durch den dort verlaufenden Unterhaltungsweg, der 
gleichzeitig als Geh- und Radweg genutzt werden kann, übernommen wird. 

Zur Weiterleitung des Abflusses in den Abströmbereich befinden sich im Querdamm Weis-
weiler Rheinstraße fünf Durchlassbauwerke (BW 6.34, BW 6.81, BW 6.12, BW 6.32 und 
BW 6.039), die an die geänderten hydraulischen Anforderungen angepasst werden. Mit Aus-
nahme von BW 6.81 erhalten die Durchlassbauwerke keine Regulierorgane. Sie sind so be-
messen, dass sich die erforderlichen Wasserspiegellagen im Oberwasser des Querdammes 
in Abhängigkeit vom Abfluss weitestgehend automatisch einstellen. 

Derzeit liegen die Wasserstände im Oberwasser der Weisweiler Rheinstraße durch die Ab-
flussdrosselung an den bestehenden Bauwerken etwa bei 168,40 bis 168,80 m+NN. Dies 
führt dazu, dass die zufließenden Gewässer (Grienwasser, Hexenkehle, Hansenkehle und 
Meliorationsgraben) über weite Strecken im Rückstau liegen. Durch diesen Rückstau wird 
die angestrebte Reaktivierung der Gewässer wesentlich erschwert bzw. verhindert. Zudem 
sind die Bauwerke derzeit für Gewässerorganismen nicht durchwanderbar. 

Zukünftig sollen daher die Bauwerke im Querdamm Weisweiler Rheinstraße ungesteuert 
betrieben und vollständig geöffnet werden. Daraus ergibt sich im Weisweiler Altrhein an 
ca. 300 Tagen/Jahr außerhalb der Flutungszeiten ein um ca. 50 cm abgesenkter Wasser-
spiegel, was zu verbesserten Vorflutverhältnissen im Altrheinsystem führt. Gleichzeitig wird 
die Durchwanderbarkeit der Durchlassbauwerke BW 6.12 („Hansenkehle“), BW 6.32 („Zoll-
grundkehle“) und BW 6.34 („Hegwasser“) ermöglicht. Die Abflussaufteilung vom Altrheinzug 
in diese drei Gewässer bleibt im Normalzustand, d.h. ohne Betrieb des Rückhalteraumes, 
unverändert. 
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5.6.1.3 Maßnahmen im Abströmbereich des Rückhalteraumes  

Querdamm 3 (BW 6.88) mit Durchlassbauwerken (BW 6.15,  6.33,  6.37 und 6.38)  
Im Abströmbereich befindet sich etwa auf Höhe von Rhein-km 250+500 ein Querdamm, des-
sen Oberkante bis zu 2,0 m über dem umgebenden Gelände liegt. Um stagnierende Was-
serstände bei Hochwasser zu verhindern und eine schnellere Entleerung der Flächen ober-
strom des Querdammes zu ermöglichen, sollen alle in Ost-West-Richtung liegenden Teile 
des Querdammes auf das Niveau des umliegenden Geländes abgetragen werden. 

Zwischen den Durchlassbauwerken BW 6.37 und BW 6.33 verbleibt der Querdamm in sei-
nem heutigen Zustand. 

Die im Querdamm BW 6.88 befindlichen Durchlassbauwerke bleiben als Brücken über die 
Altrheinzüge erhalten. Im Zuge der Baumaßnahmen werden die vorhandenen Steuerungsor-
gane jedoch vollständig rückgebaut. Durch diese Maßnahme werden die Wasserstände 
oberhalb des Querdammes um ca. 40 cm abgesenkt und damit die Gewässer im Abströmbe-
reich auch außerhalb der Betriebszeiten des Rückhalteraumes besser durchströmt. Die 
Durchlassbauwerke BW 6.15, BW 6.33, BW 6.37 und BW 6.38 werden dabei mittels Sohl-
rampen so angepasst, dass sie künftig für Organismen durchwanderbar werden. 
 
Gewässerausbau – Brücken und Durchlässe (BW 6.13, BW 6.35 und BW 6.046) 
Aufgrund der zukünftig höheren Wasserführungen der Gewässer im Abströmbereich müssen 
die Abflussquerschnitte bestehender Bauwerke vergrößert werden, um oberhalb der Bau-
werke Rückstau und Ausuferungen zu vermeiden.  

Das bestehende Brückenbauwerk BW 6.13 im Gewässerlauf der „unteren Hansenkehle“ 
bleibt erhalten und wird durch eine neue Brücke ergänzt. Das Durchlassbauwerk BW 6.35 im 
Hegwasser bleibt ebenfalls erhalten und wird auch im Hinblick auf die Ableitung des mit dem 
Pumpwerk „Flut“ geförderten Wassers durch ein weiteres Brückenbauwerk (BW 6.351) er-
gänzt. Im Zusammenhang mit dem Neubau des Durchlassbauwerkes sind in der vorhande-
nen Schlut oberstrom bei Damm-km 10+435 eine Abfahrt und unterstrom bei Damm-km 
11+620 eine Verwallung rückzubauen (Maßnahmen M37).  

Unterhalb des Querdammes 3 ist am Gewässer „Hausener – Rheinle“ eine Wegüberfahrt 
herzustellen. Da das Gewässer dauerhaft wasserführend ist, wird der vorhandene Rohr-
durchlass durch eine Brücke (BW 6.046) ersetzt. 
 
Sonstige Maßnahmen und Geländeanpassungen 
Zur Vermeidung abflussloser Senken nördlich der Weisweiler Rheinstraße sind kleinräumig 
Schlutenanpassungen vorgesehen: 

M10a-b: Schluten nördlich Weisweiler Rheinstraße durch Geländeabtrag sohlgleich an-
binden (zur Vermeidung abflussloser Senken) 
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5.6.1.4 Maßnahmen an Dämmen 

Erhöhung Berme am Rheinseitendamm der Stauhaltung Rhinau (BW 6.71) 
Bei Betrieb des Rückhalteraumes würde der derzeitige Bermenweg des Rheinseitendammes 
durch den erhöhten Wasserspiegel teilweise überflutet. Um auch im Fall der Hochwasser-
rückhaltung die Überwachung des Seitendammes sicherzustellen, wird die Berme in den 
Teilräumen 1 und 2 deshalb auf 50 cm über den höchsten Wasserspiegel bei Hochwasser-
rückhaltung angehoben. 

Die wesentlichen technischen Angaben zu den vorgesehenen Baumaßnahmen sind nachfol-
gend zusammengestellt. 

− Freibord Bermenweg: 0,5 m 

− Bermenbreite luftseitiger Schutzstreifen: 4,0 m 

− Fahrbahnbreite / Bankett: 3,0 m / je 0,5 m 

− Böschungsneigung: 1:2 – 1:4 

− max. Anhebung im Teilraum 1: rd. 2,3 m 

− max. Anhebung im Teilraum 2: rd. 1,8 m 
 
Anpassung des Hochwasserdammes IV (BW 6.72) von Damm-km 3+175 und 11+800  
(Teilraum 1: km 3+175 - 6+175; Teilraum 2: km 6+200 - 10+100; Abströmbereich: 
km 10+150 bis 11+800): 
Der Rückhalteraum wird binnenseitig auf der gesamten Länge durch den bestehenden 
Hochwasserdamm IV begrenzt. Die Anpassung des vorhandenen Dammes an den zukünfti-
gen Betrieb des Rückhalteraumes erfolgt entsprechend den geotechnischen Anforderungen, 
die sich in den einzelnen Teilräumen aus den jeweiligen Überflutungshöhen ergeben  

Die wesentlichen technischen Angaben zu den vorgesehenen Baumaßnahmen sind nachfol-
gend zusammengestellt. 

− Freibord Dammkrone: 0,80 m 

− Breite luftseitiger Unterhaltungsweg und  
Dammkronenweg (Fahrbahnbreite / Bankett): 3.0 m / je 0,5 m 

− Gesamtbreite wasserseitiger gehölzfreier Streifen: 
 (einschließlich wasserseitiger Unterhaltungsweg): 

4,0 m 
(3,0 m) 

− Neigung wasserseitige Böschung: 1:2 

− Neigung luftseitige Böschung:  1:2 – 1:2,5 

− Stützkörper (bestehender Dammkörper): Kies-Schluffe, Sand-Schluffe, 
Kies-Tone, Schluffe, Tone 

− Schutzschicht über Dichtkörper (min. 0,80m): Kies-Sand-Gemisch 

− Dichtkörper (wasserseitige Dichtungslage): Tone, tonige Schluffe 
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Damm-km 3+175 bis 4+050; Regelquerschnitt 1 
Von Damm-km 3+175 bis etwa 4+050 liegen die künftigen Überflutungshöhen im Rückhalte-
raum tiefer als die Geländehöhe im Vor- und Hinterland des Dammes, so dass dieser Be-
reich auch im Fall der Hochwasserrückhaltung keine Belastung erfährt.  

Wasserseitig wird am Dammfuß ein gehölzfreier Schutzstreifen mit einer Gesamtbreite von 
4,0 m angelegt der gleichzeitig als Weg für die Bewirtschaftung des Waldes dient. Binnensei-
tig wird ein 4,0 m breiter Dammüberwachungsweg (3,00 m Fahrbahn und jeweils 0,50 m 
Bankett) angeordnet. 

Durch den gewählten Ausbaustandard werden Beeinträchtigungen auf den vorhandenen 
Dammböschungen weitestgehend vermieden. 
 
Damm-km 4+050 bis 5+200; Regelquerschnitt 2 
In diesem Abschnitt liegt der Wasserspiegel bei Hochwasserrückhalt nur wenige Dezimeter 
bis maximal 1,0 m über dem wasserseitigen Dammfuß bzw. der Geländehöhe auf der Land-
seite. Der Damm weist einen ausreichenden Freibord von 0,80 m auf.  

Es wird wie bereits im vorangegangenen Planungsabschnitt auf der Wasserseite ein 4 m 
breiter Schutzstreifen mit gleichem Aufbau angeordnet, der ca. 20 cm über dem zu erwar-
tenden maximalen Wasserspiegel liegt. Da bei dem vorhandenen Baumbestand und der 
direkt am Böschungsfuß liegenden Bewuchsgrenze mit einer Durchwurzelung des Damm-
körpers gerechnet werden muss, wird wasserseitig zusätzlich ein Durchwurzelungsschutz, 
bestehend aus einer Kunststoffdichtungsbahn hergestellt.  

Binnenseitig wird ebenfalls ein 4,0 m breiter Dammüberwachungsweg (3,00 m, je 0,50 m 
Bankett) angeordnet an den, je nach geotechnischer Anforderung, abschnittsweise ein 
0,50 m breiter Drainschlitz anschließt. 

Zwischen Damm-km 4+450 und 4+600 wird die Dammkrone um ca. 25 cm abgetragen, so 
dass dort der Dammkronenweg mit der erforderlichen Breite von 4,0 m hergestellt werden 
kann. 

Der auf Höhe von Damm-km 4+825 befindliche Rohrdurchlass im Hochwasserdamm IV wird 
rückgebaut und der sich luftseitig anschließende Graben verfüllt. 

Durch den gewählten Ausbaustandard werden Beeinträchtigungen auf den vorhandenen 
Böschungen weitestgehend vermieden. 
 
Damm-km 5+200 bis 6+175; Regelquerschnitt 3 
Ab Damm-km 5+200 bis zum Ende des Teilraumes 1 bei km 6+175 wird der Hochwasser-
dammdamm auf der Wasserseite bis zu rd. 2,70 m hoch eingestaut. In diesem Abschnitt ist 
die vorhandene Dammhöhe nicht ausreichend um einen Freibord von 0,80 m zu gewährleis-
ten. Die vorhandene Dammkronenbreite reicht für die Anlage eines Dammkronenweges nicht 
aus. 
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Der bestehende Damm wird hier vollständig abgetragen und neu aufgebaut, so dass die 
Dammhöhe den erforderlichen Freibord von 80 cm einhält. Dabei wird die Dammachse zur 
Wasserseite verschoben, eine Verlegung des Mühlbachs wird so im genannten Abschnitt 
vermieden. Der Weg auf der Dammkrone sowie die beidseitig begleitenden Wege am 
Dammfuß erhalten eine Gesamtbreite von 4,0 m. 

Der neue Damm erhält auf der Landseite einen Stützkörper aus Sand-Schluff- und Kies-
Schluff-Gemischen. Wasserseitig wird der Stützkörper auf der gesamten Böschungshöhe 
von einer 1,0 m starken, bindigen Dichtungsschicht aus Ton überdeckt. Diese wird zusätzlich 
durch eine 0,8 m dicke Schutzschicht aus Kiessanden überschüttet. 
 
Damm-km 6+200 bis 6+550; Regelquerschnitt 4 
Auf den genannten 350 m liegt der Wasserspiegel bei Hochwasserrückhalt nur bis maximal 
1,0 m über dem wasserseitigen Dammfuß bzw. unterhalb des luftseitigen Geländeniveaus. 
Die Bewuchsgrenze des Waldes reicht bis direkt an den wasserseitigen Böschungsfuß und 
kann somit zu einer Gefährdung der Böschungsstandsicherheit infolge Durchwurzelung füh-
ren.  

Aus oben genannten Gründen werden daher eine Durchwurzelungssperre sowie eine was-
serseitige Anschüttung zur Schaffung eines 4,0 m breiten Schutzstreifens mit darauf befindli-
chen Dammunterhaltungsweg hergestellt. In diesem Bereich wird der luftseitige Überwa-
chungsweg aufgrund der beengten Verhältnisse zwischen Damm und dem parallel verlau-
fenden Mühlbach auf der Krone angelegt. Hierfür wird die Dammkrone durch einen geringen 
Abtrag auf 4,0 m verbreitert.  

Durch den gewählten Ausbaustandard werden Beeinträchtigungen auf den vorhandenen 
Dammböschungen weitestgehend vermieden. 
 
Damm-km 6+550 bis 8+380; Regelquerschnitt 2 
In diesem Abschnitt wird der Hochwasserdamm IV wasserseitig bei Hochwasserrückhalt rd. 
1 m eingestaut. Die Bewuchsgrenze des anstehenden Waldes liegt unmittelbar am geplan-
ten Dammfuß. Die Ertüchtigung erfolgt gemäß dem Regelquerschnitt 2 wie bereits im Teil-
raum 1 beschrieben. 

Durch den gewählten Ausbaustandard werden Beeinträchtigungen auf den vorhandenen 
Böschungen weitestgehend vermieden. 
 
Damm-km 8+380 bis 8+700 und 9+875 bis 10+100; Regelquerschnitt 5 
In diesen beiden Abschnitten liegt die Überflutungshöhe bei Hochwasserrückhaltung am 
wasserseitigen Böschungsfuß immer über 1 m. Das luftseitige Geländeniveau liegt ebenfalls 
mindestens 1 m unter dem Wasserspiegel bei Hochwasserrückhaltung. Aufgrund seines 
Aufbaus ist der Damm wegen der zu erwartenden Durchsickerung nicht ausreichend stand-
sicher. Die vorhandene Dammkronenbreite ist zu gering, liegt aber mit mindestens 80 cm 
über dem maximalen Wasserspiegel ausreichend hoch. 
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Zur Ertüchtigung dieser Dammabschnitte wird ein Teil der wasserseitigen Böschung abge-
tragen und mit einer mindestens 1,0 m starken, bindigen Dichtungsschicht wieder aufgebaut. 
Diese wird zusätzlich durch eine 0,8 m dicke Schutzschicht aus Kies-Sanden überdeckt. Ne-
ben dem 4,0 m breiten Dammkronen- und dem luftseitigen Dammüberwachungsweg wird am 
wasserseitigen Böschungsfuß der gehölzfreie Streifen auf einer Breite von 4,0 m als befahr-
barer Schutzstreifen ausgebaut.  

Durch den gewählten Ausbaustandard werden Beeinträchtigungen auf der luftseitigen Bö-
schung weitestgehend vermieden. 
 
Damm-km 8+700 bis 9+875; Regelquerschnitt 6  
In diesem Abschnitt liegen ähnliche Verhältnisse wie im vorangegangenen Bereich vor, so 
dass auch in diesem Bereich die unter Regelquerschnitt 5 beschriebenen Maßnahmen 
durchgeführt werden. 

Zur Herstellung einer ausreichend breiten Dammkrone ist aber zusätzlich eine luftseitige Bö-
schungsanschüttung aus geeigneten Kies-Sand-Gemischen notwendig.  
 
Damm-km 10+150 bis 10+450; Regelquerschnitt 5 
In diesem Bereich liegt die Überflutungshöhe bei Hochwasserrückhaltung am wasserseitigen 
Dammfuß bei rd. 1,5 – 2 m. Das luftseitige Gelände liegt ca. 0,5 – 1 m tiefer als der Wasser-
spiegel bei Hochwasserrückhalt. Dieser Abschnitt wird analog zu Regelquerschnitt 5, wie 
bereits in Teilraum 2 beschrieben, mittels Einbau einer wasserseitigen Dichtungsschicht er-
tüchtigt.  

Luftseitig ist, abweichend vom Regelprofil 5, keine Baumaßnahme vorgesehen. Hier erfüllt 
der vorhandene „Saatschulweg“ die Funktion eines Dammüberwachungsweges. 

Durch den gewählten Ausbaustandard werden Beeinträchtigungen auf der luftseitigen Bö-
schung weitestgehend vermieden. 
 
Damm-km 10+450 bis 11+400; Regelquerschnitt 5 
Die künftigen Überflutungsverhältnisse entsprechen denen, wie im vorherigen Abschnitt be-
schrieben. Der Damm wird deshalb gemäß Regelquerschnitt 5, wie im Teilraum 2 beschrie-
ben, mittels Einbau einer wasserseitigen Dichtungsschicht ertüchtigt, einschließlich der An-
lage eines luftseitigen Dammüberwachungsweges. 

Durch den gewählten Ausbaustandard werden Beeinträchtigungen auf der luftseitigen Bö-
schung weitestgehend vermieden. 
 
Damm-km 11+400 bis 11+525; Regelquerschnitt 7 
Etwa auf Höhe von Station 11+480 wird der Damm an das Pumpwerk Weisweil angeschlos-
sen. In diesem Bereich wird auf einer Länge von rd. 125 m eine Spundwand bis in Höhe der 
Dammkrone hergestellt. Auf eine Abflachung der wasserseitigen Böschung sowie die Anlage 
des ansonsten durchgehenden wasserseitigen Dammunterhaltungsweges wird verzichtet, 
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um Beeinträchtigungen der naturschutzfachlich hochwertigen aquatischen Lebensräume am 
wasserseitigen Dammfuß zu vermeiden.  
 
Damm-km 11+525 bis 11+800; Regelquerschnitt 6 
Dieser Abschnitt wird bei Hochwasserrückhaltung ebenfalls bis zu 2 m hoch überflutet. Die 
vorhandene Dammkrone weist nicht den notwendigen Freibord auf und muss demnach er-
höht werden. Die Ertüchtigung dieses Dammabschnittes erfolgt gemäß dem Regelquer-
schnitt 6 wie schon im Teilraum 2 beschrieben (Ausbau auf der Luft- und Wasserseite erfor-
derlich). 

 

5.6.1.5 Schutzmaßnahmen außerhalb des Rückhalteraumes 

Der Betrieb des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil hat zur Folge, dass gegenüber heute die 
Grundwasserstände auf der Binnenseite östlich des Rückhalteraumes höher ansteigen wer-
den. Um betriebsbedingte Schäden durch ansteigendes Grundwasser zu vermeiden, wurden 
binnenseitige Schutzmaßnahmen ausgearbeitet. 

Zum Schutz der Ortslagen Wyhl und Weisweil sowie im Bereich des Freizeitgeländes Kuh-
waid westlich von Wyhl sind Grundwasserentnahmebrunnen vorgesehen. Während des 
Pumpenbetriebes bildet sich um jeden Brunnen ein so Absenktrichter aus, der ein lokales 
Absinken des Grundwasserspiegels nach sich zieht und die Grundwasserstände weiträumig 
am Ansteigen hindert und auf niedrigerem Niveau hält (siehe Abbildung 49). Durch die Anei-
nanderreihung von mehreren Brunnen zu einer Brunnengalerie wird dieser Effekt räumlich 
ausgedehnt. Im Betriebsfall des Rückhalteraumes halten die Brunnengalerien den Grund-
wasserspiegel in den zu schützenden Gebieten mindestens auf dem Niveau des Ist-
Zustandes. Das geförderte Grundwasser wird über ein Leitungssystem in den Rückhalte-
raum geleitet. 

Insgesamt sind zum Schutz der Gebäude in der Ortslage Wyhl 11 Schutzbrunnen (BW 6.83), 
in der Ortslage Weisweil 14 Brunnen (BW 6.85) und im Freitzeitgebiet Kuhwaid 5 Brunnen 
(BW 6.84) vorgesehen. 
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Abbildung 49:  Systemskizze zur Grundwasserhaltung durch Vertikalbrunnen 

 

Das Gesamtkonzept zum Schutz vor ansteigendem Grundwasser umfasst neben dem Bau 
der o.g. Grundwasserentnahmebrunnen zusätzlich die Aktivierung und den Ausbau von 
Oberflächengewässern zwischen Weisweil und dem Hochwasserdamm IV und damit ver-
bunden den Bau eines Pumpwerkes nordwestlich von Weisweil. 

Bereits im heutigen Zustand bewirken die Oberflächengewässer zwischen Weisweil und dem 
Hochwasserdamm IV eine Dämpfung der Grundwasserstandsschwankungen in Teilen der 
Ortslage sowie in den land- und forstwirtschaftlich genutzten binnenseitigen Flächen. Durch 
den teilweisen Ausbau dieser Gewässer und dem Anschluss von Schluten an das Gewäs-
sernetz wird, in Verbindung mit dem Pumpwerk, eine weitere Stabilisierung des Grundwas-
serstandes bei Hochwasser erreicht, auf die das Gesamtkonzept der binnenseitigen 
Schutzmaßnahmen abgestimmt ist. 

Ein Teil der binnenseitigen Gewässer, die im Rahmen der Planung betrachtet wurden, ist auf 
Grund fehlender Durchlässe nicht durchgängig bzw. wegen hoch liegender Sohlabschnitte 
nur zeitweise wasserführend. Im Zuge der Aktivierung der Gewässer wird die Sohle so an-
gepasst, dass eine durchgängige Vorflut mit einem möglichst gleichmäßigen Längsgefälle 
entsteht. Dadurch wird die Grundwasseraufnahme bei Flutung des Rückhalteraumes ver-
bessert.  

Zur Minimierung von Beeinträchtigungen wird beim Aufweiten der betroffenen Gewässerab-
schnitte nur in eine Böschungsseite eingegriffen. Zur Unterhaltung der Gewässer werden 
teilweise gewässerbegleitende Wege angelegt. Die Wege verlaufen ausschließlich auf der 
Böschungsseite, von der aus die Baumaßnahme ausgeführt wird. 
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Pumpwerk Weisweil (BW 6.87) und Nebenanlagen 
Das Pumpwerk Weisweil wird in die luftseitige Dammböschung im Hochwasserdamm IV et-
wa bei Damm-km 11+470 integriert. Es besteht aus einem Einlaufbereich sowie einem 
Schachtbauwerk im Auslauf zum Rückhalteraum. Das geförderte Wasser fällt am Sturzpunkt 
in das Schachtbauwerk und wird in den Abströmbereich des Rückhalteraumes (Hegwasser) 
eingeleitet. Auf beiden Seiten des Pumpwerkes werden Betriebsgebäude erstellt. Die Ge-
bäude sind so angelegt, dass sie nur unwesentlich über die Dammkrone herausragen.  

In der Flut wird am Übergang zum Stückerwasser bei km 2+710 ein Schließenbauwerk er-
richtet, das den Abfluss in Richtung Stückerwasser drosselt und den überwiegenden Abflus-
santeil über einen neu zu bauenden Zuleitungsgraben dem Pumpwerk zuführt.  

Im Rahmen der Planungen wurden verschiedene Varianten für die einzusetzende Maschi-
nentechnik untersucht. Als Vorzugsvariante hat sich die Verwendung von Schneckenpumpen 
herauskristallisiert, deren Vorteile zum einen in deren Fischverträglichkeit und zum anderen 
in deren Unempfindlichkeit gegen Schwemmgut liegen.  
 
Zuleitungsgraben (BW 6.871) 
Das Pumpwerk wird durch einen ca. 180 m langen Zuleitungsgraben mit der Flut bei Gewäs-
ser-km 2+710 verbunden. Der Graben verläuft durch Waldflächen parallel zum bestehenden 
Forstweg in Richtung Hochwasserdamm IV. Er ist als Trapezgerinne mit einer Sohlbreite von 
etwa 8,50 m und Böschungsneigungen von 1:2,5 ausgebildet. Um das bestehende Wege-
netz zu erhalten, erfolgt am Abzweig von der Flut der Bau einer Brücke über den Zuleitungs-
graben. 
 
Schließenbauwerk (BW 6.872) 
Das Schließenbauwerk BW 6.872 ersetzt das heute bei Gewässer-km 2+700 befindliche 
Durchlassbauwerk über die Flut. Im Sohlbereich des Schließenbauwerkes wird eine Rampe 
angeordnet, mit der die Wasserspiegellage in der Flut entsprechend dem Ist-Zustand gehal-
ten wird. Die Rampe wird für Organismen durchgängig hergestellt, die Sohlbefestigung er-
folgt dabei teilweise mit verklammerten Wasserbausteinen. 

In der Ebene der Rampenkrone wird ein Schütz angeordnet. Außerhalb der Betriebszeiten 
des Rückhalteraumes ist das Schütz vollständig geöffnet, der Haltewasserspiegel stellt sich 
bei freiem Abfluss über die Schwelle ein. Bei Betrieb des Rückhalteraumes wird das Schütz 
geschlossen. Dabei wird eine Mindestwasserabgabe von etwa 100 l/s in das Stückerwasser 
gewährleistet. 

Oberstrom des Schließenbauwerkes wird ein Pegel eingerichtet, der kontinuierlich die Was-
serstände misst. Mit den Daten aus den Pegelaufzeichnungen werden sowohl das Schlie-
ßenbauwerk als auch das Pumpwerk gesteuert.  
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Ausbau Flut (BW 6.873) mit Nebenbauwerken 
Das zentrale Grundwasser führende Gewässer im betrachteten Bereich ist die „Flut“, deren 
Ursprung südwestlich von Weisweil unmittelbar am Hochwasserdamm IV liegt. Sie erstreckt 
sich über eine Fließlänge von knapp 5.000 m bis hin zu ihrer Mündung in den Mühlbach un-
mittelbar oberhalb des Mühlbachdükers am Leopoldskanal. Der Unterlauf zwischen Gewäs-
ser-km 0+000 (Mühlbachdüker) und km 2+700 (Schließenbauwerk) wird „Stückerwasser“ 
genannt.  

Die Flut soll künftig das bei Betrieb des Rückhalteraumes zusätzlich abzuleitende Grund-
wasser aus einem Teil der Grundwasserhaltung Weisweil sowie aus den ausgebauten / an-
geschlossenen Schluten und Gewässern (siehe unten) aufnehmen. Hierdurch steigen die 
Abflüsse in der Flut bei Betrieb des Rückhalteraumes deutlich an. Da die Leistungsfähigkeit 
des Gewässers nicht ausreicht, ist ein teilweiser Ausbau mit Entschlammung der Gewässer-
sohle erforderlich. Da die Flut insgesamt aus naturschutzfachlicher Sicht als hochwertig zu 
bewerten ist (teilweise Gießen Kat. A. gem. LFU / INULA 2000), erfolgt ein Ausbau nur in 
den Bereichen, in denen er aus hydraulischen Gründen unbedingt erforderlich ist.  

Ausbau von Gewässer-km 4+500 bis 3+600 (Mündung Sichelgraben): die bestehende Sohle 
wird gegenüber dem heutigen Niveau um bis zu 60 cm abgetragen, um vorhandene Hoch-
punkte zu entfernen und ein gleichmäßiges Sohlgefälle herzustellen.  

Ausbau von Gewässer-km 3+600 bis 2+700 (Übergang ins Stückerwasser): hier weitet sich 
das Gewässerbett der Flut auf 15 bis 35 m Breite auf, mit Schlammablagerungen von bis zu 
3,0 m Mächtigkeit. Entsprechend dem Vorgehen im Projekt „Revitalisierung Taubergießen“ 
ist eine Teilentschlammung bis zum gewachsenen Untergrund vorgesehen. Hierfür werden 
etwa in der Gewässermitte die anstehenden Ablagerungen mittels Palisaden und Faschinen 
stabilisiert und anschließend der Schlamm halbseitig ausgehoben und hinter der Palisaden-
/Faschinensicherung abgelegt. 

Auswirkungen auf das Stückerwasser 
Durch den Anschluss von Schluten bzw. Seitengewässern steigen bei Betrieb des Rückhal-
teraumes die Abflüsse in der Flut deutlich an. Hydraulische Berechnungen haben gezeigt, 
dass die erhöhten Abflüsse im derzeitigen Stückerwasserbett unterstrom von Gewässer-km 
2+700 nicht abfließen können und der Gewässerlauf auf ca. 1500 m ausgebaut werden 
müsste. Um die damit verbundenen Beeinträchtigungen zu vermeiden wird über das o.g. 
Schließenbauwerk bei Betrieb des Rückhalteraumes der Zufluss in das Stückerwasser auf 
100 l/s gedrosselt. Der überwiegende Abflussanteil fließt über den o.g. Zuleitungsgraben 
dem Pumpwerk Weisweil zu.  

Neubau von Brücken (BW 6.874, BW 6.875 und BW 6.8751) 
Durch den Ausbau der Flut wird auch der Neubau von Brücken erforderlich. Bei Gewässer-
km 4+145 kreuzt die Weisweiler Rheinstraße die Flut. Das vorhandene Brückenbauwerk wird 
im Zuge des Gewässerausbaus abgerissen und durch eine neue Brücke (BW 6.874) mit 
größerer Spannweite ersetzt.  
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Die bestehende Fußgängerbrücke bei Gewässer-km 3+637, die als Zugang zum vorhanden 
Spiel-/ Grillplatz im Gewann Köpfle dient, wird durch eine neue Brücke (BW 6.875) in Holz-
konstruktion mit größerer Spannweite ersetzt. 

Der Begleitweg entlang der Flut wird von der Weisweiler Rheinstraße kommend über eine 
baugleiche Brücke (BW 6.8751) ebenfalls an den Grillplatzbereich im Köpfle angeschlossen. 

Ausbau Schlut 1 - Wanggießen (BW 6.879) 
Die etwa 1.000 m lange Schlut 1 (Wanggießen) leitet Sickerwasser in den Endinger Graben 
ein, der wiederum nach ca. 400 m in die Flut mündet. Es handelt sich im heutigen Zustand 
um die Fragmente eines ehemals durchgängigen Gewässers, dessen hydraulische Leis-
tungsfähigkeit durch den Ausbau gesteigert werden soll. 

Die Hochpunkte im Bereich der Gewässersohle werden entfernt, und das Gewässerbett zu-
sätzlich am linken Ufer unter Nutzung des bestehenden Gewässerrandstreifens aufgeweitet.  

An den Stationen 0+462 und 0+874 werden die vorhandenen Rohrdurchlässe durch zwei 
größere, durchwanderbare Durchlässe (ca. 2m breite Maulprofilrohre mit Sohlsubstratfüllung) 
ersetzt werden. Der zu erwartende Maximalabfluss bei Betrieb des Rückhalteraumes liegt 
bei etwa 0,4 m³/s.  

Ausbau Schlut 2 (BW 6.878) 
Die Schlut 2 umfasst ein bestehendes und z.T. verlandetes Gewässer innerhalb des Wald-
bestandes westlich Weisweil, das im Rückstau der Flut liegt. Der Ausbau von Schlut 2, um-
fasst eine Gewässerstrecke von ca. 300 m. Dabei wird die Sohle der Schlut eingetieft und 
teilweise auf einer Böschungsseite aufgeweitet. Der maximale Abfluss bei Hochwasserrück-
haltung liegt bei ca. 0,2 m³/s 

Ausbau Schlut 3 (BW 6.877) 
Die Schlut 3 verläuft vom Hochwasserdamm IV kommend ebenfalls durch das Waldgebiet 
westlich von Weisweil, ist aber nicht mehr direkt an die Flut angebunden. Da ihre Sohle fast 
ausschließlich über dem mittleren Grundwasserstand liegt, fällt sie häufig trocken. Mit dem 
Ausbau sollen in Zukunft jedoch eine dauerhafte Wasserführung gewährleistet und im Fall 
der Hochwasserrückhaltung etwa 0,9 m³/s Sickerwasser abgeleitet werden.  

Auf einer Länge von etwa 700 m wird innerhalb der vorhandenen Schlut ein neues Gewäs-
serbett modelliert, wobei vorhandene Hochpunkte abgetragen werden. Zur Minimierung von 
Beeinträchtigungen ist vorgesehen, bei der baulichen Umsetzung nicht in das rechte Ufer der 
Schlut 3 einzugreifen.  

Ergänzend zur Aktivierung der Durchgängigkeit der Gewässersohle wird an der Station 
0+225 ein durchwanderbarer Durchlass (ca. 2 m breites Maulprofilrohr mit Sohlsubstrat-
füllung) eingebaut.  
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Ausbau Schlut 4 – Oberes Beltenwasser (BW 6.876)  
Die Schlut 4 liegt im Waldgebiet südlich der Weisweiler Rheinstraße und umfasst mehrere 
teichartige Gewässerabschnitte. Ein Gewässer wird als Angelsee bewirtschaftet. Im derzeiti-
gen Zustand ist nur der untere Abschnitt der Schlut 4 (ca. 150 m) direkt mit der Flut verbun-
den. Dahinter liegen zwei kleine Seen, die jeweils durch einen Querriegel voneinander abge-
trennt sind. Durch den Einbau je eines durchwanderbaren Durchlasses werden diese Teiche 
wieder an das Gewässernetz der Flut angeschlossen. Die vorhandene Gewässerüberbrü-
ckung bei Station 0+295 bleibt bestehen und das Gewässer im Ober- und Unterwasser des 
Steges wird etwas aufgeweitet. 

Zwischen der Mündung in die Flut und Station 0+150 wird die Gewässersohle abgetragen, 
um ein gleichmäßiges Gefälle herzustellen. In den anschließenden Teichen ist kein weiterer 
Ausbau vorgesehen. Der maximal zu erwartende Abfluss bei Betrieb des Rückhalteraumes 
liegt bei ca. 0,6 m³/s. 
 

5.6.1.6 Baubetrieb, sonstige Begleitmaßnahmen 

Baubetrieb: 
Mit den Baumaßnahmen im Rückhalteraum erfolgt auch der Bau aller Schutzmaßnahmen, 
insbesondere der Grundwasserhaltungen in Wyhl und Weisweil. Erst wenn alle Baumaß-
nahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Flutung des Rückhalteraumes im Rahmen des Pro-
bebetriebes und danach im Regelbetrieb. 

Bei der Planung der vorgesehenen Baumaßnahmen wurden ökologische Belange hinsicht-
lich Konstruktion und Bauablauf berücksichtigt. So sind die Verbreiterung und der Ausbau 
der nicht dauerwasserführenden Schluten im Rückhalteraum nur an wenigen für den Abfluss 
erforderlichen Stellen vorgesehen. Soweit möglich, wird der Baubetrieb entlang der anzu-
passenden Dämme auf der zukünftigen Grundfläche der Dämme entsprechend der Regel-
querschnitte abgewickelt. D. h. für den Baubetrieb werden weitgehend über die durch die 
Einrichtung des 4 m breiten gehölzfreien Streifens, die Dammaufstandsfläche und den land-
seitigen Dammbegleitweg in Anspruch genommenen Flächen hinaus keine weiteren Flächen 
betroffen sein. Entsprechendes gilt für den Bau der sonstigen Bauwerke wie Pumpwerke, 
Entnahmebauwerke, Durchlässe, Brücken etc.  

Neben den für die geplanten Bauwerke auf Dauer in Anspruch zu nehmenden Flächen wer-
den vorübergehend für die Baustelleneinrichtung weitere, ausschließlich bereits befestigte 
oder landwirtschaftlich genutzte Flächen, in Anspruch genommen. In einigen Fällen sind im 
Nahbereich von Bauwerken ebenfalls kleinflächig Baustelleneinrichtungsflächen erforderlich. 
Dort werden, in Abstimmung mit einer Umweltbaubegleitung und den Grundeigentümern nur 
entsprechende ökologisch geringwertigere Flächen vorübergehend in Anspruch genommen. 
Die vorgesehenen Flächen sind im LBP- Übersichtslageplan (LBP-Anlage 24.2, BFU 2019a) 
dargestellt. 
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Für die Baufeldfreiräumung und Anlage der Baustelleneinrichtungs- und lagerflächen sind 
die einschlägigen Richtlinien und Vorschriften strikt zu beachten. Im Bereich der Baufelder ist 
der Oberboden vor Baubeginn abzuschieben und seitlich zu lagern und bei längerer Lager-
dauer zu begrünen. Von Seiten des Vorhabensträgers ist im Bereich der Baustelleneinrich-
tungsflächen zudem vorgesehen, zur Vermeidung von Schäden durch Bodenumlagerung, 
den Oberboden mit einem geotextilen Vlies und einer ca. 40 cm dicken Schotterschutz-
schicht abzudecken.  

Die als Bauzufahrten verwendeten bestehenden Wege werden, je nach den bautechnischen 
Erfordernissen, mit unterschiedlichen Aufbauten und einer Breite von ca. 4m ausgebaut. 
Gebundene Wegbefestigungen (Asphalt, Beton) sollten dann verwendet werden, wenn auf-
grund hoher Verkehrsbelastung ein ungebundener Weg zu erheblicher Staubentwicklung 
führen würde bzw. die Staubentwicklung umliegende Nutzungen beeinträchtigen könnte. 
Grundsätzlich sollten ungebundene Bauzufahrten und die Zufahrtsbereiche der Baustellen-
einrichtungsflächen während der Bauzeit regelmäßig gewässert werden, um Staubentwick-
lungen zu vermeiden. Über längere Zeit zwischengelagerter Ober- und Unterboden sind mit-
tels Ansaat zu begrünen. Unter Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen besteht 
somit eine geringe Gefahr von Staubimmissionen auf die umliegenden landwirtschaftlichen 
Flächen oder sonstige Nutzungen. 

 

Beim gesamten Bauablauf wird weitestgehend auf Massenausgleich geachtet, d. h., das 
Aushubmaterial wird, soweit geeignet, für die Dammschüttungen und Anpassungen an den 
Dämmen verwendet. 

Ein Teil des zwischenzulagernden Materials wird seitlich der Baufelder gelagert.  

Beim Aushub der Baugruben für die Massivbauwerke wird das zur Hinterfüllung der Baugru-
be und zur Geländeanpassung benötigte Material vor Ort gelagert. Soweit geeignet wird das 
Aushubmaterial zudem für die Dammanpassungen verwendet, Überschussmaterial wird 
verwertet oder ordnungsgemäß entsorgt.  
 

Bauzufahrten:  
Der Baustellenverkehr (Baumaschinen, An-, Ab- und Zwischenlagerungstransporte von Ma-
terial etc.) wird soweit durchführbar, nur über die gewidmeten Hauptverkehrsstraßen, Land-, 
Kreis- und Bundesstraßen geführt.  

Innerhalb des Rheinwaldes ist z.T. die Verbreiterung von vorhandenen Forstwegen auf 4,0 m 
erforderlich. Die dafür randlich beanspruchten Flächen werden nach Abschluss der Bauar-
beiten wieder rekultiviert. Für den Begegnungsverkehr werden unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse Ausweichstellen hergestellt. In Einzelfällen sind neue Wege anzule-
gen, die nach Abschluss der Maßnahmen rückgebaut werden.  

Zur Umfahrung der Wohngebiete in Wyhl und Weisweil und zur direkten Anbindung der L104 
an die verschiedenen Schwerpunkte der geplanten Baumaßnahmen sind folgende Baustel-
lenzufahrten vorgesehen: 
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Zufahrt 1: Verbindung zwischen L 113neu und dem Hochwasserdamm IV südlich der Ortsla-
ge Wyhl über einen vorhandenen Schotter- bzw. Erdweg. Unmittelbar vor der Überfahrt über 
den Hochwasserdamm kreuzt die Zufahrt den Mühlbach. Hier ist bauzeitlich ein Rohrdurch-
lass vorgesehen.  

Zufahrt 2: Abzweig von der L 104 bei der Zufahrt zur Kläranlage Wyhl und Weiterführung 
über einen vorhandenen Asphaltweg westlich der Ortslage Wyhl bis zur Wyhler Rheinstraße.  

Zufahrt 3: Abzweig von der L 104 bei der Zufahrt zur Kläranlage Wyhl und Weiterführung 
über einen vorhandenen Weg in Richtung Kläranlage bis zum Mühlbach bzw. Hochwasser-
damm IV.  

Zufahrt 4: Die Zufahrt ist z.T. neu herzustellen. Die Zufahrtstrasse führt vom Anschlusspunkt 
an der L 104 über eine Ackerfläche in gerader Linie zum Endinger Graben. Dieser ist bau-
zeitlich mit einer Brücke zu queren. Die Zufahrt folgt weiter dem parallel zum Endinger Gra-
ben verlaufenden Asphaltweg bis zum Wyhler Graben und dem Mühlbach. Beide Gewässer 
werden über die bestehende Brücke gequert. Nach der Querung führt eine neue Wegtrasse 
über eine Wiesenfläche und trifft nach ca. 150 m auf einen bestehenden Schotter- / Erdweg, 
der bis zum Hochwasserdamm IV ausgebaut wird.  

Zufahrt 5: Die Zufahrt führt über Erschließungsstraße des Gewerbegebietes Köpfle und 
kreuzt im Bereich der Mühle den Mühlbach. Die Erschließung bindet nördlich der Mühle an 
einen bestehenden Weg an und folgt diesem bis zur Ortsstraße im Gewerbegebiet „Köpfle“. 
Dort folgt die Zufahrt dem vorhandenen Schotter-/ Forstweg bis zum Hochwasserdamm IV.  

Zufahrt 6: Die nördlichste Zufahrt zweigt ca. 1 km südlich der Leopoldskanalbrücke von der 
L 104 nach Westen auf einen bestehenden Schotterweg in das Gewann Brentsand ab, und 
trifft nach einem Schwenk in südliche Richtung nach ca. 1 km auf die o.g. Zufahrt.  

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die dafür ausgebauten Zufahrten wieder auf das 
ursprüngliche Niveau zurückgebaut und die beanspruchten Flächen rekultiviert. 

 

Berücksichtigung sonstiger Vorschriften: 
Die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Lärm, Abgas und Arbeitssicherheit werden in den 
Bauverträgen geregelt und die Einhaltung durch vorgeschriebene Kontrollen geprüft und 
gewährleistet. 

Während der Bauphase werden Baumaschinen auf Basis des "Gesetzes zum Schutz gegen 
Baulärm" und der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm" so be-
trieben, dass Geräusche nach dem Stand der Technik minimiert und die Ausbreitung unver-
meidlicher Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Auf den Baustellen werden schallgedämmte Baugeräte eingesetzt und die gesetzlich vorge-
schriebenen Arbeitszeiten eingehalten. 
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Die Siedlungsbereiche von Wyhl und Weisweil werden beim Bau der Grundwasserhaltungen 
durch Baustellen, Baustellenverkehr und erforderliche Erd-, Bohr- und Rammarbeiten vo-
rübergehend beeinträchtigt. Die Baustellen für den Bau der Brunnen und Rohrleitungen sind 
vergleichbar mit Kanalbaustellen zur Einrichtung der kommunalen Infrastruktur. Die Bau-
maßnahmen werden aus technischen Gründen in einzelnen, begrenzten Abschnitten zeitlich 
nacheinander durchgeführt. Die Belastungen der Anlieger sind somit zeitlich begrenzt. 

Bauablauf und Bauzeit: 
Der Bauablauf ist der nachfolgenden Abbildung 50 zu entnehmen. Es wird mit einer Ge-
samtbauzeit von ca. 6 – 7 Jahren gerechnet. Für die Herstellung der Einzelbauwerke selbst 
sind die zu erwartenden Bauzeiten ebenfalls im Bauzeitenplan dargestellt. Aufgrund von Er-
fahrungswerten aus anderen Projekten (Hochwasserschutz Rheinhausen und Sanierung 
Hochwasserdamm VI, Bau der Rückhalteräume Kulturwehr Breisach, Elzmündung, Söllin-
gen/Greffern, Rheinschanzinsel) ist für die Herstellung von Einzelbauwerken mit folgenden 
Bauzeiten zu rechnen: 

Entnahmebauwerke: ca. 1 Jahr 
Einlaufgraben: ca. 6 Monate (abhängig von Materialverwendung) 
Brücken: ca. 2 Monate/Brücke 
Furten / raue Rampen: ca. 1 Monat pro Furt bzw. Rampe 
Pumpwerke: ca. 1 Jahr/Pumpwerk 
Schlutenausbau: ca. 4 Tage/100 m 
Schlutenentschlammung: ca. 2-3 Tage/100 m 
Sanierung / Ausbau Dämme: 

ca. 3 Monate/km in Bereichen mit geringem Umbau (Abflachung, Drainfilter), 
ca. 5 Monate/km in Bereichen mit Vollumbau (Dichtung, Erhöhung). 
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Abbildung 50: Bauablaufplan 
 

5.6.2 Beurteilung der bau- und anlagebedingten Auswirkungen 
Durch die Anlage der unter Kp. 5.6.1 beschriebenen Bauwerke und Maßnahmen sind über-
wiegend Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen verbunden, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild i. S. des § 
14 BNatSchG erheblich beeinträchtigen können. Im Landschaftspflegerischen Begleitplan 
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(LBP - siehe BFU 2019a) erfolgt eine detaillierte, bauwerksbezogene Bewertung der Auswir-
kungen. Die Beeinträchtigungen durch flächenbezogene Maßnahmen werden mit Anwen-
dung der Methodik aus dem Ökokontomodell Baden-Württemberg quantifiziert. 

Daneben werden durch bau- und anlagebedingte Auswirkungen artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände berührt. Eine detaillierte Betrachtung und Beurteilung der Betroffenheit rele-
vanter Arten nach § 44 BNatSchG findet sich in der speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP) - siehe BFU (2019b). 

Außerdem sind durch Maßnahmen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet Nr. 7712-341 „Tau-
bergießen, Elz und Ettenbach“ und auf das Vogelschutzgebiet Nr. 7712-401 „Rheinniede-
rung Sasbach- Wittenweier“ mit deren jeweiligen maßgeblichen Bestandteilen zu erwarten. 
Eine detaillierte Betrachtung und Beurteilung der Betroffenheit relevanter Lebensraumtypen, 
Arten und Lebensstätten nach § 34 BNatSchG findet sich in der speziellen Natura 2000-
Verträglichkeitsstudie - siehe BFU (2019c). 

Aufgrund der umfassenden Darstellung in den genannten Werken wird an dieser Stelle da-
rauf verzichtet, die Bewertungen hier zu wiederholen und auf die o.a. Studien verwiesen. 

Im nachfolgenden Kapitel erfolgt - unter Einbeziehung auch der Auswirkungen, die durch den 
Betrieb des Rückhalteraumes verursacht werden - eine Darstellung der wesentlichen Beein-
trächtigungen und der daraus aufgrund der einschlägigen Gesetze erforderlichen Maßnah-
men. 

Erst unter Berücksichtigung dieser erforderlichen Maßnahmen ist eine abschließende Beur-
teilung bezüglich der Auswirkungen des Vorhabens auf Schutzgüter bzw. bezüglich der Um-
weltverträglichkeit insgesamt gem. UVPG möglich. 

 

Wie in Kp. 3.6.1.2 beschrieben befindet sich am Querdamm 2 (Weisweiler Rheinstraße) das 
„Alte Zollhaus“. Aufgrund des nachträglichen Einbaus eines Kampfstandes der Westwalllinie 
im Keller des Hauses, handelt es sich um ein erhaltenswertes Zeitdokument im Sinne des 
Denkmalschutzes. 

Das Gebäude grenzt unmittelbar an das Durchlassbauwerk BW 6.32, das Gewässer Zoll-
grundkehle und an die Weisweiler Rheinstraße. Der Neubau des Durchlassbauwerks, das an 
den Verlauf des Gewässers Zollgrundkehle gebunden ist sowie die Aufstandsfläche des er-
höhten Querdammes 2 überdecken die Grundfläche des Alten Zollhauses. Eine Anpassung 
der Planungen zur Erhöhung der Weisweiler Rheinstraße und des neuen Durchlassbau-
werks hätte zur Folge, dass beide Bauwerke in diesem Bereich um ca. 8 m nach Süden ver-
schoben werden müssten. Der Weisweiler Altrhein müsste zudem auf einer Länge von 
ca. 200 m zusätzlich verfüllt werden. Aufgrund der erheblichen Aufwendungen sowie der 
zusätzlichen Eingriffe in die Ufer- und Gewässerbereiche des Weisweiler Altrheins ist ein 
Erhalt des Zollhauses nicht sinnvoll möglich. Von Seiten des Vorhabenträgers ist deshalb für 
das Anwesen Altes Zollhaus ein Abbruchantrag bei der Unteren Denkmalschutzbehörde vor-
gesehen. 
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5.7 Zusammenfassung der Auswirkungen des geplanten Vor-
habens auf die Umwelt 

5.7.1 Ermittlung und Beschreibung erforderlicher Maßnahmen zur 
Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen 

Für den Betrieb des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil sind zunächst umfangreiche Maßnah-
men zur Ertüchtigung / Anpassung vorhandener Bauwerke sowie zur Erstellung neuer Bau-
werke erforderlich. Zur Vermeidung schädlicher vorhabenbedingter Grundwasseranstiege in 
der Altaue sind darüber hinaus Grundwasserhaltungsmaßnahmen in Form von Brunnen, 
Pumpwerken erforderlich sowie der Ausbau bzw. die Reaktivierung von Schluten und Ge-
wässern, welches aufsteigendes Grundwasser in der Altaue aufnimmt und zum geplanten 
Pumpwerk transportiert. 

Durch die Flutungen im Rückhalteraum werden die dort vorhandenen Nutzungen und Struk-
turen, die überwiegend nicht an derartige Verhältnisse angepasst sind, betroffen. 

Aufgrund der mit dem Bau und Betrieb des Rückhalteraumes verbundenen Auswirkungen 
sind umfängliche Maßnahmen erforderlich, um die vorhabensbedingten Beeinträchtigungen 
auf Schutzgüter gemäß UVPG zu vermeiden, zu mindern oder zu kompensieren. Die Ermitt-
lung und Beurteilung von Betroffenheiten sowie die Ermittlung von erforderlichen Maßnah-
men ist in den folgenden Studien / Planungen dokumentiert:  

− Umweltverträglichkeitsstudie (UVS - Kp. 5.1 - 5.4) 

− Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP - Kp. 3 + 4) 

− Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

− Natura 2000 – Verträglichkeitsstudie (Natura 2000-VS). 

Die Beurteilungen in den o.a. Untersuchungen stützen sich auf verschiedene Sonderunter-
suchungen, die für bestimmte relevante Arten und Lebensräume im Zeitraum 2012 – 2016 
(und unter Berücksichtigung älterer vorliegender Untersuchungen) durchgeführt wurden. Für 
die Natura 2000-Verträglichkeitsstudie bildet der Managementplan für die betroffenen Natura 
2000-Gebiete (RP Freiburg-Hrsg. 2019) die aktuelle Beurteilungsbasis. 

Nachfolgend werden die wesentlichen Grundlagen, die bei der Ermittlung und Bemessung 
von Maßnahmen zu beachten sind, zusammenfassend dargestellt. Es erfolgt zudem eine 
Zuordnung zu den gesetzlichen Regelungen und ggf. eine Erläuterung. 

Die Erfordernis von Maßnahmen ergibt sich aufgrund folgender gesetzlicher Regelungen: 

§ 15 Abs. 2 BNatSchG, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für unvermeidbare Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft; 
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§ 34 BNatSchG - Maßnahmen zur Vermeidung/-minderung erheblicher Beeinträchtigungen 
in Natura 2000-Gebieten (sog. „schadensbegrenzende Maßnahmen“). Hierzu werden auch 
solche Maßnahmen gerechnet, die als Kompensationsmaßnahmen nach den §§ 15 und 
19 BNatSchG gelten bzw. die Funktionen von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 
nach § 44 (5) BNatSchG erfüllen und außerhalb der Natura 2000-Gebiete vorgesehen sind, 
wenn diese maßgeblich dazu beitragen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Arten, Le-
bensstätten und Lebensraumtypen innerhalb der Gebiete vermieden bzw. gemindert werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass diese Maßnahmen bereits zu Beginn der Beeinträchtigung ihre 
Wirksamkeit entfalten (siehe Kommentar zum BNatSchG, SCHUMACHER und FISCHER- 
HÜFTLE 2011). Grundlage hierfür bildet die Beurteilung in der Natura 2000-
Verträglichkeitsstudie (BFU 2019c). 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG - Funktionserhaltende Maßnahmen (CEF) bei Betroffenheit relevan-
ter Arten oder nach § 45 Abs. 7 BNatSchG - Maßnahmen zur Vermeidung einer Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes (FCS) bezüglich der Population der betroffenen Art in der 
biogeographischen Region; 

§ 9 Abs. 3 LWaldG - Ausgleich nachteiliger Wirkungen einer Umwandlung für die Schutz- 
und Erholungsfunktionen des Waldes. 
 

Hinweise: 

Maßnahmen nach § 19 (4) BNatSchG sind im vorliegenden Fall nicht erforderlich (siehe LBP 
BFU 2019a). 

Maßnahmen nach § 15 BNatSchG sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan in Kapitel 3 
(BFU 2019a) beschrieben. Im Verlaufe der Planung und der Abstimmung mit verschiedenen 
Fachbehörden und der Gemeinden wurden folgende spezifische Rahmenbedingungen defi-
niert, die, soweit sachlich und rechtlich möglich, zu berücksichtigen sind. 

Bei erforderlichen Maßnahmen, die nach § 34 (5) oder § 44 (5) BNatSchG notwendig sind, 
muss zwingend die bezweckte Funktionserfüllung gewährleistet werden. Bei Auftreten von 
Nutzungskonflikten besteht hier kein Abwägungs- oder Ermessensspielraum. 

Bei erforderlichen Maßnahmen nach § 15 und § 45 BNatSchG sowie § 9 LWaldG muss 
ebenfalls die bezweckte Funktionserfüllung gewährleistet werden. Hier besteht allerdings ein 
Ermessens- oder Abwägungsspielraum hinsichtlich Lage, Größe und Zuschnitt der Flächen. 

Vorübergehend umgewandelte Waldbestände nach § 11 LWaldG sind in erheblichem Um-
fang betroffen (insgesamt 9,3 ha, siehe LBP, Tabelle im Anhang 3, BFU 2019a). Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten werden diese Flächen wieder zu Waldbeständen entwickelt, so 
dass keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich werden. 

Aufgrund der oben genannten Untersuchungen werden folgende Maßnahmen erforderlich: 
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5.7.1.1 Maßnahmen zur Wiederherstellung der Schutz- und  
Erholungsfunktionen des Waldes 

Waldumwandlung durch Bauwerke (siehe LBP BFU 2019a) 

Gesetzliche Grundlage: § 9 LWaldG  

Maßnahmen: Ersatzaufforstung in der Altaue 

Bemerkungen: Gem. Abstimmung mit der Forstverwaltung sind Ersatzaufforstungen nach 
§ 9 Abs. 3 Nr. LWaldG im Verhältnis 1:1 zur geplanten Waldumwandlung zu leisten. Nicht 
als Waldumwandlung bewertet werden die Wiederherstellung vorhandener 
Schluten / Gewässern und die damit einhergehende Beseitigung von Gehölzbeständen 
sowie Dammbegleitwege bzw. gewässerbegleitende Wege, sofern sie für die forstliche 
Nutzung notwendig und zugänglich sind.  

Maßnahmen: funktionaler Ersatz 
Ein über die Ersatzaufforstungen hinausgehender Bedarf gem. o.a. Berechnung wird ge-
deckt durch weitere Maßnahmen nach § 9 Abs. 3 Nr. 2 und  LWaldG (ggf. kompatibel mit 
naturschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen, siehe nachfolgend). 

5.7.1.2 Maßnahmen für das Schutzgut Pflanzen,  
Betroffene Biotoptypen / Lebensraumtypen 

Beeinträchtigung von Waldbeständen durch Bauwerke oder Überflutungen bzw. erhöhte 
Grundwasserstände (RPF 2016) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG (Waldbestände, die den Regelungen nach 
§ 34 Abs. 5 BNatSchG unterliegen, sind nicht betroffen). 

Maßnahmen: Aufforstung und Entwicklung von Waldbeständen in der Altaue, Erhalt / Siche-
rung wertvoller Bestände sowie Anpassung von nicht hinreichend hochwasserverträgli-
chen Waldbeständen im Rückhalteraum. 

Bemerkungen: Verhältnis Waldverlust / Waldausgleich erfolgt im Verhältnis 1:1 sowie gemäß 
einer Eingriffs-/Ausgleichs-Punktebewertung. Darüber hinaus sind bei der Entwicklung 
neuer bzw. dem Umbau vorhandener Waldbestände sowie der Lage und Verteilung im 
Untersuchungsraum die Erfordernisse bzgl. wertgebender Tierarten zu beachten (siehe 
Fledermäuse, Vögel, Wildkatze, Libellen). 

Hinweis: Mittelfristig und nachhaltig werden sich im Rückhalteraum weitgehend Auenwald-
bestände entwickeln, die naturschutzfachlich höher bewertet werden als die derzeit vor-
handenen, z.T. naturfernen Bestände. 

 

Beeinträchtigung von Feldgehölzen, Feldhecken, Uferweidengebüsch, gewässerbe-
gleitenden Auwaldstreifen in der Altaue (siehe LBP BFU 2019a) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG  
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Maßnahmen: Pflege durch auf den Stock setzen (Bereich Flut und Wanggießen) und Neuan-
lage von Beständen im Umfeld der Beeinträchtigung sowie in geplanten Wildrückzugsbe-
reichen / Wildtierkorridoren.  

Bemerkungen: Bei der Entwicklung und der Lage / Verteilung werden Erfordernisse bzgl. 
wertgebender Tierarten (Wildkatze, Libellen, Vögel, Fische) beachtet. 

 

Beeinträchtigung von Wirtschaftswiesen Streuobstwiesen, Feldgärten, Ruderalvegetation, 
Sonstige (siehe LBP BFU 2019a) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG  

Maßnahmen: Neuanlage von Beständen im Umfeld der Beeinträchtigung.  

Bemerkungen: Bei der Entwicklung und der Lage / Verteilung werden Erfordernisse bzgl. 
wertgebender Tierarten (Vögel) beachtet. 

 

Beeinträchtigung von Magerwiesen (teilw. LRT 6510) und Kalk-Magerrasen (teil. LRT 6210) 
(siehe LBP BFU 2019a, Natura 2000-VS BFU 2019c, TREIBER 2012a),  

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG, § 34 BNatSchG 

Maßnahmen: Die Biotoptypen / LRT kommen hauptsächlich auf Böschungen des Rheinsei-
tendammes und des Hochwasserdammes IV vor.  

Magerwiesen und Magerrasen sind Lebensraum charakteristischer Falter- und Heuschre-
ckenarten. Der Saum- und Randbereich ist häufig Lebensstätte der streng geschützten 
Art Zauneidechse. 

Im Bereich der Dämme werden die betroffenen Vegetationsbestände vor Baubeginn ab-
geschält, ggf. seitlich gelagert und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder aufgetragen. 
Hierbei erfolgt möglichst eine abschnittsweise Baudurchführung, um das direkte Umset-
zen des Oberbodens ohne Zwischenlagerung zu ermöglichen. Der Untergrund wird aus-
schließlich mit autochthonem, kiesigem Material hergerichtet. Ergänzend werden Ansaa-
ten mit autochthonem Halbtrockenrasen-Wiesendrusch mit Bestandteilen von Arten wie 
Kleiner Wiesenknopf, Hufeisenklee und Bunte Kronwicke durchgeführt. Bestände mit be-
deutsamen Orchideenvorkommen werden gesichert und in die neuen oder vorhandene 
Magerwiesen-/ rasen umgesetzt.  

Erfahrungen aus dem Umbau des Hochwasserdammes VI bei Rust zeigen, dass nach ei-
ner Zeit von < 5 Jahren sich vergleichbare Vegetationsbestände entwickeln und charakte-
ristische Tier- und Pflanzenarten etablieren (TREIBER 2007, 2009, 2012b).  

Bemerkungen: Durch den Um- und Ausbau des Hochwasserdammes IV werden beschatten-
de Gehölzbestände auf der Luft- und Wasserseite beseitigt. Die Fläche zur Entwicklung 
insbesondere von Magerrasen wird somit vergrößert und qualitativ verbessert. 

Für den Verlust von Magerrasen / Kalk-Magerrasen wird auf den Flächen des südlichen 
Abschlussdammes bzw. des Hochwasserdammes IV, die derzeit keine Kalk-Magerrasen 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

 
475 

 

bzw. einen entsprechenden LRT aufweisen und nicht durch Maßnahmen betroffenen sind, 
das Mahdregime umgestellt (Mahdzeitpunkte und Mahd mit Abräumen des Mähgutes an-
stelle der derzeitigen Mulchmahd am Abschlussdamm), um hier neue Kalk-Trockenrasen 
zu entwickeln. 

 

Beeinträchtigung von Röhrichten, Seggenrieden, Hochstaudenfluren (siehe LBP BFU 2019a) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG 

Maßnahmen: Diese Biotoptypen kommen nahezu ausschließlich im Bereich von Gewässern 
(inkl. Schluten, Rinnen) vor. Durch Flutungen im Rückhalteraum werden sie nicht nen-
nenswert beeinträchtigt, da die Durchströmung des Raumes derjenigen von naturnahen 
Auen entspricht (siehe UVS - Karte 14 – Hochwasserrückhalt mit Vollfüllung und Karte 17 
– Ökologische Flutungen). 

Durch Baumaßnahmen an Gewässern oder Unterhaltungsmaßnahmen (hier insbesonde-
re betroffen: Flut) können Bestände vorübergehend beeinträchtigt oder dauerhaft beseitigt 
werden. Im Umfeld der Gewässer werden neue Röhrichtbestände entwickelt. Hierzu 
kommen Maßnahmen wie z.B. Auflichtung / auf den Stock setzen dichter Ufergehölze, 
Uferabflachungen oder die Beseitigung von Beeinträchtigungen bzw. Schaffung neuer 
Gewässerrandstreifen in Betracht (vgl. auch Vögel - Teichralle). Auf den im Umfeld der 
Gewässer liegenden, geeigneten Standorten ist dieser Biotoptyp kurzfristig (< 3 Jahre) 
entwickelbar. 

 

Beeinträchtigung von Fließgewässern, z.T. mit flutender Vegetation, LRT 3260  
(siehe LBP BFU 2019a, Natura 2000-VS BFU 2019c, INULA 2013a, 2013b u. 2014) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG, § 34 BNatSchG 

Maßnahmen: Durch die Verlegung des bestehenden Durchgehenden Altrheinzuges aus dem 
Gewässerzug „Grienwasser“ in den Gewässerzug „Rheiniggießen“/ „Hansenkehle“ sowie 
die Absenkung des Rückstaus im Weisweiler Altrhein durch den Umbau der Durchlass-
bauwerke in der Weisweiler Rheinstraße wird es möglich, das „Grienwasser“ sowie den 
„Meliorationsgraben“ zu stärker von Grundwasser beeinflussten Fließgewässern zu entwi-
ckeln. Hierdurch wird die Entwicklung des LRT auf weiten Gewässerstrecken entschei-
dend gefördert. Auch durch die geplanten Flutungen im Rückhalteraum wird der LRT posi-
tiv beeinflusst. Neben der stärkeren und häufigeren Durchströmung wird insbesondere die 
Exfiltration von Grundwasser in die Gewässer (nach Ablauf der Hochwasserwelle) zu ei-
ner Dynamisierung in den Gewässern beitragen und den LRT positiv beeinflussen. Hier-
durch werden auch charakteristische und wertgebende Vogelarten (z.B. Eisvogel), Libel-
lenarten (z.B. Helm-Azurjungfer) und rheophile Fischarten gefördert. 

Gleiches gilt auch für große Teile der binnenseitigen Gewässer, insbesondere für die Flut 
und den Wanggießen. 
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Die Durchführung von dauerhaft notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt unter 
Beachtung wertgebender Tierarten (hier insbesondere Helm-Azurjungfer) in Abschnitten.  

 

Beeinträchtigung von Stillgewässern, z.T. nährstoffarm mit Armleuchteralgen (Gießen – 
LRT 3140 - siehe Natura 2000-VS BFU 2019c, INULA 2013b) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG, § 34 BNatSchG 

Maßnahmen: Durch Flutungen im Rückhalteraum wird das Gießengewässer „Hexenkehle“ 
positiv beeinflusst. Insbesondere die Exfiltration von Grundwasser in die Gewässer (nach 
Ablauf der Hochwasserwelle) wird zu einem Austrag von Sedimenten und Schwebstoffen 
in den Gewässern beitragen. Hierdurch werden auch die Armleuchteralgen und charakte-
ristische und wertgebende Vogelarten (z.B. Eisvogel, Zwergtaucher), Libellenarten (z.B. 
Helm-Azurjungfer) und rheophile Fischarten gefördert. 

Bemerkungen: Zusätzlich sind im Uferbereich stockende Baumbestände aufzulichten, um die 
Beschattung der Gewässer zu reduzieren. Hierdurch wird die Verbesserung der Erhal-
tungszustände in den Gießen ermöglicht. 

 

5.7.1.3 Maßnahmen für das Schutzgut Tiere, 
Betroffene Tierarten / Tierartengruppen 

Beeinträchtigung der Artengruppe „Fledermäuse“ (siehe Natura 2000-VS BFU 2019c, saP 
BFU 2019b und FRINAT 2014) 

Gesetzliche Grundlage: §§ 15, 34, 44 BNatSchG 

Maßnahmen: Die nachfolgenden Maßnahmen werden auf die Ansprüche der Art Bechstein-
fledermaus abgestimmt, die für das Natura 2000-Gebiet maßgeblich ist und hinsichtlich 
der Projektwirkungen als besonders empfindlich bewertet wird. Mit den Maßnahmen wird 
auch den Ansprüchen zahlreicher anderer Fledermausarten Rechnung getragen. Ziel der 
Maßnahmen ist: 

- die Schaffung eines ausreichenden Angebotes an zukünftigen Habitatbäumen als Er-
satzquartiere für den Verlust von Quartierbäumen (durch Baumaßnahmen insbeson-
dere entlang des Hochwasserdammes IV). Hierfür sind mindestens 200 geeignete 
Einzelbäume in Waldbeständen mit Altbaumbestand zu sichern. 

- die Schaffung von vorübergehenden Ausweichquartieren durch Aufhängen von 
Flach- und Rundkästen an den o.a. neu zu schaffenden Quartierbäumen. Die Fle-
dermauskästen sind für die Dauer von 10 Jahren durch einen Fledermaussachver-
ständigen zu betreuen. Hangplatz und Bauweise sind in der Zeit hinsichtlich der 
Funktionserfüllung zu prüfen und ggf. zu modifizieren. 

- die Aufwertung vorhandener Waldbestände im Umfeld der o.a. Habitatbäume durch 
Nutzungsextensivierung, um damit die Lebensraumkapazität zu steigern und so die 
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Tierbestände zu stabilisieren. Die Flächen sind künftig als Mittelwald zu entwickeln. 
Durch die künftige mittelwaldartige Nutzungsweise kann die Entwicklung einer aus-
reichenden Anzahl von Habitat-Altbäumen langfristig sichergestellt werden. Die Maß-
nahme dient somit dem Erhalt sowie der Schaffung und Aufwertung von Habitatstruk-
turen für seltene und gefährdete Tierarten des Waldes. Hierdurch sollen auch mögli-
che, vorübergehend auftretende Beeinträchtigungen des Nahrungsangebotes in 
Jagdhabitaten durch Flutungen und auch anderweitige Qualitätsverluste aufgefangen 
werden. Die Maßnahme ist auch zur Entwicklung / Stabilisierung anderer Arten und 
Artengruppen (Wildkatze, Vögel, Hirschkäfer) erforderlich.  

Die künftigen Mittelwaldflächen sind, entsprechend der zu erhaltenden 200 Altbäume, 
möglichst verteilt über den gesamten Rückhalteraum zu entwickeln. Nach FRINAT 
(2014) soll die Fläche, die künftig für den Arten- und Biotopschutz entsprechende Alt-
holzstrukturen aufweist, rd. 40 ha umfassen. Die in der Maßnahmenplanung darge-
stellten Waldbestände umfassen insgesamt eine Fläche von 39,5 ha. Im Gesamtkon-
zept der Maßnahmen werden die fachlich geeigneten Waldbestände dargestellt (sie-
he UVS Anlage 29) 

Bemerkungen: Die genannten Maßnahmen sind aufgrund der Bewertung in der saP als 
FCS-Maßnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Sie erfüllen auch die Funktio-
nen als Kompensationsmaßnahmen nach § 15 BNatSchG. Zusätzliche Maßnahmen nach 
§ 34 Abs. 5 BNatSchG sind nicht erforderlich, da bei Realisierung der o.a. Maßnahmen 
durch Projektwirkungen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der für 
das FFH-Gebiet maßgeblichen Fledermausarten mehr zu erwarten sind. Sie dienen auch 
der Aufrechterhaltung von Waldfunktionen nach § 9 LWaldG. 

 

Beeinträchtigung der Art „Haselmaus“ (siehe saP BFU 2019b, FRINAT 2014,) 

Gesetzliche Grundlage: §§ 15, 44 BNatSchG 

Hinweis: Die saP kommt zu dem Ergebnis, dass durch Projektwirkungen (Flutungen im 
Rückhalteraum) die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1, Nr. 1-3 erfüllt werden. Im Hin-
blick auf die erforderliche Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG werden Maß-
nahmen außerhalb des Rückhalteraumes vorgesehen, die dazu beitragen, dass sich der 
Erhaltungszustand der Population der Art in der biogeographischen Region nicht ver-
schlechtert (FCS-Maßnahmen).  

Maßnahmen: Es werden Maßnahmen außerhalb des Rückhalteraumes zur Aufwertung von 
Waldbeständen bzw. zum Biotopverbund durchgeführt. Hierzu kommen Maßnahmen in 
bestehenden Waldbeständen östlich des Hochwasserdammes IV und im Bechtaler Wald 
im Bereich der Altaue in Betracht. Darüber hinaus werden (soweit erforderlich) weitere 
Maßnahmen außerhalb des Untersuchungsraumes (Waldgebiete in der Vorbergzone und 
im Kaiserstuhl) in die Konzeption einbezogen. Von einem Haselmaus-Sachverständigen 
ist eine entsprechende Maßnahmenkonzeption zu entwickeln. 
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Es wird davon ausgegangen, dass sich mit der Realisierung der Maßnahmen innerhalb 
des Rückhalteraumes und weiterer Maßnahmen in der Altaue und angrenzenden Land-
schaftsräumen der Erhaltungszustand der Haselmauspopulation in der biogeographi-
schen Region auf Landesebene nicht verschlechtern wird. 

 

Beeinträchtigung der Art „Wildkatze“ (siehe ÖKO-LOG 2014, saP BFU 2019b) 

Gesetzliche Grundlage: §§ 15, 44 BNatSchG 

Maßnahmen: Erhalt und Entwicklung von geeigneten Quartierbäumen im Rückhalteraum als 
Zuflucht für adulte Tiere. Hierzu sind kleinere bis größere Baumgruppen mit starkastigen, 
tiefansetzenden Ästen in naturnahen Altbeständen mit einem Alter von > 80 Jahren (Be-
standestypen 1, 4, 4 / 8 und 18) zu sichern.  

Zu den Maßnahmen zählt auch die Entwicklung von Rückzugsflächen in der Altaue durch 
Anlage neuer, lückiger Waldflächen (inkl. Sukzessionsflächen / Blößen, Bestandsschluss 
> 30 Jahre), ggf. Optimierung vorhandener, binnenseitiger Waldbestände. 

Bemerkung: Die artenschutzrechtliche Beurteilung kommt zu dem Ergebnis, dass durch Pro-
jektwirkungen (Flutungen im Rückhalteraum) der Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1, 
Nr. 1 erfüllt wird (am Boden befindliche Jungkatzen bis zu einem Alter von 3 Monaten 
werden den ersten Flutungsereignissen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Opfer fallen). 
Im Hinblick auf die erforderliche Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG werden 
die o.a. Maßnahmen außerhalb des Rückhalteraumes vorgesehen, die dazu beitragen, 
dass sich der Erhaltungszustand der Population der Art in der biogeographischen Region 
nicht verschlechtert (FCS- Maßnahmen). 

Die Adaption an auetypische Verhältnisse wird mittelfristig dazu führen, dass künftig über-
flutungsgefährdete Bereiche gemieden und sicherere Bereiche bevorzugt für die Jungen-
aufzucht gewählt werden (von Überflutung nicht oder selten betroffene Flächen im Rück-
halteraum sowie Flächen in der Altaue). Durch die Ökologischen Flutungen wird somit 
dem o.a. individuenbezogenen Tötungsverbot Rechnung getragen. 

Die genannten Maßnahmen erfüllen auch die Funktionen als Kompensationsmaßnahmen 
nach § 15 BNatSchG. 
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Beeinträchtigung der Artengruppe „Vögel“ (saP BFU 2019b, Natura 2000-VS BFU 2019c 
und INULA 2013a) 

Gesetzliche Grundlage: §§ 15, 34, 44 BNatSchG 

Maßnahmen: Die nachfolgenden Maßnahmen werden auf die durch Projektwirkungen be-
troffenen Zielarten des Vogelschutzgebietes, die besondere Lebensräume charakterisie-
ren und ausgewählte, streng geschützte Arten fokussiert. Andere Arten mit vergleichbaren 
Lebensraumansprüchen sind damit weitgehend mitberücksichtigt. Außerdem werden eu-
ropäische Vogelarten im Hinblick auf das mögliche individuenbezogene Tötungsverbot 
bzw. hinsichtlich möglicher erheblicher Störungen gem. § 44 Abs.1 Nr.1 + 2 BNatSchG 
beurteilt und entsprechende Maßnahmen vorgesehen. 

Für die Art Eisvogel ergibt sich nach der aktuellen Erhebung ein Bestandesrückgang ge-
genüber Erhebungen von vor 20 Jahren von rund 80%. Verantwortlich hierfür ist die star-
ke Reduktion des Nistplatzangebotes (Steilufer). Aufgrund der gleichmäßigen Wasserfüh-
rung in den Gewässern fehlt derzeit die erforderliche Dynamik, die zu Uferabbrüchen und 
Entwurzelungen von Ufergehölzen führt (WESTERMANN & WESTERMANN 1998). Im 
Zuge der Überflutungen des Rückhalteraumes werden diese Effekte wieder eintreten. Be-
deutsam dabei sind die Ausuferungen in die Fläche, die eine Dynamisierung des Grund-
wassers und Exfiltration in die Gewässer initiieren und dadurch dynamische Prozesse 
wesentlich befördern. Aufgrund der Ökologischen Flutungen wird sich der Erhaltungszu-
stand der Art voraussichtlich deutlich verbessern. Im Zuge der Anlage neuer Gewässer 
und Schluten werden Steilwände geschaffen und somit die Voraussetzungen für die Anla-
ge von Brutröhren durch den Eisvogel und andere Arten. Hierdurch wird das bestehende 
Defizit an Brutröhren bis zur o.a. Entwicklung neuer Fortpflanzungsstätten überbrückt und 
das Risiko von Individuenverlusten aufgrund des Probebetriebs gemindert. 

Ebenfalls profitieren wird die Art Zwergtaucher, die ihre im schwach fließenden Wasser 
freischwimmenden Nester im Uferbereich an Vegetationsbeständen befestigt.  

Die streng geschützte Art Teichralle / Teichhuhn (derzeit nicht Zielart des Vogelschutzge-
bietes) ist auf Schilfbestände mit hinreichender Deckung angewiesen. Diese wurden in 
der Vergangenheit stark reduziert (WESTERMANN 1998 in INULA 2013a). Bei den bin-
nenseitigen Gewässern werden der Eintrag aus landwirtschaftlichen Flächen, bei den 
Gewässern innerhalb des Waldes die starke Beschattung und Verschlammung, für den 
Rückgang von Schilfbeständen verantwortlich gemacht.  

Innerhalb des Rückhalteraumes werden im Zuge der Überflutung künftig wieder Uferab-
brüche und damit einhergehende Auflichtungen der Ufergehölzbestände sowie ein Aus-
trag von organischem Material zu erwarten sein. Hierdurch werden die Standortfaktoren 
für die Entwicklung von Schilfbeständen verbessert. Unterstützt werden sollte dieser Pro-
zess durch die gezielte Entnahme von Ufergehölzen bzw. durch geeignete Pflegemaß-
nahmen in angrenzenden Waldbeständen. 

Im Bereich der binnenseitigen Gewässer werden insbesondere in der Flut durch erforder-
liche Ausbau- und Entschlammungsmaßnahmen sowie durch dauerhaft notwendige Un-
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terhaltungsmaßnahmen vorhandene Schilfbestände zerstört. Hier sind durch entspre-
chende Maßnahmen zur Ufergestaltung und Ausweitung von Gewässerrandstreifen 
Schilfflächen in großem Umfang neu zu entwickeln (siehe auch Maßnahmen unter „Bio-
toptypen“). Aufgrund der Flutungen im Rückhalteraum werden sich auch die Exfiltration 
von Grundwasser und die Dynamik in der Flut und anderen binnenseitigen Gewässern 
verstärken. Der Erhaltungszustand der Teichralle und von Arten mit vergleichbarer Habi-
tatpräferenz wird sich mittelfristig voraussichtlich deutlich verbessern. Die Durchführung 
von Entschlammungsmaßnahmen erfolgt in Abschnitten (siehe Vorgaben im LBP, BFU 
2019a). Bei Beachtung der Brutzeiten und Umsetzung der Maßnahmen zur Ufergestal-
tung und –entwicklung ist für die Art mittelfristig eine positive Bestandsentwicklung zu er-
warten. 

Für die Art Mittelspecht wird aktuell eine geringe Bestandsdichte im Untersuchungsraum 
insgesamt festgestellt. Innerhalb des Bannwaldes im Abströmbereich liegt die Bestands-
dichte im eher mittleren Bereich. Der Mittelspecht gilt als Charakterart der Eichenwälder 
und ist auf alt- und totholzreiche Bestände angewiesen. In den letzten Jahren fand eine 
starke Reduktion von Alteichen- und Alteschenbeständen statt. Damit haben diese Berei-
che insbesondere für die Spechte stark an Wert verloren (INULA 2013a). 

Durch den Verlust insbesondere von Traufbäumen (am Hochwasserdamm) und weiteren 
Altbaumbeständen im Zuge der geplanten Baumaßnahmen werden Habitate des Mit-
telspechtes weiter reduziert (siehe LBP-Eingriffsberechnung). Es wird deshalb erforder-
lich, vorhandene Altbestände (insbesondere mit Eiche) als Habitat für Mittelspecht und Ar-
ten mit vergleichbaren Habitatansprüchen (z.B. Hohltaube und andere Spechtarten) zu si-
chern, bis derzeit noch jüngere Bestände deren Funktion übernehmen können.  

Aufgrund der Flutungen soll in größerem Umfang die Baumartenzusammensetzung vor-
handener Waldbestände, die derzeit ohne Bedeutung für den Mittelspecht (und andere 
höhlenbrütende Arten) sind, durch Pflege- und Umbaumaßnahmen gezielt gelenkt wer-
den. Dabei werden auch großflächig Bestände mit Weiden, Schwarzpappel und Eichen 
entwickelt, die nach HÖLZINGER und MAHLER (2001 in INULA 2013a) zu den begehr-
testen Mittelspechtrevieren zählen. Diese neuen Bestände werden ihre Funktion aller-
dings erst langfristig erfüllen können.  

Diese Maßnahmen sind gemäß der Bewertung in der saP als FCS-Maßnahmen gem. 
§ 45 BNatSchG zu werten. Sie erfüllen auch die Funktionen als Kompensationsmaßnah-
men nach § 15 BNatSchG. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen sind durch Pro-
jektwirkungen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der für das Vo-
gelschutzgebiet maßgeblichen Arten Mittelspecht, Grauspecht und Schwarzspecht sowie 
andere Spechte und höhlenbrütende Vogelarten zu erwarten. 

Habitate sonstiger europäischer Vogelarten (die nicht Zielarten des Vogelschutzgebietes 
und nicht streng geschützt sind) werden durch die Inanspruchnahme von Wald, Feldhe-
cken, Gebüschen etc. überbaut. Diese Arten sind überwiegend verbreitet oder nicht ge-
fährdet und können in vorhandene Habitate ausweichen. Durch die Entwicklung von neu-
en Waldbeständen in der Altaue, die Sicherung von bedeutsamen Waldbeständen (siehe 
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oben) sowie die Neuanlage von geeigneten Strukturen werden diese Beeinträchtigungen 
ausgeglichen (Ausgleichsmaßnahmen gem. § 15 BNatSchG). Der Vermeidung des indivi-
duellen Tötungsverbots wird durch die Begrenzung von Rodungsmaßnah-
men/Gehölzeinschlag auf den Zeitraum November bis Februar Rechnung getragen. 

Durch den Betrieb des Rückhalteraumes (Flutungen) können am Boden oder in Sträu-
chern brütende Vögel der o.a. europäischen Arten betroffen werden (Gelege und Eier 
werden fortgespült, flugunfähige Tiere ertrinken). Im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil sind 
hiervon als Arten der Roten Listen nur der Fitis (Brutvogel) und der Waldlaubsänger (Zug-
vogel, der im Gebiet brütet) betroffen (siehe saP, BFU 2019b). Diese und andere, nicht 
gefährdete Arten können durch Zweitbruten Verluste weitgehend kompensieren. Eine er-
hebliche Störung im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG ist somit nicht zu erwarten, da 
die Erhaltungszustände der lokalen Populationen der betroffenen Arten aller Voraussicht 
nach nicht verschlechtert werden. 

Die Adaption an auetypische Verhältnisse, u.a. durch Anlage von Nestern in flutungssi-
cherer Höhe, wird dazu führen, dass künftig überflutungsgefährdete Bereiche gemieden 
und sicherere Bereiche bevorzugt besiedelt werden (von Überflutung nicht oder selten be-
troffene Flächen im Rückhalteraum sowie Flächen in der Altaue). Durch die Ökologischen 
Flutungen wird somit der Vermeidung  des individuenbezogenen Tötungsverbots Rech-
nung getragen. Zur Stabilisierung der Artbestände sind Maßnahmen zur Entwicklung von 
naturnahen Waldgesellschaften förderlich und erfüllen die Voraussetzungen als CEF-
Maßnahme (siehe saP, BFU 2019b). 

 

Beeinträchtigung der Artengruppe „Amphibien“ (saP BFU 2019b, Natura 2000-VS BFU 
2019c und INULA 2013a) 

Gesetzliche Grundlage: §§ 15, 34, 44 BNatSchG 

Maßnahmen: Die Untersuchungen von INULA (2013a, 2014) zeigen, dass für die wertge-
benden Arten die Erhaltungszustände unterschiedlich bewertet werden: Gelbbauchunke 
mit B (= gut), „Springfrosch“ mit A (= hervorragend) sowie „Kammmolch“, „Laubfrosch“ 
und „Kleiner Wasserfrosch“ mit C (durchschnittlich/beschränkt). 

Die Arten sind durch den Betrieb (Flutungen) des Rückhalteraumes betroffen. Bei Flutun-
gen können Laich und Larven verdriftet werden, während adulte Tiere Überflutungen 
weitgehend schadlos überstehen. Analog der Untersuchungen aus den Poldern Altenheim 
ist auch hier davon auszugehen, dass ein Großteil der Amphibien innerhalb des Rückhal-
teraumes überwintert. Die überwinternden Amphibien – und dabei insbesondere die an 
Land überwinternden Arten - sind in Kälteperioden durch mehrwöchige Überflutungen der 
Überwinterungshabitate gefährdet. Es wurde mehrfach beobachtet, dass Amphibienarten 
bei warmer, regnerischer Witterung im Winterhalbjahr vor dem ansteigenden Hochwasser 
ihre Überwinterungsquartiere verlassen und sich landseits der Deiche in andere Quartiere 
zurückziehen (HÖLLGÄRTNER 2012). 
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Im Rückhalteraum und in den angrenzenden Flächen in der Altaue ist das Angebot an 
Habitaten für die erfassten Pionier- und Temporärgewässerarten (Gelbbauchunke, Laub-
frosch) unzureichend, so dass diese Artbestände derzeit nicht gesichert sind. Nur die 
Gelbbauchunke kann durch Flutungen bedingte Bestandseinbußen durch Reproduktionen 
und Migration aus anderen Habitaten ausgleichen. 

Für die Arten Springfrosch und Gelbbauchunke wird sich das Habitatangebot künftig ver-
bessern. Gerade die Gelbbauchunke kann im Nachgang eines Hochwassers im Sommer-
halbjahr die entstehenden Temporärgewässer zum ablaichen nutzen. 

Zur Stabilisierung der Amphibienbestände (insbesondere für die Arten Kammmolch und 
Laubfrosch) sind geeignete Maßnahmen in strömungsberuhigten Bereichen oder binnen-
seits des Hochwasserdammes erforderlich, um Bestandsausfälle nach Flutungen auszu-
gleichen.  

Bemerkungen: Die erforderlichen Maßnahmen sind gem. der Bewertung in der saP als FCS-
Maßnahmen zu werten. Die Habitate sind vor dem Betrieb des Rückhalteraumes herzu-
stellen, so dass eine kurzfristige Besiedelung zu erwarten ist. Sie erfüllen auch die Funkti-
onen als Kompensationsmaßnahmen nach § 15 BNatSchG.  

Mit der Realisierung der Maßnahmen ist davon auszugehen, dass die für das FFH-Gebiet 
maßgeblichen Arten Gelbbauchunke und Kammmolch der Zustand der Habitate im FFH-
Gebiet gleichbleibt bzw. sich verbessert und die Populationsgröße der Arten nicht ab-
nimmt (gem. § 34 BNatSchG). 

 

Beeinträchtigung der Artengruppe „Reptilien“ (saP BFU 2019b, TREIBER 2012a) 

Gesetzliche Grundlage: §§ 15, 44 BNatSchG 

Maßnahmen: Die nachfolgenden Maßnahmen werden auf die streng geschützte Art Zau-
neidechse fokussiert. Die im Rückhalteraum ebenfalls betroffenen Arten Ringelnatter und 
Blindschleiche erfordern keine artspezifischen Maßnahmen. Ihnen wird mit den Maßnah-
men zur Entwicklung einer naturnahen Aue (Ringelnatter) und Rückzugsflächen (Blind-
schleiche) Rechnung getragen. 

Die Zauneidechse besiedelt sonnenbeschienene Waldränder mit Wurzelstubben vor-
nehmlich am Hochwasserdamm IV, vereinzelt auch am Rheinseitendamm sowie an We-
gen und in lichten Waldbeständen innerhalb des Rückhalteraumes.  

Bemerkungen: Um die Attraktivität der Dammböschungen als Lebensraum zu verringern 
werden die Wiesenbestände vor Beginn der Baumaßnahmen abgemäht und nachfolgend 
soweit möglich Tiere aus dem Baufeld abgesammelt und in andere Habitate verbracht. 
Hierzu stehen geeignete Flächen am Hochwasserdamme IV, die nicht saniert werden 
müssen, zur Verfügung. Entlang des wasserseitigen Waldsaumes wird ein Amphibien- / 
Reptilienschutzzaun errichtet, um ein neuerliches Einwandern von Eidechsen in das Bau-
feld zu vermeiden. 
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Während der Bauarbeiten ist nicht auszuschließen, dass trotz dieser Maßnahmen ver-
steckt lebende Individuen getötet werden. Aufgrund dieser Sachverhalte ist der Verbots-
tatbestand nach § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt.  

Die nachfolgend beschriebenen erforderlichen Maßnahmen tragen dazu bei, dass sich 
der Erhaltungszustand der Population der Art in der biogeographischen Region nicht ver-
schlechtert (FCS-Maßnahmen). Sie erfüllen auch die Funktionen als Kompensationsmaß-
nahmen nach § 15 BNatSchG. 

Im Zuge der Wiederherstellung der Magerrasen / Magerwiesen am Hochwasserdamm 
und an den Südböschungen der Dämme der Wyhler und Weisweiler Rheinstraße werden 
im Seitenbereich stellenweise Wurzelstubben von gerodeten Bäumen eingebaut. Die Flä-
chen dürfen nicht überflutet werden. Seitlich des luftseitigen Begleitweges am Hochwas-
serdamm müssen deshalb bereichsweise dauerhaft Überschussmassen abgelagert wer-
den.  

Für den Damm ist eine entsprechende Pflege sicherzustellen, die Säume erfordern ein 
episodisches Mähen.  

 

Beeinträchtigung der Artengruppe „Fische“ (LBP BFU 2019a) 

Gesetzliche Grundlage: §§ 15, 34 BNatSchG 

Hinweis: Die für das FFH-Gebiet 7712-341 „Taubergießen, Elz und Ettenbach“ im Management-
plan (RP Freiburg-Hrsg. 2019) dargestellten Fischarten Bitterling und Bachneunauge kommen 
in Gewässern des Untersuchungsraumes vor.  

Seltene, rheophile Arten, hohe Artenzahlen und Individuendichten finden sich im Rhein, 
dem Durchgehenden Altrheinzug und im Rheinseitengraben. Es ist wahrscheinlich, dass 
insbesondere in den gut durchströmten Gewässerabschnitten eine Fischartenpalette vor-
handen ist, die dem Artenspektrum der potenziellen Referenz-Fischzönose nahe kommt. 

Der außerhalb des Hochwasserdammes gelegene Mühlbach weist durchschnittliche Ar-
ten- und Individuendichten auf.  

Die Flut weist insgesamt geringere Artenzahlen auf als der Mühlbach. Hierfür dürfte, ne-
ben dem stark stenothermen Charakter des Gewässers, auch die zunehmende Ver-
schlammung mit ursächlich sein, durch die eine Habitatverfügbarkeit für Fische (insbe-
sondere rheophile Arten) erheblich eingeschränkt wird.  

Maßnahmen: Innerhalb des Rückhalteraumes werden durch Flutungen die vorhandenen 
Gewässerstrukturen verbessert. Bedeutsam dabei sind starke Ausuferungen in die Flä-
che, die eine Dynamisierung des Grundwassers und Exfiltration in die Gewässer initiieren 
und dadurch dynamische Prozesse wesentlich befördern. Auch wird die Durchlässigkeit 
zwischen Rhein und Aue deutlich verbessert (zeitweise durch Überflutung bei Hochwas-
ser, dauerhaft durch den Neubau einer Fischtreppe im Einlassbauwerk BW 6.82 mit An-
schluss an den Durchgehenden Altrheinzug sowie durch Herstellung der Durchwander-
barkeit der bestehenden Durchlassbauwerke in der Weisweiler Rheinstraße und im Quer-
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damm 3 innerhalb des Abströmbereiches). Es ist zu erwarten, dass sich das Habitatange-
bot für die Fischfauna deutlich verbessern und mittelfristig das Niveau der Referenzfisch-
zönose erreicht wird. Die Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet werden bzgl. der Fischarten 
günstig beeinflusst. 

In der Flut sind Maßnahmen zur Entschlammung und hydraulischen Ertüchtigung vorge-
sehen. In diesem Zusammenhang sind Verbesserungen der Gewässerstruktur innerhalb 
des Gewässers und im Gewässerumfeld erforderlich. Die Maßnahmen orientieren sich in 
besonderem Maße an den Habitatansprüchen der Libellenart Helm-Azurjungfer (siehe 
ausführlich dort). Aufgrund der Flutungen im Rückhalteraum werden sich die Exfiltration 
von Grundwasser insbesondere im in der Flut und im Wanggießen verstärken.  

 

Beeinträchtigung der Artengruppe „Falter“ (LBP BFU 2019a, TREIBER 2012a) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG 

Maßnahmen: Spezielle Maßnahmen für Falter sind nicht erforderlich. Große Teile der 
Dammböschung des Rheinseitendammes sowie der luftseitigen Böschung des Hochwas-
serdammes IV werden erhalten. In den Sanierungsbereichen der Dämme, die für bedroh-
te Falter von Bedeutung sind, wird die Vegetationsdecke vor Baubeginn abgeschält, seit-
lich gelagert und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder aufgetragen. Vorgesehen ist 
zudem eine möglichst abschnittsweise Baudurchführung, um das direkte Umsetzen des 
Oberbodens ohne Zwischenlagerung zu ermöglichen. Der Untergrund wird ausschließlich 
mit autochthonem, kiesigem Material hergerichtet. Ergänzend werden Ansaaten mit au-
tochthonem Halbtrockenrasen-Wiesendruschgut für die Entwicklung von Halbtrockenra-
sen und Magerwiesen mit Bestandteilen von Arten wie „Kleiner Wiesenknopf“, „Hufeisen-
klee“ und „Bunte Kronwicke“ durchgeführt. Erfahrungen aus dem Umbau des Hochwas-
serdammes VI bei Rust zeigen, dass sich nach einer Zeit von < 5 Jahren vergleichbare 
Vegetationsbestände entwickeln und charakteristische Tierarten etablieren (TREIBER 
2007, 2009, 2012b).  

 

Beeinträchtigung der Artengruppe „Geradflügler“ (LBP BFU 2019a, TREIBER 2012a) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG 

Maßnahmen: Arten, die den Regelungen nach den §§ 34 oder 44 unterliegen, kommen im 
Untersuchungsraum nicht vor. Gefährdete Arten der Roten Listen (Westliche Beißschre-
cke, Blauflügelige Ödlandschrecke, Buntbäuchiger Grashüpfer, Blauflügelige Sandschre-
cke und Gewöhnlicher Heidegrashüpfer) sind ausschließlich am Hochwasserdamm IV 
und am Rheinseitendamm erfasst worden. Beide Arten profitieren von der Wiederherstel-
lung und Neuschaffung von Magerrasen / Magerwiesen über kiesigem Untergrund (siehe 
oben). Da die Maßnahmen am Hochwasserdamm IV abschnittsweise erfolgen und große 
Teile der Dammböschung erhalten werden, verbleiben während der Bauphase ausrei-
chend große Habitate. Am Rheinseitendamm werden durch die Höherlegung der landsei-
tigen Berme überwiegend keine Trockenrasen beansprucht. 
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Für die streng geschützte Art Große Schiefkopfschrecke werden im Zuge von Maßnah-
men an Böschungs- und Gewässerrändern, Wegen und Gräben Altgrasstreifen neu ent-
stehen. Aufgrund der Mobilität der Art werden neue Habitate sicher erreicht und ange-
nommen. 

 

Beeinträchtigung der Artengruppe „Laufkäfer“ (ILN 2012b, GFL 1993) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG 

Maßnahmen: Durch die geplanten Flutungen im Rückhalteraum werden die Habitate bedeut-
samer und faunistisch bemerkenswerter Auwaldarten positiv beeinflusst bzw. neu entwi-
ckelt (im Bereich der regelmäßig überfluteten Flächen) und damit auch die Existenz und 
die Fortentwicklung der wertgebenden Arten gefördert. 

 

Beeinträchtigung der Art „Hirschkäfer“ (LBP BFU 2019a, Natura 2000-VS BFU 2019c und 
INULA 2013a) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG und § 34 BNatSchG 

Maßnahmen: Potenzielle Hirschkäferhabitate werden vor Baubeginn erfasst und die Baum-
stubben im benachbarten Bestand eingebaut. Somit werden Verluste der Art vermieden.  

Bemerkungen: Die weitergehende Förderung totholzreicher Bestände (insbesondere Erhalt 
der Eichenaltbestände) für die Artengruppen „Fledermäuse“ und „Vögel“ dient gleichzeitig 
der Entwicklung geeigneter Habitate des Hirschkäfers. Der Erhaltungszustand der Art wird 
sich im FFH-Gebiet voraussichtlich verbessern. 

 

Beeinträchtigung der Artengruppe „Libellen“ (LBP BFU 2019a, saP BFU 2019b, Natura 
2000-VS BFU 2019c und INULA 2013a) 

Gesetzliche Grundlage: §§ 15, 19, 34, 44 BNatSchG 

Hinweise: Fokussiert werden Maßnahmen auf die Zielarten des FFH-Gebietes Helm-
Azurjungfer und Große Moosjungfer sowie besonders bedeutsame Arten der Roten Liste 
Baden-Württemberg bzw. Naturraum Oberrheinebene (RL 2 und höher). Im Untersu-
chungsraum handelt es sich hierbei um die Arten Keilflecklibelle, Fledermaus-Azurjungfer, 
Gefleckte Smaragdlibelle und Gebänderte Heidelibelle. Die im aktuellen Managementplan 
für das FFH-Gebiet gelistete Art Grüne Flussjungfer wurde bei den Erfassungen innerhalb 
des Untersuchungsgebietes zum RHR Wyhl/Weisweil nicht nachgewiesen. 

Mit Ausnahme der „Helm-Azurjungfer“ handelt es sich um Arten, bei denen eine Habitat-
präferenz für Gewässer mit stehendem bis schwach fließendem Wasser besteht. Die 
Helm-Azurjungfer besiedelt quell- oder grundwassergespeiste Fließgewässer mit geringer 
bis mäßig starker Fließgeschwindigkeit. Voraussetzung für die Existenz aller Arten ist, 
dass die Gewässer hinreichend besonnt sind und eine geeignete Wasser- und Uferröh-
richtvegetation aufweisen. Für die Art „Keilflecklibelle“ sind flache, warme (Pionier-) Ge-
wässer existenziell. 
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Maßnahmen: Als zentrale Maßnahme zur Anlage eines Ersatzlebensraumes für die o.a. 
„Stillgewässerarten“ wird die Anlage von besonnten Gewässern binnenseits des Rückhal-
teraumes vorgesehen. Das Umfeld der Gewässer ist ergänzend durch Pflegemaßnahmen 
von Gehölzen und Neophyten weitgehend frei zu halten. Die Maßnahmen korrelieren mit 
denen, die für Amphibienarten erforderlich sind (siehe oben).  

Zusätzlich kann der neue, dauerhaft wasserführende Zuleitungsgraben zum Pumpwerk 
Weisweil Habitate für die Stillgewässerarten bilden. Diese Maßnahmen sind für die o.a. 
Stillgewässerarten (Ausnahme: Große Moosjungfer) als Ausgleichsmaßnahme nach § 15 
BNatSchG zu werten. 

 

Für die, den Regelungen des § 44 BNatSchG unterliegende Art Große Moosjungfer ist auf-
grund der o.a. Verdriftung von Exuvien der Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1 Nr. 1 
BNatSchG erfüllt. Es kann derzeit auch nicht ausgeschlossen werden, dass die derzeitige 
Fortpflanzungsstätte der Art im Bereich des Großkopfweges durch Flutungen zerstört wird 
(Verbotstatbestand nach § 44, Abs.1 Nr. 3 BNatSchG). 

Aufgrund von Prognoseunsicherheiten ist gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG eine Ausnahme zu 
erwirken. Die o.a. erforderlichen Maßnahmen tragen dazu bei, dass sich der Erhaltungszu-
stand der Population der Art in der biogeographischen Region nicht verschlechtert (FCS-
Maßnahmen).  

Mit der Realisierung der o.a. Maßnahmen, die bereits für Stillgewässerlibellen und die Am-
phibienart Kammmolch vorgesehen sind, ist auch davon auszugehen, dass der Zustand der 
Habitate der Großen Moosjungfer im FFH-Gebiet gleich bleibt bzw. sich verbessert und die 
Populationsgröße der Art nicht abnimmt (gem. § 34 BNatSchG). 

 
Für die ebenfalls den Regelungen des § 44 BNatSchG unterliegende Art Helm-Azurjungfer 
(siehe saP BFU 2019b: Art wird gem. § 54 Abs.1+2 BNatSchG den europarechtlich ge-
schützten Arten nach Anh. IV der FFH-Richtlinie gleichgestellt) ist aufgrund der o.a. Verdrif-
tung von Exuvien der Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt. Die Verle-
gung des Durchgehenden Altrheinzuges in den Gewässerzug „Rheiniggießen/Hansenkehle“ 
ermöglicht die Entwicklung von zwei Gewässerzügen mit geringen Fließgeschwindigkeiten 
und hohem Grundwassereinfluss - Gewässerzug „Obere Hansenkehle“/„Meliorationsgraben“ 
und Gewässerzug „Grienwasser“. Hier werden sich kurzfristig günstige Habitate u.a. für die 
Helm-Azurjungfer ausbilden. 

Für die Vorkommen der Art im Bereich der binnenseitigen Gewässer wird bei der im LBP 
vorgegebenen abschnittsweisen Entschlammung ein Verlust von Fortpflanzungsstätten weit-
gehend gemindert (siehe hierzu Beschreibung zu Maßnahme 17a).  

Ein Verbotstatbestand kann jedoch aufgrund der unvermeidbaren abschnittsweisen 
Schlamm- und Pflanzenentnahme in den Fortpflanzungsstätten sowie der damit verbunde-
nen Tötung von Exuvien nicht ausgeschlossen werden.  
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Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist aufgrund der Auswirkungen auf die Art eine Ausnahme zu 
erwirken. Im Zusammenhang mit den geplanten Ausbau- und Entschlammungsmaßnahmen 
an „Flut“ und „Wanggießen“ werden Maßnahmen zum Schutz (Abrücken der Zufahrt Nr. 4 
vom Gewässer Endinger Graben) und zur weiteren Entwicklung und Stabilisierung der loka-
len Population der Art vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind Verbesserungen der 
Gewässerstruktur innerhalb des Gewässers und im Gewässerumfeld unter Einbeziehung 
auch des Endinger Grabens zwischen Zulauf Wanggießen und Einmündung in die Flut 
(ebenfalls Habitat der Art) erforderlich. Aufgrund der Flutungen im Rückhalteraum werden 
sich die Exfiltration von Grundwasser und die Dynamik in den o.a. Gewässern verstärken 
und damit die Habitatbedingungen für die Art verbessern. 

Diese erforderlichen Maßnahmen tragen dazu bei, dass sich der Erhaltungszustand der Po-
pulation der Art in der biogeographischen Region nicht verschlechtern wird (FCS-
Maßnahmen).  

 

Die Maßnahmen dienen auch der Vermeidung/Minderung erheblicher Beeinträchtigungen 
der Vorkommen innerhalb des FFH-Gebietes nach § 34 BNatSchG. Durch die o.a. flutungs-
bedingten Effekte kann der Erhaltungszustand der Helm-Azurjungfer erheblich beeinträchtigt 
werden (siehe Natura 2000-VS, BFU 2019c). Derzeit wird der Erhaltungszustand mit B (= 
gut) bewertet. 

Aufgrund der vorhandenen Strukturen an den binnenseitigen Gewässern mit bedeutsamen 
Lebensstätten und Vorkommen der Helm-Azurjungfer sowie der offenkundigen funktionalen 
Beziehungen der Gewässer im FFH-Gebiet (innerhalb und außerhalb des Rückhalteraumes) 
können sich Maßnahmen und Nutzungen an den Gewässern und in deren Umfeld auf die 
Vorkommen innerhalb des gesamten Gebietes auswirken. Bei Realisierung der vorgesehe-
nen Maßnahmen an der Flut (siehe oben) sowie Wanggießen und Endinger Graben ist da-
von auszugehen, dass Vorkommen der Helm-Azurjungfer auch weiterhin und künftig in ver-
stärktem Maße in den Rückhalteraum einstrahlen. Da die Maßnahmen frühzeitig durchge-
führt und bereits zu Beginn der Beeinträchtigung (hier: Probebetrieb) ihre Wirksamkeit entfal-
ten werden (RUNGE et.al. 2010), ist mit einer Stärkung der Population innerhalb des Rück-
halteraumes durch Migration aus Gewässern der Altaue zu rechnen. Damit werden Beein-
trächtigungen der Art durch Flutungen im Rückhalteraum soweit gemindert, dass sie als nicht 
erheblich für den Fortbestand der Art im FFH-Gebiet bewertet werden. 

Unter diesen Voraussetzungen ist festzustellen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Erhaltungsziele für die Art nicht zu erwarten ist.  
 

Beeinträchtigung der Artengruppe „Mollusken“ (Natura 2000-VS BFU 2019c, TREIBER 
2012a) 

Gesetzliche Grundlage: §§ 15, 34 BNatSchG 

Hinweis: Die Bauchige Windelschnecke wird als überflutungstolerant bewertet, da sie u.a. in 
der Lage ist, an Schilfhalmen dem ansteigenden Hochwasser zu entfliehen. Durch die ge-
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planten Flutungen im Rückhalteraum ist davon auszugehen, dass das Habitatangebot an 
Gewässern und Röhricht- sowie Sumpfvegetation deutlich zunehmen wird. Aktuelle Un-
tersuchungen aus den Poldern Altenheim ergaben für häufiger überflutete Schilfröhrichte 
Vorkommen der Bauchigen Windelschnecke in einer dort bis dato nicht beobachteten In-
dividuendichte (BIOPLAN 2012). Auch im Untersuchungsgebiet wurden individuenreiche 
Vorkommen im Bereich der regelmäßig überfluteten Flächen am Durchgehenden Alt-
rheinzug südlich des Leopoldkanals (innerhalb des Abströmbereiches) erfasst. Die Funde 
zahlreicher weiterer z.T. wertgebender Wasserschnecken in den Proben mit der Bauchi-
gen Windelschnecke zeigen, dass schwankende Wasserstände charakteristisch in den 
Lebensräumen dieser Arten sind (TREIBER 2012a). 

Maßnahmen: Aufgrund der zu erwartenden Dynamik (siehe Ausführungen bei Artengruppe 
Fische) werden die Gewässerufer stärker diversifiziert und aufgelichtet. In Teilen können 
durch eine selektive Gehölzpflege von besiedelbaren Bereichen die Beschattung gemin-
dert und das Ufer abgeflacht werden. In ausgesuchten Bereichen der bestehenden Auf-
weitungen des Rheinseitengrabens sind am ostseitigen Ufer durch Vorschüttungen Ufer-
bereiche abzuflachen und Entwicklungsflächen für Röhrichtbestände zu schaffen. 

Im Bereich der Altaue werden Habitate durch Auflichtung von Gehölzbeständen entwi-
ckelt. Durch häufigere Grundwasseranstiege binnenseits bei Flutungen im Rückhalteraum 
werden auch hier günstige Habitatbedingungen für die Art nachhaltig gegeben sein. Die 
Maßnahmen korrelieren mit Maßnahmen für die Artengruppe „Amphibien“. 

Mit den o.a. Maßnahmen wird der im Managementplan derzeit mit B (= gut) bewertete Er-
haltungszustand sicher gewahrt, ggf. verbessert (gem. § 34 BNatSchG). 

Für die sonstigen erfassten Arten werden sich die o.a. Maßnahmen ebenfalls positiv aus-
wirken. Aktuelle Untersuchungen aus den Poldern Altenheim zeigen für die dort erfassten 
Landschneckenarten einen hohen Anteil von Arten mit hoher Überflutungstoleranz.  

 

5.7.1.4 Maßnahmen für das Landschaftsbild 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes (siehe LBP BFU 2019a) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG 

Maßnahmen: Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind insbesondere bei Baumaß-
nahmen am Waldtrauf (z.B. Verlust der markanten Traufbäume am Hochwasserdamm IV) 
zu erwarten. Auch bei Anlage binnenseitiger Gewässer sind vereinzelt Gehölzbestände 
mit Bedeutung für das Landschaftsbild betroffen. 

Ein Ausgleich hierfür erfolgt durch Anpflanzungen im Randbereich von Wegen und Ge-
wässern (soweit andere Belange nicht entgegenstehen). 
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5.7.1.5 Maßnahmen für das Schutzgut Boden 

Beeinträchtigung von Bodenfunktionen (siehe LBP BFU 2019a) 

Gesetzliche Grundlage: § 15 BNatSchG (die Eingriffs-/Ausgleichsberechnung erfolgt auf 
Grundlage einer Punktebewertung entsprechend dem Prinzip der Ökokonto-Verordnung 
gem. LUBW 2005b) 

Maßnahmen: Die dauerhaft durch Bauwerke veränderten Bodenfunktionen werden erfasst 
und bewertet. Zur Kompensation kommen der Rückbau vorhandener Wege sowie die 
Verbesserung der Bodenfunktionen an anderer Stelle in Betracht. Vorübergehend beein-
trächtigte Bodenfunktionen (z.B. Lager, Baustelleneinrichtung, Arbeitsstreifen) werden 
durch Rekultivierung wiederhergestellt.  

Innerhalb des Rückhalteraumes wird die Bodenfunktion „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ 
insbesondere auf den häufig überfluteten Standorten der tiefen und mittleren Hartholzaue 
durch die Zufuhr von Nährstoffen wieder auf ihr standortspezifisches Niveau angehoben. 
Die bestehende Vorbelastung aufgrund fehlender Überflutungen wird damit aufgehoben. 
Hierdurch können sich Waldbestände (inklusive der Bodenvegetation) mit höherer Pro-
duktion an Biomasse entwickeln und damit den Humusgehalt des Bodens steigern. Infol-
ge dessen wird auch das Wasseraufnahmevermögen der Waldstandorte verbessert. 

Diese positiven Aspekte werden dem o.a. Verlust der Bodenfunktionen durch Bauwerke 
vergleichend gegenübergestellt (Ergebnis siehe LBP Kp. 11.2.3, BFU 2019a) 

 

5.7.1.6 Maßnahmen für das Schutzgut Wasser 

Spezielle Maßnahmen im Bereich Schutzgut Wasser sind nicht vorgesehen, da Beeinträchti-
gungen i.S. des § 15 BNatSchG nicht erkennbar sind. 
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5.7.2 Maßnahmenziele und Maßnahmenbeschreibungen 
 Hinweis auf Darstellung in Karte 29 der UVS Anlage (Maßnahmenübersicht) 

5.7.2.1 Maßnahmen innerhalb des Untersuchungsraumes  

5.7.2.1.1 Maßnahmenziele I – Sicherung und Entwicklung von Altbäumen 

Sicherung und Entwicklung von Flächen mit hohem Anteil an Beständen mit 
Alteichen, Alteschen und autochthonen Pappeln im Rückhalteraum zur 
Aufrechterhaltung der Funktion von Fortpflanzungsstätten für Fledermäuse, 
Wildkatzen und höhlenbrütende Vögel (insbesondere Mittelspecht). Es sind 
mindestens 200 Altbäume (einzelne oder mehrere) aus geeigneten Beständen verteilt 
innerhalb des Rückhalteraumes aus der Nutzung zu nehmen. Im Umfeld dieser Habi-
tatbäume ist der Waldbestand künftig mittelwaldartig zu bewirtschaften. An 
geeigneten Bäumen sollen zusätzlich Fledermauskästen aufgehängt werden, um den 
vorübergehenden Verlust von Baumhöhlen zu kompensieren (siehe saP BFU 2019b). 
Die Maßnahme dient dem Erhalt sowie der Schaffung und Aufwertung von Habi-
tatstrukturen für seltene und gefährdete Tierarten des Waldes. Die künftig angestrebte 
Entwicklung von Mittelwaldbeständen stellt auch eine sonstige Schutz- und Gestal-
tungsmaßnahme im Wald dar. Diese historische Nutzungsform trägt zum Arten- und 
Biotopschutz bei (siehe RP FREIBURG 2013, Anlage 3). 

Die für die Maßnahmenumsetzung ausgewählten, geeigneten Waldbestände basieren  
auf Daten der Bestandesfeinkartierung und den Kenntnissen der Forstverwaltung vor 
Ort (schriftl. Mitteilung Revierförster D. Franke 7/2018). Die künftigen Mittelwaldflächen 
mit den zu erhaltenden 200 Altbäumen sind möglichst verteilt über den gesamten 
Rückhalteraum zu entwickeln. Nach FRINAT (2014) soll die Fläche, die künftig für den 
Arten- und Biotopschutz entsprechende Altholzstrukturen aufweist, rd. 40 ha umfas-
sen. Bei der Festlegung der „Mittelwaldflächen“ wurden die MaP-Maßnahmenflächen 
(WA3, WA4) sowie die bereits ausgewiesenen Waldbiotope sowie die Bannwaldflächen 
berücksichtigt und nur Flächen außerhalb bereits geschützter Flächen ausgewählt. 
Die in der Maßnahmenplanung dargestellten Waldbestände umfassen insgesamt eine 
Fläche von 39,5 ha. Im Detail sind die Maßnahmenflächen gemeinsam mit der Forst-
verwaltung abzugrenzen und zu dokumentieren (z.B. in den Forsteinrichtungswerken 
und -karten). Nachfolgend werden die fachlich geeigneten Waldbestände dargestellt.  
 
Maßnahme Nr.1a, 1b und 1c 
Die Flächen liegen im südlichen Teil des Rückhalteraumes im Staatswald auf Gemarkung 
Sasbach und werden vom Durchgehenden Altrheinzug durchflossen. Sie weisen noch einen 
sehr hohen Anteil an Altbaumbeständen (Altbestände mit autochthoner Pappel) auf.  

Die Flächen weisen insgesamt derzeit bereits eine hohe Strukturvielfalt auf. Vorrangiges Ziel 
ist hier die Erhaltung und Entwicklung von Altbaumbeständen als Fortpflanzungs- und Ruhe-
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stätten für Wildkatze, Fledermäuse und Spechte. Dies ist auch für die Zielart des FFH-
Gebietes Hirschkäfer von essentieller Bedeutung.  

Die Flächen werden überwiegend nicht bzw. nur bei Hochwasserrückhaltung mit Vollfüllung 
überflutet und dienen damit auch als Rückzugsfläche sowie als Fluchtkorridor zu Lebens-
räumen südlich des Rückhalteraumes für Wildkatzen bzw. sonstige Wildtiere. 
 
Maßnahme Nr. 2 
Diese Fläche liegt südlich der Wyhler Rheinstraße im Gemeindewald auf Gemarkung Wyhl 
und weist Altbestände mit einem hohen Anteil autochthoner Pappeln sowie bergahornreiche 
Laubholzbestände auf. Der Bestand wird künftig periodisch überflutet.  
 
Maßnahme Nr. 3a und 3b 
Die Flächen liegen nördlich der Wyhler Rheinstraße im sog. KWS-Wald auf Gemarkung 
Wyhl und werden künftig überwiegend nicht bzw. in Teilbereichen nur bei Hochwasserrück-
haltung mit Vollfüllung überflutet. Die Bestände sind als ehemalige Mittelwälder erfasst. Sie 
weisen überwiegend strauchholzreiche Laubholzbestände mit Altholzschirm sowie Altbe-
stände mit autochthoner Pappel auf. 
 
Maßnahme Nr. 4 
Diese Fläche liegt südlich der Weisweiler Rheinstraße im Gemeindewald auf Gemarkung 
Weisweil. Die Fläche wird künftig bei Ökologischen Flutungen periodisch überflutet. Der Be-
stand ist als ehemaliger Mittelwald erfasst. Er besteht aus einem strauchholzreichen Laub-
holzbestand mit hohem Anteil an Alteichen. 
 
Maßnahme Nr. 5a, 5b und 5c 
Die Flächen liegen südlich der Weisweiler Rheinstraße im Staatswald auf Gemarkung Weis-
weil. Die Flächen 5a und 5b werden künftig nicht bzw. nur in Teilbereichen bei Hochwasser-
rückhaltung mit Vollfüllung überflutet. Fläche 5c wird künftig auch bei Ökologischen Flutun-
gen periodisch überflutet. Die Bestände sind als ehemalige Mittelwälder erfasst und beste-
hen überwiegend aus Eschen Altbeständen mit höherem Anteil an Alteichen. 
 
Maßnahme Nr. 5d, 5e, 5f, und 5g 
Die Flächen liegen im Abströmbereich nördlich der Weisweiler Rheinstraße im Staatswald 
auf Gemarkung Weisweil. Die Flächen 5d und 5e werden künftig nicht bzw. nur in Teilberei-
chen bei Hochwasserrückhaltung mit Vollfüllung überflutet. Fläche 5e (teilweise) sowie 5f 
und 5g werden künftig auch bei Ökologischen Flutungen periodisch überflutet. Die Bestände 
bestehen überwiegend aus Eichen-Altbeständen bzw. einem Bergahorn-Altbestand. 
 
Maßnahme Nr. 5h 
Der Eichen-Altbestand mit Bergahornverjüngung liegt nördlich der Weiweiler Rheinstraße 
innerhalb des landseits befindlichen Waldbestands. Die Fläche wird auch künftig nicht über-
flutet. 
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5.7.2.1.2 Maßnahmenziele II – Entwicklung hochwassertoleranter Waldbestände 

Die betriebsbedingt erheblich geschädigten Waldbestände (durch Flutungen innerhalb 
des Rückhalteraumes und des Abströmbereiches und durch aufsteigendes Grund-
wasser nach Flutungen in der Altaue) werden zu hochwassertoleranten Beständen 
(überwiegend des Hartholzauenwaldes) entwickelt. Hierbei sind je nach Schädigungs-
grad waldbauliche Pflegemaßnahmen oder ein Bestandesumbau vorgesehen (siehe 
Risikoanalyse Wald 5.1.2.1.2.1 und 5.3.2.1.2.1 in diesem Bericht).  

Maßnahme „ohne Nummer“ 
Entwicklung hochwassertoleranter Waldbestände durch waldbauliche Maßnahmen (Erhal-
tung des Bestandes mit Maßnahmen wie bspw. Freiflächenkultur, Voranbau, Unterbau, Pfle-
ge (-pause) etc.) sowie durch Bestandesumbau (Abkürzungen des Produktionszeitraumes 
mit nachfolgender Umwandlung des Bestandes nach Mischung und Struktur)   (siehe UVS 
Anlage Karte 28 + 29) 
 

5.7.2.1.3 Maßnahmenziele III – Entwicklung von Habitaten unterschiedlicher 
Funktion 

Entwicklung von Fortpflanzungs- und Ruheplätzen sowie essentieller Rückzugsflä-
chen für mobile Arten wie z. B. Wildkatze binnenseits des Hochwasserdammes IV. 
Durch die Maßnahmen werden auch neue Jagd- und Nahrungshabitate für Fledermäu-
se sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten für sonstige, gehölzbewohnende Arten und 
europäische Vogelarten geschaffen sowie Waldfunktionen erhalten.  

Der Flächenumfang für die erforderlichen Maßnahmen orientiert sich dabei an den Flächen, 
die derzeit innerhalb des Rückhalteraumes für die genannten Arten als Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten bzw. als essentielle Nahrungshabitate bedeutsam sind und durch Flutungen 
künftig erheblich beeinträchtigt werden, so dass sie damit ihre spezifische Funktion für die 
betroffenen Arten zeitweise nicht oder nur eingeschränkt gewährleisten können. Hierzu zäh-
len alle Flächen, die künftig bei Durchflüssen im Rückhalteraum von ca. 80 m³/s jährlich an 
mehreren Tagen überflutet werden (Flächen überwiegend der tiefen und mittleren Hartholz-
aue. 
 
Maßnahme Nr. 6a, 6aa, 6b und 6c 
Entwicklung von Feldhecken / Feldgehölzen in Verbindung mit Brachflächen und Kleinge-
wässern in einem Korridor zwischen dem Hochwasserdamm III und der Wildbrücke über die 
L 113neu auf Gemarkung Sasbach unter Einbeziehung vorhandener Gehölzflächen.  

Maßnahme 6a: Entwicklung von Feldhecken / Feldgehölzen auf Ackerflächen. 

Maßnahme 6aa: Die Maßnahmenfläche entlang des Hochwasserdammes IV dient auch als 
Wildäsungsfläche. Deshalb sind nur auf ca. 40% der Fläche Gebüsche und Feldhecken zu 
pflanzen.  
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Maßnahme 6b: Die Maßnahme enthält die dingliche Sicherung vorhandener Gehölzbestän-
de, die zur Sicherung des Biotopverbundes essentiell sind. Eine Rodung oder Einzäunung 
der Gehölzbestände ist hierdurch auszuschließen. 

Maßnahme 6c: Zusätzlich sind Absperrmaßnahmen (wildkatzensichere Wildschutzzäune) 
entlang der Landstraße L 113neu, Kleintierdurchlässe unter der Rheinbrücke und unter der 
Straße „Am Rhein“ bzw. 20 Querungshilfen über den Mühlbach entlang des Hochwasser-
dammes III vorgesehen (entsprechend saP, BFU 2019b).  
 
Maßnahme Nr. 7 
Auf einer derzeit als Grünland genutzten Fläche südlich der Wyhler Rheinstraße (parallel 
zum Mühlbach und Hochwasserdamm IV verlaufend), die als Ökokonto-Ausgleichsfläche der 
Gemeinde Wyhl mit dem Entwicklungsziel „Glatthaferwiese“ ausgewiesen ist, soll gem. Ab-
stimmung mit der Naturschutzverwaltung sowie der Gemeinde vom 13.06.2006 eine 
Wildrückzugsfläche entwickelt werden. Hierzu sind auf ca. 40% der Fläche Gebüsche und 
Feldhecken zu pflanzen. Zusätzlich sind 15 Querungshilfen über den Mühlbach vorzusehen. 
 
Maßnahmen Nr. 8a, 8b, 8c 
Ersatzaufforstungen sind gem. § 9 LWaldG durchzuführen, wenn Wald in eine andere Nut-
zung umgewandelt wird. Durch Bauwerke, die für den Betrieb des Rückhalteraumes 
Wyhl/Weisweil (einschließlich von Maßnahmen zur Grundwasserhaltung in der Altaue) erfor-
derlich sind, werden Waldbestände auf insgesamt 16,27 ha betroffen (siehe LBP, BFU 
2019a, durch Bauwerke betroffenen Waldflächen und Berechnung des Kompensationsbe-
darfs sowie Wertpunkt-Berechnung in Anhang 1). Unter Berücksichtigung der Absprachen 
mit der Forstverwaltung sind davon 14,77 ha als dauerhafte Waldumwandlung zu bewerten 
und hierfür im Verhältnis 1:1 Ersatzaufforstungen im selben Umfang vorzusehen. Die Lage 
der vorgesehenen Ersatzaufforstungsflächen entspricht der o.a. Absprache. 

Bei den Ersatzaufforstungen werden die erforderlichen Habitatstrukturen für Wildkatzen und 
Haselmäuse (heterogene Bestände mit kleinflächigem Wechsel von dichten Weichhölzern, in 
weitem Abstand gepflanzten Harthölzern - zur Entwicklung starkastiger Bäume und offener 
Flächen) berücksichtigt. 

Zum geplanten Begleitweg am Hochwasserdamm IV wird bei den Maßnahme Nr. 8a und 8b 
ein Abstand von 20 m eingehalten, um die Entwicklung von Magerwiesen / Trockenrasen auf 
den Dammflächen, von trockenwarmen Säumen und Gebüschen als Habitate u.a. für Zau-
neidechsen (siehe nachfolgende Maßnahmen 10b) sowie von Laichgewässern (siehe nach-
folgende Maßnahmen 20c) realisieren zu können. Zwischen der Fläche 8a und 8b befindet 
sich in Nähe des Hochwasserdammes eine Streuobstwiese, die erhalten wird.  

Alle Flächen (Ausnahme: Streuobstwiesen) werden derzeit ackerbaulich genutzt. Die Maß-
nahmenfläche 8a umfasst 6,79 ha, Fläche 8b umfasst 6,93 ha, und die Fläche 8c umfasst 
1,50 ha (zusammen 15,22 ha).  
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5.7.2.1.4 Maßnahmenziele IV – Entwicklung von Offenlandhabitaten 

Entwicklung von Magerrasen / Kalk-Trockenrasen (LRT 6210) und Magerwiesen / ma-
gere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) auf dem Hochwasserdamm IV und dem südli-
chen Abschlussdamm (in Abhängigkeit des Standortes), Schutz / Sicherung der nicht 
beanspruchten Dammflächen, Sicherung und Entwicklung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten für die Zauneidechse, Entwicklung von Wiesen und Säumen als Lebens-
raum für Schmetterlinge, Heuschrecken sowie als Nahrungshabitat für Fledermäuse 
und Vögel (z.B. Wespenbussard). 
 
Maßnahme Nr. 9a 
Entwicklung von Magerwiesen und Magerrasen auf umgestalteten Flächen des Hochwas-
serdammes IV und sonstigen Dämmen. 
 
Maßnahme Nr. 9b 
Förderung bzw. Verbesserung von Magerrasen / Kalk-Trockenrasen (LRT 6210) und Ma-
gerwiesen / magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) auf Böschungen des Hochwasser-
dammes IV und des südlichen Abschlussdammes (Flügeldamm), die nicht durch Baumaß-
nahmen betroffen sind und die derzeit keinen günstigen Erhaltungszustand aufweisen. Ge-
eignete Maßnahmen (z.B. Verzicht auf Mulchen, geändertes Mahdregime) sind im Rahmen 
der künftigen Pflegemaßnahmen festzulegen. 
 
Maßnahme Nr. 10a und 10b 
Anlage von dem Hochwasserdamm IV binnenseits vorgelagerten Gehölz- und Saumstruktu-
ren mit Einbau von Wurzelstubben. Auf diese Weise können zwischen dem geplanten 
Dammbegleitweg und den vorhandenen Waldbeständen (Maßnahme 10a mit Breite von 
5 m) bzw. den geplanten Ersatzaufforstungsflächen (Maßnahme 10b mit Breite von 20 m) 
neue Fortpflanzungs- und Ruhestätten u.a. für Zauneidechsen entwickelt werden. Da bei 
Flutungen im Rückhalteraum das Grundwasser bis zur Geländeoberkante und darüber an-
steigt, sind hier abschnittsweise Geländeerhöhungen anzulegen (Überschussmassen aus 
dem Umbau des Hochwasserdammes IV oder aus der Neuanlage von Gewässern). 
 
Maßnahme Nr. 10c 
Anlage von Gehölz- und Saumstrukturen mit Einbau von Wurzelstubben auf südexponierten 
Böschungen an der Wyhler und Weisweiler Rheinstraße oberhalb der bei Ökologischen Flu-
tungen erreichten Überflutungshöhe (Breite der Habitatstreifen ca. 3 m). Auf diese Weise 
können auch innerhalb des Rückhalteraumes neue Fortpflanzungs- und Ruhestätten u.a. für 
Zauneidechsen entwickelt werden. 
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5.7.2.1.5 Maßnahmenziele V – Entwicklung strömungsreicher Fließgewässer 

Entwicklung naturnaher Fließgewässer im Rückhalteraum im Zuge der Verlegung des 
Durchgehenden Altrheinzuges und Förderung der Gewässerstrukturen für charakteris-
tische Gewässervegetation (LRT 3260) und eine auentypische Fischfauna. Dabei wer-
den Barrieren und stagnierende Wasserverhältnissen in den dargestellten Gewässer-
abschnitten beseitigt. Die Maßnahmen dienen auch der Schaffung von Lebensstätten 
für im Röhricht brütende Vogelarten (z.B. Teichralle) sowie der Förderung von Nah-
rungshabitaten für maßgebliche Vogelarten des Vogelschutzgebietes (z.B. Eisvogel, 
Gänsesäger).  
 
Maßnahmen Nr. 11  
Verlegung des Durchgehenden Altrheinzuges in den Gewässerlauf „Rheiniggie-
ßen“/„Hansenkehle“ mit Begleitmaßnahmen (Verschließen dauerhafter Zulauf in die grund-
wassergeprägten Gewässer „Obere Hansenkehle“, „Meliorationsgraben“ und „Hexenkehle“, 
Beseitigung von Barrieren im Gewässer). 
 
Maßnahmen Nr. 12 
Umbau der drei vorhandenen Durchlassbauwerke (an Hegwasser, Hansenkehle, Zollgrund-
kehle) im Damm der Weisweiler Rheinstraße und Öffnung der Schließeneinrichtungen im 
Normalzustand. Hierdurch wird ein ungehinderter Durchfluss in den Gewässern erreicht und 
der derzeit vorhandene Aufstau im „Weisweiler Altrhein“ beseitigt. In der Folge ergeben sich 
positive Auswirkungen für die Gewässerstrukturen / Gewässervegetation sowie die Durch-
wanderbarkeit und damit auch für relevante Tierarten oberhalb der Weisweiler Rheinstraße 
bis in den Unterlauf der „Hexenkehle“ bzw. der „Hansenkehle“ und des „Meliorationsgra-
bens“. 
 
Maßnahmen Nr. 13 
Rückbau des Querdammes 3 im Abströmbereich mit Beseitigung der Steuerungseinrichtun-
gen in den vorhandenen Durchlassbauwerken. Hierdurch werden die Durchgängigkeit in den 
Gewässern und der Abfluss von Hochwasser im Gelände verbessert bzw. dem Auftreten 
stagnierende Fließverhältnisse begegnet.   
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5.7.2.1.6 Maßnahmenziele VI – Entwicklung strömungsarmer, grundwasserge-
prägter Fließgewässer (Gießen) 

Sicherung und Entwicklung von Fließgewässern mit geringen Fließgeschwindigkeiten. 
Diese Maßnahmen dienen u.a. als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für die Libellenart 
Helm-Azurjungfer, der für grundwassergeprägte Flachlandbäche charakteristischen 
Wasservegetation (LRT 3260, stw. auch LRT 3140), den im Röhricht brütenden Vogel-
arten (z.B. Teichralle) sowie als Habitate für die Bauchige Windelschnecke. 
 
Maßnahme Nr. 14 
Grienwasser zwischen Abschlag „Rheiniggießen“ bis Bauwerk 6.9:  

Das Gewässer wird künftig außerhalb von Zeiten mit Hochwasserabflüssen weitgehend aus 
dem Grundwasser gespeist. In Zeiten mit höheren Rheinabflüssen wird, in Folge der künfti-
gen Überflutungen, der Zufluss von Grundwasser verstärkt.  

Der derzeitige Wasserspiegel wird außerhalb von Flutungszeiten (Normalzustand) deutlich 
abgesenkt, so dass künftig ein Gewässer mit geringer Fließgeschwindigkeit und den für na-
turnahe Flachlandbäche charakteristischen Strukturen und Wasservegetation mit ausge-
dehnter Röhricht-, Sumpf- und Weichholzauenvegetation entwickelt wird. Diese sind u.a. 
Lebensstätte der für das FFH-Gebiet maßgeblichen Arten Helm-Azurjungfer und Bauchige 
Windelschnecke. 
 
Maßnahme Nr. 15 
Gewässerzug „Obere Hansenkehle“/„Meliorationsgraben“:  

Die derzeit bereits von Grundwasser gespeisten Gewässer werden zu einem Gewässerzug 
verbunden. In Zeiten mit höheren Rheinabflüssen wird, in Folge der künftigen Überflutungen, 
der Zufluss von Grundwasser verstärkt.  

Außerhalb von Zeiten mit Hochwasserabflüssen / Ökologischen Flutungen wird ein mögli-
cher, dauerhafter Zufluss von Wasser aus dem künftig benachbarten Durchgehenden Alt-
rheinzug durch den Einbau von Barrieren (Kiesschüttungen) verhindert. Durch diese Maß-
nahmen wird ein Gewässer mit den charakteristischen Habitaten für die Helm-Azurjungfer 
geschaffen. Im Randbereich des Gewässers (vornehmlich auf der Westseite) sind beschat-
tende Gehölze zu entfernen. 
 
Maßnahme Nr. 16 
Gewässerzug „Hexenkehle“:  

Dieses Gewässer zeigt in Teilen noch Bestände des LRT 3140 (kalkreiche, nährstoffarme 
Stillgewässer mit Armleuchteralgen). Neben der „Oberen Hansenkehle“ ist es das einzige 
Vorkommen dieses Gewässertyps innerhalb des Rückhalteraumes. In Zeiten mit höheren 
Rheinabflüssen wird, in Folge der künftigen Überflutungen, der Zufluss von Grundwasser 
verstärkt.  
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Ein möglicher, dauerhafter Zufluss von Wasser aus dem künftigen Durchgehenden Altrhein-
zug wird außerhalb von Zeiten mit Hochwasserabflüssen / Ökologischen Flutungen durch die 
Anlage einer entsprechend hochliegenden Furt verhindert (BW 6030). Im Unterlauf des Ge-
wässers werden durch die Absenkung des Wasserspiegels im Altrheinzug oberhalb der 
Weisweiler Rheinstraße die derzeit stagnierenden Wassersverhältnisse beseitigt und der 
Abfluss verbessert. Durch diese Maßnahmen werden die für das FFH-Gebiet maßgeblichen 
LRT und Tierarten positiv beeinflusst. 
 
Maßnahme Nr. 17 
Gewässer „Flut“ zwischen Km 2+700 bis 3+600 (Entschlammungsstrecke - Unterlauf): 

In diesem Bereich erfolgt eine Umlagerung von Sediment innerhalb des dort sehr breiten 
Gewässerlaufes. Zur Vermeidung eines vorübergehenden Totalverlustes an Biotopen und 
Habitaten sollte am ostseitigen Gewässerufer ein ca. 3 m breiter, nicht umgelagerter Gewäs-
serbereich belassen werden. Hierdurch wird gewährleistet, dass eine Wiederbesiedlung der 
ausgebaggerten Gewässersohle mit Makrophyten und Gewässerorganismen bzw. der Abla-
gerungsflächen mit Röhrichten erfolgen kann.  

Grundsätzlich sind Gehölze im Arbeitsfeld nicht zu roden sondern auf den Stock zu setzen. 
Das Material kann für den Längsverbau oder zur Abdichtung der Uferlinie (Schwachholz) 
verwendet werden. Nach Ablage der Sedimente hinter dem Längsverbau ist eine zweite La-
ge ausschlagfähiger Gehölze (z.B. Äste und Ruten von Weiden) auf dem Baggergut in Höhe 
der Mittelwasserlinie abzulegen. Auch hierfür kann gewonnener Baumschnitt verwendet 
werden. 

Im Zuge der dauerhaften Unterhaltung der Gewässer können Maßnahmen zur Entkrautung 
des Gewässers bei zu starkem, die Abflussleistung reduzierendem Bewuchs erforderlich 
werden. 
 
Maßnahme Nr. 17a 
Oberlauf der Flut zwischen Km 3+600 bis 4+500 (Oberlauf):  

In diesem Abschnitt wird die Gewässersohle z.T. vertieft. Beim Ausbau sind strukturverbes-
sernde Maßnahmen am Gewässer und Gewässerrandstreifen vorgesehen werden. Im Be-
reich von beschattenden Waldbeständen erfolgt in Abstimmung mit der Natur- und Forstver-
waltung eine Auflichtung.  

Station Km 3+600 bis 4+145: Der Uferbewuchs wird einseitig an der vorgesehenen Gewäs-
serseite beseitigt. Nachfolgend wird die Sohle entschlammt und  entnommenes Material ab-
gefahren. Das Gewässerprofil wird nicht verändert. Die Durchführung der Maßnahmen in 
dem rd. 550 m langen Abschnitt muss getrennt in zwei Abschnitten im Abstand von mindes-
tens zwei Jahren erfolgen.  

Station Km 4+145 bis 4+500: Nach Beseitigung des Uferbewuchses an der vorgesehenen 
Gewässerseite wird die bestehende Gewässersohle um bis zu 60 cm abgetragen und stel-
lenweise das Gewässerprofil unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange aufge-
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weitet. Das entnommene Material ist abzufahren. Die Maßnahmen in dem rd. 350 m langen 
Abschnitt müssen getrennt in zwei Abschnitten im Abstand von mindestens zwei Jahren 
durchgeführt werden. 
 

Bei der künftigen Unterhaltung sind die nachfolgend beschriebenen Schutzmaßnahmen bei 
Entschlammung oder Entkrautung der Gewässer im Zuge der für den Betrieb des Rückhalte-
raumes ggf. erforderlichen Gewässerunterhaltung zwingend zu beachten.  

Die Länge eines Entschlammungs- bzw. Entkrautungsabschnittes sollte 200 – 300 m nicht 
überschreiten. Nach dem Entschlammungsabschnitt ist ein Abschnitt mit mindestens gleicher 
Länge zu erhalten. Bei Gewässerabschnitten ohne Vorkommen der Helm-Azurjungfer darf 
der erhaltene Nachbarabschnitt im Folgejahr geräumt werden. 

In den Abschnitten mit bedeutsamen Libellengewässern und großen Vorkommen der  Helm-
Azurjungfer ist der Entschlammungsabschnitt auf 100 m zu begrenzen. 

Die zu erhaltenen Abschnitte mit Vorkommen der Helm-Azurjungfer dürfen frühestens vier 
Jahre nach der Entschlammung der geräumten Abschnitte entschlammt werden. Begrün-
dung: Bei Betroffenheit der Art Helm-Azurjungfer ist i.d.R. eine zweijährige Larvalphase zu 
berücksichtigen. Bei Umgestaltung oder Entschlammung/Entkrautung eines Libellengewäs-
sers müssen sich erst Strukturen entwickeln, die für die Art hinreichend geeignet sind. Wenn 
dies erreicht ist, dauert es wiederum zwei Jahre, bis die Libellen dieser neuen Generation 
schlüpfen. 

Bei den entschlammten Gewässerstrecken mit zuvor bodenständigen Vorkommen der Helm-
Azurjungfer ist die Wiederbesiedelung vor Beginn weiterer Entschlammungsmaßnahmen in 
benachbarten Abschnitten mit Vorkommen der Art nachzuweisen (Monitoring). Sollte ein 
Nachweis nicht gelingen, sollen weitere Entschlammungsmaßnahmen zunächst ausgesetzt 
werden.  

Wasserpflanzen- und Schilfbestände sind 1 – 3 Tage vor Entschlammung separat zu ent-
nehmen und am Ufer abzulegen, damit Kleinlebewesen zurück in das Gewässer gelangen 
können. 
 
Maßnahme Nr. 18 
Endinger Graben:  

Im Endinger Graben sind Vorkommen der Helm-Azurjungfer nachgewiesen. Im Bereich der 
Zufahrt 4 ist der vorhandene Wirtschaftsweg, der für den Bauverkehr ausgebaut werden 
muss, von dem Gewässer abzurücken, um das Risiko der Kollision von Libellen mit Baufahr-
zeugen zu mindern (entsprechend saP, BFU 2019b). In diesem Zusammenhang sollte das 
begradigte Profil des Grabens und die Trasse des bestehenden Wirtschaftsweges renaturiert 
und das Habitat für die Libellen günstiger gestaltet werden. Die renaturierte Fläche des der-
zeitigen Wirtschaftsweges ist dauerhaft zu Magerwiesen und Streuobstwiesen zu entwickeln. 
Hierdurch werden Beeinträchtigungen von Streuobstwiesen und Gehölzen durch den Aus-
bau von Zufahrten und bei der Ertüchtigung der Schlut 1 (Wanggießen) kompensiert (Maß-
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nahme 19). Im weiteren Verlauf sind ebenfalls strukturverbessernde Maßnahmen am Ge-
wässer und Gewässerrandstreifen vorzusehen (Maßnahme Nr. 18  z.B. Gewässerrandstrei-
fen, Gehölze auf den Stock setzen, Uferabflachungen). Der Endinger Graben ist als Vernet-
zungselement innerhalb des FFH-Gebietes für die Helm-Azurjungfer bedeutsam und verbin-
det Habitate in der Altaue mit Habitaten im Rückhalteraum (siehe Natura 2000-VS, BFU 
2019c). Die Maßnahmen dienen somit auch der Stabilität der Population der Art (siehe saP, 
BFU 2019b). 
 
Maßnahme Nr. 19 
Wanggießen:  

Auch im Wanggießen sind Vorkommen der Helm-Azurjungfer nachgewiesen. In diesem Ab-
schnitt wird die Gewässersohle z.T. vertieft und das Grabenprofil aufgeweitet. Im Zuge der 
Bauausführung sind strukturverbessernde Maßnahmen am Gewässer und Gewässerrand-
streifen (z.B. Gewässerrandstreifen, Gehölze auf den Stock setzen, Uferabflachungen) vor-
zusehen (analog Maßnahme 18). 

 

5.7.2.1.7 Maßnahmenziele VII – Entwicklung von Stillgewässer-Habitaten 

Entwicklung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Amphibien (insbesondere 
Kammmolch) und Stillgewässer-Libellen (insbesondere Große Moosjungfer) 
 
Maßnahme Nr. 20a 
Vertiefung und Modellierung einer Senke am Hochwasserdamm IV nördlich der Wyhler 
Rheinstraße. Die Fläche wird bei Betrieb des Rückhalteraumes jährlich überflutet. 
 
Maßnahme Nr. 20b 
Vertiefung von Geländesenken im Wald binnenseits des Hochwasserdammes IV nördlich der 
Wyhler Rheinstraße. Die Fläche wird von Grundwasser beeinflusst / die Gewässer werden 
mit Grundwasser gefüllt. Es wird erforderlich, in diesem Bereich den bestehenden Waldbe-
stand deutlich aufzulichten – bevorzugt in Beständen, in denen Schäden prognostiziert wer-
den und waldbaulicher Handlungsbedarf besteht (siehe UVS Anlage Karte 28 + 29). Im Zuge 
dieser Maßnahme sind auch temporär wasserführende Gewässer zu entwickeln als Habitat 
u.a. für die Art Laubfrosch. 
 
Maßnahme Nr. 20c 
Ausschieben von Gewässern auf einer derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche binnen-
seits des Hochwasserdammes IV zwischen den abgestimmten Ersatzaufforstungsflächen / 
Wildrückzugsflächen (Maßnahmen Nr. 8a und 8b) und der Fläche für Baustelleneinrichtung / 
Lager. Im Zuge dieser Maßnahme sind auch temporär wasserführende Gewässer zu entwi-
ckeln als Habitat u.a. für die Art Laubfrosch. 
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Durch die o.a. Maßnahmen wird - in Verbindung mit den günstigen Auswirkungen der Ökolo-
gischen Flutungen im Rückhalteraum - die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für 
alle betroffenen Amphibienarten gewährleistet und künftig verbessert. Mit den Maßnahmen 
Nr. 20b + 20c wird auch für die Art Große Moosjungfer die Funktion der Fortpflanzungsstätte 
im Untersuchungsraum aufrecht erhalten und der Verlust im Rückhalteraum kompensiert 
(siehe saP, BFU 2019b). Die Maßnahmen korrelieren mit denen zur Entwicklung von Amphi-
biengewässern. Sie sind auch für andere Stillgewässerarten förderlich. 

 

5.7.2.1.8 Maßnahmenziele VIII – Entwicklung von naturnahen Gewässerstrukturen 
und Herstellung der Durchgängigkeit 

Entwicklung möglichst naturnaher Strukturen (entsprechend der hydraulischen Mög-
lichkeiten) bei dem projektbedingt erforderlichen Ausbau von Fließgewässern. Her-
stellung der Durchgängigkeit bei episodisch wasserführenden Gewässern. Herstel-
lung naturnaher Uferstrukturen beim Bau eines Zuleitungsgrabens zum Pumpwerk 
Weisweil.  
 
Maßnahme Nr. 21a 
Ausbau/Neubau eines Gewässerzuges im Südteil des Rückhalteraumes (vom Einlassbau-
werk BW 6.82 bis Einmündung in den bestehenden Durchgehenden Altrheinzug). Dabei 
werden vorhandene Schluten und Stillgewässer eingebunden. 

 
Maßnahme Nr. 21b und 21bb 
Ausbau eines temporär wasserführenden Schluten-/Gewässerzuges im Südteil des Rückhal-
teraumes (vom bestehenden Durchgehenden Altrheinzug bis zum Seerosenloch südlich der 
Wyhler Rheinstraße). Dabei werden vorhandene Schluten eingebunden und dauerhaft was-
serführende Senken angelegt. Aufweitung des vorhandenen Flutgrabens mit Begleitmaß-
nahmen. 
 
Maßnahmen Nr. 21c, 21d und 21e 
Ausbau der binnenseits liegenden Schluten 2 - 4 mit Anpassung des Gewässerprofils unter 
Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange.  
 
Maßnahme Nr. 21f 
Neubau des ständig wasserführenden Zuleitungsgrabens zum Pumpwerk Weisweil.  
In diesen Gewässern wird die Fließgeschwindigkeit gering bis stagnierend sein. Aufgrund 
dessen können sich Habitate für Stillgewässerlibellen und Wasservögel entwickeln. Hierzu 
sind eine ausreichende Besonnung und Strukturierung der Uferzonen erforderlich.  
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5.7.2.1.9 Maßnahmenziele IX - Rekultivierungsmaßnahmen 

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bodenfunktionen im Untersuchungsraum  
Maßnahme Nr. 22 
Die Maßnahme umfasst die Rekultivierung von Baustelleneinrichtungsflächen außerhalb des 
Rheinwaldes, die derzeit landwirtschaftlich genutzt werden. Hier erfolgt, nach Abtrag der 
Schotterschutzschicht und des darunterliegenden Schutzvlieses, eine Wiederherstellung der 
Bodenfunktionen gemäß den einschlägigen Richtlinien zum Bodenschutz. 

Im Nahbereich von Bauwerken werden die während der Bauzeit benutzten Flächen ebenfalls 
rekultiviert und damit die Bodenfunktionen wiederhergestellt. 
 
Maßnahmen zur Gestaltung des Landschaftsbildes im Untersuchungsraum 
Maßnahmen Nr. 1 - 22 
Die Maßnahmen Nr. 1 - 22 tragen zur Gestaltung eines für den Naturraum charakteristischen 
Landschaftsbildes maßgeblich bei. 
 
 

5.7.2.2 Maßnahmen außerhalb des Untersuchungsraumes  

5.7.2.2.1 Maßnahmenziel X – Entwicklung von Habitaten für die Art Haselmaus in 
bestehenden Wäldern außerhalb des Untersuchungsraumes 

Maßnahmen Nr. 23 + 24 (siehe UVS Anlage 30) 
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für die Haselmaus führte zu dem Ergebnis, 
dass - auch unter Berücksichtigung von Lebensstätten der Art außerhalb des 
Rückhalteraumes (z.B. Waldbestände hinter dem Hochwasserdamm IV) - ein erhebliches 
Defizit an geeigneten Lebensstätten für die Art besteht.  

Zur Kompensation werden entsprechend des Vorschlags von FRINAT (2014) Maßnahmen 
zur Habitataufwertung im Bereich bestehender Waldflächen des Bechtaler Waldes (südlich 
des Leopoldskanals) und im weiteren Raum des Kaiserstuhls und der Vorbergzone in Be-
tracht gezogen (siehe saP, BFU 2019b).  
 
Maßnahme Nr. 23 
Die Maßnahmen in den Waldflächen östlich und südlich des Rückhalteraumes stehen in ei-
nem funktionalen Zusammenhang zum Rückhalteraum. Nach Durchführung entsprechender 
Maßnahmen (Auflichtung dichter Baumbestände zur Förderung von strauchholzreichen Be-
ständen, ggf. unterstützt durch Unterpflanzung) erfolgt eine Umsiedlung von Haselmäusen 
aus dem Rückhalteraum (insbesondere aus künftig häufig überfluteten Bereichen) vor Ein-
satz des Probebetriebes in für Haselmäuse geeignete Flächen. Innerhalb der dargestellten 
Waldflächen (rd. 230 ha) ist die Entwicklung einer entsprechenden, detaillierten Maßnah-
menkonzeption durch einen Haselmausexperten vorzusehen. 
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Maßnahme Nr. 24 
Die Maßnahmen im Bechtaler Wald und am Kaiserstuhl stehen – mit Ausnahme der Fläche 
24g – dagegen nicht in einem funktionalen Zusammenhang mit dem Rückhalteraumes, da 
vorhandene Barrieren (Straßen, Wege, Bahnlinie) mit > 6m Breite den Austausch verhindern 
(vgl. RUNGE et.al. 2010). Die dargestellten Flächen umfassen insgesamt eine Fläche von 
820 ha, innerhalb derer Aufwertungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen, (Auflichtung 
dichter Baumbestände zur Förderung von strauchholzreichen Beständen, ggf. unterstützt 
durch Unterpflanzung) um die die dort ggf. vorhandenen Individuengemeinschaften zu stär-
ken und durch weitere Verbundachsen innerhalb eines barrierefreien Korridors miteinander 
zu vernetzen. Zusätzlich ist eine Umsiedlung von Haselmäusen aus dem Rückhalteraum 
(insbesondre aus künftig häufig überflutet Bereichen) vor Einsatz des Probebetriebes in für 
Haselmäuse geeignete Flächen vorzusehen. Innerhalb der dargestellten Waldflächen (rd. 
820 ha) ist die Entwicklung einer entsprechenden, detaillierten Maßnahmenkonzeption durch 
einen Haselmausexperten vorzusehen. 

 
Es wird gutachterlich davon ausgegangen, dass die durch den Betrieb des Rückhalteraumes 
verlorengehenden Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Haselmaus (auf rd. 
489 ha im Bereich der häufig überfluteten Flächen der Weichholz-/Hartholz Übergangsaue 
bis zur mittleren Hartholzaue mit Durchflüssen bis zu ca. 77,5 m³/s) durch Maßnahmen in 
Ersatzlebensräumen kompensiert werden. Für den Bereich der hohen und obersten Hart-
holzaue, die bei seltener auftretenden Durchflussmengen von 77,5 – 135 m³/s betroffen sind, 
wird eine erhebliche bis mäßige Funktionsbeeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten prognostiziert, jedoch kein vollständiger Funktionsverlust. 

Die saP kommt unter Berücksichtigung aller o.a. Maßnahmen zu der gutachterlichen Ein-
schätzung, dass im Sinne des § 45 BNatSchG der Erhaltungszustand der Populationen in 
der biogeographischen Region nicht verschlechtert wird. 

Zur Absicherung der Funktionserfüllung ist ein Monitoring vorzusehen. Dieses sollte die Ent-
wicklung der aufgewerteten Habitatflächen und der dortigen Haselmauspopulationen umfas-
sen. Sollte sich dabei herausstellen, dass die vorgesehenen Maßnahmen nicht ausreichen, 
muss auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse das Konzept angepasst und ggf. um 
weitere Maßnahmen ergänzt werden. Hierfür sind weitere Habitatverbesserungsmaßnahmen 
in den ausgewählten Flächen vorzusehen (bspw. durch Auflichtung des Kronendaches und 
Unterpflanzung mit Hecken bzw. Sträuchern; strukturreiche Waldrandgestaltung; Reduktion 
forstlicher Nutzung bzw. mittelwaldartige Nutzung. Vernetzung von Teilhabitaten durch He-
cken- und Strauchpflanzungen. Erhöhung des Höhlenangebotes durch anbringen von Ha-
selmauskästen und Sicherung von höhlenreichen Altbäumen). 
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5.7.3 Zuordnung der geplanten Maßnahmen zu Regelungen ein-
schlägiger Gesetze 

Die o.a. Maßnahmen werden folgenden Regelungen in den einschlägigen Gesetzen zuge-
ordnet: 

 

Maßnahmen nach § 45 Abs. 7 Nr. 2 BNatSchG (gem. saP, BFU 2019b) 

Fledermäuse:  Maßnahmen Nr. 1 - 6, Maßnahmen ohne Nr. (= Entwicklung Aue-
wald),  Maßnahmen Nr. 7 - 10 

Wildkatze:  Maßnahmen Nr. 1 - 6, Maßnahmen ohne Nr. (= Entwicklung Aue-
wald), Maßnahmen Nr. 7 - 8 

Haselmaus:  Maßnahmen Nr. 6, 7, 8, 23 

Höhlenbrütende Vögel/Spechte: Maßnahmen Nr. 1 - 5 

Sonstige europäische Vögel (ohne Wasservögel): Maßnahmen Nr. 1 - 6, Nr. 7 - 8,  
Nr. 10 (Wespenbussard), Maßnahmen ohne Nr. (= Entwicklung Aue-
wald) 

Wassergebundene Vögel: Maßnahmen Nr. 11 - 19, 21f 

Zauneidechse u. weitere Reptilienarten: Maßnahmen Nr. 10 

Amphibien:  Maßnahmen ohne Nr. (= Entwicklung Auewald), Nr. 20 

Große Moosjungfer:  Maßnahmen Nr. 20 

Helm-Azurjungfer:  Maßnahmen Nr. 14 - 19 

 

Maßnahmen nach § 34 BNatSchG (gem. Natura 2000-VS, BFU 2019c) 

Kammmolch:  Maßnahmen Nr. 20 

Große Moosjungfer: Maßnahmen Nr. 20 

Helm-Azurjungfer:  Maßnahmen Nr. 14 - 19 

LRT 6210 (Kalk-Trockenrasen): Maßnahme Nr. 9 

LRT 6510 (magere Flachland-Mähwiese): Maßnahme Nr. 9 

Lebensraumtyp 3260 (Flutende Wasservegetation): Maßnahmen Nr. 11 - 19 

Lebensraumtyp 3140 (kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen):  
Maßnahme Nr. 11 + 12 
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Maßnahmen nach § 15 Abs. 2 BNatSchG (gem. LBP, BFU 2019a) 

Schutzgut Pflanzen / Tiere:  Maßnahmen Nr. 1 - 23, Maßnahmen ohne Nr. (= Entwicklung 
Auewald) 

Schutzgut Boden:  Maßnahmen Nr. 22, Maßnahmen ohne Nr. (= Entwicklung 
Auewald)  

Schutzgut Landschaftsbild:  Maßnahmen 1 - 22, Maßnahmen ohne Nr. (dienend) 

 

Maßnahmen nach § 9 Abs. 3 LWaldG (gem. LBP, BFU 2019a) 

Ersatzaufforstung:  Maßnahmen Nr. 8 

Sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen: Maßnahmen Nr. 1 - 5 (Erhalt Altbaumbe-
stände durch Mittelwaldbewirtschaftung) 

5.7.4 Maßnahmen für die Erholungsnutzung 
Durch den Betrieb der Hochwasserrückhalteräume des Integrierten Rheinprogramms Baden-
Württemberg (IRP) entstehen zeitweise Einschränkungen der Erholungsnutzung für die Be-
wohner der Rheinanliegergemeinden. Bei Hochwassereinsätzen müssen der Zugang zu den 
Rückhalteräumen und deren nähere Umgebung aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. 
Bei Ökologischen Flutungen ist die Begeh- und Befahrbarkeit innerhalb der Rückhalteräume 
zeitweise eingeschränkt. 

Da solche Einschränkungen, die nicht durch gesetzlich vorgeschriebene Kompensations-
maßnahmen ausgeglichen werden, bei nahezu allen 13 Rückhalteräumen des IRP auftreten, 
hat der Landtag von Baden-Württemberg die Landesregierung gebeten, in Zusammenarbeit 
mit den betroffenen Kommunen ein Naherholungskonzept für die einzelnen Rückhalteräume 
zu entwickeln.  

Das Erholungskonzept „Rheinauen“ (RP FREIBURG 2008) enthält auch Vorschläge für 
Maßnahmen in den Gemeinden Wyhl und Weisweil, die durch den Betrieb des Rückhalte-
raumes betroffen sind. Nach fachlicher Prüfung der Vorschläge hinsichtlich ihrer Zweckmä-
ßigkeit und Umsetzbarkeit und unter Berücksichtigung des Kompensationsbedarfs für die 
Erholungsnutzung wurden folgende Maßnahmen ausgewählt, die im Rahmen der Zulassung 
des Projektes planfestgestellt werden sollen: 

 
Gemeinde Wyhl  

- Vorhandener Naturlehrpfad und Grillstelle an der Wyhler Rheinstraße an Betrieb 
Rückhalteraum anpassen (Maßnahme F18). 

- Einrichten einer Infostelle (Pavillon) am Rheinufer im Bereich der Wyhler Rheinstraße 
(Maßnahme F19). 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

 
505 

 

Gemeinde Weisweil 

- Ausschilderung einer Radwegverbindung bei Hochwasserereignissen (hochwassersi-
chere Wegeverbindung – Maßnahme R8); 

- Anlage eines Gießenweges entlang der binnenseitigen Gewässer nördlich der Weis-
weiler Rheinstraße (incl. Erstellung eines zusätzlichen Holzsteges über die „Flut“ – 
Maßnahme B9). 

- Anlage einer Infostelle im Bereich des geplanten Pumpwerkes Weisweil über den 
Bannwald „Hechtsgraben“ (Maßnahme F20); 

Die Ausschilderung einer hochwassersicheren Radwegeverbindung sowie der Bau des We-
ges entlang der Flut einschließlich Holzsteg (fehlende Teilstrecke Gießenweg) sind bereits 
Bestandteil der beantragten technischen Fachplanung (siehe Erläuterungsbericht Anlage 1 
und LBP-Kartenanlage 24.3, Blatt 13). Alle o. a. Maßnahmen dienen der Verbesserung der 
Erholungsfunktion im Untersuchungsraum, insbesondere im Rheinwald. 

 

5.7.5 Abschließende Beurteilung der Auswirkungen des geplanten 
Vorhabens auf die Umwelt 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit dem vorgesehenen Regime aus Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt und Ökologischen Flutungen einerseits das Planungsziel (Hoch-
wasserschutz) erreicht wird und andererseits das Projekt zu keinen erheblichen Beeinträch-
tigungen von Schutzgütern innerhalb des Rückhalteraumes führen wird. 

Die Verlässlichkeit bzgl. der Standortbedingungen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 
wird hergestellt. Nach einer Umstellungsphase zu Beginn des Betriebes des Rückhalterau-
mes werden sich dauerhaft auenähnliche Strukturen, Lebensräume und Artengemeinschaf-
ten etablieren, die auch Hochwasserrückhaltungen weitgehend schadlos überstehen. 

Auf Flächen, die nur bei extremen Hochwasserereignissen erreicht werden (außerhalb der 
Flächen, die durch Ökologische Flutungen mit hohem Zufluss bzw. Hochwasserrückhalt mit 
Teilfüllung) ist aufgrund der Seltenheit der Ereignisse, der geringen Überflutungsdauer und – 
höhe nicht mit nennenswerten Schäden oder Beeinträchtigungen von Lebensräumen, Le-
bensstätten oder Artbeständen zu rechnen. Auch in natürlichen Auen gibt es solche Berei-
che, die von Waldbeständen mit Buche und Spitzahorn natürlicherweise geprägt sind. Aller-
dings kann es zu Schäden an Individuen insbesondere an bodenlebenden Tieren kommen, 
wenn diese ertrinken. 

Die geplanten Maßnahmen entsprechen den festgelegten Erhaltungszielen für die im Rück-
halteraum betroffenen Natura 2000-Gebiete. Den artenschutzrechtlichen Erfordernissen wird 
hierdurch ebenfalls Rechnung getragen. 

Sie entsprechen darüber hinaus in vollem Umfang dem Schutzzweck für das Naturschutz-
gebiet „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“ und den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie. 
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Den Anforderungen, die sich aus der Status-quo-Prognose für den Betrieb des Rückhalte-
raumes ableiten lassen, wird somit Rechnung getragen. 

Nachteilige Auswirkungen in einem nennenswerten Umfang ergeben sich durch das Projekt 
mit Hochwasserrückhaltungen und Ökologischen Flutungen nur noch in Bezug auf die Zu-
gänglichkeit des Rheinwaldes zu Zwecken der Erholungsnutzung. Diese zeitweisen Ein-
schränkungen sind jedoch aufgrund des nicht disponiblen naturschutzrechtlichen Vermei-
dungsgebotes gem. § 15 BNatSchG, die im vorliegenden Falle regelmäßige Flutungen erfor-
dern, nicht zu vermeiden. 

Die Beeinträchtigungen der Jagd, der Fischerei oder auch der forstwirtschaftlichen Nutzung 
aufgrund der zeitweisen Einschränkungen der Zugänglichkeit werden durch strukturelle Ver-
besserungen kompensiert. 

Belästigungen durch Stechmücken, die sowohl bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt und 
verstärkt bei Ökologischen Flutungen zu befürchten wären, werden durch die vorgesehenen 
Bekämpfungsmaßnahmen auf das Niveau reduziert, das ohne Flutungen zu erwarten wäre 
(vgl. auch Kp. 5.1.2.1.3.4). 

Für die Böden im Rückhalteraum können durch Erosion von mit Schadstoffen belasteten 
Altsedimenten aus dem Rhein bei sehr seltenen, außergewöhnlichen Hochwasserereignis-
sen (die aber auch zur Hochwasserrückhaltung führen) Beeinträchtigungen verursacht wer-
den. Da diese potenzielle Belastung nicht vermeidbar ist, sollten mögliche Auswirkungen 
durch projektbegleitende Untersuchungen beobachtet und analysiert werden. Die Gefahr des 
Austrages von an Bodenbestandteile adsorbierten Schadstoffen in die Gewässer bzw. das 
Grundwasser besteht nicht, wie die durchgeführten Untersuchungen zeigen (vgl. Kp. 
5.1.2.2.2). 

Das vorgesehene feste Reglement zur Hochwasserrückhaltung erfordert einen Abbruch der 
Ökologischen Flutungen bei einem Rheingesamtabfluss von 2.800 m³/s vor Ort. Mit dem 
Abbruch der Ökologischen Flutungen beginnt die Vorentleerung durch Schließen des Ein-
lassbauwerkes. Es wird angestrebt, dass am Ende der Vorentleerung  nur noch das Gewäs-
sersystem erhöhte Abflüsse aufweist. Somit steht dann nahezu das gesamte Rückhaltevo-
lumen für die anschließende Hochwasserrückhaltung zur Verfügung. Sollte im Einzelfall ab-
sehbar sein, dass aufgrund der Hochwasserentwicklung im Einzugsgebiet des Rheins ein 
Hochwassereinsatz mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wird auf den Abbruch der 
Ökologischen Flutungen verzichtet. Ebenso können im Nachlauf eines Hochwassereinsatzes 
die Ökologischen Flutungen im ablaufenden Ast der Hochwasserwelle wieder aufgenommen 
werden. 

Für die Vegetation sind negative Auswirkungen eines Abbruchs von Ökologischen Flutungen 
weitgehend auszuschließen, da diese Effekte auch Bestandteil des Flutungsregimes einer 
naturnahen Überflutungsaue sind (auflaufender und ablaufender Ast einer Überflutung). 

Für die Fauna sind verlässliche Prognosen über mögliche Beeinträchtigungen derzeit auf-
grund fehlender Erkenntnisse nicht möglich. Die Betroffenheit ist sicherlich artspezifisch un-
terschiedlich und von verschiedenen Parametern abhängig (z.B. Mobilität, Adaption an Was-
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ser). Da die Fauna im Rückhalteraum mit Hilfe der Ökologischen Flutungen nach einer 
Übergangszeit an dynamische Veränderungen der Wasserstände weitgehend adaptiert sein 
wird, ist zu erwarten, dass erhebliche Beeinträchtigungen für die Fauna im Rückhalteraum 
aufgrund des Abbruchs Ökologischer Flutungen insgesamt nicht auftreten werden. 

Die Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen des Betriebes des Rückhalteraumes bei 
gleichzeitigem Einsatz der vorgesehenen Grundwasserhaltemaßnahmen auf Siedlungsflä-
chen zeigen, dass nachteilige Auswirkungen durch flutungsbedingt ansteigende Grundwas-
serverhältnisse nicht zu erwarten sind. 

Als Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen im Bereich der landwirtschaftlichen Nutz-
flächen ist darüber hinaus festzustellen, dass erhebliche Veränderungen der Grundwasser-
stände, die zu Vernässungen landwirtschaftlicher Kulturen führen können, unter Bezugnah-
me auf die jeweiligen Vergleichszustände auf einen Korridor entlang des Hochwasserdam-
mes IV beschränkt bleiben. Ein beträchtlicher Anteil dieser, zeitweilig vernässten Flächen 
wird für Maßnahmen, die aufgrund der einschlägigen Regelungen des Naturschutz- und 
Forstrechtes erforderlich sind, in Anspruch genommen. Empfindliche Dauerkulturen, die 
durch aufsteigendes Grundwasser innerhalb ihrer Umtriebszeiten erheblich geschädigt wer-
den, wurden bereits entsprechend der Empfehlung im Landwirtschaftlichen Gutachten (siehe 
KAPFER et. al. 2008) in Bereiche verlegt, die durch ansteigendes Grundwasser nicht betrof-
fen werden (vgl. Kp. 5.1.2.1.1 und 3.1.3.1). 

Weitere nachteilige Auswirkungen durch den Betrieb des Rückhalteraumes unter Berück-
sichtigung der vorgesehenen Grundwasserhaltemaßnahmen sind für die Schutzgüter gem. 
UVPG somit insgesamt nicht zu erwarten. Infolge dessen führen auch Wechselwirkungen 
der Schutzgüter untereinander nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen. 

Auch sind keine nachteiligen Auswirkungen von Grundwasserhaltemaßnahmen in der Altaue 
(insbesondere im künftigen Normalzustand bei mittleren Grundwasserständen) auf Schutz-
güter innerhalb und außerhalb des Rückhalteraumes zu erwarten. 

Den Anforderungen, die sich aus der Status-quo-Prognose (vgl. Kp. 4.2) hinsichtlich des 
Schutzes von Nutzungen sowie des Naturhaushaltes ableiten lassen, wird somit weitestmög-
lich Rechnung getragen. 

Folgende Empfehlungen werden im Hinblick auf eine Minimierung von Beeinträchtigun-
gen / Belästigungen und zur Kontrolle von Entwicklungen gegeben: 

− Bekämpfung der Steckmücken (ist vorgesehen); 

− Monitoring bzgl. der Entwicklung von Arten und Lebensgemeinschaften im Rückhalte-
raum (ist vorgesehen gemäß Rahmenkonzept III des Integrierten Rheinprogrames und 
gemäß der im LBP [BFU 2019a] bzw. der saP [BFU 2019b] und Natura 2000-VS [BFU 
2019c] genannten Maßgaben zum Monitoring von ausgewählten Einzelarten); 

− Kontrolle von Sedimenten im Rückhalteraum hinsichtlich einer möglichen Schadstoffak-
kumulation, die durch den Eintrag erodierter Altsedimente aus dem Rhein bei Einsatz 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

 
508 

 

zum Hochwasserrückhalt verursacht werden können (gem. Rahmenkonzept III – ökoto-
xikologische Sedimentanalysen); 

− Begrenzung der Anzahl zusammenhängender Überflutungstage bei regelmäßigen Flu-
tungen (Extremwertbegrenzung langandauernder Einzelereignisse, siehe Kp. 5.2.2.2) für 
einen Übergangszeitraum von ca. 20 Jahre, um den Erfolg der Anpassungsmaßnahmen 
nicht zu beeinträchtigen. Auch diese Begrenzung ist vorgesehen (vgl. Kp. 8.4 des Erläu-
terungsberichtes des Vorhabenträgers – siehe Anlage 1 zum „Antrag auf Planfeststel-
lung für den Wyhl/Weisweil“). Auf der Grundlage der Ergebnisse des erforderlichen Mo-
nitorings sollte über die Aufhebung der zeitlichen Begrenzung der Überflutung-
Einzelereignisse entschieden werden. 

 

Fazit 

Als Ergebnis der Umweltverträglichkeitsstudie wird das geplante Vorhaben 
auch unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen und der Status-quo-
Prognose als umweltverträglich im Sinne des Gesetzes beurteilt. 
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Teil III -  Prüfung anderweitiger Lösungs-
möglichkeiten nach § 16 Abs. 1 UVPG 

 
Vorbemerkungen 
Ausführungsalternativen und Minimierungsmaßnahmen im Detail wurden für die vorliegende 
Bauwerksplanung bzw. jeweils gewählte Lösung im Rahmen der Bearbeitung des Land-
schaftspflegerischen Begleitplanes (LBP, BFU 2019a) geprüft. Dabei wurden Vorgaben aus 
der Agrarstudie (KAPFER et. al. 2005, 2008) sowie aus der Natura 2000-Verträg-
lichkeitsstudie (Natura 2000-VS, BFU 2019c) und der speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP, BFU 2019b) beachtet. 

Eine Standortalternative zu dem geplanten Rückhalteraum Wyhl/Weisweil und seiner 
Zweckbestimmung zum Hochwasserrückhalt ist aufgrund vertraglicher Verpflichtungen und 
landesplanerischer Vorgaben nicht gegeben. 

Somit muss die Prüfung anderweitiger Lösungsmöglichkeiten auf Möglichkeiten der Beflu-
tung des Rückhalteraumes beschränkt werden. 

Hierzu wurde auf Anregung der Gemeinden Weisweil, Wyhl, Sasbach und Rheinhausen so-
wie der Bürgerinitiative „Polder Wyhl-Weisweil - so nitt e.V.“ die sogenannte „Ökologische 
Schlutenlösung“ konzipiert und mit ergänzenden waldwirtschaftlichen Maßnahmen kombi-
niert die nachfolgend beschrieben und bewertet wird. 
 

6 ÖKOLOGISCHE SCHLUTENLÖSUNG 
Die Unterlagen zu dieser Konzeption auf der Basis der 8. Sitzung der Arbeitsgruppe 
Wyhl/Weisweil vom 20.02.2017 wurden dem BFU seitens des Vorhabenträgers mit Schrei-
ben vom 08.06.2017 zur Verfügung gestellt. Die nachfolgenden Beschreibungen und Be-
rechnungen zur ökologischen Schlutenlösung wurden dem Erläuterungsbericht (Anlage 1 der 
Antragsunterlagen) des RP Freiburg entnommen. 

 

6.1 Beschreibung der ökologischen Schlutenlösung 

6.1.1 Festlegung der Planungskriterien zur Ökologischen Schluten-
lösung 

In den Gesprächen der Arbeitsgruppe Wyhl/Weisweil in den Jahren 2004 bis 2013, an denen 
neben den Bürgermeistern und Vertretern der Gemeinderäte der vier Anliegergemeinden 
auch die Vertreter der Bürgerinitiative „Wyhl/Weisweil Polder so nitt!“ (BI) teilgenommen ha-
ben, wurde als Alternative zu den geplanten „Ökologischen Flutungen“ die „Ökologische 
Schlutenlösung“ eingebracht. Seitens des Regierungspräsidiums war zugesagt worden, dass 
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auch die „Ökologische Schlutenlösung“ in der Umweltverträglichkeitsstudie nach gleichen 
Maßstäben wie die vorgesehenen „Ökologischen Flutungen“ untersucht und beurteilt wird 
und diese Bewertung Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen sein wird. 

Damit die Vorstellungen der BI zur Ökologischen Schlutenlösung im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens neben den Ökologischen Flutungen bewertet und geprüft werden kön-
nen, wurde in der Sitzung der „Arbeitsgruppe Wyhl/Weisweil“ am 17.04.2013 ein auf Basis 
der Angaben aus der Arbeitsgruppe erstellter Planungsvorschlag des Regierungspräsidiums 
Freiburg diskutiert, um die Planungskriterien und Randbedingungen für die Ökologische 
Schlutenlösung zu konkretisieren. Folgende Kriterien für die Ökologische Schlutenlösung 
wurden festgelegt: 

− Bestehende Schluten sollen so weit wie möglich miteinander verbunden werden, 

− die Flutung soll nur innerhalb der Gewässer / Schluten stattfinden, eine Ausuferung der 
Gewässer soll vermieden werden, 

− durch die Ökologische Schlutenlösung soll es zu keinen Schäden in der Landwirtschaft 
kommen, zudem sollen bei der Ökologischen Schlutenlösung die binnenseitigen 
Schutzmaßnahmen grundsätzlich nicht in Betrieb gehen, 

− die Fließgeschwindigkeiten in den Gewässern sollen so groß sein, dass eine Ent-
schlammung stattfindet (Vorbild Taubergießen), 

− die Flutungen der Schluten können so oft wie bei den Ökologischen Flutungen stattfin-
den, 

− um die Durchströmung zu verbessern, sind Abflusshindernisse in den Gewässern mög-
lichst durch den Bau von Furten und durch Geländeabtrag zu beseitigen, 

− das Gewässersystem darf nicht an den Rheinseitengraben der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung angeschlossen werden. 

Mit dem am 17.04.2013 vereinbarten Gewässersystem wurden die hydraulischen Berech-
nungen mit dem 2-dimensionalen Strömungsmodell begonnen und im Verlauf der Berech-
nungen um weitere Schluten ergänzt, damit die vereinbarten Kriterien erfüllt werden können.  

In der 7. Sitzung der „Arbeitsgruppe Wyhl/Weisweil“ vom 15.03.2016 wurde beschlossen, 
zwei der dort vorgestellten Varianten der Ökologischen Schlutenlösung mit Durchflüssen von 
insgesamt 30 m³/s und 60 m³/s hinsichtlich deren Auswirkungen auf die binnenseitigen 
Grundwasserstände näher zu untersuchen.  

In der 8. Sitzung der „Arbeitsgruppe Wyhl/Weisweil“ vom 20.02.2017 wurden die erarbeiteten 
Unterlagen vorgestellt und erörtert. Die vorgestellten Ergebnisse des Grundwassermodells 
zeigen, dass auch die Ökologische Schlutenlösung mit 30 m³/s oder 60 m³/s nicht ohne Be-
trieb der Schutzmaßnahmen auskommen. 

Von Seiten der Gemeinden und der BI wurde im Nachgang der 8. AG-Sitzung keine Vor-
zugsvariante für die Ökologische Schlutenlösung benannt. Seitens des RP Freiburg wurde 
(wie oben bereits dargestellt) abschließend zugesagt, in den Antragsunterlagen auch die 
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Alternative „Ökologischen Schlutenlösung“ zu beschreiben, zu untersuchen und in der Um-
weltverträglichkeitsstudie zu beurteilen. Nach Abstimmung des RP Freiburg mit der „Arbeits-
gruppe Wyhl/Weisweil“ in der 9. Sitzung am 19.06.2017 wird dies für die Variante mit einem 
Gesamtzulauf von Q = 60 m³/s erfolgen. Daneben soll eine Tendenzaussage (besser/ 
schlechter/ indifferent) für die Variante mit einem Gesamtzulauf von Q = 30 m³/s bezüglich 
deren Auswirkungen auf die Schutzgüter vorgenommen werden. 

Im Vorfeld des Bürgerinfomarktes am 11. Oktober 2018 in Weisweil, auf dem das Regie-
rungspräsidium Freiburg die Öffentlichkeit über das geplante Vorhaben informiert hat, wurde 
die Forderung erhoben, bei der Beurteilung der Ökologischen Schlutenlösung ergänzend 
mögliche waldwirtschaftliche Maßnahmen zu berücksichtigen (siehe Schreiben des RA 
Hanspeter Schmidt an das Bürgermeisteramt Rheinhausen vom 14.09.2018). Es wird die 
Erwartung geäußert, dass mit ergänzenden waldwirtschaftlichen Maßnahmen (insbesondere 
Eichenpflanzung) „hochwasserharte Baumgesellschaften, die als Kern entsprechender 
Pflanzengesellschaften dienen“ entwickelt werden können, die analog Ökologischer Flutun-
gen den Wald für Hochwasserereignisse ertüchtigen. 

Mit Kreistagsbeschluss des Landkreiseses Emmendingen vom 05.11.2015 wurde auf Antrag 
des Kreisrats und Bürgermeisters der Gemeinde Rheinhausen, Prof. Dr. Dr. Louis, nachfol-
gende Resolution mehrheitlich beschlossen: 

„Die vom Vorhabensträger geplanten künstlichen, sogenannten ökologische Flutungen 
werden abgelehnt. Stattdessen soll eine Schlutenlösung mit 60 cbm/s Abfluss kombi-
niert mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen umgesetzt werden.“ 

 

In der nachfolgenden Beurteilung der Ökologischen Schlutenlösung werden diese waldwirt-
schaftlichen Maßnahmen berücksichtigt. 

 

6.1.2 Grundkonzept der Ökologischen Schlutenlösung 
Ziel ist es, überwiegend vorhandene Schluten und Geländerinnen, die derzeit z.T. trocken 
oder mit stehendem Grundwasser gefüllt sind, mit dem Gewässersystem des Durchgehen-
den Altrheinzugs so zu verbinden, dass diese temporär bei Flutungen durchströmt werden. 

Unabhängig von dieser Forderung der BI wurde bereits in der technischen Fachplanung zum 
Rückhalteraum aufgrund von Empfehlungen des Naturschutzes vorgesehen, den ehemali-
gen Gießen „Grienwasser“ zwischen Wyhler und Weisweiler Rheinstraße wieder zu einem 
überwiegend durch Grundwasser geprägten Fließgewässer zu reaktivieren. Nach dieser 
Planung wird der Hauptzug des Durchgehenden Altrheinzuges künftig den Gewässerzug 
„Grün-Rheinle – Alt-Reiniggießen – Hansenkehle“ durchfließen.  

Für die Beschickung des Durchgehenden Altrheinzugs dürfen entsprechend der bestehen-
den deutsch/französischen Vereinbarungen bei Rheingesamtabflüssen (am Pegel Wyhl) 
unterhalb 1.400 m³/s nur zwischen 0,5 m³/s und 1 m³/s und bei Abflüssen zwischen 
1.400 m³/s und 1.550 m³/s bis 2 m³/s entnommen werden.  
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Dies ist im langjährigen statistischen Mittel an ca. 308 Tagen im Jahr der Fall. Oberhalb 
1.550 m³/s ist die Entnahme auf die Hälfte des Mehrabflusses über 1.550 m³/s beschränkt.  

Im langjährigen Mittel an 308 Tagen im Jahr wird der Durchgehende Altrheinzug aufgrund 
der vereinbarten Entnahmeregelungen mit ca. 1,5 m³/s gespeist. Unter Hinzurechnung der 
Grundwasseraustritte kann der Abfluss im Weisweiler Altrhein bis auf 3 m³/s ansteigen. Eine 
Aufteilung dieser geringen Wassermenge auf zahlreiche Hauptgewässer und Schluten würde 
zu kleinen Fließgeschwindigkeiten und niedrigeren Wasserspiegellagen führen. Um eine 
dauerhafte Wasserführung in den Schluten sicherstellen zu können, wäre zudem ein weiter-
gehender Ausbau durch Tieferlegung der Gewässersohlen der Schluten erforderlich. Die 
Aufteilung geringer Wassermengen auf das weitverzweigte Gewässersystem ist daher was-
serwirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoll. Deshalb werden die neuen Schluten über 
Schwellen und Rampen an die vorhandenen Gewässer angeschlossen, die erst bei Rheinab-
flüssen über 1.550 m³/s und damit Abflüssen von mehr als 3 m³/s im Durchgehenden Alt-
rheinzug durchflossen werden. 

Eine Durchströmung der Schluten ist damit wie bei den Ökologischen Flutungen ab einem 
Rheinabfluss von ≥ 1.550 m³/s und damit an durchschnittlich ca. 57 Tagen im Jahr möglich. 
Der maximale Gesamtdurchfluss von 60 m³/s im Oberwasser der Weisweiler Rheinstraße 
wird statistisch an durchschnittlich 5 Tagen im Jahr erreicht.  
 

6.1.3 Hydraulische Analyse der Ökologischen Schlutenlösung 
Um die für die Ökologische Schlutenlösung erforderlichen Baumaßnahmen und die Wirkun-
gen der Ökologischen Schlutenlösung im Zusammenspiel mit den Hochwasserrückhaltungen 
auf das Ökosystem im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie hinreichend genau be-
schreiben und bewerten zu können, wurden für die Ökologische Schlutenlösung mit dem 2-
dimensionalen Strömungsmodell Wasserspiegellagen und Überflutungsflächen (WACO 
2017) bzw. mit dem Grundwassermodell die Veränderungen am Grundwasser berechnet 
(GELDNER 2018). 

Die Beflutung des Rückhalteraumes erfolgt hierbei an den nachfolgend genannten Einlass-
bauwerken und führt damit zu Abflüssen gemäß Tabelle 54: 

− geplantes Bauwerk 6.82 am südlichen Ende des Rückhalteraumes, südlich der Wyhler 
Rheinstraße 

− bestehendes Bauwerk 6.65 auf Höhe des Baggersees Wyhl-Rheinwald, südlich der 
Wyhler Rheinstraße 

− geplantes Bauwerk 6.80 nördlich der Wyhler Rheinstraße 
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Tabelle 54: Zufluss Aufteilung aus dem Rhein 

Zufluss 
BW 6.82 
[m³/s] 

Zufluss 
BW 6.65 
[m³/s] 

Summe Zuflüsse  
an der Wyhler  
Rheinstraße 

Zufluss  
BW 6.80 
[m³/s] 

Gesamtabfluss  
an der Weisweiler  
Rheinstraße 

2 1,5 3,5 6,5 10 
2 5 7 13 20 
2 8 10 20 30 
3 10 13 27 40 
4 13 17 33 50 
6 14 20 40 60 

 

Entsprechend der oben genannten Kriterien wurden vorhandene Strukturen des Schluten-
systems analysiert und die Leistungsfähigkeit des bestehenden Schluten- und Gewässersys-
tems im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil mit dem 2-dimensionalen Strömungsmodell berech-
net. Hierfür wurde das Gewässersystem herangezogen, das im Rahmen der Planung zum 
Rückhalteraum Wyhl/Weisweil für die Ökologischen Flutungen bereits angepasst wurde. Die 
Profildaten entlang des Durchgehenden Altrheinzuges und der größeren, wasserführenden 
Seitengewässer stammen aus vermessenen Gewässerprofilen. Für die nicht dauernd was-
serführenden Schluten und Geländesenken wurden diese Daten durch Höhendaten aus dem 
digitalen Höhenmodell im 1 m Raster der Laserscanbefliegung des Lands Baden-
Württemberg ergänzt. Die für die hydraulische Berechnung notwendigen Parameter wie Ge-
fälle und Rauhigkeitsbeiwert (kst) wurden für den Durchgehenden Altrheinzug und die neu 
anzulegenden Schluten aus den vorliegenden Berechnungen zum Hochwasserrückhalt 
übernommen. Die Höhenlage bzw. die Durchströmbarkeit der neuen Schlutenverbindungen 
wurde anhand des digitalen Höhenmodells untersucht. Bereiche, die durch Baumaßnahmen 
angepasst werden müssen, wurden durch Vergleich der Wasserspiegellagen in den wasser-
führenden Gewässern „Rheiniggießen“ und „Grienwasser“, aus denen die neuen Schluten 
abzweigen bzw. in die diese einmünden, anhand der Wasserspiegeldifferenzen so plane-
risch angepasst, dass diese durchströmt werden können. Die so festgelegten Schwellenhö-
hen am Einlauf und die Sohlhöhen im Verlauf der neuen Schlutenverbindungen wurden in 
das Modellraster des 2-dimensionalen Strömungsmodells übernommen.  

An den Querdämmen Wyhler und Weisweiler Rheinstraße wurden die geplanten Bauwerke 
als vollständig offen gerechnet und auf die Drosselung, die bei den Ökologischen Flutungen 
berücksichtigt wird, verzichtet.  

 

Im Ergebnis ist festzuhalten: 

1. Das Gewässersystem im Teilraum 1 südlich der Wyhler Rheinstraße ufert bereits bei ei-
nem Durchfluss von 20 m³/s im Bereich des Durchgehenden Altrheinzugs und im Bereich 
des Seerosenlochs aus. Der Abfluss im Teilraum 1 wurde deshalb auf maximal 20 m³/s 
begrenzt. 
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2. Die bereits für die Durchführung von Ökologischen Flutungen konzipierten und zeitweise 
durchströmten Schlutenverbindungen können beibehalten werden 
- Schlut parallel zum Hochwasserdamm IV ausgehend vom Durchgehenden Altrhein-

zug zum Seerosenloch 

- Verbindungsschlut Obere Hansenkehle bis zum Meliorationsgraben mit Trennung der 
Schluten zum Durchgehenden Altrheinzug 

- Hexenkehle ausgehend vom Rheiniggießen bis zum Grienwasser. 

3. Insgesamt sechs Schluten im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil könnten unter Ausnutzung 
ausgeprägter Schlutenstrukturen aus der Zeit vor Bau der Staustufen zusätzlich reakti-
viert, ausgebaut und verbunden werden (siehe Abbildung 51 unten): 
- Schlut G1 ausgehend vom Rheiniggießen im Oberwasser des Abzweigs der Hexen-

kehle über den Quelltopf Untergrien bis zum Grienwasser, 

- Schlut G2 ausgehend von der Hexenkehle im Unterwasser des Abzweigs der Hexen-
kehle aus dem Rheiniggießen durch das untere Grün und das Gewässer „kleiner 
Gießen südl. Schanzfeld“ zum Grienwasser, 

- Schlut G3 ausgehend von der Hexenkehle durch den Faschinenwald zum Grienwas-
ser, 

- Schlut G4 ausgehend vom Rheiniggießen durch den „Oberen Großkopf“ zur Hexen-
kehle, 

- Schlut G5 ausgehend von der Hansenkehle parallel zum Alten Großkopfweg zur He-
xenkehle, 

- Schlut G6 als Verbindungsgewässer zwischen Schlut G4 und Schlut G5 parallel zur 
Hexenkehle. 

4. Der Weisweiler Altrhein im Oberwasser der Weisweiler Rheinstraße beginnt bei einem 
Gesamtabfluss von ca. 30 m³/s auszuufern.  

5. Bei einem Gesamtabfluss von 60 m³/s (davon 20 m³/s aus Teilraum 1 südlich der Wyhler 
Rheinstraße und 40 m³/s aus Teilraum 2 nördlich der Wyhler Rheinstraße) würden weitere 
Flächen überflutet, so dass in den hydraulischen Berechnungen auf eine weitere Erhö-
hung des Gesamtdurchflusses durch Einleitung am Bauwerk 6.80 über 40 m³/s hinaus 
verzichtet wurde.  

 

Die folgende Abbildung 51 zeigt die auszubauenden Schluten G1 – G6. Die zugehörigen 
Durchflussmengen in den Schluten an den berechneten Auswerteprofilen sind in Tabelle 55 
genannt.  
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Abbildung 51: Lageplan der neuen Schlutenverbindungen G1 – G6 
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Tabelle 55:  Abflussmengen [m³/s] in den Schluten bei einem Gesamtdurchfluss im RHR von 
30 m³/s und 60 m³/s 

Auswerteprofil Schlut  Abfluss 30 m³/s 
[m³/s] 

Abfluss 60 m³/s 
[m³/s] 

1 Neu Rheiniggießen 5,2 14,1 

2 Rheiniggießen 12,6 21,7 

3 Grienwasser 12,3 25,2 

4 G5 2,6 3,3 

5 G4 0,9 3,2 

6 G1 1 1,7 

7 Hexenkehle 5,4 14,5 

8 G3 < 0,1 1,5 

9 G2 0,5 0,9 

10 Meliorationsgraben 3,5 8,3 

11 Hansenkehle 7,4 11,1 
 

 

6.1.4 Beschreibung der zusätzlich erforderlichen Baumaßnahmen 
Für das auf Basis der Kriterien aus der „Arbeitsgruppe Wyhl/Weisweil“ entwickelte Gewäs-
sersystem der Ökologischen Schlutenlösung wären die nachfolgend beschriebenen Aus-
baumaßnahmen erforderlich. Für diese Gewässerausbaumaßnahmen werden der Umfang 
der Eingriffsflächen sowie der Umfang der in Anspruch zu nehmenden Waldflächen ermittelt. 
Zudem wird auf die erforderlichen Wegeanpassungen sowie auf die eventuell zu erwarten-
den Auswirkungen auf die Naherholung und die durch Grundwasser gespeisten Gewässer 
eingegangen. 

Es werden allein die für die Ökologische Schlutenlösung zusätzlich erforderlichen Maßnah-
men beschrieben und berücksichtigt, die über die ohnehin im Rahmen der Planung des 
Rückhalteraumes zum Hochwassereinsatz unter Berücksichtigung der Ökologischen Flutun-
gen erforderlichen Maßnahmen hinausgehen.  

Bei der Gesamtplanung wird berücksichtigt, dass an Wegkreuzungen mit dauerhaft wasser-
führenden Gewässern Brücken und an nur zeitweise wasserführenden Gewässern Furten 
errichtet werden. 
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Beschreibung der baulichen Maßnahmen 

Schlut G1 beginnt im Rheiniggießen im Oberwasser von Bauwerk 6.030 (Zulaufschwelle zur 
Hexenkehle) und mündet ca. 600 m oberhalb der Brücke Bauwerk 6.9 in das Grienwasser. 
Die Wasserentnahme erfolgt über eine Schwelle aus dem Rheiniggießen, die so hoch ge-
wählt ist (ca. 170,40 m+NN), dass bei Mittelwasserabfluss kein Wasser einströmt. Die Fließ-
strecke hat eine Länge von ca. 490 m. Ein Ausbau der Schlut G1 ist auf einer Länge von 
ca. 420 m erforderlich. Zur Querung des Inneren Grünwegs ist eine Furt zu errichten. 

Schlut G2 beginnt 50 m unterhalb des Bauwerks 6.030 (Zulaufschwelle zur Hexenkehle) 
und mündet ca. 200 m unterhalb der Brücke BW 6.9 in das Grienwasser. Die Wasserent-
nahme erfolgt über eine Schwelle aus der Hexenkehle, die gleichzeitig die Furt zur Querung 
des Unteren Grünwegs bildet und so hoch gewählt ist (170,20 m+NN), dass bei Mittelwas-
serabfluss kein Wasser einströmt. Die Fließstrecke hat eine Länge von ca. 900 m. Ein Aus-
bau der Schlut G2 ist auf einer Länge von ca. 380 m erforderlich. Zur Querung des Inneren 
Grünwegs ist eine Furt zu errichten. Des Weiteren ist eine Furt zur Querung des Waldwegs, 
der über die Brücke BW 6.9 erschlossen ist, zu erstellen. 

Schlut G3 beginnt im Waldgebiet Faschinenwald am rechten Ufer der Hexenkehle und 
mündet ca. 50 m oberhalb der Brücke Bauwerk 6.10 in das Grienwasser. Die Wasserent-
nahme erfolgt über eine Schwelle am rechten Ufer der Hexenkehle, die so hoch gewählt ist 
(ca. 170,50 m+NN), dass bei Mittelwasserabfluss kein Wasser einströmt. Die Fließstrecke 
hat eine Länge von ca. 480 m. Ein Ausbau der Schlut G3 ist auf einer Länge von ca. 470 m 
erforderlich. Der zwischen Grienwasser und Hexenkehle verlaufende Schanzweg, der die 
Brücken BW 6.9 und 6.10 verbindet, wird mit Hilfe einer Furt gequert. 

Schlut G4 zweigt 50 m oberhalb der Mündung des Rheiniggießens in die Obere Hansenkeh-
le am rechten Ufer aus dem Rheiniggießen ab und mündet nach einer Fließstrecke von 
ca. 490 m südlich des Prozeßkopfs in die Hexenkehle. Die Querung der Prozeßallee erfolgt 
über die Furt BW 6.032, die schon in der Planung des Rückhalteraumes vorgesehen ist. Die 
Wasserentnahme erfolgt wiederum über eine Schwelle am rechten Ufer des Rheiniggießens, 
die so hoch gewählt ist (ca. 171,20 m+NN), dass bei Mittelwasserabfluss kein Wasser ein-
strömt. Ein Ausbau der Schlut G4 ist auf einer Länge von ca. 130 m erforderlich. 

Schlut G5 beginnt ca. 200 m oberhalb der Brücke BW 6.033 im Alten Großkopfweg am 
rechten Ufer der Hansenkehle und führt nach Querung der Prozeßallee zur Hexenkehle. Die 
Wasserentnahme erfolgt wiederum über eine Schwelle am rechten Ufer der Hansenkehle, 
die so hoch gewählt ist (ca. 171,00 m+NN), dass bei Mittelwasserabfluss kein Wasser ein-
strömt. Die Fließlänge beträgt ca. 590 m. An der Querung der Prozeßallee wird eine Furt 
errichtet. Ein Ausbau der Schlut G4 ist auf einer Länge von ca. 580 m erforderlich.  

Schlut G6 verbindet die neue Schlut G4 mit der neuen Schlut G5. Im Verlauf dieser Schlut 
sind keine Einlaufschwellen oder Wegquerungen zu errichten. Zur Verbindung der beiden 
Gewässer ist die Sohle der Schlut G6 auf einer Länge von ca. 200 m an die Sohlen der 
Schluten G4 und G5 anzupassen. 
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Flächenbilanz des Schlutenausbaus 

Die Schluten müssen zum Teil tiefer in das Gelände eingeschnitten werden, um an die Was-
ser abgebenden und Wasser aufnehmenden Gewässer angeschlossen werden zu können.  

Insgesamt umfasst das im Lageplan dargestellte Schlutensystem, das für die Ökologische 
Schlutenlösung für kleine Abflüsse durchströmbar gestaltet werden soll, eine Fläche von 
6,14 ha. Hierbei umfassen vorhandene Schluten und Geländesenken, die nicht ausgebaut 
werden müssen ca. 3,4 ha. 

Um die naturschutzrechtlich sowie forstrechtlich beurteilungsrelevanten Eingriffsflächen zu 
ermitteln, wurden mittels der Laserscandaten (= Ist-Geländezustand) und den im Modellnetz 
der 2-dimensionalen Berechnung dargestellten Höhendaten (= Planungszustand) die Ein-
griffsflächen ermittelt. Danach sind auf ca. 2,74 ha flächige Baumaßnahmen mit Rodungen 
und Schlutenmodellierung notwendig, die als Beeinträchtigungen gemäß Naturschutzgesetz 
zu beurteilen sind. 

Im Zuge der Planungen zum Integrierten Rheinprogramm wurde mit der Forstverwaltung 
abgestimmt, dass die Entschlammung bzw. das Durchgängigmachen vorhandener Schluten 
und damit zusammenhängender Ausbaumaßnahmen wie Wegeabsenkungen, sohlgleiches 
Anbinden von Schluten etc. keine Waldumwandlung im Sinne des LWaldG darstellen. Hier-
unter fallen aber nicht größere geplante Maßnahmen wie die Aufweitung von Gewässerzü-
gen oder der Ausbau breiter Geländemulden zu Gewässern. Unter Berücksichtigung dieser 
Vorgaben ergeben sich auf einer Fläche von ca. 0,37 ha Eingriffe in Waldbestände, die als 
Waldumwandlung zu bewerten sind und für die Ersatzaufforstungen erforderlich werden. Die 
abschließenden Flächenbilanzen der einzelnen Schluten kann Tabelle 56 entnommen wer-
den. 

Tabelle 56: Flächenbilanzen der Schluten 

 

Schlut 

 

Gesamtfläche  
der Schluten 

[m²] 

davon Schlutenbereiche 
mit Beeinträchtigungen 

nach §15 BNatSchG 
durch Ausbau  [m²] 

davon Schlutenbereiche 
mit dauerhafter Waldinan-

spruchnahme nach  
§9 LWaldG  [m²] 

G1 7.786 4.833 744 
G2 19.068 4.123 1.655 
G3 9.195 5.916 676 
G4 12.708 1.352 308 
G5 9.036 8.129 354 
G6 3.629 3.062 0 

Summe [ha] 6,14 2,74 0,37 
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Anpassung von Wegen / Naherholung 

Das neue Schlutensystem kreuzt eine Reihe von bestehenden Wegen. Zur Aufrechterhal-
tung der bestehenden Wegebeziehungen sind zusätzlich 5 Furten neu zu errichten. Die Fur-
ten sind so zu gestalten, dass kein Rückstau im Schluten- und Gewässernetz entsteht. 

 

6.1.5 Beschreibung des erforderlichen Flutungsregimes 

6.1.5.1 Ergebnisse des 2D-Strömungsmodells 

Durchflusswassermengen und Fließgeschwindigkeiten  

In Karte 31 und 32 der UVS Anlage sind Überflutungsflächen und die Fließgeschwindigkeiten 
bei Flutung der Schluten mit einem Gesamtzufluss Q = 60 m³/s dargestellt. Bei diesem Zu-
fluss sind alle Schluten, die im Rahmen der Konzeption der Ökologischen Schlutenlösung 
ausgebaut oder neu erstellt werden sollen, mit Wasser gefüllt. Darüber hinaus kommt es im 
Nahbereich des Durchgehenden Altrheinzuges sowie bei allen anderen Gewässern und 
Schluten zu Ausuferungen in die Fläche. Südlich der Weisweiler Rheinstraße und im Ab-
strömbereich nördlich der Weisweiler Rheinstraße werden auch größere Teile der Landflä-
che überflutet. 

In den überfluteten Flächen beträgt die Fließgeschwindigkeit überwiegend 0 – 0,1 m/s. Da-
gegen sind die Fließgeschwindigkeiten in den durchflossenen Schluten und dem Durchge-
henden Altrheinzug gegenüber dem derzeitigen Zustand deutlich höher und liegen bei max. 
Zufluss von 60 m³/s bei 0,3 – 1,0 m/s. 

Bei der Variante mit Gesamtabfluss Q = 30 m³/s (siehe Karte 31 der UVS Anlage) kommt es 
dagegen nur in geringem Umfang zu Ausuferungen in Flächen in Nähe des Durchgehenden 
Altrheinzuges bzw. sonstiger Gewässer. Die Fließgeschwindigkeiten sind hier insbesondere 
in den breiteren Gewässerabschnitten deutlich geringer und liegen meist bei 0,1 – 0,5 m/s. 

 

Durchströmung von überwiegend grundwasserführenden Gewässern 

Bei der Ökologischen Schlutenlösung werden, wie bei den Ökologischen Flutungen, die Ge-
wässer und Schluten bei Abflüssen im Rhein oberhalb 1.550 m³/s mit Wasser aus dem 
Rhein beflutet. Dabei werden auch die im Mittel an 308 Tagen/Jahr nicht durchströmten, 
überwiegend Grundwasser führenden Gewässer durchströmt. Mit abklingender Hochwas-
serwelle und Entleerung der Gewässer wird der erhöhte Grundwasserstand durch die Vor-
fluteigenschaften der Schluten wieder an den Normalzustand herangeführt. In den Gewäs-
sern dominiert dann wieder der Grundwassereinfluss. 
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Auswirkungen im Bereich des bestehenden Überschwemmungsgebietes  
(Abströmbereich) 

Auf der Grundlage der 2-D Modell Rechenläufe für den Ist-Zustand ist ersichtlich, dass ins-
besondere nördlich des Querdammes 3 die Flächen bereits derzeit regelmäßig überflutet 
werden (siehe Karte 15 der UVS Anlage bei Abflüssen im Rhein < 3.000 m³/s).  

Nördlich des Querdammes 3 sind vorhabenbedingte Auswirkungen durch Überflutungen bei 
dem beantragten Vorhaben mit Ökologischen Flutungen gering (siehe Karte 26 - forstliche 
Risikoanalyse bei Hochwasserrückhalt mit Teilfüllung und Karte 27 - forstliche Risikoanalyse 
bei Ökologischen Flutungen in der UVS Anlage). Dagegen treten im Bereich südlich des 
Querdammes 3 derzeit so gut wie keine regelmäßigen Überflutungen auf, sodass hier die 
durch Ökologische Flutungen verursachten Flächenwirkungen erkennbar sein werden (siehe 
o.a. Karten). 

 

Vergleich der Betroffenheit von Flächen durch Ökologische Flutungen und  
Ökologische Schlutenlösung 

Da bei der Ökologischen Schlutenlösung keine bzw. nur in geringem Maße Ausuferungen in 
der Fläche vorgesehen sind, ergeben sich im Rückhalteraum und Abströmbereich nur für 
den Bereich südlich des Querdammes 3 deutliche Unterschiede im Vergleich zu Ökologi-
schen Flutungen. Deshalb wird die Betrachtung / Beurteilung hinsichtlich der Wirkungen der 
Ökologischen Schlutenlösung im Vergleich zu Ökologischen Flutungen auf den Rückhalte-
raum selbst und den Abströmbereich südlich des bestehenden Querdamms 3 fokussiert. 
Dies umfasst insgesamt rd. 716 ha Landflächen im Rückhalteraum und Abströmbereich, von 
denen 676 ha bei Hochwasserrückhalt überflutet werden. 

Nachfolgend werden die Flächen, die durch die Ökologische Schlutenlösung mit Zufluss 
60 m³/s und 30 m³/s im Rückhalteraum bis zum bestehenden Querdamm 3 betroffen sein 
werden, vergleichend gegenübergestellt. 
 

Tabelle 57: Überflutete Flächen bei Zufluss 30 m³/s und 60 m³/s 

 

Zufluss 30 m³/s:  
Überflutete Landflächen  

(ha) 

Zufluss 60 m³/s:  
Überflutete Landflächen  

(ha) 

Überflutete 
Landfläche bei 
Hochwasser-
rückhalt (ha) 

Rückhalteraum 42,91 121,06 500 

Abströmbereich 
bis Querdamm 3 24,68 80,44 176 

Gesamt 67,59 201,50 676 
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6.1.5.2 Ergebnisse des Grundwassermodells 

Die Untersuchungen mit dem Grundwassermodell zeigen, dass bei der Ökologischen 
Schlutenlösung mit einem Gesamtzufluss von Q = 60 m³/s binnenseitig ein schadbringender 
Anstieg des Grundwassers insbesondere in den Ortslagen zu erwarten ist (siehe Karte 33 
der UVS Anlage). Es werden Schutzmaßnahmen erforderlich, um Ortschaften vor zusätzli-
chen, schadbringenden Grundwasseranstiegen zu schützen. 

 

Bei der Variante mit Gesamtabfluss Q = 30 m³/s sind die o.a. Schutzmaßnahmen in gleicher 
Weise erforderlich. 

Wie für die Ökologischen Flutungen bereits nachgewiesen, sind die Schutzmaßnahmen in 
den Ortslagen Wyhl und Weisweil ausreichend, um auch die Grundwasserveränderungen, 
die durch die Ökologische Schlutenlösung entstehen, zu kompensieren. Auch flutungsbe-
dingte, zusätzliche, schadbringende Grundwasseranstiege im Umfeld der Gewässer südlich 
und nördlich des Leopoldskanals mit der Ortslage Rheinhausen werden durch den Einsatz 
der Schutzmaßnahmen auf der Gemarkung Weisweil vermieden. 

 

6.2 Beurteilung der Auswirkungen von Flutungen zum  
Hochwasserrückhalt 

s. hierzu Ausführungen in Kp. 5.1  

 

6.3 Beurteilung der Auswirkungen von Hochwasserrückhalt 
und Ökologischer Schlutenlösung auf die Schutzgüter 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Schutzgüter durch Flutungen zum Hochwasserrück-
halt sind bei der hier betrachteten Ökologischen Schlutenlösung identisch mit denen der Lö-
sung des Vorhabenträgers (siehe Kp. 5.1), da hierzu alle Bauwerke benötigt und erstellt 
werden müssen sowie die Maßnahmen zur Grundwasserhaltung in Betrieb gehen.  

Die baubedingten Auswirkungen infolge des in Kp. 6.1.4 aufgeführten, zusätzlichen 
Schlutenausbaus werden ebenfalls bei den jeweiligen Schutzgütern beschrieben und beur-
teilt. 

Analog zur Beurteilung der Hochwasserrückhaltung mit Ökologischen Flutungen (siehe Kp. 
5.3) werden auch im Folgenden die gleiche Gliederung und die gleichen Referenzarten/- 
lebensraumtypen den Beurteilungen zu Grunde gelegt.  
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6.3.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

6.3.1.1 Aspekte Siedlung / Landwirtschaft 

Im Vergleich des Prognosezustandes der Ökologischen Schlutenlösung bei Gesamtzu-
fluss Q = 60 m³/s (Grundwassermodell-Variante V10.0.2) mit dem Ist-Zustand (Vergleichs-
variante V9.0.2) ergibt sich folgendes Bild: 

Innerhalb des Rückhalteraumes treten zeitweilig erhöhte Grundwasserstände um bis zu 
1,50 m auf. Hierdurch steigt der Grundwasserstand südlich der Wyhler Rheinstraße zeitwei-
lig auf einen Stand von < 80 cm unter Flur auf großen Teilen der Landfläche an. Nördlich der 
Wyhler Rheinstraße steigt auf großen Teilen der Landfläche der Grundwasserspiegel zeit-
weilig auf einen Stand von < 40 - 80 cm unter Flur an. Auf höherliegenden Flächen erreicht 
das Grundwasser Flurabstände von > 80 cm, in Senken dagegen Flurabstände im Bereich 
des Oberbodens und der Geländeoberfläche. 

Im Bereich der Altaue landseits des Hochwasserdammes würde das Grundwasser ohne Ein-
satz von Schutzmaßnahmen großflächig um 0,10 m bis 0,50 m, in Nähe des Rückhalterau-
mes um bis zu 1,0 m ansteigen. Hierdurch steigt der Grundwasserspiegel zeitweilig auf ei-
nen Stand von < 0,4 - 1,0 m unter Flur an. 

Hieraus ergibt sich, dass auch bei der Ökologischen Schlutenlösung mit Gesamtzufluss von 
Q = 60 m³/s die für die Flutungen zum Hochwasserrückhalt erforderlichen Schutzmaßnah-
men in Betrieb genommen werden müssen, um in den Ortslagen Wyhl und Weisweil Schä-
den an Gebäuden zu vermeiden.  

Für die landwirtschaftlich genutzten Flächen insbesondere zwischen Hochwasserdamm IV 
und den Siedlungsrändern von Wyhl und Weisweil ist - wie auch bei Flutungen zum Hoch-
wasserrückhalt - innerhalb der Umtriebszeiten empfindlicher Kulturen mit erheblichen Schä-
den zu rechnen. Entsprechend der Empfehlung im Landwirtschaftlichen Gutachten ist auch 
bei der Ökologischen Schlutenlösung eine Verlegung empfindlicher Kulturen in dammfernere 
Bereiche erforderlich. Die zeitweise vernässten Flächen sollten insbesondere für Kompensa-
tionsmaßnahmen, die nach dem Naturschutz- und Forstrecht erforderlich werden, genutzt 
werden. 

Die zusätzliche Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen für Ersatzaufforstun-
gen, die aufgrund der dauerhaften Waldumwandlung durch den Schlutenausbau erforderlich 
ist, beschränkt sich auf rd. 0,37 ha.  

 

Zusammenfassung Aspekt Siedlung / Landwirtschaft 

Es ist festzustellen, dass bei einem Gesamtzufluss von Q = 60 m³/s durch die Flutungen 
der Schluten keine zusätzlichen nachteiligen Auswirkungen für Siedlungen und die landwirt-
schaftliche Nutzung im Vergleich zu den Auswirkungen der Hochwasserrückhaltung zu er-
warten sind, wenn die vorgesehenen Schutzmaßnahmen in Betrieb gehen. 
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Bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s sind die Auswirkungen für die Siedlungen und 
binnenseitigen landwirtschaftlichen Flächen vergleichbar (Vergleich des Prognosezustandes 
V10.0.1 mit Ist-Zustand V9.0.2). Erst ab Höhe der Ortslage von Weisweil nimmt der Einfluss 
der Variante Q = 30 m³/s gegenüber der Variante Q = 60 m³/s ab. Ein planungs- und beurtei-
lungsrelevanter Unterschied zwischen den Varianten ist demnach nicht ersichtlich. Es sind 
keine zusätzlichen nachteiligen Auswirkungen für Siedlungen und die landwirtschaftliche 
Nutzung im Vergleich zu den Auswirkungen der Hochwasserrückhaltung zu erwarten, wenn 
die vorgesehenen Schutzmaßnahmen in Betrieb gehen. 

Insgesamt werden die Varianten mit Zufluss Q = 30 m³/s oder Q = 60 m³/s bezüglich 
der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch - Aspekte Siedlung / Landwirtschaft 
gleich bewertet. 

 

6.3.1.2 Aspekt Forstwirtschaft 

Nachfolgend wird ermittelt, ob und in welchem Umfang Waldbestände durch die Ökologi-
sche Schlutenlösung mit einem Gesamtzufluss von Q = 60 m³/s zusätzlich zu den Schä-
den durch Hochwasserrückhaltung beeinträchtigt/geschädigt werden und inwieweit die Öko-
logische Schlutenlösung geeignet ist, Möglichkeiten zur Vermeidung/Minderung von Beein-
trächtigungen durch Hochwasserrückhaltungen zu leisten. 

Bei Zuflüssen bis 30 m³/s verbleibt der erhöhte Zufluss fast ausschließlich in den Gewäs-
sern. Erst bei deutlich darüber hinausgehenden Zuflüssen werden auch flächenhafte Überflu-
tungen in Gewässernähe und tiefen Senken verursacht. Der Zufluss von Q = 60 m³/s wird im 
langjährigen statistischen Mittel nur an 5 Tagen/Jahr erreicht. Gemäß Tabelle 48 sind bei 
solch kurzen Überflutungsdauern nur geringe Schäden an hochwasserempfindlichen Baum-
arten zu erwarten. Für die vorhandenen Baumbestände hat dies zur Folge, dass nahezu 
ausschließlich durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt erhebliche Auswirkungen verur-
sacht werden.  

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Forstlichen Risikoanalyse (vgl. auch Kp. 5.1.2.1.2 
und Karte 25 der UVS Anlage - Hochwasserrückhalt mit Vollfüllung) sowie die Analyse bzgl. 
der Auswirkungen auf die Entwicklung von überflutungstoleranten Auenwäldern zusammen-
fassend dargestellt. 

Auswirkungen auf vorhandene Waldbestände 
Durch Hochwasserrückhaltung werden rd. 14,2 ha Wald erheblich geschädigt (Risikoklassen 
4 und 5 mit 41% bis über 75% Bestandesschäden). Auf einer Fläche von rd. 57,2 ha werden 
darüber hinaus starke bis mäßige Bestandesschäden (Risikoklasse 3 mit mehr als 15% 
Schäden) erwartet. Damit sind rund 71 ha (= 8% des Waldbestandes innerhalb des Rückhal-
teraumes einschl. Abströmbereich) erheblich beeinträchtigt.  
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Auswirkungen auf die Naturverjüngung 
Innerhalb des Rückhalteraumes herrschen Standorte vor, deren mittlerer Grundwasserstand 
> 1,3 m unter Flur liegt (siehe Karte 19 der UVS Anlage – Planungszustand der mittleren 
Grundwasserstände im Untersuchungsraum außerhalb von Flutungszeiten). Dies entspricht 
weitgehend den derzeitigen mittleren Grundwasserflurabständen (siehe Karte 18 der UVS 
Anlage). 

Die Bodenverhältnisse gemäß der forstlichen Standortskarte weisen im Südteil des Rückhal-
teraumes bis rd. 800 m südlich der Weisweiler Rheinstraße überwiegend Auenpararendzina 
mit mäßig frischen Schlickböden auf. Die Deckschichtmächtigkeit liegt hier überwiegend bei 
> 80 cm, ein Anschluss an das Grundwasser besteht nicht. Im Nordteil des Rückhalteraumes 
wechseln sich überwiegend grundfeuchte oder frische bis mäßig frische Flachlagen mit 
Schlick über Sand und Kies im Untergrund in der Fläche ab. Das Wasserhaltevermögen die-
ser Standorte ist überwiegend als „mittel“ (tiefgründige A-C Horizonte), bei geringerer Deck-
schichtmächtigkeit als „gering“ zu beurteilen. Der Einfluss des Grundwassers auf die Boden-
vegetation ist auch hier als gering einzustufen. 

Flutungen zum Hochwasserrückhalt, die in einem Abstand von ≥ 10 Jahren auftreten (mit 
Teilfüllung des RHR), können keinen Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt und damit auf 
die Ausprägung der Vegetation ausüben, so dass sich zwischen den Flutungsereignissen im 
Rahmen der Naturverjüngung Arten mesophiler Eichen-Hainbuchenwälder natürlich verjün-
gen und ausbreiten. Insbesondere die starke Verbreitung von Bergahorn in älteren Bestän-
den ist hierzu ein sichtbarer Beleg (siehe auch UVS Anlage, Karte 2 – bergahornreiche 
Mischbestände). Es ist deshalb davon auszugehen, dass bei jeder Flutung zum Hochwas-
serrückhalt die an Überflutungen nicht angepasste, aufwachsende Naturverjüngung in der 
Kraut- und Strauchschicht auf großen Flächen abstirbt bzw. geschädigt wird. Nach Ablauf 
der Hochwasserwelle wird aus den vorhandenen Waldbeständen im Verlaufe der folgenden 
Jahre wieder eine Naturverjüngung mit überwiegend nicht hochwassertoleranten Arten auf-
wachsen und beim nächsten Hochwasserrückhalt erneut vernichtet bzw. stark geschädigt 
werden. Bei größeren Ausfällen von nicht hochwassertoleranten Bäumen ist wiederkehrend 
mit wirtschaftlichen Einbußen zu rechnen, wenn die verbliebenen Bäume nicht den Quali-
tätsanforderungen entsprechen oder eine Auflichtung die Astreinigung der Baumschäfte un-
terbricht. 

Diese infolge der Hochwasserrückhaltung auftretenden Auswirkungen auf die Waldbestände 
und deren Naturverjüngung führen zu erheblichen Beeinträchtigungen einer nachhaltigen, 
naturnahen Waldbewirtschaftung. 

 
Auswirkungen bei der Ökologischen Schlutenlösung 
Durch die Ökologische Schlutenlösung mit Gesamtzufluss Q = 60 m³/s sind im Rückhalte-
raum südlich der Weisweiler Rheinstraße Ausuferungen auf gewässernahe Standorte und 
tiefliegende Flächen (insbesondere direkt oberhalb des Weisweiler Altrheins) beschränkt 
(siehe Karte 31 der UVS Anlage). Im Abströmbereich nehmen die Ausuferungen vor allem 
südlich des bestehenden Querdammes 3 größere Teile der Landflächen ein.  
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Die Höhenlage dieser Flächen bzw. die Überflutungshöhen bei Hochwasserrückhaltung ent-
sprechen überwiegend den Auenstufen „Übergang Weichholz-/ Hartholzaue“, „Tiefe Hart-
holzaue“, und „Mittlere Hartholzaue“ (Flächen mit Überflutungshöhen ≥ 1,5 m, siehe Karte 12 
der UVS Anlage). 

 

Im Vergleich zu Ökologischen Flutungen ist allerdings, aufgrund des gedrosselten Zulaufs 
von Rheinwasser in den Rückhalteraum, die Dauer der Überflutung dieser Flächen erheblich 
reduziert. Anstelle der o.a. Auenstufen können deshalb auf den bei der Schlutenlösung über-
fluteten Flächen überwiegend nur Standorte der „Hohen Hartholzaue“ und auf Teilflächen 
solche der „Mittleren Hartholzaue“ entwickelt werden, während Standorte der „Tiefen Hart-
holzaue“ und „Übergang Weichholz-/ Hartholzaue“ auf die Gewässerbereiche beschränkt 
bleiben. Fast der gesamte Rückhalteraum und große Teile der Landflächen im Abströmbe-
reich (die Höhenlage dieser Flächen bzw. die Überflutungshöhen bei Hochwasserrückhal-
tung entsprechen überwiegend den Auestufen „Mittlere Hartholzaue“ bis „Oberste Hartholz-
aue“) werden durch die Ausuferungen bei der Ökologischen Schlutenlösung nicht erreicht. 

Die folgende Abbildung zeigt die Überflutungsdauern bei einem Gesamtzufluss von 
Q = 60 m³/s im Rückhalteraum bis südlich des Querdammes 3. 

 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

 
526 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 52:  Überflutungsdauern Ökologische Schlutenlösung 
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Damit können auf den im Zuge der Ökologischen Schlutenlösung regelmäßig überfluteten 
Flächen die Beeinträchtigungen an den Waldbeständen, die durch Flutungen zum Hoch-
wasserrückhalt verursacht werden, nicht in dem Maße vermieden oder gemindert werden, 
wie dies aufgrund des zur Verfügung stehenden Rheinwassers möglich wäre.  

Da zudem durch die Beflutung der Gewässer und Schluten im Rahmen der Ökologischen 
Schlutenlösung auf den nicht regelmäßig überfluteten Bereichen keine nennenswerte Be-
einflussung der Naturverjüngung und der Bodenvegetation zu erwarten ist, entfaltet die 
Schlutenlösung für dieses Schutzgut auf einem Großteil der Waldflächen (rd. 475 ha) kei-
ne eingriffsmindernden Wirkungen. 

Zwar führen die Flutungen der Schluten zu teilweise erhöhten Grundwasserständen. Ein 
Grundwasseranstieg, der zu den in der Karte 33 der UVS Anlage dargestellten maximalen 
Grundwasserständen führt, ist aber nur an durchschnittlich 5 Tagen/Jahr zu erwarten.  

Selbst bei den höchsten Grundwasserständen infolge der Flutungen bei der Ökologischen 
Schlutenlösung werden auf den überwiegenden Flächen des Rückhalteraumes Flurab-
stände von > 0,8 m auftreten die somit nicht pflanzenverfügbar sind. Eine Ände-
rung/Anpassung der Bodenvegetation an die künftigen Überflutungsverhältnisse bei 
Hochwasserrückhaltung ist hierdurch nicht möglich. Nur entlang der Gewässer und 
Schluten treten kleinflächig Grundwasserstände mit < 0,4 - 0,8 m unter Flur auf, die in den 
Bereich der Saugwurzeln von Pflanzen reichen. 

 
Auswirkungen unter Berücksichtigung ergänzender waldwirtschaftlicher Maßnahmen 
Wie auch im Kp. 5.1.2.1.2 zu den Auswirkungen der Flutungen bei Hochwasserrückhalt 
ausgeführt, besteht die Möglichkeit, auf Flächen mit hohem Schädigungspotenzial am 
bestehenden Waldbestand (auf rd. 71 ha) durch waldwirtschaftliche Maßnahmen Schä-
den an Waldbäumen zu mindern. 

Die Gemeinden und BI schlagen ergänzend zur Ökologischen Schlutenlösung waldwirt-
schaftliche Maßnahmen vor, mit denen der Wald mit hochwassertoleranten Baumarten 
rechtzeitig so umgebaut werden solle, dass beim Hochwassereinsatz keine erheblichen 
Beeinträchtigungen an Bäumen mehr auftreten (vgl. Gemeinsamer Aufruf der Gemeinden 
Sasbach, Wyhl, Weisweil und Rheinhausen, zusammen mit der Bürgerinitiative Polder 
Wyhl/Weisweil so nitt e.V., Ziffer 3; Anlage 1 des Antrags von Herrn Prof. Dr. Dr. Louis auf 
Kreistagsbefassung am 05.11.2018). 

Diese vorgeschlagenen zusätzlichen waldwirtschaftliche Maßnahmen – wie zum Beispiel 
Eichenpflanzungen können zu einer ökologischen Aufwertung in diesen Beständen füh-
ren. Eine Entwicklung hin zu hochwasserverträglichen Pflanzengesellschaften und Tierle-
bensgemeinschaften ist mit diesen Maßnahmen jedoch nicht möglich, da verlässliche 
Rahmenbedingungen (d.h. entsprechend der Hochwasserabflüsse im Rhein regelmäßige 
Überflutungen der Flächen, die durch Flutungen zur Hochwasserrückhaltung episodisch 
betroffen werden) weiterhin nicht gegeben sind. Es sind somit auch keine verlässlichen 
Rahmenbedingungen für eine naturnahe und nachhaltige Waldbewirtschaftung gegeben. 
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Die entwickelbaren Waldbestände im Gesamtraum werden – wie im nachfolgenden näher 
erläutert – sowohl forstwirtschaftlich als auch waldökologisch von geringerer Wertigkeit 
sein. 

Die Ökologische Schlutenlösung in Verbindung mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen 
kann die naturschutzrechtlich und -fachlich gebotene Vermeidungswirkung nicht erzielen. 
So werden auch bei einer Ökologischen Schlutenlösung mit waldwirtschaftlichen Maß-
nahmen die durch Hochwasserrückhaltung und wiederkehrenden Schädigungen der Na-
turverjüngung und der bodennahen Kraut- und Strauchschicht nicht in dem erforderlichen 
und möglichen Maße vermieden oder gemindert. Am verbleibenden Bestand können wi-
derkehrend Qualitätseinbußen durch Ausfall von Bäumen, die aus dieser Naturverjüngung 
stammen, entstehen. 

Die infolge der Hochwasserrückhaltung auch künftig verbleibenden Schädigungen der 
Naturverjüngung bzw. der Bodenvegetation stellen eine erhebliche Beeinträchtigung hin-
sichtlich einer nachhaltigen, naturnahen Waldentwicklung dar. 

Zudem greifen bei der naturschutzfachlich gebotenen ökosystemaren Gesamtbetrachtung 
waldwirtschaftliche Maßnahmen zu kurz. Die Bestockung mit hochwassertoleranten 
Baumarten vermag nicht, Schäden am Waldökosystem insgesamt zu vermeiden. Neben 
der bereits o.g. Beeinträchtigung der Naturverjüngung und krautigen Bodenvegetation 
durch die Flutungen zum Hochwasserrückhalt, sind auch erhebliche Beeinträchtigungen 
der Bodenfauna und des mikrobiellen Bodenlebens zu befürchten. Diese sind wesentliche 
Bestandteile der Nahrungskette und Grundlage für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit der 
Wälder. Bezogen auf den Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Waldes insge-
samt kann die Ökologische Schlutenlösung mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen diese, 
episodisch durch Hochwasserrückhaltung verursachten, Beeinträchtigungen nicht vermei-
den bzw. minimieren. 
 

Auswirkungen durch den zusätzlichen Ausbau von Schluten 
Durch den zusätzlichen Ausbau von Schluten werden Waldbestände, die derzeit zwar 
morphologische Anzeichen von Schluten und Gewässern aufweisen, aber deutlich vertieft 
werden müssen, dauerhaft in eine andere Nutzung überführt. Insgesamt sind auf 2,74 ha 
flächige Baumaßnahmen mit Rodungen und Schlutenmodellierung notwendig, die als 
Beeinträchtigungen gemäß Naturschutzgesetz zu beurteilen sind. Eingriffe in Waldbe-
stände, die forstrechtlich als Waldumwandlung zu bewerten sind, ergeben sich auf einer 
Fläche von 0,37 ha (siehe Kp. 6.1.4). Nach den einschlägigen Regelungen im Lan-
deswaldgesetz und den bislang erfolgten Abstimmungen mit der Forstverwaltung sind 
hierfür Ersatzaufforstungen in gleichem Umfang erforderlich.  

Für den über den Realausgleich im Verhältnis 1 : 1 hinausgehenden Kompensationsbe-
darf sind gem. der Regelungen im Landeswaldgesetz zusätzlich „Sonstige Schutz- und 
Gestaltungsmaßnahmen“ erforderlich.  
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Zusammenfassung Aspekt Forstwirtschaft 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Ökologische Schlutenlösung mit 
Gesamtzufluss Q = 60 m³/s (auch kombiniert mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen) auf 
den überfluteten Flächen die Beeinträchtigungen, die durch die episodisch auftretenden 
Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf rd. 71 ha verursacht werden, nur eingeschränkt 
gemindert werden können.  

Auf den nicht von Ausuferungen erreichten Flächen fehlt eine Anpassung an Überflutun-
gen vollständig. Die von den Gemeinden geforderten ergänzenden waldwirtschaftlichen 
Maßnahmen - insbesondere Eichenpflanzungen - können ebenfalls keine ausreichende 
kompensatorische Wirkung entfalten, da eine naturnahe und nachhaltige Waldbewirt-
schaftung (z.B. Naturverjüngung) nicht möglich sein wird. Aufgrund des Fehlens regelmä-
ßiger Überflutungen zur Entwicklung hochwassertoleranter Pflanzen- und Tiergemein-
schaften können, auch unter Berücksichtigung waldwirtschaftlicher Maßnahmen, die 
Schäden infolge der wiederkehrenden Flutungen zum Hochwasserrückhalt am Waldbe-
stand insgesamt nicht ausreichend gemindert oder kompensiert werden. 

Da bei Zufluss von 60 m³/s außerhalb von Hochwassereinsätzen eine Ausuferung in die 
Fläche erfolgt, ist der Rheinwald an rd. 5 Tagen/Jahr für die forstliche Nutzung nicht un-
eingeschränkt zugänglich, da fast alle Zugangswege im Bereich von Engstellen/Brücken 
und Geländesenken überflutet werden. 

Bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s ist in noch geringerem Maße eine Entwick-
lung auenähnlicher Standorte mit hochwassertoleranter, terrestrischen Vegetation zu er-
warten, da hierbei eine Ausuferung in die Fläche vermieden wird. Dagegen ist der Rück-
halteraum außerhalb von Zeiten mit Flutungen zum Hochwasserrückhalt bei diesem Zu-
fluss für die forstliche Bewirtschaftung nahezu uneingeschränkt zugänglich. 
 
Insgesamt wird die Variante Q = 30 m³/s bezüglich der Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch - Aspekt Forstwirtschaft – deutlich schlechter bewertet als die 
Vergleichsvariante mit Q = 60 m³/s. 

 

6.3.1.3 Aspekte Erholung / Jagd / Fischerei 
Erholungsfunktion des Waldes 
Da eine Anpassung der Standorte zur Entwicklung überflutungsverträglicher Auenwälder 
und eine nennenswerte Beeinflussung der Naturverjüngung und der terrestrischen Vege-
tation durch die Ökologische Schlutenlösung in den Auenstufen oberhalb der Tiefen Hart-
holzaue – d.h. auf einem Großteil der Waldfläche – nicht zu erwarten ist (siehe Kp. 6.3.1.2 
- Forstwirtschaft), sind allein die Auswirkungen durch die Hochwasserrückhaltung aus-
schlaggebend (vgl. Kp. 5.1.2.1.2). Demnach werden durch die Flutungen die derzeit vor-
handenen Waldbestände auf rd. 71 ha (rd. 8 % des Waldbestandes im Rückhalteraum 
einschl. Abströmbereich) erheblich beeinträchtigt. Ohne regelmäßige Beflutung dieser 
Flächen ist die für eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Waldbewirtschaftung erforderli-



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

530 
 

che Verlässlichkeit bezüglich der standortbezogenen Rahmenbedingungen nicht mehr 
gewährleistet, so dass hier voraussichtlich Bestände mit geringem forstlichen Risiko neu 
begründet werden müssen.  

Auf großen Flächen (bei Q = 60 m³/s auf rd. 475 ha, bei Q = 30 m³/s rd. 600 ha) werden 
darüber hinaus eine Waldentwicklung durch Naturverjüngung und eine naturnahe Wald-
bewirtschaftung nicht mehr möglich bzw. erheblich eingeschränkt sein. Hierdurch wird das 
Landschaftsbild des Rheinwaldes weiter nachteilig verändert und führt, je nach Baumar-
tenzusammensetzung, zu einer Entwertung der Erholungsfunktion (vgl. Ergebnisse der 
Umfrage von SPÄTH + SCHEMEL 2002 bzgl. der Attraktivität von Waldbildern einer Aue). 
Somit wird durch die wiederholt auftretenden Bestandesschäden durch Hochwasserrück-
haltungen die Wohlfahrtsfunktion des Waldes, insbesondere die Erholungsfunktion groß-
flächig beeinträchtigt. 

Bei den von den Gemeinden geforderten ergänzenden waldwirtschaftlichen Maßnahmen 
mit Pflanzung hochwassertoleranter Baumarten (insbesondere Eichenbestände) wäre die 
o.g. Entwertung des Landschaftsbildes in diesen Beständen nicht zu erwarten. Aufgrund 
des Fehlens regelmäßiger Überflutungen zur Entwicklung hochwassertoleranter Pflanzen- 
und Tiergemeinschaften und der damit einhergehenden Beeinträchtigung der Naturver-
jüngung und krautigen Bodenvegetation durch die Flutungen zum Hochwasserrückhalt, 
können auch mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen die Beeinträchtigungen am Waldbe-
stand insgesamt und somit auch der Erholungsfunktion nicht ausreichend gemindert oder 
kompensiert werden. 

 

Zugänglichkeit des Rheinwaldes 
Da bei der Ökologischen Schlutenlösung mit Gesamtzufluss von 60 m³/s außerhalb von 
Hochwassereinsätzen auch eine Ausuferung der Gewässer erfolgt, ist der Rheinwald in 
dieser Zeit nicht uneingeschränkt zugänglich. Ab einem Zufluss von ca. 60 m³/s ist eine 
Sperrung fast aller Zugangswege an im langjährigen statistischen Mittel rd. 5 Tagen/Jahr 
erforderlich, da diese im Bereich von Engstellen/Brücken und Geländesenken flächig 
überflutet werden. Aufgrund der neu zu errichtenden Schlutenverbindungen ist, zur weit-
gehenden Aufrechterhaltung der bestehenden Wegeverbindungen, zudem ein zusätzli-
cher baulicher Aufwand erforderlich (Neubau von 5 Furten - siehe Kp. 6.1.4). 

Dagegen ist bei der Ökologischen Schlutenlösung mit einem Gesamtzufluss von 30 m³/s 
die Zugänglichkeit fast aller Wege im gesamten Jahr gegeben.  

 

Anlagenbezogene Sport- und Freizeitaktivitäten 
Bei der Ökologischen Schlutenlösung wird der ausgewiesene Badesee unterhalb der 
Staustufe Rhinau ab einem Zufluss von ca. 20 m³/s zeitweise mit Rheinwasser durch-
strömt. Für den Badesee sind bei Durchleitung von Rheinwasser im Zuge der Flutungen 
der Schlutenlösung keine langfristigen Auswirkungen auf die thermische Schichtung und 
den Sauerstoffgehalt zu erwarten. Einträge von Schadstoffen sind ebenso wenig zu er-
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warten wie eine Anreicherung von Schad-, Sinkstoffen oder Seesedimenten. Untersu-
chungsbefunde in den in Betrieb befindlichen Rückhalteräumen blieben stets unter den 
Grenzwerten der Trinkwasserverordnung und unter den Warnwerten des Gewässerüber-
wachungsprogramms. Aufgrund der oberhalb des Badesees großflächig ausgebildeten 
Wälder ist auch nicht damit zu rechnen, dass Nährstoffe in größerer Menge ins Gewässer 
eingetragen werden.  

Jedoch kann der Badesee durch Flutungen verschmutzt werden. Neben sichtbaren Ver-
schmutzungen (bspw. Geschwemmsel am Ufer) können dies auch Überschreitungen der 
Referenzwerte der mikrobiologischen Parameter sein und zu einem vorübergehenden 
Badeverbot führen. Nach Beseitigung der kurzzeitigen Verschmutzungen und Wiederher-
stellung des Status „ausreichende Qualität“ wird (nach Kontrolle durch das zuständige 
Gesundheitsamt) ein ggf. erforderliches Badeverbot aufgehoben. 

Der Zugang zu den Bootsanlegestellen und dem Kiosk im Oberwasser der Staustufe 
Rhinau bleibt bei Flutungen im Zuge der Ökologischen Schlutenlösung gewährleistet.  

Dagegen wird der vorhandene Bouleplatz im Unterwasser der Staustufe Rhinau ab einem 
Zufluss von ca. 20 m³/s, d.h. an rd. 25 Tagen/Jahr, überflutet. 

Die Entwicklung von Stechmücken wird generell durch Flutungen des Rückhalteraumes 
(auch im Zuge der Schlutenlösung) gefördert, da der Anteil der Gewässerflächen zuneh-
men wird. Allerdings sind Bekämpfungsmaßnahmen vorgesehen, durch die die Stechmü-
ckenbestände auf das Niveau reduziert werden, das ohne Flutung zu erwarten wäre. (vgl. 
ausführlich unter Kp. 5.1.2.1.3.4). 

Jagd und Fischerei 
Da eine nennenswerte Beeinflussung der Wildbestände durch Flutungen im Rahmen der 
Ökologischen Schlutenlösung nicht zu erwarten ist, sind hier die Auswirkungen durch den 
Hochwasserrückhalt ausschlaggebend (vgl. Kp. 5.1.2.1.3.5). Deshalb ist grundsätzlich bei 
entsprechenden Flutungen von einer Beeinträchtigung für Wildbestände auszugehen, da 
eine Gewöhnung/Anpassung an Flutungen, die unregelmäßig im Mittel im Abstand von 
≥ 10 Jahren auftreten, nicht möglich ist. 

Die Ausübung der Jagd wird bei Flutungen der Schlutenlösung mit einem Zufluss von 
Q = 60 m³/s an im langjährigen statistischen Mittel rd. 5 Tagen/Jahr eingeschränkt, da 
aufgrund beginnender flächiger Überflutung eine Sperrung fast aller Zugangswege erfor-
derlich ist. Die Ausübung der Jagd ist in diesem Zeitraum eingeschränkt.  

Dagegen ist bei der Ökologischen Schlutenlösung mit einem Gesamtzufluss von 
Q = 30 m³/s die Zugänglichkeit fast aller Wege und damit die Ausübung der Jagd im ge-
samten Jahr möglich, es ist folglich keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten. 

 

Der Fischbestand im Durchgehenden Altrheinzug wird voraussichtlich aufgrund der häufi-
ger als heute auftretenden Flutungen im Zuge der Ökologischen Schlutenlösung geför-
dert.  
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In den neuen Schluten G1 - G6 selbst, die an durchschnittlich 57 Tagen im Jahr wasser-
führend sein werden, können sich dagegen keine Fischhabitate entwickeln. 

Bei einem Zufluss von Q = 30 m³/s ist eine wesentliche Diversifizierung der Gewässersoh-
le und der Ufer und damit Entwicklung von Fischunterständen bzw. von Habitaten für rhe-
ophile Fischarten, aufgrund der zumeist relativ geringen Fließgeschwindigkeiten (0,1 – 0,5 
m/s) nicht zu erwarten. In breiten Abschnitten des Durchgehenden Altrheinzuges ist auch 
eine Sedimentation von Inhaltsstoffen nicht auszuschließen, die eine weitere Verschlam-
mung des Gewässers befördern können. Neben den relativ geringen Fließgeschwindig-
keiten in weiten Teilen des Durchgehenden Altrheinzuges fehlen auch weitgehend die 
Wirkungen, die aufgrund des Potenzialdrucks (durch Exfiltration von Grundwasser in die 
Gewässer und Schluten nach Ablauf von flächenhaften Flutungen) möglich sind.  

Durch die Ökologische Schlutenlösung mit Gesamtzufluss Q = 60 m³/s sind dagegen 
Fließgeschwindigkeiten von 0,2 – 1,0 m/s, in schmalen Gewässerabschnitten auch bis 
1,5 m/s möglich (siehe Karte 32 der UVS Anlage). Durch die Flutungen können hier deut-
liche Verbesserungen der Gewässerstrukturen und damit für die Habitatbedingungen der 
Fischfauna erreicht werden. Zudem kommt es in Bereichen nördlich der Weisweiler 
Rheinstraße zu Ausuferungen in die Fläche. Dies kann voraussichtlich zu einer Versteti-
gung der Exfiltration von Grundwasser in die Gewässer (insbesondere an der Weisweiler 
Rheinstraße und im Abströmbereich) führen. 

Aufgrund der Untersuchungen in den Poldern Altenheim (LFU 1999) und Fisch-
Untersuchungen in 2010 des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Freiburg 
(CVUA 2010) ist nicht zu erwarten, dass es durch die Beflutung im Rahmen der Ökologi-
schen Schlutenlösung zu einer Schadstoffanreicherung bei Fischen über die Nahrungs-
kette kommen wird. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass im maßgebenden Rhein-
abschnitt in gefangenen Fischen alle zulässigen Schadstoff-Höchstmengen deutlich un-
terschritten werden.  

Die Ausübung der Fischerei wird bei der Schlutenlösung mit einem Zufluss von 30 m³/s 
nicht, bei einer Zuflussmenge von 60 m³/s an im langjährigen statistischen Mittel rd. 5 
Tagen/Jahr eingeschränkt.  

Für die Fischerei ist, aufgrund der dynamisierten Abflüsse in den Gewässern, eine Ver-
besserung der künftigen Gegebenheiten im Vergleich zum Status Quo zu erwarten. 

 
Bodenabbau 

Der Kiesabbau wird bis zur Inbetriebnahme des Rückhalteraumes beendet sein. 

 

Zusammenfassung Aspekte Erholung / Jagd / Fischerei 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Ökologische Schlutenlösung mit 
Gesamtzufluss Q = 60 m³/s auf den überfluteten Flächen (rd. 201 ha) die Beeinträchti-
gungen, die durch die episodisch auftretenden Flutungen zum Hochwasserrückhalt verur-
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sacht werden, nur eingeschränkt gemindert werden können (siehe Kp. 6.3.1.2- Forstwirt-
schaft). Auf den nicht von Ausuferungen erreichten Flächen (rd. 475 ha) fehlt eine Anpas-
sung an Überflutungen vollständig. Hierdurch wird, durch die wiederholt auftretenden Be-
standesschäden durch Hochwasserrückhaltungen, die Wohlfahrtsfunktion des Waldes, 
insbesondere die Erholungsfunktion ebenso großflächig beeinträchtigt wie die für die Jagd 
maßgeblichen Wildbestände. Auch ergänzende waldwirtschaftliche Maßnahmen können 
diese Beeinträchtigungen nicht ausreichend mindern oder kompensieren. 

Zudem ist die Zugänglichkeit an rd. 5 Tagen/Jahr durch die Sperrung wesentlicher Zu-
gangswege erheblich eingeschränkt. 

Hinsichtlich der Fischerei führt die Dynamisierung der Abflüsse mit Zuflüssen von bis zu 
60 m³/s in den Gewässern zu einer Verbesserung der künftigen Habitatbedingungen. 

 

Bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s ist in noch geringerem Maße eine Anpassung 
der Auenstandorte und der terrestrischen Vegetation an Flutungen zum Hochwasserrück-
halt zu erwarten, da hierbei eine Ausuferung in die Fläche weitgehend vermieden wird. 
Auf den nicht von Ausuferungen erreichten Flächen (rd. 608 ha) können die Beeinträchti-
gungen am Wald- und Wildbestand, die durch die episodisch auftretenden Flutungen zum 
Hochwasserrückhalt verursacht werden, somit nicht vermieden werden. Die Entwicklung 
eines für Auen charakteristischen Landschaftsbildes ist nicht möglich. Ebenso sind die 
oben beschriebenen Verbesserungen der Dynamik in den Gewässern aufgrund geringe-
rer Fließgeschwindigkeiten in deutlich geringerem Maße zu erwarten. Dafür ist bei einem 
Zufluss von 30 m³/s der Rückhalteraum außerhalb von Zeiten mit Flutungen zum Hoch-
wasserrückhalt nahezu uneingeschränkt zugänglich. Auch die Ausdehnung von Brutstät-
ten der Stechmücke wird, aufgrund der deutlich geringeren Überflutungsflächen, voraus-
sichtlich geringer sein als bei einem Zufluss von 60 m³/s. 

Insgesamt wird die Variante Q = 30 m³/s bezüglich der Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch - Aspekte Erholung / Jagd / Fischerei - trotz der Vorteile bei der 
Zugänglichkeit - schlechter bewertet als die Vergleichsvariante mit Q = 60 m³/s. 

 

6.3.2 Auswirkungen auf abiotische Schutzgüter 

6.3.2.1 Schutzgut Boden 
Natürliche Bodenfruchtbarkeit 
Wie bereits unter Kp. 5.1.2.2 und 5.1.2.5 beschrieben sind Bodenorganismen maßgeblich 
für die natürliche Bodenfruchtbarkeit und essentieller Bestandteil im Gefüge des vorhan-
denen Naturhaushaltes / Ökosystems (Beginn der Nahrungskette). Da bei der Schlutenlö-
sung eine Ausuferung in die Fläche nahezu nicht erfolgt, sind für die Beurteilung des Vor-
habens allein die Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt maßgebend. Mit 
den selten eintretenden Flutungen können zyklisch auftretende erhebliche Individuenver-
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luste u. a. der wenig überflutungstoleranten Regenwurm-Populationen, die einen maßgeb-
lichen Beitrag zum Stoffumsatz im Boden leisten, verbunden sein. Aufgrund der geringen 
Mobilität der Regenwürmer nimmt die Wiederbesiedlung einen Zeitraum von einigen Jah-
ren in Anspruch. In dieser Zeit ist die für die Bodenbildung notwendige Durchmischungs-, 
Zersetzungs- und Transformationsfunktion deutlich gemindert und auch die Einarbeitung 
von Sedimenten in den Boden ist gestört. 

Da die Flutungen zum Hochwasserrückhalt nur in größeren zeitlichen Abständen auftre-
ten, wird eine Wiederbesiedlung der betroffenen Standorte mit den gleichen, wenig über-
flutungstoleranten Arten (= Populationen von Lumbricus terrestris, Octalasion cyaneum) 
erfolgen. Folglich sind künftig ständig wiederkehrende erhebliche Beeinträchtigungen der 
Regenwurm-Population und damit einhergehende Störungen der Bodengare zu erwarten. 

Diese, am Beispiel der Regenwurmfauna dargestellten Effekte können für die Bodenorga-
nismen insgesamt unterstellt werden, so dass mit erheblichen Beeinträchtigungen der 
endo- und epigäischen Bodenfauna und am mikrobiellen Bodenleben zu rechnen ist.  

Bezogen auf den Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in 
seiner Gesamtheit sind auch bei der Ökologischen Schlutenlösung mit ergänzenden 
waldwirtschaftlichen Maßnahmen diese episodisch durch Hochwasserrückhaltung verur-
sachten Beeinträchtigungen des Bodenlebens zu erwarten. 
 

Sonderstandort für natürliche Vegetation  
Sonderstandorte für natürliche Vegetation (z. B. Pionierstandorte, Schlammfluren, Kies-
bänke) sind auf der Grundlage der Bodenkarte im Untersuchungsraum nicht vorhanden. 

Im Bereich der Gewässer existieren im Uferbereich Standorte für Röhricht- und Sumpfve-
getation. Diese werden bei der Schlutenlösung und durch Hochwasserrückhaltung nicht 
verändert. 

Grundsätzlich sind Veränderungen der Bodenstruktur charakteristisch für eine Aue. Durch 
dynamische Vorgänge können in der Aue Sonderstandorte für natürliche Vegetation z. T. 
ständig neu geschaffen werden. Diese Möglichkeiten werden bei Hochwasserrückhaltun-
gen in Verbindung mit der Ökologischen Schlutenlösung nicht ausgeschöpft, da eine Aus-
uferung in der Fläche nicht oder nur in geringem Maße erfolgt. 
 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf / Filter und Puffer für Schadstoffe 
Die durch den Hochwasserrückhalt bedingten Schäden an Waldbeständen können au-
ßerhalb von gewässernahen Bereichen auf größeren Flächen zu Erosionseffekten führen 
bzw. diese verstärken, so dass hierdurch auch die Speicherfunktion (= Ausgleichskörper) 
und auch die Grundwasserschutzfunktion (= Filter und Puffer) des Bodens beeinträchtigt 
werden kann. Auch bei der Ökologischen Schlutenlösung mit ergänzenden waldwirt-
schaftlichen Maßnahmen kann sich auf einem Großteil der Überflutungsflächen keine 
ausreichende kompensatorische Wirkung entfalten, da eine naturnahe und nachhaltige 
Waldbewirtschaftung aufgrund des Fehlens regelmäßiger Flutungen nicht möglich sein 
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wird und künftig dauerhaft wiederkehrende Schäden am Waldbestand insgesamt zu er-
warten sind. 

Durch den Ausbau vorhandener Schluten werden auf rd. 2,74 ha (siehe Tabelle 56) die 
Bodenfunktionen „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im Wasserhaushalt“ 
sowie „Filter und Puffer“ beeinträchtigt. 

Archive der Natur- und Kulturgeschichte 
Diese Bodenfunktion ist für die Böden des Untersuchungsraumes auf der Grundlage der 
vorliegenden bodenkundlichen Untersuchungen nicht relevant, so dass eine Betroffenheit 
auszuschließen ist. 

Im Bereich der Altaue sind durch die Ökologische Schlutenlösung keine nennenswerten 
Auswirkungen für die Bodenfunktionen zu erwarten, da die betriebsbedingten Effekte nur 
kurzzeitig auftreten. 

 

Zusammenfassung Schutzgut Boden 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Ökologische Schlutenlösung mit 
Gesamtzufluss von Q = 60 m³/s auf den überfluteten Flächen die Beeinträchtigungen, 
die durch die episodisch auftretenden Flutungen zum Hochwasserrückhalt verursacht 
werden, nur eingeschränkt gemindert werden können (siehe Kp. 6.3.1.2 - Forstwirtschaft). 
Auf den nicht von Ausuferungen erreichten Flächen fehlt eine Anpassung der endo- und 
epigäischen Bodenfauna, des mikrobiellen Bodenlebens sowie der Bodenflora an Überflu-
tungen vollständig. 

Bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s ist in noch geringerem Maße eine Anpassung 
der Auenstandorte und der bodenlebenden Tiere an Flutungen zum Hochwasserrückhalt 
zu erwarten, da hierbei eine Ausuferung in die Fläche vermieden wird. Dies führt zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit auf den durch Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt betroffenen Flächen insgesamt. Hinsichtlich der anderen Bo-
denfunktionen ergeben sich keine nennenswerten Unterschiede bei den beiden Varianten. 

Insgesamt wird die Variante Q = 30 m³/s bezüglich der Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden deutlich schlechter bewertet als die Vergleichsvariante mit 
Q = 60 m³/s. 
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6.3.2.2 Schutzgut Wasser 
Oberflächengewässer 
Nachteilige Auswirkungen auf die physiko-chemische Beschaffenheit der Fließgewässer 
durch stoffliche Einträge über das Rheinwasser sind bei Flutungen der Schluten bei 
Hochwasserabfluss aufgrund der zusätzlichen Wassermengen und dem damit verbunde-
nen Verdünnungseffekt nicht zu erwarten, zumal die Wasserqualität des Rheins im Nor-
malfall die Güteklasse II aufweist, die Sauerstoffversorgung sehr gut ist und Belastungen 
aus gelösten Stoffen gering sind. Auch ist eine Belastung mit organischen Schadstoffen 
auszuschließen, da diese nur bei sehr seltenen außergewöhnlichen Hochwasserereignis-
sen (die auch zum Hochwassereinsatz führen) aus Altsedimenten des Rheins erodiert 
werden und außerdem sehr stark an Bodenbestandteile gebunden sind. Aufgrund der 
derzeit schon vorhandenen Durchströmung der Gewässer des Durchgehenden Altrhein-
zuges mit Rheinwasser führt die zeitweise erhöhte Einspeisung von Rheinwasser nicht zu 
einer Veränderung der derzeitigen Gegebenheiten. 

Eine wesentliche Diversifizierung der Gewässersohle und der Ufer ist durch die Beflutung 
der Schluten bei der Ökologischen Schlutenlösung mit einem Zufluss von 30 m³/s nicht zu 
erwarten. In Bereichen mit geringen Fließgeschwindigkeiten in weiten Teilen des Durch-
gehenden Altrheinzuges (0,1 - 0,5 m/s) ist auch eine Sedimentation von Inhaltsstoffen 
nicht auszuschließen, die eine weitere Verschlammung des Gewässers befördern kön-
nen. 

Durch die Ökologische Schlutenlösung mit einem Zufluss von 60 m³/s sind dagegen 
Fließgeschwindigkeiten von 0,2 – 1,0 m/s, in schmalen Gewässerabschnitten auch bis 
1,5 m/s möglich (siehe Karte 32 der UVS Anlage). Durch die Flutungen können hier deut-
liche Verbesserungen der Gewässerstrukturen erreicht werden. 

Die Wirkungen, die aufgrund des Potenzialdrucks (durch Exfiltration von Grundwasser in 
die Gewässer nach Ablauf von flächenhaften Flutungen) möglich sind, sind differenziert 
zu betrachten. Gewässerabschnitte, die außerhalb der Flutungszeiten bereits Grundwas-
ser exfiltrieren, werden auch durch leicht erhöhte Grundwasserstände verstärkt offen ge-
halten. Abschnitte die nur bei Flutungen durchströmt werden und somit in der Regel über 
dem Grundwasser liegen, werden nur gering von erhöhten Grundwasserständen profitie-
ren.  

Durch die Ökologische Schlutenlösung mit Gesamtzufluss Q = 60 m³/s kommt es 
insbesondere im Bereich ab der Weisweiler Rheinstraße zu Ausuferungen in die Fläche. 
Dies kann voraussichtlich zu einer Verstetigung der Exfiltration von Grundwasser in die 
Gewässer (insbesondere an der Weisweiler Rheinstraße und im Abströmbereich) führen. 

Bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s ist dieser Effekt nicht zu erwarten, da eine 
Ausuferung in die Fläche weitgehend vermieden wird. 
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Für den Baggersee Wyhl-Rheinwald sind durch die Ökologische Schlutenlösung aufgrund 
der Untersuchungen in den Poldern Altenheim (LFU 1999) keine langfristig negativen 
Auswirkungen auf die thermische Schichtung und den Sauerstoffgehalt zu erwarten. Mit 
Beginn der Flutungen wird der Betrieb des Kieswerkes beendet sein und sich im Bagger-
see künftig die für tiefe Seen typischen Schichtungsverhältnisse einstellen (von Nov. – 
März ungeschichtet mit Vollzirkulation, von März – Okt. zunehmend geschichtet mit kälte-
rem Tiefenwasser). Je nach jahreszeitlichem Einfluten ist, abhängig von der Tempera-
tur/Dichte des Rheinwassers bzw. Wassers im Baggersee, mit einer Einschichtung des 
Überflutungswassers im oberen Seewasserbereich (eher im Sommer und Winter) oder mit 
einer Durchmischung des gesamten Seewasserkörpers mit sauerstoffreichem Überflu-
tungswasser zu rechnen (eher im Frühjahr und Herbst). Mit Abschluss der Flutungen wer-
den sich, unter Berücksichtigung des starken Grundwasserzustromes, mittelfristig jeweils 
die ursprünglichen Schichtungsverhältnisse wieder einstellen. Einträge von Schadstoffen 
sind ebenso wenig zu erwarten wie eine Anreicherung von Schad-, Sinkstoffen oder 
Seesedimenten. Untersuchungsbefunde in den o. a. Rückhalteräumen blieben stets unter 
den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung und unter den Warnwerten des Gewäs-
serüberwachungsprogramms.  

Aufgrund von flutungsbedingten Nährstoffeinträgen muss dagegen langfristig mit Verän-
derungen der physiko-chemischen Beschaffenheit (Alterung) im Baggersee gerechnet 
werden, so wie dies auch bei Baggerseen in Auen der freien Rheinstrecke festzustellen 
ist. Diese Einträge ergeben sich weitgehend aus den Inhaltsstoffen des Rheinwassers. 
Aufgrund der sehr geringen bis mäßigen Phosphor-Konzentration im zuströmenden 
Rheinwasser (0,005 – max. 0,045 mg/l frei verfügbares ortho-Phosphat) ist jedoch kein 
extremer Belastungsschub zu erwarten. Zudem ist davon auszugehen, dass im Seewas-
ser gelöste Phosphorverbindungen von Pflanzen aufgenommen werden, durch Bindung 
an Eisen-III (zu schwerlöslichem Eisen-Phosphat) ausfallen sowie ggf. durch Adsorption 
an den eingeleiteten Tonmineralien (LFU 2004b) ein Absinken stattfindet. Hierdurch wer-
den die gelösten Phosphorverbindungen dem System wieder entzogen. 

 

Grundwasser 
Durch episodisch auftretende Flutungen zum Hochwasserrückhalt werden positiven Effek-
te verursacht (= Infiltration von Rheinwasser mit geringer stofflicher Belastung durch z. B. 
Chlorid, Nitrat ins wesentlich stärker belastete Grundwasser). Bei einem Gesamtzufluss 
von Q = 60 m³/s kommt es bereichsweise (insbesondere im Bereich von südlich des 
Weisweiler Altrheins bis zum Querdamm 3) zu Ausuferungen in die Fläche auf ca. 201 ha 
und damit zur Infiltration von Rheinwasser in das Grundwasser. In diesen Bereichen kön-
nen die genannten positiven Effekte verstetigt werden, während dies auf den nicht durch 
Ausuferung betroffenen Flächen (rd. 475 ha) nicht der Fall ist. 

Durch die Ökologische Schlutenlösung erfolgt aus den Gewässern heraus nur eine gerin-
ge Infiltration in das Grundwasser, da die Ufer und die Sohle des Durchgehenden Alt-
rheinzuges und der anderen Gewässer oft verschlammt und kolmatiert sind. Bei einem 
Zufluss von 60 m³/s ist, zumindest in schmalen Gewässerabschnitten des Durchgehenden 
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Altrheinzuges mit Fließgeschwindigkeiten von > 1 m/s, partiell das Ausspülen von 
Feinsedimenten und damit der Anschluss an das Grundwasser möglich. Bei einem Zu-
fluss von 30 m³/s ist dieser Effekt, aufgrund der deutlich geringeren Fließgeschwindigkei-
ten, nicht zu erwarten. 

Die bestehenden und neu anzulegenden Gewässerläufe der Schlutenlösung sind hinsicht-
lich ihrer Wechselwirkung mit dem Grundwasserkörper durch eine sehr unterschiedliche 
Charakteristik geprägt. Abschnitte vorhandener Schluten sowie des Durchgehenden Alt-
rheinzuges liegen über dem Grundwasser. Infolge der vorhandenen Verschlammung sind 
sie weitgehend abgedichtet und ein Austausch mit dem Grundwasserkörper ist hier nicht 
oder nur sehr eingeschränkt möglich. Andere Abschnitte liegen tiefer als das umgebende 
Grundwasser und nehmen dauerhaft Grundwasser auf (Austritt von Grundwasser in Ab-
schnitte des Durchgehenden Altrheinzugs und in die Quellgewässer), andere Abschnitte 
infiltrieren zumindest bei erhöhten Wasserspiegellagen in das Grundwasser.  

 

Zusammenfassung Schutzgut Wasser 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei der Ökologischen Schlutenlösung mit 
Gesamtzufluss Q = 60 m³/s nachteilige Auswirkungen auf die physiko-chemische Be-
schaffenheit der Oberflächengewässer und des Grundwassers infolge der Beflutung der 
Schluten mit Rheinwasser nicht zu erwarten sind. Abschnittsweise sind aufgrund der er-
höhten Durchströmung Verbesserungen der Gewässerstrukturen zu erwarten. Auch sind 
mit dem Ausspülen von Feindsedimenten und den bereichsweisen Ausuferungen eine 
Anhebung der Grundwasserstände und hiermit ein zeitweiliger Anschluss an das Grund-
wasser verbunden. 

Bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s sind die o.g. positiven Effekte nicht zu erwar-
ten, da eine Ausuferung in die Fläche vermieden wird und die Fließgeschwindigkeiten in 
den Gewässern zu gering sind. 

Insgesamt wird die Variante Q = 30 m³/s bezüglich der Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser deutlich schlechter bewertet als die Vergleichsvariante mit 
Q = 60 m³/s. 

 

6.3.2.3 Schutzgut Klima / Luft 

Infolge von Hochwasserrückhaltung werden Waldbestände (vgl. Kp. 5.1.2.1.2) in größe-
rem Umfang (ca. 71 ha) erheblich beeinträchtigt. Hierdurch sind auch Auswirkungen auf 
das Bestandesinnenklima des Waldes zu erwarten, da die thermische/hygrische Aus-
gleichsfunktion (Temperaturabsenkung an heißen Sommertagen) entsprechend dem Um-
fang an geschädigten Bäumen beeinträchtigt wird. Darüber hinaus sind bei Auflichtung 
des Waldbestandes Folgeschäden z. B. durch Windwurf und Schädlinge nicht auszu-
schließen, die die Ausgleichsfunktion des Waldes weiter schwächen können. 
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Das Maß der Funktionsbeeinträchtigung korreliert also direkt mit dem Umfang der zu er-
wartenden erheblichen Beeinträchtigungen des aktuellen Waldbestandes durch zyklisch 
wiederkehrende Schäden bei Hochwasserrückhaltung. 

Bei der Ökologischen Schlutenlösung werden große Flächenanteile des Rückhalteraumes 
bzw. Abströmbereiches, die bei Hochwasserrückhalt episodisch überflutet werden, durch 
die Flutungen nicht erreicht (bei Zufluss Q = 60 m³/s rd. 475 ha, bei Zufluss Q = 30 m³/s 
rd. 608 ha) Da hierdurch verlässliche Standortbedingungen für eine nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung nicht gegeben sind, ist eine Waldentwicklung durch Naturverjüngung nur 
sehr eingeschränkt möglich. Dies umfasst neben den Flächen mit prognostizierten Schä-
den am aktuellen Waldbestand auch alle Flächen, auf denen künftig die Naturverjüngung 
(mit zumeist Bergahorn) aufgrund der zu erwartenden Überflutungshöhe bei Hochwasser-
rückhalt episodisch geschädigt werden wird. Auf den Schadenflächen könnte künftig z.B. 
eine Bestockung mit hohem Pappelanteil erfolgen. Aufgrund der dabei verminderten 
Baumschichtstruktur und einer geringen Blattflächendichte pro Bestandsfläche (Blattflä-
chenindex) ist dauerhaft mit einer verminderten bioklimatischen Leistungsfähigkeit dieser 
Bestände im Vergleich zum Ist-Zustand zu rechnen (geringere Filterfunktion von Stäuben, 
geringere Frischluftproduktion, geringere Verdunstung). Diese Beeinträchtigung der bi-
oklimatischen Leistungsfähigkeit wird sich allerdings nur innerhalb des Waldbestandes 
und in dessen Randbereich auswirken. 

Die Ausgleichsfunktion des Rheinwaldes insbesondere hinsichtlich der positiven Auswir-
kungen auf das Lokalklima wird, räumlich begrenzt, nachhaltig geschwächt. Bei der Be-
wertung zu berücksichtigen sind die ohnehin bioklimatisch belastete Situation im Rheintal 
und mögliche Effekte infolge der globalen Klimaveränderung (vgl. Kp. 4.2.5).  
 
Bei einem Aufbau von hochwassertoleranten Eichenwäldern – sofern eine positive 
Wuchsentwicklung trotz der zu erwartenden Beeinträchtigung der Bodenfauna und Bo-
dengüte prognostisch zugrunde gelegt wird – ist die o.g. Minderung der bioklimatischen 
Leistungsfähigkeit nicht zu erwarten. Da aber aufgrund fehlender Anpassung des Wald-
bestandes verlässliche Standortbedingungen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 
nicht gegeben sind, ist auch unter Berücksichtigung von ergänzenden waldwirtschaftli-
chen Maßnahmen eine Waldentwicklung durch Naturverjüngung nur sehr eingeschränkt 
möglich. Die lokalklimatische Ausgleichsfunktion des Rheinwaldes wird, zumindest räum-
lich begrenzt, ebenfalls nachhaltig geschwächt. 
 

Zusammenfassung Schutzgut Klima / Luft 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Ökologische Schlutenlösung mit 
Gesamtzufluss Q = 60 m³/s auf den überfluteten Flächen die Beeinträchtigungen, die 
durch die episodisch auftretenden Flutungen zum Hochwasserrückhalt verursacht wer-
den, nur eingeschränkt gemindert werden können. Auf den nicht von Ausuferungen er-
reichten Flächen fehlt eine Anpassung an Überflutungen vollständig. Auch ergänzende 
waldwirtschaftliche Maßnahmen können Schäden durch Auswirkungen der Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt somit nicht ausreichend mindern oder kompensieren. 
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Bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s ist eine Vermeidung oder Minderung erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Schutzgutes auf nahezu der gesamten, durch Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt betroffenen Flächen nicht zu erwarten, da eine Ausuferung in 
die Fläche weitgehend vermieden wird. 

Insgesamt wird die Variante Q = 30 m³/s bezüglich der Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima / Luft schlechter bewertet als die Vergleichsvariante mit 
Q = 60 m³/s. 

 

 

6.3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen  
In Kapitel 5.2 wurde aufgrund allgemeiner Kenntnisse der Auenökologie und der ein-
schlägigen naturschutzrechtlichen Bewertung dargelegt, dass geplante Maßnahmen zum 
Hochwasserrückhalt in einer Auenlandschaft nur dann als umweltverträglich gelten, wenn 
auch die Voraussetzungen zur Entwicklung auenähnlicher Lebensräume und –
gemeinschaften weitestgehend geschaffen werden. 

GERKEN (1988) beschreibt allgemeine Merkmale von Standorten in naturnahen Auen. 
Demnach sind insbesondere kennzeichnend: 

− Das Auftreten ausgeprägter, periodischer Wasserstandsschwankungen im Rhythmus 
der natürlichen Wasserführung im Fluss; 

− abgestuft unterschiedlich lange Überflutungszeiträume in periodischer Folge in Ab-
hängigkeit von der vorhandenen natürlichen Geländegestalt; 

− Auftreten der Überflutungen in Form flächenhaften Abflusses, wobei die Schleppkraft 
kleinräumig von der wechselnden Wassertiefe der Gerinne und der Geländestruktur 
sowie der Vorgeschichte der Hochflutwelle bestimmt wird. 

Das Integrierte Rheinprogramm Baden-Württemberg hat diese Definitionen aufgenom-
men. In einem Rückhalteraum sind demzufolge Flutungen zum Hochwasserrückhalt und 
alle weiteren Flutungen bei Hochwasserabfluss im Rhein (= Ökologische Flutungen) er-
forderlich.  

Im Kp. 5.2 wurde bereits dargelegt, dass in einem geplanten Rückhalteraum, der aktuell 
nicht durch Überflutungen beeinflusst wird, in einer Übergangszeit mit Beeinträchtigungen 
von Vegetation und Fauna zu rechnen ist, bis sich die Verhältnisse zu aueähnlichen Ge-
gebenheiten entwickelt bzw. weitgehend auenähnlichen Charakter erhalten haben.  

Im Folgenden wird dargelegt, welche Auswirkungen die „Hochwasserrückhaltung mit 
Ökologischer Schlutenlösung bei Gesamtzufluss Q = 60 m³/s“ für Vegetation und 
Fauna verursachen und ob hierdurch eine Anpassung an die angestrebten Auenverhält-
nisse erreicht wird. 

 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

541 
 

6.3.3.1 Terrestrische Vegetation 

Durch die Flutungen im Zuge einer Ökologischen Schlutenlösung werden die vorhande-
nen Auestandorte (siehe Kp. 6.3.2.1 Schutzgut Boden) in ihrer derzeitigen Ausprägung 
überwiegend nicht verändert. Die Bodenverhältnisse weisen überwiegend Auenpararend-
zina mit mäßig frischen Schlickböden (im Südteil des Rückhalteraumes bis rd. 800 m süd-
lich der Weisweiler Rheinstraße) sowie grundfeuchte oder frische bis mäßig frische 
Schlickböden über Sand und Kies (im Nordteil des Rückhalteraumes und im Abströmbe-
reich bis zum Querdamm 3) auf. In tiefliegenden Senken sind grundwasserbeeinflusste 
Böden zu finden. 

Das Wasserhaltevermögen dieser Standorte ist überwiegend als „mittel“ (tiefgründige A - 
C Horizonte), bei geringerer Deckschichtmächtigkeit als „gering“ zu beurteilen.  

Der Zeitraum für Flutungen im Rahmen der Ökologischen Schlutenlösung beträgt 57 Ta-
ge/Jahr. Davon ist an 5 Tagen der maximale Zulauf von 60 m³/s mit kleinflächigen Ausufe-
rungen möglich. In der Zeit mit maximalem Zulauf und Ausuferung ist mit erhöhten 
Grundwasserständen zu rechnen. 

Bei den möglichen, kurzzeitig erhöhten Grundwasserständen beträgt der Grundwasserflu-
rabstand auf dem überwiegenden Teil der Landflächen im Rückhalteraum > 0,8 m, im 
Nahbereich von Gewässern und Schluten auch 0,4 - 0,8 m (siehe Karte 33 der UVS Anla-
ge). Der für die Wasserversorgung von Pflanzen entscheidende Bereich der Wurzelzone - 
der Bereich der Saugwurzeln - wird für den überwiegenden Teil der Arten der Krautschicht 
(< 0,4 m) und auch für den überwiegenden Teil der Strauchschicht (< 0,8 m) auf den im 
Rückhalteraum ausgeprägten Standorten im Rückhalteraum südlich der Weisweiler 
Rheinstraße (Teilraum 1 und große Teile des Teilraumes 2) nicht erreicht. 

Maßgeblich für die Ausprägung der terrestrischen Vegetation im Rückhalteraum wird bei 
der Ökologischen Schlutenlösung somit auch weiterhin der Grundwasserstand des künfti-
gen Normalzustandes sein, der durch die dauerhaft wirkenden Maßnahmen, die für den 
Betrieb des Rückhalteraumes bei Hochwasserrückhalt erforderlich sind (Verlegung des 
Grienwassers, Abstau im Weisweiler Altrhein, Hydraulische Ertüchtigung binnenseitiger 
Gewässer) geprägt wird (siehe Karte 19 der UVS Anlage). Dieser wird sich innerhalb des 
Rückhalteraumes gegenüber dem Ist-Zustand teilweise verändern (siehe Karte 20 der 
UVS Anlage). Danach ist zukünftig im Normalzustand zwischen der Wyhler und Weiswei-
ler Rheinstraße von ca. 10 – 30 cm tieferen Grundwasserständen auszugehen. Aufgrund 
der in den betroffenen Bereichen vorherrschenden Grundwasserstände von > 80 cm unter 
Flur ist jedoch ein nennenswerter Einfluss auf die terrestrische Vegetation auszuschließen 
(siehe Kp. 5.5.1). 

Für die terrestrische Vegetation sind überwiegend die Auswirkungen maßgebend, die 
bereits für den Fall der Hochwasserrückhaltung beschrieben wurden (siehe Kp. 5.1.2.5).  

Bezüglich der Waldbäume besteht, wie auch im Kp. 5.1.2.1.2 zu den Auswirkungen der 
Flutungen bei Hochwasserrückhalt ausgeführt, die Möglichkeit, auf Flächen mit hohem 
Schädigungspotenzial am bestehenden Waldbestand (rd. 71 ha) durch waldwirtschaftliche 
Maßnahmen künftige Schäden an Waldbäumen zu mindern.  
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Die von den Gemeinden geforderte Eichenpflanzung kann zu einer ökologischen Aufwer-
tung in diesen Beständen führen. Eine Entwicklung hin zu hochwassertoleranten Pflan-
zengesellschaften ist mit diesen Maßnahmen jedoch nicht möglich, da verlässliche Rah-
menbedingungen (d.h. entsprechend der Hochwasserabflüsse im Rhein regelmäßige 
Überflutungen der Flächen, die durch Flutungen zur Hochwasserrückhaltung episodisch 
betroffen werden) weiterhin nicht gegeben sind. Es sind somit auch keine verlässlichen 
Rahmenbedingungen für eine naturnahe und nachhaltige Waldbewirtschaftung gegeben. 
Die entwickelbaren Waldbestände im Gesamtraum werden sowohl forstwirtschaftlich wie 
auch waldökologisch von geringerer Wertigkeit sein. 

Die Schädigung der Krautschicht und der Naturverjüngung auf den von Ausuferungen 
durch die Ökologische Schlutenlösung nicht erreichten Flächen umfasst vorallem die 
Standortstufen der Mittleren bis Obersten Hartholzaue (rd. 475 ha entspr. ca. 70% der 
überwiegend bewaldeten Überflutungsfläche im Rückhalteraum und Abströmbereich).  

Während auf den hochliegenden Flächen des Rückhalteraumes, die auch bei Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt nur kurzzeitig und in geringer Höhe überflutet werden (Standor-
te der hohen und obersten Hartholzaue) nur geringe Abweichungen bei den Arten der 
Krautschicht im Vergleich zu Hainbuchen-Stieleichen-Wäldern trockenwarmer Standorte 
außerhalb von Auen auftreten werden (siehe LUBW 2009c) und somit hier die Beeinträch-
tigungen als eher gering zu werten sind, ist auf den Standorten der mittleren Hartholzaue 
und den Auenstufen darunter (ca. 350 ha entspr. 52% der überfluteten Landfläche inner-
halb Rückhalteraum und Abströmbereich) mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen, 
die auch dauerhaft (= nachhaltig) wirken.  

Auch bei der Ökologischen Schlutenlösung mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen ist durch 
Hochwasserrückhaltung episodisch mit erheblichen Beeinträchtigungen an der Kraut-
schicht bzw. der Naturverjüngung zu rechnen. 
 
Auswirkungen durch den zusätzlichen Ausbau von Schluten 
Durch den zusätzlichen Ausbau von Schluten (G1 - G6) werden Waldbestände, die der-
zeit morphologische Anzeichen von Schluten und Gewässern aufweisen, betroffen und 
z.T. dauerhaft in eine andere Nutzung überführt. Die Berechnungen hierzu weisen Beein-
trächtigungen auf rd. 2,74 ha aus (siehe Kp. 6.1.4). Die Vegetationsflächen erfüllen der-
zeit eine bedeutende Funktion als Habitat für Waldarten des Natura 2000 Gebietes (z.B. 
Spechte, Fledermäuse, Hirschkäfer). 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Ökologische Schlutenlösung mit 
Gesamtzufluss Q = 60 m³/s auf den überfluteten Flächen die Beeinträchtigungen, die 
durch die episodisch wiederkehrend auftretenden Flutungen zum Hochwasserrückhalt 
verursacht werden, nur eingeschränkt gemindert werden können (siehe Kp. 6.3.1.2 - 
Forstwirtschaft). Auf den nicht von Ausuferungen erreichten Flächen sind auenähnliche 
Entwicklungen nicht möglich. Auch ergänzende waldwirtschaftliche Maßnahmen können 
die Schäden durch Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt nicht ausrei-
chend mindern oder kompensieren. 
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Bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s ist eine Vermeidung oder Minderung erhebli-
cher Beeinträchtigungen der terrestrischen Vegetation auf nahezu der gesamten, durch 
Flutungen zum Hochwasserrückhalt betroffenen Fläche nicht zu erwarten, da eine Aus-
uferung in die Fläche weitgehend vermieden wird. 

Insgesamt wird die Variante Q = 30 m³/s bezüglich der Auswirkungen auf die ter-
restrische Vegetation deutlich schlechter bewertet als die Vergleichsvariante mit 
Q = 60 m³/s. 

 

6.3.3.2 Aquatische / semiaquatische Vegetation 

Nachteilige Auswirkungen auf die physiko-chemische Beschaffenheit der Fließgewässer 
durch stoffliche Einträge über das Rheinwasser sind bei Flutungen der Schluten bei 
Hochwasserabfluss aufgrund der zusätzlichen Wassermengen und dem damit verbunde-
nen Verdünnungseffekt nicht zu erwarten. Aufgrund der derzeit schon vorhandenen 
Durchströmung der Gewässersystems des Durchgehenden Altrheinzuges mit Rheinwas-
ser führt die zeitweise erhöhte Einspeisung von Rheinwasser nicht zu einer Veränderung 
der derzeitigen Gegebenheiten. 

Wie bereits oben bzgl. der Fischhabitate ausgeführt, ist eine wesentliche Diversifizierung 
der Gewässersohle und der Ufer durch die Beflutung im Rahmen der Schlutenlösung mit 
einem Zufluss 30 m³/s voraussichtlich nicht zu erwarten. In Bereichen mit geringen Fließ-
geschwindigkeiten ist hier auch eine Sedimentation von Inhaltsstoffen nicht auszuschlie-
ßen, die eine weitere Verschlammung des Gewässers befördern können. 

Neben den relativ geringen Fließgeschwindigkeiten in weiten Teilen des Durchgehenden 
Altrheinzuges fehlen bei diesem Zufluss auch weitgehend die Wirkungen, die aufgrund 
des Potenzialdrucks (durch Exfiltration von Grundwasser in die Gewässer und Schluten 
nach Ablauf von flächenhaften Flutungen) möglich sind. Aufgrund dieser Rahmenbedin-
gungen werden sich innerhalb der Fließgewässer die Vegetationsstrukturen gegenüber 
dem Ist-Zustand nicht wesentlich verändern.  
 

Durch die Ökologische Schlutenlösung mit Zufluss von 60 m³/s sind dagegen Fließge-
schwindigkeiten von 0,2 – 1,0 m/s, in schmalen Gewässerabschnitten auch bis 1,5 m/s 
möglich (siehe Karte 32 der UVS Anlage). Durch die Flutungen können hier deutliche 
Verbesserungen der Gewässerstrukturen erreicht werden. 

Zudem kommt es im Bereich des Weisweiler Altrheins sowie im Abströmbereich nördlich 
der Weisweiler Rheinstraße zu Ausuferungen in die Fläche (auf rd. 200 ha). Dies kann 
hier voraussichtlich zu einer Verstetigung der Exfiltration von Grundwasser in die Gewäs-
ser führen und damit die Gewässerstruktur sowie die aquatische und semiaquatische Ve-
getation positiv beeinflussen. 

Aufgrund der zu erwartenden Diversifizierung der Gewässersohle und Gewässerstruktur, 
ist zu erwarten, dass in den Fließgewässern die charakteristische Gewässerflora nachhal-
tig positiv beeinflusst wird. 
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Die neuen Schluten G1 - G6 sind nur an durchschnittlich 57 Tagen im Jahr wasserfüh-
rend. Hier werden sich voraussichtlich Vegetationsstrukturen entwickeln, wie sie derzeit in 
vorhandenen Schluten anzutreffen sind (Schilfröhricht, Seggenbestände, Weidengebü-
sche). Eine Ausprägung von Wasserpflanzen oder des Lebensraumtyps 3260 mit fluten-
der Vegetation ist nicht möglich. 
 

Durch die Ökologische Schlutenlösung mit Gesamtzufluss Q = 60 m³/s sind Abfluss-
verhältnisse zu erwarten, die die Gewässerstruktur sowie die aquatische und semiaquati-
sche Vegetation positiv beeinflussen. 

Bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s ist dieser Effekt nicht zu erwarten, da die 
Fließgeschwindigkeiten zu gering sind und eine Ausuferung in die Fläche weitgehend 
vermieden wird. Es wird sich an den aktuell vorhandenen Gegebenheiten nichts wesent-
lich verändern. 

Insgesamt wird die Variante Q = 30 m³/s bezüglich der Auswirkungen auf die aqua-
tische / semiaquatische Vegetation schlechter bewertet als die Vergleichsvariante 
mit Q = 60 m³/s. 

 

6.3.3.3 Tiere und ihre Lebensräume 

Da bei der Ökologischen Schlutenlösung mit einem Gesamtzufluss von Q = 60 m³/s Aus-
uferungen in die Fläche nur in einem beschränkten Maße möglich sind und vorwiegend 
die Gewässer sowie tiefliegende Bereiche in Gewässernähe betroffen werden (siehe Kp. 
6.3.1.2 – Forstwirtschaft), sind für die Beurteilung die Auswirkungen auf Tiere und Le-
bensräume allein die Flutungen zum Hochwasserrückhalt maßgebend. Eine nennenswer-
te Beeinflussung der Lebensräume aufgrund von veränderten Grundwasserständen durch 
die Ökologische Schlutenlösung kann nach den Ausführungen zuvor weitgehend ausge-
schlossen werden. 

Wie bereits unter Kp. 5.1.2.5.3 dargestellt, sind die Auswirkungen von Hochwasserrück-
haltungen auf Tiere artspezifisch sehr unterschiedlich. Nachfolgend werden für wertge-
bende Tierarten/-gruppen die Auswirkungen durch entsprechende Flutungen im Ergebnis 
wiederholt. 

Laufkäfer und Bodenorganismen 
Die Auswirkungen eines Hochwassereinsatzes auf die Laufkäfer-Lebensgemeinschaften 
sind geprägt von geringen Arten- aber hohen Individuenverlusten auf den überfluteten 
Flächen. Dies kann mittels Analogieschluss deutlich aus den Ergebnissen der Untersu-
chungen in den Poldern Altenheim (LFU 1999) abgeleitet werden.  

Der Ausfall hochwasserintoleranter Arten, die zwar nur einen geringen Anteil am derzeit 
im Rückhalteraum vorhandenen Gesamtartenbestand der Laufkäfer ausmachen, jedoch 
eine hohe Individuenzahl im Vergleich mit den übrigen Laufkäferarten erreichen, führt im 
Hinblick auf den Gesamtbestand an Laufkäferindividuen zu starken Bestandsverlusten. 
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Die Zeitdauer für die Wiederbesiedlung korreliert mit der Entfernung zwischen einer be-
einträchtigten Teilfläche und dem nächstgelegenen unbeeinträchtigten vergleichbaren 
Lebensraum, von welchem eine Wiederbesiedlung ausgehen kann. Der Wiederbesied-
lungszeitraum kann grob mit einer Spanne von wenigen Monaten bis hin zu wenigen Jah-
ren angegeben werden. 

Die Bestandesentwicklung der Laufkäfergemeinschaften im überwiegenden Teil des 
Rückhalteraums Wyhl/Weisweil wird folglich einen Zyklus von drastischem Bestandsein-
bruch nach einer Hochwasserrückhaltung und nachfolgendem Wiederaufbau der vormali-
gen Bestände unter der erneuten Vorherrschaft hochwasserintoleranter Arten durch-
schreiten. Die im Rückhalteraum vorhandenen auetypischen Arten werden auf den Flä-
chen, die nicht durch Ausuferung infolge der Ökologischen Schlutenlösung erreicht wer-
den, kurzzeitig durch Hochwassereinsätze gefördert, jedoch sind diese Effekte nicht 
nachhaltig. Bei jedem weiteren Hochwasserrückhalt wiederholt sich dieser Zyklus. 

Auswirkungen auf sonstige Bodenorganismen (z. B. Regenwürmer) sind denen der Lauf-
käfer vergleichbar. Überflutungstolerante Auearten können sich in den nicht durch Ausufe-
rung bei der Ökologischen Schlutenlösung erreichten Flächen aufgrund der langen Pha-
sen ohne Flutungen nicht etablieren. 

Auch mit den von Seiten der Gemeinden geforderten ergänzenden waldwirtschaftlichen 
Maßnahmen kann die Schädigung der epi- und endogäischen Bodenorganismen, als 
wichtiger Bestandteil der Nahrungsgrundlage und Bodenfruchtbarkeit, nicht vermieden 
werden. Die ergänzenden waldwirtschaftlichen Maßnahmen können somit die Beeinträch-
tigungen durch die Flutungen zum Hochwasserrückhalt nicht mindern oder kompensieren. 

 

Säugetiere 
Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf jagdbare Säugetiere wurden 
bereits unter Kp. 5.1.2.1.3 und 6.3.1.3 Schutzgut Mensch, Aspekte Erholung / Jagd / Fi-
scherei behandelt. 

Bei den aktuell für das Schutzgut Tiere und Pflanzen durchgeführten Erhebungen standen 
die Arten Wildkatze und Haselmaus und die Artengruppe der Fledermäuse im Fokus. 
Nachfolgend werden die Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf diese, 
naturschutzrechtlich besonders relevanten, Arten prognostiziert. 
Die Wildkatze gehört zu den an Auewälder angepassten Zönosen, weil sie von den re-
gelmäßigen Flutungsereignissen mehr profitiert als beeinträchtigt wird (ÖKO-LOG 2014). 
Die Besiedelung von Auengebieten im Donaudelta oder an der Save sowie einiger Rhei-
ninseln zeigt, dass Wildkatzen sich hier trotz regelmäßiger Überflutungen behaupten kön-
nen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass ausreichend Quartierbäume zur Verfügung 
stehen. 

Wildkatzen setzen in nicht regelmäßig überfluteten Wäldern häufig ihre Jungen (Juvenile) 
am Boden unter Wurzelstubben ab. Bei Hochwasserrückhaltung werden diese Jungtiere 
bis zu einem Alter von 3 Monaten ertrinken. Auch wenn Juvenile auf Bäumen leben, die 
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von den Muttertieren bei Flutung nicht erreicht werden bzw. wenn bei langanhaltenden 
Flutungen hier die Fütterung nicht gewährleistet werden kann, ist ein Verlust von Individu-
en nicht auszuschließen. Für juvenile Tiere ist das Risiko des Ertrinkens oder des Ster-
bens durch Verhungern auf nahezu den gesamten überfluteten Landflächen des Rückhal-
teraumes als hoch zu bewerten.  

Da außerhalb von Flutungen zum Hochwasserrückhalt der Grundwasserstand auf großen 
Flächen insbesondere im Südteil des Rückhalteraumes ≥ 1,3 m unter Flur liegt, können 
höhlenbewohnende Säuger (z.B. Füchse) weiterhin ungehindert existieren. Sie stehen in 
Nahrungskonkurrenz zu Wildkatzen und sind häufig Prädatoren der am Boden abgesetz-
ten Jungtiere. 

Eine Veränderung der derzeit oft strukturarmen Waldbestände zu naturnahen Auewäl-
dern, die langfristig bessere Deckungsstrukturen und vermehrt Höhlenbäume generieren 
und damit das Nahrungsangebot (z.B. an Schermäusen) verbessern könnte, ist bei der 
Ökologischen Schlutenlösung nur im Bereich der Ausuferungen möglich (vgl. Ausführun-
gen oben hinsichtlich der terrestrischen Vegetation). 

Erwachsene Wildkatzen sind dagegen in der Lage, sich selbst zu retten, auch wenn sie 
von den Wassermassen eingeschlossen werden. Bei extremem Hochwasser können 
Wildkatzen auch auf einem Baum 4 - 6 Tage überdauern, ohne den Baum zu verlassen. 
Die Geschwindigkeiten des in den Rückhalteraum einlaufenden Wassers erlauben den 
gut kletter- und schwimmfähigen Wildkatzen ein gezieltes Ausweichen in angrenzende 
Rückzugräume oder auf geeignete Quartierbäume innerhalb des Rückhalteraumes. Aller-
dings fehlt den Tieren in den Bereichen, die nicht durch Ausuferungen bei der Ökologi-
schen Schlutenlösung erreicht werden, zwischen den Hochwasserrückhaltungen mit flä-
chenhafter Überflutung der Lern-/Trainingseffekt. Unter diesen Gegebenheiten ist jedoch 
insgesamt festzustellen, dass die seltenen Flutungen zum Hochwasserrückhalt adulte 
Wildkatzen nicht nennenswert beeinträchtigen.  

 

Die Haselmaus bevorzugt Laubmischwälder mit ausgeprägter Strauchvegetation und be-
siedelt in Baden-Württemberg nahezu alle Landesteile (mit Ausnahme der extremen 
Hochlagen des Schwarzwaldes). Aus rezenten Auen sind allerdings keine Vorkommen 
der Art bekannt. 

Die Haselmaus überwintert in Nestern im Waldboden unter Laubstreu, Wurzeln und 
Stämmen. Nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf im April baut die Haselmaus Nes-
ter in gegebenen Strukturen wie Baumhöhlen, Astgabeln etc. in unterschiedlichen Höhen 
(vom Erdboden bis zum Kronendach). Sie ernährt sich von Knospen, Blüten, Früchten 
und Insekten. Ihr Aktionsradius beträgt maximal 500 m/Tag. Dabei nutzt sie vorhandene 
Vegetation (z.B. Äste) und bewegt sich selten am Boden. 

Unter diesen Gegebenheiten ist festzustellen, dass seltene Hochwassereinsätze im Win-
terhalbjahr (Oktober/November bis April) zum Ertrinken der winterschlafenden Tiere und 
damit zum Verlust der Vorkommen in den überfluteten Bereichen führen werden (FRINAT 
2014). Im Sommerhalbjahr ist ein Ertrinken bei Überflutung erdnaher Nester nicht auszu-
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schließen. In den durch Ausuferung bei der Ökologischen Schlutenlösung erreichten Flä-
chen ist dagegen davon auszugehen, dass diese künftig von der Art gemieden werden. 

Ob bei Hochwasserrückhalt zwischen den Einzelereignissen im Abstand von ≥ 10 Jahren 
eine Wiederbesiedlung des Rückhalteraumes erfolgen kann, ist nicht sicher prognostizier-
bar und hängt in hohem Maße von der Entwicklung und Ausbreitungsfähigkeit der verblei-
benden Restpopulation im Rückhalteraum und auf der Binnenseite ab.  

 

Fledermäuse kommen in rezenten Auenlandschaften mit stabilen Populationen vor. Durch 
seltene Hochwasserrückhaltungen können Beeinträchtigungen des Nahrungsangebotes 
und damit der Jagdhabitate für Arten wie bspw. der Bechsteinfledermaus, die sich voral-
lem von bodenlebenden Insekten ernähren (z.B. Laufkäfer - siehe Ausführungen oben), 
verursacht werden, da die nicht an Überflutungen angepassten Beutetiere in großer An-
zahl verlustig gehen.  

Weiterhin gehen durch den Bau der zusätzlichen Schluten rd. 2,74 ha zumeist mit Gehöl-
zen bestockte Flächen als Nahrungshabitat verloren. 

Darüber hinaus können weitere Jagdhabitate für Arten, die ihre Beute von Blättern able-
sen (bspw. Großes Mausohr, Bechstein- und Wimpernfledermaus), je nach Baumartenzu-
sammensetzung und durch die Auflichtung von Waldbeständen infolge der durch Hoch-
wasserrückhaltung verursachten Schäden an der aufwachsenden Naturverjüngung erheb-
lich beeinträchtigt werden, da diese nicht von den Ausuferungen der Ökologischen 
Schlutenlösung erreicht und angepasst werden (FRINAT 2014). 
 

Vögel 
Für die im Rheinwald betroffenen Vogelarten ergeben sich dort erhebliche Beein-
trächtigungen, wo Wälder durch den Hochwasserrückhalt stark geschädigt werden und 
infolge dessen eine starke Auflichtung bzw. eine Auflösung der Waldformation auftreten 
können. Wegen der zyklisch wiederkehrenden Hochwassereinsätze ist in den Waldbe-
ständen mit hohem Schädigungsanteil künftig z.B. eine Bestockung mit Pappelarten zu 
erwarten, die eine stark verminderte Strukturdiversität aufweist. Für Vogelarten struktur-
reicher Wälder führt dies zu einer deutlichen Entwertung des Lebensraumes. Darüber 
hinaus ist zu erwarten, dass auch das Nahrungsangebot für zahlreiche Brutvogelarten 
durch die erheblichen Beeinträchtigungen von Bodenorganismen (z. B. Regenwurm-
Population, Insekten) eingeschränkt wird. 

Untersuchungen bzgl. der Siedlungsdichte von Brutvögeln von SPÄTH (1981, zit. in 
HÖLZINGER 1987) aus den badischen Rheinauen zwischen Iffezheim und Neuburgweier 
zeigen deutliche Unterschiede zwischen strukturreichen Hartholz- und auch Weichholz-
auewäldern einerseits und Hybridpappelwäldern andererseits. Für die Projektbeurteilung 
von besonderer Relevanz ist die Tatsache, dass hier auch Lebensstätten von Brutvogelar-
ten des Anh. I der Vogelschutzrichtlinie (z. B. Mittelspecht / Grauspecht) negativ beein-
flusst werden und somit die negativen Auswirkungen von Hochwasserrückhaltungen im 
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Konflikt zu den definierten Erhaltungszielen (vgl. Kp. 4.2.3) für das Vogelschutzgebiet mit 
seinen maßgeblichen Bestandteilen / Arten stehen. 

Bei einem Aufbau von hochwassertoleranten Eichenwäldern wäre eine Entwertung des 
Lebensraumes für Vögel in geringerem Maße zu erwarten. Die erhebliche Beeinträchti-
gung von Bodenorganismen als wichtiger Bestandteil der Nahrungsgrundlage vieler Brut-
vögel kann auch durch eine Eichenbestockung nicht vermieden werden. 

Dagegen sind Lebensstätten von Wasservogelarten und Arten dynamischer Lebensräume 
(z.B. Eisvogel, Wasserralle) durch Hochwassereinsätze nicht negativ betroffen. Durch 
Flutungen entstandene Brutverluste können diese Arten durch Folgebruten kompensie-
ren.  

Durch die Dynamisierung der Abflüsse im Durchgehenden Altrheinzug bei der Ökologi-
schen Schlutenlösung mit einem Zufluss von 60 m³/s ist für Brutvogelarten der Gewässer 
von positiven Wirkungen auszugehen. Dagegen ist bei einem Zufluss von 30 m³/s eine 
nachhaltige Verbesserung der Gewässerstruktur nicht möglich (vgl. Ausführungen im Kp. 
6.3.1.3 Fischerei). 

Durch die zusätzliche Umwandlung von Wald für den Ausbau der Schluten G1 - G6 gehen 
Lebens- und Nahrungsstätten für europäische Vogelarten verloren. Die erforderlichen 
Ersatzaufforstungen und sonstigen Maßnahmen können diese Verluste erst nach länge-
ren Zeiträumen an anderem Ort wieder vollständig ausgleichen.  

 

Libellen 
Libellen sind durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt insbesondere im Larvenstadium 
betroffen. Auswirkungen auf die im und am Wasser lebenden Larven können durch Ver-
änderungen der Wassertemperatur, der Gewässerstruktur und struktureller Veränderun-
gen im Umfeld (Waldstruktur) erfolgen. Im Untersuchungsraum kommen Libellenlebens-
räume vor, die ein hohes Maß an Individualität und Heterogenität aufweisen. 

Aufgrund der kurzen Dauer eines Hochwassereinsatzes von ca. 5 - 6 Tagen sind mögli-
che thermisch bedingte Beeinträchtigungen der Libellengemeinschaften (Larven) nicht zu 
erwarten. 

Dagegen können durch erhöhte Fließgeschwindigkeiten im Durchgehenden Altrheinzug 
bzw. bei Überflutung von Stillgewässern (bis in Höhe des Nordufers des Baggersees) 
schlammige, z. T. auch sandig-lehmige Ablagerungen mit ihrem Pflanzenbestand erodiert 
werden. Dabei werden Libellenlarven entweder abgedriftet oder durch Änderung der 
Standort- und Vegetationsstrukturen betroffen.  

Beeinträchtigungen sind hierdurch für Lebensräume mit bedeutsamen Libellenvorkommen 
im Rückhalteraum (siehe Kapitel 3.5.1.2 und Karte 9 der UVS Anlage) zu erwarten, insbe-
sondere während des Schlüpfvorganges. In dieser Phase sind die Individuen nicht in der 
Lage, auf äußere Faktoren zu reagieren. 
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Nach Flutungen zum Hochwasserrückhalt und Erosion von Feinmaterial können auf den 
offengelegten grobkörnigen Sohlsubstraten spezialisierte Arten vorübergehend gefördert 
werden. Danach herrschen wieder über mehrere Jahre geringere Fließgeschwindigkeiten 
vor, so dass sich wieder feinkörnig-schlammige Substrate auf der Sohle und den Ufern 
ablagern werden und die günstige Entwicklung der Lebensstätten nach und nach verloren 
geht.  

Unter Berücksichtigung der z. T. mehrjährigen Entwicklungsphase von Libellenlarven im 
Gewässer und aufgrund der relativen Seltenheit der auftretenden Hochwassereinsätze 
(alle ca.10 Jahre) ist unter dem Zyklus von Bestandsverlust – Besiedlung – Bestandsver-
lust eine nachhaltige Entwicklung stabiler Bestände nicht möglich. Es ist zu erwarten, 
dass die aktuell wertvollen Libellengemeinschaften abgelöst werden durch Libellenge-
meinschaften mit anpassungsfähigeren Arten rasch veränderlicher Lebensräume (r-
Strategen). Diese sind für den Arten- und Biotopschutz überwiegend von geringerer Be-
deutung. Diese Auswirkungen sind auch bei der Ökologischen Schlutenlösung mit gerin-
gen Zuflusswassermengen zu erwarten. 

Da die Schluten selbst nicht dauerhaft wasserführend sind, werden diese keine neuen 
Habitate für Libellen bieten. 

Änderungen sind jedoch im Bereich des Durchgehenden Altrheinzuges möglich. Eine we-
sentliche Diversifizierung der Gewässersohle und der Ufer durch die Beflutung der 
Schluten ist nur bei einem Zufluss von 60 m³/s zu erwarten. Bei einem Zufluss von 
30 m³/s werden in großen Bereichen des Altrheinzuges geringe bis mäßige Fließge-
schwindigkeiten vorherrschen (0,5 - 1,0 m/s bei max. Zufluss an durchschnittlich 18 Ta-
gen/Jahr), so dass keine Änderungen gegenüber den heutigen Gegebenheiten eintreten 
werden.  

Das Vorkommen der „Großen Moosjungfer“ ist in seinen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
im Rückhalteraum durch den Betrieb des Rückhalteraumes betroffen. Die Entwicklungs-
gewässer werden bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt und bei der Ökologischen 
Schlutenlösung ab einem Zufluss von Q = 60 m³/s überflutet.  

Vorkommen der „Helm-Azurjungfer“ sind innerhalb des Rückhalteraumes im Bereich des 
Rheinseitengrabens (Ausnahme: das Vorkommen nördlich der Weisweiler Rheinstraße) 
durch Flutungen betroffen. Die Habitate (siehe Beschreibung in INULA 2013a) werden bei 
Flutungen zum Hochwasserrückhalt und auch bei der Ökologischen Schlutenlösung mit 
Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s überflutet bzw. durchströmt.  

Im Vergleich zu den Fließgeschwindigkeiten in optimalen Habitaten der Art ist die Durch-
strömungsgeschwindigkeit erhöht. Die in der Gewässervegetation lebenden Larven kön-
nen diese Fließgeschwindigkeiten weitgehend schadlos überstehen bzw. ein etwaiges 
Verdriften dient bei Vorliegen geeigneter Voraussetzungen wie z.B. besonnter Abschnitte 
mit flachen Ufern und Röhrichtvegetation der Besiedlung neuer Gewässerabschnitte. 
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Amphibien 
Die Auswirkungen der Hochwasserrückhaltung auf Amphibien sind in Abhängigkeit von 
der jahreszeitlichen Betroffenheit zu beurteilen. 

Im Winter trifft eine Flutung auf die Überwinterungsphase der Amphibien, in der die Über-
flutungstoleranz generell hoch ist. Arten wie Berg- und Kammmolch sowie Grasfrosch 
überwintern z. T. in Gewässern, so dass zu dieser Jahreszeit keine wesentlichen nachtei-
ligen Auswirkungen auf Amphibien zu erwarten sind. 

Als Frühjahrs- bzw. Sommerereignis können die Flutungen zum Zeitpunkt der Laich- bzw. 
Larvenentwicklung auftreten. Die bei Flutungen zum Hochwasserrückhalt in der Fläche 
auftretenden mäßigen bis geringen Fließgeschwindigkeiten reichen in einigen Bereichen 
jedoch schon aus, um ein Verdriften von Laich oder Larven zu bewirken. Nachteilig ist die 
relative Seltenheit von Hochwassereinsätzen, da so für alle Amphibienarten keine Unter-
scheidungsmöglichkeit besteht, ob ein Gewässer bei Flutungen durchströmt wird und so-
mit eine Selektion von Laichgewässern durch die Arten nicht möglich ist. Durch die Öko-
logische Schlutenlösung mit Gesamtzufluss von Q = 60 m³/s wird eine größere Anzahl der 
erfassten Amphibienlaichgewässer überflutet, so dass hierdurch eine Anpassung der Ar-
ten möglich ist. 

Dagegen verbleibt bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s der Abfluss weitgehend in 
den vorhanden Gewässern und Schluten. Eine Anpassung an die episodischen Überflu-
tungen bei Hochwasserrückhalt ist nur in den unmittelbaren Gewässerbereichen zu erwar-
ten.  

Für die ausgewachsenen bzw. adulten Tiere besteht dagegen kein erhebliches Verdrif-
tungsrisiko. Einige Arten mit höherer Empfindlichkeit gegenüber Flutungen (Laubfrosch, 
Kammmolch) weichen diesen aus und kehren nach dem Überflutungsereignis zurück.  
 
Fische 
Für Fische sind - wie auch bereits unter Kp. 5.1.2.1.3 (Schutzgut Mensch, Erholung / 
Jagd / Fischerei) dargestellt – Beeinträchtigungen durch Hochwasserrückhaltungen weit-
gehend auszuschließen (vgl. auch LFU 1999). 

Durch die strömungsbedingte Ausräumung von Schlammschichten aus dem Durchge-
henden Altrheinzug und aus den Schluten infolge der Hochwasserrückhaltung kann be-
reits eine Diversifizierung der Gewässersohle und der Ufer erreicht werden. Allerdings 
werden bei der Schlutenlösung mit einem Zufluss von 30 m³/s die Lebensbedingungen für 
wertgebende Fischarten (z. B. Salmoniden) nur vorübergehend (jedoch nicht dauerhaft) 
verbessert, da die Fließgeschwindigkeiten bei der Schlutenlösung zu gering sind und 
Hochwassereinsätze in einem Abstand von ≥ 10 Jahren (im statistischen Mittel) auftreten. 

Durch die Ökologische Schlutenlösung mit Gesamtzufluss Q = 60 m³/s sind dagegen 
Fließgeschwindigkeiten von 0,2 – 1,0 m/s, in schmalen Gewässerabschnitten auch bis 
1,5 m/s möglich (siehe Karte 32 der UVS Anlage). Durch die Flutungen kann hier eine 
deutliche Verbesserung der Gewässerstruktur erreicht werden. Aufgrund der zu erwarten-
den Diversifizierung der Gewässersohle und Gewässerstruktur ist zu erwarten, dass in 
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den Fließgewässern die Lebensbedingungen für wertgebende Fischarten (z. B. Salmoni-
den) dauerhaft positiv beeinflusst werden. 
 

Mollusken 
Für die im Rückhalteraum erfasste Molluskenart „Bauchige Windelschnecke“ (Zielart des 
FFH-Gebietes nach Anh. II FFH-Richtlinie) wird eine hohe Überflutungstoleranz - physio-
logisch und ökologisch - festgestellt (TREIBER 2012a). Die Art ist sehr gut an Überflutun-
gen angepasst. Ein Verdriften von aufschwimmenden, lebenden Tieren kann sich positiv 
auf die Population und Neubesiedlung von Flächen auswirken. Bei niedrigen Überflutun-
gen können die Tiere, die sich in den Seggenrieden und Schilfröhrichten in 30 - 60 cm 
Höhe über Gelände aufhalten, nach oben hin ausweichen. Auch eine zeitweise Überflu-
tung wird schadlos ertragen. 

Es ist festzustellen, dass sich vorhandene Habitate im gesamten Rückhalteraum verteilt 
befinden (siehe Karte 9 der UVS Anlage). Da sich durch die Ökologische Schlutenlösung 
die Ausprägung der semiaquatischen Vegetation im Rückhalteraum nicht maßgebend 
ändert, werden die derzeitigen Gegebenheiten beibehalten. 
 

Zusammenfassung für das Schutzgut Tiere und Pflanzen  
Es ist festzustellen, dass durch die Ökologische Schlutenlösung mit Gesamtzufluss 
Q = 60 m³/s auf den überfluteten Flächen die Beeinträchtigungen, die durch die episo-
disch auftretenden Flutungen zum Hochwasserrückhalt verursacht werden, nur einge-
schränkt gemindert werden können (siehe Kp. 6.3.1.2 - Forstwirtschaft). Auf den nicht von 
Ausuferungen erreichten Flächen fehlt eine Anpassung an Überflutungen vollständig. Bei 
überfluteten Gewässern erfolgt eine Anpassung der Artengruppen Amphibien, Libellen 
hinsichtlich künftiger Nutzung als Larvalhabitat. 

Bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s ist eine Vermeidung oder Minderung erhebli-
cher Beeinträchtigungen der terrestrischen Vegetation auf nahezu der gesamten, durch 
Flutungen zum Hochwasserrückhalt betroffenen Fläche nicht zu erwarten, da eine Aus-
uferung in die Fläche weitgehend vermieden wird. Auch werden zahlreiche Laichgewäs-
ser von Amphibien oder Larvalgewässer von Libellen nicht erreicht, so dass eine Anpas-
sung nicht möglich ist.  

Insgesamt wird die Variante Q = 30 m³/s bezüglich der Auswirkungen auf relevante 
Tierarten und deren Lebensräume schlechter bewertet als die Vergleichsvariante 
mit Q = 60 m³/s. 

 

Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen insgesamt wird die Variante Q = 30 m³/s deut-
lich schlechter bewertet als die Vergleichsvariante mit Q = 60 m³/s. 
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6.3.4 Auswirkungen auf Schutzgut Landschaft / Kulturgüter 

6.3.4.1 Landschaft - Landschaftsbild 

Da bei der Hochwasserrückhaltung mit Ökologischer Schlutenlösung und einem Gesamt-
zufluss von Q = 60 m³/s eine Ausuferung in die Fläche bei Hochwasserabflüssen im Rhein 
nur in einem sehr beschränkten Maße möglich ist und vorwiegend die Gewässer sowie 
tiefliegende Bereiche betroffen sind (siehe Kp. 6.3.1.2 – Forstwirtschaft), sind für die Beur-
teilungen die Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf das Schutzgut 
Landschaft maßgebend. Eine nennenswerte Beeinflussung des Landschaftsbildes auf-
grund von veränderten Grundwasserständen durch die Ökologische Schlutenlösung kann 
nach den Ausführungen zuvor (siehe Kp. 6.3.2.1 – Schutzgut Boden und 6.3.2.2 Schutz-
gut Wasser) weitgehend ausgeschlossen werden. 

Die geplanten Flutungen zum Hochwasserrückhalt verursachen erhebliche Beeinträchti-
gungen an Waldbeständen auf ca. 71 ha.  

Daneben werden zur Anlage der zusätzlichen Schluten in Bereichen, die z.T. derzeit kei-
ne ausreichend ausgeprägten Senken und Schluten aufweisen, die vorhandene Gelände-
gestalt künstlich verändert und Röhricht sowie Gehölzbestände auf rd. 2,74 ha gerodet. 

Zusätzlich ist auch langfristig mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Aufgrund 
der zyklisch wiederkehrenden Hochwassereinsätze und des damit verbundenen Fehlens 
verlässlicher Standortbedingungen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist ein Aus-
fall der Naturverjüngung auf großen Teilen der Überflutungsflächen zu erwarten. Auf den 
betroffenen Flächen, die nicht durch Ausuferungen bei der Ökologischen Schlutenlösung 
erreicht werden, werden Bestockungen z.B. mit hohem Pappelanteil zum Einsatz kom-
men. Diese sind für das Landschaftsbild im Rückhalteraum von minderer Bedeutung und 
stellen auch im Vergleich zum Ist-Zustand eine deutliche Qualitätsminderung (Beeinträch-
tigung des charakteristischen Landschaftsbildes) dar.  

Durch das episodische Absterben der aus Naturverjüngung aufgekommenen Bestände 
auf großen Flächen des Rückhalteraumes nach einer Hochwasserrückhaltung (Flächen 
mit großem Grundwasserflurabstand und geringer Überflutungstoleranz der vorhandenen 
Baumarten der Naturverjüngung) wird die Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes 
episodisch auf weiteren Flächen beeinträchtigt.  

Durch die nachteiligen Effekte besonders betroffen sind Wälder, die auch für die Erho-
lungsnutzung von besonderer Bedeutung sind (überwiegend Erholungswald Stufe II). 

Die durch die Hochwasserrückhaltung wiederkehrend auftretenden Auswirkungen auf das 
Schutzgut führen zu erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Die 
Ökologische Schlutenlösung entfaltet für dieses Schutzgut nur dort eine Wirkung, wo auf-
grund von Ausuferungen die Entwicklung von überflutungstoleranten Auewaldbeständen 
möglich wird, die damit dazu beitragen, die durch Hochwasserrückhaltung verursachte 
Beeinträchtigungen der Eigenart, Vielfalt und Schönheit des Landschaftsbildes zu vermei-
den oder zu mindern (bei Zufluss Q = 60 m³/s auf rd. 201 ha, bei Zufluss Q = 30 m³/s auf 
rd. 68 ha von insgesamt rd. 676 ha Überflutungsfläche bei Hochwasserrückhalt). 
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Auswirkungen unter Berücksichtigung ergänzender waldwirtschaftlicher Maßnah-
men 
Wie auch im Kp. 5.1.2.1.2 zu den Auswirkungen der Flutungen bei Hochwasserrückhalt 
ausgeführt, besteht die Möglichkeit, auf Flächen mit hohem Schädigungspotenzial am 
bestehenden Waldbestand durch waldwirtschaftliche Maßnahmen Schäden an Waldbäu-
men zu mindern. Die von Seiten der Gemeinden geforderte zusätzliche Eichenpflanzung 
kann zu einer ökologischen Aufwertung in diesen Beständen führen. Eine Entwicklung hin 
zu hochwassertoleranten Pflanzengesellschaften im Rückhaltraum insgesamt ist mit die-
ser Maßnahme nur ansatzweise möglich, da verlässliche Rahmenbedingungen (d.h. ent-
sprechend der Hochwasserabflüsse im Rhein regelmäßige Überflutungen der Flächen, 
die durch Flutungen zur Hochwasserrückhaltung episodisch betroffen werden) weiterhin 
nicht gegeben sind. Es sind somit auch keine verlässlichen Rahmenbedingungen für eine 
naturnahe und nachhaltige Waldbewirtschaftung gegeben (s.o. Kp. 6.3.1.2 - Forstwirt-
schaft). Die entwickelbaren Waldbestände werden sowohl forstwirtschaftlich als auch 
waldökologisch von geringerer Wertigkeit sein und stellen mittel- bis langfristig auch für 
das Landschaftsbild im Rückhalteraum eine Qualitätsminderung dar. 

 

6.3.4.2 Kulturgüter 

Zusätzliche Wirkungen auf Kulturgüter infolge der Ökologischen Schlutenlösung sind nicht 
zu erwarten.  

 

Zusammenfassung für Schutzgut Landschaft / Kulturgüter 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Ökologische Schlutenlösung mit 
Gesamtzufluss Q = 60 m³/s auf den überfluteten Flächen die Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes, die durch die episodisch auftretenden Flutungen zum Hochwasser-
rückhalt verursacht werden, nur eingeschränkt gemindert werden können (siehe Kp. 
6.3.1.2 - Forstwirtschaft). Auf den nicht von Ausuferungen erreichten Flächen fehlt eine 
Anpassung an Überflutungen vollständig.  

Bei einem Gesamtzufluss von Q = 30 m³/s ist eine Vermeidung oder Minderung erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes auf nahezu der gesamten, durch Flutun-
gen zum Hochwasserrückhalt betroffenen Flächen nicht zu erwarten, da eine Ausuferung 
in die Fläche weitgehend vermieden wird. 

Insgesamt wird die Variante Q = 30 m³/s bezüglich der Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaft schlechter bewertet als die Vergleichsvariante mit 
Q = 60 m³/s. Für Kulturgüter sind die Varianten ohne Belang. 
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6.4 Beurteilung der Auswirkungen von Hochwasserrückhalt 
und Ökologischer Schlutenlösung im Vergleich mit 
Hochwasserrückhalt und Ökologischen Flutungen  

Gemäß den oben dargestellten Beurteilungen wird, mit Ausnahme der Zugänglichkeit, bei 
allen Schutzgütern die Zuflussvariante Q = 60 m³/s deutlich besser beurteilt, als die Zu-
flussvariante mit Q = 30 m³/s. Nachfolgend werden deshalb nur die im Kp. 6.3 im Detail 
dargestellten Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt mit Ökologischer 
Schlutenlösung mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen bei einem Gesamtzufluss von 
Q = 60 m³/s den Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt mit Ökologischen 
Flutungen (Zufluss bis zu 135 m³/s - siehe im Detail Kp. 5.3) gegenübergestellt.  

Das Vorhabenziel ist die Hochwasserrückhaltung. Die Einbeziehung der Flutungen zum 
Hochwasserrückhalt ist deshalb in jedem Falle erforderlich, weil sowohl Ökologische Flu-
tungen als auch die Ökologische Schlutenlösung nicht allein Gegenstand der Abwägung 
und Planfeststellung sein können, sondern als Maßnahme zur Vermeidung/ Minderung 
der im Kp. 5.1 ausführlich dargestellten Beeinträchtigungen durch Flutungen zum Hoch-
wasserrückhalt zu beurteilen sind (gem. § 15 Abs. 1 BNatSchG). 

Die nachfolgende Untersuchung schließt ab mit einer Bewertung beider Lösungen, die die 
allgemein gültigen und relevanten Maßstäbe der einschlägigen Gesetze und Richtlinien 
zu Grunde legt. 

 

6.4.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

6.4.1.1 Aspekte Siedlung und Landwirtschaft 

Ökologische Schlutenlösung 
Bezüglich der Siedlungen werden durch die für die Hochwasserrückhaltungen vorgesehe-
nen Grundwasserhaltungsmaßnahmen keine nachteiligen Auswirkungen im Vergleich 
zum derzeitigen Ist-Zustand zu erwarten sein.  

Im Bereich der Altaue würde das Grundwasser ohne Einsatz von Schutzmaßnahmen 
großflächig um 0,10 m bis 0,50 m, in Nähe des Rückhalteraumes um bis zu 1,0m anstei-
gen. Hierdurch steigt der Grundwasserspiegel zeitweilig auf einen Stand von < 0,40  bis 
1,0 m unter Flur an. 

Hieraus ergibt sich, dass auch bei einer Ökologischen Schlutenlösung mit Gesamtzufluss 
von Q = 60 m³/s die für die Flutungen zum Hochwasserrückhalt vorgesehenen Schutz-
maßnahmen in Betrieb genommen werden müssen, um Schäden an Gebäuden zu ver-
meiden. Für die landwirtschaftlich genutzten Flächen insbesondere zwischen Hochwas-
serdamm IV und den Siedlungsrändern von Wyhl und Weisweil ist - wie auch bei Flutun-
gen zum Hochwasserrückhalt - innerhalb der Umtriebszeiten empfindlicher Kulturen mit 
erheblichen Schäden zu rechnen. Entsprechend der Empfehlung im Landwirtschaftlichen 
Gutachten ist auch bei der Ökologischen Schlutenlösung eine Verlegung empfindlicher 
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Kulturen aus den stark betroffenen Bereichen entlang des Hochwasserdammes IV erfor-
derlich. Die durch Grundwasseranstieg stark betroffenen Flächen sollten zudem insbe-
sondere für Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutz- und Forstrecht genutzt 
werden. 

Aufgrund des zusätzlichen Schlutenausbaus im Rückhalteraum kommt es auf rd. 0,37 ha 
zu einer Umwandlung von Wald in eine andere Nutzung (hier: Gewässer). Dafür sind zu-
sätzlich Ersatzaufforstungen in gleichem Umfang zu leisten, die im Regelfall zu Lasten 
von landwirtschaftlichen Nutzflächen gehen. Insgesamt, unter Berücksichtigung aller für 
den Betrieb des Rückhalteraumes erforderlichen Bauwerke, ist mit einer Inanspruchnah-
me landwirtschaftlicher Nutzflächen für erforderliche Ersatzaufforstungen von ca. 15,1 ha 
zu rechnen.  
 
Ökologische Flutungen 
Bezüglich der Siedlungen sind ebenso wie bei der Ökologischen Schlutenlösung keine 
nachteiligen Veränderungen zu erwarten. 

Im Bereich der Altaue wird - ebenso wie bei der Ökologischen Schlutenlösung - insbeson-
dere in Nähe des Rückhalteraumes das Grundwasser ansteigen. Hieraus ergibt sich, dass 
auch bei Ökologischen Flutungen die für den Hochwasserrückhalt konzipierten Schutz-
maßnahmen in Betrieb genommen werden müssen, um Schäden an Gebäuden zu ver-
meiden.  

Für die landwirtschaftlich genutzten Flächen insbesondere zwischen Hochwasserdamm 
IV und den Siedlungsrändern von Wyhl und Weisweil ist - wie auch bei Flutungen zum 
Hochwasserrückhalt - innerhalb der Umtriebszeiten empfindlicher Kulturen mit erheb-
lichen Schäden zu rechnen. Entsprechend der Empfehlung im Landwirtschaftlichen Gut-
achten ist auch bei Ökologischen Flutungen eine Verlegung empfindlicher Kulturen erfor-
derlich. Die durch Grundwasseranstieg stark betroffenen Flächen sollten insbesondere für 
Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutz- und Forstrecht genutzt werden. 

Unter Berücksichtigung aller für den Betrieb des Rückhalteraumes erforderlichen Bauwer-
ke ist mit einer Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen für erforderliche Er-
satzaufforstungen von ca. 14,7 ha zu rechnen. Ein zusätzlicher Bedarf besteht nicht, da 
keine Schluten zusätzlich ausgebaut werden. 
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Vergleich 
Im Vergleich zu den Flutungen bei der Ökologischen Schlutenlösung ist bei Ökologischen 
Flutungen der Anteil der von erhöhten Grundwasserständen betroffenen Flächen ver-
gleichbar (mit Flurabständen < 0,60 m, vergleiche Karte 23 / 24 mit 33 / 34 der UVS Anla-
ge).  

Der bei der Ökologischen Schlutenlösung als Folge des Schlutenausbaus zu verzeich-
nende Bedarf an landwirtschaftlichen Nutzflächen für zusätzliche Ersatzaufforstungen 
(zusätzlich 0,37 ha) ist vergleichsweise gering. 

Ein planungs- und beurteilungsrelevanter Unterschied zwischen Ökologischen Flu-
tungen und Ökologischer Schlutenlösung ist demnach für den Aspekt Sied-
lung / Landwirtschaft nicht ersichtlich. Es sind jeweils keine zusätzlichen nachteiligen 
Auswirkungen für Siedlungen und die landwirtschaftliche Nutzung zu erwarten, da die für 
den Hochwassereinsatz vorgesehenen Schutzmaßnahmen in Betrieb gehen. Bezüglich 
der landwirtschaftlichen Nutzungen ist jeweils eine Verlegung empfindlicher Kulturen aus 
dem  Korridor entlang des Hochwasserdammes IV mit zeitweise in den Wurzelraum rei-
chenden Grundwasserhochständen erforderlich.  

 

6.4.1.2 Aspekt Forstwirtschaft 

Ökologische Schlutenlösung mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen 
Durch die Ökologische Schlutenlösung mit Gesamtzufluss Q = 60 m³/s sind im Rück-
halteraum südlich des Querdammes 3 Ausuferungen auf gewässernahe Standorte und 
tiefliegende Flächen beschränkt. Die bei der Ökologischen Schlutenlösung erreichten 
Landflächen umfassen im Rückhalteraum und Abströmbereich (bis Querdamm 3) 
rd. 201 ha und damit rd. 30% der bei Hochwasserrückhalt überfluteten Landfläche. 

Im Vergleich zu Ökologischen Flutungen ist allerdings - aufgrund des gedrosselten Zu-
laufs von Rheinwasser in den Rückhalteraum – auf diesen Flächen die Dauer der Überflu-
tung dieser Flächen erheblich reduziert (siehe Abbildung 52). Auf den überfluteten Flä-
chen können überwiegend Standorte der „Hohen Hartholzaue“ (rd. 99 ha) in einigen tief-
liegenden Bereichen auch der „Mittleren Hartholzaue“ (rd. 55 ha) entwickelt werden, wäh-
rend Standorte der „Tiefen Hartholzaue“ und „Übergang Weichholz-/ Hartholzaue“ auf 
gewässernahe Randstreifen beschränkt bleiben (rd. 34 ha bzw. 13 ha). Große Teile der 
bei Hochwasserrückhalt überfluteten Flächen werden allerdings durch die Ausuferungen 
bei der Ökologischen Schlutenlösung nicht erreicht (rd. 475 ha). 

Damit können durch die Ökologische Schlutenlösung Schäden an Waldbeständen, die 
durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt verursacht werden, nicht in dem Maße vermie-
den oder gemindert werden, wie dies aufgrund des zur Verfügung stehenden Rheinwas-
sers möglich wäre. 

Die Schädigung der Naturverjüngung durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt wird 
durch die Ökologische Schlutenlösung ebenfalls nicht in dem erforderlichen und mögli-
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chen Maße vermieden oder gemindert. Zudem kann es am verbleibenden Bestand wie-
derkehrend zu Qualitätseinbußen kommen. 

Da durch die Beflutung der Gewässer im Rahmen der Ökologischen Schlutenlösung keine 
nennenswerte Beeinflussung der Naturverjüngung und der Bodenvegetation in den nicht 
durch eine regelmäßige Überflutung erreichten Flächen zu erwarten ist, entfaltet die 
Schlutenlösung für dieses Schutzgut keine eingriffsmindernden Wirkungen. Dies gilt auch 
für die Ökologische Schlutenlösung in Verbindung mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen 
auf den infolge der Hochwasserrückhaltung beeinträchtigten Waldflächen. Neben der be-
reits genannten Beeinträchtigung der Naturverjüngung und krautigen Bodenvegetation 
durch die Flutungen zum Hochwasserrückhalt, können auch die erheblichen Beeinträchti-
gungen an der Bodenfauna und am mikrobiellen Bodenleben – als wesentliche Bestand-
teile der Nahrungskette und der Bodenfruchtbarkeit des Waldes – auf großer Fläche nicht 
minimiert werden.  

Da bei der Ökologischen Schlutenlösung mit Gesamtzufluss von 60 m³/s außerhalb von 
Hochwassereinsätzen auch eine Ausuferung der Gewässer erfolgt, ist der Rheinwald für 
die forstliche Nutzung an rd. 5 Tagen/Jahr nicht zugänglich.  

Durch die Vertiefung vorhandener Schluten und Geländesenken werden forstrechtlich 
relevante Waldbestände auf rd. 0,37 ha in andere Nutzungen umgewandelt. Zwar sind 
hierfür Ersatzaufforstungen in gleichem Umfang erforderlich, jedoch verbleiben Defizite 
aufgrund der benötigten Entwicklungszeit (Time-lag) zur vollständigen Wiederherstellung 
verschiedener Waldfunktionen (Erholungsfunktion, Wasserschutzfunktion, Klimaschutz-
funktion) sowie der Funktionen als Habitat für Waldarten des Natura-2000 Gebietes (z.B. 
Spechte, Fledermäuse, Hirschkäfer). 
 
Ökologische Flutungen 
Durch Ökologische Flutungen werden die Standortverhältnisse für die Entwicklung von 
Auenwäldern geschaffen, die Überflutungen weitgehend schadlos überstehen. Auf den 
überfluteten Flächen können entsprechend dem vorhandenen Auenrelief Standorte der 
„Obersten Hartholzaue“ bis zum „Übergang Hartholz/Weichholzaue“ auf insgesamt 568 ha 
bzw. rd. 84% der bei Hochwasserrückhalt überfluteten Landfläche entwickelt werden.  

Nach Abschluss einer Anpassungsphase - mit waldbaulichem Handlungsbedarf in den 
durch Flutungen betroffenen Beständen - sind weitergehende Schäden / Beeinträch-
tigungen am Waldbestand mit nachhaltiger Wirkung (z.B. auf die Naturverjüngung und die 
Entwicklung leistungsfähiger Waldbestände) nicht mehr zu erwarten. 

Der Zugang des Rückhalteraumes ist bei Ökologischen Flutungen mit Zufluss > 43 m³/s 
an durchschnittlich ca. 20 Tagen/Jahr für die Allgemeinheit aus Sicherheitsgründen ge-
sperrt. In dieser Zeit ist auch die forstwirtschaftliche Nutzung nicht möglich. 
 
Vergleich 
Im Vergleich zur Ökologischen Schlutenlösung sind die Ökologischen Flutungen deutlich 
vorzugswürdig, da überflutungstolerante Waldbestände soweit als möglich entwickelt 
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werden können und damit das Auftreten immer wiederkehrender erheblicher Schäden bei 
Hochwasserrückhaltung vermieden wird. Die Entwicklung überflutungstoleranter Waldbe-
stände ist bei der Ökologischen Schlutenlösung nur auf deutlich kleinerer Fläche möglich. 
Zudem ist, aufgrund des gedrosselten Zulaufs, die Überflutungsdauer dieser Flächen er-
heblich reduziert. Die aufgrund der Überflutungshöhe bei Hochwasserrückhalt zu entwi-
ckelnden Auenstufen (Auenzonen) können durch die Ökologische Schlutenlösung nicht 
ausgebildet werden. 

Bezogen auf den Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Waldökosystems in 
seiner Gesamtheit kann die Ökologische Schlutenlösung auch mit waldwirtschaftlichen 
Maßnahmen die episodisch durch Hochwasserrückhaltung verursachten Beeinträchtigun-
gen nicht vermeiden. 
 
Außerdem werden durch Ökologische Flutungen erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-
funktionen, die bei der Ökologischen Schlutenlösung zu erwarten sind, vermieden. Die bei 
den Ökologischen Flutungen für die forstliche Nutzung zeitweise länger eingeschränkte 
Zugänglichkeit des Rheinwaldes (20 Tage/Jahr statt 5 Tage/Jahr) führt zu einer ver-
gleichsweise geringen bis mäßigen Mehrbelastung der Nutzungsmöglichkeit (je nach 
Dauer der Flutung). 

 

6.4.1.3 Aspekte Erholung / Jagd / Fischerei 

Ökologische Schlutenlösung 
Da insbesondere naturnahe Waldbestände mit einem hohen Maß an natürlicher Eigenart 
und Vielfalt für Erholungssuchende besonders attraktiv sind, wird aufgrund der prognosti-
zierten erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen großer Flächen des Rheinwal-
des auch die Erholungsfunktion beeinträchtigt. Insbesondere für den Wald mit Auswei-
sung als Erholungswald erscheint diese Beeinträchtigung gravierend. Aufgrund der Schä-
digung der künftigen Naturverjüngung bzw. der Bodenvegetation gilt dies auch für die 
Ökologische Schlutenlösung in Verbindung mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen auf den 
infolge der Hochwasserrückhaltung beeinträchtigten Waldflächen. 

Die Zugänglichkeit der Waldwege und Freizeiteinrichtungen innerhalb des Rückhalterau-
mes und Abströmbereiches wird aufgrund der Ausuferungen bei der Ökologischen 
Schlutenlösung an im langjährigen statistischen Mittel rd. 5 Tagen/Jahr eingeschränkt 
sein. 

Sport- und Freizeitanlagen, Kieswerk: Der Zugang zum Rhein über die Wyhler und Weis-
weiler Rheinstraße (mit Bootsanlegern und zum Kiosk an der Staustufe Rhinau) ist au-
ßerhalb von Hochwasserrückhaltungen ohne Einschränkungen möglich. Dagegen wird 
der vorhandene Badesee und Bouleplatz im Unterwasser der Staustufe Rhinau ab einem 
Zufluss von ca. 20 m³/s überflutet und im langjährigen statistischen Mittel an rd. 20 Ta-
gen/Jahr nicht nutzbar sein. 
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Der Betrieb des Kieswerkes wird bis zur Inbetriebnahme des Rückhalteraumes beendet 
sein. 

Jagd: Eine nennenswerte Beeinflussung der Wildbestände durch Flutungen im Rahmen 
der Schlutenlösung ist nicht zu erwarten. Deshalb ist eine Gewöhnung/Anpassung des 
Wildbestandes an die Flutungen zum Hochwasserrückhalt nicht möglich. Die Zugänglich-
keit der Waldflächen zur jagdlichen Nutzung wird ebenfalls an rd. 5 Tagen/Jahr nicht mög-
lich sein. 

Fischerei: Die durch die dynamisierten Abflussverhältnisse mit Zuflüssen von bis zu 
60 m³/s initiierten Verbesserungen der Strukturen in Fließgewässern werden zur Schaf-
fung / Verbesserung von Laichplätzen und Fischunterständen beitragen. Für die Fischerei 
ist folglich eine Verbesserung der künftigen Gegebenheiten gegeben, Artenvielfalt und die 
Fischmenge werden positiv beeinflusst. Allerdings ist bei diesen Zuflussmengen auch die 
Zugänglichkeit zu den Fischgewässern auch außerhalb von Zeiten mit Flutungen zum 
Hochwasserrückhalt an im langjährigen statistischen Mittel rd. 5 Tagen/Jahr nicht möglich. 
 
Ökologische Flutungen 
Die Vermeidung immer wiederkehrender erheblicher Schäden am Baumbestand des 
Rückhalteraumes sowie der künftigen Naturverjüngung in Verbindung mit der Entwicklung 
von naturnahen Auewäldern wird mittelfristig zu einer Verbesserung der Eigenart und 
Vielfalt des Landschaftsbildes im Rheinwald führen und somit die Attraktivität für Erho-
lungssuchende steigern bzw. die Erholungsfunktion des Waldes positiv beeinflussen.  

Sport- und Freizeitanlagen, Jagd: Infolge der Ökologischen Flutungen sind die Zugäng-
lichkeit des Rheinwaldes und damit auch die Nutzung von Sport- und Freizeitanlagen und 
der Jagd an durchschnittlich 20 Tagen/Jahr eingeschränkt. Begeh- und befahrbar bleiben 
bei Ökologischen Flutungen jedoch die beiden Rheinstraßen und damit der Zugang zum 
Rhein (mit Bootsanlegern und zum Kiosk an der Staustufe Rhinau). 

Durch die regelmäßige Beflutung ist eine Anpassung der Wildbestände möglich (bspw. 
durch erlernen tradierter Fluchtwege in überflutungsfreie Wildrückzugsbereiche), wodurch 
flutungsbedingte Wildverluste minimiert werden können. 

Aus diesem Grund sind auch Waldflächen außerhalb des Rückhalteraumes westlich von 
Weisweil und bei der Wyhler Mühle bei Flutungen ab einem Zufluss > 43 m³/s an im lang-
jährigen statistischen Mittel ca. 20 Tagen/Jahr zu sperren. Diese Sperrungen dienen da-
zu, Tieren (u.a. Wildkatze) ein Ausweichen aus dem überfluteten Rückhalteraum in die 
sicheren Rückzugsflächen ungestört zu ermöglichen.  

Fischerei: Bezüglich der fischereilichen Nutzung ist infolge der Ökologischen Flutungen 
ebenfalls eine nachhaltige Dynamisierung in den Fischgewässern und damit einherge-
hend eine Verbesserung der Fischhabitate zu erwarten. Hierdurch werden die Artenvielfalt 
und die Fischmenge positiv beeinflusst. 
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Vergleich 
Im Vergleich zur Ökologischen Schlutenlösung werden die beantragten Ökologischen 
Flutungen als vorzugswürdig beurteilt, da die nachhaltige Entwicklung von Erholungswäl-
dern höher gewichtet wird als die häufiger eingeschränkte Zugänglichkeit des Rheinwal-
des an im langjährigen statistischen Mittel 20 Tagen/Jahr anstatt 5 Tagen/Jahr. 

Bezüglich der individuellen Sport- und Freizeitaktivitäten zeigt die Ökologische Schluten-
lösung aufgrund der besseren Zugänglichkeit Vorteile gegenüber den Ökologischen Flu-
tungen. Diese stehen jedoch, aufgrund des begrenzten Umfanges und der überschauba-
ren Betroffenheiten Einzelner, den o. a. positiven Effekten für das Waldökosystem insge-
samt und deren Bedeutung für das Allgemeinwohl entgegen und sind aufgrund der ein-
schlägigen Vorgaben des Naturschutzrechs nicht vermeidbar.  

Hinsichtlich der fischereilichen Nutzung werden bei beiden Flutungsvarianten die struktu-
rellen Verbesserungen der Fischhabitate in gleichem Maße positiv beurteilt. Allerdings 
zeigt die Ökologische Schlutenlösung aufgrund der geringer eingeschränkten Zugänglich-
keit Vorteile gegenüber den Ökologischen Flutungen. 

Die Entwicklung von Stechmücken wird generell durch Flutungen des Rückhalteraumes 
gefördert, da der Anteil der Gewässerflächen zunehmen wird. Allerdings sind Bekämp-
fungsmaßnahmen vorgesehen, durch die die Stechmückenbestände auf das Niveau re-
duziert werden, die ohne Flutung zu erwarten wäre.  
 

6.4.2 Auswirkungen auf abiotische Schutzgüter 

6.4.2.1 Schutzgut Boden 

Ökologische Schlutenlösung 
Die bei maximalem Zufluss kurzzeitig ansteigenden Grundwasserstände können die 
Standorte nicht nennenswert beeinflussen. Auf großen Flächen im Rückhalteraum bleibt 
der Grundwasserflurabstand auch nach Anstieg > 0,8 m sowie im Nahbereich der Gewäs-
ser bei < 0,4 bis 0,8 m.  

Ausuferungen sind im Rückhalteraum südlich der Weisweiler Rheinstraße auf gewässer-
nahe Standorte und tiefliegende Flächen - insbesondere südlich des Weisweiler Alt-
rheins - beschränkt (ca. 25% der bei Hochwasserrückhalt überfluteten Landfläche). Im 
Abströmbereich nördlich der Weisweiler Rheinstraße bis zum Querdamm 3 nehmen die 
Ausuferungen größere Teile der Landflächen ein (ca. 45% der bei Hochwasserrückhalt 
überfluteten Landfläche). In diesen Bereichen ist eine Anpassung der bodenlebenden 
Tiere an Überflutungen und damit eine weitgehend uneingeschränkte natürliche Boden-
fruchtbarkeit zu erwarten. Demgegenüber ist dies für alle Flächen im Rückhalteraum und 
Abströmbereich auf rd. 475 ha, die nicht von regelmäßigen Ausuferungen bei der 
Schlutenlösung erreicht werden, nicht der Fall. 
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Auf den überwiegenden Flächen im Rückhalteraum südlich der Weisweiler Rheinstraße 
sind somit die Auswirkungen der Hochwasserrückhaltung maßgeblich für die Beurteilung. 
Hier wird die Bodenfunktion „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ infolge Flutungen zum Hoch-
wasserrückhalt beeinträchtigt, weil die für die Bodengare maßgeblichen Regenwurmpopu-
lationen bzw. weiteren Bodenorganismen periodisch wiederkehrend erheblich dezimiert 
werden. Die Möglichkeit der Entwicklung von „Sonderstandorten für natürliche Vegetation“ 
durch Wirkungen von Erosion und Sedimentation, die typisch für Überflutungsauen sind, 
werden nicht ausgeschöpft, da eine Ausuferung in die Fläche nur in geringem Maße er-
folgt.  

Durch den Ausbau zusätzlicher Schluten werden die Bodenfunktionen „Natürliche Boden-
fruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im Wasserhaushalt“ sowie „Filter und Puffer“ auf ca. 
2,74 ha beeinträchtigt (vgl. Tabelle 56). 
 
Ökologische Flutungen 
Durch Ökologische Flutungen kommt es im gesamten Rückhalteraum recht kurzfristig zu 
einer Umstellung der Regenwurmpopulation / Bodenfauna hin zu überflutungstoleranten 
Artengemeinschaften, die die Bodengare und natürliche Bodenfruchtbarkeit auf Dauer 
gewährleisten. Der Ausbau zusätzlicher Schluten ist nicht vorgesehen, die damit einher-
gehenden Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen treten nicht auf. 
 
Vergleich 
Die auf großen Flächen des Rückhalteraumes und Abströmbereiches durch fehlende An-
passung der Bodenorganismen beeinträchtigte Bodengare sowie die durch den Ausbau 
zusätzlicher Schluten insgesamt als erheblich zu beurteilenden Beeinträchtigungen von 
Bodenfunktionen durch die Ökologische Schlutenlösung führen dazu, dass im Vergleich 
die Ökologischen Flutungen eindeutig vorzugswürdig sind. 

 

6.4.2.2 Schutzgut Wasser 

Ökologische Schlutenlösung 
Bezüglich der Fließgewässer können durch die Ökologische Schlutenlösung mit Gesamt-
zufluss von 60 m³/s deutliche Verbesserungen der Gewässerstrukturen gegenüber den 
derzeitigen Gegebenheiten erreicht werden. Allerdings fehlt weitgehend (insbesondere im 
Rückhalteraum südlich der Weisweiler Rheinstraße) die im Nachgang einer flächenhaften 
Flutung auftretende Exfiltration von Grundwasser in die Gewässer. Die zusätzlichen 
Schluten G1 bis G6 sind nur an durchschnittlich 57 Tagen wasserführend und damit in 
ihrer Funktion als Fließgewässer erheblich eingeschränkt. Sie werden sich deshalb nicht 
zu Fischgewässern entwickeln und es wird weder zur Ausprägung charakteristischer 
Wasserpflanzengesellschaften kommen noch werden Laichgewässer für Amphibien ent-
stehen. 

Für das Grundwasser sind keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten. 
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Ökologische Flutungen 
Bezüglich der Fließgewässer führen Ökologische Flutungen ebenfalls zu einer nachhalti-
gen Verbesserung der Gewässerstrukturen durch den Zufluss von bis zu 135 m³/s mit den 
dazugehörenden hohen Fließgeschwindigkeiten in den vorhandenen Gewässern. Dies 
wird ergänzt durch die zu erwartende starke Exfiltration von Grundwasser nach Überflu-
tungen in der Fläche. 

Durch die Überflutung und deren Auswirkungen (Dynamisierung) auf das Grundwasser 
wird somit zusätzlich einer möglichen Verschlammung von Fließgewässern begegnet und 
gleichzeitig wird die auch für natürliche Fließgewässer charakteristische Veränderung 
gefördert. 
 
Vergleich 
Unter Berücksichtigung der o.a. Fakten ist die Durchführung von Ökologischen Flutungen 
eindeutig vorzugswürdig, da sie die ursprünglichen Verhältnisse der Überflutungsaue 
weitgehend wieder herstellen wird.  

Für den Baggersee Wyhl-Rheinwald sind beide Varianten gleichwertig zu beurteilen. Bei 
Ökologischen Flutungen wie auch bei der Ökologischen Schlutenlösung wird der Bagger-
see ab Zuflüssen von ca. 30 m³/s mit Rheinwasser überströmt. Negative Auswirkungen 
auf die thermische Schichtung und den Sauerstoffgehalt sind nicht zu erwarten, da sich 
mit Abschluss der Flutungen, unter Berücksichtigung des starken Grundwasserzustromes, 
mittelfristig jeweils die ursprünglichen Schichtungsverhältnisse wieder einstellen. Auch der 
mögliche Eintrag von Nährstoffen, der langfristig zu einer Änderung des Trophiestatus im 
Baggersee führt (schnellere Alterung), ist bei beiden Flutungsvarianten gleich. 

 

6.4.2.3 Schutzgut Klima / Luft 

Ökologische Schlutenlösung 
Da verlässliche Standortbedingungen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung nicht ge-
geben sind, ist eine Waldentwicklung durch Naturverjüngung nur stark eingeschränkt 
möglich. In Waldbeständen, die durch Hochwasserrückhalt periodisch beeinträchtigt wer-
den (siehe Schutzgut Mensch - Aspekt Forstwirtschaft), ist mit einer verminderten Produk-
tion von Biomasse und damit auch von Frischluft zu rechnen. Darüber hinaus ist mit zu-
sätzlichen Beeinträchtigungen durch die Anlage von Schluten und der damit verbundenen 
Umwandlung von Wald zu rechnen. Die Funktion des Rheinwaldes für das Waldinnenkli-
ma kann somit nachhaltig beeinträchtigt werden. 
 
Ökologische Flutungen 
Zu Beginn des Betriebs des Rückhalteraumes sind gegenüber der Ökologischen 
Schlutenlösung zunächst auf einer insgesamt größeren Fläche Bestandesschäden zu 
erwarten, so dass zunächst auf größerer Fläche einmalig Pflege- und Umbaumaßnahmen 
in betroffenen Waldbeständen erforderlich werden. Nach einer Übergangszeit werden sich 
Auenwaldbestände entwickeln, die Überflutungen weitgehend schadlos überstehen und 
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somit die Funktion für den lokalen Klimaausgleich nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen 
werden.  
 
Vergleich 
Die Ökologischen Flutungen sind eindeutig vorzugswürdig.  

 

6.4.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen  

6.4.3.1 Terrestrische Vegetation 

Die nachfolgenden Ausführungen entsprechen weitgehend denen, die bereits zum Aspekt 
„Forstwirtschaft“ ausgeführt wurden (siehe Kp. 6.3.1.2 und 6.4.1.2). 

Ökologische Schlutenlösung 
Durch die Ökologische Schlutenlösung mit Gesamtzufluss Q = 60 m³/s sind im Rückhalte-
raum südlich des Querdammes 3 Ausuferungen auf gewässernahe Standorte und tieflie-
gende Flächen beschränkt. Im Vergleich zu Ökologischen Flutungen ist allerdings - auf-
grund des gedrosselten Zulaufs von Rheinwasser in den Rückhalteraum - die Dauer der 
Überflutung dieser Flächen erheblich reduziert. Auf den überfluteten Flächen können des-
halb überwiegend nur Standorte der „Mittleren Hartholzaue“ und der „Hohen Hartholzaue“ 
entwickelt werden, während Standorte der „Tiefen Hartholzaue“ und „Übergang Weich-
holz-/ Hartholzaue“ auf gewässernahe Randstreifen beschränkt bleiben. Fast der gesamte 
Rückhalteraum und große Teile der Landflächen im Abströmbereich (die Höhenlage die-
ser Flächen bzw. die Überflutungshöhen bei Hochwasserrückhaltung entsprechen über-
wiegend den Auewaldstufen „Mittlere Hartholzaue“, „Hohe Hartholzaue“ und „Oberste 
Hartholzaue“) werden dagegen durch die Ausuferungen bei der Ökologischen Schlutenlö-
sung nicht erreicht. 

Damit können durch die Ökologische Schlutenlösung Schäden an Waldbeständen, die 
durch Flutungen zum Hochwasserrückhalt verursacht werden, nicht in dem Maße vermie-
den oder gemindert werden, wie dies aufgrund des zur Verfügung stehenden Rheinwas-
sers möglich wäre. 

Da verlässliche Standortbedingungen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung nicht ge-
geben sind, ist eine Waldentwicklung durch Naturverjüngung nur stark eingeschränkt 
möglich. Die Schädigung der Naturverjüngung bzw. der Bodenvegetation durch Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt wird durch die Ökologische Schlutenlösung nicht in dem erfor-
derlichen und möglichen Maße vermieden oder gemindert. Bezogen auf den Erhalt der 
Funktions- und Leistungsfähigkeit des Waldökosystems in seiner Gesamtheit kann auch 
die Ökologische Schlutenlösung mit ergänzenden waldwirtschaftlichen Maßnahmen (z.B. 
Eichenpflanzung) die episodisch durch Hochwasserrückhaltung verursachten Beeinträch-
tigungen nicht vermeiden.  
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Durch die Vertiefung vorhandener Schluten und Geländesenken werden naturschutz-
rechtlich relevante Beeinträchtigungen auf 2,74 ha verursacht.  
 
Ökologische Flutungen 
Durch Ökologische Flutungen werden die Standortverhältnisse für die Entwicklung von 
Auenwäldern geschaffen, die mittelfristig Überflutungen weitgehend schadlos überstehen. 
Im Hinblick auf prognostizierte Bestandesschäden durch Hochwasserrückhaltung und 
Ökologische Flutungen ist insbesondere in den Anfangsjahren ein Pflege- und Umbaube-
darf in den betroffenen Waldbeständen erforderlich.  

Weitergehende Schäden/Beeinträchtigungen mit nachhaltiger Wirkung, z.B. auf die Na-
turverjüngung und die Entwicklung leistungsfähiger Waldbestände, sind nicht zu erwarten. 
 
Vergleich 
s. Kp. 6.4.3.4 

 

6.4.3.2 Aquatische / semiaquatische Vegetation 

Ökologische Schlutenlösung 
Aufgrund der dynamisierten Zuflüsse bei der Ökologischen Schlutenlösung mit Zuflüssen 
bis zu 60 m³/s ist eine Diversifizierung der Gewässersohle und Gewässerstruktur zu er-
warten, so dass in den Fließgewässern die charakteristische Gewässerflora nachhaltig 
positiv beeinflusst wird. Allerdings fehlt weitgehend (insbesondere im Rückhalteraum süd-
lich der Weisweiler Rheinstraße) die im Nachgang einer flächenhaften Flutung auftretende 
Exfiltration von Grundwasser in die Gewässer, so dass hierdurch keine positive Wirkung 
auf die Gewässerstruktur sowie die aquatische und semiaquatische Vegetation eintreten 
kann. 
 
Ökologische Flutungen 
Bezüglich der Fließgewässer führen Ökologische Flutungen ebenfalls zu einer nachhalti-
gen Verbesserung der Gewässerstrukturen durch großen Zufluss von Rheinwasser mit 
den dazugehörenden hohen Fließgeschwindigkeiten in den vorhandenen Gewässern. 
Dies wird ergänzt durch die zu erwartende starke Exfiltration von Grundwasser in das 
Gewässersystem nach Überflutungen in der Fläche. Hierdurch werden auch die Standort-
bedingungen für die charakteristische Wasservegetation (Lebensraumtyp 3260) verbes-
sert. 

Durch die Überflutung und deren Auswirkungen (Dynamisierung) auf das Grundwasser 
wird somit zusätzlich einer möglichen Verschlammung von Fließgewässern begegnet und 
gleichzeitig die auch für natürliche Fließgewässer charakteristische Veränderung geför-
dert. 
 
Vergleich 
s. Kp. 6.4.3.4 
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6.4.3.3 Tiere und ihre Lebensräume 

Ökologische Schlutenlösung 
Da eine Ausuferung in die Fläche bei Hochwasserabflüssen im Rhein nur in einem be-
schränkten Maße möglich ist und vorwiegend die Gewässer sowie tiefliegende Bereiche 
betroffen sind, sind die Auswirkungen der Flutungen zum Hochwasserrückhalt auf Tiere 
und Lebensräume maßgebend für die Beurteilung. Eine nennenswerte Beeinflussung der 
Lebensräume aufgrund von veränderten Grundwasserständen durch die Ökologische 
Schlutenlösung kann nach den Ausführungen zuvor weitgehend ausgeschlossen werden. 

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass bei der Ökologischen Schlutenlösung 
Tiere des Rheinwaldes nicht dazu veranlasst werden, sich an Überflutungen in der Fläche 
anzupassen bzw. sich daran zu gewöhnen oder die Entwicklung überflutungstoleranter 
Artengruppen/Lebensgemeinschaften initiiert werden könnte. Auch können Tiere ohne 
Flutungen in der Fläche keine Erfahrungen darüber gewinnen, aus welcher Richtung die 
Flutungen kommen, womit ein Erlernen möglicher Fluchtwege in die hochwassersicheren 
Rückzugsbereiche erschwert bzw. verhindert wird. Die bei Hochwasserrückhalt verur-
sachten, periodisch wiederkehrenden erheblichen Schäden an Individuen der im Rückhal-
teraum lebenden Arten werden somit nicht vermieden oder gemindert. Betroffen hiervon 
sind insbesondere nicht an Überflutungen angepasste Bodenlebewesen (z.B. Laufkäfer- 
und Regenwurmarten), juvenile Wildkatzen, Rehwild und andere Säugetierarten sowie 
bodennah brütende europäische Vogelarten während der Fortpflanzungszeit, Haselmaus 
insbesondere während der Winterruhe, Libellen der Stillgewässer sowie Amphibien insbe-
sondere während der Fortpflanzungszeit. 

Daneben werden essentielle Nahrungshabitate z.B. von Fledermausarten und von Vogel-
arten strukturreicher Wälder episodisch beeinträchtigt. 

Durch den zusätzlichen Ausbau von Schluten werden Lebensräume und Nahrungshabita-
te insbesondere von Waldarten auf ca. 2,74 ha beeinträchtigt.  
 
Ökologische Flutungen 
Ökologische Flutungen veranlassen Tiere, sich an auetypische Gegebenheiten anzupas-
sen. Hierzu nutzen die Tiere unterschiedliche Strategien. Dafür sind geeignete Ausweich-
räume und –strukturen innerhalb und außerhalb des Rückhalteraumes zu entwickeln. Ar-
ten, die in Auen heimisch sind, wie z.B. Wildkatzen, werden von den geänderten Gege-
benheiten profitieren ebenso wie bestimmte Amphibienarten (Gelbbauchunke, Spring-
frosch). Für andere Arten wird durch die erforderlichen Ausweich- und Ersatzhabitate der 
Gesamtlebensraum vergrößert (Kammmolch, Laubfrosch, Libellen, Vögel, Fledermäuse). 
Arten, die in rezenten Auen nicht vorkommen, werden dauerhaft vergrämt (z.B. Hasel-
maus). Für diese Arten werden Ersatzlebensräume entwickelt. Rehwild und andere Säu-
getiere lernen mögliche Fluchtwege und –richtungen kennen. 
 
Vergleich 
s. Kp. 6.4.3.4 
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6.4.3.4 Vergleich bzgl. des Schutzgutes Tiere und Pflanzen  

Unter Berücksichtigung der im Kapitel 6.4.3 dargelegten Sachverhalte ist die „Hochwas-
serrückhaltung mit Ökologischen Flutungen“ eindeutig vorzugswürdig, da sie die ur-
sprünglichen Verhältnisse der Überflutungsaue soweit möglich wiederherstellen wird. 
Nach einer Übergangsphase werden sich mit Hilfe von Begleitmaßnahmen Auewälder 
und Auegewässer entwickeln, die dauerhaft/nachhaltig Lebensraum für eine an Überflu-
tungen angepasste Pflanzen- und Tierwelt bieten und durch die Entwicklung dieser über-
flutungstoleranten Lebensgemeinschaften und Waldbestände das Auftreten immer wie-
derkehrender erheblicher Schäden vermieden. 

Bei der „Hochwasserrückhaltung mit Ökologischer Schlutenlösung“ sind diese Entwick-
lungsbedingungen nicht gegeben. Das gilt in selbem Maße für die Ökologische Schluten-
lösung mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen. Die Bestockung mit hochwassertoleranten 
Baumarten allein vermag nicht, die episodisch durch Hochwasserrückhaltung verursach-
ten Beeinträchtigungen am Waldökosystem insgesamt zu vermeiden, da sich eine an 
Überflutungen angepasste bzw. hochwassertolerante Pflanzen- und Tierwelt nicht entwi-
ckeln kann. 

 

6.4.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft / Kulturgüter 

6.4.4.1 Landschaft - Landschaftsbild 

Ökologische Schlutenlösung 
Die durch Hochwasserrückhaltung auf großen Flächen periodisch wiederkehrenden 
Schäden der Waldvegetation (Waldbestände, Naturverjüngung, Bodenvegetation) können 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Eigenart und Vielfalt des Landschaftsbildes 
führen. Die Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Auenwälder, denen nachweisbar eine 
hohe landschaftliche Bedeutung zukommt, wird nicht genutzt. 

Bei der Ökologischen Schlutenlösung in Verbindung mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen 
können, sofern ein Aufbau von Eichenwäldern auf den prognostizierten Schadensflächen 
erfolgt, Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes auf diesen Flächen gemindert werden. 
Die Beeinträchtigung der sich entwickelnden Naturverjüngung / Bodenvegetation auf allen 
nicht regelmäßig überfluteten Flächen infolge der periodisch zu erwartenden Flutungen 
zum Hochwasserrückhalt, ist durch eine Eichenbestockung nicht zu vermeiden. 
 
Ökologische Flutungen 
Nach einer Übergangsphase werden sich naturnahe Auenwälder und strukturreiche Au-
engewässer entwickeln, die zu einer Steigerung der Eigenart und Vielfalt des Land-
schaftsbildes im Rheinwald führen. 
 
Vergleich 
Die Ökologischen Flutungen sind eindeutig vorzugswürdig. 



BFU - BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG 
RÜCKHALTERAUM WYHL/WEISWEIL - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS) 

 

567 
 

 

6.4.4.2 Kulturgüter 

Kulturgüter (außerhalb des Hochwasserdammes IV) werden nicht betroffen. 

 

 

6.5 Abschließende Bewertung von “Hochwasser-
rückhaltung mit Ökologischer Schlutenlösung” und 
“Hochwasserrückhaltung mit Ökologischen Flutungen” 
unter Berücksichtigung einschlägiger Normen 

 

Die vorliegende vergleichende Gegenüberstellung bezüglich der Auswirkungen von 
„Hochwasserrückhaltung mit Ökologischer Schlutenlösung bei einem Gesamtzufluss von 
Q = 60 m³/s und waldwirtschaftlichen Maßnahmen“ und „Hochwasserrückhaltung mit Öko-
logischen Flutungen“ auf die Schutzgüter nach UVPG zeigt, dass die Lösung mit Ökologi-
schen Flutungen als deutlich vorzugswürdig zu beurteilen ist.  

Das Konzept der Ökologischen Flutungen setzt, im Rahmen der bestehenden wasser-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auf die Wiederherstellung auedynamischer Pro-
zesse. Damit einhergehen zwangsläufig die für Überflutungsauen charakteristischen Ver-
änderungen in der Morphologie, des Wasserhaushaltes, der Vegetation und der Tierwelt.  

Eine Entwicklung überflutungstoleranter (weitgehend auentypischer) Lebensgemeinschaf-
ten ist aufgrund von gesicherten Erkenntnissen (z. B. aus den Poldern Altenheim) nur 
durch regelmäßige Ökologische Flutungen, die bereits bei erhöhten Rheinabflüssen deut-
lich unterhalb der Schwelle für Hochwassereinsätze einsetzen, möglich. Um dem Vorsor-
geprinzip des UVPG (§§ 1 - 3) gerecht zu werden, sind diese Flutungen zu nutzen, um 
unter damit naturnah/auenartigen Rahmenbedingungen die höchste Eintrittswahrschein-
lichkeit für die Entwicklung hochwassertoleranter Lebensgemeinschaften sicherzustellen 
und die infolge von Flutungen zum Hochwasserrückhalt prognostizierten erheblichen Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes zu vermeiden bzw. weitestgehend zu mindern. 

Ökologische Flutungen sind somit Maßnahmen zur Vermeidung von (nachhaltigen) Beein-
trächtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes im Sinne des § 15 Abs. 1 BNatSchG. Gemäß der einschlägigen Rechtspre-
chung unterliegen die naturschutzrechtlich erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen nicht 
der Abwägung und sind verpflichtend. Sie sind auch in dem Maße umzusetzen, dass der 
mit der Maßnahme verfolgte Zweck soweit wie möglich erreicht wird. Nicht zuletzt dienen 
die Maßnahmen auch der „Sicherung der Funktion des Waldes“ gem. § 8 LWaldG. 
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Den sich unter diesen Rahmenbedingungen ergebenden weitergehenden Anforderungen 
hinsichtlich der Entwicklung von Ausweichräumen und –strukturen innerhalb und außer-
halb des Rückhalteraumes, Ersatzaufforstungen, sonstigen Maßnahmen wird Rechnung 
getragen. Damit wird § 15 Abs. 2 BNatSchG (Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen) eben-
so Rechnung getragen wie den Anforderungen nach § 34 BNatSchG (Verträglichkeit von 
Projekten in Natura 2000 Gebieten) und § 44 Abs. 5 sowie § 45 Abs. 7 BNatSchG (arten-
schutzrechtliche Belange).  

Für das Naturschutzgebiet „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“ sind Projektwirkungen an-
hand des in den §§ 3 und 4 der Schutzgebietsverordnung definierten Schutzzwecks und 
der darin festgelegten Verbote zu beurteilen. Es ist festzustellen, dass durch Projektwir-
kungen die „Erhaltung der ehemaligen Überflutungsaue und der vorhandenen Überflu-
tungsflächen u.a. mit ihren Wäldern, Hochstaudenfluren, Röhrichten, Altrheinarmen, Gie-
ßen, Uferzonen und Hochwasserdämmen“ nicht zerstört oder geschädigt sondern lang-
fristig gesichert werden. Auch werden das Schutzgebiet und seine Bestandteile nicht 
mehr, als es für die Rheinaue (und eine naturnahe Aue) charakteristisch ist, verändert. 
Insbesondere wird der Vorgabe zur „Entwicklung naturnaher Lebensgemeinschaften, wie 
sie für mitteleuropäische Flussauen als Teil der Kulturlandschaft charakteristisch sind“ 
Rechnung getragen, indem die „geplanten Maßnahmen zur regelmäßigen Wiederüberflu-
tung der ehemaligen Überflutungsaue und zur Verbesserung der Überflutungen in der 
bestehenden Überflutungsaue“ Gegenstand der Planung sind. Diese dienen somit dem 
Schutzzweck des Naturschutzgebiets „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“.  

Die Planung ist mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar, die Vorgaben des 
§ 9 LWaldG werden beachtet. 

Die Nachteile einer im langjährigen statistischen Mittel an rd. 20 Tagen/Jahr einge-
schränkten Zugänglichkeit des Rückhalteraumes bei Ökologischen Flutungen ab einem 
Zufluss von > 43 m³/s und der damit einhergehenden zeitlichen Nutzungseinschränkun-
gen für die Forstwirtschaft und der Erholungsnutzung (inkl. Jagd und Fischerei) fallen ge-
genüber den vielfachen ökologischen Vorteilen nicht ins Gewicht. 

 

Dem Konzept der Ökologischen Schlutenlösung dagegen liegt ein bewahrender/ kon-
servierender Ansatz zu Grunde, der auch den weitgehend uneingeschränkten Zugang des 
Raumes außerhalb der Flutungen für den Hochwasserrückhalt zum erklärten Ziel hat und 
diesem Aspekt ein hohes Gewicht beimisst.  

Es ist festzustellen, dass bei Umsetzung der Ökologischen Schlutenlösung auch kombi-
niert mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen den Anforderungen im BNatSchG nach 
§ 15 Abs. 1 (Vermeidungsverbot) nicht in dem erforderlichen und möglichen Rahmen ent-
sprochen wird. Zwar sind bei der Ökologischen Schlutenlösung mit einem Zufluss von 
Q = 60 m³/s auf den hierbei überfluteten Flächen trotz der deutlich reduzierten Überflu-
tungsdauern bereits Entwicklungen hin zu hochwassertoleranteren Lebensgemeinschaf-
ten zu erwarten. Allerdings werden die von Hochwasserrückhaltungen verursachten er-
heblichen und nachhaltig wirksamen Beeinträchtigungen von Schutzgütern nicht im mög-
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lichen Umfang vermieden oder gemindert, da die Voraussetzung für die Entwicklung von 
naturnahen Auenwäldern mit einer an Überflutungen angepassten Lebensgemeinschaft 
von Tieren und Pflanzen auf dem überwiegenden Teil der durch Flutungen zum Hoch-
wasserrückhalt betroffenen Flächen (insbesondere im Rückhalteraum südlich der Weis-
weiler Rheinstraße) nicht gegeben ist. 

Darüber hinaus verursacht die Ökologische Schlutenlösung selbst durch den Ausbau zu-
sätzlicher Schluten auf ca. 2,74 ha eine Umwandlung von Röhricht und Gehölzbeständen 
in andere Nutzungen bzw. den Verlust von Lebensräumen und Jagdhabitaten von Wald-
arten. Hieraus ergibt sich ein weiterer Bedarf an Flächen für Ersatzaufforstungen und 
Kompensationsmaßnahmen, der überwiegend zu Lasten landwirtschaftlicher Nutzflächen 
binnenseits des Hochwasserdammes IV gehen wird. Die Ökologische Schlutenlösung 
widerspricht dem in § 3 Abs. 1 der Schutzverordnung des Naturschutzgebiets „Rheinnie-
derung Wyhl-Weisweil“ definiertem Schutzzweck, insbesondere hinsichtlich der Entwick-
lung naturnaher Lebensgemeinschaften, die für mitteleuropäische Flussauen charakteris-
tisch sind. Hierzu sind regelmäßige, flächenhafte Flutungen entsprechend der vorliegen-
den Planung erforderlich.  

Abschließend ist festzustellen, dass die Ökologische Schlutenlösung, auch kombiniert mit 
waldwirtschaftlichen Maßnahmen, dem Vorsorgeprinzip des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) nicht in dem erforderlichen und möglichen Maße Rech-
nung trägt. Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seiner Gesamt-
heit wäre deshalb nachhaltig beeinträchtigt. 

Die Ökologischen Flutungen dagegen gewährleisten, dass dem Vorsorgeprinzip des 
UVPG und den Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) soweit wie 
möglich Rechnung getragen wird. 

 

 

6.6 Empfehlung an den Vorhabenträger  
Ökologische Flutungen sind als einzige vorliegende rechts- und prognosesichere Minde-
rungsmaßnahme gegen über der vorgeschlagenen Alternative Ökologische Schlutenlö-
sung auch kombiniert mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen eindeutig vorzugswürdig. 

Dem Vorhabenträger wird empfohlen, das Planfeststellungsverfahren für die „Hochwas-
serrückhaltung mit Ökologischen Flutungen“ zu beantragen. 

Der Austausch der Ökologischen Flutungen gegen die Ökologische Schlutenlösung auch 
kombiniert mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen würde vor dem Hintergrund der Recht-
sprechung letztendlich die Zulassungsfähigkeit des Vorhabens in Frage stellen. 
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Anhang 
Anhang 1:  Fachtechnische Abgrenzung des Wasserschutzgebietes für den 

Tiefbrunnen Sasbach (GLA 1994) 

Anhang 2:  Isohypsenpläne Hochwasserrückhaltung (V7.3.1.9) und Ist-
Vergleichszustand (V7.0.2) im Bereich Tiefbrunnen Sasbach 
(GELDNER 2018) 

Anhang 3:  Überflutungsflächen innerhalb der Zone III des Wasserschutz-
gebietes TB Sasbach bei Betrieb des Rückhalteraumes bei 
Hochwasserrückhalt und maximaler Ökologischer Flutung 
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Anhang 3:  Überflutungsflächen innerhalb der Zone III des Wasserschutz-
gebietes TB Sasbach bei Betrieb des Rückhalteraumes bei 
Hochwasserrückhalt und maximaler Ökologischer Flutung 
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